
Zeitschrift: Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1969)

Rubrik: Beilagen = Annexes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Beilagen

zum Tagblatt des Grossen Rates

des Kantons Bern

1969

Annexes

au Bulletin des délibérations du Grand Conseil

du Canton de Berne

Staatsarchiv Bern

290
'i V O



XIV

Register
der Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates

für das Jahr 1969

Beilage Nr.

Verfassung

Finanzkompetenzen, Abänderung der Verfassung

Vortrag der Finanzdirektion und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 48

Jurassischer Landesteil, Zusatz zur Staatsverfassung

Vortrag des Regierungsrates und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 29

Ergebnis der ersten Lesung und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission für die zweite Lesung 63

Volksbeschlüsse

Beteiligung des Kantons Bern an der Erhöhung

des Grundkapitals der Bernischen
Kraftwerke AG

Vortrag der Finanzdirektion und Antrag
des Regierungsrates 5

Gewährung von Bau- und Einrichtungsbeiträgen
an die Stiftung Schulhaus Rossfeld in

Bern
Vortrag der Fürsorgedirektion und
gemeinsamer Antrag des Regierungsrates 20

Hilfeleistung an konzessionierte
Eisenbahnunternehmungen gemäss Eisenbahngesetz des
Bundes

Vortrag der Direktion für Verkehr, Energie-

und Wasserwirtschaft und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 18

Kantonsbeitrag an die Kosten der Olympischen
Winterspiele 1976 in Interlaken

Vortrag der Direktion der Volkswirtschaft
und gemeinsamer Antrag des Regierungsrates

und der Kommission 33

Psychiatrische Universitätsklinik, Gesamterneuerung

Vortrag der Direktionen der Bauten und
des Gesundheitswesens und Antrag des
Regierungsrates 56

Beilage Nr.

Umbau der Verwaltungsgebäude Junkerngasse
63 und Münstergasse 1 - 3 in Bern

Vortrag der Direktionen der Bauten und
Finanzen und Antrag des Regierungsrates 40

Gesetze

Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen,
Abänderung des Gesetzes

Vortrag der Erziehungsdirektion, gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 11

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung 21

Baugesetz
Vortrag der Baudirektion und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 32

Berufsbildung
Ergebnis der ersten Lesung und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission für die zweite Lesung 10

Fischerei, Abänderung des Gesetzes

Vortrag der Finanzdirektion und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 17

Ergebnis der ersten Lesung und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission für die zweite Lesung 34

Forstwesen, Teilrevision des Gesetzes

Vortrag der Forstdirektion und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 19

Vortrag und Nichteintretensantrag des
Regierungsrates 46

Gastwirtschaftsgewerbe und Handel mit geistigen

Getränken, Abänderung des Gesetzes

Vortrag der Direktion der Volkswirtschaft
und gemeinsamer Antrag des Regierungsrates

und der Kommission 55

Grundsätze des verwaltungsinternen Verfahrens

sowie die Delegation von Verwaltungsbefugnissen

des Regierungsrates
Vortrag der Justizdirektion und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 61



XV

Beilage

Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben
Vortrag der Justizdirektion und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission

Ergebnis der ersten Lesung und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission

Handel, Gewerbe und Industrie (Gewerbegesetz)

Ergebnis der ersten Lesung, gemeinsamer
Antrag des Regierungsrates und der
Kommission für die zweite Lesung

Kinderzulagen für Arbeitnehmer, Abänderung
des Gesetzes

Vortrag der Direktion der Volkswirtschaft,
gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung

Konzessionierte Transportunternehmungen
Ergebnis der ersten Beratung und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission für die zweite Lesung

Volksabstimmungen und Wahlen, Abänderung
des Gesetzes

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission
Ergebnis der ersten Lesung und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission für die zweite Lesung

Dekrete

Archäologischer Dienst (Bodendenkmalpflege)
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Ausbildung von Sekundarlehrern und -lehre-
rinnen des französischsprachigen Kantonsteils

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Besoldungen der Mitglieder des Regierungsrates,

Abänderung des Dekretes
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Betriebsbeiträge an die Bezirksspitäler,
Abänderung des Dekretes

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Briefliche Stimmabgabe
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung

Denkmalpflege und Kulturgüterschutz
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Einteilung des Kantons in Primarschulinspek-
toratskreise

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Beilage Nr

Errichtung neuer Pfarrstellen
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 53

Neuorganisation der römisch-katholischen
Kirchgemeinden St. Marien, Biel und Burgdorf

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 52

Öffentliche und private Heil- und Pflegeanstalten,

Abänderung des Dekretes
Antrag des Regierungsrates 13

Organisation der Direktion für Verkehr, Energie-

und Wasserwirtschaft
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 6

Organisation der Erziehungsdirektion
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 12

Organisation der Gerichtsschreiberei und des
Betreibungs- und Konkursamtes im Amtsbezirk

Nidau
Antrag des Regierungsrates 54

Polizeikorps, Totalrevision des Dekretes
Vortrag der Polizeidirektion und gemeinsamer

Antrag des Regierungsrates und der
Kommission 3

Schulhausbau-Subventionen, Abänderung des
Dekretes

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 9

Schulkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden
und Kantonsbeiträge an die Kosten der Neu-
und Erweiterungsbauten von Berufsschulen,
Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 39

Teuerungszulage für die Jahre 1969 und 1970
an die Behördemitglieder und das Staatspersonal

und die Rentenbezüger
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 49

Umschreibung der evangelisch-reformierten
Kirchgemeinden des Kantons Bern

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 36

Umschreibung der Wahlkreise und Wahl der
Abgeordneten in die evangelisch-reformier-
te Kirchensynode

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 37

Wohnungszuschläge, Familien- und Kinderzu-
lagen sowie Dienstaltersgeschenke an die
Lehrer, Abänderung des Dekretes

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 45

Zuschüsse an Betagte, Hinterlassene, Invalide
und andere minderbemittelte Personen,
Abänderung des Dekretes

Antrag des Regierungsrates 22

Nr.

31

59

8

26

38

4

30

65

44

58

50

41

64

43

57



XVI

Beilage Nr.

Grossratsbeschlüsse und Direktionsgeschäfte

Begrenzung und Festsetzung von staatlichen
Baubeiträgen

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 7

Betriebsbeiträge pro 1969 an öffentliche und
gemeinnützige Krankenanstalten und
Krankenpflegeschulen

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 25

Direktionsgeschäfte
Anträge des Regierungsrates 1

» » » 2

» » » 14

» » » 16

» » » 27

» » » 28

Errichtung einer Stiftung «Bernisches
Hilfswerk», Abänderung des Grossratsbeschlusses

Vortrag der Fürsorgedirektion und Antrag
des Regierungsrates 42

Beilage Nr.

Nachkredite für 1968

Antrag des Regierungsrates 23

Nachkredite für 1969

1. Serie, Antrag des Regierungsrates 24

2. » » » » 35

3. » » » » 62

Hauptrevision der amtlichen Werte der Grundstücke

und Wasserkräfte auf den 1. Januar
1967, Durchführung und Ergebnisse

Bericht der Finanzdirektion 51

Speisung des kantonalen Finanzausgleichsfonds
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 60

Vortrag der Finanzdirektion zum Voranschlag
1970, zur Finanzprognose 1971 - 1974 und
zum Grossratsbeschluss betreffend Festsetzung

von staatlichen Baubeiträgen
Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission zum Grossratsbeschluss

66

Voranschlag für 1967

Vortrag der Finanzdirektion (der Voranschlag

ist nur im broschierten Heft IV,
Novembersession, enthalten) 47



Grosser Rat — Februar-Session 1969 Beilage Nr. 1

Direktionsgeschäfte
1. Abteilung

(Anträge des Regierungsrates)

Direktionen Seite

Volkswirtschaft 2

Gesundheit 2

Polizei 5

Militär 6

Finanzen und Domänen 12

Erziehung 12

Bauten 20

Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft 32

Forsten 53

Landwirtschaft 54

Beilagen zum Tagblattides Grossen Rates — 1969 1



2

V olkswirtschaftsdirektion

46. Beitrag.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 3, 4 und 22 Absatz 5 des
Gesetzes vom 2. Februar 1964 über die Förderung des
Fremdenverkehrs, auf Antrag des Regierungsrates,

beschlies st:
Der Schwimmbad- und Sportplatzgenossenschaft

Oberemmental, mit Sitz in Langnau im Emmental,
wird an die Kosten der Erstellung einer kombinierten
Schwimmbadanlage (Freiluftbad und Hallenbad),
welche sich auf Fr. 3 500 000.— belaufen, ein
Staatsbeitrag in der Höhe von Fr. 350 000.— bewilligt.

Der Beitrag ist dem Konto 1301 955 — Beiträge
an Kosten von Anlagen, die vorwiegend den Interessen

des Fremdenverkehrs dienen — zu belasten.
Die Beitragsempfängerin hat nach Beendigung des
Bauwerkes eine detaillierte Kostenabrechnung
vorzulegen. Alsdann wird die Auszahlung erfolgen.

Gesundheitsdirektion

8910. Tiefenauspital Bern; Ausbau. — Auf Antrag
des Regierungsrates und gestützt auf das Gesetz vom
27. September 1964 über Bau- und Einrichtungsbeiträge

an Krankenanstalten und Krankenpflegeschulen
wird dem Tiefenauspital Bern an den Ausbau ein

Staatsbeitrag gemäss nachstehender Aufstellung
zugesichert.

Fr.
Anbau Nordseite 2 333 000.—
Umbau Oekonomiegebäude 1 240 000.—
Umbauten im Hauptgebäude 575 000.—
Umbgebungsarbeiten 45 000.—
Technische Ergänzungen 114 000.—

4 307 000.—
Nicht beitragsberechtigte Aufwendungen

61 400.—

Verbleiben somit 4 245 600.—

Staatsbeitrag 56 °/o 2 377 536.—

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt aus
Budgetrubrik 1400 949 1 (Baubeiträge an Bezirksund

andere Spitäler) unter folgenden Bedingungen:
1. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der

bernischen Submissionsverordnung vom 7. November
1967 zu vergeben.

2. Projektänderungen dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht vorgenommen

werden.
3. Eventuelle nicht subventionsberechtigte

Mobiliarkosten werden anhand der Bauabrechnung
ausgeschieden.

4. Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre
1973.
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5. Eine während der Bauzeit allfällig eintretende
Baukostenverteuerung infolge von Lohn- und
Materialpreiserhöhung ist zusammen mit der Bauabrechnung

auszuweisen.
6. Die Bauabrechnung ist mit sämtlichen quittierten
Belegen und den bereinigten Ausführungsplänen

der Gesundheitsdirektion zuhanden der Baudirektion
einzureichen.

8911. Bezirksspital Biel; Anschaffungen für
Röntgeninstitut. — Auf Antrag des Regierungsrates und
gestützt auf das Gesetz vom 27. September 1964 über
Bau- und Einrichtungsbeiträge an Krankenanstalten
und Krankenpflegeschulen wird dem Bezirksspital
Biel an verschiedene Anschaffungen für das Röntgeninstitut

ein Staatsbeitrag gemäss nachstehender
Aufstellung zugesichert:
Tomographie-Einrichtung 72110.—
Bildverstärker-Televisions-Apparate 96 420.—

Subventionsberechtigte Aufwendungen 168 530.—

Staatsbeitrag 58 %> 97 747.—

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt aus
Budgetrubrik 1400 949 1 (Baubeiträge an Bezirksund

andere Spitäler) unter folgenden Bedingungen:
1. Die Anschaffungen sind nach den Grundsätzen

der bernischen Submissionsverordnung vom 7.
November 1967 vorzunehmen.

2. Die Auszahlung erfolgt auf Grund der geprüften
Abrechnung im Jahre 1969.

3. Die Abrechnung ist mit sämtlichen quittierten
Belegen der kantonalen Gesundheitsdirektion
einzureichen.

8912. Bezirksspital Münsingen; Erneuerung von
technischen Einrichtungen. — Auf Antrag des
Regierungsrates und gestützt auf das Gesetz vom 27.
September 1964 über Bau- und Einrichtungsbeiträge an
Krankenanstalten und Krankenpflegeschulen wird
dem Bezirksspital Münsingen an verschiedene
technische Einrichtungen ein Staatsbeitrag gemäss
nachstehender Abrechnung zugesichert:

Fr.
1. Sterilisationsanlage, inkl. Maurerarbeiten,

sanitäre und elektrische
Installationen 54 086.60

2. Röntgenanlage, inkl. elektrische In¬
stallationen und Schrienerarbeiten 103 430.15

3. Waschmaschine, inkl. sanitäre Instal¬
lationen 12 277.15

169 793.90

Staatsbeitrag 55 °/o 93 386.—

Gestützt auf den Bericht des Hochbauamtes wird
die Abrechnung genehmigt.

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt im
Jahre 1969 aus Budgetrubrik 1400 949 1 (Baubeiträge
an Bezirks- und andere Spitäler).
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8913. «Bethesda» Tschugg; Klinik für Anfallkranke

mit Kinderstation; Ausbauprojekt. — Auf
Antrag des Regierungsrates und gestützt auf das
Gesetz vom 27. September 1964 über Bau- und
Einrichtungsbeiträge an Krankenanstalten und
Krankenpflegeschulen wird der Klinik «Bethesda» Tschugg
an den Ausbau ein Staatsbeitrag gemäss nachstehender

Aufstellung zugesichert:
Fr.

A. Erschhessungskosten 1 950 000.—
B. Neubauten 8 780 000.—
C. Umbauten 1 480 000.—
D. Luft- und Betriebsschutz 500 000.—
E. Verschiedenes 880 000.—
F. Wohnhaus beim Schulhaus 320 000.—
G. Betriebsbauten 600 000.—
H. Landwirtschaftliche Bauten 900 000.—

Gesamtaufwand

Nicht subventionsberechtigt
sind:

bei B. Saalneubau
D. Luft- und Betriebsschutz

bei G. Jaucheeinrichtungen
H. Landwirtschaftliche

Bauten

15 410 000.—
Fr.

560 000.—

500 000.—
34 000.—

900 000.— 1 994 000.—

Verbleiben subventionsberechtigte
Aufwendungen 13 416 000.—

Staatsbeitrag 60 %> 8 049 600.—

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt aus
Budgetrubrik 1400 949 30 1 (Baubeiträge an Spezial-
anstalten) unter folgenden Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der
bernischen Submissionsverordnung vom 7. November
1967 zu vergeben.

2. Projektänderungen dürfen ohne Bewilligung
der Subventionsbehörde nicht vorgenommen werden.

3. Eventuelle nicht subventionsberechtigte
Mobiliarkosten werden anhand der Bauabrechnung
ausgeschieden.

4. Vorauszahlungen können, gestützt auf schriftliche

und zahlenmässige Angaben über schon ausgeführte

Arbeiten, im Rahmen des zur Verfügung
stehenden Budgetkredites bis zum Betrage von Franken

7 500 000.— gewährt werden. Der Restbeitrag
wird nach Prüfung und Genehmigung der
Bauabrechnung überwiesen.

5. Eine während der Bauzeit allfällig eintretende
Baukostenverteuerung infolge von Lohn- und
Materialpreiserhöhung ist zusammen mit der
Bauabrechnung auszuweisen.

6. Zusammen mit der Schlussabrechnung sind
ebenfalls die Beiträge, welche der Bauherrschaft von
anderer Seite, wie z. B. an die Hydrantenanlage,
Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen sowie
an die Restaurationsarbeiten im Steigerhaus
(Denkmalpflege), ausgerichtet werden, auszuweisen und
von den Gesamtkosten in Abzug zu bringen.

7. Die Garagen für die Wagen des Personals sind
gegen einen angemessenen Zins zu vermieten.
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8. Die detaillierte Bauabrechnung ist mit den
quittierten Belegen und den bereinigten Ausführungsplänen

der Gesundheitsdirektion zuhanden der
Baudirektion einzureichen.

8914. Bezirksspital Courtelary in St-Imier; Erstellung

einer Wohnung und von zwei Wohnstudios. —
Auf Antrag des Regierungsrates und gestützt auf das
Gesetz vom 27. September 1964 über Bau- und
Einrichtungsbeiträge an Krankenanstalten und
Krankenpflegeschulen wird dem Bezirksspital in St-Imier
an die Erstellung einer 4 V2-Zimmer-Wohnung und
von zwei Wohnstudios ein Staatsbeitrag gemäss
nachstehender Abrechnung zugesichert:

Fr.
Effektive Kosten 142 271.—
abzüglich nicht beitragsberechtigte
Aufwendungen:

Fr.
Elektrische Installationen in
der bestehenden Wohnung 161.20
Lieferung von Rasensamen 28.50
Mehrkosten für den Bau des
Schutzraumes 23 230.— 23 419.70

Verbleiben subventionsberechtigte
Kosten 118 851.30

Staatsbeitrag 51 % 60 614.—

Gestützt auf den Bericht des Hochbauamtes wird
die Bauabrechnung genehmigt.

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt im
Jahre 1969 aus Budgetrubrik 1400 949 1 (Baubeiträge
an Bezirks- und andere Spitäler).

56. Kredit. — Die Psychiatrische Klinik Münsingen
wird ermächtigt, im Jahre 1969 Strassenbelagsar-
beiten auf dem Klinikareal und auf den Zufahrtsund

Umfahrungsstrassen im Betrage von Franken
100 000.— durchzuführen.

Die Ausgabe geht zu Lasten des laufenden
Kredites für 1969 auf Konto 1415 704 11 «Unterhalt der
Anstaltsgebäude».

Polizeidirektion

8098. Entschädigungen an die Zivilstandsbeamten
im Jahre 1969 und folgende Jahre. — Der Grosse
Rat, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst:

1. Den Zivilstandsbeamten des Kantons Bern, mit
Ausnahme derjenigen des Zivilstandskreises Bern,
werden im Jahre 1969 und folgende Jahre aus der
Staatskasse folgende Entschädigungen gemäss § 23
des Dekretes vom 17. Februar 1960 über den
Zivilstandsdienst ausgerichtet:
a) 70,5 Rappen auf den Kopf der gemäss der letzten

Volkszählung im Zivilstandskreis wohnhaften
Bevölkerung;
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b) 16 Rappen für die Führung des Familienregisters
auf den Kopf der gemäss der letzten Volkszählung
in der Schweiz wohnhaften und für jeden
Zivilstandskreis in Betracht fallenden Berner.
2. Diese Entschädigungen und die vom

Regierungsrat festzusetzenden Teuerungszulagen werden
monatlich ausgerichtet.

3. Dieser Beschluss tritt unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch den Grossen Rat auf den 1.

Januar 1969 in Kraft. Der Beschluss des Grossen Rates
Nr. 7277 vom 9. November 1964 wird aufgehoben.

37. Nachkredit. — Dem Polizeikommando wird
zu Lasten des Kontos 1605 810 Taggelder, Reiseauslagen

und Umzugskosten für das Jahr 1968 ein
Nachkredit von Fr. 110 000.— bewilligt.

38. Nachkredit. — Dem Polizeikommando werden
zu Lasten des Kontos 1605 946 11 Beitrag an den Kanton

Solothurn folgende Nachkredite bewilligt:

1. Für das Rechnungsjahr 1968 247 510.30
2. Für das Rechnungsjahr 1969 70 000.—

9. Frutigen; Sanitätsposten der örtlichen
Zivilschutzorganisation unter der Schulanlage Oberfeld. —
Gestützt auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz
vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz über die
baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom 4.
Oktober 1963 und unter Berücksichtigung der Beitragsklassen,

in die die Gemeinden entsprechend ihrer
Steuerkraft und -belastung eingereiht sind, werden
an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter
Subventions-Anmeldung (Formular A) näher umschriebenen

Schutzraumanlage, kantonale Beiträge bewilligt:

Frutigen
Formular A Nr. E 6628 214 600.— 30% 64 380.—
(Sanitätsposten)

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

Fr.

Militärdirektion

Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantonsbeitrag

Fr.
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10. Uetendorf; Sanitätshilfsstelle der örtlichen
Zivilschutzorganisation, Biedern. — Gestützt auf das
Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März 1962
und das Bundesgesetz über die baulichen Massnahmen

im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 und unter
Berücksichtigung der Beitragsklassen, in die die
Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft und -bela-
stung eingereiht sind, werden an die Kosten der in
nachfolgend aufgeführter Subventions-Anmeldung
(Formular A) näher umschriebenen Schutzraumanlage

kantonale Beiträge bewilligt:
Voranschlag Kantons-

Gemeinde der Mehrkosten beitrag
Fr. Fr.

Uetendorf
Formular A
Nr. E 6659 1 335 000.— 28 «/• 373 800.—
(Sanitätshilfsstelle)

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

11. Uetendorf; Bereitschaftsraum für die
Kriegsfeuerwehr der örtlichen Zivilschutzorganisation,
Biedern. — Gestützt auf das Bundesgesetz über den
Zivilschutz vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz
über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom
4. Oktober 1963 und unter Berücksichtigung der
Beitragsklassen, in die die Gemeinden entsprechend
ihrer Steuerkraft und -belastung eingereiht sind,
werden an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter

Subventions-Anmeldung (Formular A) näher
umschriebenen Schutzraumanlage kantonale Beiträge
bewilligt:

Voranschlag Kantons-
Gemeinde der Mehrkosten beitrag

Fr. Fr.
Uetendorf
Formular A
Nr. E 6658 510 000.— 28°/# 142 800.—
(Bereitschaftsraum
für die Kriegsfeuerwehr)

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
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Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

12. Uetendorf; Kommandoposten der örtlichen
Zivilschutzorganisation, Biedern. — Gestützt auf das
Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März 1962
und das Bundesgesetz über die baulichen Massnahmen

im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 und unter
Berücksichtigung der Beitragsklassen, in die die
Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft und -bela-
stung eingereiht sind, werden an die Kosten der in
nachfolgend aufgeführter Subventions-Anmeldung
(Formular A) näher umschriebenen Schutzraumanlage

kantonale Beiträge bewilligt:

(Kommandoposten)
Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund

der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

13. Frutigen; Bereitstellungsraum für die
Kriegsfeuerwehr der örtlichen Zivilschutzorganisation
Frutigen, Heiken. — Gestützt auf das Bundesgesetz über
den Zivilschutz vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz

über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz
vom 4. Oktober 1963 und unter Berücksichtigung der
Beitragsklassen, in die die Gemeinden entsprechend
ihrer Steuerkraft und -belastung eingereiht sind,
werden an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter

Subventions-Anmeldung (Formular A) näher
umschriebenen Schutzraumanlage kantonale Beiträge
bewilligt:

Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantonsbeitrag

Fr.
Uetendorf
Formular A
Nr. E 6657 388 000.— 28 % 108 640.—

Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantonsbeitrag

Fr.
Frutigen
Formular A
Nr. E 6629
(Bereitstellungsraum
für die
Kriegsfeuerwehr)

386 000.— 30% 115 800,
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Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

14. Bern; Sammelschutzraum im Gebäude der
Stadt- und Universitätsbibliothek der Burgergemeinde

der Stadt Bern, Münstergasse 61. — Gestützt
auf das Gesetz über den Zivilschutz vom 23. März
1962 und das Bundesgesetz über die baulichen
Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 und
unter Berücksichtigung der Beitragsklassen, in die
die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft und
-belastung eingereiht sind, werden an die Kosten der
in nachfolgend aufgeführter Subventions-Anmeldung
(Formular A) näher umschriebenen Schutzraumanlage

kantonale Beiträge bewilligt:

(Sammelschutzraum)
Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund

der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

15. Zweisimmen; Sanitätshilfsstelle der örtlichen
Zivilschutzorganisation, im «Gwatt». — Gestützt auf
das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März
1962 und das Bundesgesetz über die baulichen
Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 und
unter Berücksichtigung der Beitragsklassen, in die
die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft und
-belastung eingereiht sind, werden an die Kosten der

Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantonsbeitrag

Fr.
Bern
Fomular A
Nr. E 6631 1 195 000.— 16% 191 200,

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 2
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in nachfolgend aufgeführter Subventions-Anmeldung
(Formular A) näher umschriebenen Schutzraumanlage

kantonale Beiträge bewilligt:
Voranschlag Kantons-

Gemeinde der Mehrkosten beitrag
Fr. Fr.

Zweisimmen
Formular A
Nr. E 6647 1 180 000.— 30 °/o 354 000.—
(Sanitätshilfsstelle)

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

16. Kehrsatz; Obdachlosenstelle der örtlichen
Zivilschutzorganisation, Seihofen. — Gestützt auf das
Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März 1962
und das Bundesgesetz über die baulichen Massnahmen

im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 und unter
Berücksichtigung der Beitragsklassen, in die die
Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft und -bela-
stung eingereiht sind, werden an die Kosten der in
nachfolgend aufgeführter Subventions-Anmeldung
(Formular A) näher umschriebenen Schutzraumanlage

kantonale Beiträge bewilligt:
Voranschlag Kantons-

Gemeinde der Mehrkosten beitrag
Fr. Fr.

Kehrsatz
Formular A
Nr. E 6654 440 000.— 24 %> 105 600.—
(Obdachlosenstelle)

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.
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17. Oberdiessbach; Kommandoposten der örtlichen
Zivilschutzorganisation, unter Sekundarschulanlage.
— Gestützt auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz
vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz über die
baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober

1963 und unter Berücksichtigung der Beitragsklassen,

in die die Gemeinden entsprechend ihrer
Steuerkraft und -belastung eingereiht sind, werden
an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter
Subventions-Anmeldung (Formular A) näher umschriebenen

Schutzraumanlage kantonale Beiträge bewilligt:

Voranschlag Kantons-
Gemeinde der Mehrkosten beitrag

Fr. Fr.
nhprdip<!<sbarVi
Formular A Nr. 6656 292 000.— 24 °/o 70 080.—
(Kommandoposten)

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages

erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für
Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.

Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre
1972 ausbezahlt.

Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für
den baulichen Zivilschutz.

18. Münsingen; Obdachlosenunterkunft und
Quartier-Kommandoposten der örtlichen Zivilschutzorganisation,

Schützenhaus Ballenbühlweg. — Gestützt
auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom
23. März 1962 und das Bundesgesetz über die
baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober
1963 und unter Berücksichtigung der Beitragsklassen,
in die die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft
und -belastung eingereiht sind, werden an die Kosten
der in nachfolgend aufgeführter Subventions-Anmeldung

(Formular A) näher umschriebenen
Schutzraumanlage kantonale Beiträge bewilligt:

Voranschlag Kantons-
Gemeinde der Mehrkosten beitrag

Fr. Fr.

Münsingen
Formular A
Nr. E 6660 740 000.— 24 % 177 600.—
(Obdachlosenstelle
und Quartier KP)

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.
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Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1972 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 1 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

Finanzen und Domänen

8354. Nachkredit. — Der Steuerverwaltung wird
ein Nachkredit von Fr. 455 683.— bewilligt.

Konto: 1945 945 10 Staatsbeitrag an
Finanzausgleichsfonds.

8865. Nachkredit. — Der Steuerverwaltung wird
ein Nachkredit von Fr. 70 940.— bewilligt.

Konto: 1945 985 10 Beiträge an die Gemeinden aus
dem Finanzausgleichsfonds.

Erziehungsdirektion

8928. Kredit. — Der Virologischen Abteilung des
Hygienisch-bakteriologischen Instituts wird für den
Ausbau und die Einrichtung ein einmaliger Kredit
von Fr. 610 000.— zu Lasten des Kontos 2005 770 11

bewilligt.
Der Bund wird sich im Rahmen des Gesetzes über

die Hochschulförderung an diesen Kosten beteiligen.

8929. Umbau und Sanierung des Primarschulhauses

in Pöschenried (Gemeinde Lenk im Simmen-
tal); Beitrag. — Die devisierten Kosten für die oben
angeführten Bauarbeiten, umfassend: Einbau Windfang,

Garderoben, Geräteraum, Treppenanlage, WC-
Anlagen, Duschen mit Garderobe, Zentralheizung,
DV-Fenster, Klärgrube sowie Erstellung einer Turn-
und Pausenplatzanlage und der erforderlichen
Kanalisation und Ausführung der notwendigen
Anpassungsarbeiten, betragen Fr. 266 190.—.
Die Kosten stellen sich zusammen wie
folgt:

Umbau- und Sanierungsarbeiten: Schulhaus

Wasserversorgung
Umbau Garage, Remise und Scheune
Kanalisation, Klärgrube, Ableitung
Turn- und Pausenplatz inkl. feste
Turngeräte usw
Bewegliche Turn- und Spielgeräte
Schulmobiliar

Fr.

187 990.—
5 180.—

20 100.—
16 600.—

29 850.—
370.—

6 100.—

266 190.-
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Davon sind nicht subventionsberechtigt:

Fr.
Umbau Garage, Retmise und
Scheune 20 100.—
Abbrucharbeiten, Provisorien 6 307.—
Blitzschutzanlage,
Feuerlöschposten 3 400.—
Bodenversiegelungen,
Mehrkosten Japan-Mosaik. 225.—
Arbeiten des ordentlichen Ge-
bäudeunterhaltes 9 626.—
Anteil Unvorhergesehenes 3 000.—
Anteil Architekten-Honorar
auf den nicht subventionsberechtigten

Positionen 2 112.—
Bewegliche Turn- und
Spielgeräte 370.—
Schulmobiliar 6 100.—
Demontage Ballfang (Tpl.) 450.— 51 690.—

Verbleiben 214 500.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 214 500.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag von 43 °/o und ein zusätzlicher Beitrag
von 11 %>, total 54 °/<> zu Lasten des Kontos 2000 939 10
oder höchstens Fr. 115 830.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt), nach
Einreichung der Abrechnung mit den quittierten
Rechnungen und nach Massgabe der zur Verfügung
stehenden Mittel, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

Entstehen während der Bauzeit infolge von Lohn-
und Materialpreiserhöhungen oder ausserordentlichen

baulichen Schwierigkeiten Mehrkosten, so muss
die Genehmigung der zusätzlichen Kosten vor dem
Weiterbau eingeholt werden.

8932. Neubau einer zweiklassigen Primarschulanlage

mit Turnanlagen und Lehrerwohnungen auf
der Gumm (Gemeinde Oberburg); Beitrag. — Die
devisierten Kosten betragen total Fr. 730 000.— und
der Preis pro m3 umbauten Raumes Fr. 210.—.

Es sollen erstellt werden: Zwei Klassenzimmer,
eine Pausenhalle, ein Lehrerzimmer mit Sammlung
und Bibliothek, die erforderlichen Garderoben- und
WC-Anlagen, ein Handarbeits- und zugleich
Handfertigkeitszimmer kombiniert, ein Materialraum, eine
Duschenanlage, Turnanlagen mit Spielwiese sowie
eine 3- und eine 4-Zimmer-Lehrerwohnung.

Die gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 limitierten
und für die Subventionierung in Betracht fallenden
Kosten stellen sich zusammen wie folgt:
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Fr.
1. Gebäudekosten zweiklassiges

Primarschulhaus 368 900.—
2. Erschliessung 10 200.—
3. Allgemeine Umgebungsarbeiten 34 500.—

413 600.—
4. Turn- und Pausenplatz, Spielwiese 42 300.—

455 900.—
Bewegliche Turn- und Spielgeräte 1 400.—

Es wird zugesichert:
1. An die Kosten von Fr. 455 900.— der

Positionen 1 bis 4 ein ordentlicher
Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos
2000 939 10 von 27 °/o 123 093.—

2. An die Kosten von Fr. 413 600.— der
Positionen 1 bis 3 ein zusätzlicher
Beitrag zu Lasten des Kontos 2000
939 10 von 4 V* %> 18 612.—

höchstens 141 705.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt), nach
Einreichung der Abrechnung mit den quittierten
Rechnungen und nach Massgabe der zur Verfügung
stehenden Mittel, spätestens jedoch im Jahre 1977.

8933. Erweiterung des Sekundarschulhauses in
Saanen; Beitrag. — Die devisierten Kosten betragen
total Fr. 1 132 600.— für die vorgesehene Erweiterung.

An Schulraum soll geschaffen werden: Vier
Klassenzimmer, eine Aula, Umbau des vorhandenen
Singzimmers in das fünfte Klassenzimmer, neue
Turnanlagen, die erforderlichen Luftschutzanlagen,
ein Pausenplatz sowie die allgemeinen Umgebungsarbeiten.

Die gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 limitierten
und für die Subventionierung in Betracht fallenden
Kosten stellen sich zusammen wie folgt:

Fr.
Vier neue Klassenzimmer mit Anteil Aula 740 800.—
Turnplatz 47 000.—
Pausenplatz 37 600.—
Allgemeine Umgebungsarbeiten und Auf-
rundung 69 600.—

895 000.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 895 000.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10 von
23 %> oder höchstens Fr. 205 850.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).
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Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der zur
Verfügung stehenden Kredite, spätestens jedoch im
Jahre 1978.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

8934. Neubau einer Primarschulanlage in der
Schönau in Steffisburg für die Oberklassen als
II. Bauetappe; Beitrag. — Die devisierten Kosten
betragen total Fr. 4 947 000.— und der Preis pro m8
umbauten Raumes Fr. 179.85. In der in drei Trakten
aufgegliederten Erweiterungsanlage soll an Schulraum

geschaffen werden:
Neun Klassenzimmer, eine Bibliothek, ein

Materialzimmer, ein Vorsteherzimmer, ein Lehrerzimmer,
Luftschutzräume, ein Handfertigkeitsraum für
Holzbearbeitung mit Materialraum, ein Handfertigkeitsraum

und Kartonnage mit Materialraum, ein
Handfertigkeitsraum für Metallbearbeitung mit Materialraum,

eine Waschküche, eine Schulküche mit Theorie-

und Essraum, ein Handarbeitszimmer/Mehrzweckraum,

ein Hauswirtschaftszimmer, ein Physik-/
Chemiezimmer, ein Naturkundezimmer, ein
Sammlungszimmer, ein Zeichnungszimmer, eine Aula mit
434, bzw. 578 Plätzen mit Einbezug des Foyers und
zusätzlich 120 auf der Empore. Im weitern die
erforderlichen Garderoben, WC-Anlagen, Nebenräume,
eine Pausenhalle sowie die Umgebungsarbeiten und
Pausenplätze.

Die devisierten Kosten stellen sich
zusammen wie folgt:

Fr.
Klassentrakt, Verbindungsgang 1 432 700.—
Spezialraumtrakt 1 170 500.—
Aula mit Zivilschutz 1 183 250.—
Zusätzliche Baukosten und Mobiliar 919 200.—
Unvorhergesehenes 241 350.—

4 947 000.—

Für die Subventionierung fallen gemäss Dekret
vom 22. Mai 1965 die nachfolgenden, limitierten
Kosten in Betracht:

Fr.
Neunklassiger Primarschultrakt 1 330 000.—
Hauswirtschaft 153 000.—
Pausenhalle 38 000.—
Umgebungsarbeiten und Pausenplätze 183 000.—

1 704 000.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 1 704 000.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10

von 25 %> oder höchstens Fr. 426 000.—.
Die Bewilligung und Ausrichtung dieses

Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).
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Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1978.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

8935. Beitrag. — Die Schulgemeinde des Progymnasiums

Neuenstadt ersucht (an Stelle des vom Grossen

Rat unterm 15. Februar 1967 der Gemeinde
Neuenstadt gewährten Beitrages) um einen Beitrag
zur Erstellung eines Gebäudes für das Progymnasium.

Durch Verzicht auf die Aula, die im ursprünglichen

Projekt als unabhängige Baute aufgeführt war,
konnten die subventionsberechtigten Kosten von
Fr. 4 039 341.— auf Fr. 3 490 000.— herabgesetzt werden.

Angesichts der Entstehung einer Schulgemeinde
(Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods und Prêles)
erhöht sich jedoch der ordentliche Beitrag von 16 %>

auf 20 %.
Es werden zugesichert: Fr.

1. An die Kosten von Fr. 3 490 000.— ein
ordentlicher Beitrag von 20 %> (Konto
2000 939 10), höchstens 698 000.—

2. An die Kosten des Mobiliars und des
Werkzeuges für den Handfertigkeitsunterricht

ein ordentlicher Beitrag
von 15 °/o (Konto 2002 930 10), höchstens

1 575.—

Total 699 575.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses Beitrages
erfolgt unter den gleichen, im Grossratsbeschluss
Nr. 315 vom 15. Februar 1967 erwähnten Bedingungen,

und unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der
Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen
der kantonalen Erziehungsdirektion vom 17. Dezember

1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 8894
vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt frühestens
im Jahre 1974.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

Der Grossratsbeschluss Nr. 315 vom 15. Februar
1967 wird aufgehoben.

8936. Beitrag. — Die Gemeinde Vieques ersucht
um einen Beitrag zur Erstellung eines neuen
Primarschulgebäudes mit vier Klassenzimmern, welches
(ohne Mobiliar) auf Fr. 700 000.— veranschlagt ist.
Die subventionsberechtigten Kosten sind wie folgt
beschränkt:

Fr.
1. Gebäude (inbegriffen Duschenanlage) 578 000.—

Zugänge und Kanalisationen 14 500.—
Umgebungsarbeiten 31 500.—
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Fr.
2. Turn- und Pausenplatz (Betrag in

dieser Höhe subventionsberechtigt
unter der Bedingung, dass die
Oberfläche mindestens 1000 m2 beträgt
und Platz aufweist für feste Turngeräte)

51 000.—

675 000.—

3. Möblierung, ausgenommen festes
Mobiliar (vorbehältlich Prüfung der
Schlussabrechnung) 42 000,—
Es werden zugesichert:
A. An die Kosten von Fr. 624 000.—

ein ordentlicher Beitrag von 45 %> und
ein zusätzlicher Beitrag von 8®/#, insgesamt

53 %, höchstens 330 720.—
B. An die Kosten von Fr. 51 000.—

ein ordentlicher Beitrag von 45 %>, höchstens

22 950.—

Total (Konto 2000 939 10) 353 670.—

C. An die Kosten von Fr. 42 000.—
ein ausserordentlicher Beitrag von 25 %>

(Konto 2000 939 11), höchstens 10 500.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses Beitrages
erfolgt im Rahmen des Dekretes vom 22. Mai 1967
über die Schulhausbau-Subventionen und unter dem
ausdrücklichen Vorbehalt der Einhaltung der
allgemeinen Subventionsbedingungen der kantonalen
Erziehungsdirektion vom 17. Dezember 1962 (vom
Regierungsrat mit Beschluss Nr. 8894 vom 21. Dezember
1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre
1977.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

8937. Neubau eines vierklassigen Primarschulhauses

in Attiswil; Beitrag. — Die devisierten Kosten
betragen total Fr. 859 000.— und der Preis pro m3

umbauten Raumes Fr. 157.—.
An Schulraum soll geschaffen werden:
Vier Klassenzimmer, ein Lehrer-, Bibliothek- und

Sammlungszimmer, ein Handfertigkeitsraum, ein
Mehrzweckraum, ein Verbindungsgang zu Turnhalle,
ein Pausenplatz sowie die erforderlichen WC- und
Garderobenanlagen.

Für die Subventionierung ergibt sich folgende
Aufstellung:

Durch
Dekret vom

Kosten- 22. Mai 1967

Voranschlag limitiert
Fr. Fr.

1. Gebäudekosten Klassen¬
trakt (ohne Handarbeitszimmer

und Duschenanlage

mit Garderoben) 694 380.— 514 700.—

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969
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2.
3.
4.
5

6.
7.

Durch
Dekret vom

Kosten- 22. Mai 1967

Voranschlag limitiert
Fr. Fr.

Pausenhalle 39 000.— 38 000.—
Pausenplatz 25 950.— 20 400.—
Erschliessungsarbeiten 13 720.— 13 720.—
Allgemeine Umgebungsarbeiten

53 650.— 31 500.—
826 700— 618 320.—

Schulmobiliar 19 500.—
Handfertigkeitsausrüstung

12 800.— 11 200.—
859~000.—

Es werden zugesichert:
An die Kosten von Fr. 618 320.— ein
ordentlicher Staatsbeitrag von 42 °/o

und ein zusätzlicher Staatsbeitrag von
7 l/2 %>, total 49 V* °/o zu Lasten des
Kontos 2000 939 10 306 068.—

2. An die Kosten von Fr. 11 200.— für
die Handfertigkeitsausrüstung ein
Beitrag zu Lasten des Kontos 2002
930 21 von 42 %> 4 704.—

Total höchstens 310 772.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

8939. Neubau eines vierklassigen Primarschulhauses

mit Schulküche, Turnhalle und Turnanlagen
in Radelfingen; Beitrag. — Die devisierten Kosten
betragen total Fr. 1 680 000.—. Der Preis pro m3
umbauten Raumes beträgt für die Schulanlage Franken
177.15 und für die Turnhalle Fr. 145.35.

An Schulraum soll geschaffen werden:
Vier Klassenzimmer, ein Hanidfertigkeitsraum, ein

Materialraum, ein Lehrerzimmer, eine Pausenhalle,
eine Turnhalle 12 X 24 m, eine Duschenanlage mit
Garderobe, eine Schulküche mit Theoriezimmer, ein
Turnplatz, eine Spielwiese sowie die erforderlichen
WC-Anlagen, Garderoben und Nebenräume.

Für die Subventionierung stellen sich die mit
Dekret vom 22. Mai 1967 limitierten Kosten zusammen

wie folgt:
Fr. Fr.

1. Schulhaus, vierklassig 616 000.—
abzüglich:
ein
Handarbeitszimmer 44 000.—
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Fr. Fr.
Differenz
zwischen
kombiniertem
Lehrer-,
Bibliothek-
und
Sammlungszimmer

und zwei

Einzelräumen 7 000.—
Duschen-
und
Garderobenanlage

in Schulhaus
limitiert
enthalten mit 24 000.— 75 000.— 541 000.—

2. Erschliessungskosten 14 500.—
3. Allgemeine Umgebungsarbeiten 31 500.—
4. Räume für die Hauswirtschaft 153 000.—

740 000.—
5. Turn- und Pausenplatz-Anlage inkl.

Spielwiese 65 000.—
6. Turnhalle 319 000.—

1 124 000.—

Es werden zugesichert:
1. An die Kosten von Fr. 1 124 000.—

der Positionen 1 bis 6 ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des
Kontos 2000 939 10 von 44 «/o 494 560.—

2. An die Kosten von Fr. 740 000.— der
Position 4 ein zusätzlicher Beitrag zu
Lasten des Kontos 2000 939 11 von
13 V2 i/o 99 900.—

Total höchstens 594 460.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

8940. Erweiterung der Primarschulanlage
Bethlehemacker in Bern; Beitrag. — Die devisierten Kosten
betragen total Fr. 5 063 230.— und der Preis pro m3
umbauten Raumes Fr. 189.—.

An Schulraum soll geschaffen werden:
13 Klassenzimmer, zwei Handarbeitszimmer, eine

Schulküche mit Vorratsraum und Theoriezimmer,
eine Schulwaschküche, zwei Pausenhallen, ein
Lehrerzimmer, ein Materialraum, ein Physikzimmer, ein
Handfertigkeitsraum, eine Schülerspeisung, ein Re-
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servezimmer, ein Veloraum, eine Turnhalle 14,20 X
26,00 m, je ein Innen- und ein Aussengeräteraum,
eine Duschenanlage mit Garderoben, ein Turnlehrerund

Sanitätszimmer mit Dusche sowie die erforderlichen

Garderoben, WC-Anlagen, Nebenräume und
Turn- und Spielanlagen im Freien.

Ferner eine Schwimmhalle mit Lehrschwimmbecken

14,20 X 26,00 m mit Duschenanlage, Garderoben,

Sanitätszimmer und den erforderlichen WC-
Anlagen und Nebenräumen im Untergeschoss der
Turnhalle.

Für die Subventionierung stellen sich die mit
Dekret vom 22. Mai 1967 limitierten Kosten zusammen
wie folgt:

Fr.
Schulanlage für 13 Klassen, inkl.
Erschliessung, allgemeine Umgebungsarbeiten,

Pausenhallen und Turnhalle 1 805 920.—
Turnplatzanlagen und Spielwiese 232 600.—

2 038 520.—
Lehrschwimmbecken 100 000.—

2 138 520.—

Werkzeuge für den Kartonnageunter-
richt 4 000.—

Es werden zugesichert:
1. An die Kosten von Fr. 2 138 520.—

ein ordentlicher Staatsbeitrag zu
Lasten des Kontos 2000 939 10 von 5 %> 106 926.—

2. An die Kosten von Fr. 4000.— für
die Handfertigkeitswerkzeuge ein
Beitrag zu Lasten des Kontos 2002
930 21 von 5 %> 200.—

Total höchstens 107 126.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

Baudirektion

3800. Oppligen, Ausbau und Neuanlage der
Dorfstrasse; Kiesen, Ausbau der Zufahrtsstrasse zur Autobahn

(Kiesen—Bothachen); Strassenplangenehmi-
gung. — Der Strassenplan stösst im Süden
(Rothachen) an das Auflageprojekt der Autobahn. Er
wurde in der Zeit vom 25. November bis 27. Dezember

1967 auf den Gemeindeschreibereien Kiesen und
Oppligen öffentlich aufgelegt. Das im Autobahnplan
nicht enthaltene Teilstück der Bern—Thunstrasse
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zwischen Kiesen und Rothachen soll im Bereich der
Einmündung der Dorfstrasse Oppligen (Staatsstrasse
Zäziwil—Oberdiessbach—Kiesen, sogenannte
Emmentalstrasse) mit der Zeit grosszügig ausgebaut werden.

Die bestehenden Aeste der Dorfstrasse Oppligen
(Liegenschaft Güngerich)—Schützen und Oppligen—
Kiesen werden zu einem Strassenstück mit nur einer
Einmündung in die Bern—Thunstrasse zusammenge-
fasst. Bei diesem Strassenstück handelt es sich um
eine Neuanlage im Sinne des Strassenbaugesetzes mit
Landerwerb zu Lasten des Staates. Die alten Stras-
senäste nach dem Schloss Kiesen und dem Restaurant
zum Schützen sind von der Gemeinde Oppligen zu
Eigentum und Unterhalt zu übernehmen. Im übrigen
ist der Ausbau bestehender Strassen beabsichtigt.
Strassenpläne für Neuanlagen sind dem Grossen
Rate, Ausbaupläne dagegen dem Regierungsrat zur
Genehmigung vorzulegen (Art. 33 Abs. 3 des Gesetzes
vom 2. Februar 1964 über Bau und Unterhalt der
Strassen, Strassenbaugesetz).

Im Räume des aufgelegten Strassenplanes ist
infolge des Autobahnbaus eine Güterzusammenlegung
im Gange. Das für den Strassenbau erforderliche
Land wird soweit möglich im Landumlegungsverfah-
ren erworben (Art. 19 f. Strassenbaugesetz).

Gegen den Strassenplan wurden eingereicht
in der Gemeinde Kiesen

eine Einsprache des Gemeinderates, die in der Folge
in eine Rechtsverwahrung umgewandelt wurde;

in der Gemeinde Oppligen
eine Rechtsverwahrung der Bernischen Kraftwerke
AG, Viktoriaplatz 2, Bern, und folgende Einsprachen:
1. Gemeinderat Oppligen
2. Anton Bigler, Schmiedmeister und Sanitär-Instal-

lateur, Bühl, Oppligen und Robert Bigler,
Schmied, Tägertschistrasse 28 A, Münsingen

3. Hans Dähler, Landwirt, Oppligen, vertreten durch
Fürsprecher Max Ramseier, Bahnhofstrasse 12,
Thun

4. Karl Wittwer, Bühlmühle, Oppligen
5. SIFCO Société Financière et Commerciale, Mili¬

tärstrasse 24, Zürich, vertreten durch Fürsprecher
und Notar Erich Maurer, Neuengasse 5, Bern

6. Hans Künzi, Hilfsarbeiter, Bernstrasse, Oppligen
7. Gottfried Pfeuti, Gasthof zum Schützen, Oppli¬

gen
8. Gottfried Bähler, Bauarbeiter, Oppligen.

Zu den einzelnen Einsprachen:
Der Gemeinderat Kiesen (Nr. 1) erklärt sich mit

Brief vom 3. Februar 1968 zur Umwandlung seiner
Einsprache in eine Rechtsverwahrung unter folgenden

Bedingungen bereit:
a) Nichtausbau der alten Bernstrasse auf vier

Spuren. Die Gemeinde hat kein Interesse, das Haus
Künzi zu erwerben.

b) Erstellung einer Unterführung südlich von
Kiesen für Güterverkehr, Fussgänger und eventuell
Radfahrer.

c) Offenhaltung der Verbindungsstrasse von der
Metzgerei Oppligen bis Mühle Kiesen.

Zu diesen Begehren ist vorab zu bemerken, dass
der Strassenplan nach langen Studien in Zusammen-
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arbeit mit dem Autobahnamt und der Beratungsstelle
für Unfallverhütung ausgearbeitet wurde. Die
Beratungsstelle war es, die eine Verbreiterung des
Abschnittes der Bern—Thunstrasse auf vier Spuren
nachdrücklich verlangte. Die Verbreiterung erfolgt,
damit sich der Verkehr bei der Einmündung der
Emmentalstrasse ungehindert entflechten kann. Auf
die erste Bedingung des Gemeinderates kann deshalb
nicht eingetreten werden.

Eine Unterführung namentlich für
landwirtschaftliche Fahrzeuge unter der Bern—Thunstrasse
wäre sehr erwünscht, weil der Verkehr nicht abnehmen

wird, solange sich in der Nähe ein provisorischer
Autobahnanschluss befindet. Dagegen wird der
Verkehr auf der Thunstrasse wesentlich zurückgehen,
sobald sich die Autobahn durchgehend bis Muri
erstreckt. Deshalb kann die Erstellung der Unterführung

nicht Aufgabe des Staates sein. Höchstens
könnte ein Beitrag aus Strassenbaukrediten gewährt
werden. Der Bau der Unterführung zu Lasten dieser
Kredite ist abzulehnen.

Was das Begehren um Offenhaltung der heutigen
Staatsstrasse von der Liegenschaft Güngerich bis
Schloss Kiesen anbetrifft, so wird ihm insoweit
entsprochen, als diese Strecke dem Zubringerdienst
erhalten bleibt.

Die verbleibenden Anbringen des Gemeinderates
von Oppligen (Brunnenleitung, Feuerwehrmagazin)
haben den Charakter von Rechtsverwahrungen.
Nähme der Brunnen Schaden, so wäre der Staat als
Bauherr der Strasse schadenersatzpflichtig.

Anton und Robert Bigler (Nr. 2) stellen den
Antrag, die Strasse sei nicht durch die Parzellen Nummern

212 und 297 zu führen, da nur noch zwei wertlose,

dreieckige Restgrundstücke verbleiben würden.
Statt dessen sei die Emmentalstrasse zu korrigieren
und gerade zu legen. Bezüglich der Brunnenleitung
in Parzelle Nr. 163 behalten sie sich ihre Rechte vor.
Zu diesen Einwänden ist zu bemerken, dass die
Parzelle Nr. 163 von der Gemeinde im Hinblick auf die
Strassenkorrektion erworben wurde und es möglich
sein dürfte, davon an die Parzelle Nr. 212 Realersatz
zu leisten. Die andere, noch unüberbaute Parzelle
Nr. 297 wird von der Strasse diagonal durchschnitten,
so dass zu prüfen ist, ob den Einsprechern im Zuge
der Güterzusammenlegung ein anderes geeignetes
Grundstück zugewiesen werden kann. Andernfalls
sind die Einsprecher gebührend zu entschädigen. Auf
das vorliegende Strassenprojekt kann nicht verzichtet
werden. Eine Umfahrung der beiden Parzellen
erweist sich als ausgeschlossen.

Hans Dähler, Landwirt und Gemeindepräsident
von Oppligen (Nr. 3), stellt folgende Anträge:

1. Es seien die Grundstücke Nr. 126 und Nr. 106
durch eine Unterführung der Bern—Thunstrasse
miteinander zu verbinden.

2. Es sei, soweit das Grundstück Nr. 126 betreffend,

entlang der neu zu erstellenden Emmentalstrasse

und entlang der Hauptstrasse Bern—Thun ein
zweckdienlicher Zaun zu erstellen.

Rund 4 ha der landwirtschaftlich genutzten
Fläche lägen unmittelbar um die Oekonomiegebäude
östlich der Hauptstrasse und die restlichen 12 ha
westlich von dieser Strasse. Als Verbindung diene ein
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Feldweg quer über die Bern—Thunstrasse, was nicht
unbedeutende Gefahren in sich schliesse. Diese
Gefahren würden vermehrt, wenn die Emmentalstrasse
nun südlich des Feldweges einmünde und die Hauptstrasse

selbst verbreitert werde. Eine rationelle und
gefahrlose Bewirtschaftung der westlich der Hauptstrasse

gelegenen Grundstücke stelle für den Ein-
sprecher eine Existenzfrage dar. Die Kreuzung eines
Feldweges mit einer Hauptstrasse sei zudem aus
verkehrstechnischen Gründen nicht tragbar. Hinsichtlich

der privaten Wasserleitung schliesslich behält er
sich seine Rechte vor.

Den Darlegungen des Einsprechers ist entgegenzuhalten,

dass durch den Bau der neuen Strassenan-
lage keine zusätzlichen Verkehrsströme entstehen,
die zum Zwecke der Bewirtschaftung des Landes ge-
quert werden müssten. Die geforderte Unterführung
kann deshalb nicht zu Lasten des Strassenbaus
ausgeführt werden. Freilich sollte sie im Interesse der
Verkehrssicherheit erstellt werden, jedoch im
Zusammenhang mit der Güterzusammenlegung. Ein
Staatsbeitrag könnte gewährt werden, wenn die
Unterführung gleichzeitig den Fussgängern diente. Insoweit

ist die Einsprache somit abzulehnen. Der
verlangte Zaun wird auf Rechnung des Strassenbaus
erstellt.

Die Einsprache des Karl Wittwer (Nr. 4) wurde
zurückgezogen, diejenige der SIFCO (Nr. 5) in eine
Rechtsverwahrung umgewandelt.

Der Einsprecher Hans Künzi (Nr. 6) ist nicht
damit einverstanden, dass seine Besitzung (Wohnhaus
mit Spezereiladen) dem Ausbau der Bern—Thunstrasse

weichen muss. Er verlangt volle Entschädigung,

auch für das ihm entgehende Einkommen aus
dem Geschäftsbetrieb. Die Einsprache hat den
Charakter einer Rechtsverwahrung, zumal sie die
Notwendigkeit des Strassenbaus nicht bestreitet.

Gottfried Pfeuti (Nr. 7) rügt, dass die Emmentalstrasse

auf der Rückseite seiner Gastwirtschaftsbesitzung

geschlossen wird und dass der Ausbau der
Hauptstrasse Bern—Thun die Verlegung von Auto-
spenglerei und Malerei zur Folge hat. Die Erschliessung

seines Gastwirtschaftsbetriebes namentlich auch
aus Richtung Bern müsse sichergestellt werden. Für
den Fall, dass seinem Begehren nicht stattgegeben
werden könne, verlangt der Einsprecher volle
Entschädigung.

Ihm ist zu erwidern, dass die bisherige Emmentalstrasse,

allerdings ohne Durchgangsverkehr, offen
bleibt, was der Wirtschaft nur Vorteile bringt. Die
Zufahrt zur Autospenglerei und zur Malerei bleibt
gewährleistet. Dagegen ist der gesamte Vorplatz des
Gewerbebetriebes für die Strassenkorrektion
abzutreten, wofür der Einsprecher zu gegebener Zeit
entschädigt werden muss. Die Einsprache ist als
öffentlich-rechtlich unbegründet abzuweisen.

Gottfried Bähler (Nr. 8) muss in Rothachen, für
welches Gebiet das Autobahnamt die Planauflage
durchgeführt hat, Land abtreten. Seine Einsprache ist
deshalb dem Autobahnamt zur Erledigung überwiesen

worden.
Aus diesen Gründen wird

beschlossen :
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1. Der Strassenplan mit Baulinien für den Bau
und Ausbau der Staatsstrasse Zäziwil—Oberdiess-
bach—Kiesen, Teilstrecke Oppligen, mit Anschluss
Kiesen—Rothachen wird gestützt auf Artikel 33 des
Strassenbaugesetzes unter Vorbehalt von Dritt-
mannsrechten genehmigt.

2. Die Genehmigung der Neubaustrecke von der
Liegenschaft Güngerich bis zur Bern—Thunstrasse
bedarf der Zustimmung des Grossen Rates.

3. Die nicht anders erledigten Einsprachen gegen
den Strassenplan werden als öffentlich-rechtlich
unbegründet abgewiesen.

Der Regierungsstatthalter von Konolfingen wird
beauftragt, diesen Beschluss den Gemeinderäten von
Oppligen und Kiesen sowie den Personen, die
Rechtsverwahrung oder Einsprache eingelegt haben, bzw.
ihren Anwälten zu eröffnen. Je ein Exemplar
Beschluss und Plan sind für das Amtsarchiv bestimmt.
Der zuständige Kreisoberingenieur wird beauftragt,
den beteiligten Gemeinden die erforderlichen Pläne
auszuhändigen.

86. Siselen; Umbauten und Renovationen im
Pfarrhaus. — Der Baudirektion wird für den Umbau
und die Renovationen des Pfarrhauses Siselen zu
Lasten der Budgetrubrik 2105 705 10 (Neu- und
Umbauten) ein Kredit von Fr. 281 500.— pro 1969 bewilligt.

Ein Subventionsbeitrag des Bundes ist
gegebenenfalls über das Konto 2105 409 zu vereinnahmen.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen nicht ohne besondere Bewilligung
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

Mit vorstehendem Beschluss wird gleichzeitig ein
Verpflichtungskredit pro 1969 bewilligt.

87. Kredit; Thorberg; Straf- und Verwahrungsanstalt.

— Für den Wiederaufbau der Stützmauer
südwestlich der Gärtnerei wird der Baudirektion zu
Lasten der Budgetrubrik 2105 705 10 (Neu- und
Umbauten) pro 1969 ein Kredit von Fr. 213 900.—
bewilligt.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag
enthalten sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Mit vorstehendem Beschluss wird gleichzeitig ein
Verpflichtungskredit pro 1969 bewilligt.
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88. Kredit; Wiederaufbau der Fruchtscheune,
Gebäude Nr. 202 Lindenhof der Anstalten in Witzwil. —
Für den Wiederaufbau der Fruchtscheune Lindenhof
der Anstalten in Witzwil wird der Baudirektion zu
Lastern der Budgetrubrik 2105 705 10 (Neu- und
Umbauten) ein Kredit von Fr. 316 000.— pro 1969
bewilligt.

Die Entschädigung der Brandversicherungsanstalt
im Betrage von Fr. 207 830.— wird dem

Hochbauamt über das Konto 2105 357 gutgeschrieben.
Ein Subventionsbeitrag des Bundes ist gegebenenfalls

über das Konto 2105 409 zu vereinnahmen.
Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur

Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag
enthalten sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Mit vorstehendem Beschluss wird gleichzeitig ein
Verpflichtungskredit pro 1969 bewilligt.

89. Kredit. — Für die Erstellung von zwei
Schulpavillons auf dem Areal des Lehrerinnenseminars
in Thun werden folgende Kredite bewilligt:

Fr.
a) Der Baudirektion zu Lasten der

Budgetrubrik 2105 705 10 (Neu- und
Umbauten des Hochbaues) pro 1969 279 000.—

b) Der Erziehungsdirektion zu Lasten
der Budgetrubrik 2025 770 11

(Anschaffung von Mobilien, Instrumenten,
Geräten und Werkzeugen) pro

1969 20 047.—

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag
enthalten sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Mit vorstehendem Beschluss wird gleichzeitig ein
Verpflichtungskredit pro 1969 bewilligt.

90. Schneefräse für Staatsstrassen im
Oberingenieurkreis II. — Der Kauf einer Schneefräse
«Schmidt» auf Unimog mit langem Radstand und
Zubehör (Lieferanten: Firma Böschung, Schmitten)
gegen eine Vergütung von Fr. 65 470.— und gegen
Uebergabe der alten Schneefräse «PETER» wird
bewilligt. Der Kaufpreis geht zu Lasten des
Budgetkredites 2110 770 11 (Maschinen für den Strassenbau,
Budget 1968).

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 4
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91. Unterhalt der Staatsstrassen; Nachkredit. —
Zur Deckung der Mehraufwendungen für den Unterhalt

und den Winterdienst auf Staatsstrassen wird
der Baudirektion pro 1968 ein Nachkredit von Franken

500 000.— zum Budgetkredit 2110 710 bewilligt.

92. Nationalstrassen; Nachkredit. — In der
Staatsrechnung wird nur der Kantonsanteil des Aufwandes
für den Bau der Nationalstrassen aufgeführt. Dieser
Kantonsanteil beträgt 16 °/# für die Nationalstrassen
1. und 2. Klasse sowie 3. Klasse im Alpengebiet, 13 "/»

für Expreßstrassen und 36 "/» für Nationalstrassen
3. Klasse, die nicht im Alpengebiet liegen.

Für das Jahr 1968 wurde ein Nationalstrassenbau-
kredit von Fr. 6 000 000.— bewilligt. Hinzu kam eine
Kreditrückstellung aus dem Jahre 1967 von Franken

728 000.—.
Der Fortschritt der Arbeiten an der linksufrigen

Bielerseestrasse (SBB-Tunnel bei Vingelz, Kunstbauten

im Räume Tüscherz), die zu 36 %> dem Kanton

angelastet werden und der Fortschritt beim Bau
der N 6 von Kiesen bis Lattigen (Allmendtunnel,
Aare- und Kanderbrücke sowie übrige Kunstbauten
und Trassebauten) haben die dem Voranschlag
zugrunde gelegten Annahmen wesentlich übertroffen.
Bereits im Frühherbst zeichnete sich eine
Kreditüberschreitung von rund Fr. 1 500 000.— für das
Rechnungsjahr 1968 ab.

Der Nationalstrassenbau wird den Kanton Bern
im Jahre 1969 mit nicht weniger als Fr. 15 000 000.—,
in den Jahren 1970 bis 1974 im Mittel mit rund Franken

22 000 000.— belasten. Die Finanzdirektion hat
aus diesem Grunde am 16. Oktober dem Antrag der
Baudirektion, den Fehlbetrag im Rechnungsjahr 1968
nicht auf das nächste Jahr zu übertragen, sondern
durch einen Nachkredit zu decken, zugestimmt. Das
Autobahnamt wurde angewiesen, sobald das Aus-
mass der Kreditüberschreitung ermittelt werden
kann, einen entsprechenden Grossratsbeschluss
vorzulegen. Heute steht fest, dass die Ueberschreitung
Fr. 1 600 000.— ausmachen wird.

Es wird deshalb
beschlossen:

Der Baudirektion wird zur Deckung der durch
Mehrleistung am Nationalstrassenbauprogramm
entstandenen Kreditüberschreitung für das Rechnungsjahr

1968 in der Rubrik 2115 712 ein Nachkredit von
Fr. 1 600 000.— bewilligt.

93. Nationalstrasse N1; Vereinbarung zwischen
dem Kanton Bern und dem Kanton Solothurn betreffend

Autobahnunterhalt; Nachkredit. — Gemäss
Artikel 57 des Bundesgesetzes vom 8. März 1960 über
die Nationalstrassen gehen die Kosten des Unterhaltes

der Nationalstrassen und des Betriebes ihrer
technischen Einrichtungen zu Lasten der Kantone.
Einzig an die Erstellungskosten der Werkhofgebäude
und der Autobahnpolizeistützpunkte leistet der Bund
den für Nationalstrassen geltenden Bundesbeitrag.
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Die Standorte der Werkhöfe und Polizeistützpunkte
wurden und werden vom Bund gesamtschweizerisch
geplant, wobei wirtschaftliche Gesichtspunkte, d. h.
vor allem eine zweckmässige Streckenaufteilung, im
Vordergrund stehen. Es wird in Kauf genommen,
dass der Unterhalts- und Polizeidienst über die eine
oder andere Kantonsgrenze hinaus reicht. In solchen
Fällen haben die betroffenen Kantone entsprechende
Vereinbarungen über den Umfang der Dienstleistungen

und der Kostenteilung abzuschliessen.
Bezüglich des Unterhaltsdienstes auf der

Nationalstrasse N 1 (Bern—Zürich) ergibt sich zwischen
den Kantonen Bern und Solothurn folgende Situation:

a) Die solothurnische Teilstrecke ab Kantonsgrenze

BE/SO bei Koppigen bis zum Anschluss
Kriegsstetten, von 2,402 km Länge, wird durch den
Kanton Bern unterhalten. Diese Lösung ist
zweckmässig, weil die Unterhaltsfahrzeuge nur in einem
Anschluss wenden können und kein anderer
Anschluss näher an der Kantonsgrenze liegt.

b) Die bernische Teilstrecke von Wangen an der
Aare bis Kantonsgrenze BE/SO in Oensingen, von
9,059 km Länge, (Bipperamt) wird durch den Kanton
Solothurn unterhalten. Dadurch wird dem Kanton
Bern die lange Anfahrtsstrecke (7 km) durch das
solothurnische Wasseramt erspart.

Vergleicht man die beiden unter a und b genannten
Strecken miteinander, so ergeben sich zu Lasten

des Kantons Solothurn 6,657 Mehrkilometer. Der
Kanton Bern hat dem Kanton Solothurn die Aufwendungen

für den Unterhalt dieser Mehrkilometer zu
vergüten. Damit über den Umfang der gegenseitigen
Unterhaltsarbeiten und über die Vergütung der
Aufwendungen Klarheit herrscht, wurde — mit Vorbehalt

der Genehmigung durch die beiden Kantonsregierungen

— zwischen der Baudirektion des Kantons
Bern und dem Baudepartement des Kantons
Solothurn eine Vereinbarung abgeschlossen (s. Beilage).

Im ersten Teil dieser Vereinbarung sind die
Autobahnteilstrecken, auf die sich die Vereinbarung
bezieht, aufgeführt.

Der zweite Teil umschreibt den Aufgabenbereich.
Vom ordentlichen Unterhaltsdienst und dem hiefür
angewendeten Kostenverteilungsschlüssel ausgenommen

sind die grösseren baulichen Unterhaltsaufwendungen

wie Belagserneuerungen, Markierungen und
grosse Reparaturen. Ebenfalls ausgenommen sind die
allein für die solothurnischen Teilstrecken eingesetzten

Pumpwerke.
Im dritten Teil der Vereinbarung schliesslich ist

die Kostenverteilung festgelegt.
1. Der Unterhalt der solothurnischen Nationalstrassen

und der gemäss dieser Vereinbarung vom
Kanton Solothurn zu unterhaltenden bernischen
Teilstrecke erfolgt durch den solothurnischen Werkhof
in Oensingen. An die Erstellung dieses Werkhofes
leistete der Kanton Solothurn einen Kostenanteil von
Fr. 571 900.—. Der Kanton Bern hat an diesen
Kostenanteil beizutragen. Für die Ermittlung des
Verteilerschlüssels zwischen Solothurn und Bern sind
einander gegenüberzustellen:
a) das Total der Kilometer, die vom Werkhof

Oensingen nach Vollausbau der Strecken zu
unterhalten sind;
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b) die von Solothurn zu unterhaltende bernische
Teilstrecke nach Abzug der von Bern zu
unterhaltenden solothurnischen Teilstrecke, d. h. 6,657
Kilometer.
Auf Grund dieser Berechnung hätte der Kanton

Bern an die Gebäudeerstellungskosten einen Beitrag
von Fr. 91 500.— zu leisten. Zweifellos würde jedoch
bei Wegfall der bernischen Strecke die Kostenersparnis

am Gebäude nicht diesen Betrag erreichen.
Auf Grund dieser Erwägung einigten sich die beiden
Vertragsparteien auf eine einmalige Abfindungssumme

von Fr. 50 000.—.
Die Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und

Geräten für den Autobahnunterhaltsdienst erfolgt
nach dem gleichen Verteilungsschlüssel. Bis heute
hat der Kanton Solothurn für den Autobahnunterhalt
Anschaffungen im Betrage von rund Fr. 1 880 000.—
getätigt. An diese Aufwendungen, deren Richtigkeit
von den bernischen Finanzkontrollorganen für den
Nationalstrassenbau nachgeprüft wurde, hat der Kanton

Bern Fr. 300 000.— zu bezahlen, zuzüglich eines
Zinses von 4 SU %> vom Zeitpunkt der Anschaffung
bis zur Bezahlung des Anteils. Weitere Anschaffungen

erfolgen fallweise nach dem gleichen
Kostenverteilungsschlüssel.

2. Die übrigen Betriebs- und Unterhaltsaufwendungen

(in der Vereinbarung als Betriebskosten
bezeichnet) werden jährlich im Verhältnis zu den effektiv

unter Verkehr stehenden Strassenstrecken
verteilt. Ein entsprechender Ausgabenposten ist jeweils
im ordentlichen Voranschlag des Kantons Bern unter
Rubrik Strassenunterhalt vorzusehen.

Die Genehmigung dieser Vereinbarung und der
fälligen Abfindungen (Ziff. 1) fällt in die Kompetenz
des Grossen Rates.

Im Sinne dieser Ausführungen wird
beschlossen:

1. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen besorgen im
Bereiche der N 1 (Autobahn Bern—Zürich) der Kanton

Bern den Unterhalt auf einer solothurnischen
Teilstrecke von 2,402 km Länge und der Kanton
Solothurn den Unterhalt auf einer bernischen Teilstrecke
(Bipperamt) von 9,059 km Länge. Die beiliegende,
zwischen den beiden Kantonen getroffene Vereinbarung

über den Umfang der Unterhaltsarbeiten und
die Kostenteilung werden genehmigt.

2. Auf Grund dieser Vereinbarung hat der Kanton
Bern dem Kanton Solothurn zufolge des sich für
diesen ergebenden Mehraufwandes zu vergüten:

Fr.
a) als Anteil an die Erstellungskosten

des Werkhofes Oensingen einen
einmaligen Beitrag von 50 000.—

b) als Anteil an die bisher angeschaff¬
ten Fahrzeuge, Maschinen und
Geräte einen einmaligen Beitrag von 300 000.—
zuzüglich 4 V4 °/o Zins ab Datum der
Anschaffung bis zur Bezahlung des
Anteils.
Der hiezu notwendige Nachkredit wird bewilligt.

Die Ausgabe erfolgt zu Lasten der Rubrik 2115 949
(Beitrag an Kanton Solothurn für Autobahnunterhalt)
pro Rechnungsjahr 1968.
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94. Hochwasserschäden; Nachkredit. — Die aus-
sergewöhnlichen Hochwasser vom 8./9. August und
22. September 1968 haben die Fischbachbrücke und
Uferschutzbauten an der Staatsstrasse bei Röthenbach

weggerissen, die Kanderbrücke bei Wimmis
unterkolkt und die Strasse St-Ursanne—Les Malettes
stark beschädigt. Zur Deckung der Kosten für die
Instandstellungsarbeiten an diesen Staatsstrassen
wird der Baudirektion pro 1968 ein Nachkredit von
Fr. 925 000.— zur Budgetrubrik 2110 720 (Wasserbauten

an Staatsstrassen) bewilligt.

95. Gemeinde St. Stephan; Verbauung des
Kesselbaches und seiner Zuflüsse; Projekt III/1967. —
Mit Beschluss vom 30. September 1968 genehmigte
der Bundesrat die obgenannte Vorlage und bewilligte
einen Bundesbeitrag von 40 "/« oder Fr. 800 000.— an
eine erste Ausbauetappe von Fr. 2 000 000.—. Auf
Antrag des Regierungsrates werden als Beitrag des
Staates an die Kosten der ersten Ausbauetappe von
Fr. 2 000 000.— 40 %> der tatsächlichen Kosten bis
zum Höchstbetrag von Fr. 800 000.— aus Budgetrubrik

2110 939 11 bewilligt.
Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und
unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Gemeinde St. Stephan haftet dem Staat
gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebung
erfolgt durch die Schwellengemeinde im Einvernehmen

mit dem Oberingenieur des I. Kreises.
3. Der Beschluss des Bundesrates vom 30.

September 1968 wird als integrierender Bestandteil
dieses Beschlusses erklärt.

4. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist mit Belegen
abzurechnen. Der Staatsbeitrag wird nach Massgabe
der verfügbaren Budgetkredite ausgerichtet.

5. Die Schwellengemeinde St. Stephan hat innerhalb

Monatsfrist nach Eröffnung dieses Beschlusses
dessen Annahme zu erklären.

Der Regierungsstatthalter des Obersimmentals
wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen

Beschluss des Bundesrates vom 30. September
1968 der Schwellengemeinde St. Stephan zu eröffnen
und für dessen Annahme zu sorgen.

96. Langnau im Emmental; Korrektion und
Verbauung des Oberen Frittenbaches. — Das Eidgenössische

Departement des Innern bewilligte mit
Beschluss vom 30. September 1968 an die auf Franken
400 000.— veranschlagte Verbauung des Oberen
Frittenbaches einen Bundesbeitrag von 28 % bis zum
Höchstbetrage von Fr. 112 000.—. Auf Antrag des
Regierungsrates wird der Schwellengemeinde Langnau
ein Staatsbeitrag von 27 °/o bis zum Höchstbetrage von
Fr. 108 000.— aus Budgetrubrik 2110 939 11

(Staatsbeiträge an Wasserbauten) bewilligt.
Bedingungen:
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1. Die zur Ausführung vorgesehenen Bauten sind
dem Kreisoberingenieur IV zur Aufnahme in die
jährlichen Arbeitsprogramme von Bund und Kanton
anzumelden. Die gemeldeten Bauten dürfen nur nach
Bewilligung durch die zuständigen Behörden ausgeführt

werden.
2. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und

unter Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Schwellenkommission haftet dem Staate
gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

3. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebungen
bedürfen der Genehmigung durch den Kreisoberingenieur

IV.
4. Der Beschluss des Eidgenössischen Departementes

des Innern vom 30. September 1968 und die
darin enthaltenen Bedingungen bilden einen
integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses.

5. Die Bedingungen der kantonalen Fischereibehörden

sind einzuhalten.
6. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist jährlich

abzurechnen. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt auf
Grund von belegten Abrechnungen und im Rahmen
der dem Bund und dem Kanton zur Verfügung
stehenden Kredite.

7. Die Schwellenkommission hat innert Monatsfrist

nach Eröffnung die Annahmeerklärung
abzugeben.

Der Regierungsstatthalter des Amtsbezirks Signau
wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen

Bundesbeschluss vom 30. September 1968 der
Schwellenkommission Langnau zu eröffnen und für
deren Annahme zu sorgen.

97. Gemeinde Habkern; Verbauung des
Bohlbaches, Projekt V/1967. — Durch Beschluss des
eidgenössischen Departementes des Innern vom 30.
September 1968 ist an das auf Fr. 328 000.—
veranschlagte Projekt für die Verbauung des Bohlbaches
in der Gemeinde Habkern ein Bundesbeitrag von
37 °/o der tatsächlichen Kosten bis zum Höchstbetrag
von Fr. 121 360.— bewilligt worden. Auf Antrag des
Regierungsrates werden als Beitrag des Staates 40 °/o

der tatsächlichen Kosten bis zum Höchstbetrag von
Fr. 131 200.— aus Budgetrubrik 2110 939 11
(Staatsbeiträge an Wasserbauten) bewilligt.

Bedingungen:
1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und

unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Gemeinde Habkern haftet dem Staat
gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebung
erfolgt durch die Schwellengemeinde im Einvernehmen

mit dem Oberingenieur des I. Kreises.
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3. Der Beschluss des eidgenössischen Departementes

des Innern vom 30. September 1968 wird als
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.

4. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist mit Belegen
abzurechnen. Der Staatsbeitrag wird nach Massgabe
der verfügbaren Budgetkredite ausgerichtet.

Die Schwellengemeinde Habkern hat innerhalb
Monatsfrist nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen

Annahme zu erklären.
Der Regierungsstatthalter des Amtes Interlaken

wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen
Beschluss des eidgenössischen Departementes

des Innern vom 30. September 1968 der Schwellengemeinde

Habkern zu eröffnen und für dessen
Annahme zu sorgen.

98. Frauenkappelen; Fussgängerunterführung;
Staatsbeitrag. — Auf Antrag des Regierungsrates und
gestützt auf Artikel 37 des Gesetzes über Bau und
Unterhalt der Strassen vom 2. Februar 1964 wird der
Gemeinde Frauenkappelen an die ohne Landerwerb
auf Fr. 153 000.— veranschlagten Baukosten für eine
Fussgängerunterführung samt Treppen und Rampen
unter der Hauptstrasse Bern—Murten, bei der
Einmündung der Riedbachstrasse ein Staatsbeitrag von
50 %>, jedoch höchstens Fr. 76 500.—, zu Lasten des
Budgetkredites 2110 939 10 (Beiträge an Gemeinden)
unter folgenden Bedingungen zugesichert:

1. Die Arbeiten sind nach den Bestimmungen
der kantonalen Submissionsverordnung auszuschreiben

und zu vergeben und nach dem eingereichten
Projekt und unter der Oberaufsicht des Kreisoberingenieurs

auszuführen. Die Bauverträge unterliegen
der Genehmigung durch den Kreisoberingenieur. Das
Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörde nicht abgeändert werden.

2. Die Unterführung und die Zugänge bleiben im
Eigentum der Gemeinde und sind von ihr auf eigene
Kosten zu unterhalten und allfälligen spätem Aende-
rungen der Staatsstrassen anzupassen.

3. Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt nach
Massgabe der verfügbaren Budgetkredite auf Grund
belegter Abrechnungen nach Vollendung der
Bauarbeiten sowie einer Bestätigung über den Eintrag
der Terrainmutationen im Grundbuch.

99. Uetendorf; Ausbau von Gemeindestrassen im
Räume des Waffenplatzes Thun; Staatsbeitrag an die
Brüggstrasse. — Die 985 m lange Gemeindestrasse,
von der Staatsstrasse Thun—Uetendorf bis zur
Einmündung in die Uttigenstrasse auf der untern Ueten-
dorf-Allmend wird im Rahmen der zwischen dem
EMD und der kantonalen Baudirektion am 27. April/
26. Mai 1965 abgeschlossenen und vom Regierungsrat

am 3. August 1965 genehmigten Vereinbarung
über den Ausbau von Gemeindestrassen im Räume
des Waffenplatzes Thun korrigiert und längs der
Autobahn verlegt. Das EMD entrichtet der Gemeinde
Uetendorf einen Beitrag von einem Drittel an die
Baukosten und die Hälfte an den Landerwerb.
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Auf Antrag des Regierungsrates und gestützt auf
Artikel 39 des Gesetzes über Bau und Unterhalt der
Strassen vom 2. Februar 1964 werden der Gemeinde
Uetendorf an die auf Fr. 315 000.— veranschlagten
Baukosten ein Staatsbeitrag von einem Drittel, jedoch
höchstens Fr. 105 000.—, zu Lasten des Budgetkredites

2110 939 10 (Staatsbeiträge an Gemeinden) unter
folgenden Bedingungen zugesichert:

1. Die einschlägigen Bedingungen der zitierten
Vereinbarung sind für die Gemeinde verbindlich.

2. Die Arbeiten sind nach den Bestimmungen der
kantonalen Submissionsverordnung zu vergeben und
unter der Oberaufsicht des Autobahnamtes
auszuführen. Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung
der Subventionsbehörde nicht abgeändert werden.

3. Die Fahrbahnbreite muss durchgehend mindestens

5,50 m betragen.
4. Der Staatsbeitrag ist zahlbar nach Massgabe der

verfügbaren Budgetkredite sowie auf Grund belegter
Abrechnungen nach Vollendung der Bauarbeiten und
nach Eintrag der Terrainmutationen im Grundbuch.

Direktion für Verkehr, Energie- und
WasserWirtschaft

8804. Solothurn—Niederbipp-Bahn (SNB); Beitrag

für den Bau eines Dreischienengeleises zwischen
Niederbipp und Oberbipp.

1. Auf Grund von Ziffern 1 und 3 des
Volksbeschlusses vom 8. Dezember 1963 über die zweite
bernische Privatbahnhilfe wird der SNB ein Beitrag
à fonds perdu von Fr. 460 000.— zu Lasten des Kontos

2205 945 31 — gewährt, zum Bau eines
Dreischienengeleises von Niederbipp-SBB bis Oberbipp.

2. Der Kapitaleinsatz wird an folgende Vorbehalte
geknüpft: Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil
von Fr. 240 000.— auf Grund von Artikel 56 des
Eisenbahngesetzes des Bundes im Blick auf die Ver-
bessserung der Wirtschaftlichkeit der SNB. Einen
Beitrag von Fr. 250 000.— leistet die Firma Wartmann

AG an das Dreischienengeleise.
3. Die Vorauskosten ausserhalb der Aufwendungen
der SNB im Betrage von Fr. 385 000.— werden

von den Bundesbahnen, bzw. durch die Firma Wartmann

übernommen.

101. Gemeinde Mühleberg; 1. Etappe der
Abwassersanierung, umfassend das Wohngebiet Steinriesel
und Hauptsammelkanal sowie die ABA (Oxydationsgraben)

Nr. 38 J 44; Staatsbeitrag. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des
Wassers vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde Mühleberg

an das nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbei-
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trag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210 935 20
(Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Schmid, Nidau.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. max. F*.

Vorarbeiten
inkl. Grundstück 74 600.—
Leitungsbau 354 150.—
ARA
(Oxydationsgraben) 96 000.—
Umgebungsarbeiten 32 000.—
Ingenieurarbeit 43 250.—

Beitragsberechtigt 600 000.— 50 300 000.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die
Beschaffenheit abzuleitender Abwasser» vom 1.
September 1966, sowie den «Richtlinien über die
technische Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen»

vom 1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes

des Innern, zu entsprechen. Vorbehalten bleiben

die künftigen Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der Kläranlage ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig
vor Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten und
mit diesem zu besprechen.

4. Die Gemeinde Mühleberg verpflichtet sich nach
Inbetriebnahme der Kläranlage vorübergehend
Schlamm aus Hauskläranlagen auch von andern
Gemeinden gegen Gebühr zur Verarbeitung zu
übernehmen. Die hiefür nötigen Installationen sind
vorzusehen. Die Schlammenge aus solchen Anlagen darf
höchstens 15 °/o der täglich anfallenden
Frischschlammenge betragen.

5. Die Gemeinde Mühleberg verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der Kläranlage nach Inbetriebnahme
periodisch aber mindestens einmal im Jahr auf eigene
Kosten durch das kantonale Gewässerschutzlaboratorium

prüfen zu lassen und die Anlage dauernd
einwandfrei und in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Die Gemeinde Mühleberg verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter vor der Inbetriebnahme auf einer
oder mehrerer bestehenden Anlagen ausbilden zu
lassen.

7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann
die Subventionsauszahlung ganz oder teilweise
verweigert werden.

8. Die Gemeinde Mühleberg hat die Annahme
dieses Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung

an gerechnet, zu erklären.

102. Gemeinde Spiez, Nr. 21 J 66; Staatsbeitrag;
verschiedene Kanalisationen. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Was-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates - 1969 5
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sers vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung

und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA)
vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde Spiez an das
nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar
aus der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge an
Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro R. Häberli, Spiez,
Bauamt Spiez; Ingenieur A. Schönholzer, Thun.

Bauobjekt

a) Zuleitungskanal
zum Pumpwerk
Faulensee I: A

B
b) Zuleitungskanal

zum Pumpwerk
Faulensee II

c) Kanalisation
Lötschbergplatz
bis Hausmatte

d) Kanalisation
Seestrasse
bis Schloßstrasse

e) Kanalisation

Räumli—Faulenbach—Moosgraben

1. Teilstück:
Neumatte bis
Faulenbach
2. Teilstück:
Neumatte bis
Spiezwiler
3. Teilstück:
Bunzenhaus
bis Studweid
Gemäss WNG
beitragsberechtigt

Beitragsberechtigte

Baukosten
Fr.

205 000.—
110 000.—

95 100.—

52 000.—

52 000.—

Staatsbeitrag
°/o max. Fr.

550 000.-

215 000.—

98 000.—

1 377 100.- 50 688 550.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

103. Brienz, Nr. 18 J 5; Staatsbeitrag; Pumpwerke,
Hauptsammelkanal, Nachtrag für Kläranlage. —
Gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über die
Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950 und das
Dekret über die staatlichen Leistungen an Anlagen
der Wasserversorgung und der Beseitigung des
Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver und anderer
Abälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde
Brienz an das nachfolgende Bauprojekt ein
Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210 935 20
(Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.
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Projektverfassei.. Ingenieurbüro H. Scheidegger,
Langenthal.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. •/• max. Fr.

Nr. 223.12
1. Pumpwerke,

Kanäle
Pumpwerke,
C, D, E,
Regenauslässe
Hauptsammeikanal

E 18—B 36
Landerwerb usw. 2 950 000.—

2. Technische
Erweiterungen
der Kläranlage
Vergrösserung der
Belüftungsbecken,
Pasteurisierungs-
anlage, chemische
Reinigung,
Wasserhaltung usw. 460 000.—

Total 3 410 000.— 60 2 046 000.-

In der Schlusszahlung müssen die Baukosten
gemäss diesem Beschluss aufgeteilt werden.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Bedingungen:
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die
Beschaffenheit abzuleitender «Abwasser» vom 1.
September 1966, sowie den «Richtlinien über die
technische Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen»

vom 1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes

des Innern zu entsprechen. Vorbehalten bleiben

die künftigen Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der Kläranlage ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig
vor Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten

und mit diesem zu besprechen.
4. Die Gemeinde Brienz verpflichtet sich, nach

Inbetriebnahme der Kläranlage vorübergehend
Schlamm aus Hauskläranlagen auch von andern
Gemeinden gegen Gebühr zur Verarbeitung zu
übernehmen. Die hiefür notwendigen Installationen sind
vorzusehen. Die Schlammenge aus solchen Anlagen
darf höchstens 15 °/° der täglich anfallenden
Frischschlammenge betragen.

5. Die Gemeinde Brienz verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der Kläranlage nach Inbetriebnahme
periodisch, aber mindestens einmal im Jahr auf eigene
Kosten durch das kantonale Gewässerschutzlaboratorium

prüfen zu lassen und die Anlage dauernd
einwandfrei und in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Die Gemeinde Brienz verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter vor der Inbetriebnahme auf einer
oder mehrerer bestehenden Anlagen ausbilden zu
lassen.
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7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann
die Subventionszahlung ganz oder teilweise verweigert

werden.
8. Die chemische Reinigung muss gleichzeitig mit

der Kläranlage in Betrieb genommen werden.
9. Die Gemeinde Brienz hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

104. Gemeindeverband ARA, Region mittleres
Gürbetal, Nr. 11 J; Staatsbeitrag; Kläranlage und
regionale Kanäle. — Gestützt auf die Bestimmungen
des Gesetzes über die Nutzung des Wassers vom
3. Dezember 1950 und das Dekret über die staatlichen
Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung und
der Beseitigung des Abwassers, des Kehrichts, der
Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai
1965, wird der ARA Region mittleres Gürbetal an
das nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar

aus der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge
an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser; Kläranlage: Ingenieurbüro F.
Ryser, Bern; Kanäle: Ingenieurbüro H. Neuenschwan-
der, Belp.

Kosten der Bauprojekte:
Fr.

Kläranlage 4 600 000.—
Landerwerb 240 000.—
Regionale Kanäle 4 569 000.—

Total beitragsberechtigte Kosten 9 409 000.—
Kosten- Kosten pro Kantonale

Gemeinden Verteiler Gemeinde Subvention
°/o Fr. °/o Fr.

Riggisberg 28,9 2 719 200— 57,5 1 563 540.—
Mühlethurnen 20,9 1966 480.— 55 1081 560.—
Lohnstorf 5,8 545 720.— 57,5 313 790.—
Kirchenthurnen 11,3 1063 220.— 60 637 930.—

Rümligen 9,1 856 220.— 60 513 730.—
Kaufdorf 15,8 1486 620.— 55 817 640.—

Gelterfingen 8,2 771 540.— 60 462 920.—

Total 100 9 409 000.— 57,29 5 391 110.—

Staatsbeitrag total 5 391 110.—

abzüglich bewilligten Staatsbeitrag:
GRB Nr. 6464 vom 7. November 1967 2 164 050.—

Total noch zu bewilligenden Staatsbeitrag 3 227 060.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt mit
einem mittleren Prozentsatz von 57,29 °/o. Die
genaue Abrechnung erfolgt nach Vorliegen der
Schlussabrechnung.

Die Direktion für Verkehr, Energie- und
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, im Falle eines wirtschaftlichen

Vorteils für die Regionen Belp und mittleres
Gürbetal den Baubeginn der ARA mittleres Gürbetal

zugunsten einer provisorischen Verbindungsleitung
Kaufdorf/Toffen hinauszuschieben. Die

Verbindungsleitung wird aus dem bewilligten Beitrag mit
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denselben Prozentsätzen beitragsberechtigt.
I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die
Beschaffenheit abzuleitender Abwasser» vom 1.
September 1966, sowie den «Richtlinien über die
technische Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen»

vom 1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes

des Innern, zu entsprechen. Vorbehalten bleiben

die künftigen Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der Kläranlage ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig
vor Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten

und mit diesem zu besprechen.
4. Der Gemeindeverband ARA Region mittleres

Gürbetal verpflichtet sich nach Inbetriebnahme der
Kläranlage vorübergehend Schlamm aus Hauskläranlagen

auch von andern Gemeinden gegen Gebühr
zur Verarbeitung zu übernehmen. Die hiefür nötigen
Installationen sind vorzusehen. Die Schlammenge aus
solchen Anlagen darf höchstens 15 °/o der täglich
anfallenden Frischschlammenge betragen.

5. Der Gemeindeverband ARA Region mittleres
Gürbetal verpflichtet sich, den Reinigungsgrad der
Kläranlage nach Inbetriebnahme periodisch aber
mindestens einmal im Jahr auf eigene Kosten durch
das kantonale Gewässerschutzlaboratorium prüfen
zu lassen und die Anlage dauernd einwandfrei und
in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Der Gemeindeverband ARA Region mittleres
Gürbetal verpflichtet sich, den Kläranlagewärter vor
der Inbetriebnahme auf einer oder mehreren
bestehenden Anlagen ausbilden zu lassen.

7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann
die Subventionsauszahlung ganz oder teilweise
verweigert werden.

8. Der Gemeindeverband ARA Region mittleres
Gürbetal hat die Annahme dieses Beschlusses innert
Monatsfrist, von der Eröffnung an gerechnet, zu
erklären.

105. Gemeinde Kandersteg; Erstellung einer
mechanisch-biologischen Anlage zur Abwasserreinigung,
Nr. 22 J 11; Staatsbeitrag. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Wassers
vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung
und der Beseitigung des Abwassers, des Kehrichts,
der Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA) vom
11. Mai 1965, wird der Gemeinde Kandersteg an das
nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar
aus der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge an
Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Ch. Ramu, Fru-
tigen.
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Beitragsberechtigte

Bauobjekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. •/• max. Fr.

Mechanisch-biologische

Abwasserreinigungs-Anlage

nach System Degré-
mont für 4000
Einwohnergleichwerte 1 600 000.— 50 800 000.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die
Beschaffenheit abzuleitender Abwasser» vom 1.
September 1966 sowie den «Richtlinien über die
technische Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen»

vom 1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes

des Innern, zu entsprechen. Vorbehalten bleiben

die künftigen Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der Kläranlage ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig
vor Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten

und mit diesem zu besprechen.
4. Die Gemeinde Kandersteg verpflichtet sich nach

Inbetriebnahme der Kläranlage vorübergehend
Schlamm aus Hauskläranlagen auch von andern
Gemeinden gegen Gebühr zur Verarbeitung zu
übernehmen. Die hiefür nötigen Installationen sind
vorzusehen. Die Schlammenge aus solchen Anlagen darf
höchstens 15 %> der täglich anfallenden
Frischschlammenge betragen.

5. Die Gemeinde Kandersteg verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der Kläranlage nach Inbetriebnahme
periodisch, aber mindestens einmal im Jahr auf eigene
Kosten durch das kantonale Gewässerschutzlaboratorium

prüfen zu lassen und die Anlage dauernd
einwandfrei und in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Die Gemeinde Kandersteg verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter vor der Inbetriebnahme auf einer
oder mehreren bestehenden Anlagen ausbilden zu
lassen.

7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann
die Subventionsauszahlung ganz oder teilweise
verweigert werden.

8. Die Gemeinde Kandersteg hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung
an gerechnet, zu erklären.

106. Gemeindeverband Erlach, Tschugg und Vi-
nelz, Nr. 15 J 51; Staatsbeitrag; Erstellung einer
mechanisch-biologischen Abwasserreinigungs-Anlage. —
Gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über
die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950 und
das Dekret über die staatlichen Leistungen an
Anlagen der Wasserversorgung und der Beseitigung des
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Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver und
anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird dem
Gemeindeverband Erlach, Tschugg, Vinelz an das
nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar
aus der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge an
Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieur R. Schmid, Nidau.
Bauobjekt:
Dreistufige mechanisch-biologische und chemische

Abwasserreinigungs-Anlage nach dem System Attis-
holz.

Aufstellung:
Subventions-

Gemeinde Baukostenanteil ansatz max. Fr.
°/o Fr. °/o

Erlach 56,0 896 000.— 47,5 425 600.—
Tschugg 16,6 265 600.— 50,0 132 800.—
Vinelz 27,4 438 400.— 47,5 208 240.—

1 600 000.— 766 640.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die ARA.
2. Der Reinigungsgrad der ARA sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die Beschaffenheit

abzuleitender Abwasser» vom 1. September
1966, sowie den «Richtlinien über die technische
Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen» vom
1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes des
Innern, zu entsprechen. Vorbehalten bleiben die künftigen

Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der ARA ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig vor
Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten und mit
diesem zu besprechen.

4. Der Gemeindeverband verpflichtet sich, nach
Inbetriebnahme der ARA vorübergehend Schlamm
aus Hauskläranlagen auch von andern Gemeinden
gegen Gebühr zur Verarbeitung zu übernehmen. Die
hiefür nötigen Installationen sind vorzusehen. Die
Schlammenge aus solchen Anlagen darf höchstens
15 °/o der täglich anfallenden Frischschlammenge
betragen.

5. Der Gemeindeverband verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der ARA nach Inbetriebnahme periodisch

aber mindestens einmal im Jahr auf eigene
Kosten durch das kantonale Gewässerschutzlaboratorium

prüfen zu lassen und die Anlage dauernd
einwandfrei und in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Der Gemeindeverband verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter ihrer Anlage vor deren Inbetriebnahme

auf einer oder mehreren bestehenden Anlagen

ausbilden zu lassen.
7. Bei Nichteinhaltung obiger Bedingungen kann

die Subventionsauszahlung ganz oder teilweise
verweigert werden.

8. Der Gemeindeverband hat die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung
an gerechnet, zu erklären.
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107. Köniz, Nr. 33 J 21; Staatsbeitrag; Kanal Bach-
telen—Schwarzenburgstrasse. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Wassers

vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung

und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA)
vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde Köniz an das
nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar
aus der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge an
Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Holinger AG,
Bern.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. 'It max. Fr.

Projekt Nr. B 263
Schacht Nr. 0 bis
Schacht Nr. 10 1 047 450.— 30 314 235.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Der Bachwasserkanal ist nicht subventionsberechtigt.
In der Schlussabrechnung müssen die Kosten

getrennt aufgeführt werden.
I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

108. Bannwil, Nr. 45 J 41; Staatsbeitrag; Haupt-
sammelkanal vom unteren Stalden zur Aare, 2.
Bauetappe. — Gestützt auf die Bestimmungen des
Gesetzes über die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember
1950 und das Dekret über die staatlichen Leistungen
an Anlagen der Wasserversorgung und der Beseitigung

des Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver
und anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird
der Gemeinde Bannwil an das nachfolgende Bauprojekt

ein Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik
2210 935 20 (Staatsbeiträge an Abwasseranlagen)
bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro H. Scheidegger,
Langenthal.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. 355.3 495 000.— 55 272 250.—
Schacht Nr. A 18 bis
Schacht Nr. C 13a

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Die Teilstücke C 13a bis C 11.2
C 12 bis C 12.2
C 13a bis C 13.3

sind nicht subventionsberechtigt. In der Schlussabrechnung

müssen die Kosten gemäss Beschluss
aufgeteilt werden.
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I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

109. Gemeindeverband Abwasserregion Bévilard-
Champoz - Malleray - Pontenet - Sorvilier; Nr. 45 J,
Hauptsammeikanal Schacht 103—106 und Schacht
P—ARA; Staatsheitrag. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Wassers
vom 3. Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das
Dekret über die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers,

des Kehrichts, der Tierkadaver und anderer
Abfälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird dem Gemeindeverband

Bévilard-Champoz-Malleray-Pontenet-Sor-
vilier ein Staatsbeitrag an das nachfolgende Bauprojekt,

zahlbar aus Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge

an Abwasseranlagen) bewilligt.
Projektverfasser: Ingenieurbüro Wilhelm & Walter,

Biel.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Hauptsammeikanal
Schacht 103—106 339 000.— 32,5 110 000.—
Schacht P—ARA 200 000.— 32,5 65 000.—

Die Zahlung der Staatsbeiträge erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Der bewilligte Subventionssatz ist provisorisch.
Die Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

wird nach der Ermittlung sämtlicher
subventionsberechtigter Kosten den Prozentsatz neu bestimmen.

Der vorgängige Staatsbeitrag wird als Vor-
schuss betrachtet.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingung.
Der Gemeindeverband hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

110. Grosshöchstetten, Nr. 20 J 20; Staatsbeitrag;
Erweiterung Kläranlage, 1. Etappe. — Gestützt auf
die Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung
des Wassers vom 3. Dezember 1950 und das Dekret
über die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers,
des Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde
Grosshöchstetten an das nachfolgende Bauprojekt ein
Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210
935 20 (Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Holinger AG,
Bern.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 6



42

Bauprojekt
Beitragsberechtigte

Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. B—186 17

a) Vorbehandlung des
Metzgereiabwassers
und Bauarbeiten
für die
Pasteurisierung 280 000.—

b) Mechanische und
elektrische
Ausrüstung für die
Pasteurisierung 220 000.—

Die Umbauarbeiten an der Heizung sind nicht
subventionsberechtigt, soweit diese nicht durch den
Einbau der Pasteurisierungsanlage bedingt sind. Diese
Kosten betragen ca. Fr. 20 000.— und können erst
durch die Schlussabrechnung genau ermittelt werden.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Der Prozentsatz ist provisorisch und wird bei der
Vorlage des Gesamtausbauprojektes neu berechnet.

1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt
gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.

2. Das Detailprojekt ist dem kantonalen Wasser-
und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig vor Baubeginn
zur Genehmigung zu unterbreiten.

3. Die Projektierungsarbeiten für die übrigen
Erweiterungsarbeiten (biologischer Anlageteil usw.)
sind unverzüglich weiterzuführen und das Projekt
möglichst bald dem Wasser- und Energiewirtschaftsamt

zu unterbreiten.
4. Die Gemeinde Grosshöchstetten hat die

Annahme dieses Beschlusses innert Monatsfrist, von der
Eröffnung an gerechnet, zu erklären.

111. Gemeinde Frutigen; mechanisch-biologische
Abwasserreinigungsanlage, Nr. 22 J 41; Staatsbeitrag.
— Gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über
die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950 und
das Dekret über die staatlichen Leistungen an
Anlagen der Wasserversorgung und der Beseitigung des
Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver und
anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird der
Gemeinde Frutigen an das nachfolgende Bauprojekt
ein Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210
935 201 (Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Ch. Ramu,
Frutigen.

Total
prov.

500 000— 30 150 000.—

Bedingungen:

Bauprojekt
Beitragsberechtigte

Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Gesamtkläranlage
(ARA)
ARA 3 500 000.— 57,5 2 012 500,
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Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnungen nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die
Beschaffenheit abzuleitender Abwasser» vom 1.
September 1966, sowie den «Richtlinien über die
technische Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen»

vom 1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes

des Innern, zu entsprechen. Vorbehalten bleiben

die künftigen Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der Kläranlage ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig
vor Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten

und mit diesem zu besprechen.
4. Die Gemeinde Frutigen verpflichtet sich nach

Inbetriebnahme der Kläranlage vorübergehend
Schlamm aus Hauskläranlagen auch von andern
Gemeinden gegen Gebühr zur Verarbeitung zu
übernehmen. Die hiefür nötigen Installationen sind
vorzusehen. Die Schlammenge aus solchen Anlagen darf
höchstens 15 °/o der täglich anfallenden
Frischschlammenge betragen.

5. Die Gemeinde Frutigen verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der Kläranlage nach Inbetriebnahme
periodisch aber mindestens einmal im Jahr auf eigene
Kosten durch das kantonale Gewässerschutzlaboratorium

prüfen zu lassen und die Anlage dauernd
einwandfrei und in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Die Gemeinde Frutigen verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter vor der Inbetriebnahme auf einer
oder mehreren bestehenden Anlagen ausbilden zu
lassen.

7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann
die Subventionsauszahlung ganz oder teilweise
verweigert werden.

8. Die Gemeinde Frutigen hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung
an gerechnet, zu erklären.

112. Worb, Nr. 34 J 26; Staatsbeitrag; Kanalisation

Verzinkerei bis regionaler Sammelkanal; Kanalisation

Umleitung des Richigenbaches; Mehrkosten
Kanalisation Murmösli. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Wassers
vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung
und der Beseitigung des Abwassers, des Kehrichts,
der Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA) vom
11. Mai 1965, wird der Gemeinde Worb an das
nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar aus
der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge an
Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro F. Ryser, Bern.
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Bauprojekt

a) Projekt Nr. 736/15
Anschlusskanal
Schacht Nr. 14
bis regionaler
Sammelkanal

b) Projekt
Nr. 736/22
Bachkanal

c) Nachsubvention
Murmösli

Beitragsberechtigte

Baukosten
Fr.

470 000.—

1 509 000.-

91 095.-

Staatsbeitrag
°/o max. Fr.

35 164 500.—

35 528 150.—

45 40 990.—

Total 2 070 095.- 733 640.-

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

113. Abwasserregion Bern, Nr. 10 J; zusätzlicher
Staatsbeitrag an die Gemeinden Allmendingen, Eng-
lisberg, Kehrsatz, Kirchlindach und Meikirch;
Kläranlage und Zuleitungsstollen. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Wassers

vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung

und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA)
vom 11. Mai 1965, wird den Gemeinden Allmendingen,
Englisberg, Kehrsatz, Kirchlindach und Meikirch an
das nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar

aus der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge
an Abwasseranlagen) bewilligt.

Bauprojekt: Abwasserreinigungsanlage Neubrück
und Hauptzuleitungsstollen (ohne Stollenfenster
Schützenmatte und Engehalde).

Zusätzliche Staatsbeiträge in Ergänzung der
Beschlüsse des Grossen Rates vom 19. August 1958 und
7. Februar 1967 zugunsten der Stadt Bern an die
nachstehenden Gemeinden:

Kosten der Anlageteile:
Fr.

Kläranlage (noch nicht abgerechnet) 28 050 000.—
Stollen 7 369 000.—

Total Baukosten 35 419 000.—
Kostenanteil der Prozent
Gemeinden nach (Differenz Staats-

Gemeinde Einwohnern 1968 zu 30 °/o) beitrag
in0/« in Fr. Fr.

Allmendingen 0,14 49 580.— 22,5 11160.—
Bern 77,57 27 474 520.— — —
Bremgarten 1,21 428 570.— — —
Englisberg 0,26 92 090.— 27,5 25 320.—

Kehrsatz 0,94 332 940.— 2,5 8 320.—

Kirchlindach 0,79 279 810.— 10 27 980.—
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Kostenaniteil der Prozent
Gemeinden nach (Differenz

StaatsGemeinde Einwohnern 1968 zu 30 °/o beitrag
in°/o in Fr. Fr.

Köniz 14,46 5 121 590.— — —
Meikirch 0,42 148 760.— 10 14 880.—

Muri 4,21 1 491 140.— — —

Total 100 35 419 000.— — 87 660.—

Der zusätzliche Staatsbeitrag beträgt höchstens
Fr. 87 660.— und ist auf Grund der definitiven
Schlussabrechnungen genau zu ermitteln.

Bedingungen:
1. Der Staatsbeitrag ist auf ein Sperrkonto

einzuzahlen gemäss dem Vertrag der Stadt Bern mit den
Aussengemeinden vom 3. Oktober 1968, Artikel 11.

2. Die Gemeinden haben die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

114. Liesberg, Nr. 55 J 46; Staatsbeitrag; Kläranlage.

— Gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes
über die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950
und das Dekret über die staatlichen Leistungen an
Anlagen der Wasserversorgung und der Beseitigung
des Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver und
anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird der
Gemeinde Liesberg an das nachfolgende Bauprojekt
ein Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210
935 20 (Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro R. Schmidlin,
Laufen.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. "Io max. Fr.

Projekt Nr. 82

Kläranlage 860 000.— 30 258 000.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

Bedingungen:
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die
Beschaffenheit abzuleitender Abwasser» vom 1.
September 1966, sowie den «Richtlinien über die
technische Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen»

vom 1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes

des Innern, zu entsprechen. Vorbehalten bleiben

die künftigen Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der Kläranlage ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig
vor Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten

und mit diesem zu besprechen.
4. Die Gemeinde Liesberg verpflichtet sich, nach

Inbetriebnahme der Kläranlage vorübergehend
Schlamm aus Hauskläranlagen auch von andern
Gemeinden gegen Gebühr zur Verarbeitung zu über-
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nehmen. Die hiefür nötigen Installationen sind
vorzusehen. Die Schlammenge aus solchen Anlagen darf
höchstens 15 "/» der täglich anfallenden
Frischschlammenge betragen.

5. Die Gemeinde Liesberg verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der Kläranlage nach Inbetriebnahme
periodisch aber mindestens einmal im Jahr auf eigene
Kosten durch das kantonale Gewässerschutzlaboratorium

prüfen zu lassen und die Anlage dauernd
einwandfrei und in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Die Gemeinde Liesberg verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter vor der Inbetriebnahme auf einer
oder mehreren bestehenden Anlagen ausbilden zu
lassen.

7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann
die Subventionsauszahlung ganz oder teilweise
verweigert werden.

8. Die Gemeinde Liesberg hat die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

115. Wohlen, Nr. 33 J 47; Staatsbeitrag; Kanalisation
Dorfstrasse Hinterkappelen. — Gestützt auf die

Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des
Wassers vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde Wohlen
an das nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag,
zahlbar aus der Budgetrubrik 2210 935 20
(Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro H. R. Müller,
Bremgarten.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. KA 206
Schacht Nr. 115 bis
Pumpwerk 180 000.— 45 81 000 —

Das Teilstück von Schacht Nr. 58—66 ist nicht
subventionsberechtigt.

In der Schlussabrechnung sind die Baukosten
gemäss diesem Beschluss aufzuteilen.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

116. Gemeinde Oberwichtrach; Hauptsammelkanal
Bahnhofstrasse, Schacht 0 bis Schacht 13; Nr. 27 J 76;
Staatsbeitrag. — Gestützt auf die Bestimmungen des
Gesetzes über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950 und das Dekret über die staatlichen Lei-
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stungen an Anlagen der Wasserversorgung und der
Beseitigung des Abwassers, des Kehrichts, der
Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai
1965, wird der Gemeinde Oberwichtrach an das
nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag, zahlbar aus
der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge an
Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Max Lehmann,
Münsingen.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Hauptkanal Los 1

Schacht 0—9 160 000.—
Hauptkanal Los 2

Schacht 9—13 180 000.—

340 000.— 52,5 178 500.—

Die Anlagen zur Strassenentwässerung mit Kosten
von ca. Fr. 20 000.— sind nicht beitragsberechtigt.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

117. Gemeinde Aeschi; Entlastungsleitung Büele—
Kander, Baulos 1 und 2, Nr. 21 J 71; Staatsbeitrag. —
Gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über
die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950 und
das Dekret über die staatlichen Leistungen an
Anlagen der Wasserversorgung und der Beseitigung des
Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver und
anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird der
Gemeinde Aeschi an das nachfolgende Bauprojekt ein
Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210
935 20 (Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Ch. Ramu, Fru-
tigen.

von Schacht bis
Teilstück

Baulos 1

Baulos 2

Total

Schacht Nr. Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

230 000.— 57,5 132 250.—
235 000.— 57,5 135 125.—

208-
201-

-201
-194

465 000.- 267 375.-

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

118. Gemeinde Büetigen; Weiterführung der
Kanalisations-Hauptleitung, Schacht Nr. 30 bis Schacht
Nr. 27; Nr. 14 J 40; Staatsbeitrag. — Gestützt auf die
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Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des
Wassers vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde Büe-
tigen an das nachgenannte Bauprojekt ein
Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210 935 20
(Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Rudolf Mülchi,
Büren an der Aare.

Bauobjekt

Kanalisation
Hauptleitung
Schacht 30—27
Das Kanalisationsnetz
im Wohngebiet mit
den Schächten 31
bis 40 ist nicht
beitragsberechtigt
(Kosten Fr. 55 000.—)

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

119. Gemeinde Kappelen, Nr. 15 J 111; Staatsbeitrag;

Ergänzung der Sammelkanäle im Netz der
Hauptleitungen Zone B: Schacht 31 bis Schacht 43. —
Gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über die
Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950 und das
Dekret über die staatlichen Leistungen an Anlagen
der Wasserversorgung und der Beseitigung des
Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver und anderer
Abfälle (DWA) vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde
Kappelen an das nachfolgende Bauprojekt ein
Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik 2210 935 20
(Staatsbeiträge an Abwasseranlagen) bewilligt.

ProjektVerfasser: Ingenieurbüro U. Henauer, Lyss.

Beitragsberechtigte

Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

198 000.—

486 000.—

684 000.— 60 410 400.—

51 000.—

Beitragsberechtigte

Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

115 000.— 55 63 250.-

Bauobjekt

in Zone A:
Schacht 5 bis
Schacht 10
in Zone B:
Schacht 28 bis
Schacht 43

Beitragsberechtigt :

Die Kanalisation in
Zone A:
Schacht 1 bis 5
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Zone B:
Schacht 23 bis 28 59 000.—

sind nicht bei-
110 000.— tragsberechtigt

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

120. Gemeinde Reichenbach, Einwohnerbäuert;
Zonensammelkanal Fröschenmoos, Baulos 1 und 2,
Nr. 23 J 11; Staatsbeitrag. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Wassers
vom 3. Dezember 1950 und das Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung
und der Beseitigung des Abwassers, des Kehrichts,
der Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA) vom
11. Mai 1965, wird der Einwohnerbäuert Reichenbach
an das nachfolgende Bauprojekt ein Staatsbeitrag,
zahlbar aus der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge

an Abwasseranlagen) bewilligt.
Projektverfässer: Ingenieurbüro Ch. Ramu, Fru-

tigen.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. "/• max. Fr.

Zonensammelkanal
Fröschenmoos
Projekt Nr.
Schacht 356—356 E
und 356 E—356 G 140 000.— 60 84 000.—
Schacht 356 E bis
Schacht 356 F 42 500.— 60 25 500.—

182 500.— 109 500.—

Die Anschlüßstücke Schacht 360—356 und
Schacht 354 bis 356 sind nicht subventionsberechtigt.

Die Ausrichtung des gesprochenen Staatsbeitrages
einschliesslich allfällige Akontozahlungen erfolgt
gemäss dem nachfolgenden Fälligkeitstermin:
spätestens im Jahre 1977 Fr. 109 500.—.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

121. Prêles, Nr. 15 J 64; Abwasserreinigungsanlage
und Kanalisation «Sous les châteaux»; Staatsbeitrag.
— Gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über
die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950/6.
Dezember 1964 und das Dekret über die staatlichen
Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung und der

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 7
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Beseitigung des Abwassers, des Kehrichts, der
Tierkadaver und anderer Abfälle vom 11. Mai 1965, wird
der Gemeinde Prêles an die nachfolgenden Bauprojekte

ein Staatsbeitrag, zahlbar aus der Budgetrubrik
2210 935 20 (Staatsbeiträge an Abwasseranlagen)
bewilligt.

Bauprojekte:
A. Abwasserreinigungsanlage
B. 662 m Kanalisation, Schacht 19—26—15.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Wilhelm & Walter,

dipl. Ingenieure, Biel.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Abwasserreinigungsanlage

Kanalisation
Total

292 000.— 52,5 153 300.—
115 000.— 52,5 60 400.—

407 000.— 213 700.—

Die Zahlung der Staatsbeiträge erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnungen nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gelten sinngemäss

auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage hat den

Richtlinien über die Beschaffenheit abzuleitender
Abwasser vom 1. September 1966, erlassen vom
Eidgenössischen Departement des Innern, zu entsprechen.

(Künftige ergänzende Vorschriften bleiben
vorbehalten.)

3. Die Gemeinde Prêles verpflichtet sich, in der
Kläranlage eine zusätzliche Schlammenge von höchstens

15 °/o der täglich anfallenden Frischschlammmenge

aus nicht einbezogenen Hauskläranlagen gegen
Gebühr zu verarbeiten. Die hiefür notwendigen
Installationen sind vorzusehen.

4. Die Gemeinde Prêles verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der Kläranlage nach deren Inbetriebnahme

periodisch, jedoch mindestens einmal jährlich,
auf eigene Kosten durch das kantonale
Gewässerschutzlaboratorium prüfen zu lassen und die Anlage
dauernd in einwandfreiem und betriebssicherem
Zustand zu halten.

5. Die Gemeinde Prêles verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter vor der Inbetriebnahme auf einer
oder mehreren bestehenden Anlagen ausbilden zu
lassen.

6. Die Gemeinde Prêles hat die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen können

die Subventionszahlungen ganz oder teilweise
verweigert werden.

122. Gemeinde Münster, Nr. 53 K 37;
Kehrichtverbrennungsanlage; Staatsheitrag. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des
Wassers vom 3. Dezember 1950/6. Dezember 1964 und
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das Dekret über die staatlichen Leistungen an
Anlagen der Wasserversorgung und der Beseitigung des
Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver und
anderer Abfälle vom 11. Mai 1965, wird der Gemeinde
Münster ein Staatsbeitrag an das nachfolgende
Bauprojekt, zahlbar aus Budgetrubrik 2210 935 30

(Staatsbeiträge an Kehrichtanlagen) bewilligt.
Bauprojekt : Kehrichtverbrennungsanlage.
Beitragsberechtigte Kosten:

Fr.
1. Kehrichtverbrennungsanlage

baulicher Teil 305 000.—
maschineller Teil 487 000.—

2. Zufahrtsstrasse und Umgebungsarbeiten
150 000.—

3. Installationen und Unvorhergesehenes

(ca. 5 °/o) 88 000.—

Total 1 030 000.—
Subventionssatz: 25 °/°.

Bewihigter maximaler Staatsbeitrag Franken
257 500.—.

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnungen gemäss den
vorhandenen Krediten, spätestens jedoch im Jahre 1977.

123. Delsberg, Nr. 54 J 92/3; Kanalisation Route
de Berne; Staatsbeitrag. — Gestützt auf die
Bestimmungen des Gesetzes über die Nutzung des Wassers
vom 3. Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das
Dekret über die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers,

des Kehrichts, der Tierkadaver und anderer
Abfälle vom 11. Mai 1965, sowie gestützt auf das
Gesetz über den Bau und Unterhalt von Strassen vom
2. Februar 1964, wird der Gemeinde Delsberg ein
Staatsbeitrag an das nachfolgende Bauprojekt
bewilligt:

Bauprojekt: 210 m Kanalisation,
Schacht 418—437.

Projektverfasser: Ingenieurbüro I. & R. Lévy,
Delsberg.

Beitragsberechtigte Baukosten: Fr. 215 000.—.
Staatsbeiträge:
a) aus Gewässerschutzkrediten (Budgetrubrik 2210

935 20).
Staatsbeitrag 30 %>, im Maximum Fr. 64 500.—.
Der bewilligte Subventionssatz ist provisorisch.

Die Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

wird nach Bekanntgabe sämtlicher
subventionsberechtigter Kosten der Abwassersanierung in
der Gemeinde Delsberg den Prozentsatz neu bestimmen.

Der vorgängige Staatsbeitrag wird als Vorschuss
betrachtet.

b) aus Krediten für Wasserbauten an Staatsstras-
sen (Budgetrubrik 2210 711).

Staatsbeitrag 15 °/o, im Maximum Fr. 32 250.—.
Die Zahlung der Staatsbeiträge erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1977.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingungen.
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1. Der Gemeinderat hat die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

2. Die Kanalisation bleibt Eigentum der Gemeinde
und ist von ihr auf eigene Kosten zu unterhalten.
Der Staat ist berechtigt, jederzeit ohne Entschädigung
Abwasser vom Staatsstrassengebiet in die
Gemeindekanalisation einzuleiten.

3. Die bestehenden EinlaufSchächte in der Staatsstrasse

sind auf Kosten der Gemeinde an die neue
Kanalisation anzuschliessen.

124. Bure, Nr. 57 J 95; Abwasserreinigungsanlage;
Staatsbeitrag. — Gestützt auf die Bestimmungen des
Gesetzes über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle vom
11. Mai 1965, wird der Gemeinde Bure an die
Abwasserreinigungsanlage ein Staatsbeitrag, zahlbar aus
der Budgetrubrik 2210 935 20 (Staatsbeiträge an
Abwasseranlagen) bewilligt.

Projekt: gemeinsame Abwasserreinigungsanlage
des Waffenplatzes und der Gemeinde Bure.

Projektverfasser: Ingenieurbüro A. Kropf, Dipl.-
Ingenieur ETH, Zürich.

Beitragsberechtigte

Kosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Anteil der
Gemeinde Bure 150 000.— 52,5 78 750.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt nach
Massgabe der vorhandenen Kredite, spätestens jedoch
im Jahre 1977.

Bedingungen:
1. Die Direktion für Verkehr, Energie- und

Wasserwirtschaft ist zur Werkabnahme mit den
Unternehmern vor Inbetriebnahme der Anlage einzuladen.
Ueber die Werkabnahme ist ein Protokoll aufzunehmen.

2. Die Auszahlung der Subvention ist an die
Einhaltung der an das Oberkriegskommissariat zu
erteilenden Betriebsbewilligung gebunden. Insbesondere

wird die Subvention erst ausbezahlt, wenn das
kantonale Gewässerschutzlaboratorium den
Reinigungsgrad der Anlage überprüft hat und dieser den
Richtlinien des Eidgenössischen Departementes des
Innern über die Beschaffenheit abzuleitender
Abwasser entspricht.

3. Die Gemeinde Bure hat die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet zu erklären.
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34. Waldwegprojekt; Kantonsbeitrag. — An das
vom Eidgenössischen Departement des Innern am
27. September 1968 genehmigte und subventionierte
Waldwegprojekt «Allmend—Chromatte», Nr. XX/
1372 (940), der Mittelbäuert Habkern in der
Gemeinde Habkern wird, gestützt auf den RRB Nr. 21

vom 6. Januar 1961,
Fr.

bei einem Kostenvoranschlag von 260 000.—

aus Rubrik 2300 937 10 ein Kantonsbeitrag

von 30 °/o 78 000.—
bewilligt.
Zugesicherter Bundesbeitrag 31 °/o. 80 600.—

Total Kantons- und Bundesbeitrag höchstens

158 600.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1973.

Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörden nicht abgeändert werden.

Mit der Entgegennahme der Bundes- und
Kantonsbeiträge verpflichtet sich die Mittelbäuert Habkern

die Weganlage dauernd in gutem Zustand zu
erhalten.

35. Waldwegprojekt; Kantonsbeitrag. — An das
vom Eidgenössischen Departement des Innern am
27. September 1968 genehmigte und subventionierte
Waldwegprojekt «Alpweg—Marchegg», 1. und 2. Sektion,

Nr. II/1366 (936), der Einwohnergemeinde
Lauterbrunnen in der Gemeinde Lauterbrunnen wird,
gestützt auf den RRB Nr. 21 vom 6. Januar 1961,

Fr.
bei einem Kostenvoranschlag von 500 000.—

aus Rubrik 2300 937 10 ein Kantonsbeitrag

von 31 %> 155 000.—
bewilligt.
Zugesicherter Bundesbeitrag 31 °/« 155 000.—

Total Kantons- und Bundesbeitrag höchstens

310 000.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1973.

Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörden nicht abgeändert werden.

Mit der Entgegennahme der Bundes- und
Kantonsbeiträge verpflichtet sich die Einwohnergemeinde
Lauterbrunnen die Weganlage dauernd in gutem
Zustand zu erhalten.

36. Waldwegprojekt; Finanzierung. — Die Staats-
forstverwaltung, Forstkreis XIV in Tavannes, wird
ermächtigt, das vom Eidgenössischen Oberforstin-
spektorat am 27. September 1968 genehmigte
Waldwegprojekt «Combe Chabroyat», Nr. XIV/1370/938, zu
erstellen.
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Fr.
Kostenvoranschlag 112 000.—

wofür innerhalb des Jahreskredites der
Rubrik 2310 745 11 ein Kredit eröffnet
wird.
Die Bundessubvention beträgt 26 "/• von
Fr. 112 000.—, somit 29 120.—
zahlbar je nach vorhandenen Krediten.

Der kantonale Kredit wird wie folgt verteilt:
Fr.

Rechnungsjahr 1967/68 18 000.—
Rechnungsjahr 1970/71 30 000.—
Rechnungsjahr 1971/72 30 000.—
Rechnungsjahr 1972/73 34 000.—

Baubeginn: 1968.

Vollendungstermin: 1973.

Mit der Entgegennahme der Bundesbeiträge
verpflichtet sich der Kanton Bern, die neue Weganlage
dauernd in gutem Zustand zu erhalten.

Landwirtschaftsdirektion

19. BodenVerbesserung; Staatsbeitrag an die Siedlung

Widefeld I, Gemeinde Utzenstorf. — Ernst
Schneiter, Landwirt in Kirchberg, sucht um einen
Beitrag nach an die Kosten einer Siedlung, die er
im Zusammenhang der autobahnbedingten Landum-
legung Emme-Nord bauen will.

Für die Subventionierung werden folgende
Kosten anerkannt:

Fr.
Hochbau (Wohnhaus und Scheune). 306 000.—
Rührwerk 2 400.—
Umgebungsarbeiten 4 000.—
Wasserversorgung 6 200.—
Elektrische Zuleitung 11 400.—

Total 330 000 —
Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-

schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates,

an die subventionsberechtigten Kosten dieses
Unternehmens einen Staatsbeitrag von

23 %>, höchstens jedoch Fr. 75 900.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Auf eine Subventionierung des Schweinestalles
wird nicht eingetreten, da die Kosten, umfassend
Oekonomiegebäude mit zwei Durchfahrten und
Wohnhaus, bereits die anerkennbare Limite erreichen.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Auf eine Nachsubvention wird nicht eingetreten.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1971.
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20. Bodenverbesserung; Staatsbeitrag an die Siedlung

Mülihof, Gemeinde Utzenstorf. — Die Gebrüder
Fred und Hermann Aeby, Landwirte in Kirchberg,
suchen um einen Beitrag nach an die Kosten einer
Siedlung die sie im Zusammenhang der autobahnbedingten

Landumlegung Emme-Nord bauen wollen.
Für die Subventionierung werden folgende

Kosten anerkannt:
Fr.

Hochbau (limitiert) 400 000.—
2 Rührwerke 5 000.—
Umgebungsarbeiten 5 600.—
Wasserversorgung 9 200.—
Elektrische Zuleitung 20 200.—

Total anerkennbare Kosten 440 000.—

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-
schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten dieses Unternehmens einen Staatsbeitrag

von
15 %>, höchstens jedoch Fr. 66 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Auf eine Nachsubvention wird nicht eingetreten.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1971.

21. Bodenverbesserung; Staatsbeitrag 3. Etappe
an die Gesamtmelioration Bühl-Walperswil, Gemeinden

Bühl und Walperswil. — An die Gesamtmelioration
Bühl-Walperswil mit veranschlagten Gesamtkosten

von Fr. 5 800 000.— werden die Staatsbeiträge
entsprechend dem Arbeitsfortschritt und den zur
Verfügung stehenden Finanzen in Subventionsetappen
zugesichert.

Mit Beschluss Nr. 161 vom 3. Februar 1966 und
Beschluss Nr. 4741 vom 6. September 1967 hat der
Grosse Rat an die voraussichtlichen Kosten von Franken

1 150 000.— bereits Beiträge von 35 #/o Franken

402 500.— bewilligt. Die Bodenverbesserungsgenossenschaft

ersucht um Zusicherung eines weitern
Beitrages an die 3. Etappe für die Entwässerungsarbeiten

im Untermoos. Das Projekt umfasst die Erstellung

von 2023 m Vorflutleitungen, den Bau eines
Pumpwerkes und die Detailentwässerung für ein
Gebiet von rund 36 ha. Die Kosten sind auf Grund
von Offerten auf rund Fr. 560 000.— veranschlagt.

Der Bund hat bereits zwei Etappen ebenfalls
subventioniert und ist bereit einen weitern Beitrag für
die 3. Etappe zuzusichern.

Die Gemeinden Bühl und Walperswil haben
Gemeindebeiträge von 5 %> der Gesamtkosten bereits
zugesichert.

Infolge günstiger Vergebung der Arbeiten der
2. Subventionsetappe bleibt der nichtverbrauchte
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Staatsbeitrag von Fr. 46 900.— eines Baukostenbetrages

von Fr. 134 000.—• noch übrig, der für die
Ausführung der Arbeiten in der 3. Etappe noch verwendet

werden kann.
Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-

schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates:

1. An die errechneten und subventionsberechtigten
Kosten der 3. Etappe (Entwässerung Untermoos)

von Fr. 560 000.— abzüglich der bereits in der
2. Etappe nicht verbrauchten Fr. 134 000.— Franken

426 000.— wird ein Staatsbeitrag von
35 %>, höchstens jedoch Fr. 149 100.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 bewilligt.

Damit betragen die bis und mit 3. Etappe
zugesicherten Beiträge höchstens Fr. 551 600.—.

2. Da die Hauptvorflutleitungen und das Pumpwerk

in enger Verbindung mit der Gemeinde-Kanalisation

ausgeführt werden sollen, sind die Beträge,
die die Gesamtmelioration leistet, auf Grund der
Offerten vor der Vergebung der Arbeiten in einer
Vereinbarung zwischen Bodenverbesserungsgenossenschaft

und Einwohnergemeinde Walperswil festzulegen.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1972.

22. BodenVerbesserung; Staatsbeitrag an die
I. Etappe der Güterzusammenlegung Bourrignon
(technische Arbeiten). — In der Gemeinde Bourrignon
haben sich die Grundeigentümer zu einer
Bodenverbesserungsgenossenschaft zusammengeschlossen um
eine 388 ha grosse Güterzusammenlegung durchzuführen.

Die Gesamtkosten sind generell auf Franken
1 600 000.— veranschlagt. Die Subventionierung soll
in Etappen erfolgen.

Die Flurgenossenschaft Bourrignon sucht um
einen Beitrag nach an die auf Fr. 300 000.—
veranschlagten Kosten der 1. Etappe, welche die technischen

Arbeiten umfasst.
Auf Antrag des Regierungsrates beschliesst der

Grosse Rat die Zusicherung eines Staatsbeitrages von
40 °/o, höchstens jedoch Fr. 120 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1971.
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23. Bodenverbesserung; Gesamtmelioration Aeger-
ten - Studen - Schwadernau - Scheuren - Meienried,
2. Subventionsetappe; Beitrag. — Die
Bodenverbesserungsgenossenschaft ersucht um einen Beitrag an
die 2. Subventionsetappe der auf Fr. 2 750 000.—
veranschlagten Kosten der Gesamtmelioration im Gebiet
der genannten Gemeinden.

Die 2. Subventionsetappe umfasst folgende Arbeiten:

Entwässerungsleitung Scheuren 115 000.—

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-
schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten dieser 2. Etappe einen Staatsbeitrag von
35 °/o, höchstens jedoch Fr. 245 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 1 zuzusichern.

Damit betragen die für die 1. und 2. Subventionsetappe

zugesicherten Staatsbeiträge insgesamt 35 %>

von Fr. 1 360 000.— oder höchstens Fr. 476 000.—.
Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter

Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf

Grund der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre
Jahre 1972.

24. BodenVerbesserung; Staatsbeitrag an die
2. Bauetappe der Weganlage Hofstetterbergli,
Gemeinde Hofstetten. — Die Weggenossenschaft
Hofstetten ersucht um einen Beitrag nach an die Kosten
der 2. Etappe für die 2970 m lange und 3 m breite
Hauptstrecke von Profil 1—113, 428—440 und Profil
467—528.

Die veranschlagten und subventionsberechtigten
Kosten dieser 2. Etappe betragen Fr. 290 000.— (ohne
Belag). Somit beträgt die 1. und 2. Etappe zusammen
Fr. 590 000.—. Die Gesamtkosten sind auf Franken
1 200 000.— veranschlagt.

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-
schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grosses
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten dieses Unternehmens einen Staatsbeitrag

von
35 %>, höchstens jedoch Fr. 101 500.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Wegebau total 21 720 m
Kiesausbeutung
Wegübergang Sagibach

Fr.
534 000.—

25 000.—
26 000.—

Total 2. Subventionsetappe 700 000.—

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates - 1969 8
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Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1972.

Die erste und zweite Bauetappe werden zusammen
abgerechnet.

25. Bodenverbesserung; Freibergewasserversorgung,
5. Etappe, Pumpstation in Cormoret. — Im

Rahmen des Ausbaues der Freibergewasserversorgung
unterbreitet die Wassergenossenschaft der

Freiberge zur Subventionierung als 5. Bauetappe folgende
Arbeiten:
a) Niederdruckpumpwerk: Kosten ca. Fr. 292 000.—,

Anteil des SEF Fr. 146 000.—
b) Hochdruckpumpwerk ohne Filteranlagen Franken

1 318 000.—
c) Zufahrtsweg und Umegebungsarbeiten Franken

82 000.—, Anteil des SEF Fr. 62 000.—.
Der Gesamtkostenanteil der Freibergewasserge-

nossenschaft beläuft sich somit auf Fr. 1 526 000.—.
Auf Antrag des Regierungsrates beschliesst der

Grosse Rat die Zusicherung folgender Staatsbeiträge:
Fr.

1. Aus dem Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 937 einen Beitrag von
15 %>, höchstens jedoch 228 900.—

2. Aus dem Kredit der Verkehrs-, Energie-

und Wasserwirtschaftsdirektion,
Konto 2210 935 10 einen Beitrag von
30 %>, höchstens jedoch 457 800.—

Total 686 700.—

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1972.

26. Bodenverbesserung; Staatsbeitrag an die
2. Bauetappe der Weganlage Ried—Gandlauenen,
Gemeinde St. Stephan im Simmental. — Die
Alpweggenossenschaft Ried-Gandlauenen, mit Sitz in Sankt
Stephan, ersucht um einen Beitrag an die Erstellung
der Weganlage Ried—Gandlauenen von 3 km Länge,
3 m versteinte Breite, abgedeckte Fahrbahnoberfläche
mit 6 cm starker Heissmischtragschicht und 500 m
Anfahrten von 2,60 m Fahrbahnbreite. Die Kosten
werden für die ganze Weganlage auf Fr. 800 000.—
veranschlagt.

Die Subventionierung der 1. Bauetappe wurde am
13. Februar 1968 vom Grossen Rat genehmigt.

Die Subventionierung der 2. Bauetappe ist für
1969 vorgesehen und erfasst eine Hauptweglänge von
rund 1000 m und Anfahrten von ca. 500 m Länge.
Die Kosten für diese 2. Bauetappe werden auf Franken

370 000.— geschätzt. Die Schlussabrechnung wird
die Gesamtkosten der beiden Etappen enthalten.
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Auf Antrag des Regierungsrates beschliesst der
Grosse Rat, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten der 2. Etappe einen Staatsbeitrag

von
35 °/o, höchstens jedoch Fr. 129 500.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1971.

27. Bodenverbesserung; Staatsbeitrag an die
2. Bauetappe der Weganlage Schlafegg, Gemeinde
Kandergrund. — Die Weggenossenschaft Rüteni-
Schlafegg-Rosslaueni, mit Sitz in Kandergrund,
ersucht um einen Beitrag an die Kosten der 2. Etappe
für den Einbau des Koffers inkl. erstellen der Fein-
planie und Böschungen der 3,4 km langen und 3 m
breiten Hauptstrecke sowie für die 1,2 km langen
und 2,60 m breiten Anfahrten.

Die veranschlagten und subventionsberechtigten
Kosten dieser 2. Etappe betragen Fr. 230 000.—.

1. und 2. Etappe wird gemeinsam abgerechnet.
Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion

beschliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten dieses Unternehmens einen Staatsbeitrag

von
35 °/o, höchstens jedoch Fr. 80 500.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Die Gemeinde hat einen Beitrag von 20 °/o

zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1972
sowie unter den im Grossratsbeschluss Nr. 39
festgehaltenen Bedingungen.

28. Bodenverbesserung; Staatsbeitrag an die
Hofsanierung «Im Hansel», Gemeinde Oberlangenegg. —
Rudolf Gerber, Süderenlinden, sucht um einen Beitrag

nach an die Kosten einer Hofsanierung, welche
auf seiner Besitzung ausgeführt werden soll.

Die subventionsberechtigten Kosten betragen
Fr. 302 000.—.

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion
beschliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten dieses Unternehmens einen Staatsbeitrag

von
pauschal Fr. 99 000.—
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aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1971.

29. BodenVerbesserung; Staatsbeitrag an die
2. Bauetappe der Alpweganlage Lombachhöhe—Nol-
len, Gemeinde Habkern. — Die Alpweggenossenschaft
Lombach-Harzersboden-Riederalp, mit Sitz in
Habkern, ersucht um einen Beitrag an die Kosten der
2. Etappe für die 2050 m lange und 3 m breite
Hauptstrecke von Profil 214—371, sowie für die 295 m lange
und 2,20 m breite Anfahrt Heidbühl von Profil 366
bis zur Hütte vorder Nollen.

Die veranschlagten und subventionsberechtigten
Kosten dieser 2. Etappe betragen Fr. 440 000.—. Somit
erreichen die Gesamtkosten einen Betrag von Franken

900 000.—.
Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-

schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten dieses Unternehmens einen Staatsbeitrag

von
35 %>, höchstens jedoch Fr. 154 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Die Gemeinde Habkern hat an die 1. Etappe einen

Beitrag von 12 ®/o zugesichert und ist grundsätzlich
bereit, für die 2. Etappe der Gemeindeversammlung
einen ebenso hohen Beitrag zu beantragen.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1972.

Die erste und zweite Bauetappe werden miteinander
abgerechnet.
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Direktionsgeschäft
2. Abteilung

(Antrag des Regierungsrates)

6686. Kredit; Schlossgut Trachselwald. — Für die
Sanierung und für die teilweise Neuerstellung der
Wohn- und Oekonomiegebäude im Schlossgut
Trachselwald, wird der Baudirektion auf Rubrik 2105 705
10 (Neu- und Umbauten) pro 1969 ein Kredit von
Fr. 544 150.— bewilligt.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Mit vorstehendem Beschluss wird gleichzeitig ein
Verpflichtungskredit pro 1969 bewilligt.

Bellagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 9



Beilage JV° 3

Vortrag der Polizeidirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend Totalrevision des Dekretes über das Polizeikorps
vom 6. September 1955/26. Februar 1962

(Dezember 1968)

I. Einleitung

Seit dem Jahre 1962 haben sich bei der Bevölkerung

und deren Lebensgewohnheiten so viele
Änderungen in struktureller Hinsicht ergeben, dass
eine laufende Anpassung des Polizeidienstes
unumgänglich geworden ist, und heute befinden wir
uns an dem Punkt, wo die mit dem Dekret von
1962 geschaffene Organisation sowohl in personeller

wie in materieller Hinsicht nicht mehr
ausreicht.

Die auf vielen Gebieten eingeführte Verkürzung
und Umschichtung der Arbeitszeiten, die Zunahme
der Motorfahrzeuge, die Einschränkungen in vielen
Dienstleistungsbetrieben usw. ergaben fast
automatisch eine Mehrbelastung der Polizei, die, weil
stets einsatzbereit, immer weitere Aufgaben
übernehmen musste. Ohne auf Einzelheiten
einzugehen, seien hier beispielsweise erwähnt: Die
Schaffung von Katastrophen-Hilfszügen, die
Aufstellung einer Seepolizei auf den 4 grössten Seen
des Kantons, der Ausbau der Verkehrspolizei, die
teilweise Übernahme der ölwehr, die Einführung
des nächtlichen Funkstreifendienstes, der Ausbau
der Kriminalpolizei (Verbesserung des
kriminaltechnischen Dienstes, Aufteilung des Informationsdienstes

in Dezernate, Verstärkung des Aussen-
dienstes um 20 Fahnder, Bildung einer speziellen
Unfallgruppe Bern u.a.m.).

Die meisten dieser Dienstzweige können aber
nur dann befriedigend arbeiten, wenn sie während
24 Stunden einsatzbereit sind und wenn gut
ausgebildetes Personal zur Verfügung steht. Dies
wiederum bedingt eine den Verhältnissen
entsprechende Anpassung des Personalbestandes und
eine immer weitergehende Spezialisierung der
Beamten. Die Ausbildung von Polizeibeamten, die

alle Sparten des Polizeiberufes gleich gut beherrschen

und beliebig in jeder Funktion eingesetzt
werden können, ist längst nicht mehr möglich. Die
Spezialisierung hält auch hier ihren Einzug.

Die mannigfachen Pflichten, die dem
Polizeikommandanten und seinen engsten Mitarbeitern
obliegen, verlangen, dass dem Polizeikommando
eine neue Organisationsform gegeben wird. Anders
als bis heute muss den verantwortlichen
Offizieren ein bestimmtes, fest umrissenes Arbeitsgebiet

zugeteilt und müssen die Rechte und Pflichten
in einem Pflichtenheft umschrieben werden.

Eine weitgehende Delegation einzelner Arbeitsgebiete

ist heute nicht mehr zu umgehen, wenn der
Polizeikommandant nicht in der Masse der Einzel-
und Bagatellfragen ertrinken soll. Für die in
Aussicht genommene Reorganisation verweisen
wir auf die Organigramme la, lb, le und Id.

Die bereits erwähnte Spezialisierung vieler
Dienstzweige verlangt eine grössere Zahl von
Unterführern und Gruppenchefs. Die heute zur
Verfügung stehenden Unteroffiziersstellen genügen
nicht mehr, um diese Beamten in die ihrer
Verantwortung entsprechende Lohnklasse zu befördern.

So führt z. B. bei der heutigen Organisation
in gewissen Fällen ein Gefreiter eine Gruppe von
5 Mann und verwaltet Material im Werte von
rund Fr. 300 000.— (z. B. Seepolizei), währenddem
ein Bezirkschef, dem 3 Mann unterstehen, den
Wachtmeister-Grad bekleidet. Da die Lohnklasse
mit dem Grad verkoppelt ist, die Stellen der
Gradierten wiederum zahlenmässig festliegen und
überdies in einem Polizeikorps die Hierarchie
strenger berücksichtigt werden muss als anderswo,

ergeben sich Zustände, die auf die Dauer
unhaltbar sind und die schliesslich den strebsamsten
Beamten entmutigen müssen.
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Bei den wenigen Gradstufen, die zur Verfügung
stehen (Landjäger, Gefreiter, Korporal,
Wachtmeister, Feldweibel/Fourier, Adjutant-Unteroffizier)

und die wegen der hierarchischen Gliederung
beibehalten und nicht vermehrt werden können,
ist eine Lösung zu suchen, die diesem Umstand
Rechnung trägt, die aber die Gradstufen aus ihrer
starren Form löst und einen verfeinerten
Beförderungsmodus zulässt, der sowohl äusserlich
dokumentiert wie finanziell honoriert werden kann.

Da eine Doppeleinreihung der Grade zu
Schwierigkeiten führen müsste, dürfte wohl eine
Beförderung mit Zuerkennung von Zulagen einfacher
sein. Eine solche Lösung würde auch den Rahmen
der geltenden Besoldungsordnung (Anhang) nicht
sprengen.

Immerhin wären die Beförderungen in die
Funktionsstufen, oder wie immer man sie nennen will,
von 2 Kriterien abhängig zu machen und zwar
in erster Linie von der Tüchtigkeit des zu
Befördernden und von einer Minimalzahl von Dienstjahren

im bisherigen Grad. Auf diese Weise kann
auf die Dauer stürmischen Beförderungswünschen
am besten begegnet werden. Die Begründungen
zu Artikel 1 geben über das vorgeschlagene
Beförderungssystem näheren Aufschluss.

II. Begründungen zum Dekretsentwurf

Art. 1 Die hierarchische Organisation
des Polizeikorps

Die Bestimmung: «Das Polizeikorps ist
militärisch organisiert» ist vom bisherigen Dekret
übernommen worden. Dazu ist zu bemerken, dass
sich die «militärische Organisation» auf die in der
Armee gebräuchlichen Grade und die damit
gegebene Über- und Unterordnung beschränkt. Diese
Hierarchie bringt es mit sich, dass ein funktions-
mässig übergeordneter Korpsangehöriger, der meist
auch die grössere Verantwortung und die damit
verbundene Befehlsgewalt zu tragen hat, einen
höheren Grad bekleiden muss als seine
untergeordneten Mitarbeiter. Gleichgradige Korpsangehörige

müssen daher auch ungefähr den gleichen
Verantwortungsbereich haben. Der Grad hat auch
in Zukunft dieser Konzeption Rechnung zu
tragen. Da aber die Spanne zwischen dem Minimum
und dem Maximum einer gegebenen Lohnklasse
nicht ausreicht, um während 20-30 Jahren eine
den Dienstjähren entsprechende Lohnanpassung
vorzunehmen, muss der Weg der Zulage, d. h.
Funktionsstufe, gesucht werden. Von dieser
Neuerung wird später noch die Rede sein.

1. Die Offiziere

Die Zunahme des Bestandes des Polizeikorps
und die notwendige Spezialisierung der Dienstzweige

erfordert eine neue Konzeption der
Führungsspitze. Es darf darauf hingewiesen werden,
dass das kantonal-bernische Polizeikorps wegen
der Spezialisierung und der territorialen Aufsplitterung

wesentlich schwieriger zu führen ist als
beispielsweise ein städtisches Korps.

Die bernische Polizeimannschaft ist im ganzen
Kanton auf rund 190 Polizeiposten verteilt. Eine
direkte persönliche Einflussnahme des
Polizeikommandanten und seiner Mitarbeiter auf die
stationierte Mannschaft ist deshalb sehr erschwert.
Selbst die Übersicht über die in Bern stationierten

Dienste, denen rund 200 Beamtinnen und
Beamte zugeteilt sind, ist nicht einfach, sind doch
diese Dienstabteilungen heute an 9, räumlich z. T.
weit auseinanderliegenden Orten untergebracht.
Die erhoffte Zusammenlegung dieser zerstreuten
Abteilungen wird in dieser Hinsicht gewisse
Erleichterungen bringen.

Aus diesen Gründen ist für den Führungsstab
ein neues Organisationsschema ausgearbeitet worden,

das noch durch die Pflichtenhefte der
einzelnen Ressort-Inhaber ergänzt werden wird.

1.1. Der Adjutant
Eine weitgehende Delegation der Kompetenzen

des Polizeikommandanten an «Stabsoffiziere» ist
heute unumgänglich, wenn er nicht in der Vielfalt

der Verwaltungsarbeiten ersticken will. Als
grosser Mangel wirkt sich heute aus, dass dem
Polizeikommandanten kein Offizier zugeteilt ist, der
wirklich alle laufenden Geschäfte kennt. Zwei
Adjunkte sind zwar vorhanden. Diese stehen aber
der Sicherheits- bzw. der Kriminalpolizei vor. Sie
sind mit der Leitung dieser Abteilungen voll
ausgelastet und kennen deshalb die sie nicht direkt
betreffenden Verwaltungsgeschäfte kaum.

Aus diesem Grunde ist vorgesehen, dem
Polizeikommandanten einen Adjutanten beizugeben, der
alle Geschäfte kennt und der den Stellvertretern
des Kommandanten, wenn sie an seiner Stelle zu
wirken haben, beratend und orientierend zur Seite
stehen kann.

Weil ein Adjutant mit dieser Tätigkeit allein
nicht voll belastet wäre, kann er in Personalunion
einem weitern Ressort vorstehen. Mit der Schaffung

der Adjutanten-Stelle kann die Führung
weitgehend verbessert werden. Die bisherigen
Abteilungsleiter, neu Chef der Sicherheits- bzw. der
Kriminalpolizei, wechseln nur den Namen. Sie bleiben

Stellvertreter des Polizeikommandanten.

1. 2. Die Hauptleute
Nach dem gegenwärtigen Dekret können die

Adjunkte (neu: Abteilungsleiter) den Grad eines
Hptm. oder Major erreichen. Praktisch ist es aber
so, dass ihnen - der Bedeutung ihrer Stelle
entsprechend - der Majorsrang (Stabsoffizier)
zukommt. Werden sie aber in diesen Rang befördert,
so gehen die beiden Hptm.-Stellen verloren, denn
weitere Offiziere können nicht zu Hauptleuten
befördert werden.

Diese Lösung ist auf die Dauer unbefriedigend
und verunmöglicht es praktisch, Akademiker oder
Techniker als Polizeioffiziere zu gewinnen. Eine
Erweiterung der Hptm.-Stellen drängt sich
deshalb gebieterisch auf, wenn nicht auf den nötigen
Nachwuchs im höchsten Kader verzichtet werden
soll. Nur eine rein finanzielle Lösung kann nicht
befriedigen, weil der Grad im Polizeikorps die
dienstliche Stellung anzeigt und nach aussen
dokumentiert.
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1.3. Die Kommissäre (Leutnant und Oberleutnant) 2.2. Prozentuale Aufteilung in Gradgruppen

Wie im vorstehenden Abschnitt dargelegt wurde,
sollten die Hptm.-Stellen beim Polizeikommando
vermehrt werden. Anderseits genügen die rund
20 Offiziersstellen im gegenwärtigen Zeitpunkt.

Die Zahl der Lt. und Oblt. kann demnach im
neuen Dekret von maximal 16 auf maximal 10
gesenkt werden.

2. Die Mannschaft

2. 1. Verhältniszahlen zwischen Mannschafts¬
bestand und Bevölkerung

Die in der Einleitung gemachten Ausführungen
zeigen, dass eine zuverlässige Planung hinsichtlich

des Mannschaftsbedarfes auf längere Sicht
sehr schwierig ist. Eine zahlenmässige Neu-Fest-
legung des Maximalbestandes des Polizeikorps
kann unter Umständen schon in einigen Jahren
wieder überholt sein. Es ist deshalb viel
zweckmässiger, an deren Stelle den maximal zulässigen
Korpsbestand in einer Verhältniszahl zur
Wohnbevölkerung (ohne Gastarbeiter) festzulegen.

Der Jura ohne Laufen, d. h. die
französischsprechenden Beamten, würden innerhalb des
gesamten Mannschaftsbestandes entsprechend
berücksichtigt.

Diese Verhältniszahl sollte 1,0 %o der
Gesamtbevölkerung betragen. Erfahrungsgemäss wird
der Mannschaftsbestand meistens unter dieser
Höchstgrenze liegen, da er allein schon durch die
ständigen Rekrutierungsschwierigkeiten praktisch
begrenzt ist. In Zahlen ausgedrückt sähe der
Mannschaftsbestand, an zwei Beispielen dargestellt,
jeweils im Maximum folgendermassen aus:

Jahr 1960 (letzte Volkszählung)

Ganzer Kanton total
Mannschaftsbestand 1,0 %o,

höchstzulässige Zahl
Im Dienst stehend aber nur

Bereits anlässlich der Beratung des Dekretes
von 1962 machte Herr Grossrat Fankhauser im
Schosse der grossrätlichen Kommission den
Vorschlag auf Einführung des Zweiklassensystems pro
Grad sowie der prozentual zum Bestand
festgesetzten Beförderungsmöglichkeiten.

Gestützt auf die damaligen Verhältnisse wurde
diesen von grossrätlicher Seite angeregten
Neuerungen nicht entsprochen. In der Folge musste
aber aus verschiedenen Gründen der Korpsbestand
rasch erhöht werden durch Rekrutierung von 50
und mehr Polizeischülern pro Jahr. Diese rasche,
vom Willen der Verwaltung unabhängige Entwicklung

ist noch nicht abgeschlossen. Der Personalbedarf

ist weiterhin gross; erwähnt seien nochmals:

der Ausbau der Kriminalpolizei und ihrer
rückwärtigen Dienste, der Ausbau der Verkehrspolizei,

die mit Recht geforderte Zentralisierung
der stationierten Polizei, die Einführung der 24-
Stunden-Permanenz bei der stationierten Polizei
sowie in den Diensten in Bern u.a.m. Die
Personalvermehrung, deren Notwendigkeit niemand ernstlich

bestreitet, hat aber neue, brennende Probleme
geschaffen, die vor einigen Jahren noch nicht
ersichtlich waren. Hier einige Beispiele:

- Durch die grossen Schulen tritt eine starke
Verjüngung des Mannschaftsbestandes ein (siehe
Beilage 5).

- Im Rahmen des gegenwärtigen Dekretes kann
die grosse Zahl junger Korpsangehöriger nicht
mehr ihren Funktionen entsprechend befördert
werden, da die Grade zahlenmässig begrenzt
sind.

- Durch eine Personalpolitik, die auf diese
Tatsachen nicht Rücksicht nimmt, entsteht
Unzufriedenheit, wenn nicht Schlimmeres (Abwanderung,

Austritte).
889 523 Einwohner - Die Hierarchie im Korps wird empfindlich ge¬

stört durch Übertragung höherer
Verantwortungen, die nicht gradmässig dokumentiert
und honoriert werden können.

Jura total
Mannschaftsbestand 1,0 %o,

höchstzulässige Zahl
Im Dienst stehend aber nur

Jahr 1966

Ganzer Kanton total
Mannschaftsbestand l,0°/oo,

höchstzulässige Zahl
Im Dienst stehend aber nur
Jura total
Mannschaftsbestand 1,0 %o,

höchstzulässige Zahl
Im Dienst stehend aber nur

890 Beamte
523 Beamte

118 764 Einwohner

119 Beamte
89 Beamte

960 951 Einwohner

961 Beamte
711 Beamte

126 932 Einwohner

127 Beamte
107 Beamte

Für das Jahr 1966 kommen dazu 81 636 Ausländer

(Gastarbeiter) 8,4 Prozent der
Wohnbevölkerung, die der Polizei zwar eine grosse Mehrarbeit

verursachen, jedoch für die Berechnung des
Korpsbestandes deshalb nicht berücksichtigt werden

sollen, weil ihre Zahl raschen und
unvorhergesehenen Schwankungen unterworfen ist.

2. 3. Effektivbestand

Der Effektivbestand des Korps betrug auf
1. 5. 1968 757 Beamte und 43 Rekruten.

Eine prozentuale Aufteilung der Grade innerhalb

des Effektivbestandes ergibt schon heute,
trotz grösster Zurückhaltung in der Beförderungspraxis,

in zwei Gradgruppen einen Überbestand:
Landjäger/Gefreite 1% Überbestand (597 statt 588)
Korporale 8% Überbestand 89 statt 80)

2. 4. Die Entwicklung des Korps (Beilagen 6,7, 8,9)

Im Jahre 1956 betrug der Effektivbestand des
Korps 445 Mann. 12 Jahre später, also 1968, 757
Mann. Er wird im Jahre 1971, also 15 Jahre später,
aller Voraussicht nach ungefähr 847 Mann betragen.

Diese Entwicklung wird aus den Beilagen 6-9
ersichtlich. Sie zeigen die Differenz zwischen
Eintritten und Austritten (Pensionierung, Tod,
Abwanderung). Die Unterschiede zwischen verschiedenen

Kurven resp. Säulen zeigen den
Mannschaftszuwachs.
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2. 5. Prozentuale Regelung der Beförderung

Analog zu Ziffer 2 sollte auch die Beförderungsmöglichkeit

innerhalb der Gradstufen in einem
beweglichen Verhältnis zum Korpsbestand stehen,
da sonst in kurzer Zeit ein untragbares Missverhältnis

zwischen Bestand und Graden entsteht. Um
einem unbefriedigenden Flickwerk vorzubeugen,
schlagen wir eine anpassungsfähige Lösung vor:
Prozentuale Aufteilung in Gradgruppen - höhere
Unteroffiziere, Unteroffiziere, Mannschaft - nach
dem jeweiligen Effektivbestand, unter Berücksichtigung

einer der Erfahrung angepassten
Gewichtsverteilung auf die einzelnen Gruppen:

- höhere Unteroffiziere (Adjutant-Uof.,
Feldweibel/Fourier) 4 °/o

- Unteroffiziere (Wachtmeister, Korporal) 36 %

- Mannschaft (Gefreite, Landjäger)

Sollbestand

Grad

Adj -Uof
Fw
Four
Wm
Kpl
Gfr \

Ldj

Pol -Ass

60 °/o

Danach sähe nach heutiger Regelung die
Zusammensetzung des möglichen Höchstbestandes (Stichtag

1. 5. 1968) folgendermassen aus:

heute
9

1046
8

1054

Neu
bei 1054 Mann

16 \ 28 42 4%

9U
111 j

816

202} 380 36 %

632 60 %

1054 100%

Effektivbestand

Demgegenüber stellen sich die effektiven Zahlen
per 1. 5. 1968 wie folgt:

Adj -Uof
Fw
Four

Wm
Kpl
Gfr
Ldj

Zusammensetzung des
Effektiv-Bestandes

heute

5
11 16}

55 (inkl. 1 PA) \
89 (inkl. 2 PA) J

144

597 (inkl. 5 PA)
757 inkl. 8 Polizei¬

assistentinnen

Zusammensetzung des
Effektiv-Bestandes
nach Neuregelung

30

273

454

757 inkl. 8 Polizei¬
assistentinnen

Dabei ist klar, dass bei einer Neuregelung die
möglichen Prozentanteile nicht sofort ausgeschöpft
werden können. Es muss vielmehr ein ruhiger
Übergang gesucht werden, der dem effektiven
Beförderungsbedürfnis entspricht.

2.6. Funktionsstufen
Erschwerend wirkt beim heutigen Beförderungssystem

insbesondere der Umstand, dass die
Besoldung der Angehörigen des Polizeikorps starr
mit einem Grad verkoppelt ist. Währenddem die
meisten Staatsangestellten ohne Änderung des
Titels oder der Funktion in höhere Klassen befördert

werden können, ist dies beim Polizeikorps
nicht möglich. Da die Zulagen gemäss § 12 des
Besoldungsdekretes aus begreiflichen Gründen
zurückhaltend gehandhabt werden, ist eine Auflok-
kerung des zu starren Besoldungssystems beim
Polizeikorps auf diesem Weg sehr problematisch. Sie
würde u. E. auch nicht dem Sinn von § 12 des
Besoldungsdekretes entsprechen. Eine rein grad-
mässige Beförderung nur mit dem Zweck einer
Verbesserung der Besoldung ohne Übertragung
anderer Funktionen oder grösserer Verantwortung
widerspricht der notwendigen hierarchischen
Organisation des Polizeikorps. Der Gefreite auf dem

Einzelposten kann nicht aus lohnmässigen
Überlegungen zum Korporal befördert werden, da nicht
jeder Posten ungeachtet seiner Bedeutung zum
Unteroffiziersposten erhoben werden kann. Der
Chef des Unteroffizierspostens kann wiederum
nicht - um Platz zu schaffen - zum Wachtmeister
befördert werden, da sein Vorgesetzer, der
Bezirkschef, auch Wachtmeister ist. Alle Funktionen
um einen Grad zu heben, nur um auf der unteren
Stufenleiter vermehrte besoldungsmässige
Beförderungsmöglichkeiten zu schaffen, wäre jedoch
weder sachlich gerechtfertigt noch praktisch möglich.

So kommt es denn vor, dass ein Landjäger,
der mit 23 Jahren ins Polizeikorps eintritt, der
nach 10 Dienstjahren, also 33jährig, normalerweise
zum Gefreiten befördert wird und der aus den
oben geschilderten Gründen nicht zum Korporal
befördert werden kann, in den restlichen 32 Dienstjahren,

bis zu seiner Pensionierung keine grad-
mässige Beförderung mehr erlebt, was automatisch

auch jede Beförderung in eine höhere Lohnklasse

ausschliesst.
Dieser Zustand drückt insbesondere bei der

Mannschaft im besten Mannesalter auf die Moral.
Wir sind deshalb der Auffassung, dass über die
Einführung von Funktionsstufen weitere
Beförderungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen.



Damit der Anhang des Besoldungsdekretes
deswegen nicht geändert werden muss, besteht die
Möglichkeit, den Weg über zum voraus bestimmte
Zulagen einzuschlagen. Die Zuerkennung der
Zulagen sollte mit der korpsinternen Beförderung
verbunden und von der Polizeidirektion gemäss
den von der Finanzdirektion generell genehmigten

Ausführungsbestimmungen verfügt werden
können.

Wir sähen folgende generelle Beförderungsstaffelung

vor:

- gradmässige Beförderung

Ldj bis und mit 10 Dienstjähre Kl. 12

Gfr ab 11 Dienstjähren Kl. 11

Kpl mindestens 2 Jahre Gfr Kl. 10

5

Wm mindestens 8 Jahre Kpl Kl. 9

Fw mindestens 2 Jahre Kpl und
2 Jahre Wm Kl. 8

Adj -Uof mindestens 2 Jahre Fw Kl. 7

- funktionsmässige Beförderung

Gfr I ab 21 Dienstjahren Kl. 11 + 1/8

Kpl I mehr als 10 Jahre Kpl Kl. 10 + 1/8
Wm I mehr als 10 Jahre Wm Kl. 9 + 1/8

Die personellen Auswirkungen auf 1. 1. 1969 wären

die folgenden:
54 Gfr mit zwischen 21 und

mehr Dienstjahren Zulage 1/8
2 Kpl mit mehr als 10 Jahren Kpl Zulage 1/8
7 Wm mit mehr als 10 Jahren Wm Zulage 1/8

Bestand heute

1 Kdt
2 Majore
- Hptm
3 Oblt
2 Oblt
-Lt
5 Lt

13

3. Die finanziellen Auswirkungen von Art. 1

3.1. Änderung im Offizierskader

Klasse Bestand neu

A 1 Kdt
2 2 Majore

4 Hptm
4 - Oblt gegenwärtig
5 1 Oblt

- - Lt gegenwärtig
6 5 Lt

13

Klasse

A
2

3

Berechnung der Mehrausgabe
+ 4 Hptm à Fr. 31 096.— Fr. 124 384.—
— 3 Oblt à Fr. 29 344.— Fr. 88 032.—
— 1 Oblt à Fr. 27 655.— Fr. 27 655.—

Fr. 115 687.— Fr. 124 384.—

._ MehrausgabeDifferenz - pro Jahr Fr. 8 697.—

Dabei wurden die Hauptleute in Klasse 3 berücksichtigt, wo nach Anhang zum Besoldungsdekret
die Adjunkte des Polizeikommandanten figurieren, die heute in Klasse 2 (Major) eingereiht sind.

3. 2. Prozentuale Regelung der Beförderung der Mannschaft

Die Berechnung dieser Mehrkosten beruht auf einer vollständigen Ausschöpfung der Möglichkeiten

auf 1. 1. 1969 - ein Vorgehen, das wie schon früher erwähnt, nie in Frage kommt. Somit sind
die hier angeführten Berechnungen der Mehrkosten mit dem Vorbehalt zu betrachten, dass sie paketweise,

auf Jahre verteilt, auftreten werden.

Effektivbestand
am 1. 5. 1968

Adj-Uof
Fw/Four
Wm
Kpl
Gfr ** \
Ldj |

Effektivbestand
nach Prozenten

+

5
11
55
89

597

1,5%>= 11 +
2,5 °/o 19 +

14 % 106 +
22 °/o 167 +

6
8

51
78

60 °/o 454 — 143

à Fr. p/Jahr*

24 777.—
23 291.—
21 852.—
20 726.—
18 833.— **

Mehraufwand

148 662.-
186 328.-

1 114 452.-
1 616 628.-

Minder-
aufwand

2 693 119.—

757 757 3 066 070.— 2 693 119,
Mehraufwand Fr. 372 951.—

* Bruttobesoldung inkl. 10 °/o nichtVersicherte ** Durchschnittliche Bruttobesoldung wie * (216
Grundbesoldung und 18,5 %> TZ (Maximum) Gfr à 19 553.— und 381 Ldj à 18 833.—)
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3. 3. Funktionsstufen

Die Einführung der Funktionsstufen muss u. E.,
im Gegensatz zur prozentualen Regelung der
Beförderung, in einem Zug vorgenommen werden,
weil die in Frage kommenden Korpsangehörigen
allesamt die Bedingungen gleichzeitig erfüllen.
Nur so können Ungerechtigkeiten vermieden werden.

Für die Kennzeichnung der Funktionsstufen
verweisen wir auf den beiliegenden Gradabzeichen-
Vorschlag (Beilage 10).

Wenn demnach auf 1. 1. 1969 nach diesem
System vorgegangen werden sollte, so würde dies
folgende Alterszulagen erfordern:

54 Gfr là Fr. 571.— Fr. 30 834.—
2 Kpl là Fr. 602.— Fr. 1 204.—
7 Wm I à Fr. 634.— Fr. 4 438.—

Total Fr. 36 476.—

Art. 5

In diesem Artikel werden die Vorschriften über
den Status der Polizeioffiziere zusammengefasst.
Im wesentlichen werden die Bestimmungen des
bisherigen § 4 übernommen und ein Passus aus
dem bisherigen § 7 dem neuen Artikel 5 beigefügt.

Neu ist die Bestimmung, die die Uniformierung
und Bewaffung sowie die Ausrüstung betrifft.
Bis dato hatten die Offiziere ihre Uniform selbst
zu beschaffen. Dafür wurde ihnen gemäss Artikel
2 des Gesetzes betreffend das bernische Polizeikorps

vom 6. 5. 1906 beim Eintritt in das Polizeikorps

ein Beitrag von Fr. 500.— ausgerichtet und
sodann alle 3 Jahre ein Betrag von Fr. 200.—
ausbezahlt, entsprechend den Ausführungsbestimmungen

im Dekret über das bernische Polizeikorps vom
19. 3. 1919, § 10.

Durch das Dekret vom 6. 9. 1955 über das
bernische Polizeikorps wurde aber das Dekret vom
19. 3. 1919 aufgehoben und es herrscht deshalb eine
Unsicherheit darüber, ob die Offiziere überhaupt
eine Uniform besitzen sollen und wer diese zu
bezahlen hat. Mit der Bewaffnung und übrigen
Ausrüstung verhält es sich ebenso.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, das sämtliche

Polizeioffiziere über eine bis zwei gut sitzende
Uniformen neuester Ordonnanz verfügen sollten.
Aus diesem Grunde scheint es richtig, wenn die
Offiziere hinsichtlich der Uniformierung, Bewaffnung

und Ausrüstung der Mannschaft
gleichgestellt werden.

Art. 6, 7, 8

Der Polizeidirektor entscheidet auf Antrag und
Vorschlag des Polizeikommandanten über
Versetzungen, Beförderungen, Entlassungen sowie
über feste Zuteilung zu den einzelnen
Dienstzweigen der Beamten und des übrigen Personals.

In der Verordnung zum Gesetz betreffend das
bernische Polizeikorps vom 15. 12. 1906 steht in
§ 3: «Die Einteilung der Sektionen in Stationsbezirke

und deren Besetzung durch die
Polizeimannschaft erfolgt auf Antrag des Korpskommandanten

durch die Polizeidirektion.»
Wir sehen nicht ein, warum der Polizeidirektor

nur die Befugnis haben soll, in den Bezirken die
Mannschaft zu versetzen und in Bern, wo immer¬

hin fast ein Drittel des Personals arbeitet, nicht
sollte entscheiden dürfen. Die neue Bestimmung
in Artikel 6 des Entwurfes zum neuen Dekret soll
diese Lücke schliessen.

Vorschlagsrecht der Offiziere
Das unverbindliche Vorschlagsrecht der Offiziere

bei Beförderungen von Unteroffizieren ist
nur noch eine dekretsmässige Verankerung eines
Brauches, der sich seit Jahren bestens bewährt hat.

Im Rahmen von Offiziersrapporten werden
jeweils die Beförderungsvorschläge z. H. des
Polizeidirektors bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet.

Beförderung in die Funktionsklassen

Die prinzipielle Begründung dieses Systems der
Funktionsklasse I der Grade Wachtmeister,
Korporal und Gefreiter wurde in den Bemerkungen
zu Artikel 1 schon gemacht.

Art. 10 Ausbildungskurse

Auch in diesem Artikel wird eine Übung
legalisiert, die sich seit Jahren bestens bewährt
hat. Als Beispiel sei nur die immer weiter
fortschreitende Technisierung im Korps angeführt:
Funk, Telex, Datenverarbeitung, Atomwarnung,
Spezialfahrzeuge u.a.m. Diese Spezialgebiete
erfordern eine Spezialausbildung, die z. T. nur in
korpsfremden Kursen erworben werden kann.

Art. 13 Wohnungsentschädigung

Gemäss §7 des Dekretes von 1955 über das
Polizeikorps wird den in Bern stationierten
Korpsangehörigen eine Wohnungsentschädigung
ausgerichtet, deren Höhe jeweils durch einen Regie-
rungsratsbeschluss bestimmt wird. Der Bezugsmodus

wird im gleichen RRB geregelt.
Den Bezugsberechtigten wird der Naturalabzug

und die halbe Ortszulage belastet. Die Natural-
abzüge werden durch den Regierungsrat dem
Lebenskostenindex angepasst.

Art. 14 Erkrankung und Unfälle im Dienst

Der materielle Schutz der Polizeiangehörigen
vor Krankheits- und Unfallfolgen wurde schon
sehr früh erkannt und u. a. auch durch Gründung
der «Invalidenkasse des Polizeikorps» dokumentiert.

Im heute noch gültigen Art. 4 des Gesetzes
betreffend das bernische Polizeikorps vom 6. 5. 1906
wird der Staat verpflichtet, an die Invalidenkasse
des Polizeikorps einen jährlichen Beitrag zu
leisten. Diese Invalidenkasse wurde später von der
Versicherungskasse des bernischen Staatspersonals
übernommen.

Nachdem der Staat seinerzeit - trotz § 12 des
Dekretes vom 19. 3. 1919 über das bernische
Polizeikorps - bei Krankheit und Unfall keinen
genügenden Versicherungsschutz mehr bot, gründete
das Polizeikorps im Jahre 1939 eine eigene
Krankenkasse. Heute ist der Beitritt zu dieser Kasse
obligatorisch und es sind deshalb sämtliche
Korpsangehörigen bei der Sektion «Kantonspolizei» der
Krankenkasse für den Kanton Bern gegen Krankheit

und Unfall versichert. Neben der obligatori-
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sehen Krankenversicherung haben sie sich auch
freiwillig für ein Spitaltaggeld (bis maximal
Fr. 70.— pro Tag) und z. T. für Spital-Behandlungskosten

versichert. Sie bezahlen deshalb
ansehnliche Prämien bis Fr. 300.— und mehr. Wenn
auch der Staat heute 1A an die Prämien der
Krankenpflegeversicherung vergütet, so bezahlt das
Mitglied doch noch den Hauptanteil selbst.

Aus dem zur Verfügung stehenden Kredit auf
Konto 1605 657 Arzt-, Spital- und Heilungskosten
des Polizeipersonals (1968: Fr. 17 000.—) wurden
bisher die Selbstbehalte (inbegriffen sog. Franchise
und Krankenscheingebühr), Anteile an ungedeckte
Arzt- und Spitalkosten sowie Medikamente für
unsere mobilen Apotheken, ärztliche
Untersuchungskosten der Seepolizei, Rekruten usw.
bezahlt.

Die besonders exponierte Stellung der Polizei
und die damit verbundenen Gefährdungsmomente
- besonders in gesundheitlicher Richtung - (Tag-
und Nachtdienst), wurde von jeher anerkannt und
deshalb auch in den erwähnten Gesetzen in
verdankenswerter Weise immer wieder berücksichtigt.

Dieser Zustand sollte deshalb beibehalten
werden, da die Verhältnisse sich in dieser Hinsicht
nicht verbessert haben.

III. Zusammensetzung der gesamten finanziellen
Auswirkungen der Dekretsänderung

Die Vermehrung der Gradstellen, namentlich
aber die Einführung von Funktionsstufen, also der
Aufstiegsmöglichkeiten, wird ohne Zweifel für
viele junge Männer einen Anreiz zur Ergreifung
des Polizeiberufes bilden.

In finanzieller Hinsicht scheinen die vorgeschlagenen

Verbesserungen tragbar. Wenn alle
beantragten Beförderungsmöglichkeiten und andern
Verbesserungen ausgeschöpft werden, was erst
nach Ablauf einiger Jahre der Fall sein wird, so
würde das einem Gesamt-Mehraufwand von rund
Fr. 418 000.— entsprechen. Bei einer runden
Lohnsumme von Fr. 16,5 Millionen im Voranschlag pro
1969 macht somit die soziale Besserstellung
2,52 Prozent, also einen recht bescheidenen
Prozentsatz, aus.

Aus diesen Gründen beantragen wir dem Grossen

Rat, dem neuen Dekret über das Polizeikorps
zuzustimmen.

An den Grossen Rat.

Bern, 3. Dezember 1968.

Der Polizeidirektor des Kantons
Bern:

Dr. R. Bauder

Art. 1 : Änderung im Offizierskader
(siehe Seite 5) Fr. 8 697.—

Prozentuale Regelung der
Beförderung der Mannschaft

(siehe Seite 5) Fr. 372 951.—*

Funktionsstufen
(siehe Seite 6) Fr. 36 476.—

Höchstens zu erwartende
Mehrausgabe ca. Fr. 418 124.—

* Dieser Betrag stellt das theoretische Maximum
beim heutigen Korpsbestand dar und wird
deshalb in der Praxis erst nach und nach anfallen.

IV. Schlussbemerkungen

Der vorgelegte Abänderungsentwurf des
Dekretes darf als wohlausgewogene Vorlage bezeichnet

werden. Durch ihn ist es möglich, den Bestand
des kantonalen Polizeikorps - soweit das wenigstens

heute beurteilt werden kann - den Bedürfnissen

anzupassen, ohne den Polizeiapparat
unkontrollierbar und in unverhältnismässiger Weise
aufzublähen.

Mit der Reorganisation des Stabes und der
Zuteilung von Fachgebieten an die Polizeioffiziere
und Dienstchefs wird die Führung des reichlich
heterogenen Polizeikorps erleichtert und
insbesondere kann damit die persönliche Einflussnahme
auf die Mitarbeiter, die bei der gegenwärtigen
Organisation sehr erschwert ist, verstärkt werden.
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Kantonspolizei Bern / Police cantonale de Berne Beilage 1a/ Annexe n° 1 a



Kantonspolizei Bern / Police cantonale de Berne
Beilage 1b/ Annexe n° 1 b

Kommandant / Commandant Adjutant / Officier-adjudant

Kommandodienste
Services généraux

Dienstchef
Chef de service

Sekretariat/Übersetzung
Secretariat/T raducteu rs

Kanzlei/Registratur
Chancellerie

Vervielfältigung
Spedition
Multicopie et
expédition

Presse, Information,
Publizitätsdienst
Presse, information,
publicité

Werkstätte und
Materialverwaltung
Ateliers et matériel

Zentrale Dienste/Services centraux
Spezialformationen
Formations spéciales

Grenadier-Pionier/Grenadiers-pionniers

Katastrophenorganisation/Ölwehr

Organisation secours et catastrophes
hydrocarbures

I Personelles/Ausbildung
Serv. du pers. et de l'instr.

Dienstchef
Chef de service

Personalfragen
Affaires personnelles

Rekrutierung
Recrutement

Kurse, Instruktion

Cours d'instruction

Polizeischule
Ecole de police

Rechnungswesen
Comptabilité

Dienstchef
Chef de service

Allgemein
Comptes généraux

Technische Dienste
Service technique

Rechnung
Gefangenschaft

Comptes des prisons

Wohnungen
Logements

Mobilien
Mobilier

Dienstchef
Che. de service

Baufragen
Constructions

Telefon/Telex
Téléphohe/Télex

Funk
Radio police

Beschaffung Mot.-Fz.,
Wasser-Fz.

Achat de véhicules
à moteur et bateaux

Prüfung und Entwicklung

von Geräten/
Apparaten

Essais techniques

Hauptwache
Corps de garde

Dienstchef
Chef de service

HW-Posten, „lnsel"-Posten,
Bhf.-Posten
Postes: corps de garde

hop. de l'Ile
gare CFF

Gef .-Transport
Gef.-Wärter in Bern

Transports des détenus/
geôlier à Berne

Funkstreifen Bern
Patrouilles radio

Bereitschaftspolizei
Bern

Brigades d'intervention

Bekleidung
Ausrüstung
Korpsmaterial

Equipement et
matériel

Übermittlungsdienst
Serv. des télécommunic.

Dienstchef
Chef de service

Funk, Telex, Television

Radio police,
téléscripteur, télévision





Kantonspolizei Bern / Police cantonale de Berne Beilage 1 d / Annexe n°

Expertenbüro/Strassen-
verkehrsamt/Aussen-
reklame/Baudi rektion
Autobahnamt/
AS F und AMG
Bureau des expert^off. de
la circulation routiere/
direction des travaux
publics/ off. des
autoroutes, etc.

Sicherheitspolizei Abteilungschef
Gendarmerie Chef de division

Stadtpolizeien (Verkehr)
Polices communales
(circulation routière)

Verkehrspolizei
Service de la circulation routière

Verkehrserziehung und
Lärmbekämpfung
Education routière et lutte contre
le bruit

Kanzlei / C hancellefie

Unfallauswertung u. Statistik
Recherche des causes
d'accidents/statistique

Allgemeine Verkehrspolizei
Police de la circulation

Patrouillen / Brigades

Autobahnpolizei / Police des autoroutes

Patrouillen / Brigades

Unfallgruppen
Brigades des accidents

Feuerwehr, Sanität,
Ölwehr
Sapeurs-pompiers, police
sanitaire, hydrocarbures

Werkhöfe
Centre d'entret. des autorout.

Autobahnpolizei
anderer Kantone
Police des autoroutes
limitrophes

Notrufzentrale
Service des transmissions

Einstellhalle / Garages

Alarm/Alarmes

Sturmwarnung, Radioaktivität,
Luftfahrt
Tempêtes, radioactivité, avions

I

Reparaturwerkstätte / Ateliers

Allgemeine Sicherheitspolizei
Police de sécurité

Verwaltungspolizei, z. B.
Police administrative, p. ex.

Wirtschaftspolizei
Police de l'économie publique
Gewerbepolizei
Police de l'artisanat

Jagdpolizei
Police de la chasse et de la pèche

Gewässer und Naturschutz
Protection de la nature et des eaux

sowie weitere sicherheitspolizeiliche
Obliegenheiten der stationierten
Uniformmannschaft
etc.



Verhältnis der Gradierten

Stichtag: 1. Mai 1968

Proportion des gradés

Etat au 1er mai 1968

Beilage 5

Annexe n° 5

770

Total
Bestand

Effectif total

386

Total
Gradierte

Total des gradés

160

Davon
Uof.

Dont sof.

Altersschichtung im Polizeikorps

Classes d'age

500 -

400 -

300 -

200 -

100 -

21-30 31-40 41-50 51-60 61—65 Lebensalter

Age

^ Total Korps¬
angehörige

Effectif total

Total
Gradierte

Total des gradés

Davon
Unteroffiziere

Dont sof.



Entwicklung des Korpsbestandes von 1956—1971

Stichtag 1. 7. (ohne Of., Rekr. und Zivilang.)

Augmentation de l'effectif de 1956—1971

Etat au 1.7. (sans les off., les candidats gendarmes et les employés civils)

Schätzung

;//

///
817

' 847

1711

*735

////
'757

/
^787

*605

'636

W9

"510

4,23

^545

'566

/445

^473

7494

Beilage 6

Annexe n° 6

1956 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71



Eintritt schulweise / Entrées; effectif des écoles de police

Beilage 7

Annexe n° 7

i 1 Austritte (Tod, Pensionierung, Austritt) pro Jahr / Sorties (décès, mises a la retraite, démissions) par année

1948 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68



Eintritte schulweise / Entrées; effectif des écoles de police

Todesfälle / Décès

Pensionierungen / Mises à la retraite

Austritte / Démissions

Beilage 8

Annexe n° 8

1948 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69



Beilage 9

Annexe n°



Gefreiter Gefreiter I

Appointé Appointé I

A A
Korporal Korporal I

Caporal Caporal I

A
Wachtmeister

Sergent
Wachtmeister 1

Sergent 1



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 17. Dezember 1968/21. und 20. Januar 1969

9

Dekret
über das Polizeikorps des Kantons Bern

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 7 des Gesetzes vom
6. Mai 1906 betreffend das bernische Polizeikorps
und Artikel 1 Absatz 3 des Gesetzes vom 7.
Februar 1954 über das Dienstverhältnis der
Behördemitglieder und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Art. 1. 1 Das Polizeikorps des Kantons Bern ist organisation
militärisch organisiert und hat folgenden Bestand: Bestand

A. Offiziere
1 Polizeikommandant (Grad: Oberstleutnant

oder Oberst)
1 Adjutant des Polizeikommandanten (Grad:

Hauptmann oder Major)
1-2 Abteilungschefs (Grad: Hauptmann oder Ma¬

jor)
1-6 Hauptleute

4-10 Polizeikommissäre (Grad: Leutnant oder
Oberleutnant)

B. Mannschaft

Der Mannschaftsbestand ist den Erfordernissen
des Dienstes anzupassen und darf - ohne Offiziere,
aber inbegriffen die zivilen Angestellten - l,0%o
der Gesamtbevölkerung des Kantons nicht
übersteigen.

2 Der Effektivbestand des Polizeikorps setzt sich
zusammen aus:

4 % Adjutant-Unteroffizieren, Feldweibeln und
Fourieren

36 % Wachtmeistern und Korporalen
60 % Gefreiten und Kantonspolizisten (Landjägern)

3 Wachtmeister, Korporale und Gefreite können
die Funktionsstufe I erreichen (Art. 8, Abs. 3).

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 11
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Zuteilung Art. 2. 1 Im Jura (ausgenommen Amtsbezirk
deund dZèrre Laufen) werden in der Regel nur Korpsangehörige
Mannschaft französischer Muttersprache stationiert.

2 Bei der Wahl der Offiziere und bei der Zuteilung

der Mannschaft zu den zentralen Diensten
beim Polizeikommando sind die Korpsangehörigen
französischer Muttersprache angemessen zu
berücksichtigen.

Spezialisten Art. 3. 1 Dem Polizeikommando werden zuge-
Hiifskräfte teilt: Die erforderliche Anzahl Techniker, andere

Spezialisten und Hilfskräfte. Ihre Anstellung und
Besoldung erfolgt entsprechend den für das
Polizeikorps geltenden Vorschriften.

2 Die obligationenrechtliche Anstellung von
weiterem Personal bleibt vorbehalten.

Aufnahme- Art. 4. 1 Zur Aufnahme in das Polizeikorps sind
bedingungen erforderlich;

1. das Schweizerbürgerrecht
2. die bürgerliche Ehrenfähigkeit und ein guter

Leumund
3. gute Schulbildung
4. gute Kenntnisse der zweiten Amtssprache
5. Alter von 22-28 Jahren (beim Eintritt in die

Polizeischule)
6. Mindestgrösse 168 cm
7. gute Sehschärfe

8. vorbehaltlose Militärdiensttauglichkeit und
absolvierte Militärrekrutenschule

9. erfolgreich bestandene Polizeischule
2 Für Spezialisten, Polizeiassistentinnen,

Polizeibeamtinnen und Hilfskräfte können von Ziffer 5,
6, 7, 8 und 9 Ausnahmen gemacht werden.

omziere Art. 5. 1 Die Offiziere des Polizeikorps werden
gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über das
Dienstverhältnis der Behördemitglieder und des
Personals der bernischen Staatsverwaltung durch
den Regierungsrat gewählt.

2 Sie werden kostenlos bewaffnet, uniformiert
und ausgerüstet.

3 Über weitere, ihnen zukommende Ansprüche
erlässt der Regierungsrat die notwendigen
Vorschriften.

Beförderung, Art. 6. 1 Der Regierungsrat beschliesst über die
ZEiftiassungld Beförderung und Entlassung der Polizeioffiziere.
der Offiziere

2 Die Zuteilung zu den einzelnen Dienstzweigen
verfügt der Polizeidirektor, der auch die einschlägigen

Pflichtenhefte aufstellt.
3 Die Polizeioffiziere werden durch den

Polizeidirektor beeidigt.

übriges Art. 7. Die Anstellung des übrigen Personals im
personal Polizeikorps und dessen feste Zuteilung zu den

einzelnen Dienstzweigen erfolgt durch den
Polizeidirektor auf Vorschlag des Polizeikommandanten.
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Art. 8. 1 Der Polizeidirektor entscheidet auf An- Beförderung

trag des Polizeikommandanten über Versetzungen, Unteroffiziere
Beförderungen und Entlassungen. Mannschaft

2 Für die Beförderungen zu Unteroffizieren steht
den Polizeioffizieren ein unverbindliches
Vorschlagsrecht zu. Für die Beförderung zu Gefreiten
steht den direkt vorgesetzten Unteroffizieren ein
unverbindliches Vorschlagsrecht zu.

3 Über die Beförderungen in die Funktionsstufe
I der Grade Wachtmeister, Korporal und Gefreiter
entscheidet der Polizeidirektor auf Vorschlag des
Polizeikommandanten in Anwendung eines durch
die Finanzdirektion genehmigten Reglementes
(Ausführungsbestimmungen).

Art. 9. 1 Die Polizeimannschaft und, soweit not- Vereidigung,
wendig, die Hilfskräfte des Polizeikorps werden un^Austrift
durch den Polizeidirektor beeidigt.

2 Bei Entlassungen und Austritten aus dem
Polizeikorps sind die Vorschriften von § 33 des
Dekretes vom 9. November 1954 über das
Dienstverhältnis der Behördemitglieder und des Personals

der bernischen Staatsverwaltung (Dienstordnung)

anzuwenden, sofern nicht wichtige Gründe
die sofortige Auflösung des Dienstverhältnisses
rechtfertigen.

Art. 10. Die Grundausbildung der Korpsangehörigen

erfolgt in einer Polizeischule. Für die
Weiterausbildung werden nach Bedarf eigene Spezialkurse

organisiert oder die Korpsangehörigen zu
geeigneten fremden Kursen abkommandiert.

Ausbildung
und

Weiterbildung

Art. 11. 1 Die Besoldung des Polizeikorps richtet Besoldung
sich nach der allgemeinen Besoldungsordnung für Au"wand-
das Staatspersonal. entschädigung

2 Für besonderen dienstlichen Aufwand haben
Unteroffiziere und Mannschaft Anspruch auf eine
Entschädigung, die durch den Regierungsrat
beschlossen wird.

3 Die Besoldung und die übrigen Bezüge der
Polizeirekruten werden durch den Regierungsrat
festgesetzt.

Art. 12. Unteroffiziere und Mannschaft werden unifor-
kostenlos uniformiert, bewaffnet und ausgerüstet. B^anung

Ausrüstung

Art. 13. Unteroffiziere und Mannschaft, die Dienst-
nicht den Dienstort Bern aufweisen, haben An- wohnungs-
spruch auf eine geeignete Dienstwohnung. Die entschädigung

Korpsangehörigen mit Dienstort Bern beziehen
eine vom Regierungsrat festzusetzende
Wohnungsentschädigung.

Art. 14. Allfällige Selbstbehalte der Kranken- Erkrankasse

und der Unfallversicherung werden bei Er-Dienstunfälle
krankung und Unfall im Dienst vom Staate
getragen, sofern kein Selbstverschulden vorliegt.

Art. 15. Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug

dieses Dekretes notwendigen Vorschriften,
insbesondere über Organisation, Dienstaufsicht und
Disziplin.

Vollzug
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inkraft- Art. 16. 1 Der Regierungsrat bestimmt das In-
Au/hebung krafttreten dieses Dekretes.
bisherigen

Rechts 2 £>as Dekret vom ß. September 1955/26. Februar
1962 über das Polizeikorps des Kantons Bern wird
aufgehoben.

Bern, 17. Dezember 1968/21. Januar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 20. Januar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

O. Bühler



Beilage JSTa 4

Ergebnis der ersten Beratung
vom 13. November 1968

Gemeinsamer Antrag des Begierungsrates
und der Kommission für die 2. Lesung

vom 17. und 15. Januar 1969

Von der Redaktionskommission bereinigter Text

Gesetz
über die konzessionierten

Transportunternehmungen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf die Bundesgesetzgebung über die
konzessionierten Transportunternehmungen,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Der Kanton fördert die von ihm oder vom Bund Grundsatz 1 Der Kanton fördert die von ihm bewil-
konzessionierten Transportunternehmungen undundberetchSS~ ligten oder
leistet ihnen Hilfe im Rahmen seiner Gesamtplanung

und nach Massgabe dieses Gesetzes.
2 Die Hilfe richtet sich nach volks- und

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
sowie den Erfordernissen der Verkehrsund

Regionalplanung.

Art. 2

1 Die Förderung und Hilfeleistung durch den Leistungen
Kanton erfolgt, wo die Bundesgesetzgebung sie des Kantons

vorsieht, im Zusammenwirken mit dem Bund.
2 Bedient eine Unternehmung nicht nur das

Gebiet des Kantons Bern, so leistet er Hilfe unter der
Voraussetzung, dass die andern von der
Unternehmung bedienten Kantone sich daran anteils-
mässig beteiligen.

Art. 3

1 Sind bei der Anwendung des zweiten Ab- Leistungen
Schnittes dieses Gesetzes in einer Gemeinde be- Gemeinden
sondere örtlich bedingte Verkehrsanlagen zu
erstellen oder zu verbessern, so hat die Gemeinde
einen angemessenen Beitrag zu leisten, insbesondere

an die Kosten von Hochbauten oder der
Erhöhung der Sicherheit von Niveauübergängen.

2 Sonderleistungen des Kantons auf Grund des
drittenAbschnittes dieses Gesetzes können gewährt
werden, wenn die Gemeinden der bedienten Region
angemessene Beiträge entrichtet oder verbindlich
zugesichert haben.
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3 Bei der Bemessung der Leistungen von
Gemeinden sind namentlich zu berücksichtigen:

a) Das Verkehrsinteresse auf Grund der Einwohnerzahl,

b)die Steuerkraft und die Steuerbelastung der
Gemeinde.

4 Sind mehrere Gemeinden beteiligt, stellt die
Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

auf Grund der mit den Gemeinden geführten
Verhandlungen einen Verteilungsplan für die auf
die einzelnen Gemeinden entfallenden Leistungen
auf. Der Verteilungsplan bedarf der Genehmigung
des Regierungsrates.

Art. 4

Form der Die Hilfe wird gewährt in Form von Darlehen
Hilfeleistung oc[er 0hne Pfandsicherheit, bedingt rückzahl¬

baren Subventionen, Beiträgen à fonds perdu,
sowie von Kapitalbeteiligung gegen Aushändigung
von Aktien oder Anteilscheinen. Auf diese
Leistungen können Vorschüsse ausgerichtet werden.

Art. 5

Vereinbarung Die in diesem Gesetz vorgesehenen Leistungen
werden in Anwendung der Bundesgesetzgebung
und dieses Gesetzes in Vereinbarungen zwischen
den Beteiligten festgesetzt. Diese Vereinbarungen
werden namens des Kantons vom Regierungsrat
abgeschlossen.

Art. 6

staatsbeiträge Die Staatsbeiträge werden den um Hilfe nach¬
suchenden Unternehmungen vom Regierungsrat
und dem Grossen Rat unter Vorbehalt der
verfassungsmässigen Befugnisse des Volkes zugeteilt.

Art. 7 Art. 7

Vereinbarungen über Fusion und Rück- und

kauf konzessionierter Transportunternehmungen,

an denen der Kanton beteiligt ist,
unterliegen der Genehmigung durch den
Grossen Rat.

Staatsvertreter

Artikel 8 1. Absatz 2. Satz streichen

Der Grosse Rat entscheidet auf Grund der
geltenden Bundesgesetzgebung über:

a) Den Zusammenschluss verschiedener
konzessionierter Unternehmungen (Fusion),

b) die Übernahme von Konzessionsbetrieben
durch den Bund.

Art. 8

1 Der Regierungsrat kann in die Verwaltungsorgane

privatrechtlich organisierter Unternehmungen,
welchen der Kanton Hilfe gewährt, einen bis

fünf Vertreter des Kantons abordnen. Diese
haben die Interessen des Kantons, der beteiligten
Region und des Personals zu wahren.

2 Die Mitwirkung des Kantons in der Verwaltung

gemeindeeigener Betriebe wird in der
Vereinbarung nach Artikel 5 geregelt.

Artikel 9 streichen Art. 9

Besondere Der Regierungsrat fördert die Hilfeleistung so-Massnahmen wie die Planung für die konzessionierten
Transportunternehmungen im Hinblick auf ihre
Aufgaben als Dienstleistungsbetriebe, auch im
Rahmen der Regionalplanung und des Fremdenverkehrs.
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ZWEITER ABSCHNITT

Förderung und Hilfeleistung

A. Auf Grund der Eisenbahngesetzgebung
des Bundes

Art. 10 Art. 9

Der Kanton gewährt Beiträge:
a) Für technische Verbesserungen,
b) für die Anpassung oder Beseitigung von

Niveauübergängen an öffentlichen Strassen und andere
zur Erhöhung der Sicherheit des Verkehrs auf
Bahn und Strasse geeignete Massnahmen,

c) zur Umstellung des Betriebes auf ein anderes
Verkehrsmittel,

d)zur Deckung von Betriebsfehlbeträgen.

B. Auf Grund der Bundesgesetzgebung
über den Postverkehr

Art. 11 Art. 10

Der Kanton gewährt Beiträge zur Deckung von
Betriebsfehlbeträgen des öffentlichen fahrplan-
mässigen Betriebes konzessionierter
Automobilunternehmungen.

C. Auf Grund der Bundesgesetzgebung
über die Luftfahrt

Art. 12 Art. 11

Der Kanton kann Flughafen- oder
Flugplatzunternehmungen Beiträge für den Bau und Ausbau

von Flughäfen oder Flugplätzen gewähren.

DRITTER ABSCHNITT

Sonderleistungen des Kantons

Art. 13 Art. 12

Der Kanton kann einer Verkehrsunternehmung, Grundsatz
die der Hilfe des Bundes nicht teilhaftig wird,
Beiträge nach Massgabe dieses Abschnittes gewähren,
wenn der Betrieb für eine Landesgegend
unentbehrlich oder vön wesentlicher Bedeutung ist.
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Art. 13 Art. 14

Verkehrsbetriebe

in
städtischen
Regionen

Verkehrsunternehmungen in städtischen Regionen

können Beiträge gewährt werden, sofern sie

a) für eine Stadt und für die von ihnen bediente
Region unentbehrlich sind,

b) nach ihrer Konzession und den geltenden Trans-
portreglementen verpflichtet sind, ganzjährig
Personen und von diesen mitgeführte, leicht
tragbare Gegenstände zu befördern.

Art. 14 Art. 15

Luftverkehr i Der Kanton kann Beiträge gewähren an den
Bau und den Betrieb der dem regelmässigen
Verkehr dienenden Flughäfen oder Flugplätze, sowie
an den Betrieb regelmässig beflogener
Luftverkehrslinien.

2 Beiträge können gewährt werden unter der
Voraussetzung, dass der Verkehr für ein grösseres

Wirtschaftsgebiet des Kantons von erheblicher

Bedeutung ist.

Art. 15 Art. 16

Artikel 11 bis 13 können... Beiträge im Sinne von Artikel 12 bis 14 können
gewährt werden:

a) Zur Errichtung neuer oder zum Ausbau
bestehender Verkehrsbetriebe und der ihnen
dienenden Anlagen und zur Anschaffung von
Fahrzeugen,

b)zur Umstellung auf ein anderes Verkehrsmittel,
c) zur Deckung von Betriebsfehlbeträgen.

VIERTER ABSCHNITT

Schlussbestimmungen

Art. 16 Art. 17

Streitigkeiten 1 Sind nicht gemäss der Bundesgesetzgebung
Behörden oder ein Gericht des Bundes zuständig,
so entscheidet der Regierungsrat über Streitigkeiten

zwischen den Beteiligten bei der Anwendung

dieses Gesetzes.

2 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der
Behörden und Gerichte nach der kantonalen Gesetzgebung

über die Verwaltungsrechtspflege, über
den Bau und Unterhalt von Strassen, über die
Bauvorschriften, sowie über die Enteignung.

Art. 17 Art. 18

Altes und i Mit der Annahme dieses Gesetzes werden das
neues e Gesetz vom 21. März 1920 über die Beteiligung des

Staates am Bau und Betrieb von Eisenbahnen,
sowie alle dazugehörenden Ausführungserlasse
aufgehoben.
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2 Der Volksbeschluss vom 5. Juli 1959 über die
Privatbahnhilfe gemäss Eisenbahngesetz vom 20.
Dezember 1957 und weitere Massnahmen zugunsten

konzessionierter Transportanstalten, sowie der
Volksbeschluss vom 8. Dezember 1963 über die
Hilfeleistung an konzessionierte Eisenbahn- und
Schiffahrtsbetriebe gemäss Eisenbahngesetz vom
20. Dezember 1957, werden von diesem Gesetz
nicht berührt.

Art. 19

1 Das Gesetz tritt nach seiner Annahme durch Inkrafttreten
das Volk in Kraft. und Vollzug

2 Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen
Vollziehungsvorschriften.

Art. 18

Bern, den 13. November 1968 Bern, den 17. Januar 1969

Im Namen des Grossen Rates,

der Präsident:
Guido Nobel

der Staatsschreiber:
Hof

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 15. Januar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Haitiner

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 12



Beilage Ars 5

Vortrag der Finanzdirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

über die Beteiligung des Kantons Bern an der Erhöhung des Grundkapitals
der Bernisehen Kraftwerke AG

(Januar 1969)

Die Finanzlage der Bernischen Kraftwerke AG

Das Grundkapital der BKW beläuft sich seit
1925 unverändert auf 56 Mio. Franken und setzt
sich aus 112 000 Inhaberaktien zu einem Nennwert
von 500 Franken zusammen. Die Aktien werden
heute in steuerrechtlicher Hinsicht mit 1200 Franken

bewertet und waren in den letzten Jahren
nicht unter 1900 Franken zu erwerben. Der hohe
Verkehrswert ist zum Teil dem Umstand
zuzuschreiben, dass die Aktien auf dem Markt kaum
erhältlich sind. Der innere Wert der Aktie wurde
mit 1450 Franken errechnet. Auf dem Grundkapital

wird seit 1966 eine Dividende von 6 Prozent
ausgerichtet; in den vorangegangenen dreissig Jahren

betrug sie 5V2 Prozent.
Trotz zunehmender Aktivität, die in der Dek-

kung des ununterbrochen steigenden Elektrizitätsbedarfs

zum Ausdruck kommt, konnten die BKW
bis zum Jahre 1952 alle langfristigen Schulden
tilgen und bis 1957 ohne Anleihensaufnahmen
auskommen. Das war möglich, weil die zusätzliche
Strombeschaffung während längerer Zeit ausser
durch den Kauf von Fremdenergie ausschliesslich
durch die Beteiligung an Partnerkraftwerken
erfolgte. Diese Art der Bedarfsdeckung erforderte
wesentlich geringere Mittel als der Eigenbau, da
jeweils nur der dem Umfang der Beteiligung
entsprechende Anteil am Grundkapital der
Produktionsgesellschaften aufgebracht werden musste,
während es diesen selber oblag, das für den
Kraftwerkbau benötigte Fremdkapital zu beschaffen.
Die BKW sind heute an 13 Produktionsgesell¬

schaften beteiligt, die sich in den Kantonen Bern,
Graubünden, Tessin und Wallis befinden. Die
Beteiligungen sind in der BKW Beteiligungsgesellschaft

zusammengefasst, weisen einen Wert von
nominell rund 170 Mio. Franken auf und geben
Strombezugsrechte im Umfang von etwas mehr als
2 Mia. Kilowattstunden. Der Gesamtabsatz der
BKW betrug 1968 3,7 Mia. Kilowattstunden. Das
Grundkapital der Beteiligungsgesellschaft beläuft
sich auf 20 Mio. Franken; die Aktien stehen im
Eigentum der BKW.

Durch die Erstellung der Aarekraftwerke
Niederried-Radelfingen (Betriebsaufnahme 1963), Aarberg
(Betriebsaufnahme 1967) und Bannwil (Betriebsaufnahme

1970) sowie des Atomkraftwerkes
Mühleberg (Betriebsaufnahme 1971) kamen die BKW
wiederum in das Stadium des Eigenbaus, der im
Verein mit Investitionen für andere Anlagen ein
starkes Anwachsen des Finanzbedarfs mit sich
brachte. So ist das Fremdkapital bis Ende 1968
auf 311 Mio. Franken angewachsen und wird in
den kommenden Jahren noch eine beträchtliche
Zunahme erfahren. Nach einem für die Jahre
1967-1972 aufgestellten Finanzprogramm für
Investitionen erfordern der Kraftwerkbau, die
restlichen Kapitalleistungen an Partnerwerke, der
Netzausbau und andere Bauten einen Aufwand
von insgesamt 635 Mio. Franken. Die Finanzierung
kann nun nicht mehr allein mit eigenen Mitteln
aus dem Ertrag der Betriebsrechnung und mit
Fremdmitteln aus Obligationenanleihen und
Darlehen erfolgen, sondern ist durch eine Erhöhung
des Eigenkapitals, bestehend aus Grundkapital und
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Reserven, zu ergänzen. Die Erhöhung des
Grundkapitals dient auch dazu, das Verhältnis zwischen
Eigenkapital und Fremdkapital, das im heutigen
Zeitpunkt noch günstig ist, im zulässigen Rahmen
zu halten. Dieses Verhältnis beeinflusst die
Kreditwürdigkeit der Gesellschaft auf dem Kapitalmarkt.

Neben der Aussenfinanzierung darf die Gesellschaft

in Zukunft auch die Innenfinanzierung
nicht vernachlässigen. Letztere setzt eine Verbesserung

des Betriebsergebnisses voraus, die nur
durch eine Tariferhöhung herbeigeführt werden
kann. Diese ist für das Jahr 1970 vorgesehen,
nachdem 1965 erstmals eine allgemeine Tarifan-
passung hat durchgeführt werden müssen.

Die Erhöhung des Grundkapitals

Der Verwaltungsrat der BKW sieht auf Grund
der oben skizzierten Lage vor, der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 1969, die im Laufe

der Monate Mai oder Juni stattfinden wird, eine
erste Erhöhung des Grundkapitals um 34 Mio. auf
90 Mio. Franken vorzuschlagen. Er hat nach
Fühlungnahme mit der Kantonalbank und dem
Regierungsrat beschlossen, die 68 000 neuen Inhaberaktien

mit einem Nennwert von je 500 Franken zu
folgenden Bedingungen anzubieten:

1. Tranche:
56 000 Aktien (Nennwert: Fr. 28 Mio.) zum
Emissionspreis von je Fr. 600.—, zuzüglich Fr.
12.— eidgenössischer Titelstempel.
Bezugsrecht: Die bisherigen Aktionäre sind
berechtigt, für zwei alte Aktien eine neue Aktie
zu erwerben.

2. Tranche:
12 000 Aktien (Nennwert: Fr. 6 Mio.) zum
Emissionspreis von je Fr. 1000.—, Titelstempel zu-
lasten der Gesellschaft.

Bezugsrecht: Die bisherigen Aktionäre sind
berechtigt, für vierzehn alte Aktien (einschliesslich

derjenigen aus der 1. Tranche) eine neue
Aktie zu erwerben.

Diese Bedingungen dürfen im Hinblick auf den
hohen inneren Wert der Aktien als angemessen
betrachtet werden.

Die Erhöhung des Grundkapitals soll im wesentlichen

so vor sich gehen, dass die Kantonalbank
von Bern auf den Tag der Generalversammlung
die 68 000 neuen Aktien zeichnet und den Liberie-
rungsbetrag von 46 272 000 Franken auf ein
Aktieneinzahlungskonto bei der Hypothekarkasse des
Kantons Bern als kantonaler Depositenstelle
zuhanden der BKW überweist. Nach der Beschlussfassung

durch die Generalversammlung bietet die
Kantonalbank die neuen Aktien den bisherigen
Aktionären zum Bezug an. Zur Entlastung der
Kantonalbank übernimmt die BKW Beteiligungsgesellschaft

diejenigen Aktien, die nach Ablauf der
Bezugsfrist nicht bezogen worden sind, zum Preise
von 600 bzw. 1000 Franken pro Aktie, um sie
weiteren Interessenten anzubieten. Die
Dividendenberechtigung beginnt am 1. Juli 1969.

Im Finanzprogramm der BKW ist eine weitere
Erhöhung des Grundkapitals vorgesehen, die zwei
Jahre nach der ersten durchzuführen wäre. Ob
und in welchem Umfang sie nötig sein wird, hängt
unter anderem von den künftigen Möglichkeiten
der Mittelbeschaffung durch Anleihen ab.

Die Beteiligung des Kantons Bern

Der Kanton Bern ist heute mit 90 620 von
112 000 Aktien zu 80,91 °/o am Grundkapital der
BKW beteiligt. Zählt man die Beteiligung der
Kantonalbank von Bern hinzu, welche 12,24 %
ausmacht, so befinden sich unmittelbar und mittelbar

93,15 % der Aktien in den Händen des Staates.
Die verbleibenden Aktien verteilen sich auf
Gemeinden (rund 3 %>) und auf private Aktionäre
(rund 4 %>). Die Verteilung auf Gemeinden und
Private kann nur geschätzt werden. Seinerzeit
hatten 188 bernische und 10 ausserkantonale
Gemeinden Aktien gezeichnet, doch ist ungewiss, ob
sie heute noch alle Aktionäre sind.

Bei der Erhöhung des Grundkapitals stehen nach
Artikel 652 des Schweizerischen Obligationenrechts

grundsätzlich alle Bezugsrechte den bisherigen

Aktionären zu. Sie sind berechtigt, einen
ihrem bisherigen Aktienbesitz entsprechenden Teil
der neuen Aktien zu beanspruchen, soweit nicht
die Statuten oder der Beschluss über die Erhöhung
des Grundkapitals etwas anderes bestimmen. Der
Verwaltungsrat der BKW wird der Generalversammlung

einen Antrag vorlegen, der das Bezugsrecht

bei der 1. Tranche im Verhältnis 2:1 und bei
der 2. Tranche im Verhältnis 14:1 vorsieht. Diese
Regelung wird zur Folge haben, dass die
Beteiligung der bisherigen Aktionäre und Aktionärgruppen

bei voller Ausübung der Bezugsrechte
durch Kanton und Kantonalbank unverändert bleiben

wird. So würde der Kanton nach der gemäss
diesem Modus durchgeführten Kapitalerhöhung
145 639 der 180 000 Aktien (80,91 °/o) und die
Kantonalbank 22 027 Aktien (12,23 °/o) besitzen.

Da es sich bei den Bezugsrechten um
wohlerworbene Rechte des Aktionärs handelt, darf der
Staat auf deren Ausübung nicht verzichten. Zur
Wahrung seiner Aktionärinteressen muss er sie
vollumfänglich geltend machen. Darüber hinaus
gebietet indessen auch das öffentliche Interesse an
einer in den Händen des Staates zusammengefass-
ten und den gesamtwirtschaftlichen Bedürfnissen
entsprechenden Energiepolitik die Beibehaltung
einer massgebenden Beteiligung des Staates an den
BKW.

Auf der andern Seite lässt sich freilich auch eine
Verbreiterung der Interessenbasis vertreten.
Insbesondere die Gemeinden, aber auch Private könnten

an der Energieversorgung und der Unternehmung

unmittelbarer interessiert werden durch eine
vermehrte Beteiligung an den BKW. Zu diesem
Zwecke müsste der Anteil an Aktien von Gemeinden

und Privaten auf Kosten der Anteile des Staates

und der Kantonalbank vergrössert werden können.

In Abwägung dieser verschiedenen Interessen
drängt sich die Lösung auf, wonach der Staat und
die Kantonalbank zunächst ihre Bezugsrechte voll
ausüben und damit ihre ursprüngliche Beteiligung
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beibehalten, in einem spätem Zeitpunkt jedoch
einen Teil ihrer Aktien zu marktmässigen
Bedingungen den interessierten Gemeinden und Privaten

zur Verfügung stellen. Der Staat wird freilich
darauf achten müssen, dass die Grenze einer re-

1. Tranche:

2.

Für die Beteiligung des Staates an der
Kapitalerhöhung der BKW ergibt sich somit ein Finanzbedarf

von 37 438 720 Franken. Dieser Betrag ist
im Voranschlag des Jahres 1969 nicht vorgesehen,
so dass die Mittel nicht den ordentlichen Krediten
entnommen werden können. Zur Finanzierung
steht somit nur der Weg über die Aufnahme einer
Anleihe offen.

Das Verfahren

Die Beteiligung des Staates an der Bernischen
Kraftwerke AG erfolgt nicht im Sinne einer
Anlage flüssiger Gelder zum Zwecke der Konservie-

präsentativen Aktienmehrheit in den Händen von
Staat und Kantonalbank, die bei 75 % liegen dürfte,

keinesfalls unterschritten wird. Bei voller
Ausübung der Bezugsrechte erwirbt der Staat
folgende Aktien:

rung und Sicherung. Mit ihr erfüllt der Staat
vielmehr eine dauernde öffentliche Aufgabe. Der
finanzielle Aufwand ist deshalb als Ausgabe zu
behandeln und gemäss Artikel 6 Ziffer 4 der
Staatsverfassung dem Volke vorzulegen. Dieses ist laut
Artikel 6 Ziffer 5 der Staatsverfassung auch zur
Beschlussfassung über die Aufnahme der Anleihe
zuständig.

Bern, im Dezember 1968

Der Finanzdirektor:
Moser

alte Aktien 90 620
Bezugsrecht 2:1

Tranche:

neue Aktien 45 310
zu Fr. 600.— + Fr. 12.

eidg. Titelstempel

alte Aktien 90 620
+ 45 310 (aus 1. Tranche)

135 930
Bezugsrecht 14:1 neue Aktien 9709 zu

Fr. 1000.—

Gesamtaufwand

Fr. 27 729 720.—

» 9 709 000.—

Fr. 37 438 720.—
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Antrag des Regierungsrates
vom 7. Januar 1969

Volksbeschluss
über die Beteiligung des Kantons Bern
an der Erhöhung des Grundkapitals der

Bernischen Kraftwerke AG

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Der Kanton Bern beteiligt sich unter voller
Ausübung der ihm zustehenden Bezugsrechte an
der Erhöhung des Grundkapitals der Bernischen
Kraftwerke AG, indem er 45 310 Aktien zum
Emissionspreis von Fr. 600.— zuzüglich Fr. 12.— eidg.
Titelstempel und 9709 Aktien zum Emissionspreis
von Fr. 1000.—, gesamthaft ausmachend
Fr. 37 438 720.—, erwirbt.

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, zur
Beschaffung der erforderlichen Mittel Anleihen bis
zum Betrag von Fr. 38 Mio. aufzunehmen.

3. Dieser Beschluss unterliegt der Volksabstimmung.

Er ist nach seiner Annahme durch das
Volk in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, den 7. Januar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof



Beilage JVa 6

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 29. Oktober 1968/17. und 10. Januar 1969

Dekret
über die Organisation

der Direktion für Verkehr, Energie
und Wasserwirtschaft (VEWD)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 44 Absatz 3 der
Staatsverfassung,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Arbeitsgebiete und Zuständigkeit

Art. 1

1 Die VEWD besorgt unter der Oberaufsicht des Aurgaben,

Regierungsrates die sich aus der Gesetzgebung ESungs-~

über das Verkehrswesen, die Energie- und Wasser- bß"r|^its0fses

Wirtschaft, die Kehrichtbeseitigung und den
Gewässerschutz ergebenden Aufgaben.

2 Der Direktor entscheidet in allen Fällen, die
nicht ausdrücklich dem Regierungsrat oder dem
Grossen Rat übertragen sind oder die er nicht
einem Amte, oder dessen Unterabteilungen
übertragen hat.

II. Abteilungen und Geschäftsverteilung

Art. 2

Die VEWD umfasst folgende Abteilungen: Abteilungen
1. Sekretariat
2. Verkehrsamt
3. Wasser- und Energiewirtschaftsamt (WEA).

Art. 3

1 Die Geschäftsverteilung an die einzelnen Ab-
Geschäftsteilungen erfolgt unter Berücksichtigung ihres Verteilung

Aufgabenkreises durch den Direktor.
2 Innerhalb der Abteilungen erfolgt die

Geschäftsverteilung, unter Vorbehalt von hievon
abweichenden Weisungen des Direktors, durch den
Abteilungsvorsteher oder dessen Stellvertreter.
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III. Direktionssekretariat

Art. 4

Aufgaben 1 Das Sekretariat behandelt alle Geschäfte,
welche zum Aufgabenbereich der VEWD gehören,
soweit sie nicht den beiden andern Abteilungen
übertragen sind.

2 Ihm obliegen insbesondere:
a) die Vermittlung des Verkehrs mit dem

Regierungsrat, den übrigen Direktionen und der
Staatskanzlei sowie den Behörden des Bundes,
anderer Kantone und der Gemeinden, soweit
nicht die andern Abteilungen hiefür zuständig

erklärt werden;
b) Fragen der Organisation und Koordination

sowie die Rechnungsführung und die
Materialbeschaffung und -Verwaltung für alle
Abteilungen;

c) die Personalangelegenheiten der VEWD,
soweit sie nicht in den Geschäftskreis der
Finanzdirektion fallen;

d) das Rechtswesen im Aufgabenbereich der
VEWD einschliesslich Gesetzgebung und
Leitung der Sachverständigenkommissionen hiefür,

Behandlung der Gemeinde- undVerbands-
reglemente, Vorbereitung der Schreiben,
Entscheide und Beschlüsse des Regierungsrates
und der Direktion, die Vertretung des
Regierungsrates in Rechtsstreitigkeiten insbesondere

vor Verwaltungs- und Bundesgericht, die
Rechtsberatung der Abteilungen, der
Regierungsstatthalter und der Gemeinden;

e) die Vorbereitung parlamentarischer
Antworten vor dem Grossen Rat.

Art. 5

Beamte. 1 Das Sekretariat wird vom Direktionssekretär
Organisation ggjg^g^ dem ein juristischer Adjunkt beigegeben

wird.
2 Durch Beschluss des Regierungsrates kann

nötigenfalls die Stelle eines zweiten Direktionssekretärs
geschaffen werden.

IV. Verkehrsamt

Art. 6

Aufgaben Der Aufgabenbereich des Verkehrsamtes um-
fasst namentlich:

a) die Planung und Koordination der öffentlichen

Transportunternehmungen sowie die
Behandlung von Geschäften, bei welchen
der Kanton gestützt auf die Bundesgesetzgebung

über das Verkehrswesen mitzuwirken
hat, insbesondere hinsichtlich der Bundesbahnen,

der PTT-Betriebe sowie der vom
Bund konzessionierten Transportunternehmungen

(Eisenbahnen des allgemeinen
Verkehrs, Zahnrad-, Stand- und Luftseilbahnen,
Automobilbetriebe, Nahverkehrsmittel,
Trolleybus, Schiffahrt und Luftverkehr);
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b)die Durchführung des Vernehmlassungsver-
fahrens und die Erteilung von Baubewilligungen

für nicht eidgenössisch konzessionierte
Luftseilbahnen und Skilifte, die Antragstellung

für die Erteilung von Betriebsbewilligungen
zuhanden der Direktion bzw. des

Regierungsrates sowie die Betriebsaufsicht;
c) die Durchführung des Vernehmlassungsver-

fahrens und die Erteilung von Bewilligungen
für Anlagen der Kleinschiffahrt wie Landestege,

Bojen, Signale und dergleichen sowie
die Vorbereitung der Bewilligungen zuhanden
der Direktion bzw. des Regierungsrates, soweit
diese nach Gesetz zuständig sind;

d)die Erteilung von Schiffsführerausweisen und
Betriebsbewilligungen für Boote bzw. die
Antragstellung auf deren Verweigerung zuhanden

der Direktion;
e) das Vernehmlassungsverfahren zur Aufstellung

der Fahrpläne in Zusammenarbeit mit
den Regierungsstatthaltern, den Transportanstalten

und den Bundesbehörden;
f) die Mitwirkung in den Verwaltungsorganen

von konzessionierten Transportunternehmungen,
an denen sich der Kanton finanziell

beteiligt (Staatsvertretungen) ;

g)die Vorbereitung von Mitberichten der
Direktion im Gebiet der Orts-, Regional- und
Landesplanung und die Beratung der zuständigen

Organe des Kantons und der Gemeinden;

h)die Beurteilung von allen weitern Aufgaben
des öffentlichen Transportes, die ihm von der
Direktion gestellt werden.

Art. 7

1 Das Verkehrsamt wird vom Vorsteher gelei- Beamte,

tet, dem ein Adjunkt beigegeben wird. organisatioi

2 Der Regierungsrat kann, soweit nötig, für Fragen

des Luftverkehrs eine besondere Stelle schaffen

und über deren Einreihung in eine Besoldungsklasse

beschliessen.
3 Der Stellvertreter des Vorstehers wird vom

Direktor bezeichnet.

V. Wasser- und Energiewirtschaftsamt (WEA)

Art. 8

1 Das WEA besorgt die ihm vom Gesetz über- Aufgaben-
tragenen Aufgaben im Gebiete der Wasserbewirt- Aufbau'
schaftung, des Gewässerschutzes und der
Energiewirtschaft sowie die Subventionskontrolle, soweit
nicht eine andere Direktion für zuständig erklärt
wird.

2 Es umfasst folgende Unterabteilungen:
- Wasser- und Energiewirtschaft, Tankkontrolle

und ölwehr;
- mehrere Kreise für den Gewässerschutz

und die Wasserversorgung, wovon mindestens
ein eigener für den französischen Teil des
Kantons;

- gewerbliche und industrielle Abwässer;
- Geologie;

- Gewässerschutzlaboratorium.
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Art. 9

Die Unterabteilung für Wasser- und
Energiewirtschaft, Tankkontrolle und ölwehr besorgt
folgende Geschäfte:

a) die Behandlung von Projektierungsgesuchen,
Konzessionen und Bewilligungen zur Nutzung
des Wassers als Wasserkraft sowie als
Gebrauchs- und Trinkwasser, die Erhebung von
Gebühren sowie die Aufsicht über die
Nutzungen im Rahmen der einschlägigen
Gesetzgebung;

b)die Überwachung und Regulierung der
Wasserstände der Hauptflüsse und Seen des Kantons;

c) die Erteilung von Bewilligungen und die
Überwachung von Tankanlagen für flüssige
Brenn- und Treibstoffe und übrige gefährliche
Flüssigkeiten sowie der Umschlagsplätze hiefür,

soweit nicht einzelne dieser Aufgaben an
die Gemeinden übertragen werden;

d)die Behandlung von Gesuchen zu Transportanlagen

für gasförmige und flüssige Treib-
und Brennstoffe;

e) die Abgabe des technischen Mitberichts zu Re-
glementen über das Elektrizitäts- und
Gasversorgungswesen der Gemeinden und ihrer
Verbände;

f) die Wasserwirtschaftsplanung für den Kanton;

g) Vorbereitungen für die Errichtung von
Gewässer-Schutzzonen ;

h)die Vorbereitung der Mitberichte der Direktion

im Gebiet der Orts-, Regional- und
Landesplanung und die Beratung der zuständigen
Organe des Kantons und der Gemeinden;

i) die Einsatzplanung und die Ausrüstung sowie
die Rechnungsführung der kantonalen ölwehr
und die Anordnung von Sofortmassnahmen
beim Verlust von gewässergefährdenden
Flüssigkeiten.

Art. 10

Gewässer- Die Unterabteilungen für Gewässerschutz und
s wasseUr-d Wasserversorgungen besorgen folgende Geschäfte
Versorgung jn ihren Kreisen:

a) die Behandlung von Projekten und Beitragsgesuchen

für Anlagen der Abwassersammlung
und -reinigung, der Wasserversorgungen und
der Kehricht- und Kadaverbeseitigung sowie
die Oberaufsicht über Bau, Abrechnung und
Betrieb dieser Anlagen, soweit nicht einzelne
dieser Aufgaben an die Gemeinden übertragen
werden;

b)die Bewilligung und Oberaufsicht betreffend
Hausklär-, Kleinabwasserreinigungsanlagen
und Jauchegruben;

c) die Abgabe des technischen Mitberichts zu Re-
glementen über die Abwasserbeseitigung, die
Wasserversorgung und die Kehrichtbeseitigung

der Gemeinden und ihrer Verbände;

d)die Vorbereitung der Mitberichte der Direktion

im Gebiet der Orts-, Regional- und
Landesplanung und die Beratung der zuständigen
Organe des Kantons und der Gemeinden;
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e) die Gewässerschutzpolizei zur Unterstützung
der allgemeinen Polizeiorgane und der
Gemeinden, die Abfassung von Strafanzeigen.
Eine Verordnung des Regierungsrates regelt
die Kompetenzen der gesetzlichen
Gewässerschutzpolizeiorgane.

Art. 11

Die Unterabteilung für gewerbliche und indu- Gewerbliche

strielle Abwässer industrielle
Abwässer

a) untersucht die Abwasserverhältnisse in
industriellen und gewerblichen Betrieben;

b) prüft und überwacht die Massnahmen und
Anlagen zur Unschädlichmachung der
industriellen und gewerblichen Abwässer;

c) prüft die neuen Verfahren auf dem Gebiet
der Abwasserreinigung in Zusammenarbeit
mit dem Gewässerschutzlaboratorium.

Art. 12

Die Unterabteilung für Geologie besorgt die fol- Geologie

genden Geschäfte:

a) die Behandlung der hydrogeologischen Fragen

auf dem Gebiete der Wasserbewirtschaftung,
des Gewässerschutzes und der

Kehrichtbeseitigung ;

b)die Behandlung von geologischen Fragen, die
sich seitens anderer Direktionen der kantonalen
Verwaltung stellen;

c) die Behandlung von Kiesausbeutungsgesuchen
und die Oberaufsicht über die Ausbeutung;

d)die Schaffung und Nachführung der
Gewässerschutzkarte;

e)die Schaffung und Nachführung des
hydrogeologischen Kartenwerkes und die Aufstellung

von Grundwasserbilanzen;
f) die Sammlung der baugrundgeologischen Daten

im Kanton;
g) die Beratung der Abteilungen der Direktion

in hydrogeologischer Hinsicht sowie des
kantonalen Planungsamtes in baugrundgeologischer

Hinsicht bei Fragen der Orts-, Regional-

und Landesplanung;
h) die Anordnung von Sofortmassnahmen bei

Verlust von gewässergefährdenden Flüssigkeiten.

Art. 13

Das Gewässerschutzlaboratorium besorgt fol- Gewässer-
gende Aufgaben: schutz-° ° laboratorium

a) die chemisch-bakteriologische und biologische
Untersuchung des Zustandes und der
ausserordentlichen Verschmutzungen der stehenden
und fliessenden Gewässer, des Brauchwassers
und der Badeanlagen, mit Ausnahme des dem
Eidg. Lebensmittelgesetz unterstellten
Trinkwassers;
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b)die Prüfung der Giftigkeit gewerblicher und
industrieller Abwässer sowie des Wirkungsgrades

von Klär- und Entgiftungsanlagen
aller Art;

c) die Mitarbeit bei der Errichtung von
Seewasseraufbereitungsanlagen in Zusammenarbeit
mit dem Kantonalen Labor sowie bei der
Einrichtung und Kontrolle der chemischen Stufe
bei Abwasserreinigungsanlagen.

Art. 14

Beamte, 1 Das Wasser- und Energiewirtschaftsamt wird
organisation vom Oberingenieur geleitet. Der oder die

Stellvertreter werden vom Direktor bezeichnet.
2 Jede Unterabteilung wird von einem Adjunkt

geleitet, dem nötigenfalls durch Beschluss des
Regierungsrates ein Fachbeamter oder zweiter
Adjunkt beigeordnet werden kann.

Art. 15

Zuständigkeit Die Verweigerung von nachgesuchten Bewilli-
der Direktlon gungen; für deren Erteilung eine Unterabteilung

im vorliegenden Dekret als zuständig erklärt wird,
erfolgt durch die Direktion.

VI. Gemeinsame Bestimmungen

Art. 16

Pflichtenhefte, Die Direktion erlässt die Pflichtenhefte für die
abgrenzung Beamten und die erforderlichen Bestimmungen

zur Abgrenzung des Kompetenzbereichs der einzelnen

Abteilungen, hinsichtlich der geologischen
Unterabteilung im Einvernehmen mit den allenfalls

interessierten Direktionen.

Art. 17

Kommis- 1 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können durch
sionen Regierungsratsbeschluss der Direktion folgende

ständige Kommissionen beigegeben werden:
1. Ausserparlamentarische Verkehrskommission
2. ölwehrkommission
3. Wasserwirtschafts- und Gewässerschutzkom-

mission.
2 Der Regierungsrat bestimmt die Aufgaben und

die Organisation der Kommissionen, einschliesslich
der Schaffung allfälliger Subkommissionen.

Er kann die Direktion zum Beizug weiterer
Kommissionen nach Bedarf ermächtigen.

Art. 18

personal Ihren Aufgaben entsprechend werden den Ab¬
teilungen und Unterabteilungen die nötigen
Fachbeamten durch Regierungsratsbeschluss zugeteilt.
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Art. 19

Dieses Dekret tritt mit seiner Annahme durch Inkrafttreten
den Grossen Rat in Kraft.

Bern, 29. Oktober 1968/17. Januar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, 10. Januar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Frutiger



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 7., 28. und 24. Januar 1969

Beilage JVq 7

Grossratsbeschluss
betreffend die Begrenzung und

Festsetzung von staatlichen Baubeiträgen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 5 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzausgleich und die
Abänderung von Beitrags- und Abgabevorschriften,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Art. 1. Für die Jahre 1969 und 1970 werden die
Höchstbeträge der jährlichen Zusicherungen für
Baubeiträge sowie die Bemessung dieser Beiträge
wie folgt geordnet:

1. Bau- und Einrichtungsbeiträge an Krankenanstalten

und Krankenpflegeschulen:

a) Höchstbetrag der jährlichen Zusicherungen:
Fr. 12 Mio.

b) Die Höhe der Beiträge bemisst sich nach dem
Dekret vom 17. September 1968 über die
Bemessung von Bau- und Einrichtungsbeiträgen
an Gemeinde- und Bezirkskrankenanstalten,
wobei die sich aus diesem Dekret ergebenden
Beträge im zweifachen Ausmass der Prozente
nach Artikel 13 des Dekretes vom 2. September

1968 über den direkten und indirekten
Finanzausgleich gekürzt werden.

2. Baubeiträge an Schulhausbauten:

a) Höchstbetrag der jährlichen Zusicherungen:
Fr. 8 Mio.

b) Die Höhe der Beiträge bemisst sich nach dem
Dekret über die Schulhausbau-Subventionen
vom 22. Mai 1967/®. Februar 1969.

3. Beiträge an die Kosten des Zivilschutzes:

a) Höchstbetrag der jährlichen Zusicherungen:
Fr. 5 Mio.

b) Die Höhe der Beiträge bemisst sich nach dem
Dekret vom 4. September 1968 über die
Beiträge des Staates an die Kosten des
Zivilschutzes und Beitragsskala 45 des Dekretes
über den direkten und indirekten
Finanzausgleich vom 2. September 1968 (Art. 15).



4. Beiträge an Gemeindestrassen:

a) Höchstbetrag der jährlichen Zusicherungen:
Fr. 5 Mio.

b) Die Höhe der Beiträge bemisst sich nach dem
Dekret vom 12. September 1968 über die
Bemessung der Beiträge des Staates an die Stras-
senbaukosten der Gemeinden und Beitragsskala

20 des Dekretes über den direkten und
indirekten Finanzausgleich vom 2. September
1968 (Art. 15).

5. Beiträge an Anlagen der Wasserversorgung und
Beseitigung des Abwassers und Kehrichts:

a) Höchstbetrag der jährlichen Zusicherungen:
Fr. 20 Mio.

b)die Höhe der Beiträge bemisst sich nach dem
Dekret vom 11. Mai 1965/2. September 1968
betreffend die staatlichen Leistungen an
Anlagen der Wasserversorgung und Beseitigung
des Abwassers, des Kehrichts, der Tierkadaver
und anderer Abfälle.

6. Beiträge an Viehschauplätze:
Die Höhe der Beiträge an Viehschauplätze
bemisst sich nach der Beitragsskala 5 des Dekretes
über den direkten und indirekten Finanzausgleich

vom 2. September 1968 (Art. 15).

Art. 2. Dieser Beschluss tritt rückwirkend auf
den 1. Januar 1969 in Kraft.

Bern, den 7. und 28. Januar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 24. Januar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Morand



Beilage JVs 8

Ergebnis der ersten Lesung
vom 11. November 1968

Von der Redaktionskommission bereinigter Text

Gesetz
über Handel, Gewerbe und Industrie

(Gewerbegesetz)

Der Grosse Rat des Kantons Bern

in Ausführung von Artikel 81 der Staatsverfassung
des Kantons Bern und der Artikel 24 bis 27

der Verordnung des Bundesrates vom 16. April
1947 über Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen,

auf Antrag des Regierungsrates

beschliesst:

Erster Teil

Allgemeine Grundsätze

Art. 1

1 Die Freiheit von Handel und Gewerbe ist ge- Handeis-
währleistet (Art. 31 der Bundesverfassung und""toS'6
Art. 81 der Staatsverfassung).

2 Sie darf nur beschränkt werden durch Gesetz
und soweit es die Bundesverfassung zulässt.
Gewerbepolizeiliche Vorschriften dürfen nicht weiter

gehen, als zur Erreichung des gewerbepolizeilichen
Zweckes unerlässlich ist und dieser Zweck

die Einschränkung rechtfertigt.

Art. 2

1 Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Aus- Anwendungsübung

von Gewerben im Kanton Bern und erfasst deg Metzes
alle selbständigen dauernden oder gelegentlichen
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten, mit
Einschluss gewerblicher Betriebe von Gemeinden
und andern öffentlichrechtlichen Körperschaften,
namentlich alle Betriebe der Industrie, des
Handwerkes und des Handels, die freien Berufe und
alle andern Dienstleistungsbetriebe.

2 Vorbehalten bleiben das Bundesrecht sowie
kantonale Gesetze über einzelne Berufe und
Gewerbe, wie die Berufe der Anwälte, Notare, Ärzte,
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker und Drogisten
das Gastwirtschaftsgewerbe, den Handel mit gei-

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die 2. Lesung

vom 17. und 10. Januar 1969
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stigen Getränken und mit Heilmitteln sowie das
Filmwesen. Soweit solche Gesetze keine abschliessende

Regelung enthalten, ist dieses Gesetz
ergänzend anwendbar. Vorbehalten bleiben ferner
alle jene gewerblichen Tätigkeiten, welche
ausdrücklich von der Unterstellung unter dieses
Gesetz befreit sind.

3 Betriebe der land- und forstwirtschaftlichen
Urproduktion mit überwiegend gewerblichem
Charakter fallen unter dieses Gesetz. Der Regierungsrat

umschreibt die Unterstellung, bezeichnet die
anwendbaren Bestimmungen und kann Spezialvorschriften

erlassen. Die Landwirtschaftsgesetzgebung
bleibt vorbehalten.

Art. 3

Verzeichnis
1 ^er au^ eigene Rechnung ein Gewerbe betrei-

verzei ms ken hat vorgängig seinen vollständigen
Namen und seine allfällige Firma, die Art seines
Gewerbes und die Adresse des Betriebes in das
Gewerbeverzeichnis der Gemeinde am Ort der
Gewerbeausübung eintragen zu lassen.
Zweiggeschäfte und Ablagen sind auch am Ort
einzutragen, wo sie betrieben werden.

2 Wandergewerbe und Dienstleistungsbetriebe
sowie die nur gelegentliche Ausübung eines Gewerbes

werden im Gewerbeverzeichnis nicht
eingetragen. Der Regierungsrat kann jedoch für
einzelne Gruppen von Dienstleistungsbetrieben die
Eintragungspflicht anordnen.

3 Änderungen sind der Gemeinde innerhalb dreis-
sig Tagen zur Eintragung im Gewerbeverzeichnis
schriftlich mitzuteilen.

4 Die Eintragung ist gebührenfrei.
5 Der Regierungsrat erlässt die nötigen

Vorschriften über die Führung des Gewerbeverzeichnisses.

Art. 4

Geschäfts- i Bei der Ausübung eines Gewerbes dürfen
ßpnärpn

a> Grundsatz keine Mittel angewendet werden, die Treu und
Glauben widersprechen.

2 Die Vorschriften des Bundesgesetzes über den
unlauteren Wettbewerb bleiben vorbehalten.

Art. 5

b) Bekannt- 1 An Geschäftslokalen, welche dem Empfang
gFirmar der Kundschaft dienen, und auf schriftlichen

Angeboten ist die Firma in gut sichtbarer Weise
anzubringen; ist der Gewerbebetrieb nicht im
Handelsregister eingetragen, so ist der Geschäftsinhaber

mit Name und Vorname bekanntzugeben.
2 Die gleichen Angaben sind an Verkaufswagen,

Buden, Marktständen und andern Verkaufsstellen
und Automaten ausserhalb von Geschäftslokalen
anzubringen.

3 Die Vorschriften über die Aussen- und Stras-
senreklame und die Strassensignalisation bleiben
vorbehalten.
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Art. 6

1 Waren und Dienstleistungen aller Art sind eingaben
so anzubieten und feilzuhalten, dass eine Irre- Leistung
führung über Art, Qualität, Wirkung, Leistung,
Ausmass und Menge sowie die Gefahr einer
Verwechslung mit ähnlichen Waren und Dienstleistungen

ausgeschlossen ist.
2 Mass und Gewicht sind nach dem Metersystem

anzugeben, soweit es sich nicht um Waren handelt,
die übungsgemäss nach ausländischem Mass und
Gewicht verkauft werden.

3 Der Regierungsrat erlässt die Vorschriften über
den Vertrieb von Waren, die nur in vorgeschriebenen

Einheiten der Zahl, des Masses und des
Gewichtes oder mit einer auf der Ware oder ihrer
Verpackung anzubringenden Angabe über Zahl,
Mass und Gewicht verkauft werden dürfen.

Art. 7

1 Bei Waren müssen die Preise für das volle Mass d) preis-
und Gewicht angegeben werden. Ist in Ver- angaben

bindung mit dem Preis eine bestimmte Mengeneinheit

genannt, so gilt der Preis für die volle
genannte Einheit. Waren, die handelsüblich in
bestimmten Einheitsgrössen verkauft werden, müssen
unter Angabe der Masse oder Einheitsgrössen
feilgeboten und abgegeben werden.

2 Der Preis für eine Ware oder Dienstleistung ist
in der Landeswährung anzugeben, wenn sowohl
der Betrieb als auch der Kunde sich in der Schweiz
befinden und wenn ausserdem der Preis in der
Schweiz zahlbar, die Leistung hier zu erbringen
oder die Ware hier zu liefern ist.

Art. 8

1 Auszeichnungen dürfen in Schaufenstern, auf e) Auszeich-

Verpackungen, in schriftlichen Anpreisungen, auf FäMgkeits-
Geschäftsbriefen und für sonstige Reklame nur ausweis

verwendet werden, wenn sie an Ausstellungen
verliehen worden sind, welche Wirtschaftsver-
bände oder Behörden in der Schweiz oder im Ausland

veranstaltet oder anerkannt haben.
2 Im Wettbewerb dürfen Fähigkeitsausweise nur

verwendet werden, wenn sie von einer Behörde
oder einer staatlich anerkannten Institution der
Schweiz oder des Auslandes erteilt worden sind;
die Verwendung ausländischer Fähigkeitsausweise,
die geeignet sind, irreführende Vorstellungen über
die Befähigung zu erwecken, ist verboten.

Art. 9

1 Versorgungsbetriebe, insbesondere für die Be- Missbrauch

lieferung der Bevölkerung mit Wasser, Gas und Moropoi-
Elektrizität, dürfen ihre Lieferung nicht von unzu- Stellung

lässigen Bedingungen abhängig machen.
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2 Unzulässig ist die Bedingung namentlich

— wenn sie in keinem rechtmässigen Erlass vor¬
gesehen ist,

— wenn sie die Belieferung davon abhängig
macht, dass ein erlaubtes Gewerbe vom Abnehmer

oder einem Dritten nicht oder nur unter
gesetzlich nicht vorgesehenen Beschränkungen
ausgeübt wird,

— wenn sie für die Belieferung eine für andere
Abnehmer nicht vorgesehene Gegenleistung
fordert, um den Abnehmer oder einen Dritten
in der Ausübung eines Gewerbes zu behindern.

Zweiter Teil

Bewilligungspflichtige Gewerbe und
Bewilligungsverfahren

Art. 10

Grundsatz i Zur Ausübung eines Gewerbes bedarf es einer
Bewilligung, wenn zum Schutze
— der öffentlichen Ordnung, Sicherheit, Sittlich¬

keit, Ruhe oder Gesundheit,
— der Gesundheit der im Betriebe tätigen Perso¬

nen, seiner Kundschaft und seiner Nachbarschaft,

— fremden Eigentums,
— Dritter vor übermässigen Einwirkungen,
— des Publikums vor unlauterem Geschäftsge¬

baren,

eine besondere persönliche Eignung und Befähigung

des Gewerbetreibenden oder besondere
Einrichtungen nötig sind oder ein Gewerbe an einem
bestimmten Standort nur mit behördlicher
Genehmigung betrieben werden darf. Weitergehende
Gemeindevorschriften über den zulässigen Standort

von Gewerben bleiben vorbehalten.
2 Aus den gleichen Gründen können auch

Anforderungen an die persönliche Eignung und Befähigung

der Angestellten eines bewilligungspflich-
tigen Betriebes gestellt werden.

3 Das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung
bezeichnen die einzelnen Gewerbe, für welche eine
Bewilligung nötig ist.

Art. 11

Einzelne Eine Bewilligung ist namentlich erforderlich für:
bepflichtigegs" a) die Wander-, Pfandleih- und Trödlergewerbe,

Gewerbe ^^ Taxihalter;
c) die gewerbsmässige Vermittlung und den Handel

mit Liegenschaften,
d) das Treuhand- und Sachwaltergeschäft,
e) die Berufe der Bergführer, Träger und Skilehrer,
f) die gewerbsmässige Ehevermittlung,
g) die Privatdetekteien und Auskunfteien,
h) die Bestattungsunternehmen und Leichenbit-

terinnen,
i) den Betrieb eines Kinder-, Alters- oder

Pflegeheimes.
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Art. 12

1 Soweit für einzelne Gewerbe nicht besondere Vorschriften
jQj» einzelne

gesetzliche Bestimmungen bestehen, erlässt der Gewerbe

Regierungsrat die nötigen gewerbepolizeilichen
Vorschriften für die bewilligungspflichtigen
Gewerbe über:

a) die persönlichen Voraussetzungen für die
Erteilung einer Bewilligung,

b) die nötigen Fähigkeiten und das Verfahren, in
welchem ein Fähigkeitsausweis erlangt wird,

c) die für einen Gewerbebetrieb nötigen
Einrichtungen und den Standort des Betriebes,

d) die besondern Rechte und Pflichten des
Gewerbetreibenden und seiner Arbeitnehmer,

e) die behördliche Aufsicht.

2 Besteht bei einem Gewerbe in besonderem
Masse die Gefahr einer Ausnützung der
Kundschaft, so kann der Regierungsrat einen Höchsttarif

aufstellen, dessen Ansätze nicht überschritten
werden dürfen. Unter der gleichen Voraussetzung

kann der Regierungsrat die Gemeinden
zum Erlass eines solchen Tarifes ermächtigen,
wenn kein Bedürfnis nach einer einheitlichen
kantonalen Regelung besteht.

3 Zur Sicherung der Ansprüche der Kunden kann
der Regierungsrat die Bewilligungen für die
gewerbsmässige Darlehens-, Geschäfts- und
Liegenschaftsvermittlung und für ähnliche Gewerbe von
der Leistung einer Kaution abhängig machen.

Art. 13

1 Bei juristischen Personen wird die Gewerbebe- juristische
Personen

willigung dem Betriebsleiter erteilt, der für die
Einhaltung der gewerbepolizeilichen Vorschriften
unmittelbar verantwortlich ist.

2 Ist die Bewilligung nicht von einer persönlichen

Eignung und Befähigung abhängig, so wird
sie der juristischen Person erteilt.

Art. 14

Das Gesuch um Erteilung einer Gewerbebewil- verfahren
ligung ist am Betriebsort oder mangels eines sol- a> Gesuch

chen am Wohnort des Gesuchstellers der Gemeinde
einzureichen, welche die nötigen Feststellungen
trifft und es mit ihrem Antrag unverzüglich an
den Regierungsstatthalter weiterleitet.

Art. 15

1 Der Regierungsstatthalter prüft und unter- b) Entscheid
breitet die Akten mit seinem Antrag unverzüglich

der zuständigen Direktion, sofern er nicht
selbst zum Entscheid zuständig ist.
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2 Die zuständige Direktion entscheidet über die
Erteilung der Bewilligung. Ist keine andere
Direktion als zuständig bezeichnet, so erteilt die
Volkswirtschaftsdirektion die Bewilligung.

Art. 16

1 Ist eine Bewilligung für die Erstellung, Änderung

oder Benutzung baulicher Anlagen oder
Einrichtungen zu gewerblichen Zwecken erforderlich,
so finden die Vorschriften über die Erteilung von
Baubewilligungen sinngemässe Anwendung.

2 Eine gewerbliche Bewilligung für bauliche
Anlagen entbindet nicht von der Pflicht zur Einholung

einer Baubewilligung nach den Bestimmungen
der Baugesetzgebung.

c) Bauliche
Anlagen

Art. 17

d) Besondere Für einzelne Gewerbe kann durch Gesetz, De-
verfahren j^ret ocjer Verordnung ein anderes Verfahren vor¬

gesehen werden.

Art. 18

Bewfiii unr
1 Gewerbebewilligung lautet auf den Na-

ewi gung
men ^es Gesuchstellers und ist nicht übertragbar.

Sie bezeichnet das bewilligte Gewerbe, den
Standort und die Art der vorgeschriebenen
Einrichtungen.

2 Die Bewilligung wird auf unbestimmte Zeit
erteilt, sofern nicht Gesetz, Dekret oder Verordnung

etwas anderes bestimmen.

3 Der Regierungsrat erlässt die weitern
Vorschriften über den Inhalt der Bewilligungen.

Art. 19

widerruf 1 Die Bewilligungsbehörde widerruft eine
Gewerbebewilligung, wenn sich nachträglich erweist,
dass die Voraussetzungen zur Erteilung nicht
vorhanden gewesen sind.

Erlöschen 2 Die Bewilligung erlischt mit der Aufgabe des
bewilligten Gewerbes oder dessen Veräusserung,
mit dem Ablauf der Bewilligungsdauer und mit
dem Tode des Inhabers der Bewilligung, bei
juristischen Personen mit deren Auflösung oder
Fusion.

Entzug 3 Dje Bewilligungsbehörde entzieht die Bewilli¬
gung, wenn der Inhaber in schwerer Weise oder
trotz Mahnungen gewerbepolizeiliche
Vorschriften verletzt hat oder wenn die
Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung
weggefallen sind. Gesetz, Dekret oder Verordnung
können für einzelne Gewerbe weitere Entzugsgründe

vorsehen.



7

Dritter Teil

Vorschriften für einzelne Gewerbe

Abschnitt 1

Der Warenhandel

Art. 20

1 Die Gemeinden sind berechtigt, zum Schutze
der öffentlichen Ruhe und Gesundheit den La-
denschluss für Detailgeschäfte, Kioske, Wanderlager

und Coiffeurgeschäfte allgemeinverbindlich
zu ordnen. Die Vorschriften des Bundes über die
Arbeitszeit bleiben vorbehalten.

2 Besteht für einen Geschäftszweig noch kein
Ladenschlussreglement und schlägt eine Mehrheit
von drei Vierteln der Geschäftsinhaber dieses
Geschäftszweiges eine bestimmte Regelung vor oder
stimmt sie einer solchen zu, so ist der Gemeinderat

verpflichtet, diese Ordnung für den betreffenden

Geschäftszweig als verbindlich zu erklären.
3 Die Ladenschlussreglemente und die verbindlich

erklärten Ladenschlussordnungen unterliegen
der Genehmigung der Volkswirtschaftsdirektion.

4 Die gesetzlichen Vorschriften über den einheitlichen

Ladenschluss finden keine Anwendung auf
Tankstellen und auf Automaten.

Ladenschluss

Ladenschluss bzw. die Verkaufszeiten
für Detailgeschäfte, Kioske, Wanderlager,
Ausstellungen, Abendveranstaltungen mit
Warenverkauf und Bestellungsaufnahme
und Coiffeurgeschäfte

Art. 21

1 Für die Bestellungsaufnahme, den Waren- Demon-

verkauf und für Dienstleistungen gegen Ent- lnsatai°tungeen

gelt an Demonstrations- und Werbeveranstaltun- "t^flung|n
gen und an Ausstellungen, welche nicht von
schweizerischen Wirtschaftsverbänden oder Behörden
veranstaltet oder anerkannt sind, ist eine Bewilligung

des Regierungsstatthalters erforderlich. Das
Gesuch ist bei der Gemeinde einzureichen. Die
Bewilligung darf nur auf Grund einer Bestimmung
dieses Gesetzes oder anderer Erlasse verweigert
werden.

2 Den Gesuchen für eine Demonstrations- oder
Werbeveranstaltung ist ein Verzeichnis der
anzubietenden Waren oder Dienstleistungen beizufügen.

Die öffentliche Ankündigung solcher
Veranstaltungen muss den Inhaber der Bewilligung
und die Waren oder Dienstleistungen nennen.

3 Für diese Veranstaltungen können Bestellungsaufnahme,

Warenverkauf und Dienstleistungen
über die ordentliche Ladenschlusszeit hinaus
bewilligt werden, auch wenn das Ladenschlussreglement

oder die Ladenschlussordnung für sie
keine Ausnahme vorsehen.

4 Die Vorschriften des Bundes über die Arbeitszeit
und die Handelsreisenden sowie diejenigen

des Kantons über die Apotheken und Drogerien
bleiben vorbehalten.

5 Sind die Voraussetzungen eines Wanderlagers
gegeben, so ist ausserdem das Wanderlagerpatent
zu lösen.
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Art. 22

Automaten 1 Der Betrieb von Waren- und Dienstleistungs-
a) Bewilligung automaten an öffentlichen Strassen und Plät¬

zen oder auf allgemein zugänglichen privaten
Liegenschaften, ausserhalb öffentlicher Gebäude
und privater Geschäftslokale, bedarf einer
Bewilligung des Regierungsstatthalters. Das Gesuch
ist bei der Gemeinde einzureichen.

2 Automaten zur Abgabe empfindlicher oder
leicht verderblicher Lebensmittel im Sinne der
eidgenössischen Lebensmittelverordnung bedürfen
auch dann einer Bewilligung, wenn sie sich auf
nicht allgemein zugänglichen Liegenschaften
befinden oder für das betriebseigene Personal
bestimmt sind. Die Bewilligung ist nur zu erteilen,
wenn die Lebensmittel vor Wertverminderung und
Verderbnis geschützt sind und Gewähr für ihre
ständige Erneuerung und die tägliche Wartung des
Automaten geboten ist.

3 Die Bewilligung bezeichnet die zum Verkauf im
einzelnen Automaten zugelassenen Waren oder die
vorn Automaten bewirkten Dienstleistungen. Sie
wird jeweilen längstens auf ein Jahr erteilt gegen
eine Taxe von Fr. 10.— bis Fr. 500.—. Diese
fällt je zur Hälfte an den Staat und die
Gemeinde. Warenautomaten, die ausschliesslich für
das betriebseigene Personal bestimmt sind, fallen
nicht unter die Taxpflicht.

4 Die Einwilligung des Grundeigentümers und
die baupolizeilichen Vorschriften bleiben
vorbehalten.

Art. 23

Neue Marginalie: b) Verweigerung und t>) ver- 1 Die Bewilligung wird verweigert, wenn der
Verbot Weigerung ßg^g^, öeg Automaten den Verkehr auf öffent¬

lichen Strassen und Plätzen beeinträchtigt, der
Automat aus gesundheitlichen Gründen für den Verkauf

der vorgesehenen Waren oder für die Be-
wirkung der vorgesehenen Dienstleistungen
ungeeignet ist oder wenn der Betrieb gegen die öffentliche

Ordnung, Sicherheit, Ruhe, Sittlichkeit oder
Gesundheit verstösst.

2 Automaten mit Glücksspielcharakter und
solche, die Anlass zu Täuschungen geben, sind
verboten.

Art. 24

o Aufsicht Die Polizeidirektion übt die Aufsicht über die
Automaten aus.

Art. 25

Ausverkäufe 1 Unter Vorbehalt des Bundesrechts entschei-
"nahme- det die Volkswirtschaftsdirektion in Zweifels-
verkäufe fällen endgültig, ob ein Verkauf der Bewilligungs-

SndbesSndere Pflicht für Ausverkäufe und ähnliche Veranstal-
vorsöhriften tungen untersteht.

2 Der Ausverkauf oder Ausnahmeverkauf ist auf
die ordentlichen Geschäftsräumlichkeiten
beschränkt; in besondern Fällen kann die Gemeinde
eine Ausnahme gestatten.

3 Er darf frühestens drei Tage vor dem bereits
bewilligten Beginn öffentlich angekündigt und erst
am Vorabend, nach Geschäftsschluss, durch
Plakate, Schaufensterdekorationen, Preislisten und

2 Automaten und andere Apparate, bei
welchen gegen Leistung eines Einsatzes
ein Geldgewinn in Aussicht steht und
solche, die Anlass zu Täuschungen geben,
sind verboten. Untersagt sind ebenfalls
Automaten, deren Waren- oder
Dienstleistung ganz oder teilweise vom Zufall
abhängt.



9

ähnliche Hinweise beim oder im Geschäft angezeigt
werden. Die Ankündigung hat ausser dem vom
Bundesrecht vorgeschriebenen Inhalt die Firma
und bei Totalausverkäufen den Grund des Ausverkaufes

bekanntzugeben. Die Ankündigung muss
den vorgeschriebenen Inhalt in einer
zweckentsprechenden Schriftgrösse aufweisen.

4 Die Gemeinden sind befugt, die öffentliche
Ankündigung erst am Tage des bewilligten Beginnes
des Ausverkaufes zuzulassen.

5 Ein Total- oder Teilausverkauf darf nur
bewilligt werden, wenn die Verkaufsstelle seit
mindestens zwei Jahren vom gleichen Inhaber, in
derselben Ortschaft und mit gleichartigen Waren
geführt worden ist; für einen Saison- und
Inventurausverkauf beträgt die Wartefrist ein Jahr. Liegen

besondere Gründe vor wie Krankheit, Todesfall,

finanzielle Notlage, bevorstehender Umzug
oder Umbau, so kann der Regierungsstatthalter
eine Ausnahme bewilligen.

Art. 26

1 Das Gesuch um Bewilligung eines Ausver- b> Gesuch

kaufes oder Ausnahmeverkaufes ist mindestens
acht Tage vor dem vorgesehenen Beginn der
Gemeinde schriftlich einzureichen und hat zu enthalten:

a) Die Art des Verkaufes und bei Ausverkäufen
den Grund hiefür,

b) die Verkaufs- und Ausverkaufspreise,

c) die Angabe des Verkaufsortes, des Beginnes
und der Dauer des Verkaufes.

2 Spätestens drei Tage vor dem Beginn des
Ausverkaufes oder Ausnahmeverkaufes ist der
Gemeinde ferner ein Verzeichnis der zu verkaufenden

Waren einzureichen; bei Ausverkäufen ist
auch die Warenmenge zu melden.

3 Dem Gesuch ist der Text der vorgesehenen
öffentlichen Ankündigung beizufügen, sofern die
Gemeinde nicht darauf verzichtet.

Art. 27

1 Die Gemeinde prüft das Gesuch, nötigen- e) Erteilung
falls unter Mitwirkung des betreffenden Bran- ugu^und
chenverbandes. Sie erteilt die Bewilligung und Kontrolle
setzt die Dauer der Verkaufsveranstaltung fest.

2 Die Ortspolizeibehörde überwacht die Einhaltung

der im Gesuch gemachten Angaben und der
Vorschriften über Ausverkäufe und ähnliche
Veranstaltungen. Sie kann bei Missbrauch die
vorübergehende Schliessung von Geschäften verfügen
und die erteilte Bewilligung entziehen.

Art. 28

In Fällen, in denen die Einhaltung der vorge- cd Ausnahme

schriebenen Ausverkaufszeiten eine besondere AusverkfSfs-
Härte darstellen würde, kann der Regierungs- zeiten

Statthalter eine Ausnahme bewilligen.
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Art. 29

e) Sperrfrist
1 Bei der Bewilligung eines Totalausverkaufes

hat die Gemeinde dem Gesuchsteller zu verbieten,
innert einer Frist von einem bis zu fünf Jahren

seit Beendigung des Totalausverkaufes ein
gleichartiges Geschäft in der Schweiz zu eröffnen.

2 Bei der Bewilligung eines Teilausverkaufes
wegen Aufgabe einzelner Warengattungen oder
Verkaufsabteilungen hat die Gemeinde dem
Gesuchsteller zu verbieten, innert einer Frist
von einem Jahr seit Beendigung des Teilausverkaufes

die aufgegebene Warengattung oder Verkauf

sabteilung wieder aufzunehmen.
3 Im Rahmen der bestehenden Vorschriften kann

der Regierungsstatthalter Ausnahmen von dieser
Frist bewilligen.

4 Das Verbot wird von der Gemeinde, die
Ausnahmebewilligung vom Regierungsstatthalter im
Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

Art. 30

Die Volkswirtschaftsdirektion kann

f) Befugnisse 1) für die Durchführung von Ausnahmeverkäu-
wfrtschlftï- fen eine allgemeine Bewilligung erteilen,

direktion
2) die öffentliche Ankündigung von Ausverkäufen

und Ausnahmeverkäufen, die im angrenzenden
Ausland durchgeführt werden sollen, bewilli-

gungspflichtig erklären,

3) den Beginn von Total- und Teilausverkäufen
während der Schweizerwoche-Veranstaltung
untersagen.

Art. 31

g> Taxen 1 Ausverkäufe unterliegen einer Taxe von 1 °/o
des Verkaufswertes der angemeldeten Waren; bei
Ausnahmeverkäufen beträgt sie 1 °/o des tatsächlichen

Umsatzes. Für einen Totalausverkauf
beträgt die Taxe mindestens Fr. 100.—, für einen
Teilausverkauf mindestens Fr. 50.—, für einen
Inventur- und Saison-Ausverkauf und einen
Ausnahmeverkauf mindestens Fr. 20.—.

2 In besondern Fällen kann die Taxe auf
Antrag der Gemeinde von der Volkswirtschafts-
direktion ermässigt oder erlassen werden.

3 Die Taxe wird von der Gemeinde bezogen. Die
Hälfte davon fällt dem Staat zu.

4 Der Gesuchsteller ist verpflichtet, für die
Taxenbemessung wahrheitsgetreue Angaben zu
machen und der Gemeinde die nötigen Unterlagen
zu unterbreiten.

Art. 32

1 Der Regierungsrat erteilt die Bewilligung zur
Abhaltung neuer und zur Verlegung bestehender
Jahr-, Monats- und Wochenmärkte, unter
Berücksichtigung der bereits bewilligten Märkte und des
Bedürfnisses.

Marktverkehr

a) Markt-
hewilligung
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2 Die Gemeinde veröffentlicht das Gesuch ein
Mal im Amtsblatt, unter Ansetzung einer
angemessenen Einsprachefrist.

3 Zur Verlegung eines Markttages, der mit einem
Feiertag zusammenfällt, ist die Gemeinde befugt.

4 Ist das Weiterbestehen eines Marktes
wirtschaftlich nicht mehr gerechtfertigt oder missachtet

eine Gemeinde trotz Warnung die marktpolizeilichen

Vorschriften, so kann ihr der Regierungsrat
die Marktbewilligung entziehen.

5 Die Volkswirtschaftsdirektion führt ein Register

über die im Kanton bestehenden Märkte.

Art. 33

1 Die Ortspolizei führt die Aufsicht über den b) Markt-
Marktverkehr. Die Gemeinde trägt die Kosten die- aRegiCement

ser Aufsicht.
2 Die Gemeinde erlässt ein Reglement über die

Marktplätze, über die Handhabung der Marktpolizei
und die damit betrauten Organe sowie über die

Marktgebühren. Das Marktreglement kann ferner
Vorschriften enthalten über den Ausschluss des
Marktverkaufes bestimmter Waren auf öffentlichem

Grund und Boden, über das Verbot oder die
Beschränkung des Hausierens an Markttagen und
über den Verkauf von Lebensmitteln an solchen
Tagen.

3 Als Marktgebühren dürfen nur Platz- oder
Standgelder erhoben werden, sowie eine Vergütung

für allfällige besondere Polizeikosten,
insbesondere für die Handhabung der Gesundheits-,
Verkehrs- und Feuerpolizei.

4 Das Marktreglement und ein allfälliger besonderer

Gebührentarif bedürfen der Genehmigung
des Regierungsrates.

Art. 34

1 Die auf den Markt gebrachten Waren dürfen o .Markt-
vom Marktfahrer nur an dem ihm von der Orts- besuch

Solizei angewiesenen Platz aufgestellt werden.
bersteigt die Zahl der Marktfahrer die vorhandenen

Plätze, so berücksichtigt die Ortspolizei in
der Regel vorerst die bisherigen Marktfahrer und
hernach jene, deren Beteiligung am ehesten
geeignet ist, den Markt zu fördern.

2 Angehörige fremder Staaten sind als Marktfahrer

zum Markt zugelassen, wenn sie in der
Schweiz niedergelassen sind oder ihr Heimatstaat
Gegenrecht hält.

3 Wer sich den Anordnungen der Ortspolizei
nicht fügt, kann von ihr vom Markt weggewiesen
werden. Wer die Vorschriften über die Marktpolizei

schwer oder trotz Mahnung wiederholt
missachtet hat, kann von der Ortspolizei für ein bis
drei Jahre vom Markt ausgeschlossen werden.

4 Der Verkauf von Waren auf privatem Grund
und Boden kann nur aus Verkehrs- und
gesundheitspolizeilichen Gründen beschränkt werden und
ist nicht gebührenpflichtig.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 15
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1 Vom Verkauf auf dem Markt sind die- d> Aus-

jenigen Waren ausgeschlossen, die gemäss geswàîen

Artikel 43 Absatz 1 lit. a-d nicht hausier-
mässig verkauft werden dürfen.

Art. 35

1 Vom Verkauf auf dem Markt sind alle Waren
ausgeschlossen, deren Verkauf oder hausiermäs-
siger Verkauf verboten oder bewilligungspflichtig
ist.

2 Aus polizeilichen Gründen kann der
Regierungsrat noch andere Waren vom Marktverkehr
ausschliessen.

3 Für den Verkauf von Fleisch und Pilzen gelten
die besondern gesundheitspolizeilichen Vorschriften,

für den Verkauf von Wildbret, Geflügel und
Fischen ausserdem die besondern Vorschriften
über Jagd und Fischerei.

Abschnitt 2

Das Wandergewerbe

Art. 36

patent- 1 Wer ein Hausiergewerbe betreiben, Waren von
Gewerbe einem fahrplanmässig verkehrenden Fahrzeug aus

verkaufen, ein Wanderlager errichten, im Umherziehen

Aufführungen und Schaustellungen zu
Erwerbszwecken abhalten oder an sportlichen oder
anderen Veranstaltungen Wetten veranstalten will,
benötigt ein Patent.

2 Das Patent und, soweit vorgesehen, die Bewilligung

der Gemeinde sind zu erteilen, wenn die
Voraussetzungen dieses Gesetzes und der auf ihm
beruhenden Verordnungen erfüllt sind.

3 Für den Warenverkauf ab Fahrzeugen an
Wiederverkäufer ist kein Patent erforderlich.

Art. 37

persönliche 1 Ein Patent zur Ausübung eines Wandergewer-
^un°gen" bes wird nur einer Person erteilt, welche

a) das zwanzigste Altersjahr zurückgelegt hat,
b) handlungsfähig ist oder die Zustimmung ihres

gesetzlichen Vertreters vorweist,
c) einen guten Leumund geniesst,
d) mit keinen ansteckenden oder ekelerregenden

Krankheiten behaftet ist.
2 Einer Person, die innert der letzten drei 2 Einer Person, die eine Freiheitsstrafe verbüsst

Jahre vor Einreichung des Gesuches zu hat, gegen die eine Erziehungs- oder Versorgungseiner
unbedingten Gefängnis- oder Zucht- massnahme angeordnet wurde oder die wiederholt

hausstrafe verurteilt wurde, gegen die eine gewerbepolizeiliche Vorschriften missachtet hat,
Erziehungs- oder Versorgungsmassnahme darf in der Regel kein Patent erteilt werden,
angeordnet werden musste, oder die
wiederholt gewerbepolizeiliche Vorschriften
missachtet hat, darf in der Regel kein
Patent abgegeben werden. Hat der Gesuchsteller

eine solche Strafe oder Massnahme
erstanden, so wird die Frist vom Zeitpunkt
der Entlassung an gerechnet.

3 Die besondern Vorschriften über das Betriebspatent

für Verkaufswagen bleiben vorbehalten.
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Art. 38

1 Das Patent lautet auf den Namen des Gesuch- patent
stellers und ist nur für ihn gültig.

2 Das Patent enthält die Personalien des Patentträgers

und die Art des ihm bewilligten
Wandergewerbes sowie die Patentdauer. Der Regierungsrat

erlässt die übrigen Vorschriften über die
Patentgesuche und über den Inhalt der Patente.

3 Der Patentinhaber hat das Patent während
der Ausübung seines Gewerbes bei sich zu tragen

und jedem Vertreter der Kantons- oder
Ortspolizei, Hausierpatente auch jeder Person, der er
seine Ware oder Dienste anbietet, auf Verlangen
vorzuweisen.

Art. 39

Ausser den in Artikel 19 genannten Gründen Entzug
des Patenteskann das Patent entzogen werden, wenn der

Patentinhaber

1) wegen Bettels bestraft worden ist,

2) bei der Ausübung seines Gewerbes die öffentliche

Ordnung oder die guten Sitten verletzt oder
öffentliches Ärgernis erregt hat,

3) Waren feilgeboten hat, die vom Hausierhandel
ausgeschlossen sind,

4) das Publikum belästigt oder zu begründeten
Klagen wegen unlauteren Geschäftsgebarens An-
lass gegeben hat,

5) seine Untergebenen nicht gehörig beaufsichtigt
oder

6) sein Patent einem Unbefugten zur missbräuch-
lichen Verwendung überlassen hat.

Art. 40

1 Zum patentpflichtigen Hausiergewerbe gehören:

a) Das Mitführen und Feilbieten von Waren von
Haus zu Haus,

b) das Feilbieten von Waren ausserhalb von
Märkten, auf öffentlichen Strassen und Plätzen,
selbst von einem Verkaufsstand aus, wenn Ware
und Stand leicht verschoben werden können,

c) der gewerbsmässige Ankauf von Waren im
Umherziehen,

d) das Einsammeln von Reparaturaufträgen im
Auftrage und für Rechnung Dritter,

e) die Ausübung eines andern Gewerbes im
Umherziehen.

2 Ein Patent ist nicht erforderlich für den
hausiermässigen Verkauf

a) auf einem von der Marktpolizei angewiesenen
Standplatz,

b) von selbsterzeugten Produkten der Landwirtschaft

und des Gartenbaues,
c) von wildwachsenden Früchten und Pflanzen,
d) von Zeitungen auf Strassen und öffentlichen

Plätzen.

Hausiergewerbe

a) Begriff

Umherziehen, auf eigene Rechnung
oder im Auftrage Dritter,
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3 Bäcker und Milchhändler, die regelmässig eine
bestehende Kundschaft aufsuchen und mit Waren
ihrer Branche beliefern, benötigen kein Hausierpatent.

Art. 41

b) patent 1 Die Patente werden für die Dauer eines Monats
bis längstens eines Jahres ausgestellt. Wer ein
Patent nicht ausnützt, hat in der Regel keinen
Anspruch auf Verlängerung.

2 Wer das Hausiergewerbe mit Hilfspersonen
ausübt, muss für jede unter seiner Leitung mitwirkende

Person ein besonderes Patent lösen.
3 Für Messen, Feste und andere Anlässe von

kürzerer Dauer kann die Polizeidirektion kurzfristige
Patente erteilen.

Art. 42
1 Es darf nicht hausiert werden:
a) vor acht Uhr und nach achtzehn Uhr,
b) an öffentlichen Feiertagen,
c) in den Räumen öffentlicher Verwaltungen,
d) in Häusern mit einem Hausierverbot.

Die Polizeidirektion kann für den Warenverkauf
durch gemeinnützige Institutionen Ausnahmen
bewilligen. Der Strassenverkauf von Zeitungen ist
auch ausserhalb der hievor genannten Tageszeiten

und an öffentlichen Feiertagen zulässig.
2 Schulpflichtige Kinder dürfen zum Hausieren

nicht mitgenommen werden.
3 Jede Belästigung des Publikums und der

Hausbewohner ist untersagt.
4 Diese Vorschriften gelten auch für das

Hausieren, für welches kein Patent erforderlich ist.
Der patentfreie hausiermässige Verkauf auf einem
von der Marktpolizei angewiesenen Standplatz ist
nur während der Dauer des Marktes gestattet.

Art. 43

d> aus- i Vom hausiermässigen Verkauf sind ausgeschlos-
schlossene
Waren Sen:

a) Uhren,
b) Edelmetalle, Gold-, Silber-, Platin- und Dou-

bléwaren, Edelsteine und Perlen sowie Nachahmungen

und Ersatzwaren,
c) Wertpapiere,
d) Teppiche,
e) Waren, für deren Verkauf eine besondere

Bewilligung erforderlich ist oder die auf Grund
besonderer Vorschriften nicht hausiermässig
verkauft werden dürfen.

2 Der Regierungsrat kann aus polizeilichen Gründen

noch weitere Waren vom Hausierhandel aus-
schliessen.

3 Der Verkauf von Losen einer für das Gebiet
des Kantons Bern bewilligten Lotterie ist auf
öffentlichen Strassen und Plätzen nur mit Bewilligung

der Gemeinde gestattet; die Bewilligung kann
aus verkehrspolizeilichen Gründen sowie wegen
augenblicklicher Übersättigung des Lotteriemarktes

verweigert werden.
4 Verboten ist ferner der Abschluss von

Abzahlungsverträgen.

c) Ausübung
des

Hausiergewerbes
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Art. 44

1 Für die Erteilung eines Patentes setzt die Po- d) Patenttaxe
lizeidirektion die Staatstaxe fest; sie berücksichtigt

dabei die Gültigkeitsdauer des Patentes, den
Warenumfang und den Warenwert.

2 Die Staatstaxe beträgt im Monat:

a) Für Hausierer mit Traglasten Fr Fr.
und Karren 15.— bis 200.—

b) für Hausierer mit Fuhrwerken,

Motorwagen, Personen-
und leichten Lastwagen bis
3,5 Tonnen Gesamtgewicht 40.— bis 400.—

c) für Hausierer mit schweren
Lastwagen 50.— bis 500.—

d) für den Ankauf von Waren
im Umherziehen 15.— bis 200.—

e) für das Einsammeln von
Reparaturaufträgen für Rechnung
Dritter 15.— bis 100.—

f) für die Ausübung eines
andern Gewerbes im Umherziehen

10.— bis 100.—

3 Die Polizeidirektion kann bedürftigen und
invaliden Hausierern die Staatstaxe ganz oder
teilweise erlassen.

4 Der Patentinhaber hat in jeder Gemeinde, in
welcher er das Hausiergewerbe ausüben will,
zuvor das Visum einzuholen. Die Gemeinde kann auf
Grund ihres Reglementes eine Gemeindetaxe
erheben, welche marchzählig berechnet die Staatstaxe

nicht übersteigen darf.

Art. 45

1 Für den Betrieb von Verkaufswagen, welche verkaufs-
nach einem Fahrplan an zum voraus festgelegten Betriebs-
Haltestellen zum Zwecke des Warenverkaufes an- patent
halten, ist ein Betriebspatent erforderlich, das auf
die Unternehmung ausgestellt wird.

2 Auf Verkaufswagen dürfen die vom hausier- die gemäss Artikel 43 Absatz 1, lit.
mässigen Verkauf ausgeschlossenen Waren nicht a-d vom
feilgeboten werden.

3 Auf Verkaufswagen, welche ohne Fahrplan
verkehren, finden die Vorschriften über das
Hausiergewerbe Anwendung.

Art. 46

1 Das Gesuch um das Betriebspatent muss ent- b) Gesuch

halten:
a) Eine genaue Bezeichnung der in Aussicht

genommenen Haltestellen,
b) den Fahrplan,
c) die Angabe der Anzahl Wagen und ihrer

Polizeinummern.

2 Für Haltestellen auf Strassen und Plätzen im
Gemeingebrauch ist die Bewilligung des Strassen-
eigentümers beizulegen. Diese darf nur aus
Verkehrs- oder gesundheitspolizeilichen Gründen
verweigert werden.
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3 Für Haltestellen auf andern Liegenschaften ist
ein Ausweis beizulegen, dass der Gesuchsteller
Eigentümer der Liegenschaft ist oder dass ihm der
Eigentümer die Benutzung bewilligt hat.

4 Liegen die Haltestellen in mehreren Gemeinden,

so ist für jede Gemeinde ein besonderes
Gesuch einzureichen.

Art. 47

c) Patent- 1 Das Betriebspatent ist zu erteilen, wenn:
ertellung

a) Der Gesuchsteller Eigentümer des Grundstückes

ist, auf welchem sich die Haltestelle
befindet oder wenn ihm der Eigentümer die
Benutzung gestattet hat,

b) die Haltestelle den öffentlichen Verkehr
nicht beeinträchtigt,

c) die Lage der Haltestelle für den Verkauf
der in Aussicht genommenen Waren nicht
gesundheitsgefährdend ist.

2 Das Betriebspatent enthält die Firma des
Patentträgers, den Standort der einzelnen
Haltestellen und den Fahrplan sowie ein Verzeichnis der
Polizeinummern der Verkaufswagen. Für jeden
Verkaufswagen wird ein Patentdoppel ausgestellt.

3 Verlegung von Haltestellen und wesentliche
Änderungen des Fahrplanes während der Patentdauer

bedürfen der Genehmigung der Polizeidirektion.

Für die Aufgabe von Haltestellen oder
das Ausfallen von Kursen ist die Genehmigung
nicht erforderlich.

Art. 48

a) patent- Die Patente werden auf die Dauer von minde¬
stens drei Monaten und längstens einem Jahr
erteilt.

Art. 49

e> Entzug Ausser den allgemeinen Entzugsgründen ist das
des patentes Betriebspatent für einzelne Haltestellen zu ent¬

ziehen, wenn es sich nachträglich erweist, dass die
Benutzung einer bestimmten Haltestelle den
öffentlichen Verkehr gefährdet.

Art. 50

f> ver- 1 Auf den Geschäftsfahrten ist das für den be-
vorechriften treffenden Verkaufswagen ausgestellte Doppel des

Betriebspatentes mitzuführen.
2 Die Vorschriften über den Ladenschluss gelten

auch für die Verkaufswagen.

Art. 51

g) Patenttaxe 1 Der Staat erhebt eine jährliche Patenttaxe von
zwei Prozent des Umsatzes.

2 Die Patenttaxe kommt je zur Hälfte dem Staat
und den vom Verkaufswagenbetrieb berührten
Gemeinden zu. Die Polizeidirektion stellt für die
beteiligten Gemeinden einen Verteilungsschlüssel auf.

3 Der Regierungsrat erlässt die nötigen
Ausführungsbestimmungen.
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Art. 52

1 Wer vorübergehend und ausserhalb seiner or- wanderiager
dentlichen Geschäftsräume oder mangels solcher a) Patent

ausserhalb seines Wohnortes ein Warenlager
errichten will, um es dort zu verkaufen oder zu
versteigern, benötigt ein Wanderlagerpatent.

2 In einem Wanderlager dürfen Waren, die die gemäss Artikel 43 Absatz 1 lit.
vom hausiermässigen Verkauf ausgeschlossen a-d vom.
sind, nicht verkauft werden.

3 Kein Patent ist erforderlich:
a) Für den Verkauf auf dem Markt und an

Ausstellungen, welche inländische Wirtschaftsverbände
oder Behörden veranstalten oder anerkennen,

b) für Muster- und Modellausstellungen, die nur
für Wiederverkäufer und Gewerbetreibende
veranstaltet werden,

c) für Gelegenheitsverkäufe anlässlich von
Ausstellungen, an welchen Künstler ihre eigenen
Werke ausstellen,

d) für amtliche Versteigerungen.
4 Das Patent wird nach Anhören der Gemeinde

erteilt. Es kann nur aus polizeilichen Gründen
verweigert werden.

Art. 53
1 Das Wanderlagerpatent wird für längstens t» vor-

zehn Tage ausgestellt. wandlrVageï

2 Die Staatsgebühr beträgt Fr. 100.— bis
Fr. 2000.—, je nach Art der Ware, Umfang und
Dauer des Verkaufes. Die Gemeinde erhebt eine
Gebühr bis zur Höhe der Staatsgebühr.

2 Die Staatstaxe

der Staatstaxe.

Art. 54

1 Wer zum Zwecke des Erwerbes im Umherziehen

musikalische, theatralische, artistische oder
andere Vorführungen oder Schaustellungen
irgendwelcher Art veranstaltet, benötigt ein
Veranstalterpatent. Für Aufführungen und Schaustellungen

von Familien oder Gruppen wird das
Patent ausschliesslich dem Familienhaupt oder dem
Gruppenleiter erteilt; dieser kann angehalten werden,

vor der Erteilung des Patentes für jeden
Mitwirkenden geeignete Ausweisschriften vorzulegen.
Kinder unter sechzehn Jahren dürfen zu solchen
Veranstaltungen nicht beigezogen werden;
Ausnahmen können in besondern Fällen durch den
Regierungsstatthalter bewilligt werden.

2 Kein Patent ist erforderlich für Veranstaltungen,

a) die nicht gewerbsmässig erfolgen und
wissenschaftlichen, künstlerischen, sportlichen oder
geselligen Interessen dienen,

b) deren Ertrag vollständig für wohltätige oder
öffentliche Zwecke bestimmt ist,

c) welche unter die Casinobewilligung fallen.
3 Ein Patent für Vorführungen von Hypnotiseuren

darf nur erteilt werden, wenn die Versuchspersonen

weder gefährdet noch verächtlich
gemacht werden.

Vorführungen

Schaustellungen

a l veran-
i-terpatent

durch die Polizeidirektion bewilligt
werden.

2 Bei jeder Bewilligung bleiben die
polizeilichen Anordnungen der Lokalbehörden
vorbehalten.

Alinea 2 wird 3

Alinea 3 wird 4
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Art. 55

b) verbotene ' Verboten sind:
Vorführungen

a) Vorführungen und Schaustellungen, die in
sittlicher Beziehung Anstoss erregen, das Publikum
oder die öffentliche Sicherheit gefährden oder mit
Tierquälerei verbunden sind,

b) die Schaustellung abstossender körperlicher
Gebrechen und Missbildungen,

c) Vorführungen von Wahrsagern.
2 An hohen Festtagen sind Schaustellungen und

Vorführungen verboten. An den übrigen öffentlichen

Feiertagen sind sie untersagt, wenn sie Lärm
verursachen, den Gottesdienst oder sonst den
Sonntagsfrieden ernstlich stören. Die Polizeidirektion
kann eine Ausnahmebewilligung erteilen, wenn sie
von der Ortspolizeibehörde aus triftigen Gründen
im Sinne der Sonntagsruhegesetzgebung beantragt
wird.

Art. 56

c) Kaution 1 Die Aushändigung des Veranstalterpatentes
Versicherung kann von der Leistung einer angemessenen

Barkaution und bei einer Gefahr für das Publikum
von einer ausreichenden Haftpflichtversicherung
abhängig gemacht werden.

2 Die Kaution wird von der Polizeidirektion
verwaltet und haftet den durch eine Veranstaltung
Geschädigten. Sie wird ein Jahr nach Ablauf des
Patentes frei, wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine
Schadenersatzansprüche angemeldet sind.

3 Vor der Veranstaltung ist das Visum der
Gemeinde einzuholen.

Art. 57

a) Taxen 1 Für das Veranstalterpatent ist für jeden Vor-
führungs- oder Betriebstag eine Staatstaxe von
Fr. 5.— bis Fr. 1000.— zu entrichten.

2 Die Gemeinden können eine Taxe bis zur Höhe
der Staatstaxe erheben.

Art. 58

Neue Marginalie: Wetten und Spiele wetten 1 Für die Durchführung und die Vermittlung von
Wetten am Totalisator bei Pferderennen,
Bootsrennen, Fussballspielen und ähnlichen Veranstaltungen

ist eine Bewilligung erforderlich, die je-
weilen nur für einen einzelnen Anlass erteilt wird.

2 Der Regierungsrat erlässt die nötigen
Vorschriften über die Voraussetzungen der Bewilligung.

3 Die Taxe für eine Bewilligung beträgt Fr. 5.—
bis Fr. 1000.—. Sie wird zwischen dem Staat und
der Gemeinde, in welcher die Veranstaltung
stattfindet, hälftig geteilt.

4 Der Betrieb von Glücksspielunternehmungen
ist verboten. Für den Spielbetrieb

in Kursälen bleiben die eidgenössischen
Vorschriften vorbehalten.

Art. 59

z Behörde6 die Wandergewerbe ist die Polizeidirektion
e or e Bewilligungs-, Entzugs- und Aufsichtsbehörde.
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Abschnitt 3

Verschiedene Gewerbe

Art. 60

1 Der Regierungsrat erlässt die zur Bekämpfung Dariehen-

von Missbräuchen im Zinswesen erforderlichen geschäfte
Vorschriften über die gewerbsmässige Vermittlung
und Gewährung von Darlehen und Krediten. Er
kann bestimmen, welche Personen und Firmen
Bücher führen müssen, soweit sie dem Bundesgesetz

über die Banken und Sparkassen nicht
unterstellt sind.

2 Die Polizeidirektion übt die Aufsicht
über die Innehaltung der erlassenen
Auflagen aus.

2 Das Konkordat über die Massnahmen zur Alinea 2 wird 3

Bekämpfung von Missbräuchen im Zinswesen
bleibt vorbehalten.

Art. 61

1 Die Bewilligung zur Ausübung des Pfandleih- pfandieih-
gewerbes wird von der Polizeidirektion jeweilena) Bewegung
auf fünf Jahre erteilt. Die Bewilligungstaxe für
den Kanton beträgt Fr. 100.— bis Fr. 1000.—, im
Falle der Erneuerung der Bewilligung Fr. 10.— bis
Fr. 500.—. Die Gemeinde kann eine Taxe bis zur
Höhe der Staatstaxe erheben.

2 Der Bewerber muss handlungsfähig, gut
beleumdet und bürgerlich ehrenfähig sein. Das
Geschäftslokal soll für das Publikum leicht zugänglich

und zweckmässig eingerichtet sein.
3 Der Bewerber hat eine Kaution von Fr. 3000.—

bis Fr. 10 000.— zu stellen; Pfandleihanstalten der
Gemeinden sind hievon befreit. Die Kaution wird
von der Polizeidirektion verwaltet und haftet für
Schadenersatzansprüche der Kunden. Sie darf dem
Berechtigten frühestens ein Jahr nach Beendigung
des Geschäftsbetriebes zurückgegeben werden,
sofern nach zweimaliger Aufforderung im Amtsblatt
und in den ortsüblichen Anzeigeblättern keine
unerledigten Ansprüche bei der Polizeidirektion
gemeldet worden sind.

Art. 62

1 Die Polizeidirektion übt die Aufsicht über die t» Aufsteht
Pfandleihanstalten aus.

2 Der Regierungsrat erlässt die Vorschriften über
— die Führung der Geschäftsbücher,
— die Geschäftsordnung,
— die notwendigen Angaben im Versatzschein,
— die Aufbewahrung der Versatzpfänder,
— die Registrierung und Aufbewahrung von Mel¬

dungen über vermisste Sachen.
3 Die Polizei ist jederzeit befugt, die Geschäftsbücher,

die Versatzpfänder und die erworbenen
oder zum Kauf angebotenen Sachen zu kontrollieren.

4 Werden dem Pfandleiher Sachen unter
verdächtigen Umständen angeboten, so hat er
unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 16
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Art. 63

c) Geschäfts- 1 Der Regierungsrat setzt den für Pfandleihge-
tatigkeit schgfte zulässigen Zinsfuss fest und bestimmt,

welche Gebühren der Pfandleiher ausserdem noch
fordern darf.

2 Der Pfandleiher ist verpflichtet, sein Pfandlager

bis zur Schätzungssumme gegen Elementarschäden

zu versichern. Wird ein Versatzpfand
durch ein solches Ereignis beschädigt, so hat der
Pfandleiher eine Entschädigung bis zur Höhe der
Schätzungssumme zu leisten.

3 Die Aufforderung zur Einlösung der Versatzpfänder

ist ein Mal im Anzeigeblatt der Gemeinde,
oder wo keines besteht, in ortsüblicher Weise zu
veröffentlichen. Der amtliche Verkauf darf erst
drei Wochen nach dieser Veröffentlichung
stattfinden und erfolgt nach den Vorschriften über die
öffentliche Versteigerung.

4 Die Vorschriften über das Pfandleihgewerbe
gelten auch für den gewerbsmässigen Kauf auf
Rückkauf.

Trödler

mit alten Gebrauchsgegenständen
treibt.

Art. 64

1 Trödler ist, wer vorwiegend mit getragenen
Kleidern und gebrauchtem Hausrat handelt oder
Kleinhandel mit Altmaterial treibt. Der Handel
ausschliesslich mit Gegenständen, die künstlerisch
oder wegen ihres Alters einen besondern Wert
haben (Antiquitäten) fällt nicht unter diese Bestimmung.

2 Die Bewilligung zur Ausübung des Trödlergewerbes

wird vom Regierungsstatthalter jeweilen
auf fünf Jahre erteilt. Die Bewilligungstaxe des
Kantons beträgt Fr. 20.— bis Fr. 100.—, bei der
Erneuerung der Bewilligung Fr. 5.— bis Fr. 20.—;
die Gemeinde kann eine Taxe bis zur Höhe der
Staatstaxe erheben.

3 Der Bewerber muss handlungsfähig, gut
beleumdet und bürgerlich ehrenfähig sein.

4 Der Regierungsrat erlässt die Vorschriften
über die Geschäftslokale und das Trödlerbuch.

5 Die Polizei ist jederzeit befugt, das Trödlerbuch

und die erworbenen oder zum Kauf angebotenen

Sachen zu kontrollieren.
6 Werden dem Trödler Sachen unter verdächtigen

Umständen angeboten, so hat er unverzüglich
die Polizei zu benachrichtigen.

Vierter Teil

Aufsicht, Abgaben und Rechtsschutz

Art. 65

Aufsichts- Die Volkswirtschaftsdirektion übt die Aufsicht
behorde aus über die Anwendung dieses Gesetzes und seiner

Ausführungsbestimmungen, soweit diese
Erlasse nicht eine andere Behörde damit betrauen.
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Art. 66

1 Sind für die Ausübung eines Gewerbes be- Aufsicht

stimmte Einrichtungen vorgeschrieben, so kann die
Aufsichtsbehörde jederzeit deren Vorhandensein
und Zustand kontrollieren. Stellt sie Mängel fest,
so setzt sie eine Frist zur Behebung; nach unbe-
nütztem Ablauf lässt sie die Mängel auf Kosten des
Säumigen beheben oder entzieht die Bewilligung.
Die Vorschriften über die Erteilung von
Baubewilligungen finden sinngemäss Anwendung.

2 Ist ein Gewerbetreibender auf Grund dieses
Gesetzes oder seiner Ausführungsbestimmungen
verpflichtet, Geschäftsbücher zu führen, so kann
sich die Aufsichtsbehörde diese Bücher vorlegen
lassen. Sind sie mangelhaft geführt, so erteilt sie
die nötigen Weisungen.

3 Droht infolge Ausübung eines Gewerbes eine
unmittelbare und erhebliche Gefahr oder
missachtet der Gewerbetreibende in schwerer Weise
gewerbepolizeiliche Vorschriften, so kann die
Aufsichtsbehörde die sofortige vorläufige Einstellung
der Gewerbeausübung verfügen und die nötigen
Anordnungen zur Beseitigung der Gefahr oder zur
Herstellung des gesetzmässigen Zustandes treffen.

4 Die Aufsichtsbehörde kann ihre Verfügungen
mit der Strafandrohung von Artikel 292 des
schweizerischen Strafgesetzbuches verbinden.

Art. 67

Mitglieder von Behörden, Beamte und Ange-
verstellte des Staates und der Gemeinden sowie amt- ^tspfficSt
lieh beigezogene Sachverständige haben über die
bei ihrer amtlichen Tätigkeit gemachten
Wahrnehmungen über Geschäftsverhältnisse einzelner
Gewerbetreibender Stillschweigen zu beachten.

Art. 68

1 Der Regierungsrat erlässt einen Rahmentarif Gebühren
über die Gebühren für Erteilung, Erneuerung, a) Betrag

Widerruf und Entzug einer Bewilligung, für
die Erteilung von Fähigkeitsausweisen und für
die Kontrolle bewilligungspflichtiger gewerblicher

Anlagen und Einrichtungen. Die Gebühren
sollen den durchschnittlichen Aufwand des Staates
und der Gemeinde für diese Anordnungen nicht
übersteigen.

2 Die Bewilligungsbehörde setzt die im einzelnen

Falle geschuldete Gebühr fest.
3 Wird für die Erteilung einer Bewilligung eine

Taxe erhoben, so ist keine zusätzliche Gebühr
geschuldet.

Art. 69

1 Vor Bezahlung der Gebühr für eine Gewerbe- b) Bezahlung

bewilligung darf die bewilligungspflichtige Tätig- und Erlass

keit nicht aufgenommen werden, sofern nicht die
Bewilligungsbehörde eine Zahlungsfrist ansetzt.
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2 In Härtefällen kann die Bewilligungsbehörde
eine Gebühr ganz oder teilweise erlassen.

Art. 70

o Nach- Ist eine Gebühr infolge unrichtiger oder unvoll-
zahiung ständiger Angaben des Gesuchstellers zu niedrig

festgesetzt worden, so muss er den Mehrbetrag
nachbezahlen.

Art. 71

Taxen 1 Taxen dürfen nur nach Massgabe dieses Ge-
a) Erhebung setzes erhoben werden.

2 Der Grosse Rat ist befugt, die Taxen dieses
Gesetzes veränderten Verhältnissen anzupassen.

3 Die Bewilligungsbehörde setzt im Rahmen des
Gesetzes die im einzelnen Falle geschuldete Taxe
fest. Sie berücksichtigt dabei die Bewilligungsdauer,

die mit der Erteilung der Bewilligung und
der Kontrolle des betreffenden Gewerbes verbundenen

Kosten des Staates und der Gemeinde, und
die Verdienstmöglichkeiten des bewilligungs-
pflichtigen Gewerbes im allgemeinen und jene des
zu bewilligenden Betriebes im besondern.

und
Bemessung

Art. 72

b> Rück- i ist eine mit der Erhebung einer Taxe verbun-
und Erlass dene Bewilligung auf bestimmte Zeit erteilt wor¬

den und verzichtet der Inhaber der Bewilligung
in der ersten Hälfte der Bewilligungsdauer auf die
Ausübung des Gewerbes, so ist ihm auf sein Begehren

die Hälfte der zum voraus bezahlten Taxe
zurückzuerstatten; stirbt der Inhaber der Bewilligung

in der ersten Hälfte der Bewilligungsdauer,
so steht der Rückerstattungsanspruch den Erben
zu.

2 Wenn der Inhaber einer auf unbestimmte Zeit
erteilten Bewilligung kurze Zeit nach der Erteilung

der Bewilligung stirbt oder aus gesundheitlichen

oder wirtschaftlichen Gründen zur Aufgabe
des Gewerbes genötigt ist, so kann die
Bewilligungsbehörde auf Begehren des Inhabers oder seiner

Erben eine teilweise Rückerstattung der Taxe
gewähren.

3 In Härtefällen kann die Bewilligungsbehörde
eine Taxe ganz oder teilweise erlassen.

Art. 73

o Nach- Die Vorschriften über die Nachzahlung einer Ge-
zahiung bühr finden auch auf die Taxen Anwendung.

Art. 74

Rechtsschutz Für Beschwerden gegen Verfügungen und für
die Weiterziehung von Entscheiden, welche auf
Grund dieses Gesetzes oder seiner Ausführungsbestimmungen

erlassen worden sind, sowie für das
neue Recht gelten die Vorschriften des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege.
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Fünfter Teil

Widerhandlungen

Art. 75

Wer in der Absicht, eine Bewilligung zu erwir- unwahre
ken, wissentlich unwahre Angaben über wesent- Angaben

liehe Tatsachen macht, wird mit Busse oder Haft
bestraft.

Art. 76

Wer ein bewilligungspflichtiges Gewerbe ohne
Bewilligung oder auf Grund einer Bewilligung ausübt,

die er durch wissentlich falsche Angaben
erwirkt hat, wird mit Busse oder Haft bestraft.

Art. 77

1 Wer die Vorschriften gegen das unlautere Ge- Andere

schäftsgebaren oder gegen den Missbrauch einer handiungen
Monopolstellung verletzt, wird mit Busse oder Haft
bestraft.

2 Wer sich nicht in das Gewerbeverzeichnis
eintragen lässt oder Änderungen nicht innerhalb
dreissig Tagen der Gemeinde schriftlich mitteilt,
wird nach erfolgloser Mahnung mit Busse bis Franken

50.— bestraft.
3 Wer andern gewerbepolizeilichen Vorschriften

dieses Gesetzes oder der auf ihm beruhenden
Erlasse zuwiderhandelt, wird mit Busse, in schweren
Fällen mit Haft bestraft.

Art. 78

Ist mit der Übertretung einer Bestimmung die-Hinterziehung
ses Gesetzes oder seiner Verordnungen eine Taxenoder

Gebührenhinterziehung verbunden, so hat der
Richter dem Verurteilten neben der Strafe auch
die Nachzahlung dieser Abgaben aufzuerlegen.

Art. 79

1 Auf die Widerhandlungen gegen die bundes- vorbehält
rechtlichen Bestimmungen über Ausverkäufe und der<Shteses

AusnahmeVerkäufe finden die Vorschriften des
Bundesrechtes Anwendung.

2 Erfüllt eine nach diesem Gesetz strafbare
Handlung einen Tatbestand, für den die
Bundesgesetzgebung eine schwerere Strafe vorsieht, so
wird ausschliesslich diese angewendet.

Art. 80

1 Macht sich im Betrieb einer Einzelfirma eine straf-
vom Betriebsinhaber mit der Leitung des Betriebes 'veran?6
betraute Person einer Widerhandlung schuldig, so de^ortung^
ist diese Person strafbar. Der Betriebsinhaber ist Inhabers
neben dieser Person nur strafbar, wenn er von der
Widerhandlung Kenntnis hat und es unterlässt,
sie zu verhindern oder für Abhilfe zu sorgen.

Gewerbeausübung

ohne oder
mit

erschlichener
Bewilligung
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2 Wird eine Widerhandlung im Betrieb einer
juristischen Person oder einer Handelsgesellschaft
begangen, so sind diejenigen Personen strafbar,
die für sie gehandelt haben oder hätten handeln
sollen. Die juristische Person oder die Gesellschaft
haftet solidarisch für Bussen und Kosten, sofern
sie nicht nachweist, dass sie alle erforderliche
Sorgfalt angewendet hat, um die Einhaltung der
Vorschriften durch die genannten Personen zu
bewirken.

Sechster Teil

Schiuss- und Übergangsbestimmungen

Art. 81

Inkrafttreten 1 Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch
Ube/echtSS~ das Volk auf einen vom Regierungsrat festzuset¬

zenden Zeitpunkt in Kraft.
2 Bewilligungen, welche auf Grund der durch

dieses Gesetz aufgehobenen Erlasse erteilt worden
sind, bleiben für die in diesen Bewilligungen
vorgesehene Dauer in Kraft; für den Widerruf und
den Entzug solcher Bewilligungen findet dieses
Gesetz Anwendung.

3 Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes noch
nicht abgelaufene, im Anschluss an einen
durchgeführten Ausverkauf verfügte Sperre für die
Wiedereröffnung eines Geschäftes oder die
Wiederaufnahme einer Warengattung oder Verkaufsabteilung

bleibt unverändert in Kraft.
4 Ist eine Behörde nach dem Inkrafttreten dieses

Gesetzes zur Erteilung einer bereits nachgesuchten
Bewilligung oder zur Weiterführung eines

andern Verfahrens nicht mehr zuständig, so überweist

sie die Akten der gemäss diesem Gesetz
zuständigen Behörde.

5 Widerhandlungen gegen die durch dieses
Gesetz aufgehobenen Bestimmungen früherer
Erlasse werden nach dem bisherigen Recht beurteilt,
sofern dieses Gesetz für den Angeschuldigten nicht
das mildere ist.

Art. 82

von- Der Regierungsrat erlässt die zur Ausführung
Verordnungen dieses Gesetzes notwendigen Vollziehungsverord-

nungen, namentlich über
— die Unterstellung gewerblicher Betriebe der
land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion und
die auf sie anwendbaren Bestimmungen (Art. 2

Abs. 4),

— das Gewerbeverzeichnis (Art. 3),

— die Waren, die nur in vorgeschriebenen Einhei¬
ten oder Beschriftung vertrieben werden dürfen

(Art. 6 Abs. 3),

— die bewilligungspflichtigen Gewerbe (Art. 10
Abs. 3 und Art. 12),

— den Inhalt der Gewerbebewilligungen (Art. 18
Abs. 3),

— die Betriebstaxen für Verkaufswagen (Art. 51

Abs.3),



25

— die Wetten (Art 58 Abs. 2),

— die Pfandleihgeschäfte (Art. 62 Abs. 2, und
Art. 63 Abs. 1),

— die Trödler (Art. 64 Abs. 4),

— den Gebührentarif (Art. 68 Abs. 1).

Art. 83

1 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind alle Aufhebung
mit seinen Vorschriften im Widerspruch stehenden Erlasse1

frühern Erlasse aufgehoben.
Aufgehoben sind insbesondere:

a) Gesetze: a) Gesetze

1) Gesetz vom 7. November 1849 über das
Gewerbewesen,

2) Gesetz vom 9. Mai 1926 über den Warenhandel,

das Wandergewerbe und den
Marktverkehr,

3) Gesetz vom 26. Februar 1888 betreffend den
Gewerbebetrieb der Gelddarleiher, Darlehensvermittler,

Pfandleiher und Trödler sowie
betreffend den Wucher,

b) Verordnungen:
1) Skilehrer-Tarif, vom 18. November 1938,

2) Regulativ vom 2. November 1937 für die Ski-
lehrer-Prüfungen des Kantons Bern,

3)Beschluss vom 27. August 1926 betreffend die
Aufhebung des Reglementes über die
Kutscher des Oberlandes,

4) Regierungsratsbeschluss vom 8. Februar/18.
März 1924 betreffend die Durchführung der
Examenfeste.

2 Die Verordnungen, welche auf Grund der durch
Artikel 83 aufgehobenen Gesetze erlassen worden
sind, bleiben in Kraft, bis sie der Regierungsrat
aufhebt, soweit sie nicht durch Artikel 83 selbst
aufgehoben oder einzelne ihrer Bestimmungen
durch dieses Gesetz abgeändert werden.

b)
Verordnungen

Streichen: a) Gesetze
Das Gesetz

das Gesetz

das Gesetz

den Wucher.-

Abschnitt b) streichen

Art. 84

Artikel 115 des Gesetzes vom 28. Mai 1911
betreffend die Einführung des Schweiz. Zivilgesetzbuches

wird aufgehoben und durch folgenden
neuen Wortlaut ersetzt: «Das Pfandleihgewerbe
wird durch das Gewerbegesetz geordnet».

Abänderung
des EG ZGB

Bern, den 11. November 1968

Im Namen des Grossen Rates,

der Präsident:
Guido Nobel

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, denl7. Januar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 10. Januar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Hadorn



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 31. Dezember 1968/28. Januar 1969 und
24. Januar 1969

Dekret
vom 22. Mai 1967

über die Schulhausbau-Subventionen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 12 des Primarschulgesetzes
vom 2. Dezember 1951/27. September 1964 und
Artikel 46 des Mittelschulgesetzes vom 3. März 1957/
10. Februar 1963 sowie Artikel 30 lit. a des
Gesetzes vom 4. April 1965 über die Besoldungen der
Lehrer an den Primär- und Mittelschulen,

auf den Antrag des Regierungsrates,

Das Dekret vom 22. Mai 1967 über die
Schulhausbau-Subventionen wird wie folgt abgeändert:

Art. 1. 1 Für die Abstufungen der Beiträge des
Staates an die Gemeinden gemäss Artikel 12 Absatz
1 des Primarschulgesetzes vom 2. Dezember 1951/
27. September 1964 und Artikel 46 Absatz 1 des
Mittelschulgesetzes vom 3. März 1957/10. Februar
1963 ist die Einteilung der Gemeinden in
Besoldungsbeitragsklassen gemäss den Bestimmungen
des jeweils geltenden Einreihungsdekretes
massgebend.

2 Der ordentliche Beitrag an Neu- und
Umbauten und wertvermehrende Renovationen von
Schulhäusern, Turnhallen, Turn- und Spielplätzen,
entsprechend dem nachgenannten Artikel 4, wird
nach folgenden Prozentsätzen berechnet:

Besoldungs- Subventionen bei
beitragsklassen Primarschulbauten Mittelschulbauten

(Abänderung)

beschliesst:

I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%>

50

49

48

47
46

45

44
43

42
41

40
39

•/o

50

49

48

47

46

45
44
43

42
41

40

39



Besoldungs- Subventionen bei
beitragsklassen Primarschulbauten Mittelschulbauten

3 An die Kosten von eingebauten Lehrschwimmbecken

in Schulanlagen kann ein Staatsbeitrag von
höchstens 10 Prozent bewilligt werden.

Art. 4 bls. Die Bestimmungen der Artikel 1 bis
3 gelten unter dem Vorbehalt der Bestimmungen
der Artikel 12 und 13 des Dekretes vom 2.
September 1968 über den direkten und indirekten
Finanzausgleich betreffend die Kürzung der
Staatsbeiträge.

Diese Abänderung tritt rückwirkend auf den
1. Januar 1969 in Kraft.

Bern, den 31. Dezember 1968/28. Januar 1969

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30
31

32
33

34
35

36

37

38
39

40

%

38

36

34
33

32

31

30
28

27

26

25

23

22

21

19

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

°/o

38

36

35
34

33

32

31

30
29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

II.

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 24. Januar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Morand

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 17
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Ergebnis der ersten Lesung
vom 11. September 1968

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 29. November/27, u. 23. Dezember 1968

für die 2. Lesung

(Von der Redaktionskommission bereinigter Text)

Gesetz

über die Berufsbildung

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Bundesgesetzes vom 20.
September 1963 über die Berufsbildung,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Geltungsbereich

Art. 1

1 Dieses Gesetz ordnet den Vollzug des Bundesgesetzes

vom 20. September 1963 über die
Berufsbildung (im folgenden Bundesgesetz genannt) und
gilt für die Berufslehre und die berufliche
Weiterbildung in den vom Bundesgesetz erfassten Berufen

sowie für die Berufsberatung.
2 Das Gesetz findet Anwendung auf weitere

Berufe, die der Kanton gestützt auf eidgenössisches
Recht oder in eigener Zuständigkeit regeln kann,
sofern kantonale Erlasse nicht Sonderbestimmungen

enthalten.
3 Die Vorschriften über die Berufsberatung sind

für alle Berufe anwendbar.
4 Die Fortbildungsschulpflicht der schulentlassenen

Jugend, die weder in einer Berufslehre im
Sinne des Bundesgesetzes steht noch eine höhere
Lehranstalt besucht, wird in einem besonderen
kantonalen Erlass geregelt.

II. Berufsberatung

Art. 2

1 Die Berufsberatung im Kanton Bern wird dem
Amt für Berufsberatung übertragen; dieses ist
zugleich kantonale Zentralstelle im Sinne von
Artikel 4 des Bundesgesetzes.

2 Das Amt für Berufsberatung fördert den Ausbau

und die fachkundige Durchführung der öffentlichen

Berufsberatung im Kanton Bern.

Vollzug

wird gesondert geregelt.

Kantonales
Amt für
Berufsberatung

1 Die Berufsberatung wird dem Kantonalen

Amt für Berufsberatung (im folgenden
Amt für Berufsberatung genannt) als

Abteilung der Volkswirtschaftsdirektion
übertragen. Dieses ist..

2 Das Amt für Berufsberatung sorgt für
die Organisation und Durchführung der
Berufsberatung im Kanton und fördert die
Aus- und Weiterbildung der in der öffentlichen

Berufsberatung tätigen Personen.
Für die Ausbildung der Berufsberater
und Berufsberaterinnen gelten die vom
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit (im folgenden Biga genannt)
genehmigten Richtlinien des Schweizerischen
Verbandes für Berufsberatung.

3 Der Kanton fördert insbesondere die
Errichtung von hauptamtlichen
Berufsberatungsstellen.
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Die Gemeinden sind verpflichtet, Be- Regionale
Berufs*

rufsberatungsstellen zu führen oder sich beratungs-
hierfür zu regionalen Zweckverbänden zu- steilen

sammenzuschliessen.

Absätze 2 und 3 werden gestrichen.

Art. 4

Marginale: Wahl und Anstellungsbedingungen
der Berufsberater

1 Die Wahl und die Anstellungsbedin- ^Jrufs"
gungen der Berufsberater bedürfen der berater

Genehmigung durch die Volkswirtschaftsdirektion.

2 Keine Änderung

Bisheriger Absatz 3 wird gestrichen

3 Text bisheriger Absatz 4

Bisheriger Artikel 5 wird gestrichen

Art. 5, bisher Art. 6

2 Der Regierungsrat erlässt darüber eine
Verordnung, die auch die Wahl der Berufsberater

regelt.

Art. 3

1 Die Gemeinden können sich zu Zweckverbänden
für Berufsberatung zusammenschliessen und

im Einvernehmen mit der Volkswirtschaftsdirek-
tion eine Berufsberatungsstelle führen, die allen
Ratsuchenden zur Verfügung steht. In grösseren
Agglomerationen kann die Berufsberatungsstelle
der Verwaltungsabteilung einer Gemeinde unterstellt

werden. Vorbehalten bleiben interkantonale
Regelungen.

2 Der Kanton fördert insbesondere die Errichtung
von hauptamtlichen Berufsberatungsstellen.

3 Die Reglemente der Gemeindeverbände
bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates. Die
Volkswirtschaftsdirektion erlässt ein Normalreglement

als Richtlinie.

Art. 4

1 Die Wahl der Berufsberater erfolgt durch die
Zweckverbände gestützt auf eidgenössische und
kantonale Richtlinien und bedarf der Genehmigung

der Volkswirtschaftsdirektion. Für die Wahl
der akademischen Berufsberater gelten die
Bestimmungen der Verordnung gemäss Artikel 6
Absatz 2.

2 Für die Neubesetzung sind die Stellen öffentlich
auszuschreiben. Berufungswahlen sind zulässig.

3 Die Anstellungsbedingungen der Berufsberater
unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates.

4 Die hauptamtlichen Berufsberater sind einer
Pensionskasse anzuschliessen.

Art. 5

2 Der Regierungsrat erlässt eine entsprechende
Verordnung.

III. Berufslehre

1. Allgemeine Vorschriften

aus- und 1 Die Volkswirtschaftsdirektion erlässt Weisun-
WdeJeBerufUs-g gen über die Ausbildung der Berufsberater.

berater 2 Das Amt für Berufsberatung fördert die Aus-
und Weiterbildung der in der öffentlichen
Berufsberatung tätigen Personen.

Art. 6

Akademische 1 Die Erziehungsdirektion und die Volkswirt-
undUBerufs- Schaftsdirektion fördern den Ausbau einer beson-

beratung deren akademischen Studien- und Berufsberatung
in Zusammenarbeit mit der Universität, den höheren

Mittelschulen und den Gemeinden.

Art. 6 Art. 7

Die Volkswirtschaftsdirektion kann mit Kantonale Die Volkswirtschaftsdirektion kann mit Zustim-
Zustimmung des Biga Ausbildungs- und UndSprüfTngSs" niung des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und
Prüfungsreglemente erlassen. reglemente Arbeit (im folgenden Biga genannt) vorläufige

Ausbildungs- und Prüfungsreglemente für neue
Berufe und endgültige für Berufe erlassen, die
kantonal geregelt sind.
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Art. 8

1 Zur Sicherstellung der beruflichen Ausbildung
kann der Kanton die von den Berufsverbänden
organisierten Einführungskurse zur Aneignung der
grundlegenden Fertigkeiten in einem Lehrberuf
fördern. Insbesondere kann er an anrechenbare
Aufwendungen für Einführungskurse und Bauten,
wenn sie regionalen Bedürfnissen dienen, Beiträge
ausrichten.

2 Den von diesen Einführungskursen berührten
Berufsschulen ist im Einvernehmen mit dem
Kantonalen Amt für Berufsbildung (im folgenden Amt
für Berufsbildung genannt) in der Kurskommission
eine angemessene Vertretung einzuräumen.

3 Voranschläge und Abrechnungen sind nach den
Weisungen des Amtes für Berufsbildung aufzustellen.

Art. 9

Der Kanton fördert, zusammen mit den
Berufsverbänden, die Durchführung von Instruktionskursen

für Lehrmeister.

Art. 10

1 Das Recht zur Ausbildung von Lehrlingen ist
gemäss dem Bundesgesetz von der Erfüllung
allgemeiner und besonderer Voraussetzungen durch
den Lehrmeister abhängig. Das Amt für
Berufsbildung erteilt die Bewilligung nach Anhören
der Lehrlingskommission.

2 Die im einzelnen Lehrbetrieb zulässige
Lehrlingszahl richtet sich nach den in den Ausbildungs-
reglementen des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements

enthaltenen Bestimmungen. Beim
Vorliegen besonderer Verhältnisse ist das Amt für
Berufsbildung befugt, in Einzelfällen die zulässige
Höchstzahl der Lehrlinge vorübergehend zu
erhöhen.

Art. 11

Das Amt für Berufsbildung kann in Ergänzung
des ärztlichen Zeugnisses gemäss Artikel 8
Absatz 2 der Verordnung zum Bundesgesetz den
vorzeitigen Antritt einer Berufslehre vom Ergebnis

einer Abklärung der körperlichen und
geistigen Reife des Jugendlichen in bezug auf den
Lehrberuf abhängig machen.

Art. 12

Die Arbeitszeit der Lehrlinge richtet sich nach
den Bestimmungen der Arbeitsgesetzgebung.

Art. 13

1 Der Ferienanspruch der Lehrlinge richtet sich
nach den besonderen eidgenössischen und kantonalen

Vorschriften. Die Ferien sind während der
Berufsschulferien zu beziehen.

2 Begründete Ausnahmen können von den
Schulkommissionen bewilligt werden.

Art. 7

Einführungs- 1 Die Volkswirtschaftsdirektion kann die
kurse von den Berufsverbänden

Insbesondere kann sie

Art. 8

instruktions- Das Amt für Berufsbildung fördert,
kurse für

Lehrmeister

Art. 9

Lehrverhältnis

Absatz 2 wird gestrichen

Art. 10

Vorzeitiger
Antritt

der Lehre

Art. 11

Arbeitszeit

Art. 12

Ferien

2 Die Schulkommission kann Ausnahmen
bewilligen, wenn wichtige Gründe
vorliegen.
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Art. 13 Art. 14

2 Die Mindestbedingungen der
Versicherungen und die ärztliche Untersuchung
der Lehrlinge werden in einer Verordnung
geregelt. Die Mindestbedingungen der
Versicherungen sind im Lehrvertrag
aufzuführen.

Absätze 3 und 4 werden gestrichen

Kranken- 1 Der Lehrbetrieb hat den Lehrling gegen Krank-
Versicherung heit und, sofern der Betrieb nicht der Schweize¬

rischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) untersteht,

gegen die Folgen von Betriebs- und Nicht-
betriebsunfälle ausreichend zu versichern.

2 Die Mindestbedingungen für die Krankenversicherung

werden in Weisungen der Volkswirt-

3 Die Prämien für die Betriebsunfallver-
sicherung hat der Lehrbetrieb zu übernehmen.

Die Bezahlung der Prämien für die
Nichtbetriebsunfallversicherung und die
Krankenversicherung ist im Lehrvertrag
zu regeln.

Absatz 6 wird gestrichen

schaftsdirektion festgesetzt.

3 Falls bereits eine gleichwertige private
Krankenversicherung besteht, fällt diese Verpflichtung
für den Lehrbetrieb dahin.

4 Als Mindestbedingungen für die Unfallversicherung

gelten die Leistungen der «NormalVersicherung»,

die die beiden Berufsbildungsämter-
Konferenzen der deutschen und welschen Schweiz
mit der Schweizerischen Unfalldirektoren-Konferenz

abgeschlossen haben.
5 Die Prämien für die Betriebsunfälle hat in

allen Fällen der Lehrbetrieb zu übernehmen. Die
Bezahlung der Prämien für die Nichtbetriebs-
unfälle und die Krankenversicherung ist im
Lehrvertrag zu ordnen.

6 Der Regierungsrat kann die ärztliche
Untersuchung der Lehrlinge einzelner oder aller Berufe,
vor Lehrantritt oder während der Lehre, auf dem
Verordnungsweg vorschreiben.

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 15

invalide Der Kanton fördert die Berufsbildung invalider
"erziehbare" und schwererziehbarer Lehrlinge.

Lehrlinge

Art. 16

Beginn der 1 Der Beginn der Lehre ist nach Möglichkeit auf
Iprobez""td den Beginn des Berufsschuljahres festzusetzen.

2 Falls die Vertragsparteien die Dauer der Probezeit

nicht festgelegt haben, beträgt sie drei
Monate.

Art. 17

1 Das Amt für Berufsbildung übt die Oberauf-Aufsicht und

aus. Es lässt durch Mitglieder der prüften sieht über die Berufslehre aus. Zur Sicherstellung
Lehrlingskommissionen Betriebsbesuche

2 Das Amt für Berufsbildung kann, wenn
nötig in Zusammenarbeit mit den
Berufsverbänden, den Berufsschulen und den
Prüfungskommissionen, Zwischenprüfungen

anordnen.

3 Die Volkswirtschaftsdirektion kann die
Durchführung von Zwischenprüfungen
kantonalen Berufsverbänden übertragen.

einer gedeihlichen Entwicklung der Lehre lässt
es durch Mitglieder der Lehrlingskommissionen
Betriebsbesuche zur Abklärung des Ausbildungsstandes

vornehmen und Auskünfte bei den
Vertragsparteien und den Berufsschulen einholen.

2 Das Amt für Berufsbildung ist befugt, in
Einzelfällen allein oder für alle Lehrlinge eines Berufes

in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden,
den Prüfungskommissionen und den Berufsschulen

Zwischenprüfungen anzuberaumen. Die
Aufwendungen für Zwischenprüfungen, die auf
Verlangen der Verbände oder einzelner Betriebe
durchgeführt werden, gehen zu deren Lasten.

3 Für die Übertragung der Durchführung der
Zwischenprüfungen an einen kantonalen
Berufsverband ist die Volkswirtschaftsdirektion zuständig.
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Art. 18 Art. 17

1 Die erstinstanzliche Aufsichtsbehörde über die Lehriings-
Lehrverhältnisse ist die Lehrlingskommission.

2 Der Regierungsrat ernennt auf Antrag der
Volkswirtschaftsdirektion die Lehrlingskommissionen.

Sie umfassen je nach den Verhältnissen
5 bis 15 Mitglieder und sind in der Regel
paritätisch aus berufstätigen und an der Berufsbildung
interessierten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
bestellen. Die stark vertretenen Lehrberufe und
auch die Frauenberufe sind bei der Zusammensetzung

der Lehrlingskommissionen zu berücksichtigen.

Die Lehrlingskommissionen ziehen zu ihren
Sitzungen auch Vertreter der Berufsberatung, der
Berufsschule und der Prüfungskommission mit
beratender Stimme bei.

3 Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre.
4 Ist ein Mitglied nicht mehr berufstätig oder

erreicht es im Laufe einer Amtsperiode das Alter
von 65 Jahren, ist es nach Ablauf der
Amtsperiode nicht mehr wählbar.

5 Hauptamtliche Sekretäre für die Lehrlingsund
Prüfungskommissionen werden auf Antrag

des Amtes für Berufsbildung von der
Volkswirtschaftsdirektion gewählt.

6 Der Zuständigkeitsbereich, die Organisation
und die Aufgaben der Lehrlingskommissionen
sowie deren Entschädigungen werden in einer
Verordnung geregelt.

aus berufstätigen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern zu bestellen.

Die restlichen Sätze werden gestrichen

3 Die Lehrlingskommissionen haben zu
ihren Sitzungen Vertreter der Berufsberatung

und der Berufsschule mit beratender
Stimme beizuziehen, sofern diese nicht
bereits Mitglieder der Lehrlingskommission
sind.

Absatz 3 wird Absatz 4

Absatz 4 wird Absatz 5

6 Hauptamtliche Sekretäre für die
Lehrlingskommissionen werden nach Anhören
der betreffenden Kommission auf Antrag
des Amtes für Berufsbildung von der
Volkswirtschaftsdirektion gewählt.

Absatz 6 wird Absatz 7

2. Lehrverhältnis

Art. 19
1 Der Lehrvertrag ist vor Beginn der Lehre Lehrvertrag

abzuschliessen und der Lehrlingskommission
spätestens 14 Tage nach Ablauf der Probezeit
einzureichen.

2 Bei einem Lehrverhältnis zwischen dem Inhaber
der elterlichen Gewalt und dessen Kind oder

Mündel bedarf es keines Lehrvertrages. In einem
solchen Fall hat der Lehrmeister das Lehrverhältnis

innert vier Wochen nach Beginn der Lehre
schriftlich dem Amt für Berufsbildung zu melden.

3 Für den Abschluss von Lehrverträgen stellt das
Amt für Berufsbildung einheitliche Vertragsformulare

unentgeltlich zur Verfügung. Vorbehalten
bleibt Artikel 87 Buchstabe a.

Art. 20
1 Für jedes Lehrverhältnis, das diesem Gesetz Einschreibe-

unterliegt, ist vom Lehrmeister eine Einschreibe- gebühr

gebühr zu entrichten, die dem kantonalen Fonds
zur Förderung der Berufsbildung zugewiesen wird.

2 Bei besonderen Verhältnissen kann das Amt
für Berufsbildung auf den Einzug der Gebühr ganz
oder teilweise verzichten.

Art. 18

2 Ist der Lehrmeister zugleich Inhaber
der elterlichen Gewalt, so bedarf es keines
Lehrvertrages. In einem solchen Fall...

3 Das Amt für Berufsbildung stellt
einheitliche Vertragsformulare unentgeltlich
zur Verfügung.

2. Satz wird gestrichen
Art. 19
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Art. 20

alle Vorkommnisse, die eine we- Meidepnicht
sentliche Änderung des Lehrvertrages nach
sich ziehen, der Lehrlingskommission zu
melden.

Art. 21

Entschädigung

Art. 22

ersatzansprüche

Art. 23

Arbeitstagebuch

Art. 24

Auflösung

Obligationenrechts. Das Amt für
Berufsbildung ist befugt,

2 Antragsberechtigt sind die Vertragsparteien,

die Lehrlingskommissionen und
die Berufsschulen. Vor einem

Art. 25

Die Berufsschule ist verpflichtet, Zielsetzung

um eine harmonische geistige,
charakterliche und körperliche Entwicklung
der Lehrlinge.

3 Die Gebühr wird im Zeitpunkt der Registrierung
des Lehrvertrages fällig. Die Höhe der

Gebühr wird nach Anhören der Berufsverbände durch
den Regierungsrat festgesetzt.

Art. 21

1 Der Lehrmeister ist verpflichtet, bei allen
Vorkommnissen, die eine wesentliche Änderung des
Lehrvertrages nach sich ziehen, die
Lehrlingskommission unverzüglich zu unterrichten.

2 Wesentliche Änderungen des Lehrvertrages
bedürfen der Zustimmung der Lehrlingskommission

und des Amtes für Berufsbildung.

Art. 22

Die Entschädigung des Lehrlings ist im
Lehrvertrag zu regeln. Dabei sollen die Bestimmungen

eines allfälligen Gesamtarbeitsvertrages, die
Richtlinien des Berufsverbandes oder die berufs-
und ortsüblichen Ansätze angewendet werden.

Art. 23

Für alle aus einem Lehrverhältnis erwachsenden
Schadenersatzansprüche gelten die Bestimmungen
des Schweizerischen Obligationenrechts.

Art. 24

Ist im Ausbildungsreglement eines Lehrberufes
die Führung eines Arbeitstagebuches durch den
Lehrling vorgeschrieben, hat der Lehrmeister
dieses periodisch zu prüfen.

Art. 25

1 Die Auflösung des Lehrvertrages unterliegt
den Bestimmungen des Bundesgesetzes und des
Obligationenrechts. In diesem Rahmen ist das
Amt für Berufsbildung befugt, die notwendigen
Anordnungen zu treffen oder das Lehrverhältnis
durch Widerruf der Genehmigung aufzuheben.

2 Gegenüber dem Amt für Berufsbildung sind
die Vertragsparteien, die Lehrlingskommissionen
und die Berufsschulen antragsberechtigt. Vor
einem Entscheid hat die Lehrlingskommission oder
das Amt für Berufsbildung die Vertragsparteien
und die Berufsschulen anzuhören.

3. Beruflicher Unterricht

Art. 26

Die Berufsschule ist im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften verpflichtet, die berufliche Tüchtigkeit

und die staatsbürgerliche Reife der Lehrlinge
zu fördern. Sie unterstützt Eltern und Lehrmeister

in den Bemühungen um eine harmonische
körperliche, geistige und charakterliche Entwicklung

der Lehrlinge.
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Art. 27 Art. 26
1 Für den obligatorischen Unterricht an Berufs- unentgeit-

schulen wird von den Pflichtschülern, die im Kan- 1 ei

ton Bern in der Lehre stehen, kein Schulkostenbeitrag
erhoben.

2 Die öffentlichen Lehrwerkstätten und öffentlichen

Handelsmittelschulen erheben von den Schülern,

die im Kanton Bern wohnen, keinen
Schulkostenbeitrag.

3 Die Kosten für Lehrmittel und Schulmaterial
gehen zu Lasten der Lehrlinge und der Schüler.
Eine andere Regelung bleibt den Schulortsgemein-
den vorbehalten.

4 Beim Besuch kantonaler oder interkantonaler
Fachklassen und Fachkurse ist die Verteilung der
mit der Reise, der Unterkunft und der Verpflegung

verbundenen Kosten im Lehrvertrag zu
regeln.

5 Der Kanton kann Lehrlingen einen Beitrag
an die Reisekosten ausrichten, die zufolge des
Besuches entfernter Schulorte bei der Benützung
öffentlicher Verkehrsmittel entstehen.

Art. 28 Art. 27
1 Der Lehrling ist mit Beginn der Probezeit ver- Pflicht zum 1 Der Lehrling hat die seinem Lehrort

pflichtet, die seinem Lehrort am nächsten gelegene unte^chts am nächsten gelegene Berufsschule zu be -

Berufsschule regelmässig zu besuchen. Für Aus- suchen. Für Ausnahmen ist das Amt.
nahmebewilligungen ist das Amt für Berufsbildung

zuständig.
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des

Bundesgesetzes über die Durchführung interkantonaler

Fachkurse und die Anordnungen des Amtes
für Berufsbildung über den Besuch regionaler,
kantonaler oder ausserkantonaler Fachklassen.

3 Der Schulleiter ist im Rahmen der Richtlinien
des Biga und der Weisungen des Amtes für
Berufsbildung befugt, einen Lehrling vom Unterricht zu
befreien.

4 Das Amt für Berufsbildung soll, in Zusammenarbeit

mit den Berufsschulen, mündige Angelernte,
die sich auf die Lehrabschlussprüfung vorbereiten
wollen, den Berufsschulen zum Unterricht
zuweisen.

Art. 29
1 Der Lehrling ist zu Fleiss und Anstand ver- Pflicht des

pflichtet und hat sich im Rahmen der gesetzlichenEitemunddes
Vorschriften an die Anordnungen der Schule zu Lehrmeisters

halten. Es wird auf die Artikel 45 und 75bis
verwiesen.

2 Eltern und Lehrmeister unterstützen die Schule
in ihren Bemühungen.

Art. 28

Marginale: Pflichten des

1 2. Satz wird gestrichen

Art. 30
1 Die Volkswirtschaftsdirektion sorgt in Verbindung

mit den Gemeinden und Wirtschaftsverbänden
dafür, dass den Lehrlingen und Schülern durch

Errichtung von Berufsschulen, Lehrwerkstätten
und Handelsmittelschulen Gelegenheit zum Besuch
des obligatorischen Unterrichts im Kantonsgebiet
geboten wird oder Vorkehren getroffen werden,
den Lehrlingen und Schülern den Besuch
ausserkantonaler Schulen und Kurse zu ermöglichen.

Errichtung
von Schulen

Art. 29

Marginale: Errichtung und Betrieb von
Schulen

1 Die Volkswirtschaftsdirektion sorgt in
Verbindung mit den Gemeinden und den
Wirtschaftsverbänden für die Errichtung
und den Betrieb von Berufsschulen,
Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen im
Kantonsgebiet. Sie trifft Vorkehren, um
den Lehrlingen und Schülern wenn nötig
den Besuch ausserkantonaler Schulen und
Kurse zu ermöglichen.
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2 Die Errichtung von Berufsschulen ist Sache der
Gemeinden oder Gemeindeverbände, soweit der
Kanton nicht eigene Schulen führt oder nicht vom
Bund anerkannte Schulen privater Trägerorganisationen

bestehen.

Art. 30

1 Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Anerkennung

Handelsmittelschulen privater Organisa- private/"
tionen (Berufsverbände, Betriebe, gemein- Otf0a"ena"

nützige Organisationen usw.) dürfen nur
dann obligatorischen Unterricht erteilen,
wenn sie vom Bund und von der
Volkswirtschaftsdirektion anerkannt sind.

2 Die Anerkennung erfolgt, wenn die
Schule das Pflichtpensum befolgt, über
ausgewiesene Lehrkräfte und genügende
Schuleinrichtungen verfügt.

3 Text bisheriger Absatz 2

Art. 31

1 Soweit es sich nicht um vom Bund anerkannte
Schulen handelt, dürfen Berufsschulen, Lehrwerkstätten

und Handelsmittelschulen privater
Organisationen (Berufsverbände, Betriebe, gemeinnützige

Organisationen usw.) nur dann obligatorischen

Unterricht erteilen, wenn sie von der
Volkswirtschaftsdirektion anerkannt sind. Die
Anerkennung erfolgt, wenn die Schule das
Pflichtprogramm befolgt und über ausgewiesene
Lehrkräfte und genügende Schuleinrichtungen
verfügt.

2 Anerkannte Schulen privater Organisationen
unterstehen der gleichen staatlichen Aufsicht wie
die öffentlichen Schulen. Besondere Vorschriften
des Subventionsrechts und des Prüfungsrechts
bleiben vorbehalten.

Art. 31 Art. 32

Aldie<schuiber
1 *~)as Amt für Berufsbildung ist im Rahmen der

organisation Bundesgesetzgebung für die Organisation des be¬
ruflichen Unterrichts verantwortlich.

rechtfertigt oder die Schule nicht in
der Lage ist, die ihr vom Gesetz und vom
Träger überbundenen Verpflichtungen zu
erfüllen.

2 Es setzt nach Anhören der Berufsschulen und
Berufsverbände die Einzugsgebiete der einzelnen
Schulen nach Berufen fest. Dabei sind, soweit
möglich, Jahresklassen nach Lehrberufen zu
bilden.

3 Die Volkswirtschaftsdirektion kann nach
Anhören der Gemeinden, Gemeindeverbände oder
privater Trägerorganisationen öffentliche Schulen
zusammenlegen oder aufheben und die Anerkennung

der Schule einer privaten Organisation
widerrufen, wenn sich dies aus Gründen
organisatorischer, administrativer oder personeller Natur
rechtfertigt oder die Schule nicht oder nicht mehr
in der Lage ist, die ihr vom Gesetz und dem Träger

überbundenen Verpflichtungen zu erfüllen und
Gewähr für einen erfolgreichen beruflichen Unterricht

zu bieten.

Art. 32 Art. 33

Inspektor1" Aufgaben und Befugnisse des Berufsschul¬
inspektors werden in einem besonderen Reglement
geregelt.

Art. 33 Art. 34

Unterrichts- 1 Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind
heften1" verpflichtet, für die Lehrlinge, die in ihrem Ge¬

biet die Berufslehre bestehen, die nötigen
Unterrichtsräumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Sie
haben für den Unterhalt, die Reinigung, Heizung
und Beleuchtung, die zweckmässige Ausrüstung
mit Schulmobiliar und allgemeinen Lehrmitteln zu
sorgen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 18
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2 Sind für einzelne Lehrberufe Spezialräurne zu
Demonstrationszwecken oder für die Weiterbildung

einzurichten, so kann die Schulortsgemeinde
die Berufsverbände und Lehrmeister zu angemessenen

Beiträgen anhalten. Für anerkannte
Einführungskurse zur Aneignung der grundlegenden
Fertigkeiten gelten die besonderen Bestimmungen der
eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung.

die Berufsverbände zu angemessenen
Beiträgen anhalten.

2. Satz wird gestrichen

Art. 35 Art. 34

1 Die bernischen Wohnsitzgemeinden der Lehr- schuikosten-

linge oder Schüler sind verpflichtet, den Schulorts- beitrage

gemeinden jährlich einen angemessenen Kostenbeitrag

für Betrieb und Einrichtung der
Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen

zu entrichten.
2 Falls sich Lehrort und Wohnort im Kanton

Bern befinden und der Lehrling eine ausserkanto-
nale Schule oder einen interkantonalen Fachkurs
zu besuchen hat, ist die Wohnsitzgemeinde zur
Zahlung des Schulkostenbeitrages verpflichtet.

3 Für den Schulkostenbeitrag für Lehrlinge mit
ausserkantonalem Wohnsitz hat die bernische Lehr-
ortsgemeinde aufzukommen. Für Schüler von
Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen mit
ausserkantonalem Wohnsitz richtet sich der Schulkostenbeitrag

nach den Schulreglementen oder
interkantonalen Vereinbarungen.

4 Die von Wohnsitz- oder Lehrortsgemeinden
entrichteten Schulkostenbeiträge dürfen nicht auf
die Lehrfirmen oder die Eltern und Lehrlinge
abgewälzt werden.

3 Der Grosse Rat ordnet die Schulkostenbeiträge
durch Dekret.

2 Hat ein Lehrling mit Wohnsitz im Kanton

Bern eine ausserkantonale Schule oder
einen interkantonalen Fachkurs zu besuchen,

ist die

Art. 36 Art. 35

1 Auf der Grundlage der vom Bundesamt erlas- Lehr- und
senen Wegleitungen für die Organisation desstundenpläne
beruflichen Unterrichts und der Normallehrpläne
sind von jeder Berufsschule die den Erfordernissen
der Lehrberufe angepassten Lehrpläne auszuarbeiten

und dem Amt für Berufsbildung zur Genehmigung

zu unterbreiten.

2 Die Semesterstundenpläne sind dem Amt für
Berufsbildung einzureichen.

1 Von jeder Berufsschule, Lehrwerkstätte
und Handelsmittelschule sind die den

Erfordernissen der Lehrberufe angepassten
Lehrpläne

Neuer Absatz 2 Primarschülern soll der
Zutritt zu Berufen, deren Lehrpläne auf
dem Pensum der Sekundärschule
aufbauen, durch die Organisation zusätzlicher
Kurse nach Möglichkeit erleichert werden.

3 Text bisheriger Absatz 2

Art. 37 Art. 36

1 Der Pflichtunterricht ist an den gewerblichen Unterrichts- 1 Text bisheriger Absatz 3
und kaufmännischen Berufsschulen im Rahmen organi3ation

der Bundesgesetzgebung zu erteilen. Der Einbau
freiwilliger Fächer in den Stundenplan soll dazu
beitragen, den Pflichtunterricht abzurunden.

2 Der Kanton fördert die turnerische und sportliche

Betätigung der Lehrlinge im Rahmen der
Bundesgesetzgebung.

2 Das Amt für Berufsbildung setzt die
Zahl der jährlichen Unterrichtswochen
fest. Es kann den Pflichtunterricht auch
nach 19 Uhr bewilligen.
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3 Der Grosse Rat regelt im Rahmen der
Bundesgesetzgebung durch Dekret die
turnerische und sportliche Betätigung der
Lehrlinge.

Bisherige Absätze 1, 4 und 5 werden
gestrichen.

Art. 37

Absenzen

Art. 38

Zeugnisse

Art. 39

Schulärztlicher
Dienst

Art. 40

Lehrer

3 Die Berufsschulen sind gehalten, für den
Pflichtunterricht wenigstens das Mittel zwischen
den bundesrechtlich festgesetzten Mindest- und
Höchststundenzahlen vorzusehen.

4 Im Rahmen der Bundesgesetzgebung setzt das
Amt für Berufsbildung die Zahl der jährlichen
Unterrichtswochen fest.

5 Liegen zwingende Gründe vor, kann das Amt
für Berufsbildung die Ansetzung des Pflichtunterrichts

auch nach 19 Uhr bewilligen.

Art. 38

Der Regierungsrat regelt das Absenzenwesen
nach Anhören der Berufsschulen und der
Berufsverbände auf dem Verordnungsweg.

Art. 39

1 Auf der Grundlage der Verordnung zum
Bundesgesetz und der Weisung des Amtes für
Berufsbildung sind über die Leistungen der Lehrlinge
und Schüler mindestens halbjährlich Zeugnisse
auszustellen.

2 Es sind dafür die einheitlichen kantonalen
Zeugnisse der verschiedenen Schultypen zu benützen.

Art. 40

1 Der schulärztliche Dienst überwacht die
gesundheitlichen Verhältnisse an den Berufsschulen,
Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen und
trifft jene Massnahmen, die geeignet sind, bei
Lehrlingen, Schülern, Lehrkräften und Verwaltungspersonal

Schädigungen zu verhüten.
2 Jeder Lehrling und jeder Schüler wird im

Verlaufe seiner Ausbildungszeit wenigstens einmal, in
der Regel im 2. Lehr- oder Schuljahr, untersucht.
Die Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal
haben sich der ärztlichen Untersuchung beim
Stellenantritt und später im Turnus mindestens alle
drei Jahre zu unterziehen.

3 Der Regierungsrat erlässt eine Verordnung
über den schulärztlichen Dienst.

Art. 41

1 Über Errichtung und Aufhebung von Stellen
für Hauptlehrer und die Genehmigung ihrer Wahl
entscheidet die Volkswirtschaftsdirektion.

2 Für Errichtung und Aufhebung von Stellen

mit mindestens einem halben Hauptlehrerpensum

sind die Behörden der Schulortsgemein-
den zuständig. Die Genehmigung der Wahlen
erfolgt durch das Amt für Berufsbildung.

3 Die Wahl der haupt- und nebenamtlichen Lehrer

erfolgt in jeder Schule gemäss den
Bestimmungen des Schulreglements.

4 Die Stellen der Hauptlehrer sind öffentlich
auszuschreiben. Berufungswahlen sind zulässig.
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Art. 42 Art. 41

Der Regierungsrat erlässt auf dem Verordnungs- Ansteiiungs-

weg Vorschriften über die Wählbarkeit, Anstel- bedinsunsen

lungs- und Besoldungsbedingungen sowie die
wöchentliche Pflichtstundenzahl der Lehrer an den
Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen

und ihre Zugehörigkeit zu einer
Pensionskasse und einer Stellvertretungskasse.

Art. 43 Art. 42

1 Im Einvernehmen mit dem Bundesamt kann We^t"sr"bl"dung * • ' ^em
das Amt für Berufsbildung Kurse für die Aus- dèrei.èhrerg

und Weiterbildung der Lehrer an den
Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen

durchführen. Es fördert auch die Weiterbildung

einzelner Lehrer.
2 Die Volkswirtschaftsdirektion kann den Besuch

von Weiterbildungskursen obligatorisch erklären.

Art. 44

1 Die Berufsschulen melden neueingetretene
Lehrlinge den Lehrlingskommissionen. Schüler
ohne Lehrvertrag dürfen nur mit Genehmigung des
Amtes für Berufsbildung zum Pflichtunterricht
zugelassen werden.

2 Das Amt für Berufsbildung gibt Weisungen
heraus über die Rechnungsführung der
Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen

sowie über die Einreichung ihrer Budgets und
Jahresrechnungen.

3 Bei nachgewiesenem Bedarf werden zur Dek-
kung der laufenden Ausgaben Vorschüsse in einem
von der Volkswirtschaftsdirektion und der
Finanzdirektion festgesetzten Umfang gewährt.

Art. 43

/leide- und 1 Die Berufsschulen melden den Lehr-
Rewengs" lingskommissionen neu eingetretene Lehr¬

linge. Schüler ohne Lehrvertrag

2 Die Rechnungsführung der Schulen
wird in Weisungen des Amtes für
Berufsbildung geregelt.

3 Die laufenden Ausgaben sind durch
Vorschüsse des Kantons und der Schulorts-
gemeinde zu decken.

Art. 45 Art. 44

1 Die Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Han- schui-
delsmittelschulen sind verpflichtet, ein Schulregle- reglement

ment aufzustellen. Dieses unterliegt der
Genehmigung der zuständigen Schulortsbehörden und
der Volkswirtschaftsdirektion.

2 Das Reglement muss Vorschriften enthalten
namentlich über:

die Aufgabe der Schule, die Aufsichtsbehörden,
die Trägerschaft, die Schulorgane, die
Schulkommission, die Fachausschüsse, den Schulleiter,
seinen Stellvertreter, die Abteilungsvorsteher, die
Lehrerkonferenz, die Lehrerschaft und ihre
Kompetenzen, die Schüler, die Disziplinarmittel gegen
fehlbare Schüler (gemäss den Richtlinien des
Amtes für Berufsbildung), den Unterricht, die
Schulordnung, die Schulverwaltung, das
Rechnungswesen.

die Schüler, ihre Beteiligung an der
Schulorganisation und der Gestaltung des
Unterrichts, die Disziplinarmittel gegen
fehlbare Schüler

Art. 46

1 Für jede Schule ist eine Schulkommission schui-
von 5 bis 11 Mitgliedern zu bestellen, die für den Kommission

Stand der Schule und deren Führung verantwortlich
ist.

Art. 45
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2 Der Regierungsrat ernennt 2 bis 5 Mitglieder
als Staatsvertreter. Die übrigen Mitglieder werden
nach Massgabe des Schulreglements gewählt.

3 Die Schulortsgemeinden, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sollen angemessen vertreten sein.
Ebenso sind, wenn möglich, Vertreter der
Berufsberatung, der Lehrlings- und Prüfungskommissionen

zu berücksichtigen. Wenigstens eine Frau muss
Kommissionsmitglied sein.

4 Die Schulleitung nimmt von Amtes wegen mit
beratender Stimme an den Sitzungen der
Schulkommission teil. Die Lehrerschaft hat Anrecht auf
eine angemessene Vertretung mit beratender
Stimme. Bei Verhandlungen, die einzelne Lehrer
persönlich betreffen, und bei der Wahl von
Hauptlehrern hat die Vertretung der Lehrerschaft in
Ausstand zu treten. Jeder Lehrer ist berechtigt,
seine Anliegen persönlich vor der Kommission zu
vertreten.

5 Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre.
8 Erreicht ein Mitglied im Laufe einer

Amtsperiode das Alter von 65 Jahren, ist es nach
Ablauf der Amtsperiode nicht mehr wählbar.

Art. 46 Art. 47

Fach- Die Schulkommission kann zur Vorberatung be-
ausschüsse sftmmter Geschäfte und Sachfragen Fachausschüsse

einsetzen.

Art. 47 Art. 48

finden Schulleiterkonferenzen aller Schulleiter- Wenigstens einmal jährlich finden vom Amt für
Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Han- konferenzen Berufsbildung einberufene Schulleiterkonferenzen
delsmittelschulen statt. Sie können aller Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Han¬

delsmittelschulen statt. Sie können nach Schultypen

getrennt oder auch regional durchgeführt
werden.

Art. 48

1 Die Lehrzeit wird durch eine Lehr- Obligatorium

abschlussprüfung beendigt.
er r uns

4. Lehrabschlussprüfung

Art. 49

1 Die Lehrlinge haben sich am Ende der Lehrzeit

der Lehrabschlussprüfung zu unterziehen.
2 In Zweifelsfällen entscheidet das Amt für

Berufsbildung im Rahmen des Bundesgesetzes, ob
ein Lehrling die Lehrabschlussprüfung nur in
einzelnen Fächern zu bestehen hat. Es ist auch befugt,
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis ohne Prüfung
auszuhändigen, wenn die im Bundesgesetz
genannten Voraussetzungen zutreffen.

3 Mündige Angelernte und Schüler privater
Schulen werden vom Amt für Berufsbildung zur
Lehrabschlussprüfung zugelassen, sofern die
Ausbildung den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Art. 49 Art. 50

1 Die Lehrabschlussprüfung ist für die Prkü0fs^®s~
1 Für die Lehrabschlussprüfung dürfen von den

Prüflinge gebührenfrei.
°sten Prüflingen keine Gebühren erhoben werden.

2 Für Fahrtkosten, Verpflegung und Unterkunft
hat der Lehrmeister aufzukommen.
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3 Angelernte im Sinne von Artikel 30 und
Repetenten im Sinne von Artikel 33 des Bundesgesetzes
entrichten eine Prüfungsgebühr, deren Höhe vom
Amt für Berufsbildung festgesetzt wird. Fahrt-,
Verpflegungs- und Unterkunftskosten haben sie
selbst zu übernehmen.

4 Angelernte und Repetenten, die ohne
zwingende Gründe nicht zur Prüfung antreten, haben
die durch sie verursachten Prüfungskosten oder
ein Haftgeld zu bezahlen.

Art. 51

Schäden, die Prüflinge oder Experten an
Werkzeugen, Maschinen und Räumlichkeiten
verursachen, hat der Kanton oder der organisierende
Verband zu vergüten. Sind die Schäden absichtlich
oder grobfahrlässig verursacht worden oder auf
mangelhafte Ausbildung des Lehrlings
zurückzuführen, so steht dem Kanton oder dem Verband
der Rückgriff auf die Fehlbaren zu.

Art. 52

1 Das Amt für Berufsbildung stellt das
eidgenössische Fähigkeitszeugnis aus. Es wird dem
Prüfling nach bestandener Lehrabschlussprüfung
am Ende der Lehrzeit übergeben. Ist vom Lehrling
versäumte Lehrzeit nachzuholen, ist ihm das
Fähigkeitszeugnis erst nach dieser Nachholzeit
auszuhändigen.

2 Die Prüfungskommission stellt dem Lehrling
und dem Lehrmeister einen Notenausweis zu,
woraus das Ergebnis der Prüfung ersichtlich sein
muss. Ist die Prüfung nicht bestanden, wird der
Notenausweis auch der Lehrlingskommission und
der Berufsschule zugestellt. In diesen Fällen ist die
Lehrlingskommission in Verbindung mit der
Prüfungskommission und der Berufsschule verpflichtet,

sich des Lehrlings anzunehmen.

3 Angelernte und Repetenten haben die
Prüfungskosten selbst zu tragen.

Absatz 4 wird gestrichen

Art. 50

Schäden an
Werkzeugen,
Maschinen
und

Räumlichkeiten

Art. 51

Fähigkeitszeugnis

und
Notenausweise

am Ende der Lehrzeit oder einer all-
fälligen Nachholzeit ausgehändigt.

Letzter Satz wird gestrichen

einen Notenausweis zu. Ist die
Prüfung nicht bestanden,

Art. 53 Art. 52

1 Die Lehrabschlussprüfungen werden nach Durchführung
Massgabe des Bundesgesetzes vom Amt für Be- Prüfungen
rufsbildung und den Kreisprüfungskommissionen
durchgeführt. Sie sind nicht öffentlich; Ausnahmen

können von der Prüfungsleitung zugestanden
werden.

2 Vorbehalten bleibt die Übertragung der
Lehrabschlussprüfungen an einen Berufsverband oder
mehrere Verbände durch das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement.

3 Für die Übertragung der Durchführung der
Lehrabschlussprüfungen an einen kantonalen
Berufsverband ist die Volkswirtschaftsdirektion
zuständig.

4 Kantonale Berufsverbände, die Lehrabschlussprüfungen

durchführen, haben ein Reglement
aufzustellen, das der Volkswirtschaftsdirektion zur
Genehmigung zu unterbreiten ist.

3 Die Volkswirtschaftsdirektion kann die
Durchführung der Lehrabschlussprüfungen

einem kantonalen Berufsverband
übertragen.

Art. 54 Art. 53

1 Die Volkswirtschaftsdirektion bestimmt die prüfungs-
Prüfungskreise. pÄÄ
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Art. 54

räumlichkeiten

Art. 55
1 Die staatlichen gewerblichen sowie die, prüfungs-

„ -TT kommissionen
kaufmanmscnen und andern Verbandspru-
fungskommissionen weisen je 5 bis 15

berufstätige Mitglieder auf. In besonderen
Fällen können diese Kommissionen, im
Einverständnis mit dem Amt für
Berufsbildung, um weitere 3 Mitglieder ergänzt
werden.

2 Der Regierungsrat wählt auf Antrag
der Volkswirtschaftsdirektion die Mitglieder

der staatlichen gewerblichen
Prüfungskommissionen. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer der hauptsächlichsten Lehrberufe
des Kreises sowie Vertreter der
Berufsschulen sind bei der Wahl angemessen zu
berücksichtigen. Der Regierungsrat
ernennt nach den Vorschlägen des
Berufsverbandes und auf Antrag der
Volkswirtschaftsdirektion, je nach der Kommissions-
grösse, 1 bis 3 Staatsvertreter in den
kaufmännischen und andern Verbandsprüfungs-
kommissionen.

3 Text bisheriger Absatz 5

2 Die Prüfungsorte werden von den
Kreisprüfungskommissionen bestimmt. Wenn die Prüfungen

in einem Lehrberuf kantonal durchgeführt
werden, bestimmt, falls sich die Prüfungskommissionen

nicht einigen können, das Amt für
Berufsbildung den Prüfungsort. Es kann zentralisierte
Prüfungen vorschreiben oder interkantonale
Vereinbarungen abschliessen.

Art. 55
1 Die Gemeinden der Prüfungsorte, die

Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen
sind verpflichtet, die für die Prüfungen

erforderlichen Räume und Einrichtungen mit Heizung,
Beleuchtung und Reinigung unentgeltlich zur
Verfügung zu stellen.

2 Die Kreisprüfungskommissionen sind befugt,
den Lehrbetrieben Weisungen in bezug auf die
Arbeitsräume für die Herstellung der Prüfungsarbeiten,

die Werkzeuge, das Material oder
Vergütungen für dieses Material zu erteilen.

Art. 56
1 Der Regierungsrat ernennt für jeden Kreis

auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion eine
staatliche gewerbliche Prüfungskommission. Sie
umfasst 5 bis 15 berufstätige Mitglieder. Arbeitgeber

und Arbeitnehmer der hauptsächlichsten
Lehrberufe des Kreises sowie Vertreter der
Berufsschule sind bei der Wahl angemessen zu
berücksichtigen.

2 Ist die Durchführung der Lehrabschlussprüfung
hinsichtlich aller oder einzelner Fächer einem

gewerblichen Berufsverband übertragen worden,
so ist dieser verpflichtet, eine kantonale
Prüfungskommission von 5 bis 15 Mitgliedern zu bilden.
Der Regierungsrat ernennt nach den Vorschlägen
des Berufsverbandes und auf Antrag der Volks-
wirtschaftsdirektion, je nach der Kommissions-
grösse, 1 bis 3 Staatsvertreter.

Text bisheriger Absatz 6

5 Text bisheriger Absatz 7

6 Text bisheriger Absatz 8

7 Hauptamtliche Sekretäre für die
Prüfungskommissionen werden auf Antrag des
Amtes für Berufsbildung von der
Volkswirtschaftsdirektion gewählt.

8 Text bisheriger Absatz 9

3 In die Kreisprüfungskommissionen für die
kaufmännischen Berufe, die 5 bis 15 Mitglieder
umfassen, wählt der Regierungsrat nach den
Vorschlägen der Berufsverbände und auf Antrag der
Volkswirtschaftsdirektion, je nach der Kommis-
sionsgrösse, 1 bis 3 Staatsvertreter.

4 In besonderen Fällen können die gewerblichen
und kaufmännischen Kreisprüfungskommissionen,
im Einverständnis mit dem Amt für Berufsbildung,

um weitere 3 Mitglieder ergänzt werden.
5 Ein Vertreter des Amtes für Berufsbildung

kann von Amtes wegen an den Sitzungen der
staatlichen gewerblichen, der kaufmännischen und
der andern Verbandsprüfungskommissionen
teilnehmen.

6 Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre.
7 Ist ein Mitglied nicht mehr berufstätig oder

erreicht es im Laufe einer Amtsperiode das Alter
von 65 Jahren, ist es nach Ablauf der Amtsperiode
nicht mehr wählbar.
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8 Die Bestimmung in Absatz 7 gilt sinngemäss Absatz 5

auch für die Prüfungsexperten.
9 Der Zuständigkeitsbereich, die Organisation

und die Aufgaben der Kreisprüfungskommissionen
sowie die Entschädigungen an die Mitglieder und
Experten werden in einer Verordnung geregelt.

Art. 57 Art. 56

1 Das Amt für Berufsbildung führt im Ein-
Expertenvernehmen mit dem Bundesamt und in Zusam- kurse dem Biga
menarbeit mit den Berufsverbänden, den
Prüfungskommissionen und den Berufsschulen
kantonale Instruktionskurse für Prüfungsexperten
durch.

2 Der Besuch dieser Kurse kann obligatorisch
erklärt werden.

5. Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen

Art. 58 Art. 57

Die durch die Lehrwerkstätten und die an- Anerkennung
erkannten Handelsmittelschulen vermittelte
berufliche Grundausbildung ist der Berufslehre in
einem privaten oder öffentlichen Betrieb mit
gleichzeitigem Besuch der Berufsschule
gleichgestellt.

Art. 59

1 Die Schüler der Lehrwerkstätten haben sich Abschiuss-
den von den staatlichen gewerblichen Kreisprü- Prüfungen

fungskommissionen organisierten Lehrabschlussprüfungen

zu unterziehen.
2 Im Rahmen des Bundesgesetzes sind die öffentlichen

Handelsmittelschulen des Kantons befugt,
eigene Abschlussprüfungen durchzuführen und
Prüfungsausweise auszuhändigen.

3 Einzelheiten können in einer Verordnung
geregelt werden.

Art. 58

1 Die Schüler der Lehrwerkstätten nehmen

an den von den staatlichen gewerblichen

Kreisprüfungskommissionen organisierten

Lehrabschlussprüfungen teil.
2 Die anerkannten Handelsmittelschulen

des Kantons sind befugt, eigene Abschlussprüfungen

durchzuführen und Prüfungsausweise

auszuhändigen.

IV. Berufliche Weiterbildung

Art. 60 Art. 59

1 Der Kanton fördert die berufliche Weiterbil- Träger und
dung Veranstalter

2 Träger und Veranstalter beruflicher
Weiterbildungskurse sind:

- Berufsschulen, Handelsmittelschulen, Fachschulen,

Lehrwerkstätten und private höhere
technische Lehranstalten

- Berufsverbände oder andere Organisationen

- die Gemeinden und der Kanton.
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3 Sofern Bund und Kanton Beiträge leisten, steht
dem Kanton ein Aufsichtsrecht über die
Weiterbildungskurse zu.

4 Die Bestimmungen über den beruflichen
Unterricht sind sinngemäss auf die Weiterbildungskurse

anzuwenden.
5 Über deren Durchführung und Finanzierung

kann der Regierungsrat ein Reglement erlassen.

Art. 60 Art. 61

Kurse und
Schulen

den Besuch höherer Lehranstalten
technischer oder wirtschaftlicher Richtung
und anderer höherer Schulen

Als Kurse und Schulen im Sinne dieses Gesetzes
werden insbesondere betrachtet:

a) Kurse an anerkannten Schulen für die Weiterbildung

nach abgeschlossener Lehre, insbesondere

für die Vorbereitung auf

- die Berufs- oder höhere Fachprüfung
- den Besuch höherer technischer Lehranstalten

oder anderer höherer Schulen

- eine Kadertätigkeit
- die Unternehmerschulung
b) Kurse für die Weiterbildung der Angelernten
c) Weiterbildungskurse für Lehrlinge
d) Kurse für die Einführung in berufliche

Spezialgebiete

e) Umschulungskurse
f) Instruktionskurse für Lehrmeister
g) Instruktionskurse für Prüfungsexperten
h) Weiterbildungskurse für Lehrer.

V. Kantonsbeiträge

Art. 61

Marginale: Grundsätze
1... an die Ausgaben für Einrichtungen

und Veranstaltungen der Berufsberatung
und Berufsbildung. Die anrechenbaren

Ausgaben bestimmen sich in der Regel
nach dem Bundesgesetz.

2 Keine Änderung

wenn die Einrichtung oder
Veranstaltung im Interesse der Berufsberatung,
der

nicht mehr genügen oder die
Vorschriften über die Berufsbildung missachtet

werden, können Beitragszusicherungen

Art. 62

Grundsatz 1 Der Kanton gewährt Beiträge an die anrechen¬
baren Ausgaben der Einrichtungen und Veranstaltungen,

die der Berufsberatung und Berufsbildung
dienen. Die anrechenbaren Ausgaben richten sich
in der Regel nach den Bestimmungen des
Bundesgesetzes.

2 Die Beitragsleistung des Kantons setzt in der
Regel einen angemessenen Beitrag des Bundes, der
an der Einrichtung oder Veranstaltung beteiligten
Gemeinden, Berufsverbände und anderer Institutionen

voraus.
3 Ein Kantonsbeitrag wird nur dann gewährt,

wenn die Einrichtung oder Veranstaltung einem
Bedürfnis entspricht, im Interesse der
Berufsberatung, der Berufsbildung und der bernischen
Volkswirtschaft liegt, zweckmässig organisiert ist
und damit kein Erwerbszweck verfolgt wird. Der
Kantonsbeitrag darf nicht höher angesetzt werden,
als zur Deckung der Ausgaben erforderlich ist.

4 Falls die Organisation und die Ergebnisse der
Bildungseinrichtung oder -Veranstaltung nicht
mehr zu genügen vermögen oder die eidgenössischen

oder kantonalen Vorschriften über die
Berufsbildung missachtet werden, können Beitrags-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 19
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Zusicherungen rückgängig gemacht und bereits
ausgerichtete Kantonsbeiträge zurückgefordert
werden.

5 Sofern Einrichtungen der gleichen Art räumlich

nahe beeinander liegen und ihre Zusammenarbeit

zweckmässig ist, muss eine Zusammenlegung

angeordnet und die Ausrichtung eines
Kantonsbeitrages auf eine einzige Einrichtung
beschränkt werden.

6 Ein Beitrag wird nur dann gewährt, wenn eine
Berufsschulklasse wenigstens 10 Schüler, ein Kurs
wenigstens 10 Teilnehmer aufweist. In begründeten

Fällen können Ausnahmen zugestanden werden.

7 Beitragsgesuche und Abrechnungen sind nach
den Weisungen des Bundesamtes und der Ämter des Biga
für Berufsberatung und Berufsbildung frist- und
formgemäss einzureichen.

Art. 63 Art. 62

1 Der Kanton leistet Beiträge an Neu- und Er- i. Bauten

weiterungsbauten von Schulen, an Lehrlingsheime
und andere Einrichtungen, die der Berufsbildung
dienen.

2 Mit der Ausführung solcher Bauten darf erst
nach Genehmigung der Pläne und Kostenvoranschläge

durch die zuständigen eidgenössischen und
kantonalen Behörden begonnen werden.

3 Der Grosse Rat ordnet die Beiträge an Neu-
und Erweiterungsbauten von Berufsschulen nach
den Bestimmungen über den Finanzausgleich durch
Dekret.

4 Den gleichen Bestimmungen unterstehen die
Bauten, die der Berufseinführung und -Weiterbildung,

den Zwischen- und Lehrabschlussprüfungen,
den Berufs- und höheren Fachprüfungen und der
körperlichen Ertüchtigung dienen und im Eigentum

der öffentlichen Hand bleiben.
5 Der Kanton leistet Beiträge bis zu 18 Prozent

an die anrechenbaren Baukosten für überbetriebliche

private Werkstätten zur Berufseinführung.

Art. 64

1 Der Kanton leistet Beiträge an die Ausgaben der
Berufsberatungsstellen sowie an die Kosten der
Aus- und Weiterbildung der Berufsberater.

2 Er gewährt einen Beitrag von 33 Vs Prozent
bis höchstens 40 Prozent an die Ausgaben der
Berufsberatungsstellen.

3 Die Gemeindeverbände haben mindestens
25 Prozent der Gesamtauslagen selber zu tragen.

4 Weitere Einzelheiten werden in einer Verordnung

geregelt.

Art. 63

2. Betrieb
a)
Berufsberatung

3 Die Gemeinden und die Gemeindeverbände

Absatz 4 wird gestrichen
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Art. 64

2. Satz wird gestrichen

Art. 65

gemäss Artikel 60

vom Biga

Art. 66

Art. 65

b) schulen 1 Als beitragsberechtigte Schulen werden aner¬
kannt:

- die gewerblichen und kaufmännischen
Berufs- und Fachschulen,

- die öffentlichen Lehrwerkstätten und öffentlichen

Handelsmittelschulen,

- anerkannte Schulen von Berufsverbänden, die
keinen Erwerbszweck verfolgen, Werkschulen,
Berufsschulen für geistig oder körperlich
Gebrechliche oder Schwererziehbare,

- die von Industrie und Gewerbe errichteten
höheren technischen Lehranstalten.

2 Der Kanton leistet Beiträge von 30 bis 50 Prozent

an die anrechenbaren Gehälter der Lehrer
anerkannter Schulen und von 30 bis 40 Prozent an die
anrechenbaren Lehrmittel. Die anrechenbaren
Ausgaben richten sich in der Regel nach den
Bestimmungen des Bundesgesetzes.

3 Der Regierungsrat kann auf Antrag der
Volkswirtschaftsdirektion Aufwendungen, die im
Interesse der beruflichen Ausbildung liegen, für die
Schulkostenbeiträge der Gemeinden und die
Kantonsbeiträge als anrechenbar erklären. Dabei ist auf
Grösse und Besonderheiten der Schulen angemessen

Rücksicht zu nehmen.

Art. 66

c) Kurse i Die Kantonsbeiträge an Kurse und Schulen ge¬
mäss Artikel 61 werden in einer Verordnung
geregelt.

2 Der Kanton leistet einen angemessenen Beitrag
an die anrechenbaren Ausgaben für die vom
Bundesamt durchgeführten Instruktionskurse für
Prüfungsexperten. Die Ausgaben für kantonale
Instruktionskurse gehen nach Abzug des
Bundesbeitrages zu Lasten des Kantons.

3 Der Kanton leistet einen angemessenen Beitrag

an die anrechenbaren Ausgaben für die vom
Bund durchgeführten Lehrerbildungskurse. Die
Ausgaben für kantonale Lehrerbildungskurse
gehen nach Abzug des Bundesbeitrages zu Lasten des
Kantons.

4 Der Kantonsbeitrag an die Weiterbildung
einzelner Lehrkräfte und Berufsberater wird von Fall
zu Fall auf Antrag des Amtes für Berufsberatung
oder Berufsbildung von der Volkswirtschaftsdirektion

festgelegt.
5 Der Kanton kann an die Schul-, Reise- und

Internatskosten, die zufolge des Besuches
interkantonaler Fachkurse oder ausserkantonaler Schulen

entstehen, angemessene Beiträge an die
bernischen Wohnsitz- und Lehrortsgemeinden
leisten, wenn diese Kosten die im Kanton üblichen
Ansätze wesentlich übersteigen.

Art. 67

3. Prüfungen 1 Der Kanton kann an die Kosten der von den
Berufsverbänden veranstalteten und von der
Volkswirtschaftsdirektion anerkannten
Zwischenprüfungen Beiträge leisten.
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2 Er trägt nach Abzug des Bundesbeitrages und
anderweitiger Beiträge die Kosten der von ihm
durchgeführten Lehrabschlussprüfungen.

3 Er leistet an die Kosten von Verbandsprüfungen
einen angemessenen Beitrag. Dieser darf keinesfalls

die Kosten übersteigen, die bei der
Durchführung staatlicher Prüfungen entständen.

4 Das Amt für Berufsbildung ist befugt, Beiträge
für die Auszeichnung hervorragender Leistungen
von Lehrlingen an den Lehrabschlussprüfungen
auszurichten.

Art. 68

Der Regierungsrat erlässt eine Verordnung Stipendien

über die Stipendien zugunsten der Berufslehre
und der Weiterbildung im Sinne des Bundesgesetzes

und der Ausbildung in den höheren
technischen Lehranstalten.

Art. 69

Der Kanton leistet aus dem kantonalen Fonds zur s. weitere

Förderung der Berufsbildung Beiträge an die Ko- beurogl'
sten besonderer Massnahmen, die der Berufsbildung

dienen. Der Regierungsrat erlässt darüber
ein Reglement.

Art. 70

Werden die Beitragssätze des Bundes geändert, Änderung
ist der Grosse Rat ermächtigt, die kantonalen Sätze Beitragssätze
durch Dekret anzupassen.

VI. Durchführung des Gesetzes

1. Organisation und Aufgaben der Behörden

Art. 71

1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, voiizugs-
obliegt der Vollzug der eidgenössischen und kan- behörden

tonalen Vorschriften über die Berufsberatung und
die Berufsbildung der Volkswirtschaftsdirektion.
In bezug auf die Berufswahlvorbereitung in den
Schulen und die akademische Studien- und
Berufsberatung wird auch die Erziehungsdirektion
zugezogen.

2 Die Aufgaben der beiden Direktionen und der
beteiligten Ämter werden in den Dekreten über die
Organisation der Volkswirtschaftsdirektion und
der Erziehungsdirektion geregelt.

Art. 72

In allen wichtigen Fragen der Berufsberatung Mitarbeit der
und der Berufsbildung sowie vor dem Erlass G^2rSs-en'
wichtiger Massnahmen ist den Gemeinden, Be- Ä^rul'ra.
rufsschulen, Ämtern, Kommissionen, kantonalen '

missionen
Verbänden und weiteren Kreisen, die sich mit der verbände
Berufsberatung und Berufsbildung befassen, in
einem Vernehmlassungsverfahren Gelegenheit zur
Meinungsäusserung zu bieten.

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71
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2. Rechtspflege

a) Disziplinarische Verantwortlichkeit

Art. 72 Art. 73

voraus- 1 Lehrer und Schulorgane, die ihre Amts- oder
Setzungen Dienstpflicht verletzen, können disziplinarisch zur

Verantwortung gezogen werden.
2 Die Bestimmungen der Zivil- und Strafgesetze

bleiben vorbehalten.

Art. 73 Art. 74

Disziplinar- 1 Disziplinarstrafen sind:
strafen

1. Verweis
2. Kürzung der Besoldung um den Betrag einer

oder mehrerer Alterszulagen auf die Dauer
von 3 bis 6 Monaten

3. Einstellung im Amte bis höchstens 6 Monate
mit der Möglichkeit der Kürzung oder des Entzugs

der Besoldung
4. Abberufung.
2 In leichten Fällen kann von einer Disziplinarstrafe

abgesehen werden, wenn Belehrung oder
Verwarnung ausreichend erscheinen.

Art. 74 Art. 75

Artikel 73 Absatz 1 Ziffern 1 und 2

Artikel 73 Absatz 1 Ziffern 1 bis 3;..

Artikel 73 Absatz 1 Ziffer 2

Artikel 75bis wird gestrichen

Art. 75

Umstellung: bisheriger Artikel 78 wird
Artikel 75

Art. 76

Disziplinar- 1 Disziplinarbehörden sind:
behörden

1. die Schulkommission für die Erteilung eines
Verweises unter Vorbehalt der Weiterziehung
an den Berufsschulinspektor; dieser entscheidet

endgültig
2. die Volkswirtschaftsdirektion für Disziplinarstrafen

gemäss Artikel 74 Ziffern 1 und 2

3. der Regierungsrat für Disziplinarstrafen
gemäss Artikel 74 Ziffern 1 bis 3; ihm steht ferner

die Antragstellung an die Abberufungskammer
des Obergerichts zu

4. die Abberufungskammer des Obergerichts.
2 Disziplinarverfügungen gemäss Artikel 74 Ziffer

2 können beim Regierungsrat angefochten werden.

Art. 75bis

Disziplinar- Das besondere Disziplinarrecht gegenüber Schü-
gegenüber ^ern gemäss den Bestimmungen des Schulregle-
schüiern mentes bleibt vorbehalten.

Art. 76

Vorläufige Die Volkswirtschaftsdirektion ist befugt, einen
Einstellung Lehrer oder ein Schulorgan bis zum Abschluss

eines Disziplinarverfahrens vorläufig in seinem
Amte einzustellen, wenn die Umstände eine sofortige

Entfernung im Interesse der Schule oder der
Untersuchung erfordern.
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Art. 77 Art. 77

Für die Eröffnung und Durchführung des Ver- Anwendung

fahrens, die vorläufige Einstellung, die Verjährung Aes^setzes""
und die Abberufung gelten im übrigen die
Bestimmungen des Gesetzes über das Dienstverhältnis

der Behördemitglieder und des Personals der
bernischen Staatsverwaltung sowie des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege.

Art. 78 Art. 75

1 Ein Disziplinarverfahren kann von Amtes Eröffnung des

wegen, auf eigenes Begehren oder auf Beschwerde Verfahrens
hin eröffnet werden.

2 Beschwerde und eigenes Begehren sind schriftlich
und begründet beim Präsidenten der

Schulkommission einzureichen.

Art. 79 Art. 78

1 Besteht keine Veranlassung zur Durchführung verfahren
eines Disziplinarverfahrens oder besteht die Mög- vs£hui-r

lichkeit einer gütlichen Erledigung, so werden der Kommission

Beschwerdeführer und der Beschwerdebeklagte
innert zehn Tagen nach Eingang der Beschwerde
zur Aussprache vor die Schulkommission oder
einen Beschwerdeausschuss von wenigstens drei
Mitgliedern geladen. Gleichzeitig sind dem
Beschwerdebeklagten die Hauptpunkte der Beschwerde

bekanntzugeben.
2 Wird eine Erledigung gefunden, derzufolge der

Beschwerdeführer auf die Weiterbehandlung der
Beschwerde verzichtet, so ist darüber ein Protokoll
aufzunehmen, das auch vom Beschwerdeführer zu
unterzeichnen ist.

3 In allen andern Fällen leitet die Schulkommission

die Akten mit ihrem Bericht an das Amt
für Berufsbildung weiter, sofern eine schwerere
Disziplinarstrafe als Verweis in Frage kommt.

Art. 80 Art. 79

1 Sofern eine schwerere Disziplinarstrafe als Ver- Instruktion
weis in Frage kommt, stellt das Amt für
Berufsbildung die Beschwerde dem Beklagten unter An-
setzung einer angemessenen Antwortfrist zu. Es
ordnet, falls nötig, einen weiteren Schriftenwechsel

an, ermittelt den Tatbestand und entscheidet
über das weitere Vorgehen.

2 Kann die Beschwerde durch Verweis oder eine
andere Massnahme der Schulkommission erledigt

werden, so leitet das Amt für Berufsbildung
die Akten mit entsprechender Empfehlung an
diese weiter.

3 Nach abgeschlossener Untersuchung überweist
das Amt für Berufsbildung die Akten mit Bericht
und Antrag an die Volkswirtschaftsdirektion.

Art. 81 Art. 80

Die Bestimmungen dieses Abschnittes sind sinn- Anwendung
gemäss auf die Berufsberatung anzuwenden. leriuï-

beratung
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Art. 81

Beschwerde

Art. 82

W eiter-
ziehung

d)die Nichtzulassung eines Angelernten
oder eines Schülers einer privaten
Fachschule zur Lehrabschlussprüfung
oder eines Schülers einer privaten
Handelsmittelschule zu einer
anerkannten Abschlussprüfung

e) die Nichtzulassung zu einer Schule
oder die Wegweisung von einer Schule.

2 Gegen Entscheide des Regierungsrates
in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-d
kann Beschwerde an den Bundesrat nach
Massgabe des Bundesgesetzes geführt werden.

Art. 83

Verfahren

Art. 84

Zwischen
Lehrmeister

und
Lehrling

b) Verwaltungsbeschwerde

Art. 82

1 Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse dartut,

kann gegen Verfügungen, die gestützt auf das
Bundesgesetz oder dieses Gesetz erlassen werden,
bei der unmittelbaren Aufsichtsbehörde der
verfügenden Amtsstelle Beschwerde führen.

2 Prüfungsergebnisse können nur bei nicht
bestandener Prüfung wegen Verstosses gegen die
Prüfungsordnung oder willkürlicher Bewertung
angefochten werden.

3 Die Aufsichtsbehörde entscheidet endgültig,
sofern eine Weiterziehung nicht ausdrücklich
vorgesehen ist.

Art. 83

1 Beschwerdeentscheide der Volkswirtschaftsdirektion

können an den Regierungsrat weitergezogen

werden, sofern sie betreffen:

a) die Anwendbarkeit des Bundesgesetzes auf
einzelne Lehrverhältnisse

b) das Verbot der Ausbildung von Lehrlingen
und die Verweigerung der Bewilligung zur
Ausbildung von Lehrlingen

c) die Verweigerung oder den Widerruf der
Genehmigung von Lehrverhältnissen

d) die Nichtzulassung zu einer Schule,
Lehrabschlussprüfung oder einer anerkannten
Abschlussprüfung; die Wegweisung von der
Schule.

2 Besondere Vorschriften über andere Weiter-
ziehungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Art. 84

Das Verfahren richtet sich nach den
Vorschriften des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.

Die Beschwerde- und die Weiterziehungs-
frist betragen je 30 Tage.

c) Zivilrechtliche Streitigkeiten

Art. 85

1 Bei Streitigkeiten zwischen Lehrmeister und
Lehrling aus einem gültigen Lehrvertrag oder
einem als Lehre durchgeführten Arbeitsverhältnis
hat die zuständige Lehrlingskommission vor einer
Klageerhebung einen Schlichtungsversuch
durchzuführen. Misslingt die Schlichtung, so stellt die
Lehrlingskommission dem Kläger darüber eine
Bescheinigung aus.
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2 Die Gewerbegerichte oder allenfalls die übrigen

ordentlichen Zivilgerichte beurteilen diese
Streitigkeiten nach den für sie geltenden
Bestimmungen über den Streitwert und das Verfahren.

3 Auf Verlangen des Gerichts gibt die
Lehrlingskommission einen schriftlichen Bericht über das
Lehrverhältnis der Streitparteien ab.

d) Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Art. 86 Art. 85

1 Die Strafverfolgung wegen Widerhandlungen
gegen die Bestimmungen des Bundesgesetzes und dieses

Gesetzes obliegt den ordentlichen
Strafverfolgungsbehörden.

2 Beamte oder Behörden, zu deren Pflicht der
Vollzug des Bundesgesetzes und dieses Gesetzes
gehört, haben Widerhandlungen dem Amt für
Berufsbildung zu melden. Diese reichen gegen den
Fehlbaren beim zuständigen Untersuchungsrichter
eine Strafanzeige ein.

3 Vorbehalten bleiben Disziplinarmassnahmen
der Schulleitungen wegen Absenzen und Störungen

des Unterrichts.

Zuständigkeit

2 Beamte und Behörden, zu deren Pflicht
der Vollzug des Bundesgesetzes und dieses

Gesetzes gehört, haben Widerhandlungen
dem Amt für Berufsberatung oder dem

Amt für Berufsbildung zu melden. Diese

reichen

VII. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 87

1 Innert dreier Jahre seit dem Inkrafttreten dieses

Gesetzes sind an die eidgenössischen und
kantonalen Bestimmungen anzupassen:

a) die Lehrvertragsformulare der Berufsverbände

b) der Berufsschulbesuch der Lehrlinge an das
Lehrortsprinzip

c) die Schulreglemente der Berufsschulen,
Lehrwerkstätten und Handelsmittelschulen

d) die Prüfungsreglemente der kantonalen
Berufsverbände.

2 Die Bestimmungen der Artikel 18 Absatz 4,
46 Absatz 6, und 56 Absatz 7 und 8 über die
Wählbarkeit der Kommissionsmitglieder und Experten
sind erstmals bei den ordentlichen Erneuerungswahlen

nach Inkrafttreten des Gesetzes anwendbar.

Anpassungsfristen

Art. 86

1 Innert dreier Jahre nach dem

2 Die Bestimmungen von Artikel 17
Absatz 5, von Artikel 45 Absatz 6 und von
Artikel 55
barkeit

Absätze 5 und 6 über die Wähl-

Art. 88 Art. 87
1 Dieses Gesetz wird nach seiner Annahme durch Inkraft-

das Volk vom Regierungsrat in Kraft gesetzt. treten

2 Auf diesen Zeitpunkt werden alle mit diesem
Gesetz in Widerspruch stehenden Bestimmungen
aufgehoben.
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3 Insbesondere werden aufgehoben:
a) das Gesetz vom 8. September 1935 über die

berufliche Ausbildung
b) die Vollziehungsverordnung vom 13. April

1965 zum Bundesgesetz vom 20. September
1963 über die Berufsbildung

c) das Dekret vom 17. November 1960 über die
Förderung und Organisation der Berufsberatung

d) der Artikel 54 Absatz 4 des Gesetzes vom 31.
Januar 1909 über die Organisation der
Gerichtsbehörden

e) der Artikel 4 Absatz 3 Zivilprozessordnung
vom 7. Juli 1918.

Bern, den 29. November/27. Dezember 1968 Bern, den 11. September 1968

Im Namen des Regierungsrates,
der Vizepräsident:

Fr. Moser

Im Namen des Grossen Rates,

der Präsident:
Guido Nobel

der Staatsschreiber:
Hof

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 23. Dezember 1968

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

P. Dübi

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 20
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Vortrag der Erziehungsdirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

über die Abänderung der Artikel 15, 16 und 18
des Gesetzes über die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen vom 17. April 1966

(Oktober 1968)

I. Vorgeschichte

Die für die Vorberatung des Gesetzes über die
Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen eingesetzte

ausserparlamentarische Expertenkommission
verfolgte zwei Hauptziele. Einmal sollte neben der
eigentlichen Grundausbildung der Grundsatz der
Weiterbildung im Sinne der permanenten Ausbildung

im Gesetz verankert werden. Im weitern
wünschte man die vierjährige LehrVerpflichtung
aufzuheben und damit eine bestehende Rechtsungleichheit

zu beseitigen. Man hielt diesen Schritt
auch aus Gründen der Rechtssicherheit als gegeben,

war doch die rechtliche Vollstreckbarkeit dieser

Verpflichtung, da das alte Gesetz keine
Sanktionsmöglichkeit vorsah, mehr als fraglich. Die
praktizierte Rückforderung ausgerichteter Stipendien

dürfte einer streng rechtlichen Würdigung
ebenfalls kaum standhalten.

Der Gesetzesentwurf verzichtete denn auch aus
diesen Gründen auf die Lehrverpflichtung. Die
Erziehungsdirektion befürwortete die vorgeschlagene
Lösung. Der Regierungsrat konnte sich mit Rücksicht

auf die durch den Lehrermangel geschaffene
angespannte Lage nicht entschliessen, diesen
Überlegungen zu folgen und forderte die Aufnahme
einer zweijährigen Lehrverpflichtung.

Die grossrätliche Kommission beschloss
mehrheitlich den Erwägungen der Expertenkommission
zu folgen und beantragte Streichung dieser
Verpflichtung.

Der Regierungsrat hielt jedoch an seinem
ursprünglichen Antrag fest. Die Debatte im Grossen
Rat anlässlich der ersten Lesung brachte keine
endgültige Klärung und die Kommission erhielt den

Auftrag, eine neue Lösung zu suchen, die einerseits

der durch den Lehrermangel geschaffenen
Situation Rechnung trug, anderseits eine eigentliche
Lehrverpflichtung nicht enthalten solle. Das
Resultat war die im Gesetz enthaltene Fassung der
Artikel 15 und 16. Es muss heute unumwunden
anerkannt werden, dass die zwischen den Sessionen
zur Verfügung stehende Zeitspanne nicht
ausreichte, um die administrativen, personellen und
finanziellen Folgen abzuklären.

II. Die Ausführungsbestimmungen zum
bestehenden Gesetz

In Artikel 16 des GALL vom 17. April 1966 wird
wohl die Beratung, Förderung und Festigung sti-
puliert, die Ausführung jedoch einem Dekret
überlassen. Die Erziehungsdirektion beauftragte daher
sofort nach Annahme des Gesetzes die
Seminardirektorenkonferenz, die Inspektorenkonferenz und
die Patentprüfungskommissionen ihre Auffassungen

über die Ausgestaltung der Betreuung während

der zweijährigen Lehrverpflichtung darzulegen.

Zudem wurde in einem Inspektoratskreis die
Organisation der Betreuung als Modellfall
durchgearbeitet.

Während der zweijährigen Periode müssten 750
bis 800 Junglehrer und Lehrerinnen betreut werden,

was eine Zahl von 150 bis 200 Mentoren
bedingt. Die in einem Inspektoratskreis durchgeführte

Detailuntersuchung führte zu den folgenden
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Schlüssen: Für durchschnittlich 100 zu Betreuende
standen 28 geeignete Lehrkräfte als Mentoren zur
Verfügung. Die meisten der in Frage Kommenden
weisen diese zusätzliche Aufgabe mit Rücksicht auf
ihre eigenen Unterrichtsverpflichtungen zurück.
Viele sind zudem bereits mit wichtigen andern
Pflichten betraut und eine nicht unerhebliche Zahl
lehnt die Institution der Betreuung grundsätzlich
ab.

In andern Inspektoratskreisen durchgeführte
Stichproben zeigen ein ähnliches Bild.

Es stand damit sehr bald fest, dass Organisation
und Durchführung der Beratung vor unüberwindlichen

Schwierigkeiten stehen werden. Eine
unbefriedigende Lösung müsste jedoch der Sache der
Lehrerbildung grossen Schaden zufügen und darf
nicht verantwortet werden. Man würde Franken
200 000.— bis Fr. 300 000.— jährlich aufwenden
bei sehr fraglichen Resultaten. Unter diesen
Voraussetzungen sieht sich die Erziehungsdirektion
nicht in der Lage, das in Artikel 16 Absatz 2

vorgesehene Dekret vorzulegen.

III. Weitere Hinderungsgründe

Neben den organisatorischen und praktischen
Gründen, die der Regelung der Betreuung
entgegenstehen, sind eine Reihe weiterer Punkte kritisch
zu würdigen.

Das Wahlverfahren

ist nicht gesetzeskonform. Das Primarschulgesetz
kennt keine 2jährige Amtsdauer für die

provisorische Anstellung. Die 2jährige Anstellung,
wie sie der provisorisch wählbare, aber noch nicht
patentierte Junglehrer erwarten darf, ist, soweit
im Gesetz keine Ausnahmeregelung vorgesehen ist,
der Gemeindeversammlung und nicht der
Schulkommission übertragen. Dies trifft besonders wieder

auf die kleineren und ländlichen Schulorte zu.
Es muss damit gerechnet werden, dass sich die
Wahlbeschwerden mehren könnten, wenn nicht
eine Gesetzesänderung klare Verhältnisse zu schaffen

vermag.

Die Lehrverpflichtung
ist juristisch gesehen nur bedingt haltbar und

schafft ungleiches Recht. Der Staat beteiligt sich
auch an der Ausbildung anderer Berufsanwärter
mit erheblichen Mitteln, ohne diesen Leuten für
die Ausübung ihrer Tätigkeit Verpflichtungen
aufzuerlegen. Der Lehrerberuf wäre somit der einzige,

für welchen der Staat aus den Aufwendungen
für die Ausbildung eine Verpflichtung zur
Ausübung des Berufes in einem örtlich begrenzten
Gebiete ableitet.

Auswirkungen auf die Rekrutierung des
Lehrernachwuchses

Die Erziehungsdirektion glaubt, dass das
sogenannte Vikariat dazu führen kann, die Stellung des
Lehrers zu schwächen und damit den Lehrerberuf
abzuwerten.

Erwähnt sei ferner der Umstand, dass die
Lehrpersonen nach Studienabschluss am Seminar vor
einer 2jährigen Bewährungsprobe stehen. Dies hat
vor der Volksabstimmung viel Unwillen
hervorgerufen. Ob die Erschwerung, d. h. die Aufschiebung

der Patentierung durch die sogenannten
«Gesellenjahre» geeignete Anwärter vom Seminarein-
tritt abhalten wird - oder bereits abgehalten hat -
ist noch nicht erwiesen; es liegen dafür aber
bereits deutliche Anzeichen vor.

Die Erziehungsdirektion ist der Auffassung, dass
alles vermieden werden muss, die
Rekrutierungsschwierigkeiten weiter zu vermehren. Der Schaden,

welcher unserer Schule auf lange Sicht zugefügt

würde, wäre sicher beträchtlich und kann
unter keinen Umständen verantwortet werden.

Die Bindung an den Arbeitsort und an die
Wohngemeinde

Die Inspektorenkonferenz ist aufgrund der
Erfahrungen aller Inspektoren davon überzeugt, dass
sich ein häufiger Lehrerwechsel in einer Gemeinde,
vom pädagogischen Gesichtspunkt aus betrachtet,
sehr ungünstig auswirkt. Die mit dem Mittel der
Lehrverpflichtung angestrebte Bindung an den
Arbeitsort würde eher beeinträchtigt. Der Abschluss
der «Gesellenzeit» könnte in vielen Fällen dazu
führen, dass Lehrkräfte sich zum Stellenwechsel
entschliessen würden, um an einem neuen Orte als
patentierter Lehrer, frei von den Belastungen einer
Bewährungszeit, neu zu beginnen.

Konkurrenzsituation zwischen Gymnasium und
Seminar

Mit der Errichtung neuer Gymnasien ist die
Stellung der Seminare in bezug auf die Rekrutierung

von geeigneten Seminaranwärtern deutlich
geschwächt worden. Als Beispiel sei angeführt,
dass am Seminar Bern-Hofwil von 120 Aufgenommenen

sich im letzten Frühling nachträglich 19 für
den Eintritt ins Gymnasium entschlossen haben.

Die «Vikariatszeit» wird von vielen Eltern als
Verlängerung der Seminarzeit auf 6 Jahre
empfunden. Dass zwei Jahre davon besoldet sind, fällt
für sie nicht entscheidend ins Gewicht.

Es wird ferner überlegt, dass ein Gymnasiast in
der gleichen Zeit bereits einen grossen Teil der Se-
kundarlehrerausbildung hinter sich bringen kann.

Gesetzliche Grundlagen zur Durchführung und
Ausgestaltung der Weiterbildung der Lehrerschaft

Das Primarschulgesetz vom 2. Dezember 1951
mit Abänderung vom 27. September 1964 verlangt
in Artikel 27ter Absatz 1, dass «der Unterricht in
der zweiten Landessprache und in weitern Fächern
(Art. 27 und 27bis) nur von entsprechend vorgebildeten

Lehrern erteilt werden darf». Diese Forderung

wird in Artikel 17 des Lehrerbildungsgesetzes
wiederholt und auf eine zu erlassende Verordnung
wird speziell hingewiesen.

Dass der Staat die Weiterbildung der Lehrerschaft

zu unterstützen hat und die Erziehungsdirektion

Weiterbildungskurse für die im Amte
stehenden Lehrer und Lehrerinnen obligatorisch
erklären kann (Art. 18), war bis jetzt von geringer
Wirkung.



Wir stehen vor der Tatsache, dass mit der
Einführung des obligatorischen Französischunterrichts
an der Oberstufe der Primarschule (Art. 26, Abs.
1 PSG) die meisten Lehrer dieser Klassen den
Unterricht aufgenommen haben, ohne die im Gesetz
vorgeschriebene Vorbildung zu besitzen. Zur
Entlastung der jungen Lehrer sei allerdings beigefügt,
dass ein wohldurchdachter Vorschlag zur Gestaltung

der Weiterbildung in der Fremdsprache durch
die Erziehungsdirektion vorgelegt worden ist,
jedoch aus finanziellen Gründen bis heute leider
nicht realisiert werden konnte.

Der Kanton Bern weist unter allen Kantonen
heute für die Primarlehrer die kürzeste
Ausbildungsdauer auf.

Da die vom Bernischen Lehrerverein und andern
Kreisen vorgeschlagene Verlängerung der
Seminarzeit in den nächsten Jahren leider nicht
erwartet werden kann, kommt einer wirksameren
Weiterbildung grösste Bedeutung zu. Diese darf
sich aber nicht nur auf die zweite Fremdsprache
beschränken, sondern muss sich auch auf andere
Gebiete, besonders auch auf die Förderung der
beruflichen Tätigkeit im eigentlichen Sinne erstrek-
ken.

Nur auf diese Weise lassen sich die Nachteile
einer zu kurzen Ausbildungszeit einigermassen
ausgleichen.

Nachtrag

Im Verlaufe der Beratungen wurde, gestützt auf
einen Antrag von Herrn Grossrat Dübi, die Frage
der Revision von Artikel 9 aufgeworfen. Diese
Gesetzesbestimmung regelt den Eintritt, d. h. die
Aufnahmeprüfung in die Seminare. Im Interesse
einer Gleichstellung mit den Gymnasien und um
gleichzeitig die Stellung der Sekundärschule
aufzuwerten, sollen nach Auffassung des Antragstellers

- die von zwei staatlichen Seminaren
unterstützt wird - die Prüfungsanforderungen
jeweils durch die Erziehungsdirektion bestimmt werden

können.
Es ist zweifellos richtig, dass heute die Übertritte

von einer Schulstufe in die andere transparenter

gestaltet werden müssen. Die Selektion soll
auf andere Weise erfolgen und nicht vom Ergebnis
einer doch mehr oder weniger zufälligen
Aufnahmeprüfung abhängen. Die Erziehungsdirektion
ist daher bereit und schlägt dem Grossen Rat vor,
den Artikel 9 im Sinne des Antragstellers in die
Revision einzubeziehen.

Bei dieser Gelegenheit wünschen die
Verantwortlichen für die Ausbildung der Sekundär- und
Gymnasiallehrer, dass deren Fortbildung ebenfalls

im Gesetz über die Ausbildung der Lehrer
und Lehrerinnen verankert wird. Dieser Wunsch
kann nur unterstützt werden und wir schlagen
Ihnen daher vor, eine Umgestaltung des Gesetzes
in dem Sinne vorzunehmen, dass die Fortbildung
in einem besondern Abschnitt untergebracht wird
und diese in Artikel 23bis ihren Niederschlag
findet.

Bern, im Dezember 1968

Der Erziehungsdirektor:
Kohler
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 31. Dezember 1968/21. und 17. Januar 1969

Gesetz
vom 17. April 1966 über die

Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen
(Abänderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 87 der Staatsverfassung,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 17. April 1966 über die
Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen wird wie
folgt abgeändert:

a) Die Artikel 9, 15 und 16 erhalten folgenden
Wortlaut:

Art. 9. 1 Uber die Aufnahme ins Seminar
entscheidet die Erziehungsdirektion auf Antrag der
Seminarleitung.

2 Der Regierungsrat ordnet die Voraussetzungen
zur Aufnahme durch Reglement.

Art. 15. 1 Im Verlaufe des zweitletzten und
letzten Ausbildungsjahres ist eine Prüfung in den
wissenschaftlichen und musischen Fächern
abzulegen. Sie hat zur Hauptsache vor Beginn der
beruflichen Ausbildung im engeren Sinne zu erfolgen.

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die
Seminarschüler und die Absolventen besonderer
Kurse, sofern sie die Prüfung in den wissenschaftlichen,

musischen und beruflichen Fächern bestanden

haben und vom Seminar empfohlen sind, das
bernische Lehrpatent.

2 Der Regierungsrat ordnet, gestützt auf Artikel
29 Absatz 2 des Gesetzes über die Primarschule
vom 2. Dezember 1951/27. September 1964,
Verfahren und Organisation der Prüfungen.

Art. 16. Die Inhaber des Lehrpatents sind an
einer öffentlichen Schule des Kantons Bern
definitiv wählbar.

b) Artikel 18 wird aufgehoben.

c) Dem Gesetz wird folgender neue Abschnitt C
beigefügt:



5

C. Fortbildung der Primarlehrer und -lehre-
rinnen, der Mittelschullehrer und -lehrerinnen
und des besonderen Lehrpersonals

Art. 23bls. 1 Der Staat fördert und unterstützt
die Fortbildung der Lehrer und Lehrerinnen aller
Stufen.

2 Die Erziehungsdirektion kann Fortbildungskurse
für die im Amte stehenden Lehrer und

Lehrerinnen als obligatorisch erklären.
3 Die Fortbildung, ihre Organisation und

Durchführung wird durch ein Dekret des Grossen Rates
geregelt.

d) Der bisherige Abschnitt C (Art. 24) wird zu
Abschnitt D.

II.

Die Änderungen werden nach ihrer Annahme
durch das Volk vom Regierungsrat in Kraft gesetzt.

Bern, den 31. Dezember 1968/21. Januar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 17. Januar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Mäder



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 31. Januar/6. Februar 1969

Beilage Ab 12

Dekret
über die Organisation der

Erziehungsdirektion

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 4:4 Absatz 3 der
Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Aufgabenkreis und Organe der Direktion

Art. 1

Die Erziehungsdirektion besorgt alle Angelegen- Aufgaben
heiten, die das Unterrichts- und Erziehungswesen,
die Wissenschaft, Kunst und kulturelle Fragen
betreffen. Ausgenommen sind das landwirtschaftliche,

gewerbliche und kaufmännische Bildungswesen

sowie alle durch Gesetz andern Direktionen
zugewiesenen Bildungsaufgaben.

Art. 2

Die Erziehungsdirektion umfasst: Gliederung

das Sekretariat,
die Abteilung Hochschulwesen,
die Abteilung Unterrichtswesen,
die Abteilung Kulturelles.

Art. 3

Der Direktion stehen insbesondere folgende kon- Konsultative
sultative Organe zur Verfügung: Organe

1. die Konferenz der Primarschul-, Sekundarschul-
und Turninspektoren,

2. die Rektorenkonferenz,
3. die Seminardirektorenkonferenz.

II. Aufgaben und Organisation

A. Allgemeines

Art. 4

1 Das Sekretariat und die Abteilungen der
Erziehungsdirektion bearbeiten die Geschäfte, die in
den ihnen zugewiesenen Aufgabenkreis fallen, und



2

stellen dem Direktionsvorsteher Antrag, soweit
sie oder das Sekretariat nicht zur selbständigen
Erledigung ermächtigt sind.

2 Der Direktionsvorsteher erlässt hiefür eine
Geschäftsordnung.

B. Sekretariat

Art. 5

Aufgaben i Dem Sekretariat obliegt insbesondere:

1. die allgemeine Aufsicht und Organisation innerhalb

der Direktion,
die Koordination der einzelnen Abteilungen und
Dienststellen,
die Überwachung der interkantonalen
Koordinationsbestrebungen auf allen Bildungsstufen,
die Sicherstellung der Information nach innen
und aussen,

2. der Verkehr mit dem Regierungsrat, den übrigen

Direktionen, der Staatskanzlei, den Behörden

des Bundes, anderer Kantone und Gemeinden

sowie mit der Hochschulkonferenz, dem
Wissenschaftsrat, dem Nationalfonds und weitern

Organisationen des Bildungswesens,

3. das Rechtswesen im Aufgabenbereich der
Erziehungsdirektion einschliesslich der
Gesetzgebung,

4. die Behandlung der parlamentarischen Vor-
stösse,

5. die Verbindung mit Forschungsinstitutionen des
Bildungswesens,

6. die Beschaffung der nötigen Dokumentation,
7. die Erleichterung der Studienmöglichkeiten für

Schüler und Studenten,

8. das Personalwesen der Erziehungsdirektion.
2 Das Sekretariat behandelt überdies alle

Geschäfte, die nicht in den Aufgabenkreis einer
Abteilung oder Dienststelle fallen oder wofür nicht
ein Organ besonders beauftragt ist. Im weitern
dient es dem Direktionsvorsteher als Beratungsund

Aufsichtsorgan.
3 Dem Sekretariat sind im weitern die Dienststellen

für das Stipendienwesen und für Finanzielles
unterstellt.

Art. 6

Der Dienststelle für das Stipendienwesen obliegt
insbesondere:

1. die Ausarbeitung der Stipendiengrundlagen,

2. die Prüfung der Stipendien- und Darlehensgesuche,

3. den Kontakt zu den Schulen und wenn nötig zu
den Stipendiaten herzustellen,

4. die Verbindung zu weitern Stellen und
Institutionen, welche Stipendien gewähren.
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Art. 7

Der Dienststelle für Finanzielles obliegt
insbesondere:

1. das Erstellen von Finanzplänen und des
Voranschlages der Erziehungsdirektion zuhanden
der Finanzdirektion,

2. die Einreihung der Gemeinden in Beitragsklassen,

3. die Abrechnung über die Betriebskosten mit den
Sitzgemeinden von Gymnasien

4. das Überprüfen der Rechnungsführungen der
staatlichen Schulen,

5. die Rechnungsführung der Direktion,
ausgenommen die Lehrerbesoldungen, die durch das
Personalamt der Finanzdirektion besorgt werden,

6. die Abrechnung der LehrerstellVertretungen, der
Kommissionssitzungen und dergleichen,

7. die Behandlung der verschiedenen Nachkredits-
und Beitragsgesuche,

8. die Aufsicht über die Stiftungen, sofern hiezu
gemäss Verordnung vom 20. Februar 1925
betreffend die Stiftungsaufsicht die Erziehungsdirektion

zuständig ist.

Art. 8

1 Die Beamten des Sekretariates sind: Beamte

der 1. Direktionssekretär, 2 weitere Direktionssekretäre

sowie 1 iuristischer Sekretär. Einer der
vier Sekretäre muss französischer Muttersprache
sein.

2 Die Beamten der Dienststellen sind:
1. 1 Adjunkt für das Stipendienwesen,
2. 1 Adjunkt für Finanzielles.

C. Abteilungen

a) Abteilung Hochschulwesen

Art. 9

1 Der Abteilung für das Hochschulwesen Aufgaben

obliegt insbesondere:

1. die Ausübung der unmittelbaren Staatsaufsicht
über die Universität,

2. die Beschaffung der nötigen Unterlagen zuhanden

der eidgenössischen Behörden gemäss
Bundesgesetz über die Hochschulförderung,

3. die Planung und Koordination, in Zusammenarbeit

mit den dafür bestimmten Kommissionen,

4. die Erteilung der Lehrbefugnis an
Privatdozenten vorzubereiten,
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5. zuhanden des Regierungsrates insbesondere in
folgenden Fällen Antrag zu stellen, nötigenfalls
in Verbindung mit andern Direktionen:

- Erlass von Reglementen und Verordnungen,

- Errichtung neuer Professuren,

- Erteilung von Lehraufträgen,

- Wahlen, Beförderungen und Entlassungen von
Professoren,

- Festsetzung der Besoldungen der Universitätsprofessoren

im Einzelfall,

- Schaffung von neuen Stellen, Wahlen,
Beförderungen und Entlassungen für wissenschaftliches,

technisches und administratives
Personal,

- Zusprechung von Krediten für Bauten und
Einrichtungen im Rahmen der im Voranschlag
bewilligten Mittel.

2 Die Abteilung für das Hochschulwesen
arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Leitung
der Universität.

3 Zur Besorgung der Verwaltungsaufgaben steht
dieser Abteilung die UniversitätsVerwaltung zur
Verfügung, deren Organisation, Aufgaben und
Befugnisse durch ein besonderes Dekret geregelt sind.

4 Dieser Abteilung ist ferner die Akademische
Berufsberatung angegliedert. Sie ist durch besondere

Erlasse geregelt.

Art. 10

Beamte Die Beamten dieser Abteilung sind:
1. der Vorsteher,
2. ein Adjunkt.

b) Abteilung Unterrichtswesen

Art. 11

Aufgaben 1 Der Abteilung Unterrichtswesen obliegt
insbesondere:

1. die Bearbeitung sämtlicher pädagogischer Fragen

betreffend Kindergärten, Primär- und
Sekundärschulen, Fortbildungsschulen sowie Seminare

und Gymnasien,

2. die Ausbildung, die Fort- und Weiterbildung der
Lehrer aller Stufen,

3. die Erwachsenenbildung,

4. die Vorbereitung der Wahl und Beurlaubung
von Lehrern und der Errichtung und Aufhebung
von Klassen sowie die Dispensation von Schülern,

5. Die Führung einer Lehrerkontrolle und die
Vermittlung von Stellvertretern im Bedarfsfall,

6. die Aufsicht über den schulärztlichen und
schulzahnärztlichen Dienst,

7. die Behandlung der Subventionsgesuche,
insbesondere für Schulhausbauten und allgemeine
Lehrmittel und Vorbereitung der entsprechenden

Anträge.



5

2 Dieser Abteilung sind angegliedert, jedoch
durch besondere Erlasse geregelt:
a) der Staatliche Lehrmittelverlag,
b) die Erziehungsberatung und der jugendpsychiatrische

Dienst.

Art. 12

1 Die Beamten dieser Abteilung sind: Beamte

1. der Vorsteher und 1 Adjunkt mit pädagogischer
Ausbildung,

2. ein Adjunkt für Hauswirtschafts- und
Mädchenhandarbeitsunterricht.

Einer der 3 Beamten muss französischer Muttersprache

sein.
2 Die Inspektoren und Expertinnen sind dieser

Abteilung zugeordnet. Ihre Aufgaben sind in einem
besonderen Reglement geregelt.

b) Abteilung Kulturelles

Art. 13

1 Der Abteilung Kulturelles obliegt insbeson- Aufgaben
dere:

1. die Förderung des kulturellen Lebens im Rahmen

der Aufgaben der Erziehungsdirektion,

2. die Förderung der Museen, Theater,
Musikschulen sowie kultureller Vereinigungen und
Einrichtungen,

3. die Förderung des Bibliothek- und Filmwesens.
2 Dieser Abteilung sind angegliedert, jedoch

durch besondere Erlasse geregelt:
a) die Denkmalpflege,
b) die Bodendenkmalpflege,
c) der Kulturgüterschutz.

Art. 14

Die Abteilung Kulturelles wird durch einen Vor- Beamte
steher geleitet.

D. Personal

Art. 15

Ihren Aufgaben entsprechend werden dem Se- Personal

kretariat und den Abteilungen die nötigen
Fachbeamten durch Regierungsratsbeschluss zugeteilt.

III. Schlussbestimmungen

Art. 16

Dieses Dekret tritt mit der Annahme durch den Inkraft-
Grossen Rat in Kraft. setzung
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Art. 17

Durch dieses Dekret werden alle mit ihm im
Widerspruch stehenden Erlasse und insbesondere
das Dekret vom 12. November 1952 über die
Organisation der Erziehungsdirektion mit den
seitherigen Abänderungen aufgehoben.

Bern, den 31. Januar/6. Februar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber i. V.:
Häusler

Bern, den 6. Februar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Haegeli



Antrag des Regierungsrates
vom 24. Dezember 1968

Beilage JVe 13

Dekret
vom 12. Mai 1936

über die öffentlichen und privaten
Heil- und Pflegeanstalten

(Abänderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 5 des
Volksbeschlusses vom 28. November 1880 betreffend die
Erweiterung der Kranken- und Irrenpflege,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Im Dekret vom 12. Mai 1936 über die öffentlichen

und privaten Heil- und Pflegeanstalten,
sowie in den Ausführungserlassen zu diesem
Dekret, wird die Bezeichnung «Heil- und
Pflegeanstalt» durch «psychiatrische Klinik» ersetzt.

II.

Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Er ist im
Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen
und in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, den 24. Dezember 1968

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof



Grosser Rat — Mai-Session 1969 Beilage Nr. 14

Direktionsgeschäfte
1. Abteilung

(Anträge des Regierungsrates)

Direktionen Seite

Gesundheit 2

Finanzen und Domänen 2

Erziehung 2

Bauten 11

Forsten 13

Landwirtschaft 15
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Direktion des Gesundheitswesens

1297. Vereinigte Asyle Gottesgnad; Betriebsbeitrag.

— Die Gesundheitsdirektion wird ermächtigt,
der Vereinigung der Asyle Gottesgnad ab 1969 bis
auf weiteres einen jährlichen Betriebsbeitrag von
Fr. 150 000.— auszurichten.

Der erforderliche Kredit ist jeweils im Voranschlag

der Gesundheitsdirektion unter Rubrik 1400
944 20 «Betriebsbeiträge an Spezialanstalten»
aufzunehmen.

Finanzen und Domänen

842. Vertragsgenehmigung. — Der am 19. Dezember

1968 abgeschlossene Kaufvertrag, wonach der
Staat Bern von Hans Schild-Schild, Vertreter, wohnhaft

in Hofstetten b. Brienz (BE), die Liegenschaft
Grundbuchblatt Nr. 71, Gemeinde Hofstetten b.Brienz
(BE), im Halte von ca. 259,35 a Scheuneplatz, Wiese
und Wald mit Scheune Nr. 102, brandversichert für
Fr. 8200.— und Anteil Scheune Nr. 105 A, brandversichert

für Fr. 1400.—, auf dem Ballenberg, mit einem
amtlichen Wert von Fr. 12 420.—, zum Preise von
Fr. 110 000.— erwirbt, wird genehmigt.

1791. Nachkredite. — Der Finanzdirektion werden

für das Jahr 1968 folgende Nachkredite bewilligt:
Fr.

Kantonsbuchhalterei
1905 514 Zinsvergütung auf Steuern 701 611.15

Versicherungskasse
1920 642 1 Staatsbeiträge an die
Versicherungskasse 720 780.—

Salzhandlung
1935 801 PTT-Gebühren und Frachtausgaben

93 108.35
1935 860 Salzankauf inkl. Frachten 392 486.90
1935 862 Verpackungen 72 993.25

Erziehungsdirektion

1382. Nachkredit. — Der Verwaltung der
Universität Bern wird auf Konto 2005 822 Reinigung,
Heizung, Elektrizität, Gas und Wasser für das Jahr
1968 ein Nachkredit von Fr. 68 067.05 bewilligt.

1387. Neubau einer Primarschulanlage in der Rüti
in Ostermundigen; Beitrag; Verpflichtungskredit. —
Die devisierten Kosten betragen total Fr. 5 445 290.—
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und die Preise pro m3 umbauten Raumes für die
Klassentrakte Fr. 144.85 und für die Turnhallen
Fr. 116.05. In den verschiedenen Trakten soll an
Schulraum geschaffen werden:

24 Klassenzimmer, ein Naturkundezimmer, drei
Handarbeitszimmer, ein Singsaal, ein Handfertigkeitsraum

mit Materialraum, ein Mehrzweckraum,
zwei Duschenanlagen mit Garderoben, zwei
Turnhallen, ein Bibliothek-, Lehrer-, Sammlungs- und
Materialraum, ein Innengeräteraum, ein Aussenge-
räteraum, eine Abwartswohnung, Luftschutzräume
sowie die erforderlichen Garderoben, WC-Anlagen,
Nebenräume, Pausenplätze und Turnanlagen im
Freien.

Die gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 limitierten
und für die Subventionierung in Betracht fallenden
Kosten stellen sich zusammen wie folgt:

I. Bauetappe:
Fr.

Schulgebäude mit zwölf Klassen 1 470 000.—
Verbindungsbauten 38 000.—
Pausenplatz 88 000.—
Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten

zu Schulhaus 110 700.—
Turnhallen 1 und 2 887 000.—
Umgebungsarbeiten zur Turnhalle 43 000.—

Fr.
Turnplatz inkl. feste
Turngeräte 48 300.—
Spielwiese 88 000.— 136 300.—

2 773 000,—

II. Bauetappe:
Schulgebäude mit zwölf Klassen 924 960.—
Verbindungsbauten und Pausenhalle 38 000.—
Pausenplatz 88 000.—
Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten

zu Schulgebäude 94 600.—
1 145 560.—

Subventionsberechtigte Kosten
I. Etappe 2 773 000.—
Subventionsberechtigte Kosten
II. Etappe 1 145 560.—

3 918 560.—

Handfertigkeits-Ausrüstung :

17 Arbeitsplätze zu maximal Fr. 700.—
gemäss RRB Nr. 1854 vom 12. März
1968 11 900.—

Es werden zugesichert:
1. An die Kosten von Fr. 3 918 560.—

ein ordentlicher Staatsbeitrag zu
Lasten des Kontos 2000 939 10 von 17 °/o 666 155.—

2. An die Kosten von Fr. 11 900.— für
die Handfertigkeits-Ausrüstung ein
Beitrag zu Lasten des Kontos 2002
930 21 von 17 % 2 023.—

668 178.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedin-
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gungen der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite, voraussichtlich

im Jahre 1972.
Das eingereichte Projekt darf ohne besondere

Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

1388. Erweiterung der Sekundärschule Erlenbach
im Simmental; Beitrag; Verpflichtungskredit. — Die
devisierten Kosten betragen Fr. 130 211.50 und der
Preis pro m3 umbauten Raumes Fr. 127.—. In einem
Pavillonanbau sollen zwei neue Klassenzimmer
geschaffen werden, eines der bestehenden Unterrichtszimmer

wird in einen Spezialraum ausgebaut und im
weitern ein Aufenthaltsraum erstellt.

Fr. Fr.

130 211.50

535.—

20 982.50 21 517.50

verbleiben 108 694.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 108 694.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag von 43 %> und ein zusätzlicher Beitrag
von 13 %, total 56 % zu Lasten des Kontos 2000 939 10
oder höchstens Fr. 60 869.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Mittel; voraussichtlich
im Jahre 1970.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

1717. Erstellung einer Turnhalle mit Aussenturn-
anlagen in Rohrbach bei Huttwil; Beitrag an die
I. Bauetappe; Verpflichtungskredit. — Die devisierten

Kosten betragen inkl. Kommandoposten Franken
1 182 000.— und der Preis pro m3 umbauten Raumes
Fr. 125.—.

An Raum soll geschaffen werden: eine Turnhalle,
ein Turnlehrerzimmer, ein Sitzungszimmer, eine
Duschenanlage, ein Innengeräteraum, die erforderlichen
Garderoben und WC-Anlagen, ein Schwingkeller, ein
Kommandoposten, Militär-Kantonnement, ein
Handfertigkeitsraum und die notwendigen Nebenräume.

Die devisierten Kosten betragen

total
Davon sind nicht

subventionsberechtigt:

Abbrucharbeiten, Reparaturen
Schulmobiliar, allgemeine
Lehrmittel
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Gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 fallen für die
Subventionierung die nachfolgenden, limitierten
Kosten in Betracht: Fr.
1. Turnhalle inkl. Umgebungs- und Er-

schliessungsarbeiten 494 000.—
Fr.

2. Hartturnplatz und Geräte¬
anlage 37 600.—
Spielwiese 38 000.— 75 600.—

569 600.—
3. Bewegliche Turn- und Spielgeräte 8 841.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 569 600.— der Positionen 1

und 2 ein ordentlicher Staatsbeitrag zu Lasten des
Kontos 2000 939 10 von 33 °/o oder höchstens Franken

187 968.—.
Die Bewilligung und Ausrichtung dieses

Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung dieses Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite, voraussichtlich
im Jahre 1970.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

1718. Umbau, Ausbau und Sanierung des
Primarschulhauses Schwarzenegg (Gemeinde Oberlangen-
egg); Verpflichtungskredit. — Die devisierten Kosten
betragen total Fr. 248 000.—. In einer 1. Bauetappe
werden die veralteten WC-Anlagen saniert, bzw. neu
erstellt, eine Dusche mit Ankleideraum sowie eine
Oel-Zentralheizung für das ganze Gebäude eingebaut.

Fr.
Von den mit 248 000.—
devisierten Kosten sind für den ordentlichen

Staatsbeitrag nicht subventionsberechtigt:

Fr.
Abbruch, Demontage- und
Kontrollarbeiten 8578.50
Feuerlöschposten 1723.20
Glühlampen 150.—
Renovationsarbeiten 950.—
Anteil der Arbeiten in den
Lehrerwohnungen, inbegriffen
Waschautomat inkl. Montage 8718.95 20 120.65

227 879.35
Es werden zugesichert:

1. An die Kosten von Fr. 227 879.35 ein
ordentlicher Staatsbeitrag von 50 °/o

und ein zusätzlicher Beitrag von
211/2%, total 71 V2 % zu Lasten des
Kontos 2000 939 10 162 934.—

2. An die Kosten von Fr. 8718.95 für die
Kosten der Lehrerwohnungen ein Beitrag

zu Lasten des Kontos 2000 939 10

von 50 #/o 4 360.—
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Fr.
3. An die Kosten von Fr. 950.— für die

Unterhaltsarbeiten ein ausserordentlicher
Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos

2000 939 11 von 50 % 475.—

Total höchstens 167 769.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Mittel, voraussichtlich
im Jahre 1970.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

2005. Kredit. — Der Grosse Rat bewilligt der
Kantonsschule Pruntrut einen Kredit von Franken
87 000.— für die Anschaffung und Einrichtung eines
Sprachlabors. Die Ausgabe geht zu Lasten des Kontos
2008 770 pro 1969.

2125. Staatsbeitrag an den Primarschulhaus-Neubau
mit Turnanlagen im Unterwald in Mürren

(Gemeinde Lauterbrunnen); Verpflichtungskredit. — Die
devisierten Kosten betragen total Fr. 1 087 950.— und
der Preis pro m3 umbauten Raumes Fr. 226.85.

Raumprogramm: drei Klassenzimmer, ein
Reserveschulzimmer, ein Handarbeitszimmer, ein Lehrerzimmer,

eine gedeckte Eingangshalle, ein Turnraum,
eine Duschenanlage mit Garderoben sowie die
erforderlichen Garderoben, WC-Anlagen, Nebenräume
sowie eine Turnanlage im Freien.

Für die Subventionierung fallen gemäss Dekret
vom 22. Mai 1967 über die Schulhausbau-Subventionen

die nachfolgenden, limitierten Kosten in Betracht:

Fr.
3-klassiger Schultrakt 501 000.—
Turnraum 98 000 —
Erschliessiungs- und Umgebungsarbeiten 56 700.—

655 700.—
Turnanlage im Freien 45 300.—

701 000.—
abzüglich Handfertigkeitsraum, der in
den limitierten Kosten eingerechnet, im
Projekt aber nicht enthalten ist: 40 000.—

Verbleiben 661 000.—
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Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 661 000.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10 von
17 % oder höchstens Fr. 112 370.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
zur Verfügung stehenden Mittel, voraussichtlich im
Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

2127. Neubau einer 13-klassigen Primarschulanlage
in der Schönau in Steffisburg für die Oberklassen
als II. Bauetappe; Staatsbeitrag; Verpflichtungskredit.

— Die devisierten Kosten betragen total Franken

4 947 000.— und der Preis pro m3 umbauten
Raumes Fr. 179.85. In der in drei Trakten aufgegliederten

Erweiterungsanlage soll an Sohulraum
geschaffen werden:

13 Klassenzimmer, eine Bibliothek, ein Materialzimmer,

ein Vorsteherzimmer, ein Lehrerzimmer,
Luftschutzräume, ein Handfertigkeitsraum für
Holzbearbeitung mit Materialraum, ein Handfertigkeitsraum

für Kartonnage mit Materialraum, ein
Handfertigkeitsraum für Metallbearbeitung mit Materialraum,

eine Waschküche, eine Schulküche mit Theorie-

und Essraum, ein Handarbeitszimmer/Mehrzweckraum,

ein Hauswirtschaftszimmer, ein Physik-/
Chemiezimmer, ein Naturkundezimmer, ein
Sammlungszimmer, ein Zeichnungszimmer, eine Aula mit
434, bzw. 578 Plätzen mit Einbezug des Foyers und
zusätzlich 120 Plätzen auf der Empore. Im weitern
die erforderlichen Garderoben, WC-Anlagen, Nebenräume,

eine Pausenhalle sowie die Umgebungsarbeiten
und Pausenplatzanlagen.

Die devisierten Kosten stellen sich zusammen wie
folgt:

Für die Subventionierung fallen
gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 die
nachfolgenden, limitierten Kosten in
Betracht:

13-klassiger Primarschultrakt 1 487 000.—
Hauswirtschaft 191 000.—
Pausenhalle 38 000.—
Umgebungsarbeiten und Pausenplätze 256 000.—

1 972 000.—

Fr.
Klassentrakt, Verbindungsgang
Spezialraumtrakt
Aula mit Zivilschutzräumen
Zusätzliche Baukosten und Mobiliar
Unvorhergesehenes

1 432 700.—
1 170 500.—
1 183 250.—

919 200.—
241 350.—

4 947 000.—
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Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 1 972 000 ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10 von
25 % oder höchstens Fr. 493 000.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt

der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
zur Verfügung stehenden Mittel, voraussichtlich im
Jahre 1972.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

2128. Staatsbeitrag an den Neubau einer 9-klas-
sigen Primarschulanlage mit Spezialraumtrakt, Turnhalle,

Turn- und Pausenplatzanlagen im Blindenmoos
in Köniz/Schliern; Verpflichtungskredit. — Die
devisierten Kosten betragen total Fr. 4 337 000.— und
der Preis pro m3 umbauten Raumes Fr. 195.50.

Raumprogramm: eine Turnhalle, Innen- und Aus-
sengeräteraum, eine Duschenanlage mit Garderoben,
zwei Lehrerzimmer mit Dusche, Luftschutzräume,
neun Klassenzimmer, zwei Handarbeitszimmer, ein
Handfertigkeitsraum, ein Naturkundezimmer, eine
Pausenhalle, eine Verbindungshalle, ein Lehrerzimmer,

ein Oberlehrerzimmer, ein Sammlungszimmer,
eine Abwartswohnung, Pausen- und Turnplatzanlagen

sowie die erforderlichen WC-Anlagen, Garderoben

und Nebenräume.
Die gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 und für die

Subventionierung in Betracht fallenden Kosten stellen

sich zusammen wie folgt:
Fr.

Neunklassige Primarschulanlage 1 330 000.—
Pausenplatz 68 000.—
Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten

76 400.—
Pausenhalle 38 000.—
Turnhalle 422 000.—
Umgebungsarbeiten zu Turnhalle 43 000.—
Turnplatz inkl. feste Turngeräte 47 600.—
Spielwiese 38 000.—

2 063 000.—
abzüglich die limitierten Kosten für das
Bibliothekzimmer, das im
Minimalraumprogramm eingerechnet, im Projekt

jedoch nicht enthalten ist 23 925.—

2 039 075.—
Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 2 039 075.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10 von
5 % oder höchstens Fr. 101 954.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses Ctaats-
beitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedin-
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gungen der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre
1972.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

2129. Kredit. — Für die Einrichtung der Klinik für
landwirtschaftliche Nutztiere wird ein Gesamtkredit
von Fr. 155 000.— bewilligt, der wie folgt verteilt
wird:
Fr. 80 000.— zu Lasten der Rechnung 1969, Konto

2005 770
Fr. 75 000. — zu Lasten der Rechnung 1970, Konto

2005 770.

2130. Kredit. — Dem Institut für anorganische
Chemie wird für die Anschaffung eines Mettler
Thermoanalyser ein Kredit von Fr. 82 688.— bewilligt.

Die Ausgabe geht zu Lasten des Sachkontos 2005
770 11 des Jahres 1969.

2131. Staatsbeitrag an die Erweiterung der
Primarschulanlage Räbli in Safnern; Verpflichtungskredit.

— Die devisierten Kosten betragen total Franken

1 049 000.— und der Preis pro m3 umbauten
Raumes Fr. 193.40.

Raumprogramm: ein Klassenzimmer, ein
Handarbeitszimmer, vier Reservezimmer (erst subventionsberechtigt

im Zeitpunkte der tatsächlichen
Klasseneröffnung).

Die devisierten Kosten stellen sich zusammen wie
folgt:

2. Turngeräteräume 90 284.—
3. Umbauarbeiten im bestehenden

1. Schultrakt
Fr.

810107.—

Schulhaus
4. Umgebungsarbeiten

30 260.—
118 349.—

1 049 000.—
Davon sind nicht subventionsberechtigt:

Fr.
Mehrkosten Luftschutzräume

162 500.—
46 000.—
25 000.—

Schulmobiliar
Bauzinse
Abbruch-, Ausbruch-,
Unterhalts- und Rodungsarbeiten

7 748.—
1 886.—
3 781.—
5 000.—

Ausrüstungsmaterial
Fernsehantenne
Mehrkosten Bepflanzung

\
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Fr.
Anteil Architekten-Honorar 1 585.— 253 500.—

795 500.—
Vier Reserve-Klassenzimmer

4 X Fr. 96 600.— 386 400.—

409 100.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 409 100.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag von 32 °/o zu Lasten des Kontos 2000
939 10 oder höchstens Fr. 130 912.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe

der zur Verfügung stehenden Mittel,
voraussichtlich im Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

2132. Beitrag. — Die Gemeinde Saicourt ersucht
um einen Beitrag für die Vergrösserung der Primarschule

Bellelay (Erstellung eines neuen Klassenzimmers,

eines Mehrzwecklokals, einer Wohnung und
Einrichtung der Zentralheizung).

Fr.
Die Kosten sind veranschlagt auf 412 000.—
abzüglich die nicht subventionsberechtigten

Kosten:
Fr.

Lehrerwohnung 68 000.—
Abbruch-Arbeiten 2 000.—
Blitzableiter 2 500.— 72 500.—

339 500.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 339 500.— ein ordentlicher

Beitrag von 42 °/o und ein zusätzlicher Beitrag von
11 %>, insgesamt 53 %> zu Lasten des Kontos 2000
939 10, oder höchstens Fr. 179 935.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses Beitrages
erfolgt im Rahmen des Dekretes vom 22. Mai 1967
über die Schulhausbau-Subventionen und unter dem
ausdrücklichen Vorbehalt der Einhaltung der
allgemeinen Subventionsbedingungen der kantonalen
Erziehungsdirektion vom 17. Dezember 1962 (vom
Regierungsrat mit Beschluss Nr. 8894 vom 21. Dezember
1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre
1970.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.
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Baudirektion

1838. Staatsgebäude; Neu- und Umbauten;
Bauabrechnungsgenehmigungen. — Gestützt auf Artikel

46 Absatz 1 der Vollziehungsverordnung zum
Gesetz über den Finanzhaushalt werden die Bauab-
reehungen über nachstehend genannte Objekte wie
folgt genehmigt:

Objekt/Bewilligung

Bern, Hörsaal für Anatomie, Biochemie und Physiologie

der Universität Bern, Aufstockung der Aula
Oberseminar
Grossratsbeschluss Nr. 6877 vom 22. November 1966
Waldau, Psychiatrische Universitätsklinik, Erstellung
von zwei Schwesternhäusern und eines Personalhauses
Volksbesehluss vom 9. April 1967
Wimmis, Amtshaus, Umbau
Grossratsbeschluss Nr. 5472 vom 14. September 1966
Ursenbach, Pfarrhausumbau
Grossratsbeschluss Nr. 6878 vom 22. November 1966
Burgdorf, Schlossmauer, Wiederaufbau
Grossratsbeschluss Nr. 393 vom 9. Februar 1966
Bern, Ausbau der Mannschaftskaserne
Volksbesehluss vom 24. Mai 1964
Oberbipp, Knabenerziehungsheim, Personalhäuser,
Turnhalle, Schwimmbad
Grossratsbeschluss Nr. 5884 vom 17. September 1964
Matten, Interlaken, Kreisforstamt II, Neues Betriebsgebäude

Grossratsbeschluss Nr. 5473 vom 14. September 1966
Courtemelon, Neubau Haushaitungssohule
Grossratsbeschluss Nr. 143 vom 14. Februar 1968
Bern, Medizinische Poliklinik, Langzeitdialysen,
Raumbeschaffung
Grossratsbeschluss Nr. 34 vom 9. Februar 1966
Delémont, «Mont-Dessus», Wiederaufbau
Grossratsbeschluss Nr. 4616 vom 18. September 1967
Bern, Altes Tierspital, Um- und Ausbau
Grossratsbeschluss Nr. 2386 vom 8. Mai 1968

Kredit
Fr.

848 500.—

3 689 900.—

630 400.—

287 000.—

300 000.—

6 830 000.—

761 450.—

228 000.—

924 000.—

630 000.—

161 000.—

315 000.—

Erstellungskosten
Fr.

849 728.85

3 675 079.25

602 462.65

288 113.10

287 565.45

6 876 412.05

757 241.35

227 325.80

924 000.—

629 302.95

160 978.50

314 556.90

Mehrkosten
infolge

Teuerung
Fr.

1 228.85

1 113.10

46 412.05

1973. Gemeinde Grindelwald; Verbauung der
Schwarzen Lütschine zwischen Mettenbergbrücke
und Schwendi, Projekt VII/1967. — Mit Beschluss
vom 7. November 1968 genehmigte das eidgenössische
Departement des Innern die obgenannte Vorlage und
bewilligte einen Bundesbeitrag von 28 °/° oder Franken

123 200.—. Auf Antrag des Regierungsrates werden

als Beitrag des Staates 30 % der tatsächlichen
Kosten bis zum Höchstbetrag von Fr. 132 000.— aus
Budgetrubrik 2110 939 11 bewilligt.

Bedingungen:
1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und

unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden

fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Gemeinde Grindelwald haftet dem
Staat gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
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vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebung
erfolgt durch die Schwellengemeinde Grindelwald im
Einvernehmen mit dem Oberingenieur des I. Kreises.

3. Der Beschluss des eidgenössischen Departementes
des Innern vom 7. November 1968 wird als

integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.
4. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist mit Belegen

abzurechnen. Der Staatsbeitrag wird nach Massgabe
der verfügbaren Budgetkredite ausgerichtet.

5. Die Schwellengemeinde Grindelwald hat innerhalb

Monatsfrist nach Eröffnung dieses Beschlusses
dessen Annahme zu erklären.

Der Regierungsstatthalter von Interlaken wird
beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen
Beschluss des eidgenössischen Departementes des
Innern vom 7. November 1968 der Schwellengemeinde
Grindelwald zu eröffnen und für dessen Annahme zu
sorgen.

1974. Eggiwil und Röthenbach im Emmental;
Korrektion und Verbauung des Röthenbaches. — Das
Eidgenössische Departement des Innern bewilligte
mit Beschluss vom 6. Februar 1969 an die auf Franken

550 000.— veranschlagte Verbauung des
Röthenbaches in den Gemeinden Eggiwil und Röthenbach

einen Beitrag von 35 °/o bis zum Höchstbetrage
von Fr. 192 500.—.

Auf Antrag des Regierungsrates wird den
Schwellengemeinden Eggiwil und Röthenbach ein Staatsbeitrag

von 35 %> bis zum Höchstbetrage von Franken
192 500.— aus Budgetrubrik 2110 939 11 (Staatsbeiträge

an Wasserbauten) unter folgenden Bedingungen
bewilligt:

1. Die zur Ausführung vorgesehenen Bauten sind
dem Kreisoberingenieur IV zur Aufnahme in die
jährlichen Arbeitsprogramme von Bund und Kanton
anzumelden. Die gemeldeten Bauten dürfen nur nach
Bewilligung durch die zuständigen Behörden ausgeführt

werden.
2. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und

unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die beiden Schwellenkommissionen haften
dem Staate gegenüber für die Erfüllung dieser
Verpflichtung für die auf ihren Gemeindegebieten
ausgeführten Bauten.

3. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebungen
bedürfen der Genehmigung durch den Kreisoberingenieur

IV.
4. Der Beschluss des Eidgenössischen Departementes

des Innern vom 6. Februar 1969 und die darin
enthaltenen Bedingungen bilden einen integrierenden
Bestandteil dieses Beschlusses.

5. Die Bedingungen der kantonalen Fischereibehörden

sind einzuhalten.
6. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist jährlich

abzurechnen. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt auf
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Grund von belegten Abrechnungen und im Rahmen
der dem Bund und dem Kanton zur Verfügung
stehenden Kredite an die geschäftsführende
Schwellenkommission Röthenbach. Die Schwellenkommission
Röthenbach hat innert nützlicher Frist nach Eingang
der Beiträge über die nach der Beitragsabrechnung
der Gemeinde Eggiwil zukommenden Beträge mit der
Schwellenkommission Eggiwil abzurechnen.

7. Die Schwellenkommissionen Eggiwil und
Röthenbach haben innert Monatsfrist nach Eröffnung
die Annahmeerklärung abzugeben.

Der Regierungsstatthalter des Amtsbezirkes Sig-
nau wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem
zugehörigen Bundesbeschluss vom 6. Februar 1969 den
Schwellenkommissionen von Eggiwil und Röthenbach
zu eröffnen und für deren Annahme zu sorgen.

2088. Gemeinde Därstetten; Verbauung des
Klosterbaches, Projekt III/1967. — Mit Beschluss vom
7. November 1968 genehmigte das eidgenössische
Departement des Innern die obgenannte Vorlage und
bewilligte einen Bundesbeitrag von 34 %> oder Franken

114 920.—. Auf Antrag des Regierungsrates werden

als Beitrag des Staates ebenfalls 34 °/o der
tatsächlichen Kosten bis zum Höchstbetrage von Franken

114 920.— aus Budgetrubrik 2110 939 11 bewilligt.
Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und
unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Gemeinde Därstetten haftet dem Staat
gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die Grundsätze

der kantonalen Submissionsverordnung vom
7. November 1967 massgebend. Die Vergebung erfolgt
durch die Schwellengemeinde Därstetten im
Einvernehmen mit dem Oberingenieur des I. Kreises.

3. Der Beschluss des eidgenössischen Departements

des Innern vom 7. November 1968 wird als
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.

4. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist mit Belegen
abzurechnen. Der Staatsbeitrag wird nach Massgabe
der verfügbaren Budgetkredite ausgerichtet.

5. Die Schwellengemeinde Därstetten hat innerhalb

Monatsfrist nach Eröffnung dieses Beschlusses
dessen Annahme zu erklären.

Der Regierungsstatthalter von Niedersimmental
wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen

Beschluss des eidgenössischen Departements
des Innern vom 7. November 1968 der Schwellengemeinde

Därstetten zu eröffnen und für dessen
Annahme zu sorgen.
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Forstdirektion

1360. Waldwegprojekt; Kantonsbeitrag. — An das
vom Eidgenössischen Departement des Innern am
30. Dezember 1968 genehmigte und subventionierte
Waldwegprojekt «Egg—Ramsern», 1. Etappe, Nummer

IV/1285 (875), der Bäuert Adlemsried in der
Gemeinde Boltigen wird, gestützt auf den RRB Nr. 21

vom 6. Januar 1961,
Fr.

bei einem Kostenvoranschlag von 300 000.—

aus Rubrik 2300 937 10 ein Kantonsbeitrag

von 32 #/o 96 000.—
bewilligt.
Zugesicherter Bundesbeitrag 32 %> 96 000.—

Total Kantons- und Bundesbeitrag höchstens

192 000.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre 1972.

Der Vollendungstermin wird auf Ende 1973
festgesetzt.

Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörden nicht abgeändert werden.

Mit der Entgegennahme der Bundes- und
Kantonsbeiträge verpflichtet sich die Bäuert Adlemsried
die Weganlage dauernd in gutem Zustand zu erhalten.

1543. Waldwegprojekt; Kantonsbeitrag. — An das
vom Eidgenössischen Oberforstdnspektorat am 22.
Januar 1969 genehmigte und subventionierte Waldwegprojekt

«Rollihus II» der Gemischten Gemeinde
Guggisberg, Nr. VII/1328 (915) wird gestützt auf RRB
Nr. 21 vom 6. Januar 1961

Fr.
bei einem Kostenvoranschlag von 220 000.—
aus Rubrik 2300 937 10 ein Kantonsbeitrag

von 29 % bewilligt 63 800.—
Zugesicherter Bundesbeitrag 31 °/o 68 200.—

Total Kantons- und Bundesbeitrag 132 000.—

Die Zahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt auf Grund der geprüften Abrechnungen nach
Massgabe der vorhandenen Kredite.

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 63 000.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1972 Fr. 30 000.—
1973 Fr. 23 000.—
1974 Fr. 10 800.—

Das Projekt und die Fälligkeitstermine dürfen
ohne besondere Genehmigung der Subventionsbehörden

nicht abgeändert werden.
Der Vollendungstermin ist auf Ende 1973 festgesetzt.

Mit der Entgegennahme des Bundesbeitrages
verpflichtet sich der Kanton Bern, die neue Weganlage
dauernd in gutem Zustand zu erhalten.
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2109. Waldwegprojekt; Kantonsbeitrag. —
Gestützt auf den Regierungsratsbeschluss Nr. 21 vom
6. Januar 1961 und auf den Antrag der Forstdirektion,
gewährt der Grosse Rat an die Burgergemeinde Un-
dervelier für die Ausführung des am 11. März 1969

von der Eidgenössischen Inspektion für Forstwesen
genehmigten Waldwegprojektes «Mont I und II»,
(Nr. XVI/1383/947)

Fr.
im Kostenvoranschlag von 305 000.—

einen Kantonsbeitrag von 32 °/o zu Lasten
des Kontos 2300 937 10 97 600.—
Zugesicherter Bundesbeitrag 32 °/o 97 600.—

Total Bundes- und Kantonsbeitrag höchstens

195 200.—

Beginn der Arbeiten: 1969.
Vollendungstermin: 1972.
Fälligkeiten des Kantonsbeitrages:

1970 Fr. 41 600.—
1971 Fr. 17 600.—
1972 Fr. 25 600.—
1973 Fr. 12 800.—

oder gemäss den verfügbaren Krediten.
Die Auszahlung des Bundesbeitrages wird nach

Massgabe der vorhandenen Kredite erfolgen.
Die Annahme der Bundes- und Kantonsbeiträge

verpflichtet die Burgergemeinde Undervelier den
neuen Weg stets in gutem Zustande zu unterhalten.

Landwirtschaftsdirektion

1898. Gemeinde Lauperswil; Staatsbeitrag an Hans
Hirschi, Hinter Mörisegg, 3436 Zollbrück, für die
HofSanierung Hinter Mörisegg; Verpflichtungskredit.
— Auf Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes
vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates

vom Grossen Rat beschlossen:
An die beitragsberechtigten Kosten von Franken

247 000.— wird ein Beitrag von
33 o/o, höchstens Fr. 81 500.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1971 gewährt.

1899. Gemeinde Montfaucon; Güterzusammenlegung
Montfaucon, 2. Subventionsetappe, Wegbau
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1. Teil, Weideumzäunungen und Wasserversorgung
(Anpassungsarbeiten); Verpflichtungskredit. — Auf
Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes vom
26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates
vom Grossen Rat beschlossen:

Der Grosse Rat hat am 7. Mai 1968 einen Beitrag
an die auf Fr. 250 000.— veranschlagten technischen
Arbeiten der Güterzusammenlegung Montfaucon
zugesichert. Im Rahmen einer 2. Etappe soll nun mit
dem Wegbau und weitern durch die Neuzuteilung
bedingten Arbeiten begonnen werden.

An die beitragsberechtigten Kosten der auf Franken

295 000.— veranschlagten 2. Subventionsetappe
wird ein Beitrag von

40%>, höchstens Fr. 118 000.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1972.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1972 gewährt.

1900. Gemeinde Freimettigen; Staatsbeitrag an
die Hofsanierung Breitstein; Verpflichtungskredit.
— Auf Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes
vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates

vom Grossen Rat beschlossen:
Fritz Keller, Landwirt, Breitstein, Freimettigen,

sucht um einen Beitrag nach an die Kosten einer
Hofsanierung.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
288 000.— wird ein Beitrag von

31 %>, höchstens jedoch Fr. 89 000.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

1923. Gemeinde Epauvillers; Verpflichtungskredit.
— Die Flurgenossenschaft Epauvillers, Präsident Hr.
Theurillat, Epauvillers, sucht um einen Beitrag nach
an die Kosten der 2. Subventionsetappe der
Güterzusammenlegung Epauvillers.

Auf Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes
vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates

vom Grossen Rat beschlossen:
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Die 2. Subventionsetappe umfasst den Bau von
4900 m Güterwegen und einigen Entwässerungen
sowie den zugehörigen Nebenarbeiten im Kostenbeträge

von Fr. 200 000.— (Fr. 173 300.— Wegbau und
Nebenarbeiten, Fr. 26 700.— Entwässerungen).

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
200 000.— wird ein Beitrag von

40 °/o, höchstens Fr. 80 000.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1970.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1970 gewährt.

1924. Gemeinde Oberbipp; Staatsbeitrag an
Rudolf von Ins, Oberbipp, für die berufsbäuerliche Siedlung

Schattenberg; Verpflichtungskredit. — Auf
Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes vom
26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates
vom Grossen Rat beschlossen folgende Beiträge
zuzusichern:

Fr.
a) 25 °/o von Fr. 304 000.—, höchstens 76 000.—
b) Zusatzbeitrag laut § 11 des Meliora¬

tionsdekretes 5 %> von Fr. 304 000.—,
höchstens 15 200.—

Totalbeitrag 91 200.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtsehafts-
direktion vom Mai 1967.

1925. Gemeinde Saanen; Staatsbeitrag an die
Einwohnergemeinde Saanen für die Erstellung der 1.
Meliorationsetappe der Güter- und Alpweganlage Bissen;

Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen

Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird
auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen Rat
beschlossen:

Die 2. Sektion als 1. Meliorationsetappe ist eine
Fortsetzung der vier Sektionen umfassenden Weganlage

Bissen. Die 1. Sektion ist 1965/66 als Gemeindestrasse

mit 5,20 m Breite gebaut worden. Die 2., 3.
und 4. Sektion, d. h., 1., 2. unid 3. Meliorationsetappe ist
eine reine Güter- und Alpweganlage von 3630 m
Länge, die ein Weidegebiet von 690 ha und 80 ha
Wald erscMiessen. Die drei Sektionen mit Franken
900 000.— geschätzten Kosten werden aus Meliora-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates - 1969 24
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tionskrediten subventioniert. Das vorliegende Projekt
erfasst die 1. Meliorationsetappe mit einer Länge von
1272 m. Die Breite beträgt 3 m, versteint mit je 40 cm
Bankette. Fahrbahnabdeckung mit 6 cm starker
Heissmischtragschicht. Die Kosten wurden auf Franken

210 000.— veranschlagt.
An die beitragsberechtigten Kosten von Franken

210 000.— wird ein Beitrag von
30 °/o, höchstens Fr. 66 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 937 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1972.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1972 gewährt.

1926. Gemeinde Oberbipp; Staatsbeitrag an Walter
Hofstetter-Niederhauser, Oberbipp, für die
berufsbäuerliche Siedlung Mööslihubel; Verpflichtungskredit.

— Auf Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes
vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des

Regierungsrates vom Grossen Rat beschlossen:
An die beitragsberechtigten Kosten von Franken

317 000.— wird ein Beitrag von
25 °/o, höchstens jedoch Fr. 79 250.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

2099. Gemeinde Diemtigen; Staatsbeitrag an die
Weggenossenschaft Oeyen-Tärfeten-Schwalmfluh-
Rinderalp, für die 1. Meliorationsetappe von ca.
4,2 km Länge; Verpflichtungskredit. — Auf Grund
des kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai
1963 wird auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen

Rat beschlossen:
Die rund 13,6 km lange Forst- und Alpweganlage

Oeyen—Tärfeten—Schwalmfluh—Rinderalp mit
einer Kostenschätzung von ca. Fr. 1 400 000.— wird
in verschiedene Bauetappen aufgeteilt. Die 1.

Forstwegetappe von 4 km Länge ist im Bau (subventioniert
über Forstkredite) wird im 1. Teil der Anlage

den Plattenwald erschliessen Die restliche Länge von
9,6 km erschliesst 660 ha Bergweiden und 120 ha
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Wald und wird in zwei eventuell drei Meliorationsetappen

als Alpweganlage ausgeführt. Die Kosten
für die Meliorationsetappen werden auf Fr. 900 000.—
geschätzt. Die 1. Meliorationsetappe erfasst eine
Länge von rund 4,2 km, versteinte Fahrbahnbreite
3 m und wassergebundene Oberfläche. Die Kosten
werden auf Fr. 350 000.— veranschlagt.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
350 000.— wird ein Beitrag von

35 °/o, höchstens Fr. 122 500.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1972.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1972 gewährt.

2100. Gemeinde Vermes; die Weggenossenschaft
Envelier-Grande Schönenberg, Präsident Ch. Fleury,
Lehrer, Envelier, ersucht um die Zusicherung eines
Beitrages an die Kosten für den Bau eines Güterweges;

Verpflichtungskredit. — Auf Grund des
kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird
auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen Rat
beschlossen:

Das Wegprojekt Envelier—Grande Schönenberg
umfasst den Bau eines 3700 m langen, 2,60 m breiten
und mit Belag versehenen Güterweges sowie 1200 m
Zufahrtswege ohne Belagseinbau zu den beteiligten
Höfen. Die Arbeiten sind auf Fr. 330 000.—
veranschlagt.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
330 000.— wird ein Beitrag von

37 1/t °/o, höchstens Fr. 123 750.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1971 gewährt.

2101. Gemeinde Huttwil; Staatsbeitrag an Fritz
Jordi, Zeig, Huttwil, für die Hofsanierung Zeig;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag
des Regierungsrates vom Grossen Rat beschlossen:
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An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
255 000.— wird ein Beitrag von

24 %>, höchstens Fr. 61 200.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1971 gewährt.

2102. Gemeinde Utzenstorf; Staatsbeitrag an Hans
Aebi, Utzenstorf, für die Siedlung Widefeld II;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag
des Regierungsrates vom Grossen Rat beschlossen:

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
328 000.— wird ein Beitrag von

25 o/o, höchstens Fr. 82 000.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Auf eine Subventionierung des Schweinestalles
wird nicht eingetreten, da die Kosten, umfassend
Oekonomiegebäude mit zwei Durchfahrten und
Wohnhaus, bereits die anerkennbare Limite erreichen.

Bei einer teilweisen oder vollständigen Verkabelung

der Stromzuleitungen entstehende Mehrkosten
müssen vom Siedler übernommen werden.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1971 gewährt.

2103. Gemeinde Twann; Staatsbeitrag an die
Hofsanierung Twannberg, (Erbengemeinschaft Sülzmann,
2516 Lamboing); Verpflichtungskredit. — Auf Grund
des kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai
1963 wird auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen

Rat beschlossen:
An die beitragsberechtigten Kosten von Franken

400 000.— wird ein Beitrag von
24 %>, höchstens jedoch Fr. 96 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1972.
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Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1972 gewährt.

2111. Gemeinde Diemtigen; Staatsbeitrag an die
Weggenossenschaft Rüti-Halten-Neuenstift-Meienfall
für die Ausführung der 1. Bauetappe von 1700 m
Hauptweglänge rund ca. 450 m Zufahrten;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des
Regierungsrates zuhanden des Grossen Rates
beschlossen:

Die projektierte Weganlage Rüti—Halten—Neuenstift—Meienfall

von rund 17 km Länge (Hauptwege
und Zufahrten) mit einer geschätzten Kostensumme
von ca. Fr. 2 500 000.— wird grundsätzlich genehmigt.

Die Ausführung der Anlage wird in mehrere
Bauetappen aufgeteilt. Die 1. Bauetappe wird 1969
ausgeführt und erfasst eine Hauptweglänge von rund
1700 m und 450 m Zufahrten. Fahrbahnabdeckung
für Hauptweg mit Belag, für Zufahrten ohne Belag.
Die Kosten werden auf Fr. 380 000.— veranschlagt.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
380 000.— wird ein Beitrag von

35 %, höchstens Fr. 133 000.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1973.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1973 gewährt.

Beilagen zum Tagblalt des Orossen Rates — 1969 24*
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Volkswirtschaftsdirektion

2517. Berufslehrhalle Burgdorf der Stiftung der
Sektion Oberaargau-Emmental des Schweizerischen
Baumeisterverbandes. — In Anwendung von Artikel

44 und 45 des Gesetzes über die berufliche
Ausbildung vom 8. September 1935 wird an die auf Franken

727 000.— veranschlagten anrechenbaren Kosten
ein Staatsbeitrag von 15 °/o mit höchstens Franken
109 050.— zugesichert. Die Auszahlung des Staatsbeitrages

erfolgt nach Beendigung der Arbeiten auf
Grund des Kostenvoranschlages, den Ausführungsplänen,

der Bauabrechnung mit den quittierten
Rechnungen und den Werkverträgen zu Lasten des Kontos

1305 939, Staatsbeiträge an Berufsschulbauten der
Gemeinden, zu Lasten des Rechnungsjahres 1970. An
die Beitragsleistung wird die Bedingung geknüpft,
dass der praktische Teil der Lehrabschlussprüfungen
im Berufe des Maurers und verwandter Berufe sowie
Ausstellungen und Veranstaltungen, die die
Berufsbildung berühren, unentgeltlich für die Dauer von
20 Jahren in der Berufslehrhalle durchgeführt werden

können.

2518. Erstellung eines Berufsschulhauses für die
Gewerbeschule Thun. — In Anwendung von Artikel

44 und 45 des Gesetzes über die berufliche
Ausbildung vom 8. September 1935 und von Artikel 46
des Gesetzes über die Mittelschulen vom 3. März
1957, ergänzt durch die Bestimmungen des Artikels 16
des Gesetzes über den Finanzausgleich, wird an die
auf Fr. 10 633 775.— veranschlagten anrechenbaren
Kosten für die Erstellung eines Berufsschulhauses für
die Gewerbeschule Thun ein Staatsbeitrag von 38 °/o

mit höchstens Fr. 4 040 830.— zugesichert. Die
Auszahlung erfolgt auf Grund der Abrechnung nach
deren Prüfung durch die Baudirektion zu Lasten des
Kontos 1305 939, Staatsbeiträge an Berufsschulbauten
der Gemeinden, und zu Lasten des Rechnungsjahres
1972. Eine Verschiebung von mehr als sechs Monaten
im Ablauf des Bauvorhabens oder der Rechnungsstellung

ist dem Amt für Berufsbildung zu melden.
Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

Direktion des Gesundheitswesens

2402. Feningerspital Laufen; Personalhaus und
Personalpavillon. — Auf Antrag des Regierungsrates
und gestützt auf das Gesetz vom 27. September 1964
über Bau- und Einrichtungsbeiträge an Krankenanstalten

und Krankenpflegeschulen wird dem
Feningerspital Laufen an die Erstellung eines Personalhauses

und eines Personalpavillons ein Staatsbeitrag
gemäss nachstehender Abrechnung zugesichert:
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Fr.
Personalhaus:

Gebäudekosten 1 394 000.—
Umgebungsarbeiten 130 000.—
Mobiliar 170 000.—

1 694 000.—
abzüglich nicht beitragsberechtigte
Aufwendungen: Feinplanie, Bepflanzung,
Rasensaat 19 000.—

1 675 000.—
Fr.

Personalpavillon:
Gebäudekosten 174 038.—
Mobiliar 12 703.— 186 741.—-

Total subventionsberechtigte Aufwendungen

1 861 741.—

Staatsbeitrag 53 V2 % 996 031.—

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt aus
Budgetrubrik 1400 949 1 (Baubeiträge an Bezirksund

andere Spitäler) unter folgenden Bedingungen:
1. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der

bernischen Submissionsverordnung vom 7. November
1967 zu vergeben.

2. Projektänderungen dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht vorgenommen

werden.
3. Eventuelle nicht subventionsberechtigte

Mobiliarkosten werden anhand der Bauabrechnung
ausgeschieden.

4. Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre
1971.

5. Eine während der Bauzeit allfällig eintretende
Baukostenverteuerung infolge von Lohn- und
Materialpreiserhöhung ist zusammen mit der Bauabrechnung

auszuweisen.
6. Die Bauabrechnung ist mit sämtlichen quittierten
Belegen und den bereinigten Ausführungsplänen

der Gesundheitsdirektion zuhanden der Baudirektion
einzureichen.

7. Der in der Abrechnung für das Personalpavillon
ausgewiesene Betrag von Fr. 9953.— für Eigenarbeit
kann subventioniert werden, sofern eine Verrechnung
auf der Einnahmenseite der Betriebsrechnung erfolgt.

2535. Maison du Bon Secours Miserez; Umbauten
in den Asylgebäuden. — Auf Antrag des Regierungsrates

und gestützt auf das Gesetz vom 27. September
1964 über Bau- und Einrichtungsbeiträge an
Krankenanstalten und Krankenpflegeschulen wird dem
Maison du Bon Secours Miserez ein Staatsbeitrag
gemäss nachstehender Abrechnung zugesichert:

Fr.
1. Umbauten und Erneuerung der

Wäscherei- und Glättereianlage 47 622.—
2. Umbau der Dienstwohnung 32 000.—
3. Erweiterung der Tankanlage für Heiz¬

öl 50 310.—

Total veranschlagte Kosten 129 932,—

Staatsbeitrag 60 % 77 959.—
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Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt aus
Budgetrubrik 1400 949 30 1 «Bau- und Einrichtungsbeiträge

an Spezialanstalten» unter folgenden
Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der
bernischen Submissionsverordnung vom 7. November
1967 zu vergeben.

2. Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre
1971.

3. Mit der detaillierten Bauabrechnung, den
quittierten Belegen und den bereinigten Plänen sind die
Aufwendungen für die einzelnen Bauteile entsprechend

den vorliegenden Kostenvoranschlägen
getrennt auszuweisen.

2536. Nachkredit. — Der Psychiatrischen
Universitätsklinik Bern wird auf Konto 1410 642
(Arbeitgeberbeiträge) ein Nachkredit gewährt und zwar:

Fr.
für das Rechnungsjahr 1968 603 966.70
und für das Rechnungsjahr 1969 700 000.—

Polizeidirektion

2382. Kredit. — Der Direktion der Strafanstalt
Thorberg wird zu Lasten der Budgetrubrik 1635 770,
Anschaffung von Mobilien, Maschinen und
Werkzeugen, 1970, für den Ankauf von drei Waschmaschinen

und die Installationen derselben ein Kredit
von Fr. 160 000.— bewilligt.

Finanzdirektion

2238. Vertragsgenehmigung. — Der am 12. März
1969 abgeschlossene Kaufvertrag, wonach der Staat
Bern von Dr. med. Paul Garnier, Nervenarzt in Bern,
die beiden Grundstücke:

amtlicher
Halt Wert

mä Fr.
a) Parzelle Nr. 215 Kreis II mit

Wohnhaus und Garage Nr. 17,
brandversichert für Franken
155 500.— an der Erlachstrasse
in Bern 960 253 900.—

b) Parzelle Nr. 403 Kreis II am
Donnerbühlweg in Bern 960 144 000.—

c) 24/444 Anteile an der Wegparzelle
Nr. 459 Kreis II 728

— zum Preis von Fr. 1 400 000.— erwirbt, wird ge¬
nehmigt.
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2371. Swissair, Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft;

Kapitalbeteiligung. — Der Grosse
Rat nimmt Kenntnis davon, dass die Swissair
beschlossen hat, ihr Aktienkapital von Fr. 218 750 000.—
um Fr. 82 000 000.— auf Fr. 300 750 000.— zu erhöhen.

Von der Gesamterhöhung stehen Franken
54 700 000.— den bisherigen Aktionären zur Verfügung.

Der Grosse Rat beschliesst, die Beteiligung des
Staates am Aktienkapital der Swissair entsprechend
dem vorgeschlagenen Bezugsrecht um einen Viertel
zu erhöhen durch Zeichnung von 1041 Namenaktien
und 260 Inhaberaktien zu Fr. 350.— nominell und
zu Fr. 400.— Emissionspreis. Er bewilligt hiezu den
nötigen Kredit von Fr. 520 400.— zu Lasten des Kontos

1900 945 3, das pro 1969 um diesen Betrag
überschritten werden darf. Damit ist der Staat Bern am
Aktienkapital der Swissair mit 5207 Namenaktien
und 1301 Inhaberaktien von je Fr. 350.— Nennwert
oder insgesamt mit Fr. 2 277 800.— beteiligt.

Die Finanzdirektion wird mit dem Vollzug dieses
Beschlusses beauftragt.

2376. Vertragsgenehmigung. — Der am 13. März
1969 abgeschlossene Kaufvertrag, wonach der Staat
Bern von der Firma Ebauches Tavannes S. A., Ta-
vannes, das in der Gemeinde Tavannes gelegene
Grundstück Nr. 48 mit Bürogebäude Nr. 2, brandversichert

für Fr. 43 100.— und Fabrikgebäude Nr. 2,

brandversichert für Fr. 356 100.—, im Halte von
18,57 a Hausplatz, mit einem amtlichen Wert von
Fr. 555 400.—, zum Preise von Fr. 300 000.— erwirbt,
wird genehmigt.

2461. Hypothekarkasse. — Die Jahresrechnung
1968 der Hypothekarkasse wird genehmigt. Sie
schliesst mit einem Reingewinn von Fr. 6 136 020.90
ab, der wie folgt verwendet wird:

Fr.
Verzinsung des Dotationskapitals zu 6%> 5 100 000.—
Zuweisung an Reservefonds 600 000.—
Zuweisung an Speziaireserve 300 000.—
Vortrag auf neue Rechnung 136 020.90

6 136 020.90

Erziehungsdirektion

2208. Einbezug des Tiefenauspitals in die
Mediziner-Ausbildung; Kreditbewilligung. — Die für die
Ausbildung der Mediziner notwendigen Netto-In-
vestitionen der Gemeinde Bern im Tiefenauspital,
welche nach Abzug der Bundesbeiträge Franken
1 000 000.— betragen, werden zu Lasten des Budgetpostens

2005 770 28 der Erziehungsdirektion genehmigt.

Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 1969, 1970
und 1971 und sind jeweils ins Budget aufzunehmen.
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2221. Staatsbeitrag an den Neubau einer
Primarschulanlage mit Kleinturnhalle, Doppelkindergarten,
Kinderkrippe und Turnanlagen in der Ueberbauung
Gäbelbach/Weiermatt (Gemeinde Bern);
Verpflichtungskredit. — Die devisierten Kosten betragen total
Fr. 3 350 000.—, die Preise pro m3 umbauten Raumes
für die Primarschulanlagen Fr. 149.55 und für den
Doppelkindergarten Fr. 182.—.

Raumprogramm: neun Klassenzimmer, ein
Lehrerzimmer, ein Vorsteherzimmer, ein Bastelraum mit
zwei Materialräumen, ein Sitzungszimmer, eine
Kleinturnhalle, eine Duschenanlage mit Garderoben,
ein Lehrer- und Sanitätszimmer, ein Duschenraum
für die Lehrerschaft, ein Innen- und ein
Aussengeräte-Raum, ein Hartturnplatz, eine Spielwiese, zwei
Spielplätze, ein Rasenspielplatz, ein gedeckter
Sitzplatz sowie die erforderlichen WC-Anlagen, Garderoben

und Nebenräume.
Die gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 über die

Schulhausbausubventionen für die Subventionierung
in Betracht fallenden Kosten nach Limite stellen sich
zusammen wie folgt:

Fr.
Schultrakt 1 156 000.—
Pausenplatz 68150.—
Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten

76 400.—
Turnhalle 282 000.—
Umgebungsarbeiten zu Turnanlage 37 000.—
Turnplatz inkl. feste Turngeräte 40 800.—
Spielwiese 21 000.—

1 681 350.—
abzüglich, gemäss Bericht und Antrag
HBA vom 18. März 1969:
Ein Handarbeits- und Leh- Fr.
rerzimmer 76 560.—
Für Heizung 30 000.—
Für Pausenplatz 37 600.— 144 160.—

1 537 190.—
Doppelkindergarten inkl. Umgebungsarbeiten

280 000.—
1 817 190.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 1 817 190.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10 von
5 °/o oder höchstens Fr. 90 860.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite, voraussichtlich
im Jahre 1972.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.
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2329. Kredit. — Den veränderten Verhältnissen
an der Universität wird Rechnung getragen.

In Ergänzung von RRB Nr. 95 vom 15. Januar
1968/GRB vom 14. Februar 1968 wird ein Zusatzkredit

von Fr. 682 000.— bewilligt:
Fr.

als Anzahlung an den Automaten im
Sinne einer 80 °/o-igen Gebührenablösung 400 000.—
für die Kosten der Installation: Kabel,
Automatenraum, Installationsanpassungen

in Gebäu,den, Montagekosten des
Automaten, bauliche Veränderungen 462 000.—

862 000.—
abzüglich den bereits bewilligten Kredit
von 180 000.—

682 000.—

Die Ausgabe geht zu Lasten des Sachkontos
2005.801.11 und ist mit Rücksicht auf die lange
Lieferfrist in das Budget des Jahres 1971 aufzunehmen.

2413. Neubau eines vierklassigen Primarschulhauses
in Mörigen; Verpflichtungskredit. — Die

devisierten, unter der Limite liegenden Kosten betragen
Fr. 511 583.— und der Preis pro m3 umbauten Raumes
Fr. 173.65.

Raumprogramm: vier Klassenzimmer, wovon eines
als Reserveklassenzimmer, eine Pausenhalle im
Innern, ein Pausenplatz, eine gedeckte Pausenhalle.

Fr. Fr.
Von den Totalkosten im
Betrage von 511 583.—
sind für den ordentlichen
Staatsbeitrag nicht
subventionsberechtigt:

Schulmobiliar und
Ausrüstungsmaterial 15 970.—
Anschlussgebühren, Rodungsarbeiten,

Imprägnierung der
Holzdachkonstruktion 2 765.—

Schulfunkeinrichtung,
Anschluss für Fassadenuhr,
Gegensprechanlage, Glühlampen
und Leuchtstoffröhren 3 358.—

Abänderungen am bestehenden

Schulhaus 600.—
Anteil Architekten-Honorar
auf den nicht subventionsberechtigten

Kosten 1 580.—
Reserveschulzimmer (wird im
Zeitpunkt der Eröffnung der
vierten Klasse nachsubventioniert)

85 000.— 109 273.—

verbleiben 402 310.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 402 310.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag von 31 °/o zu Lasten des Kontos 2000
939 10, höchstens Fr. 124 716.10.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses Staats-
bedtrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
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der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung dieses Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite, voraussichtlich
im Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

Baudirektion

2257. Kredit. — Der Baudirektion wird für die
Umbauarbeiten in der Scheune des Hotels Bären in
Bellelay zur Einlagerung von Verbandsmaterial ein
Kredit von Fr. 146 000.— zu Lasten der Budgetrubrik
2105 705 10 (Neu- und Umbauten) pro 1969 bewilligt.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

2258. Kredit; teilweiser Ausbau des Dachstockes
im Hauptgebäude des Kantonalen Technikums Biel.
— Für den teilweisen Ausbau des Dachstockes im
Hauptgebäude des Kantonalen Technikums Biel, wird
der Baudirektion zu Lasten der Budgetrubrik 2105
705 10 (Neu- und Umbauten) ein Kredit von Franken

282 000.— pro 1969 bewilligt.
Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

2259. Kredit. — Für die Errichtung von
Kulturhäusern, einer Orangerie, von Frühbeetanlagen und
der dazu notwendigen technischen Räume als
1. Etappe der baulichen Erweiterung der botanischen
Anlagen der Universität Bern, werden folgende Kredite

bewilligt:
Fr. Fr.

Der Baudirektion zu Lasten
der Budgetrubrik 2105
705 10 (Neu- und Umbauten)

pro 1969 1 625 200.—
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An diese Kosten leistet der
Bund voraussichtlich einen
Beitrag von 50 °/o

Der Erziehungsdirektion zu
Lasten der Budgetrubrik
2005 770 11 Mobiliar, usw.
(Extrakredite) pro 1970
An diese Kosten leistet der
Bund voraussichtlich ebenfalls

Nettokosten für den Staat

Fr. Fr.

812 600.— 812 600.—

40 500.—

20 250.— 20 250 —
832 850.—

Die Beiträge des Bundes werden wie folgt
vereinnahmt:
Fr. 812 600.— über Konto 2105 409
Fr. 20 250.— über Konto 2005 400 12.

Die Ausgabe der Erziehungsdirektion wird als
Verpflichtungskredit bewilligt.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

2260. Kredit; Ostermundigen; Heizöltankanlage
als Pflichtlager. — Für die Erstellung eines Pflichtlagers

für Heizöl von 10 480 m3 in den alten
Sandsteinbrüchen von Ostermundigen wird der Baudirektion

zu Lasten der Budgetrubrik 2105 705 10 (Neu-
und Umbauten) pro 1969 ein Kredit von Fr. 970 000.—
bewilligt.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

2380. Kredit; Erweiterung Institut der Exakten
Wissenschaften der Universität Bern. — Der
Baudirektion wird für die Projektierung der Erweiterung
des Instituts der Exakten Wissenschaften (Terrassenbau)

der Universität Bern zu Lasten der Budgetrubrik
2105 831 11 (Entschädigung an Dritte für Gutachten
und Studien) ein Kredit von Fr. 285 000.— bewilligt.

Der Kredit wird wie folgt belastet:
Fr. 100 000.— im Jahre 1969
Fr. 185 000.— im Jahre 1970

Für den Betrag von Fr. 185 000.— pro 1970 wird
gleichzeitig ein Verpflichtungskredit bewilligt.
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2519. Kredit. — Zur Ausarbeitung eines defini-
ven Projektes mit detailliertem Kostenvoranschlag
für den Neubau eines deutschsprachigen
Lehrerinnenseminars und eines französischsprachigen
Lehrerseminars in Biel wird der Baudirektion zu Lasten der
Budgetrubrik 2105 831 11 (Entschädigungen an Dritte
für Gutachten und Studien) ein Kredit von Franken
150 000.— pro 1969 bewilligt.

2520. Kredit; Universitäts-Kinderklinik Bern. —
Der Baudirektion wird für die Projektierung des
Neubaues der Universitäts-Kinderklinik Bern zu
Lasten der Budgetrubrik 2105 831 11 (Entschädigung an
Dritte für Gutachten und Studien) ein Kredit von
Fr. 880 000.— bewilligt.

Der Kredit wird wie folgt belastet:
Fr. 280 000.— im Jahre 1969
Fr. 600 000.— im Jahre 1970

Für den Betrag von Fr. 600 000.— pro 1970 wird
gleichzeitig ein Verpflichtungskredit bewilligt.

Direktion für Verkehr, Energie- und
Wasserwirtschaft

2436. Beatenberg, Nr. 21 J 21; Staatsbeitrag an die
Zufahrtsstrasse zur Kläranlage Wang und an den
Sammelkanal Schorren—Wang; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Prantl &
Gaschen, Interlaken.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. % max. Fr.

Projekt Nr. 1734
Zufahrtsstrasse
zur ARA
Kanal ARA bis
Schacht Nr. 113 1 275 000.-

Total 1 670 000.— 60 1 002 000.-

395 000.—

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.
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Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 1 002 000.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1969 Fr. 300 000.—
1970 Fr. 300 000.—
1971 Fr. 402 000.—

2437. Gemeinde Burgdorf, Nr. 42 J 44; Staatsbeitrag

an die Kanalisation Tiergarten Lyssachstrasse;
Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro E. Albrecht,
Burgdorf; Ingenieurbüro W. Aeschlimann, Burgdorf.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt vom
September 1961 642 818.— 30 192 845.—
Mühlebach bis
Schacht Nr. 16

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

Spezielle Bedingungen
1. Für die Auszahlung des Staatsbeitrages benötigt

die Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

eine detaillierte Abrechnung mit den
zugehörigen quittierten Belegen.

2. Der Gemeinderat hat die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 192 845.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 192 845.—

2438. Gemeinde Wileroltigen, Nr. 38 J 38;
Staatsbeitrag an die mechanisch-biologische
Abwasserreinigungsanlage; an die Kanalisation ARA-Schacht
Nr. 18 bis Schacht Nr. 34; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Naef, Bern.
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Staatsbeitrag
"/o max. Fr.

60 78 000.—

60 109 200.—

Total 312 000.— 187 200.—

Konto Nr. 2210 935 20.
Das Teilstück von Schacht Nr. 18—18a—34 ist

nicht subventionsberechtigt.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet zu erklären.

Verpflichtungskredit:
Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit

im Betrage von Fr. 187 200.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1969 Fr. 140 000.—
1970 Fr. 47 200.—

Beitrags -
berechtigte

Bauprojekt Baukosten
Fr.

Sammelkanal
Projekt Nr. 6959
Schacht Nr. 1

Schacht Nr. 18 130 000.—
Kläranlage
(Oxydationsgraben) 182 000.—

2439. Gemeinde Lyss, Nr. 14 J 67; Staatsbeitrag
an die Kanalisation «Stegmatt» und an die Kanalisation

«Zone K»; Verpflichtungskredit.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.

Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser :

für die Kanalisation «Zone K»: U. Henauer, Lyss,
Ingenieurbüro

für die Kanalisation «Stegmatt»: Wilhelm & Walter,
Biel, Ingenieurbüro.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. Vu max. Fr.

1. Projekt
Kanalisation
«Zone K»
Schacht Nr. 155 bis
Schacht Nr. 157 220 000.— 40 88 000.—

2. Projekt
Kanalisation
«Stegmatt»
Schacht Nr. 79 bis
Schacht Nr. 92 349 000.— 40 139 600.—

Total 569 000.— 227 600.—

Konto Nr. 2210 935 20.
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Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit:
Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit

im Betrage von Fr. 227 600.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1969 Fr. 80 000.—
1970 Fr. 110 000.—
1971 Fr. 37 600.—

2440. Neuenstadt, Nr. 59/2 J; Staatsbeitrag an die
Abwasserreinigungsanlage und das Abwasserpumpwerk;

Verpflichtungskredit.
Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung

und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle vom
11. Mai 1965/2. September 1968.

Bauprojekte:
a) Mechanisch-biologische Abwasserreinigungsan¬

lage.
b) Abwasserpumpwerk.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Wilhelm & Walter,

dipl. Ing. ETH, Biel.

Beitragsberechtigte Anteil
Anlageteil Baukosten Neuenstadt Staatsbeitrag

Fr. 60,8 °/o Fr. °/0 max. Fr.

reinigungsanlage
2 975 000.— 1 808 800.— 42,5 768 800.—

Abwasser-
pumpwerk 409 000.— 248 700.— 42,5 105 700.—

Total 3 384 000.— 2 057 500.— 874 500.—

Konto Nr. 2210 935 20.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gelten sinngemäss

auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage hat den

Richtlinien über die Beschaffenheit abzuleitender
Abwasser vom 1. September 1966, erlassen vom
Eidgenössischen Departement des Innern, zu entsprechen.

Künftige ergänzende Vorschriften bleiben
vorbehalten.

3. Die Gemeinde Neuenstadt verpflichtet sich,
nach Inbetriebnahme der Kläranlage vorübergehend
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Schlamm aus Hauskläranlagen gegen Gebühr zur
Verarbeitung zu übernehmen. Die hiefür nötigen
Installationen sind vorzusehen. Die Schlammenge aus
solchen Anlagen darf höchstens 15 °/o der täglich
anfallenden Frischschlammenge betragen.

4. Die Gemeinde Neuenstadt verpflichtet sich, den
Reinigungsgrad der Kläranlage nach deren Inbetriebnahme

periodisch, aber mindestens einmal im Jahr,
auf eigene Kosten durch das kantonale
Gewässerschutzlaboratorium prüfen zu lassen und die Anlage
dauernd einwandfrei und in betriebssicherem
Zustand zu halten.

5. Die Gemeinde Neuenstadt verpflichtet sich, den
Kläranlagewärter vor der Inbetriebnahme auf einer
oder mehreren bestehenden Anlagen ausbilden zu
lassen.

6. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann
die Subventionsauszahlung ganz oder teilweise
verweigert werden.

7. Die Gemeinde Neuenstadt hat die Annahme
dieses Beschlusses innert Monatsfrist von der
Eröffnung an gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 874 500.— bewilligt, der
voraussichtlich mit. folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1969 Fr. 267 500.—
1970 Fr. 479 000.—
1971 Fr. 128 000.—

2441. Kirchberg, Nr. 43 J 101; Staatsbeitrag an
Hauptsammelkanal Kirchberg—Aefligen;
Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro E. Albrecht,
Burgdorf.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. •/« max. Fr.

Projekt 1/9564 825 000.— 30 247 500.—
Schacht Nr. 1 bis
Schacht Nr. 25

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
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im Betrage von Fr. 247 500.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 50 000.—
1972 Fr. 100 000.—
1974 Fr. 97 500.—

2442. Kirchlindach, Nr. 33 J 41; Staatsbeitrag an
die Kanalisation Heimenhausstrasse; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro H. R. Müller,
Bremgarten.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. Kn. 23.2 253 000.— 40 101 200.—
Schacht Nr. 14a bis
Krebsbach

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingungen.
1. Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

2. Der bewilligte Subventionssatz ist provisorisch.
Da die nötigen Unterlagen für die Berechnung des
Prozentsatzes fehlen, behält sich die Direktion vor,
diesen neu festzulegen, sobald die Kosten sämtlicher
subventionsberechtigter Anlageteile (Kanäle,
Kläranlage, Pumpwerk usw.) bekannt sind. Der zu
leistende Staatsbeitrag wird als Abschlagszahlung
betrachtet.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 101 200.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 30 000.—
1972 Fr. 30 000.—
1974 Fr. 41 200.—

2443. Wohlen, Nr. 33 J 47; Staatsbeitrag an die
Kanalisation Kappelenfeld; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
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Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro H. R. Müller,
Bremgarten.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. KA 225

Schacht Nr. 115 bis
Schacht Nr. 137

Schacht Nr. 102 bis
Wohlensee

867 000.— 45 390 150.—

Konto Nr. 2210 935 20.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 390 150.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 100 000.—
1971 Fr. 100 000.—
1973 Fr. 190 150.—

2444. Leissigen, Nr. 21 J 56; Staatsbeitrag an die
Kanalisation Schiffländte bis Rüti; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro W. Spring, Thun.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. 323.72 160 000.— 60 96 000.—
Schacht Nr. C 5 bis
Schacht Nr. D 6

Konto Nr. 2210 935 20.
Das Teilstück von Schacht Nr. D 6 bis Nr. D 9 ist

nicht subventionsberechtigt. Die Schlussabrechnung
muss nach diesem Beschluss aufgeteilt werden.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses Be-
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Schlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 96 000.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 30 000.—
1971 Fr. 30 000.—
1972 Fr. 36 000.—

2445. Bönigen, Nr. 18 J 40; Staatsbeitrag an das
Schmutzwasserpumpwerk Seeblick; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.

Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro W. Spring, Thun.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten
Fr.

Projekt Nr. 341.72
Schmutzwasserpumpwerk

Seeblick 210 000.—
Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpfliehtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 126 000.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 40 000.—
1971 Fr. 40 000.—
1972 Fr. 46 000.—

2446. ARA-Region mittleres Emmental, Nr. 18 J;
Staatsbeitrag an den Hauptsammelkanal Ramsei bis
Kläranlage; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Holinger AG,
Bern.

Staatsbeitrag
% max. Fr.

60 126 000.—
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Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. B 160 3 700 000.— 50 1 850 000.—
Schacht Nr. 1 bis
Schacht Nr. 90

Konto Nr. 2210 935 20.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingungen.
1. Der Gemeindeverband hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet zu erklären.

2. Der bewilligte Subventionssatz ist provisorisch.
Da verschiedene generelle Kanalisationsprojekte noch
in Arbeit sind und weitere Unterlagen für die
Berechnung der Prozentsätze der einzelnen Gemeinden
noch fehlen, behält sich die Direktion vor, diese neu
festzulegen, sobald die Kosten sämtlicher
subventionsberechtigter Anlageteile bekannt sind. Der zu
leistende Staatsbeitrag wird als Abschlagszahlung
betrachtet.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 1 850 000.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 600 000.—
1971 Fr. 600 000.—
1972 Fr. 650 000.—

2447. Wasser- und Energiewirtschaftsamt, Nummern

BH 5.7.1.3/2.—5.; Ausgabe für die Beschaffung
der Unterlagen für die siedlungs-wasserwirtschaft-
liche Planung im Aaretal, Emmental und Oberaargau
1968—1974 und Anschaffungen 1969; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlagen :

Gesetz über die Nutzung des Wassers von 1950/
1964, Artikel 127; Vollzugsverordnung III zum Volks-
beschluss vom 17. April 1966 über die Bereitstellung
finanzieller Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues
(Beiträge an Orts- und Regionalplanungen) von 1966,
Abschnitt IV, § 5 lit. b und Abschnitt V § 7.

Projekte, Anschaffungen
1. Programme für die Beschaffung der Unterlagen

für die siedlungs-wasserwirtschaftliche Planung
1.1 im Aaretal 1968—1973
1.2 im Emmental 1968—1974
1.3 im Oberaargau 1968—1973

2. Hydrogeologische Karte des Kantons Bern;
Anschaffungen, Ausarbeitung von Untersuchungsprogrammen

1969.
Kosten: 1968—1974: Total Fr. 3 195 000.—.
Grundsätzlich von diesen Kosten in Abzug zu

bringen sind (abgesehen von Anschaffungen, Vorbe-
reitungs- und Nachführarbeiten, Druck der
Tankzonenkarte) die Subventionen des Bundes und die
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Leistungen der Regionalplanungsverbände, die der
Regierungsrat regeln wird.

Die Verteilung der restlichen Kosten auf die Kredite

des Wasser- und Energiewirtschaftsamtes und des
Planungsamtes wird der Regierungsrat regeln.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 3 195 000.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1969 Fr. 530 000.—
1970 Fr. 610 000.—
1971 Fr. 665 000.—
1972 Fr. 675 000.—
1973 Fr. 505 000.—
1974 Fr. 210 000.—

von denen die Bundessubventionen und die Leistungen
der Regionalplanungsverbände in Abzug zu bringen

sind.
Der Regierungsrat wird ermächtigt, für

Mehrkosten, die rein durch die Teuerung bedingt sind,
Nachkredite zu gewähren.

2448. Lauterbrunnen, Nr. 19 K 26; Staatsbeitrag
an die Kehrichtverbrennungsanlagen von Mürren und
Wengen; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 über die staatlichen
Leistungen an Anlagen der Wasserversorgung und
der Beseitigung des Abwassers, des Kehrichts, der
Tierkadaver und anderer Abfälle (DWA) vom 11. Mai
1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Firma Trümmer, Frutigen.
Die Kosten gliedern sich wie folgt auf:

Fr.
Wengen:

Erstellungskosten 395 000.—
Landerwerb 60 000.—
Erschliessungskosten 65 000.—

Gesamtkosten 520 000.—

Mürren:
Erstellungskosten 395 200.—
Erschliessungskosten 39 800.—

Gesamtkosten 435 000.—

Das Terrain gehört bereits der Gemeinde.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Kehrichtverbrennungsanlage

Wengen 520 000.—
Mürren/Gimmelwald 435 000.—

955 000.— 35 334 250.—

Konto Nr. 2210 935 30.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.
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Bedingungen:
1. Der Gemeindeverband hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

2. Der Landerwerb ist zweckgebunden. Wird ein
Teil des erworbenen Terrains nicht benützt oder
später weiter veräussert, ist der entsprechende Anteil

des Staatsbeitrages zurückzuzahlen.
3. Die Gemeinde verpflichtet sich, die Anlagen

dauernd in einwandfreiem Zustand zu unterhalten.
Diese sind nach Beendigung der Bauarbeiten von der
EAWAG/ETH und EMPA, in Zusammenarbeit mit
unserem Wasser- und Energiewirtschaftsamt
abzunehmen und insbesondere auf die Wirksamkeit der
Rauchreinigung überprüfen zu lassen.

4. Die Gemeinde verpflichtet sich, die bestehende
Deponie sauber abzudecken und nach der vollständigen

Auffüllung zu bepflanzen. Eventuelle neue
Schlackendeponien sind bewilligungspflichtig.

5. Sämtlicher Kehricht in den Einzugsgebieten der
beiden Anlagen ist den Verbrennungsanlagen
zuzuführen. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, dass keine
wilden Ablagerungen mehr bestehen.

6. Die Detailprojekte für die eigentliche Anlage
und der Erschliessungsarbeiten sind der Direktion für
Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft zur
Genehmigung einzureichen.

7. An die Betriebskosten können keine
Staatsbeiträge geleistet werden.

8. Entsteht während der Bauzeit infolge von Lohn-
und Materialpreiserhöhungen oder ausserordentlicher
baulicher Schwierigkeiten eine Kostenerhöhung, so
muss die Genehmigung der zusätzlichen Kosten vor
dem Weiterbau eingeholt werden. Der Regierungsrat
bzw. die Direktion für Verkehr, Energie- und
Wasserwirtschaft werden im Rahmen ihrer Finanzkompetenzen

ermächtigt, den hiefür notwendigen, zusätzlichen

Staatsbeitrag zu bewilligen. Unbegründete
Mehrkosten können nicht subventioniert werden.

9. Nach Beendigung der Arbeiten sind der Direktion

für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft vor
der Schlusszahlung des Staatsbeitrages eine detaillierte

Abrechnung mit den zugehörigen quittierten
Belegen sowie den Ausführungsplänen, einzureichen.

10. Die Bauarbeiten sind nach den Bestimmungen
der kantonalen Submissionsverordnung zu vergeben.
Die Vergebung bedarf der Genehmigung der erwähnten

Direktion. Diese ist im voraus einzuholen.
11. Die erwähnte Direktion ist über den Stand der

Arbeiten periodisch zu unterrichten. Für grundsätzliche
Aenderungen am Projekt ist deren Einverständnis

einzuholen.
Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 334 250.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1969 Fr. 200 000.—
1970 Fr. 134 250.—

2449. Vechigen, Nr. 34 J 29; Staatsbeitrag an die
Kanalisation in Utzigen; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3. De-



21

zeraber 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Dr. E. Burgdorfer
& W. Moor, Bern.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. 1618 300 000.— 45 135 000.—
Schacht Nr. VS 105 a bis
Schacht Nr. KS 145 b
Schacht Nr. KS 74 b bis
Schacht Nr. AS 74

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 135 000.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 50 000.—
1971 Fr. 50 000.—
1973 Fr. 35 000.—

2450. Saanen, Nr. 35 J 26; Staatsbeitrag an den
Sammelkanal Saanen—Schönried; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro W. Spring, Thun.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Projekt Nr. 212.72 475 000.— 42,5 201 875.—
Schacht Nr. F 20 bis
Schacht Nr. F 52
Schacht Nr. F 4601 bis
Couflisbach

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
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Der Gemeinderat hat die Annahme dieses
Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet zu erklären.

Verpflichtungskredit :

Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit
im Betrage von Fr. 201 875.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 60 000.—
197Î Fr. 70 000.—
1973 Fr. 71 875.—

2451. Bätterkinden, Nr. 43 J 97; Staatsbeitrag an
die Kanalisation Lorraine—Landshutstrasse;
Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.

Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro H. R. Bangerter,
Fraubrunnen.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. Vo max. Fr.

Projekt vom
15. Oktober 1968 423 000.— 52,5 222 075.—
Schacht Nr. 214 bis
Schacht Nr. 154

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingung.
Der Gemeinderat hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit:
Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit

im Betrage von Fr. 222 075.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird:

1970 Fr. 50 000.—
1972 Fr. 100 000.—
1974 Fr. 72 075.—

2452. Gemeindeverband ARA-Region mittleres
Gürbetal Nr. 11 J; Staatsbeitrag, Kläranlage und
regionale Kanäle; Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und das Dekret über
die staatlichen Leistungen an Anlagen der
Wasserversorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle
(DWA) vom 11. Mai 1965/2. September 1968.
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Projektverfasser :

Kläranlage: Ingenieurbüro F. Ryser, Bern.
Kanäle: Ingenieurbüro H. Neuenschwander, Belp.

Kosten der Bauprojekte:
Fr.

Kläranlage 4 600 000.—
Landerwerb 240 000.—
Regionale Kanäle 4 569 000.—

Total beitragsberechtigte Kosten 9 409 000.—

Kosten-
Verteiler Kosten pro Kantonale Subvention

Gemeinde °/o Gemeinde °/o Fr.
Fr.

Riggisberg 28,9 2 719 200.— 57,5 1 563 540.—
Mühlethurnen 20,9 1 966 480.— 55 1 081 560.—

Lohnstorf 5,8 545 720.— 57,5 313 790.—

Kirchenthurnen 11,3 1 063 220.— 60 637 930.—

Rümligen 9,1 856 220.— 60 513 730.—

Kaufdorf 15,8 1 486 620.— 55 817 640.—

Gelterfingen 8,2 771 540.— 60 462 920.—

Total 100 9 409 000.— 57,29 5 391 110.—

Staatsbeitrag total 5 391 110.—

abzüglich bewilligten Staatsbeitrag:
GRB Nr. 6464 vom 7. November 1967 2 164 050.—

Total noch zu bewilligenden Staatsbeitrag 3 227 060.—

Konto Nr. 2210 935 20.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt mit
einem mittleren Prozentsatz von 57,2 °/o. Die genaue
Abrechnung erfolgt nach vorliegen der Schlussab-
rechnung.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Spezielle Bedingungen.
1. Die allgemeinen Bedingungen gemäss Beiblatt

gelten sinngemäss auch für die Kläranlage.
2. Der Reinigungsgrad der Kläranlage sowie deren

Dimensionierung hat den «Richtlinien über die
Beschaffenheit abzuleitender Abwässer» vom 1.
September 1966 sowie den «Richtlinien über die
technische Gestaltung und Bemessung von Abwasseranlagen»

vom 1. Mai 1967 des eidgenössischen Departementes

des Innern, zu entsprechen. Vorbehalten bleiben

die künftigen Vorschriften.
3. Das Bauprojekt der Kläranlage ist dem kantonalen

Wasser- und Energiewirtschaftsamt rechtzeitig
vor Baubeginn zur Genehmigung zu unterbreiten und
mit diesem zu besprechen.

4. Der Gemeindeverband ARA-Region mittleres
Gürbetal verpflichtet sich nach Inbetriebnahme der
Kläranlage vorübergehend Schlamm aus Hauskläranlagen

auch von andern Gemeinden gegen Gebühr
zur Verarbeitung zu übernehmen. Die hiefür nötigen
Installationen sind vorzusehen. Die Schlammenge aus
solchen Anlagen darf höchstens 15 °/o der täglich
anfallenden Frischschlammenge betragen.

5. Der Gemeindeverband ARA-Region mittleres
Gürbetal verpflichtet sich, den Reinigungsgrad der
Kläranlage nach Inbetriebnahme periodisch, aber
mindestens einmal im Jahr auf eigene Kosten durch
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das kantonale Gewässerschutzlaboratorium prüfen
zu lassen und die Anlage dauernd einwandfrei und
in betriebssicherem Zustand zu halten.

6. Der Gemeindeverband ARA-Region mittleres
Gürbetal verpflichtet sich, den Kläranlagewärter vor
der Inbetriebnahme auf einer oder mehreren
bestehenden Anlagen ausbilden zu lassen.

7. Bei Nichteinhaltung dieser Bedinungen kann die
ßubventionsauszahlung ganz oder teilweise verweigert

werden.
8. Der Gemeindeverband ARA-Region mittleres

Gürbetal hat die Annahme dieses Beschlusses innert
Monatsfrist, von der Eröffnung an gerechnet, zu
erklären.

Verpflichtungskredit:
Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit

im Betrage von Fr. 3 227 060.— bewilligt, der
voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten abgelöst
wird :

1971 Fr. 1 000 000.—
1973 Fr. 1 000 000.—
1975 Fr. 1 227 000.—

Landwirstchaftsdirektion

2170. Gemeinde Guggisberg; Staatsbeitrag an die
Wasserversorgung; II. Etappe Hirschmatt-Moosgra-
ben-Gelismatt; Verpflichtungskredit. — Auf Grund
des kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963
wird auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen
Rat beschlossen:

Die Gemischte Gemeinde Guggisberg ersucht um
einen Beitrag an die Baukosten der II. Etappe ihrer
Gesamtwasserversorgung. Diese Etappe umfasst:
— Hauptleitungen, Kaliber 125—150 mm, Länge

2440 m;
— Hausanschlüsse für 16 Heimwesen, Kaliber 1,25

bis 2,00 Zoll, Länge 1040 m.
Die Kosten sind auf Grund der öffentlichen

Ausschreibung auf Fr. 250 000.— veranschlagt. Damit
erreichen die bisherigen Kostenvoranschläge des
Unternehmens den Betrag von Fr. 877 000.—.

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion und der
Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

beschliesst der Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates, an die subventionsberechtigten und
ausgewiesenen Kosten dieses Unternehmens folgende
Staatsbeiträge zuzusichern:

Fr.
a) aus dem ordentlichen Bodenverbesse-

rungskredit 2410 937, 21 %» von Franken

74 000.— 15 500.—
b) aus dem Kredit des Wasser- und Ener¬

giewirtschaftsamtes Konto 2210 935 10,
29 % von Fr. 74 000.— 21 500.—

c) aus dem ordentlichen Bodenverbesse¬
rungskredit Konto 2410 937, 35 %» von
Fr. 176 000.— höchstens 61 600.—

Gesamter Staatsbeitrag im Maximum 98 600.—
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Die Baukosten der einzelnen Anlageteile sind so
auszuscheiden, dass später die von den verschiedenen
Amtsstellen auszuzahlenden Beträge eindeutig
ermittelt werden können.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Die Auszahlung der zugesicherten Beiträge erfolgt
auf Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe

der vorhandenen Kredite, voraussichtlich im
Jahre 1972.

Für das Ausführen der Arbeiten und das
Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1972 gewährt.

2171. Gemeinde Frutigen; Staatsbeitrag an die
Bäuertgemeinde Ladholz und Einwohnergemeinde
Frutigen für die Kosten der 3. Etappe der Weganlage
Ladholz inkl. den Belags- und Sicherungsarbeiten der
1. bis 3. Etappe; Verpflichtungskredit. — Auf Grund
des kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963
wird auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen
Rat beschlossen:

Der Regierungsrat und der Grosse Rat bewilligte
bisher in Etappen Fr. 610 000.—. Zur Fertigstellung
bis «Medlischürli» Profil 312 und Anfahrt zum Schulhaus

wird eine weitere Subventionsetappe notwendig.
Es handelt sich um einen Wegbau in sehr steilem
und schwierigem Gelände.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
460 000.— wird ein Beitrag von

35 °/o, höchstens Fr. 161 000.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2510 937 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1972.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Für das Ausführen der Arbeiten und das
Einreichen der Schlussabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1972 gewährt.

2172. Gemeinden Schwanden, Hofstetten und
Brienz; Staatsbeitrag an die Ortswasserversorgung
Schwanden-Hofstetten-obere Zone Brienz, 3. Etappe;
Präsident: H. Michel, Landwirt, 3855 Brienz;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag
des Regierungsrates vom Grossen Rat beschlossen:

Der Gemeindeverband der drei obgenannten
Gemeinden ersucht um die Subventionierung der
3. Etappe, bestehend aus:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 28
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1. Reservoir Schwanden-
Hofstetten, 500 m3
Inhalt mit eingebautem
Fotometer und automatischem

Schieber inkl.
Vor- und Erschlies-
sungsarbeiten

2. Steuerungsanlage
Reservoir Schwanden-Hof-
stetten bis Druckreduzierschacht

Anschluss
Hofstetten im Schried
und Lammbachbrücke

3. Anschluss Hofstetten
im Schried

4. Wassermessanlage im
Reservoir und im
Messschacht Schwanden-
Hofstetten

5. Ortsnetz Oberschwanden,

Hydrantenleitungen
750 m, 0 150 bis

100 mm, landwirtschaftliche
Hauszuleitungen

1310 m
6. Ortsnetz Glyssen, Mess-

und Druckreduzierschacht,

Hydrantenleitungen
70 m, 0 125 mm,

landwirtschaftliche
Hauszuleitungen 90 m

7. Fernsteuerung Schwanden

8. Anteil Brienz, Hauptlei¬
tung Lammbachbrücke,
Oberschwanden,
Anschluss Unterschwan-
den-Meßschacht
Schwanden

Total subventdonsbe-
rechtigte Bausummen

Mel.-Kredit WEA-Kredit
Fr. Fr.

504 000.— 504 000.—

45 000.— 45 000.—

50 000.— 50 000.—

9 000.— 9 000.—

245 000.— 122 000.—

35 000.— 19 500.—

12 000.— 12 000.—

388 000.—

900 000.— 1 149 500.—

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-
schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten der dritten Etappe folgenden Staatsbeitrag
zuzusichern:

Fr.
a) aus dem Badenverbesserungskredit

21 °/o von Fr. 900 000.— 189 000.—
b) aus dem Kredit für Verkehr, Energie-

und Wasserwirtschaft gemäss
Subventionsberechnung vom 15. Dezember
1967. Die Beitragsansätze betragen
für Schwanden 50 %>, für Hofstetten
36 o/o und für Brienz 34 %>. Die detaillierte

Berechnung geht aus dem
technischen Bericht hervor 348 415.—

Total Kantonsbeiträge 537 415.—
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Damit betragen die zugesicherten
Beiträge der drei ersten Etappen aus
Mel.-Kredit 2410 937 414 855.—
WEA-Kredit 935.10 571 475.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1970.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das

Einreichen der Zwischenabrechnung wird eine Frist bis
Ende 1970 gewährt.

Die Arbeiten sind projektgemäss auszuführen
nach den Plänen Emch & Berger Nr. 32.10.1, Nummer

32.10.2, Nr. 32.10.3, Nr. 32.10.4, Nr. 32.10.5, Ryser
Nr. 656.3.2a, Nr. 656.3.4a.

Fürsorgedirektion

2403. Stiftung Schlössliheim Pieterlen; Neubau
Alters- und Pflegeheim; Zustimmung zur Finanzierung
durch die Einwohnergemeinde Pieterlen.

Der Regierungsrat des Kantons Bern,
in Anwendung von Artikel 18 des Dekrets vom
17. September 1968 über die Aufwendungen des
Staates und der Gemeinden für Fürsorgeheime, auf
Empfehlung des Hochbauamtes des Kantons Bern und
der kantonalen Fürsorgekommission sowie auf den
Antrag der Direktion des Fürsorgewesens,

beschliesst:
1. Die Einwohnergemeinde Pieterlen wird ermächtigt,

der Stiftung Schlössliheim Pieterlen während
höchstens 25 Jahren einen Betriebsbeitrag zu leisten,
der sich wie folgt zusammensetzt:
a) aus einem jährlichen Beitrag von Fr. 307 000.—,

der zur Abzahlung von Hypothekardarlehen im
Betrage von Fr. 7 673 860.— bestimmt ist, welche
die Stiftung zur Erstellung eines neuen Altersund

Pflegeheims gemäss Projekt der Architekten
Kuhn und Feuz aufzunehmen gedenkt;

b) aus einem jährlichen Beitrag im Betrage der Zin¬
sen, welche die Stiftung ihren Gläubigern für den
noch nicht abbezahlten Darlehensanteil von Franken

7 673 860.— schuldet.
Diese Leistungen der Gemeinde unterliegen der

Lastenverteilung im Sinne des Gesetzes über das
Fürsorgewesen.

2. Die Gemeinde hat mit der Stiftung Schlössliheim

Pieterlen einen Subventionvertrag abzuschlies-
sen. Darin muss sich die Stiftung verpflichten, die
Beiträge, welche die Gemeinde ihr leistet, ganz oder
teilweise zurückzuzahlen, falls das vorgesehene neue
Alters- und Pflegeheim seinem Zweck als vorwiegend
zur Aufnahme minderbemittelter Betagter dienendes
Heim entfremdet oder die Heimliegenschaft ganz oder
teilweise veräussert werden sollte. Die Stiftung hat
die Erfüllung dieser Verpflichtung hypothekarisch
oder auf andere Weise sicherzustellen.
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3. Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Direktion des Fürsorgewesens nicht
abgeändert werden.

4. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der
bernischen Submissionsverordnung vom 7. November
1967 zu vergeben.

5. Nach Fertigstellung des Neubaues ist der
Direktion des Fürsorgewesens die detaillierte Baubab-
rechnung mit den quittierten Belegen und den
bereinigten Ausführungsplänen vorzulegen. Allfällige
Beiträge an Luftschutzräume, Feuerlöscheinrichtungen

usw. sind gesondert auszuweisen.
6. Die Genehmigung dieses Beschlusses durch den

Grossen Rat gemäss Artikel 18 Absatz 2 des Dekrets
vom 17. September 1968 bleibt vorbehalten.

2404. Verein «Arbeiterheim Tannenhof», mit Sitz
in Bern; Staatsbeitrag an Neubau Rindviehscheune.

1. In Anwendung des Dekrets vom 17. September
1968 über die Aufwendungen des Staates und der
Gemeinden für Fürsorgeheime wird dem Verein
Arbeiterheim Tannenhof, mit Sitz in Bern, an die auf
Fr. 474 800.-— veranschlagten Kosten einer neuen
Rindviehscheune auf dem Tannenhof bei Gampelen
ein Beitrag von Fr. 280 000.— bewilligt. Er ist zahlbar
nach dem Fortschreiten der Arbeiten.

2. Der Beitrag wird à fonds perdu gewährt. Er ist
jedoch dem Staat zurückzuzahlen, wenn der Verein
seinen Zweck ändern oder die Heimliegenschaften
ganz oder teilweise veräussern sollte. Der Verein hat
die Erfüllung dieser bedingten Rückzahlungspflicht,
die auf 50 Jahre befristet wird, hypothekarisch oder
auf andere Weise sicherzustellen.

3. Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Direktion des Fürsorgewesens nicht
abgeändert werden.

4. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der
bernischen Submissionsverordnung vom 7. November
1967 zu vergeben.

5. Nach Fertigstellung des Neubaues ist der
Direktion des Fürsorgewesens die detaillierte
Bauabrechnung mit den quittierten Belegen und den
bereinigten Ausführungsplänen einzureichen und die
gemäss Ziffer 2 verlangte Sicherheit zu leisten.

6. Die Ausgabe geht zu Lasten des Kontos 2500
949, Verschiedene Baubeiträge, des Staatsvoranschlages

1969. Ihre Abschreibung in zwei Jahresraten von
je Fr. 140 000.— unterliegt der Lastenverteilung im
Sinne des Fürsorgegesetzes; desgleichen der Zinsverlust,

welchen der Staat auf dem noch nicht
abgeschriebenen Betrag erleidet.

7. Die Genehmigung dieses Beschlusses durch den
Grossen Rat gemäss Artikel 7 Absatz 2 des Dekrets
vom 17. September 1968 bleibt vorbehalten.



Grosser Rat — Mai-Session 1969 Beilage Nr. 15

Direktionsgeschäft
2. Abteilung — Nachtrag

(Antrag des Regierungsrates)

Finanzdirektion

2595. Kantonalbank. — Der Jahresbericht und die
Jahresrechnung der Kantonalbank für das Jahr 1968
werden genehmigt und der vom Bankrat vorgeschlagenen

Verwendung des Reinertrages von Franken
9 822 890.76, nämlich

Fr.
1. 6 %> Verzinsung des Grundkapitals

von Fr. 100 000 000.— 6 000 000.—
2. Zuweisung an die offene Reserve 3 000 000.—
3. Zuweisung an die Generalreserve

für Risiken 822 890.76

9 822 890.76

wird zugestimmt.
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Grosser Rat — Mai-Session 1969 Beilage Nr. 16

Direktionsgeschäfte
3. Abteilung

(Anträge des Regierungsrates)

Justizdirektion

2827. Eingabe des Bernhard Brühwiler an den
Grossen Rat vom 28. Februar 1969.

1. Vom Rückzug der Eingabe wird Kenntnis
genommen. Das Geschäft ist als gegenstandslos geworden

vom Protokoll abzuschreiben.
2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 100.—

werden Bernhard Brühwiler auferlegt.
3. Dieser Beschluss ist durch den Regierungsstatthalter

von Bern zu. eröffnen an
— Bernhard Brühwiler, Hochfeldstrasse 55, Bern,

unter Bezug der Kosten
— das Obergericht des Kantons Bern
unter Zustellung je eines Exemplars des Vortrages
der Justizdirektion als Begründung.

2828. Beschwerde der Elise Müller gegen die
Anklagekammer des Obergerichtes des Kantons Bern.

1. Vom Beschwerderückzug wird Kenntnis
genommen. Die Beschwerde wird damit als
gegenstandslos geworden vom Protokoll abgeschrieben.

2. Die Verfahrenskosten im Betrage von Fr. 100.—
werden Elise Müller auferlegt.

3. Der Regierungsstatthalter von Bern wird beauftragt,

diesen Beschluss zu eröffnen an
— Elise Müller, Hochfeldstrasse 55, Bern, unter

Bezug der Kosten
-— das Obergericht des Kantons Bern
unter Zustellung je eines Exemplars des Vortrages
der Justizdirektion als Begründung.
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Beilage JVs 17

Vortrag der Forstdirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Crossen Rates

über die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über die Fischerei

(Februar 1969)

A. Einleitung

Im Gesetz vom 4. Dezember 1960 sind die
Gebühren für die Angelfischereipatente festgelegt.
Diese Gebühren genügen heute nicht mehr zur
Erfüllung der dem Fischereiinspektorat gestellten
Aufgaben. Als wesentliche Gründe hiefür sind zu
erwähnen:

— starke Steigerung der Besatzfischproduktion
in Aufzuchtanlagen von Vereinen und Privaten
und dementsprechende Zunahme der vom
Staate zu zahlenden Subventionen,

— Erhöhung der Löhne des Aufsichtspersonals,

— Zunahme der Betriebskosten der staatlichen
Fischzuchtanstalten.

Der Bernisch-Kantonale Fischereiverband vertritt

die Auffassung, dass eine wesentliche Erhöhung

der Patentgebühr eher zu verantworten ist,
als eine Kürzung des Subventionsansatzes für die
von den Vereinen und Privaten zugunsten der
öffentlichen Fischgewässer aufgezogenen Besatzfische.

Sowohl der Fischereiverband als auch die
kantonale Fischereikommission beantragten
deshalb eine Teilrevision des Fischereigesetzes, mit
dem Hauptziel, die Patentgebühren so zu erhöhen,
dass sie dem Fischereiinspektorat auf lange Zeit
die Erfüllung seiner Aufgaben ermöglichen.
Ausserdem wünschten sie, dass gleichzeitig einige weitere

Bestimmungen des Gesetzes revidiert werden.
Eine 4 Mitglieder umfassende Arbeitsgruppe,

in welcher die Kantonale Fischereikommission, der
Bernisch-Kantonale Fischereiverband und der
bernische Berufsfischerverband vertreten waren,
arbeitete im Auftrag der Forstdirektion einen
Entwurf zur Abänderung und Ergänzung des Gesetzes

aus. Der Entwurf wurde sodann von der kantonalen
Fischereikommission durchberaten und bereinigt.

Auf Antrag der Justizdirektion wurde der erste
Entwurf sodann in einigen Punkten noch abgeändert.

Zur Entlastung des in Ausarbeitung begriffenen
Gesetzes über die Übertragung von Befugnissen

des Regierungsrates an die Direktionen
wurden folgende bisherige Befugnisse des
Regierungsrates an die Forstdirektion übertragen:
— Erteilung von Sonderbewilligungen bei

Wettfischen und Fischerei-Kursen,
— Wiedereinführung der Landgarne,
— Durchführung einer Fangstatistik,
— Einteilung des Kantonsgebietes in Aufsichts¬

kreise.

Ausserdem wurde darauf verzichtet, die
Möglichkeit des Rekurses an den Regierungsrat im
Falle von Entscheiden über das Uferbegehungsrecht

und beim Erlass von Uferbetretungs-
verboten zu erwähnen, weil diese Rekursmöglichkeit

durch das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
bereits gewährleistet ist.

B. Inhalt des Entwurfes
I. Regalität

Nachdem der Froschfang in der Schweiz durch
die Naturschutz-Gesetzgebung verboten wurde,
musste der Frosch aus der Liste der in Artikel 1

erwähnten nutzbaren Wassertiere gestrichen werden.

Anstelle der Erwähnung «anderer nutzbarer
Wassertiere» wurde die präzisere Formulierung
«Fischnährtiere» gewählt.
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II. Erteilung der Fischereiberechtigung

Die Einschränkung, dass die freie Uferfischerei
am Brienzer-, Thuner- und Bielersee nur mit einer
Angelrute ausgeübt werden darf, wurde aus der
Vollziehungsverordnung, wo sie der gesetzlichen
Grundlage entbehrte, ins Gesetz übernommen.

Das Mindestalter für den Bezug eines
Angelfischerpatentes wird vom 10. auf das 8. Altersjähr
herabgesetzt.

Zu den dem Inhaber eines Fischereipatentes
zugänglichen Fischgewässern kommt neu die Lüssel
hinzu, die bisher Pachtgewässer war.

Die neuen Patentgebühren sind das Ergebnis der
Verhandlungen mit dem Bernisch-Kantonalen
Fischereiverband. Bei den zwei wichtigsten
Patentkategorien ergibt sich folgende Zunahme:

Bisher Neu Erhöhung
Jahrespatente für
im Kanton Bern 26.— 40.— 53,8%
Niedergelassene

Jahrespatent für nicht
im Kanton Bern 76.— 150.— 97,4%
Niedergelassene

Sofern diese Gebühren die sich aus dem
Fischereigesetz ergebenden Auslagen nicht mehr decken,
kann sie der Grosse Rat entsprechend abändern.
In diesem Punkte konnte mit dem Bernisch-Kantonalen

Fischereiverband noch keine Einigung
gefunden werden. In seiner Delegiertenversammlung
vom 23. Februar 1969 bekannte er sich mit grosser

Mehrheit zu der Einschränkung, wonach der
Grosse Rat die Gebühren nicht vor dem 1. Januar
1976 abändern darf.

III. Ausübung und Hebung der Fischerei

Im Sinne einer möglichst zweckmässigen
Bewirtschaftung der Fischgewässer wird dem
Regierungsrat die Befugnis eingeräumt, hinsichtlich des
Verbotes der Nachtfischerei für bestimmte Gewässer

Sonderregelungen zu treffen.
Bei den Bestimmungen über die Verwendung

der Erträgnisse der Fischerei wird die unklare
Wendung «nach Bedarf» gestrichen.

V. Private Fischereirechte

Unter die für die privaten Bachfischenzen
geltenden Artikel des Gesetzes wird neu Artikel 14
aufgenommen, damit die durch den Regierungsrat

verfügten Schon- und Hegemassnahmen auch
für diese Gewässer wirksam werden.

VI. Strafbestimmungen

Es werden Mindestbussen von Fr. 20.—, bei
Fischfang ohne Berechtigung von Fr. 50.—,
vorgesehen.

Die endgültige Beschlagnahme von Fanggeräten,
mit Ausnahme verbotener Geräte, die wie bis an-
hin zu vernichten sind, ist nicht mehr vorgesehen.

Bern, im Februar 1969

Der Forstdirektor:
D. Buri
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Gesetz
vom 4. Dezember 1960 über die Fischerei

(Abänderung und Ergänzung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 4. Dezember 1960 über die
Fischerei wird wie folgt abgeändert und ergänzt:

Art. 1 Abs. 2:

Es umschliesst das Recht, Fische, Krebse und
Fischnährtiere zu hegen, zu fangen und zu
verwerten.

Art. 2 Abs. 3:

Das Fischen mit einer Angelrute am Brien-
zer-, Thuner- und Bielersee vom Ufer aus ist
ohne Patent gestattet.

Art. 3 Abs. 1:

Das Recht zum Fischen mit Netzen, Garnen
und Reusen darf nur an Personen erteilt werden,

die das achtzehnte Lebensjahr vollendet
haben. Das Recht zur Ausübung der Angelfischerei

wird nur an Personen erteilt, die das zehnte
Altersjahr zurückgelegt haben. Vorbehalten
bleibt Art. 2 Abs. 3.

Art. 7:

1 Für die Angelfischerei werden Patente
erteilt:

a) an Jugendliche vom vollendeten zehnten bis
zum vollendeten sechzehnten Altersjahr, als
Jugendkarte;

b) an Personen über sechzehn Jahre.
2 Für die Ausstellung der Jugendkarte ist die

schriftliche Zustimmung des Inhabers der
elterlichen Gewalt notwendig.
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Art. S Abs. 1 lit. b:

in folgenden fliessenden Gewässern und in den
durch sie erzeugten Stauseen:

Aare (ohne Häftli), Emme, Ilfis, Saane, Ränder,

Engstligen, Kien, Suld, Kirel, Fildrich,
Narrenbach, Lombach, Urbach, Reichenbach, beide
Simmen und Lütschinen, Zulg, Gürbe, Sense,
Schwarzwasser, Zihl, Doubs, Allaine, Birs, Lüs-
sel, Sorne und Schüss. Für den Oberlauf einzelner

Fliessgewässer kann der Regierungsrat
Ausnahmen verfügen.

Art. 9:

1 Die Patentgebühren betragen:

Gültigkeitsdauer des Patentes
1

Kalenderjahr

Fr.

30 Tage

Fr.

7 Tage

Fr.

1 Tag

Fr.

Für im Kanton Bern
Niedergelassene 40.— 30.— 20.— 7.—

Für in andern Kantonen
Niedergelassene 150.— 75.— 40.— 10 —

Für im Ausland
Niedergelassene 250.— 75.— 40.— 10.—

Für Jugendliche vom
zurückgelegten 10. bis
zum zurückgelegten
16. Altersjahr 15.— 9.— 7.— 3.—

2 Während den ersten und letzten 14 Tagen
der Forellenfangzeit dürfen keine Patente für
einen Tag oder für 7 Tage abgegeben werden.

3 Vorbehalten bleiben gegenrechtliche
Abmachungen mit den Nachbarkantonen.

4 Für die Durchführung von Wettfischen und
Fischerei-Kursen kann die Forstdirektion an
Personen, die nicht Inhaber eines Fischereipatentes

sind, Sonderbewilligungen erteilen. Sie
setzt die zu entrichtenden Taxen und
Sondervorschriften fest.

Art. 10 Abs. 3:

Die Forstdirektion ist ermächtigt, sofern es
das Interesse des Fischbestandes erheischt, die
Wiedereinführung der Landgarne zu gestatten.

Art. 14 Abs. 3:

Insbesondere ist der Regierungsrat befugt,
zum Schutze des Fisch- und Krebsbestandes die
notwendigen Vorschriften über Fangarten,
Fangmasse, Fangzahlen und Fangzeiten aufzustellen,
Schongebiete zu errichten und alle Massnahmen
zu ergreifen, welche der Erhaltung und
Vermehrung des Fisch- und Krebsbestandes dienen.

Art. 15 Abs. 5:

Der zweite Satz fällt weg.

Art. 17 Abs. 3:

Der zweite Satz fällt weg.
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Art. 19 Abs. 2:

Der Regierungsrat kann für bestimmte
Gewässerstrecken Sonderregelungen treffen.

Art. 20 Abs. 1 lit. c:

Das Setzen der Grund- und Schwebnetze ist
gestattet:
vom 1. November bis 28. Februar von 16 Uhr an;
vom 1. bis 31. März von 17 Uhr an;
vom 1. bis 30. April von 18 Uhr an;
vom 1. Mai bis 31. Juli von 19 Uhr an;
vom 1. August bis 30. September von 18 Uhr an;
vom 1. bis 31. Oktober von 17 Uhr an.

Art. 20 Abs. 2:

Wird gestrichen.

Art. 25:

Die Forstdirektion ist ermächtigt, zur
Beschaffung fischereiwirtschaftlicher Grundlagen,
für Gewässer, die nicht Gegenstand von
Privatfischereirechten sind, zu jeder Zeit eine
allgemeine oder auf bestimmte Fischarten beschränkte

Fangstatistik durchzuführen und hiefür die
nötigen Vorschriften zu erlassen.

Art. 26:

Die Erträge der Fischerei werden verwendet:
a) für die Förderung der Fischzucht und die

Hebung der Fischerei;
b)zur Durchführung der Fischereiaufsicht;
c) für den Erwerb frei werdender Fischereirechte;

d) für die Untersuchung von Fischgewässern und
für Massnahmen zum Schutz der Gewässer,
soweit sie der Erhaltung der Fischbestände
dienen.

Art. 28 Abs. 1:

Die Forstdirektion teilt das Kantonsgebiet in
Fischereiaufsichtskreise ein. Für jeden
Aufsichtskreis ist ordentlicherweise je ein ständiger
Fischereiaufseher anzustellen.

Art. 31 Abs. 2 und Abs. 3:

Auf private Fischenzen finden lediglich die
in Art. 14, Art. 15 Abs. 1, 2, 3, 7 und 8, Art. 16,
17, 18 Abs. 2, Art. 22, 23, 24, 34 bis 37 dieses
Gesetzes enthaltenen Bestimmungen Anwendung.

Auf die Privatfischenzen in den in Art. 8
erwähnten Gewässern finden unter Vorbehalt der
Rechte der Inhaber dieser Fischenzen auch die
Art. 2 bis 9, 12, 13 und 15 Abs 4 bis 6 dieses
Gesetzes Anwendung.

Art. 34 Abs. I.¬

Widerhandlungen gegen dieses Gesetz oder
gegen die in Vollzug dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften und Verbote werden mit Bussen
von Fr. 20.— bis Fr. 400.—, bei Fischfang ohne
Berechtigung mit Bussen von Fr. 50.— bis
Fr. 400.—, bestraft.



6

In schweren Fällen oder bei wiederholter
Widerhandlung kann der Richter neben der Busse
den Entzug der Fischereiberechtigung verfügen.

Die Strafbestimmungen der Bundesgesetzgebung

bleiben vorbehalten.

Art. 35 Abs. 1:

Der Richter kann bei Widerhandlungen
gegen die Fischereivorschriften zur Sicherstellung
von Busse und Verfahrenskosten die Beschlagnahme

der zum Fang verwendeten Geräte (ganze

Fanggeräte) aussprechen. Nicht erlaubte
Fanggeräte und die erbeuteten Wassertiere sind in
jedem Fall zu beschlagnahmen. Verbotene
Geräte sind zu vernichten, und erlaubte Geräte
sind nach Bezahlung der Busse und der
Verfahrenskosten dem Eigentümer herauszugeben.

Art. 37:

Sofern die Patentgebühren die sich aus
diesem Gesetze ergebenden Auslagen nicht mehr
decken, kann sie der Grosse Rat frühestens mit
Wirkung ab 1. Januar 1976 entsprechend abändern.

II.

Dieses Gesetz tritt nach Annahme durch das
Volk und nach Genehmigung durch den Bundesrat
auf den vom Regierungsrat festzusetzenden
Zeitpunkt in Kraft. Der Regierungsrat erlässt die zum
Vollzug der Bundesgesetzgebung und des
gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

Alle andern Bestimmungen der kantonalen
Gesetzgebung, die mit diesem Gesetz nicht
übereinstimmen, sind aufgehoben: insbesondere das
Gesetz vom 4. Dezember 1960 über die Fischerei.

Bern, 4. März/11. April 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Bern, den 10. April 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:
Jakob Bärtschi
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Vortrag der Direktion für Verkehr, Energie-
und Wasserwirtschaft

an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend Hilfeleistung an konzessionierte Eisenbahnunternehmungen
gemäss Eisenbahngesetz des Bundes vom 20. Dezember 1957

(April 1969)

In der Volksabstimmung vom 18. Februar 1968
verwarf das Bernervolk mit 59 127 Ja gegen 59 388
Nein mit einer knappen Mehrheit von 261 Stimmen

einen Volksbeschluss zugunsten der bernischen

Privatbahnen des allgemeinen Verkehrs mit
einer in Aussicht genommenen Summe von vierzig
Millionen Franken. Die Vorlage basierte auf dem
bis Ende 1967 geltenden Kostenverteiler von je
fünfzig Prozent Bundes- und Kantonsbeiträgen.
Mit Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1968 wurde
die Lastenverteilung zwischen Bund und den
Kantonen neu geregelt. Für technische Verbesserungen

hat der Kanton Bern inskünftig im
Zusammenwirken mit dem Bund Anteile von vierzig
Prozent zu übernehmen. Auf den Bund entfallen
damit sechzig Prozent.

Ferner wurde die Unterbreitung eines Rahmenkredites

kritisiert und dem Wunsche Ausdruck
gegeben, dem Bernervolk inskünftig Einzelkredite
vorzulegen. Dazu ist zu bemerken, dass die Hilfe
an bernische Privatbahnen auf Grund von fünf
Beteiligungsgesetzen für den Bau und Betrieb von
Eisenbahnen seit dem Jahre 1875 immer mit
Rahmenkrediten erfolgte. Die Bundesbeiträge
zugunsten der schweizerischen Privatbahnen werden
von der Bundesversammlung ebenfalls mit
Rahmenkrediten beschlossen und vom Bundesrat den

einzelnen Bahnen zugeteilt. Richtig war die Kritik,
die Vorlage vom 18. Februar 1968 gebe zu wenig

klar Auskunft über die Zuteilung der einzelnen

Beiträge an die verschiedenen Bahnen, die
dem Grossen Rat vorbehalten blieb.

In der Maisession 1968 wurden im Grosesn Rat
drei parlamentarische Vorstösse der folgenden
Herren Grossräte behandelt: Interpellation Hu-
bacher namens der Bauern, Gewerbe- und Bürgerpartei,

eine Motion Mischler mit dem Ziele, dem
Grossen Rat baldmöglichst eine neue Vorlage
betreffend Fortsetzung der Privatbahnhilfe zu
unterbreiten und eine weitere Motion Haitiner mit dem
gleichen Ziele, aber ergänzt mit dem Auftrag, der
Grosse Rat möge die in der Novembersession 1967
in Aussicht genommene Spezialkommission für die
Privatbahnhilfe so bald als möglich ernennen.

Die Interpellation wurde in der Maisession
beantwortet und die beiden Motionen erheblich
erklärt. In der Septembersession 1968 wurde eine
21köpfige Spezialkommission zur Vorbereitung
einer dritten bernischen Privatbahnhilfe ernannt.

Über die bisherige Hilfeleistung des Kantons im
Zusammenwirken mit dem Bund und Nachbarkantonen

und über die in den kommenden Jahren

in Aussicht zu nehmenden Kantonsbeiträge
berichten wir in den folgenden Abschnitten.
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I. Bisherige Hilfeleistung

Mit Volksbeschluss vom 5. Juli 1959 bewilligte
das Bernervolk mit 76 742 Ja gegen 24 527 Nein
insgesamt 42 Millionen Franken zugunsten der
bernischen Privatbahnen. Von diesem Betrag
entfielen 25 Millionen Franken auf technische
Erneuerungsprogramme von zehn Bahnen und 17

Millionen Franken zur Abtragung festverzinslicher

Schuldverpflichtungen von fünf
Unternehmungen. Die erstgenannte Summe wurde den
Bahnen bis und mit dem Jahre 1964 ausbezahlt.
Bezüglich Tilgung von Fremdkapital besteht noch
eine Kantonsverpflichtung zugunsten der
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn (EBT) im Betrage von
rund 4,7 Millionen Franken auf Jahresende 1969.
Über den zeitlichen Ablauf der Auszahlung der
Kantonsmittel ist bis spätestens Jahresmitte 1970
zwischen der schuldnerischen Bahn und den
Kantonsbehörden eine Vereinbarung zu treffen.

Am 8. Dezember 1963 gewährte das Bernervolk
einen weitern Kredit von insgesamt 60 Millionen
Franken zugunsten der bernischen Privatbahnen.
Ein Anteil von 30 Millionen Franken entfiel auf
Beiträge für technische Verbesserungen zugunsten
von elf bernischen Unternehmungen. Bis und mit
Februar 1969 wurden 27 232 000 Franken den
einzelnen Unternehmungen durch den Grossen Rat.
verbindlich zugesichert. Die Restanz von 2 768 000
Franken bleibt reserviert für die Vereinigten
Bern-Worb-Bahnen (VBW), um die dritte
bernische Privatbahnhilfe zu entlasten.

In der gleichen Volksabstimmung wurde ferner
ein Beitrag von 30 Millionen Franken zugunsten
der grossen Bauvorhaben der Solothurn-Zolli-
kofen-Bern-Bahn (SZB) in Bern und Worblaufen
gewährt. Der Betrag wurde verwendet zur
Nachfinanzierung des Schanzentunnels der SZB in Bern,
der vollständigen Erneuerung der Verkehrsanlage
in Worblaufen und zum Bau einer von der Worb-
laufenstrasse (Staatsstrasse) abgetrennten
Verbindungslinie von Worblaufen nach der Papiermühle.
Die Kantonsanteile kamen ab 1965 in Jahresquoten
von fünf Millionen Franken zum Einsatz. Die letzte
Quote wird im Jahre 1970 zur Zahlung fällig. Der
zur Verfügung stehende Betrag reicht aus, um die
ausgedehnten Bauvorhaben in Worblaufen zu
beendigen, nicht aber, um die für die Umleitung der
VBW-Züge des Worblentales über die neue
Verbindungslinie nach Worblaufen und in den
unterirdischen Bahnhof Bern der SZB nötigen Mittel
aufzubringen. Diese letzte Bauetappe der SZB
muss der dritten bernischen Privatbahnhilfe des
Kantons vorbehalten bleiben.

Gesamthaft betrachtet, konnten mit den zwei
Volksbeschlüssen die bernischen Privatbahnen mit
einer Summe von 102 Millionen Franken auf einen
beachtenswert hohen technischen Stand gebracht
werden. Ferner konnten die festverzinslichen
Schulden abgetragen werden. Vorbehalten bleibt
eine noch zu treffende Vereinbarung mit der EBT,
wobei es sich aber lediglich noch um den
zeitlichen Ablauf des Kapitaleinsatzes des Kantons
Bern handelt und nicht um die Beschaffung neuer
Kantonsmittel. Zur Auszahlung kamen seit 1959
bis Ende 1968 kantonsseitig rund 85 Millionen
Franken oder im Jahresmittel 8 bis 9 Millionen
Franken.

Zu den vom Bernervolk bereitgestellten Mitteln
sind aber auch noch die Jahresanteile des Kantons
zur Deckung von Betriebsfehlbeträgen hinzuzurechnen,

die in den letzten drei Jahren auf eine
Höhe von annähernd fünf Millionen Franken
anstiegen. Mit dem neuen Lastenverteiler des Bundes
auf Grund der Vollzugsverordnung zum Bundes-
beschluss vom 5. Oktober 1967 über Verteilung von
Eisenbahnlasten hat der Kanton Bern dafür
inskünftig 30 Prozent zu übernehmen, was zu einer
angemessenen Reduktion der drückenden
Eisenbahnlasten des Kantons Bern führen kann. Bezüglich

Deckung von Betriebsfehlbeträgen schätzen
wir die Entlastung auf jährlich rund 600 000 Franken

oder zehn Prozent der bisherigen Leistungen.
Eine ins Gewicht fallende Entlastung trat aber

auch durch den neuen Regelteiler für technische
Verbesserungen mit 40 Prozent Kanton und 60
Prozent Bund ein.

Über den bisherigen Kapitaleinsatz des Bundes,
des Kantons Bern und einzelner Nachbarkantone
gibt der Anhang 3 zu diesem Vortrag Auskunft.

II. Die künftige Hilfeleistung

Die dritte bernische Privatbahnhilfe umfasst
sechs technische Erneuerungsprogramme, die
zwischen dem Eidgenössischen Amt für Verkehr und
dem kantonalen Verkehrsamt im einzelnen
abgesprochen wurden. Sie werden im Einzelfall Gegenstand

von Vereinbarungen zwischen Bund und
Kanton Bern bilden, auf deren Grundlage der
Grosse Rat über den Kapitaleinsatz Beschluss zu
fassen haben wird.

Die nachstehend in Aussicht genommenen
Kantonsbeiträge sind als zweckgebunden zu betrachten.

Der Volksbeschluss umfasst ausschliesslich
Kantonsbeiträge an Bahnen, für welche die
Voraussetzung zur Hilfeleistung aufgrund des
Eisenbahngesetzes gegeben ist. Sie dürfen weder auf
andere Unternehmungen übertragen werden und
auch nicht innerhalb ein und derselben
Unternehmung ohne Zustimmung des Grossen Rates auf
andere Bauten oder Anschaffungen abgezweigt
werden.

Ferner ist bezüglich des Kantonsbeitrages
zugunsten der Strecke Zweisimmen-Lenk der
Montreux-Oberland-Bahn (MOB) ein Vorbehalt
anzubringen. Die vom Bundesrat eingesetzte Kommission

zur Überprüfung der Betriebsverhältnisse
einzelner konzessionierter Transportunternehmungen
untersucht zur Zeit die Möglichkeit der Erneuerung
des Bahnbetriebes dieser Strecke oder die Umstellung

auf einen Autobusbetrieb. Je nach Empfehlung
der Kommission (Prof. Angehrn, ETH) und

dem Entscheid des Bundesrates, der noch im Laufe
des Jahres 1969 fallen dürfte, sind die Kantonsmittel

entweder mit 1 600 000 Franken für die
Bahnerneuerung oder aber mit 1 500 000 Franken
für die Einrichtung eines Autobusbetriebes zum
Einsatz zu bringen.

Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass die
nachstehend aufgeführten Erneuerungsprogramme der
sechs Bahnen bundesseitig auf Grund der
Vollzugsverordnung zum sechsten und siebenten Abschnitt
des Eisenbahngesetzes geprüft wurden. Artikel 9
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dieser Verordnung hat den gleichen Wortlaut wie
Artikel 1 des kantonalen Gesetzes über die
konzessionierten Transportunternehmungen. Den
Bestimmungen beider Erlasse wird mit dem zum
MOB-Kredit angebrachten Vorbehalt nachgelebt.

Über die Einzelheiten geben die folgenden
Abschnitte Auskunft.

A. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn (EBT)

Die EBT erhielt auf Grund der bisherigen
bernischen Volksbeschlüsse und gestützt auf
Vereinbarungen zwischen Bund und den Kantonen Bern
sowie Solothurn Beiträge für technische
Verbesserungen von insgesamt 14,5 Millionen Franken.
Dazu kamen seitens des Kantons Bern Beiträge von
10 Millionen Franken zur schrittweisen Abtragung
von Obligationenkapital, worüber für den weitern
zeitlichen Ablauf noch eine Vereinbarung zwischen
Kanton und der EBT zu treffen sein wird.

Mit den bisher gewährten Bundes- und
Kantonsbeiträgen konnte lediglich dem fortgeschrittenen
Überalterungsprozess bei Anlagen und Rollmaterial
der EBT entgegengewirkt werden. Die anlässlich
der Elektrifikation angeschafften Lokomotiven und
Triebwagen haben ein Alter von 35 Jahren erreicht
und müssen in den nächsten fünf bis zehn Jahren
durch neue, leistungsfähigere Einheiten ersetzt
werden.

Mehr überaltert ist aber der Personenwagenpark
der EBT, indem zwei Drittel der vorhandenen

vierachsigen Wagen Holzkasten aufweisen und zum
grössten Teil durch Umbau aus zweiachsigen Wagen

aus der letzten Jahrhundertwende in «Vier-
achser» in Dienst genommen wurden. Diese
Umbauwagen wurden in den letzten Jahren bezüglich
Unterhalt immer aufwendiger. Bei Unfällen (Zu-
sammenstösse) bilden diese Einheiten auch wesentlich

höhere Gefahren für die Reisenden. Die
Holzkonstruktionen werden vor allem bei Zusammen-
stössen ineinander geschachtelt, was bei Personenwagen

in Stahlkonstruktion nicht, oder weit
weniger zutrifft.

In den letzten Jahren hat die EBT die veraltete
Wagenwerkstätte in Konolfingen liquidiert und
den Werkstättedienst in Burgdorf zentralisiert. Die
dortigen Anlagen dienen nicht nur der EBT,
sondern auch den Vereinigten Huttwil-Bahnen (VHB)
und der Solothurn-Münster-Bahn (SMB) die mit
der EBT in Betriebsgemeinschaft stehen. Die
Depot- und Werkstätteanlagen in Burgdorf weisen
einen mehr und mehr ungenügenden Grundriss
auf und sie können wegen Überbauung der
Nachbarparzellen nicht mehr erweitert werden. Die
EBT hat sich in den letzten Jahren Grund und
Boden in Oberburg bei Burgdorf gesichert, um
den gesamten Depot- und Werkstättedienst dort
nach modernen Grundsätzen einzurichten.

Schliesslich sollte in naher Zukunft auch die
Doppelspur zwischen Burgdorf und Hasle-Rüegsau
zum Abschluss gebracht werden. Mit Bundes- und
Kantonsbeiträgen aus der zweiten Privatbahnhilfe
konnte der Landerwerb für das zweite Geleise
gesichert werden. Mit den Arbeiten am Unterbau
wurde 1968 begonnen. Die Strecke Oberburg-
Hasle-Rüegsau weist eine Zahl von bis zu 120

Zügen pro Tag auf, was für eine Einspurstrecke
auf die Dauer nicht tragbar ist.

Mit dem Eidgenössischen Amt für Verkehr wurde
folgendes Erneuerungsprogramm in Aussicht

genommen, das auf Grund von Artikel 56 und 60
des Eisenbahngesetzes finanziert werden soll:
1. Ausbau der Strecke Oberburg- Fr.

Hasle-Rüegsau auf Doppelspur
einschliesslich Anpassung beider
Stationsanlagen 3 100 000.—

2. Automatisierung von Stationen
zur Durchführung weiterer Ratio-
nalisierungsmassnahmen mit
Anschaffung von Billetautomaten
usw.

3. Neubau einer Depotwerkstätte in
Oberburg als Ersatz für die zu eng
gewordenen Anlagen in Burgdorf

4. Anschaffung von sechs
Pendelkompositionen, Triebwagen plus

1 500 000,

7 000 000.-

Zugführungswagen 12 600 000.—

5. Anschaffung von acht vierachsigen

Personenwagen zweiter Klasse 2 800 000.—

Totalbetrag 27 000 000.—

Die Finanzierung dieses Erneuerungsprogram-
mes richtet sich nach den bundesgesetzlichen
Bestimmungen, wobei auf Bund und Kanton Bern
sowie Solothurn folgende eisenbahngesetzlich
festgelegte Anteile entfallen:

a) Kanton Bern: 90 Prozent von
27 Mio Franken
Davon Bundesanteil 60 Prozent
Verbleibt bernischer Kantonsanteil

(40 Prozent)

Fr.
24 300 000.—
14 580 000.—

9 720 000.—

b) Kanton Solothurn: 10 Prozent von
27 Mio Franken 2 700 000.—
Davon Bundesanteil 50 Prozent 1 350 000.—

Verbleibt Anteil Kanton
Solothurn (50 Prozent)

c) Bundesanteil aus a) und b)

1 350 000.—

15 930 000.—

Für den Kanton Bern ergibt sich aus der in
Aussicht genommenen weitern Hilfeleistung zugunsten
der EBT ein Anteil von Fr. 9 720 000.—, der einer
dritten bernischen Privatbahnhilfe zugeschieden
werden muss.

B. Vereinigte Huttwil-Bahnen (VHB)
Die VHB sind durch Fusion der ehemaligen Lan-

genthal-Huttwil-Bahn (LHB), der Huttwil-Wol-
husen-Bahn (HWB) und der Ramsei-Sumiswald-
Huttwil-Bahn (RSHB) kurz vor Schluss des zweiten

Weltkrieges entstanden. Die VHB kamen mit
der Fusion in Genuss von Bundes- und Kantonshilfe

auf Grund des Privatbahnhilfegesetzes vom
6. April 1939. Die Hilfe der öffentlichen Hand
ermöglichte insbesondere die Elektrifikation des ganzen

Netzes der VHB und die Anschaffung der
erforderlichen Triebfahrzeuge.

Auf Grund der ersten bernischen Privatbahnhilfe

gemäss Eisenbahngesetz vom 20. Dezember
1957 konnten den VHB Mittel von 7,5 Millionen
Franken zugewiesen werden, mit welchen unter

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 30
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anderem auch neues Rollmaterial angeschafft,
aber auch Unter- und Oberbau der Geleiseanlagen
verbessert wurden. Gleich wie die EBT kranken
aber auch die VHB an der Überalterung des
Fahrzeugparkes und der festen Anlagen einzelner
Dienststellen. Der Behebung dieses Übelstandes
kann nur mit einer weitern Hilfe der öffentlichen
Hand zu Leibe gerückt werden. Mit den
Bundesbehörden wurden zulasten einer dritten bernischen
Privatbahnhilfe folgende Arbeiten und Anschaffungen

in Aussicht genommen:

1. Oberbauerneuerung Strecke Fr.
Huttwil-Wolhusen 1 000000.—

2. Erweiterung der Stationsanlagen
in Affoltern-Weier und Zell sowie
Stationsgebäude Lotzwil

3. Anschaffung eines Triebwagens

4. Anschaffung von 3 Personenwagen
2. Klasse

5. Anschaffung eines Bahndiensttraktors

Totalbetrag

Die Finanzierung dieses Erneuerungsprogram-
mes richtet sich nach den eisenbahngesetzlichen
Bestimmungen, wobei auf Bund und die Kantone
Bern sowie Luzern folgende Anteile entfallen:

a) Kanton Bern: 73 Prozent von Fr.
5 Mio Franken 3 650 000.—
Davon Bundesanteil 60 Prozent 2 190 000.—

Verbleibt bernischer Kantonsanteil

(40 Prozent) 1 460 000.—

b) Kanton Luzern: 27 Prozent von
5 Mio Franken 1 350 000.—
Davon Bundesanteil 50 Prozent 675 000.—

Verbleibt Anteil Kanton
Luzern (50 Prozent) 675 000.—

c) Bundesanteil aus a) und b) 2 865 000.—

Für den Kanton Bern ergibt das in Aussicht
genommene weitere Erneuerungsprogramm eine
Belastung von Fr. 1 460 000.—, die der dritten
bernischen Privatbahnhilfe zugeschieden werden
muss.

C. Berner Oberland-Bahnen (BOB)

Die BOB kamen auf Grund der ersten bernischen
Privatbahnhilfe vom 5. Juli 1959 im Jahre 1963 in
Genuss von insgesamt 9 Mio Franken zur
Durchführung eines technischen Erneuerungsprogram-
mes, wozu Bund und Kanton Bern je 4,5 Mio
Franken beitrugen. Im Jahre 1962 stellte der
Kanton Bern ferner einen Beitrag von rund 2,1
Mio Franken zur Verfügung zur Abtragung einer
Obligationenschuld der BOB.

Das im Jahre 1963 zwischen Bund, dem Kanton
und den BOB vereinbarte technische Erneuerungsprogramm

umfasste insbesondere die Anschaffung
von neuem Rollmaterial. Mit den zur Verfügung
gestellten Geldern der öffentlichen Hand konnten

fünf neue Triebwagen und zehn moderne vier-
achsige Personenwagen angeschafft und in
Betrieb genommen werden. Die betrieblichen
Voraussetzungen und auch der Fahrkomfort konnten
damit wesentlich verbessert werden.

Im Frühjahr 1968 erhielten die BOB ein
Bundesdarlehen von rund 3,4 Millionen Franken zum
Neubau der Depotwerkstätte in Zweilütschinen,
das über die Betriebsfehlbetragsdeckung nach dem
neuen Regelteiler verzinst und über künftige
Abschreibungsmittel der BOB abgetragen wird. Unter
dieser Voraussetzung müssen weitere technische
Verbesserungen einer dritten bernischen
Privatbahnhilfe zugeschieden werden, die insbesondere
folgende Bau- und Anschaffungsvorhaben umfassen

sollen:
1 150 000.—

1 660 000.—

1 050 000.—

140 000.—

5 000 000.—

1. Einrichtung des Streckenblockes
und Bau von Stellwerkanlagen in
Grindelwald und Lauterbrunnen

2. Bau einer Ausweichstelle zwischen
Zweilütschinen und Lauterbrunnen

3. Anschaffung von 5 Personenwagen
1./2.Klasse

4. Anschaffung von 4 Personenwagen
2. Klasse

5. Verschiedenes und Unvorher-
zusehendes

Totalbetrag

Fr.

410 000.—

290 000.—

1 750 000.-

1 300 000.-

250 000.—

4 000 000.—

Die Finanzierung durch Bund und Kanton
Bern ist für dieses Erneuerungsprogramm wie folgt
mit der Aufsichtsbehörde des Bundes zur Vereinbarung

in Aussicht genommen:
Fr

a) Kanton Bern: 40 Prozent von
4 Mio Franken 1 600 000.—

b) Bundesanteil: 60 Prozent von
4 Mio Franken 2 400 000.—

Für den Kanton Bern ergibt sich ein Aufwand
von 1 600 000 Franken, der einer dritten Kantonshilfe

zugeschieden werden muss.

D. Montreux-Oberland-Bahn (MOB)

Die MOB, an welcher ausser dem Kanton Bern
auch die Kantone Waadt und Freiburg interessiert
sind, erhielt auf Grund der zweiten bernischen
Privatbahnhilfe Beiträge des Bundes und der Kantone

Bern, Waadt und Freiburg von 12 Mio Franken

zur Erneuerung ihrer Anlagen und vor allem
zur Anschaffung von Rollmaterial. Es wurden vier
moderne Doppeltriebwagen und zehn Personenwagen

angeschafft und ferner konnte die
Versorgung mit elektrischer Energie auf der Strecke
zwischen Montreux und Zweisimmen mit Einrichtung

weiterer Gleichrichteranlagen verbessert werden.

Im technischen Erneuerungsprogramm des Jahres

1964 wurde aber die MOB-Strecke zwischen
Zweisimmen nach Lenk ausgeklammert. Die vom
Bundesrat eingesetzte Kommission zur Überprüfung

der Betriebsart einzelner Privatbahnlinien
untersucht zur Zeit die Möglichkeiten der Er-
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neuerung des Bahnbetriebes zwischen Zweisimmen

und Lenk, beziehungsweise Umstellung auf
einen Autobusbetrieb. Mit einer Länge von rund
12 Kilometer wird das MOB-Geleise auch in
einen Zusammenhang mit dem Bau der Nationalstrasse

6 (Rawil) gebracht.
Bisherige Berechnungen der MOB ergaben mit

dem neu festgelegten Lastenverteiler zwischen
Bund und Kanton Bern eine annähernde Gleichheit

der Kantonsleistungen zwischen den beiden
Traktionsarten. Die Ergebnisse gehen für Bahnoder

Autobusbetrieb aus folgenden Zahlen hervor:

a) Bahnlösung: Veranschlagter Betrag Fr.
(MOB) für die Erneuerung der
Bahn 4 000 000.—

b) Buslösung: Veranschlagter Betrag
(MOB) für die Umstellung der
Bahn auf Autobus 5 000 000.—

Die eine oder andere Lösung hat für den Kanton
Bern folgende finanzielle Konsequenzen, die in
einer dritten bernischen Privatbahnhilfe zu
berücksichtigen sind:

a) Bahnlösung: Kantonsbeitrag Fr-

40 Prozent von 4 Mio Franken 1 600 000.—

b) Buslösung: Kantonsbeitrag
30 Prozent von 5 Mio Franken 1 500 000.—

Rein kostenmässig gesehen fällt kantonsseitig
der Unterschied nicht sehr ins Gewicht. Kantonsseitig

muss daher der bundesseitige Entscheid über
die erwähnte Linie abgewartet werden. Die
besonderen Interessen des Fremdenplatzes Lenk werden

aber ohne Zweifel zu wahren sein.

E. Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn (SZB)

Die SZB ist im Jahre 1922 durch Fusion der
Elektrischen-Solothurn-Bahn (ESB) und der Bern-
Zollikofen-Bahn (BZB) entstanden. Im gleichen
Jahre wurde auch der durchgehende Betrieb mit
direkten Zügen zwischen Solothurn und Bern-
Bahnhofplatz aufgenommen. Der SZB wurde im
Jahre 1950 Hilfe auf Grund des eidgenössischen
Privatbahnhilfe-Gesetzes vom 6. April 1939
zuteil, die sich kantonsseitig im Rahmen der
Finanzkompetenzen des Grossen Rates bev/egte. Der
Kapitaleinsatz galt vor allem der Anschaffung von
neuem Rollmaterial für die Überlandlinie der SZB.

Im Jahre 1953 verschuldete sich die SZB mit
rund zwei Millionen Franken zur Anschaffung von
neuen Fahrzeugen für die Vorortslinie Zollikofen-
Bern. Die Verzinsung des bei der Kantonalbank
von Bern und der Solothurner Handelsbank
aufgenommenen Darlehens und des reaktivierten
Obligationenkapitals wurde in den Jahren 1959 bis und
mit 1961 durch Inanspruchnahme von
Abschreibungsmitteln der Unternehmung gewährleistet.
Im Herbst 1961 wurde das Fremdkapital der SZB
im Betrag von rund 3,8 Mio Franken mit einem Ab-
gebot von 15 Prozent zulasten der Geldgeber durch
die Kantone Bern und Solothurn je mit rund 1,5
Mio Franken getilgt.

Damit wurde der Weg zu einer Hilfeleistung
nach Eisenbahngesetz frei, die im Jahre 1963 mit
insgesamt 9 Millionen Franken zwischen Bund

und den Kantonen Bern und Solothurn vereinbart

wurde. Der Bund übernahm 4,5 Millionen
Franken. Auf den Kanton Bern entfielen 3,6
Millionen Franken plus einem Beitrag von 1,5 Millionen

Franken für den Bau einer besonderen
doppelspurigen Aarebrücke in Worblaufen. Der Kanton
Solothurn hatte einen Anteil von 900 000 Franken

zu übernehmen.
Mit dem Volksbeschluss vom 8. Dezember 1963

bewilligte das Bernervolk 30 Millionen Franken
zugunsten der SZB zum Ausbau der Verkehrsanlagen

in Worblaufen, zur Nachfinanzierung des
Schanzentunnels der SZB in Bern und zum Bau
einer von der Worblaufenstrasse unabhängigen
Verbindungslinie zwischen Worblaufen und der
Papiermühle (in Richtung Worblental). Der
Kantonskredit reichte aus zur Nachfinanzierung des
Schanzentunnels, zur Sanierung der Verkehrsanlagen

in Worblaufen und für den Bau der
Verbindungslinie nach der Papiermühle.

Die kostspieligen Bauarbeiten für die Doppelspur
der SZB zwischen der Aarebrücke in Worblaufen

bis zum Nordportal des Schanzentunnels
müssen aber einer dritten bernischen Privatbahnhilfe

zugeschieden werden, wobei ein besonderer
Lastenverteiler in Erwägung gezogen werden muss.
Er ergibt sich aus der Tatsache, dass die SZB
zwischen ihren Stationen Tiefenau und Felsenau
nach Bern und umgekehrt mit dem starren
Zwanzigminuten-Fahrplan eine wichtige Aufgabe
des Innenstadtverkehrs übernimmt. Die
Stadtbehörden haben sich bereit erklärt, an die Doppelspur

der SZB in Tieflage einen Beitrag von 7
Millionen Franken zu leisten. Ein Beitrag im gleichen
Ausmasse wird auch bundesseitig in Aussicht
genommen. Auf den Kanton Bern entfällt damit
ebenfalls ein Beitrag von 7 Millionen Franken, der
einer dritten bernischen Privatbahnhilfe
zugeschieden werden muss.

Die SZB weist aber noch einige weitere
Erneuerungsbedürfnisse auf, die sich sowohl auf die
Überland- als auch auf die Vorortslinie Bern-Zol-
likofen erstrecken. Insbesondere sollte die
Vorortslinie in Zollikofen auf eine Länge von rund
1 300 Meter auf Eigentrasse verlegt werden können

und müsste mit weiterm Rollmaterial der
Fahrplan verbessert werden.

Das mit dem Eidgenössischen Amt für Verkehr
besprochene Erneuerungsprogramm der SZB um-
fasst folgende Bestandteile:

1. Bau eines zweiten Geleises zwi- Fr.
sehen Worblaufen und Schanzen-
tunnel-Nordportal (2200 Meter) in
Tieflage mit Unterfahrung des
Tiefenauquartiers in einem Tagbautunnel

21 000 000.—

2. Trennung von Bahn und Strasse in
Oberzollikofen, bahnseitig
veranschlagte Kosten 2 900 000.—

3. Anschaffung von Rollmaterial für
den Überland- und Vorortsverkehr
(sechs Zugführungswagen) 2 700 000.—

4. Verschiedenes und Unvorher-
zusehendes 400 000.—

Totalbetrag 27 000 000.—
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Für die Finanzierung dieses Programmes wird
folgendes Vorgehen in Aussicht genommen,
beziehungsweise mit dem Bund zur Vereinbarung
vorgesehen:

Gesamtbetrag

Für die Position 1)

hiervor entrichten

Kanton Bern
Stadt Bern
Eidgenossenschaft

Totalbetrag Position 1)

Zu finanzieren bleiben
auf Grund
des Eisenbahngesetzes
(Artikel 56/60) noch

Fr.

27 000 000,

Fr.

7 000 000,
7 000 000,
7 000 000,

21 000 000.—

6 000 000.—

Diese Restanz ist wie folgt auf die öffentliche
Hand zu verteilen:

a) Kanton Bern:

80 Prozent von 6,0 Mio Franken
Bundesbeitrag
60 Prozent von 4,8 Mio Franken
Bernischer Anteil
40 Prozent von 4,8 Mio Franken

b) Kanton Solothurn:

20 Prozent von 6,0 Mio Franken
Bundesbeitrag
50 Prozent von 1,2 Mio Franken

Fr.

4 800 000.—

2 880 000.—

1 920 000,—

1 200 000.—

600 000.—

Anteil Kanton Solothurn 50 Prozent 600 000.—

c) Der gesamte Kapitaleinsatz ergibt
für die in Aussicht zu nehmenden
Bau- und Anschaffungsvorhaben
der SZB folgendes Gesamtbild:

Kantonsanteile Bern:
7 000 000.— + 1 920 000.—
Anteil Kanton Solothurn:
Anteil Stadt Bern:

Bundesanteile:
7 000 000.— + 2 880 000.— +
600 000.—

Total wie oben

8 920 000,
600 000,

7 000 000,

10 480 000.—

27 000 000.—

Mit diesen Beiträgen kommen die grossen
Bauvorhaben der SZB im Gebiet der Gemeinden Bern,
Bolligen (Worblaufen) und Zollikofen zum Ab-
schluss. Die letzte Bauetappe - Tieferlegung und
Doppelspur - bringt nicht nur eine wesentliche
Verbesserung des Bahnbetriebes, sondern mit
diesem Bauvorhaben ist auch die Beseitigung
sämtlicher unbewachter Niveauübergänge zwischen
Worblaufen und Bern verbunden. Ferner wird sich
der innerstädtische öffentliche Verkehr von
Kantons- und Gemeindestrasse abgetrennt und sehr
rasch abwickeln.

F. Vereinigte Bern-Worb-Bahnen (VBW)

Die VBW sind im Jahre 1929 durch Fusion
zwischen der Worblental-Bahn (WT) und der Bern-
Worb-Bahn (BWB) entstanden. Ihre beiden Linien
verbinden durch das Worblental, beziehungsweise
über Gümligen-Muri die Bundesstadt mit Worb
und den dazwischenliegenden aufstrebenden
Vororten von Bern. Die VBW waren bis zum Jahre
1960 mit 2 Millionen Franken Obligationenkapital
belastet, das auf Grund des bernischen
Volksbeschlusses vom 5. Juli 1959 in diesem Jahre mit
einer Summe von 1,7 Millionen Franken abgetragen

werden konnte. Auf Grund des bernischen
Volksbeschlusses vom 8. Dezember 1963 wurde den
VBW ein Kantonsanteil von 3,6 Millionen Franken

zugeteilt, dem Bundesmittel von 2,4 Millionen
Franken gegenüber standen.

Mit dem Betrag von insgesamt 6 Millionen Franken

wird zur Zeit ein Dreischienengeleise
zwischen Papiermühle (Eigentumsgrenze SZB/VBW)
gebaut und werden die Stromversorgungs-, Siche-
rungs- und Fernmeldeanlagen im Worblental
verbessert. Die Verbesserung der Geleiseanlagen der
Linie über Muri wurden auf Grund der zweiten
bernischen Privatbahnhilfe in die Wege geleitet.
Sie kommt bis Jahresmitte 1969 zum Abschluss mit
der Inbetriebnahme der Doppelspur in der Muri-
allee auf rund einem Kilometer Länge.

Für die Worblentallinie bestehen zur Liberie-
rung des Kornhausplatzes und der Stadteinfahrt
im Breitenrainquartier der Bundesstadt weitere
Bau- und Anschaffungsbedürfnisse, die auf Grund
der dritten bernischen Privatbahnhilfe zu verwirklichen

sind, nämlich:

1. Geleiseverlegung im «Schermen» Fr.
(Papiermühle) zwischen Grenze
SZB/VBW und Ittigen in Doppelspur

und Bau einer Haltestelle
«Papiermühle» 4 000 000.—

2. Bau einer neuen Depotwerkstätte
in Worb-Dorf (Worbboden) 3 000 000.—

3. Bau einer Fahrzeugremise am
heutigen Platz des Depots 700 000.—

4. Anschaffung von sechs Pendelkompositionen

nach Typ SZB 1965 für
die Worblentallinie und zwei
zusätzliche Zugführungswagen 8 000 000.—

5. Umbau Fahrleitung und Betriebsfunk
SZB/VBW

Totalbetrag

300 000,

16 000 000,

Für die Finanzierung dieses Erneuerungspro-
grammes wurde im Einvernehmen mit der
Aufsichtsbehörde des Bundes folgendes Vorgehen in
Aussicht genommen:

a) Anteil des Kantons Bern: Fr.

40 Prozent von 16 Mio Franken 6 400 000.—

b) Anteil des Bundes:
60 Prozent von 16 Mio Franken 9 600 000.—

Totalbetrag 16 000 000.—
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Bei der Finanzierung durch den Kanton Bern ist
zu berücksichtigen, dass aus der zweiten bernischen

Privatbahnhilfe zugunsten der VBW noch
Fr. 2 768 000.— zur Verfügung gehalten werden
können. Damit können von dem unter a) genannten

Betrag von Fr. 6 400 000.— noch Fr. 2 768 000.—
abgezogen werden, womit sich die kantonale Be-
lastungsrestanz für die VBW auf Fr. 3 632 000.—
reduziert.

Die dritte bernische Privatbahnhilfe wird mit
einer Laufzeit von sechs Jahren für die Zeit von
1970 bis und mit 1975 in Aussicht genommen, woraus

sich eine jährliche Belastung von vier bis fünf
Millionen Franken ergibt. In den Jahren 1963 bis
und mit 1968 wurden für technische
Verbesserungsprogramme der bernischen Privatbahnen
jährlich 9 bis 10 Millionen Franken Kantonsmittel
aufgewendet. Mit der dritten Hilfeleistungsetappe
geht also die Kantonsbelastung gegenüber heute
um die Hälfte zurück. Im seinerzeitigen Finanzplan

des Kantons wurde eine dritte bernische
Privatbahnhilfe in etwas höherem Ausmasse
berücksichtigt, als weiter oben erwähnt.

IV. Schlussbemerkungen

Mit den beantragten Kantonsbeiträgen und mit
ihnen verbundenen Bundesbeiträgen nach
Eisenbahngesetz sowie Leistungen einzelner Nachbarkantone

kommen die mannigfaltigen technischen

III. Zusammenfassung der Kantonsbeiträge

Die sechs summarisch beschriebenen
Erneuerungsprogramme ergeben für eine dritte bernische

Privatbahnhilfe für die Jahre 1970 bis und
mit 1975, das heisst für sechs Jahre folgende
Aufwendungen für die öffentliche Hand:

Erneuerungsprogramme bernischer Privatbahnen
weitgehend zum Abschluss. Das gilt insbesondere
für die grossen Bau- und Anschaffungsvorhaben
der SZB und den VBW in Bern und Umgebung.
Mit der Bewilligung der beantragten Mittel und
vorbehältlich der Beitragsgewährung durch die
Stadt Bern wird die Worblentallinie im Jahre
1973/74 in den unterirdischen SZB-Bahnhof Bern
umgeleitet werden können, womit die Stadteinfahrt
in Bern im Breitenrain, die Kornhausbrücke und
vor allem der Kornhausplatz erheblich entlastet
werden.

Den beiliegenden Beschlussesentwurf empfehlen
wir zur Genehmigung.

Bern, im März 1969

Direktion für Verkehr,
Energie- und Wasserwirtschaft

Der Direktor:
Huber

Bahnen
Anteile

Kanton Bern
Fr.

Anteile
Nachbarkantone

Fr.

Anteile
von Gemeinden

Fr.

Bundesbeiträge

Fr.

Totalbeträge

Fr.

EBT 9 720 000 1 350 000 15 930 000 27 000 000

VHB 1 460 000 675 000 — 2 865 000 5 000 000

BOB 1 600 000 — — 2 400 000 4 000 000

MOB 1 600 000 — — 2 400 000 4 000 000

SZB 8 920 000 600 000 7 000 000 10 480 000 27 000 000

VBW 6 400 000 + — — 9 600 000 16 000 000

Total 29 700 000 2 625 000 7 000 000 43 675 000 83 000 000

+ Von dem für den Kanton Bern in Aussicht genommenen gesamt Fr. 2 768 000.— abgezogen werden, womit der Kan-
Aufwand von 29 700 000 Franken können für die VBW tonsaufwand auf 26 932 000 Franken zurückgeht,
zulasten der zweiten bernischen Privatbahnhilfe ins-
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Anhang 1

Bernische Privatbahnen: Eigentumslänge und Verkehrsleistungen 1967

Quelle: Eidgenössische Verkehrsstatistik

Eigentums- Beförderungsmengen
länge in m Personen Gütertonnen

BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn 115 944 8 543 828 4 682 896

BN Bern-Neuenburg-Bahn 39 389 2 866 481 611 033

GBS Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn 48 182 2 969 617 396 443

SEZ Simmentalbahn (Spiez-Erlenbach-Zweisimmen) 34 012 921 114 87 356

EBT Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 71 219 5 365 862 1 554 640

VHB Vereinigte Huttwil-Bahnen 67 219 1 976 231 403 859

SMB Solothurn-Moutier-Bahn 21 510 802 852 133 758

STB Sensetalbahn 11 234 344 592 77 698

CJ Chemins de fer du Jura 86 804 945 716 76 598

MOB Montreux-Oberland-Bahn 74 892 1 434 945 83 045

BOB Berner Oberland-Bahnen (ohne SPB) 23 608 1 277 935 25 355

VBW Vereinigte Bern-Worb-Bahnen 21 560 3 787 182 137 435

SZB Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn 37 054 6 109 817 230 673

BTI Biel-Täuffelen-Ins-Bahn 21 276 823 488 21 857

SNB Solothurn-Niederbipp-Bahn 14 214 723 176 14 810

OJB Oberaargau-Jura-Bahnen 21 807 559 181 21475

Total der 16 Bahnen 709 924 39 452 017 8 558 931

Total der sechs Bahnen für die
dritte bernische Privatbahnhilfe

295 552 19 951 972 2 435 007

Anteil in Prozent für die sechs Bahnen 42 51 28
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Anhang 2

Eisenbahnnetz Netzlängen: Privatbahnen 710 km, wovon
des Kantons Bern 568 im Kantonsgebiet

Normalspur: 422 km Schmalspur: 288 km

Privatbahnen 710 km

SBB 400 km

Le Noirmonl

/

Neuchâtel



Anhang 3 / Annexe 3

Bundes- und Kantonsbeiträge zugunsten bernischer Privatbahnen auf Grund von Volksbeschlüssen
seit Ende des zweiten Weltkrieges

Subventions fédérales et cantonales versées depuis la fin de la deuxième guerre mondiale
aux chemins de fer privés bernois en vertu d'arrêtés populaires

Beiträge für technische Verbesserungen
Subventions pour améliorations techniques

Verwaltung
Administration

Bund
Confédération

Kanton Bern
Canton de Berne

Nachbarkantone
Cantons voisins

Total Kantone
Total pour les

cantons
Total

1950
CJ 7 250 000 9 400 000* 9 400 000* 16 650 000

1961

BN
GBS
SEZ
SZB

3 500 000
3 000 000
1 500 000

2 590 000
3 000 000
1 500 000
1 800 000

910 000 3 500 000
3 000 000
1 500 000
1 800 000

7 000 000
6 000 000
3 000 000
1 800 000

1962

EBT
VHB
SMB
OJB

2 250 000
3 750 000

440 000

2 025 000
3 040 000

200 000
842 000

225 000
710 000
360 000

2 250 000
3 750 000

560 000
842 000

4 500 000
7 500 000
1 000 000

842 000

1963

BOB
SZB

4 500 000
4 500 000

4 500 000
5 100 000 900 000

4 500 000
6 000 000

9 000 000
10 500 000

Total
VB/AP5.7.1959 23 440 000 24 597 000 3 105 000 27 702 000 51 142 000

1964

OJB
SNB
MOB
CJ
BSG
Thsee
STB

1 650 000
2 200 000
6 120 000
1 000 000

2 308 000

2 000 000
2 000 000
4 000 000
2 000 000

700 000
300 000

2 192 000

880 000
3 600 000

2 000 000
2 880 000
7 600 000
2 000 000

700 000
300 000

2 192 000

3 650 000
5 080 000

13 720 000
3 000 000

700 000
300 000

4 500 000

1966

EBT
VBW

5 000 000 4 500 000
1 000 000

500 000 5 000 000
1 000 000

10 000 000
1 000 000

1967

BTI _ 4 000 000 4 000 000 4 000 000

1968

VBW
SMB

2 400 000
1 620 000

3 600 000
480 000 900 000

3 600 000
1 380 000

6 000 000
3 000 000

1969

SNB 240 000 460 000 — 460 000 700 000

Total
VB/AP 8.12.1963 22 538 000 27 232 000 5 880 000 33 112 000 55 650 000

Gesamttotal
Total général 45 978 000 51 829 000 8 985 000 60 814 000 106 792 000

Den bernischen Kantonsleistungen sind bis und mit dem Jahre 1970 die Beiträge für die Bauvorhaben der SZB in Bern/Worblaulen mit
weitern 30 Millionen Franken zuzuschlagen, so dass sich die Summe auf rund 82 Millionen Franken erhöht. Der Kapitaleinsatz verteilte
sich auf zehn Jahre. Die Kreditrestanz zwischen Fr. 27 232 000.— und Fr. 30 000 300.— wird auf die dritte bernische Privatbahnhilfe zugunsten
der VBW übertragen und zwar mit Fr. 2 768 000.—.
Ferner stellte der Kanton Bern mit Volksbeschluss vom 5. Juli 1959 17 Millionen Franken zur Verfügung zur Tilgung von Fremdkapital
einzelner Unternehmungen.
* Davon Gemeinden Fr. 1 500 000 — (VB Volksbeschluss)

Jusqu'à l'année 1970 comprise, les prestations du canton de Berne doivent être augmentées de 30 millions de francs à titre de subventions
pour les projets de constructions du SZB à Berne/Worblaufen, si bien que le total général s'élève à près de 82 millions de francs. La
mise de fonds s'est étalée sur dix ans. En ce qui concerne, l'AP du 8.12 1963, le solde qui subsiste, soit 2 768 000 fr. (30 000 000 francs moina
27 232 000 francs), est reporté sur la life aide en faveur des VBW. Enfin, par l'AP du 5. Juli 1959, le canton de Berne a fourni à diverses
entreprises 17 000 000 fr. pour l'amortissement du capital étranger.
* Dont 1 500 000 fr. versés par les communes (AP arrêté populaire)
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 18. März/1. April und 21. März 1969

Yolksbeschluss
über die Hilfeleistung an konzessionierte

Eisenbahnunternehmungen
gemäss Eisenbahngesetz des Bundes

vom 20. Dezember 1957

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Gestützt auf den siebenten Abschnitt des
Eisenbahngesetzes und des Gesetzes über die
konzessionierten Transportunternehmungen werden
den nachstehend genannten Unternehmungen
folgende Kantonsbeiträge für technische Verbesserungen

an Anlagen und Material gewährt:

Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn Fr.

(EBT) 9 720 000.—

Vereinigte Huttwil-Bahnen (VHB) 1 460 000.—

Berner Oberland-Bahnen (BOB) 1 600 000.—

Montreux-Oberland-Bahn (MOB) 1 600 000.—

Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn
(SZB) 8 920 000.—

Vereinigte Bern-Worb-Bahnen
(VBW) 3 632 000.—

Total Kantonsbeiträge 26 932 000.—

2. Die Kantonsanteile sind in den Jahren 1970
bis und mit 1975 in möglichst gleichmässigen
Jahresquoten von vier bis fünf Millionen Franken
zum Einsatz zu bringen, und es ist dafür im
Voranschlag des Staates ein besonderes Konto zu
eröffnen.

3. Der Grosse Rat entscheidet über den Vollzug

dieses Volksbeschlusses nach den Bestimmungen
des Gesetzes über die konzessionierten

Transportunternehmungen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 31
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4. Dieser Beschluss unterliegt der Volksabstimmung.

Er tritt mit seiner Annahme durch das Volk
in Kraft und ist in die Gesetzessammlung
aufzunehmen.

Bern, den 18. März/1. April 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber i. V.:
F. Häusler

Bern, den 21. März 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Haitiner



Beilage JV° 19

Vortrag der Forstdirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

über die Teilrevision des Gesetzes vom 20. August 1905 betreffend das Forstwesen

I. Auftrag zur Revision

Am 4. September 1967 reichten Grossrat Ischi
und 35 Mitunterzeichner eine Motion ein mit
folgendem Inhalt:

«Der Waldbestand des bernischen Mittellandes
hat in den letzten Jahren durch Borkenkäferbefall,
Schneedruck und Sturmwind grosse Schäden
erlitten. Die dem Wald geschlagenen Wunden müssen

geheilt werden, soll er sich in den ihm von der
Natur gestellten Aufgaben bewähren können.

Den Waldbesitzern lastet die Wiederaufforstung
und die Wiederinstandstellung der Waldwege an,
Leistungen, die von vielen nicht oder nur unter
grossen Opfern erbracht werden können.

Im Kanton Bern stehen ca. 77 Prozent der Wälder

im Schutzwaldgebiet, d. h. jene des
Oberlandes, des Emmentals und des Jura. Dagegen
befinden sich die Wälder der Landesteile Mittelland,

Seeland und Oberaargau ausserhalb der
Schutzzone.

Zur Abwendung wachsenden Schadens wird der
Regierungsrat ersucht, die Schutzwaldzone auf
das ganze Kantonsgebiet auszudehnen.»

Am 13. und 14. Februar 1968 wurde die Motion
im Grossen Rat begründet und nach erfolgter
Diskussion ergab die Abstimmung 90 Stimmen für
Annahme der Motion Ischi gegen 63 Stimmen. Damit

hat die Regierung den Auftrag erhalten, das
bernische Forstgesetz zu revidieren, d. h. alle
bernischen Waldungen als Schutzwälder zu erklären.

Das bernische Forstgesetz stammt aus dem Jahre
1905. Wesentliche Abänderungen wurden bis heute
nicht vorgenommen. Es stellte sich deshalb die Frage,

ob nicht bei dieser Gelegenheit eine Totalrevision

durchgeführt werden sollte. Es kann nicht
bestritten werden, dass einige Bestimmungen nicht
mehr zeitgemäss sind und den neuen Auffassungen
angepasst werden sollten. Andrerseits hängt aber
das kantonale Forstgesetz weitgehend vom Bundesgesetz

betreffend die eidgenössische Oberaufsicht
über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902 ab. Ob-
schon das eidg. Forstpolizeigesetz (im kantonalen
Forstgesetz BG genannt) bereits mehrfach revidiert

worden ist, wurde bis jetzt noch nicht eine
gesamte Revision durchgeführt. Es ist aber eine
solche geplant. Die vorberatenden Instanzen
kamen deshalb zum Schluss, dass eine Totalrevision
des bernischen Forstgesetzes im heutigen
Zeitpunkt nicht opportun ist. Es handelt sich somit um
eine blosse Teilrevision.

II. Inhalt der Revision

Revidiert wird im Prinzip bloss Artikel 3. Die
bernischen Waldungen werden als Schutzwälder im
Sinne der eidgenössischen Forstgesetzgebung
erklärt. Bei der Änderung der Artikel 5, 17, 22, 28,
31, 40, 41, 43 und 47 handelt es sich bloss um eine
textliche Anpassung an die Tatsache, dass nicht
mehr unter Schutzwald und Nichtschutzwaid
unterschieden wird. Eigentliche Neuerungen werden
ausser in Artikel 3 nicht durchgeführt.
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III. Die heutige Situation

Das Bundesgesetz vom 11. Oktober 1902 betreffend

die eidgenössische Oberaufsicht über die
Forstpolizei unterscheidet in Artikel 3 zwischen
Schutz- und Nichtschutzwaldungen. «Schutzwaldungen

sind diejenigen Waldungen, welche sich
im Einzugsgebiet von Wildwassern befinden sowie
solche, welche vermöge ihrer Lage Schutz bieten
gegen schädliche klimatische Einflüsse, gegen
Lawinen, Stein- und Eisschläge, Erdabrutschungen,
Verrüfungen sowie gegen ausserordentliche
Wasserstände». In Artikel 4 des eidgenössischen
Forstpolizeigesetzes wird festgehalten, dass die
Ausscheidung der Waldungen in Schutz- und
Nichtschutzwaldungen durch die Kantone erfolge; sie
unterliegt überdies der Genehmigung des Bundesrates.

Der bisherige Artikel 3 des kantonalen
Forstgesetzes vom 20. August 1905 hat im Prinzip die
gebirgigen Teile des Kantons Bern als
Schutzwaldgebiete erklärt sowie die jurassischen
Bergketten und Hochebenen. Dem Grossen Rat wurde
die Befugnis erteilt, die genaue Grenzziehung
dieser Schutzwaldzonen vorzunehmen unter
Vorbehalt der Genehmigung durch den Bundesrat.
Der Grosse Rat ist dieser Aufgabe durch Dekret
vom 21. November 1905 mit Abänderung vom
22. Februar 1949 nachgekommen. Gemäss diesem
Dekret ist der Kanton Bern in der Schutzwaldzone

mit Ausnahme der Ämter Laupen, Erlach,
Aarberg, Bern, Burgdorf, Fraubrunnen, Aarwangen,

Wangen, Büren, Nidau und Biel. Letztere vier
Gebiete jedoch ohne den Jurahang nördlich der
Landstrasse Neuenstadt—Biel—Lengnau—Attis-
wil—Niederbipp. Teilweise in der Nichtschutzwaldzone

liegen die Ämter Seftigen, Thun, Konol-
fingen und Trachselwald, begrenzt gegen die
Alpenzone durch die Linie Thörishaus—Bütschel—
Riggisberg—Blumenstein—Reutigen—Thun—Ko-
nolfingen—Trimstein —Walkringen — Rüegsau —
Affoltern—Huttwil.

Von der gesamten Waldfläche des Kantons von
rund 177 000 ha 100 Prozent) umfasst die
Nichtschutzwaldfläche 40 300 ha oder 23 Prozent.
77 Prozent der Waldfläche des Kantons Bern sind
somit bereits heute Schutzwald im Sinne der
eidgenössischen Forstgesetzgebung. Gesamtschweizerisch

sieht das Bild Schutzwald - Nichtschutzwaid
zur Zeit folgendermassen aus:

960 200 ha produktive Waldfläche
der Schweiz 100 Prozent

837 375 ha Schutzwald 87,2 »

122 826 ha Nichtschutzwaid 12,8 »

Alle schweizerischen Kantone haben ihre Wälder
als Schutzwälder erklärt mit Ausnahme der Kantone

Bern, Luzern, Solothurn, St. Gallen, Aargau
und Zürich. Diese sechs Kantone haben jedoch
schon jetzt wenigstens einen Teil ihres Kantons
(Bern zu 77 Prozent) zur Schutzwaldzone erklärt.
Zu bemerken ist, dass die Kantone Zürich und
Luzern ebenfalls Gesetzesrevisionen in Arbeit
haben, die eine totale Unterschutzstellung ihrer Wälder

vorsehen. Wenn die Kantone Bern, Luzern und
Zürich ihre gesamten Waldungen unter Schutz
stellen, dann vermindert sich die heutige
Nichtschutzwaldfläche der Schweiz von 122 826 auf

27 740 ha, d. h. 97,2 Prozent der produktiven Wälder

der Schweiz sind Schutzwälder und 2,8 Prozent

Nichtschutzwälder.
Eine totale Unterschutzstellung wird

gesamtschweizerisch angestrebt, um die Wohlfahrtswirkungen
des Waldes, die je länger je mehr an

Bedeutung gewinnen und für die Menschheit von
grosser Wichtigkeit sind, zu erhalten.

IV. Wirkungen einer Unterschutzstellung

1. Durchgehende und intensivere Beratung der
privaten und der kleinen öffentlichen Waldbesitzer.

Die eidgenössische Gesetzgebung verlangt
im Schutzwald die obligatorische Holzanzeichnung
für Verkaufsholz durch einen patentierten Förster.
Dadurch wird der Waldbesitzer verpflichtet, den
Rat des Forstfachmannes einzuholen. Bisher lies-
sen sich höchstens etwa ein Drittel der
Waldbesitzer im bisherigen Nichtschutzwaldgebiet des
Kantons freiwillig beraten. Es handelte sich dabei

meist um fortschrittliche Waldbesitzer. Durch
Einführung des Obligatoriums werden vor allem
die Gleichgültigen zur fachmännischen
Waldbehandlung angehalten.

Erfahrungsgemäss sind heute am meisten schlechte
und vernachlässigte Privatwaldungen im bisherigen

Nichtschutzwaldgebiet zu finden. Durch die
vermehrte Beratung erhält mit der Zeit der
Waldbesitzer einen besseren mengen- und wertmässigen
Ertrag; aber auch die Öffentlichkeit ist an der
Verbesserung des Waldzustandes interessiert, indem
guter, auf natürlicher Grundlage aufgebauter
Wald der Forderung nach optimalen Wohlfahrtswirkungen

(Wasserspeicherung, Luftreinigung,
Ästhetik, Jagd) am besten entspricht.

2. Verbesserte Bewirtschaftung durch Gewährung

von Beiträgen an Forstverbesserungen.
Im Schutzwald werden von Bund und Kanton

Beiträge an forstliche Verbesserungsprojekte
geleistet. Durch diesen finanziellen Zustupf dürfte
mancher Waldbesitzer z. B. zum Ausbau seines
Wegnetzes ermuntert werden. Ebenso wird es möglich

sein, umfassende Wiederherstellungsprojekte
der sturmgeschädigten Waldungen zu unterstützen.

Dadurch wird nicht nur die Finanzierung dieser

Werke erleichtert, sondern auch die Beratung
durch das Forstpersonal intensiviert, indem diese
Projekte von den Forstorganen genehmigt werden
müssen. So wird es z. B. möglich sein, vor
Ausführung eines Waldweges eine generelle Wegbauplanung

zu verlangen. Solche Pläne sind noch lange

nicht überall vorhanden und die Waldbesitzer
führten bisher Wege ohne Gesamtplan aus. Ähnlich

ist es mit den Wiederherstellungsprojekten
für die Sturmflächen. Anstatt wahllos und ziellos
die Sturmflächen allmählich mit irgendwelchen
Holzarten wieder anzupflanzen, wird bei
Ausarbeitung von Wiederherstellungsprojekten eine
Gesamtplanung ausgearbeitet, welche es ermöglicht,

zweckmässig und in kurzer Zeit den
zerstörten Wald wiederherzustellen. Durch solche
Projekte können den Waldbesitzern auch viele
unnötige Kosten (z. B. durch unzweckmässiges Pflanzen

ungeeigneter Holzarten) erspart werden.



Mit der Ausrichtung von Beiträgen an forstliche
Verbesserungsprojekte kann ausserordentlich viel
zur Verbesesrung der Wälder und deren
Bewirtschaftung beigetragen werden.

3. Finanzielle Auswirkungen für den Kanton.
Auf Grund einer Umfrage bei den Kreisforstämtern

stellten wir fest, dass etwa 3 bis höchstens 4

neue Försterstellen geschaffen werden oder 800 bis
1000 Diensttage mehr bezahlt werden müssten,
was ca. Fr. 55 000.— bis 75 000.— jährlich an
Kosten verursacht.

Praktisch wird es sich darum handeln, verschiedene

bis jetzt nicht vollamtliche Förster vollamtlich
anzustellen und ihnen damit ein grösseres

Aufsichtsgebiet zu übergeben. Eine effektive
Personalvermehrung wird deshalb kaum nötig sein. Schwieriger

ist es, die kommende Belastung des Staates
mit Kantonsbeiträgen für forstliche Verbesserungsprojekte

zu schätzen. Für den bestehenden Schutzwald

betragen diese zur Zeit rund 2 Mio. Franken
jährlich. Das Schutzwaldgebiet wird nach der
Gesetzesvorlage um rund 20 Prozent erweitert. Da
verhältnismässig viel Privatwald im erweiterten
Gebiet vorhanden ist, die Kosten im Vergleich zum
Kantonsdurchschnitt niedrig sein werden und die
Wuchskraft der Wälder gut ist, darf man annehmen,

dass die Zunahme der Kantonsbeiträge nicht
20 Prozent, sondern nach dem richtigen Anlaufen
höchstens 5 bis 7 Prozent oder Fr. 100 000.— bis
140 000.— jährlich ausmachen werden.

Der Forstdirektor:
D. Buri
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Gemeinsamer Antrag des Regiernngsrates
und der Kommission

vom 10. Dezember 1968/21. Februar 1969
und 6. Februar 1969

Gesetz
betreffend das Forstwesen

vom 20. August 1905
(Abänderung und Ergänzung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz betreffend das Forstwesen vom
20. August 1905 wird wie folgt abgeändert und
ergänzt:

Art. 3:

Alle Wälder des Kantons Bern sind
Schutzwaldungen im Sinne der eidgenössischen
Forstgesetzgebung.

Art. 5 Abs. 2:

Die Ablösung ist zwingend, wenn diese
Lasten die Produktionskraft des Bodens schädigen
oder die Schutzwirkungen und eine gute
Bewirtschaftung behindern.

Art. 17 Abs. 1:

Das Wort «allfälliger» ist zu ersetzen mit
«der».

Art. 22 Abs. 2:

Die Worte «im Schutzgebiet» sind zu streichen.

Abschnitt IV Privatwaldungen:

Die Unterteilung in
«a) Allgemeines» und «b) Schutzwaldungen»
fällt weg.

Art. 28 Abs. 1, erster Satz:

Das Wort «Schutzwaldungen» ist durch
«Waldungen» zu ersetzen.
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Art. 28 Abs. 3:

Die Worte «des Schutzgebietes» sind zu streichen.

Art. 31 Abs. 2:

Nach Ablauf der genannten Frist gehen die
Akten mit dem Zeugnis des Gemeindeschreibers
und mit den allfälligen Einsprachen an die
Forstdirektion zu Händen der zuständigen
Bewilligungsinstanz (Art. 31 BG).

Art. 40 Abs. 1, zweiter Satz lautet nun:

Für diese letztere Art der Ablösung ist die
Zustimmung des Regierungsrates erforderlich
(Art. 22 BG).

Art. 41:

Können sich die Parteien nicht gütlich
auseinandersetzen, so ist das im Gesetz vom 3.
Oktober 1965 über die Enteignung vorgesehene
Verfahren durchzuführen.

Art. 43:

Für die zwangsweise Erwerbung von
Grundstücken zwecks Anlage von Schutzwaldungen,
Verbauungen oder Waldwegen nach Artikel 45
BG gelten die Vorschriften des Gesetzes vom
3. Oktober 1965 über die Enteignung.

Art. 47:

Anfügung einer weitern Ziffer:
«26. Das Dekret vom 22. Februar 1949 betreffend

die Ausscheidung von Schutzwaldungen im
Kanton Bern.»

II.

Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch
das Volk und nach Genehmigung durch den
Bundesrat auf einen vom Regierungsrat festzusetzenden

Zeitpunkt in Kraft.

Bern, den 10. Dezember 1968/21. Februar 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident i. V.:

Buri

Bern, den 6. Februar 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Ischi



Beilage JVë 20

Vortrag der Fürsorgedirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

Stiftung Schulheim Rossfeld, mit Sitz in Bern; Staatsbeitrag an die Errichtung
eines Ausbildungsheimes für schwer körperlich behinderte Jugendliche

und eines Wohn- und Arbeitsheimes für ebensolche Erwachsene

(März 1969)

Die Stiftung Schulheim Rossfeld in Bern ist eine
gemeinnützige Institution. Sie ist Rechtsträgerin
des von ihr gebauten und am 17. Oktober 1962 in
Betrieb genommenen Schulheimes Rossfeld, das
durchschnittlich 60 normal schulbildungsfähige,
körperlich schwer gebrechliche Knaben und Mädchen

im Alter von 5 bis 16 Jahren unterrichtet und
betreut. Die Kinder erhalten neben der Schulbildung

eine ihrer Behinderung angepasste
medizinisch-therapeutische Behandlung. Seit Mai 1966
führt die Stiftung zudem am Sennweg in Bern ein
provisorisches Ausbildungsheim für Jugendliche
mit gegenwärtig 7 Insassen. Die Interessen des
Staates werden im Stiftungsrat durch eine
Dreiervertretung gewahrt.

Mit dem Unterricht auf der Volksschulstufe ist
für die schwerst körperlich behinderten Kinder
nur ein Teil der Aufgabe gelöst. Ihre erste berufliche

Ausbildung und Eingliederung ist ein ernstes
Problem, das besondere Massnahmen erfordert.
Durch das im Grossen Rat am 14. September 1967

angenommene Postulat Eggenberg wurde der
Regierungsrat eingeladen, in Zusammenarbeit mit
den zuständigen Stellen, die Weiterausbildung und
Betreuung dieser Kinder zu verwirklichen.

Die meisten Zöglinge des Schulheimes Rossfeld
und viele Schüler ähnlicher Institutionen sind derart

behindert, dass sie in ihren täglichen Verrichtungen

dauernd auf die Hilfe von Dritten angewiesen
sind. Dazu kommt, dass bei ihnen das Hauptgewicht

der Behinderung nicht im geistigen, sondern
im manuellen Bereich liegt. Sie können mit den
Händen höchstens ganz einfache Hilfsarbeiten
verrichten. Eine solche Tätigkeit entspricht jedoch
weder ihrer Schulbildung, noch ihren intellektuel¬

len Fähigkeiten. Es ist deshalb völlig ausgeschlossen,
diese Schulentlassenen, wie dies normalerweise

bei weniger Behinderten geschieht, in der
freien Wirtschaft oder in einer der bereits
bestehenden Eingliederungsstätten weiter auszubilden.
Weder im Kanton Bern, noch in der übrigen
Schweiz, bestehen heute geeignete Institutionen für
die erstmalige berufliche Ausbildung dieser Kategorie

von Invaliden. Die ganze Arbeit in den
Schulheimen ist zu einem erheblichen Teil entwertet,
wenn nicht die Voraussetzungen geschaffen werden,

um solche Schwerstbehinderte Jugendliche
weiter zu fördern und schliesslich einer Erwerbstätigkeit

zuzuführen, die sie innerlich befriedigt
und ihnen erlaubt, ihren Unterhalt ganz oder
wenigstens teilweise zu verdienen. Ohne diese Hilfe
würden sie die Volkswirtschaft ganz erheblich
belasten. Da die Zahl dieser Schulentlassenen von
Jahr zu Jahr anwächst, besteht hinsichtlich ihrer
Eingliederung und Betreuung ein eigentlicher
Notstand. Die Erstellung eines eigens für ihre Bedürfnisse

konzipierten Ausbildungsheimes ist dringend
und darf nicht länger aufgeschoben werden.

Die Schaffung eines Ausbildungsheimes wäre
indessen zwecklos, wenn es nicht gleichzeitig durch
ein Wohn- und Arbeitsheim für die erwachsenen
Schwerstbehinderten ergänzt würde. Denn die im
Ausbildungsheim auf eine Erwerbstätigkeit
vorbereiteten Jugendlichen werden meistens die
erworbenen Fähigkeiten nur in einem Arbeitsheim
(sogenannte geschützte Werkstätte), das mit einem
Wohnheim verbunden ist, produktiv verwerten
können. Das Arbeits- und Wohnheim ist als Einheit

zu betrachten.
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Ein grosses Bedürfnis besteht ausserdem nach
einer Pflegeabteilung für normalbegabte, körperlich

behinderte Erwachsene, denen es wegen der
Schwere ihres Gebrechens nicht vergönnt ist, eine
einträgliche Arbeit zu leisten. Diese Behinderten
gehören nicht in ein Altersasyl oder Verpflegungsheim,

wo die Gefahr besteht, völlig zu vereinsamen
und jeglichen Kontakt mit der Umwelt zu verlieren.

Diese Mitmenschen haben Anspruch darauf,
noch eine sinnvolle Beschäftigung ausüben zu können.

Der Eintritt in ein Heim, das nicht nur
Pflegeheim ist, wird für diese Invaliden nicht Endstation,

sondern Beginn eines neuen Lebensabschnittes
bedeuten.

Die Stiftung Schulheim Rossfeld hat in
anerkennenswerter Weise die Vorstudien und
Planungsarbeiten für die unumgänglich notwendigen
Bauten und Einrichtungen durchgeführt. Es gelang
ihr auch in unmittelbarer Nähe das erforderliche
Bauland zu finden. Die Burgergemeinde Bern hat
dem Verkauf der benötigten Parzelle auf dem
Engemeistergut von rund 10 200 m2 bereits
zugestimmt. Der Kaufpreis beträgt Fr. 150.— pro m2,

" Die unmittelbare Nachbarschaft des Tiefenauspitals
im Osten und die kurze Distanz zum Schulheim

Rossfeld kennzeichnen den günstigen Standort des
Bauplatzes auf dem Hochplateau der Engehalbinsel.

Geplant sind folgende Bauten:

1. Ein Ausbildungsheim für 36 Jugendliche im Alter

von 16 bis 22 Jahren, welche in einem 3 bis
4jährigen Kurs ihre erstmalige berufliche
Ausbildung erhalten. Vorgesehen ist, den Insassen
eine kaufmännische Grundschulung zu vermitteln.

Sie werden neben der Ausbildung in den
Genuss der ihnen vom Arzt verordneten
Therapie gelangen.

2. Ein Wohn- und Arbeitsheim mit 68 Plätzen
(Pflegeabteilung inbegriffen). Darin sollen drei
Kategorien von Invaliden Aufnahme finden:

a) Körperlich Schwerbehinderte, die im Heim
wohnen und in der angeschlossenen «geschützten

Werkstätte» arbeiten. Diese Leute werden

ihre berufliche Ausbildung grösstenteils
im Ausbildungsheim erhalten haben oder an
einer progressiven Krankheit leiden, die es
ihnen nicht gestattet, in der freien Wirtschaft
tätig zu sein. Für diese Gruppe sind im Anbau
(Arbeitsheim) 30 Arbeitsplätze und im 3. und
4. Obergeschoss des Wohnheims je 15
Einzelzimmer vorgesehen.

b) Behinderte, die aus körperlich oder
körperlich-geistigen Gründen nicht produktiv
einsatzfähig sind. Für sie soll eine Pflegeabteilung

mit 30 Betten (15 Zweierzimmer) im 2.

Obergeschoss des Wohnheims geschaffen werden.

Das 5. und 6. Obergeschoss des Wohnheims
sind als Personalabteilung geplant.

3. Ein Personalhaus zur Unterbringung des leitenden

Personals (Hausbeamtin, Oberschwester,
Fürsorgerin) und der beiden Hauswarte.

Die projektierte Baugruppe gliedert sich in das
siebengeschossige Wohnheim mit dem östlich
vorgelagerten eingeschossigen Küchen- und Saalbau
sowie dem westlichen erdgeschossigen Anbau mit
den Arbeitsräumen. Deutlich abgetrennt vom
Wohn- und Arbeitsheim erhebt sich im Südosten
als dreigeschossiger Baukörper das Ausbildungsheim

mit einem westlichen erdgeschossigen Anbau
für die Unterrichtsräume. Das Personalhaus kommt
freistehend an die Reichenbachstrasse zu liegen.

Die Kombination Ausbildungsheim, Wohn- und
Arbeitsheim ermöglicht eine rationelle Betriebsführung.

Sie wird sich ausserdem in bezug auf die
Rekrutierung von Personal und dessen Einsetzung
in den verschiedenen Abteilungen günstig auswirken.

Durch gewisse organisatorische Umstellungen
während der Anlaufzeit wird die Stiftung dafür

sorgen, dass die Heime von Anfang an voll
ausgenutzt werden. So ist angesichts der grossen
Nachfrage nach Pflegebetten vorgesehen, vorübergehend

10 Betten des Wohnheims der Pflegeabteilung

zuzuteilen, d. h. deren Aufnahmefähigkeit
von 30 auf 40 Pensionäre zu erhöhen.

Mit seiner Eingabe vom 26. April 1968, ergänzt
mit Schreiben vom 7. Januar 1969, sucht die
Stiftung Schulheim Rossfeld um einen Bau- und
Einrichtungsbeitrag des Staates nach.

Die Gesamtanlagekosten (inkl. Landerwerb)
betragen nach den detaillierten Kostenvoranschlägen
vom 8. März/ 12. Dezember 1968:

Fr.
Grundstück und Erschliessung 1576700.—
Vorarbeiten 31 600.—
Gebäudekosten 6 655 000.—
Spezielle Betriebseinrichtungen 1 231 600.—
Umgebungsarbeiten 292 000.—
Baunebenkosten 244 300.—

10 031 200.—

Abzüge für nicht beitragsberechtigte
Aufwendungen 364 500.—

Verb leiben subventionsberechtigte
Kosten 9 666 700.—

Davon entfallen auf:

1. Das Ausbildungsheim, das Wohn-
und Arbeitsheim sowie das
Personalhaus 7 431 875.—

2. Die Pflegeabteilung 2 234 825.—

c) Behinderte, die in der offenen Wirtschaft einer Total wie oben 9 666 700.—
Beschäftigung nachgehen, jedoch auf eine ih-
rer Behinderung angepasste Unterkunft an- Für weitere Einzelheiten wird auf den Baube-
gewiesen sind. Für diese sind im 1. Stock des schrieb, die Pläne und die detaillierten Kosten
vorWohnheims 8 Einzelzimmer vorgesehen. anschläge des Architekten Willi Althaus, Bern, so-
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wie auf das Beitragsgesuch mit den dort erwähnten

Beilagen verwiesen. Der Baubeginn ist auf
anfangs Oktober 1969 vorgesehen.

Das kantonale Hochbauamt hat das Projekt
geprüft und stimmt ihm zu. Es beantragt in seinen
Gutachten vom 26. September 1968 und 6. Februar
1969 die Zusicherung eines Staatsbeitrages.

Finanzierung

Die Stiftung Schulheim Rossfeld kann Franken
500 000.— aus eigenen Mitteln (Spezialfonds)
aufbringen.

Von der eidgenössischen Invalidenversicherung
darf die Bauherrin an die auf Fr. 7 431 875.—
veranschlagten subventionsberechtigten Anlagekosten
des Ausbildungs-, Wohn- und Arbeitsheimes sowie
des Personalhauses (ohne Pflegeabteilung) einen
Beitrag von voraussichtlich Fr. 3 700 000.— erwarten.

Die endgültige Festsetzung des Beitrages
erfolgt anhand der dem Bundesamt für Sozialversicherung

einzureichenden Bauabrechnung. Die
Invalidenversicherung leistet ihre Beiträge bekanntlich

unter der Bedingung einer genügenden
Finanzierung. Diese gilt als gesichert, wenn der Kanton
einen Drittel der beitragsberechtigten Kosten, d. h.
im vorliegenden Falle Fr. 2 477 292.— beiträgt. An
den Kosten der Errichtung und Ausstattung der
Pflegeabteilung beteiligt sich die Invalidenversicherung

nicht.
Die «Schweizerische Stiftung für das cerebral

gelähmte Kind» leistet an die Kosten der Pflegeabteilung,

die mit Fr. 2 234 825.— ermittelt wurden,
einen Baubeitrag à fonds perdu von einer Million
Franken, oder rund 45 Prozent. Gemäss Vereinbarung

mit der Stiftung Schulheim Rossfeld vom
14. August 1968 wird ihr dafür während den
ersten zehn Betriebsjähren ein Platzvorrecht für 20
Betten in der Pflegeabteilung eingeräumt, das
nachher auf 10 Betten reduziert wird. Eine
vorteilhafte Bedingung, da ohnehin die Mehrzahl der
Schwerstbehinderten auf cerebral Gelähmte
entfällt. Zudem wird ein Teil der von der erwähnten
Schweizerischen Stiftung eingewiesenen Patienten
auf solche entfallen, die im Kanton Bern wohnhaft
sind. Die Stiftung hat für die von ihr beanspruchten

Plätze kostendeckende Tarife zu entrichten.
Von den übrigen 20 Pensionären der Pflegeabteilung,

die in der Regel nur über bescheidene
Einkünfte (wie IV-Rente und evtl. Ergänzungsleistungen)

verfügen, können nicht kostendeckende
Pflegegelder verlangt werden. Die Pflegeabteilung
wird demzufolge betrieblich mit einem Defizit ab-
schliessen. Die Betriebseinnahmen können daher
nicht zur Mitfinanzierung der Bau- und
Einrichtungskosten herangezogen werden. Die Bauherrschaft

ist unter diesen Umständen auf einen
Staatsbeitrag angewiesen, der die nach Abzug des
Beitrages der «Schweizerischen Stiftung für das cerebral

gelähmte Kind» noch verbleibenden Baukosten

der Pflegeabteilung vollumfänglich deckt.
Den Restbetrag von Fr. 1 119 083.— muss die

Stiftung Schulheim Rossfeld durch Darlehen
finanzieren. Möglicherweise erhält sie für einen
Teilbetrag ein unverzinsliches Darlehen der
Invalidenversicherung.

Der Finanzierungsplan zeigt somit folgendes
Bild:

Fr. Fr.

10 031 200.—Gesamtanlagekosten

Eigene Mittel 500 000.—

Voraussichtlicher Beitrag

der Invalidenversicherung

an das
Ausbildungsheim, das
Wohn- und Arbeitsheim

(ohne Pflegeabteilung)

sowie an das
Personalhaus 3 700 000.—

Beitrag der
«Schweizerischen Stiftung für
das cerebral gelähmte
Kind» an die auf Fr.
2 234 825.—
veranschlagten Kosten der
Pflegeabteilung 1 000 000.—

Beiträge des Kantons
Bern:

a) an das Ausbildungsheim,
das Wohn- u.

Arbeitsheim (ohne
Pflegeabteilung)
sowie an das Personalhaus,

Vs v. Fr. 7 431 875.- 2 477 292.—
(dieser Beitrag ist
Voraussetzung für
die Mitwirkung der
Invalidenversicherung)

b) an Pflegeabteilung 1 234 825.—

Fehlbetrag, durch
Darlehen zu beschaffen

1 119 083.—

10 031 200.— 10 031 200,

Der Regierungsrat sollte ermächtigt werden, die
Beiträge im Verhältnis allfälliger unvermeidlicher
Mehrkosten, die auf Materialpreis- und Lohnerhöhungen

zurückzuführen sind, zu erhöhen.
Die Staatsbeiträge wären à fonds perdu zu

gewähren. Sie sind jedoch zurückzuzahlen, wenn
die Heime ihrem Zweck entfremdet oder die
Liegenschaften, auf denen sie stehen, ganz oder
teilweise veräussert werden sollten. Die Stiftung hat
die Erfüllung dieser Verpflichtung, die auf 50 Jahre

befristet wird, hypothekarisch oder auf andere
Weise sicherzustellen.

Beim Ausbildungsheim für schwer behinderte
Jugendliche und beim Wohn- und Arbeitsheim (in-
klusiv Pflegeabteilung) für ebensolche Erwachsene
handelt es sich fürsorgerechtlich um Fürsorgeheime

im Sinne von Artikel 139 des Gesetzes vom 3.
Dezember 1961 über das Fürsorgewesen und von
Artikel 2 des Dekretes vom 17. September 1968
über die Aufwendungen des Staates und der Ge-
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meinden für Fürsorgeheime. Nach Artikel 7 dieses
Dekretes unterliegt der Staatsbeitrag der
Lastenverteilung, wobei die jährliche Abschreibungsquote
durch Volksbeschluss zu bestimmen ist.

Die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der
geplanten Neubauten sind offenkundig. Hierüber sind
sich alle Fachkreise einig, insbesondere auch die
Fürsorgedirektion. Die Verwirklichung des
Bauvorhabens ist ohne Kostenbeteiligung der öffentlichen

Hand ausgeschlossen.
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt die

Fürsorgedirektion Zustimmung zum beiliegenden
Entwurf für einen Volksbeschluss.

Bern, im März 1969

Der Direktor des Fürsorgewesens:
Ad. Blaser
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Antrag des Regierungsrates
vom 21. März 1969

Volksbeschluss
betreffend die Gewährung

von Bau- und Einrichtungsbeiträgen
an die Stiftung Schulheim Rossfeld

in Bern

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Artikel 139 des Gesetzes vom
3. Dezember 1961 über das Fürsorgewesen, sowie
des Dekretes vom 17. September 1968 über die
Aufwendungen des Staates und der Gemeinden für
Fürsorgeheime,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Der Staat gewährt der Stiftung Schulheim Ross-
feld in Bern für den Bau und die Einrichtung
eines Ausbildungsheimes für körperlich schwer
behinderte Jugendliche, eines Wohn- und
Arbeitsheimes mit Pflegeabteilung für ebensolche
Erwachsene, sowie eines Personalhauses auf
dem Engemeistergut in Bern folgende Beiträge:

a) einen Beitrag von einem Drittel der Kosten
von Bau und Einrichtung des Ausbildungsheimes,

des Wohn- und Arbeitsheimes (ohne
Pflegeabteilung) und des Personalhauses,
soweit diese Kosten von der Invalidenversicherung

als anrechenbar anerkannt werden
(Kostenvoranschlag Fr. 7 431 875.—);

b) einen Beitrag von Fr. 1 234 825.— an die
Kosten der Errichtung und Ausstattung der
Pflegeabteilung im Wohnheim, soweit sie für
den Staatsbeitrag in Betracht fallen
(Kostenvoranschlag Fr. 2 234 825.—).

2. Der Regierungsrat ist ermächtigt, die Beiträge
im Verhältnis allfälliger unvermeidlicher
Mehrkosten, die auf Materialpreis- und Lohnerhöhungen

zurückzuführen sind, zu erhöhen.

3. Die Beiträge werden à fonds perdu gewährt. Sie
sind jedoch dem Staat zurückzuzahlen, wenn
die mit Hilfe der Beiträge errichteten Heime
ihrem Zweck entfremdet oder die Liegenschaften,

auf denen sie stehen, ganz oder teilweise
veräussert werden sollten. Die Stiftung hat die
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Erfüllung dieser bedingten Rückzahlungspflicht,

die auf 50 Jahre befristet wird,
hypothekarisch oder auf andere Weise sicherzustellen.

4. Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung des Regierungsrates nicht abgeändert

werden.

5. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der
bernischen Submissionsverordnung vom 7.
November 1967 zu vergeben.

6. Die Beiträge werden mit der Fertigstellung der
Bauten fällig. Auf Gesuch hin können gemäss
Fortschreiten der Bauarbeiten Abschlagszahlungen

geleistet werden.

7. Nach Fertigstellung der Bauten sind der Direktion

des Fürsorgewesens die detaillierte
Bauabrechnung mit den quittierten Belegen und
bereinigten Ausführungsplänen, sowie die endgültige

Beitragsverfügung der eidgenössischen
Invalidenversicherung einzureichen und die
gemäss Ziffer 3 verlangte Sicherheit zu leisten.

8. Die Beiträge sind dem Konto 2500 949,
Verschiedene Baubeiträge, zu belasten. Es wird dafür

ein Verpflichtungskredit im Betrage von
Fr. 3 712 117.— bewilligt, der durch folgende
Zahlungskredite abzulösen ist:

1970 Fr. 1 500 000.—
1971 Fr. 1 500 000.—
1972 Fr. 712 117.—.

9. Von den Beiträgen wird eine jährliche
Abschreibung von Fr. 150 000.— in die Lastenverteilung

gemäss dem Gesetz über das Fürsorgewesen

einbezogen, bis die Beiträge auf diese
Weise gänzlich abgeschrieben sind. Die
Abschreibung hat keinen Einfluss auf die
Rückzahlungspflicht der Stiftung gemäss Ziffer 3.
Der Lastenverteilung unterliegt ferner der
Zinsverlust, welchen der Staat auf den noch
nicht abgeschriebenen Beträgen erleidet.

10. Der Beschluss unterliegt der Volksabstimmung.
Er ist nach seiner Annahme durch das Volk in
die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, den 21. März 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof



Beilage M> 21 Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung

vom 25. und 24. April 1969

Von der Redaktionskommission bereinigter Text

Gesetz
vom 17. April 1966 über die

Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen
(Abänderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 87 der Staatsverfassung,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 17. April 1966 über die
Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen wird wie
folgt abgeändert:

a) Die Artikel 9, 15 und 16 erhalten folgenden
Wortlaut:

Art. 9. 1 Über die Aufnahme ins Seminar
entscheidet die Erziehungsdirektion auf Antrag der
Seminarleitung.

2 Der Regierungsrat ordnet die Voraussetzungen
zur Aufnahme durch Reglement.

Art. 15. 1 Im Verlaufe des zweitletzten und
letzten Ausbildungsjahres ist eine Prüfung in den
wissenschaftlichen und musischen Fächern
abzulegen. Sie hat zur Hauptsache vor Beginn der
beruflichen Ausbildung im engeren Sinne zu erfolgen.

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die
Seminarschüler und die Absolventen besonderer
Kurse, sofern sie die Prüfung in den wissenschaftlichen,

musischen und beruflichen Fächern bestanden

haben und vom Seminar empfohlen sind, das
bernische Lehrpatent.

2 Der Regierungsrat ordnet Verfahren und
Organisation der Prüfungen.

Art. 16. Die Inhaber des Lehrpatents sind an
einer öffentlichen Schule des Kantons Bern
definitiv wählbar.

b) Artikel 18 wird aufgehoben.

c) Dem Gesetz wird folgender neue Abschnitt C
beigefügt:



C. Fortbildung der Primarlehrer und -lehre-
rinnen, der Mittelschullehrer und -lehrerinnen
und des besonderen Lehrpersonals

Art. 23bis. 1 Der Staat fördert und unterstützt
die Fortbildung der Lehrer und Lehrerinnen aller
Stufen.

2 Die Erziehungsdirektion kann Fortbildungskurse
für die im Amte stehenden Lehrer und

Lehrerinnen als obligatorisch erklären.
3 Die Fortbildung, ihre Organisation und

Durchführung wird durch Dekret des Grossen Rates
geregelt.

d) Der bisherige Abschnitt C (Art. 24) wird zu
Abschnitt D.

II.

Die Änderungen werden nach ihrer Annahme
durch das Volk vom Regierungsrat in Kraft gesetzt.

Bern, den 25. April 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Vizepräsident:

Moser

der Staatsschreiber i. V. :

F. Häusler

Bern, den 24. April 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Mäder



Beilage Ks 22 Antrag des Regierungsrates
vom 21. März 1969

Dekret
vom 12. September 1966

über Zuschüsse für Betagte, Hinter-
lassene, Invalide und andere
minderbemittelte Personen

(Abänderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 138bis des Gesetzes
vom 3. Dezember 1961 über das Fürsorgewesen
(Art. 25 Ziff. 5 des Gesetzes vom 17. April 1966
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung),

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Dem Dekret vom 12. September 1966 über
Zuschüsse für Betagte, Hinterlassene, Invalide und
andere minderbemittelte Personen wird folgende
Übergangsbestimmung beigefügt:

§ 26. Bezüger von Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenrenten, die vom 1. Januar 1969 an wegen

des geringem Mietzinsabzuges (Art. 6 lit. d
des Gesetzes vom 17. April 1966 über
Ergänzungsleistungen) eine kleinere Ergänzungsleistung

erhalten als im Dezember 1968, erhalten
für die Zeit vom 1. Januar 1969 bis zur nächsten
Revision der Bestimmungen über die
Ergänzungsleistungen alljährlich einen besondern Zu-
schuss. Der Betrag dieses Zuschusses entspricht
der Kürzung der Ergänzungsleistung, soweit sie
auf den geringem Mietzinsabzug zurückzuführen

ist.

Bern, den 21. März 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof
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Antrag des Regierungsrates
vom 11. April 1969

Proposition du Conseil-exécutif
du 11 avril 1969

Nachkredite
für das Jahr 1968

Crédits supplémentaires
pour l'année 1968

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur la proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

I.

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis davon, dass der
Regierungsrat gestützt auf Artikel 29 Absatz 1

des Gesetzes vom 3. Juli 1938 über die Finanzverwaltung

bis 21. März 1969 folgende Nachkredite
für das Jahr 1968 bewilligt hat:

Voranschlag
Budget

1968

Fr.

11 PräsidialVerwaltung

1101 Amt für Beziehungen
zur Öffentlichkeit

602 Taggelder und Entschädigungen 20 000.—
an Kommissionsmitglieder

Vermehrte Sitzungen

I.

Le Grand Conseil prend acte de ce qu'en vertu
de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1938
sur l'administration des finances de l'Etat, le
Conseil-exécutif a, jusqu'au 21 mars 1969, accordé
les crédits supplémentaires suivants pour l'année
1968:

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

11 Administration présidentielle

1101 Office des relations publiques

22 937.90 602 Jetons de présence et indem¬
nités aux membres de commissions

Séances plus nombreuses

1105 Staatskanzlei

830 Entschädigungen an Dritte für
besondere Dienstleistungen
Übersetzung des Berichtes der
Professoren Stocker und Risch

1105 Chancellerie d'Etat

11 000.— 1 601.— 830 Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales
Traduction du rapport des
professeurs Stocker et Risch

12 Gerichtsverwaltung

1200 Obergericht

770 Anschaffung von Mobilien
Anschaffung eines
Trockenfotokopierautomaten

851 Kosten in Strafsachen
Zunahme der Entschädigungen an
freigesprochene Angeschuldigte

Übertrag

12 Administration judiciaire

1200 Cour suprême

5 000.— 4 050.— 770 Acquisition de mobilier
Acquisition d'un appareil
automatique pour photocopier
à sec

25 000.— 6 158.30 851 Frais en affaires pénales
Augmentation des indemnités
versées aux prévenus acquittés

34 747.20 A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Ubertrag

1205 Richterämter

602 Taggelder und Entschädigungen 325 000-
derAmtsrichter und Suppleanten

801

Erhöhung der Taggelder und
Entschädigungen

PTT-Gebühren
Änderung der Telephonanlage
des Pächteramtes Seftigen
in Belp

850 Kosten in Zivilsachen
Zunahme der armenrechtlichen
Anwaltshonorare

851 Kosten in Strafsachen
Zunahme der Geschäfte

1210 Staatsanwaltschaft

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten
Empfang der Staatsanwälte der
französisch-sprachigen Schweiz

1220 Verwaltungsgericht

4 000.—

602 Taggelder und Entschädigungen 30 000.—
der Mitglieder
Erhöhung der Taggelder und der
Entschädigungen; zudem mehr
Sitzungen

800 Büroauslagen, Druck und 6 400.—
Buchbinderkosten
Preiserhöhung und vermehrte
Vorratshaltung

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1968

Fr.

34 747.20 Report

1205 Tribunaux de district

29 700.15 602

1 089.65 801

310 000.— 58 988.70 850

900 000.— 58 856.65 851

Jetons de présence et indemnités

aux juges et aux juges-
suppléants
Relèvement des jetons de
présence et des indemnités

Taxes des PTT
Changement de l'installation
téléphonique du tribunal de
district de Seftigen à Belp

Frais en affaires civiles
Augmentation des honoraires
d'avocat en matière de droit
des pauvres

Frais en affaires pénales
Augmentation du nombre
des affaires

1210 Ministère public

4 000.— 600.— 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Réception des procureurs de la
Suisse romande

1220 Tribunal administratif

8 937.40 602 Jetons de présence et indem¬
nités aux membres du Tribunal
Relèvement des jetons de
présence et des indemnités; en
outre, séances plus nombreuses

2 496.25 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Hausse des prix et augmentation
des réserves

1225 Kantonale Rekurskommission

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 3 500.
Gas und Wasser

1225 Commission cantonale
des recours

150.45 822 Nettoyage, chauffage, électricité,
gaz et eau

13 Volkswirtschaftsdirektion

1310 Arbeitsamt

949 4 Staatsbeiträge an Planungen
und Projektierungen

Regionalplanung Biel-Seeland

Übertrag

13 Direction de l'économie
publique

1310 Office du travail

30 000.— 23 056.— 949 4 Subventions de l'Etat pour
l'élaboration de plans et de
projets
Aménagement régional de
Bienne-Seeland

218 622.45 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr. Fr.

Übertrag 218 622.45

1315 VerSicherungsamt

644 Beitrag an die Sparkasse des 9 000.— 1 350.—
Aushilfspersonals

Mehrbeiträge für das Personal der
Abteilung Ergänzungsleistungen

645 Arbeitgeberbeitrag an die 8 700.— 271.—
Ausgleichskasse für das
Staatspersonal
Mehrbeiträge infolge Erhöhung
des IV-Beitrages von 0,4 auf
0,5 Prozent

800 Büroauslagen, Druck- und 26 000.— 14 088.60
Buchbinderkosten
Mehraufwendungen für die
Krankenversicherung für neue Erhe-
bungsbogen und für Neudrucke
für die Abteilung Ergänzungsleistungen

801 PTT-Gebühren 26 400.— 59 550.—
Mehr Gebühren für die
Auszahlungen der Ergänzungsleistungen

als angenommen

933 Staatsbeiträge an Gemeinden für 23 600.— 5 625.35
die obligatorische
Krankenversicherung (Lastenverteilung)
Höherer Beitrag an die
Einwohnergemeinde Biel

943 11 Staatsbeiträge an die Durch- 810 000.— 21 879.—
führung der Tuberkuloseversicherung

Zunahme der Versicherten

1321 Schnitzler- und Geigenbau¬
schule Brienz

602 Taggelder und Entschädigungen —.— 885.50
an die Mitglieder der
Aufsichtskommission

791 Materialien und Chemikalien 10 000.— 1 636.20

Zusätzliches Material

Report

1315 Office des assurances

644 Contribution à la Caisse
d'épargne du personnel
auxiliaire
Contributions supplémentaires
pour le personnel de la section
«Prestations complémentaires»

645 Contribution d'employeurs à la
Caisse de compensation du
personnel de l'Etat
Contributions supplémentaires
par suite du relèvement de 0,4
à 0,5 % de la subvention à l'Ai

800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Dépenses en plus pour l'assu-
rance-maladie (nouvelles
formules d'enquête et réimpressions

pour la section
«Prestations complémentaires»)

801 Taxes des PTT
Taxes plus élevées que prévu
pour le versement des prestations

complémentaires

933 Subventions de l'Etat pour
l'application de l'assurance-
maladie (répartition des charges)
Subvention plus élevée à la
municipalité de Bienne

943 11 Subventions de l'Etat pour
l'assurance-maladie contre la
tuberculose
Augmentation du nombre des
assurés

1321 Ecole de sculpteur et de
lutherie de Brienz

602 Jetons de présence et indem¬
nités aux membres de la
Commission de surveillance

791 Matériaux et produits chimiques
Matériel supplémentaire

800 Büroauslagen, Druck- und 1 500.— 286.15 800
Buchbinderkosten

Übertrag 324 194.25

Frais de bureau, d'impression
et de reliure
A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Ubertrag

1335/36 Technikum Biel

1335 Technikum

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten
Vermehrte Insertionskosten

822

830

33 000.—

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 55 000.—
Gas und Wasser

1336 Angegliederte Fachschulen

Reinigung, Heizung, Elektrizität, 30 000.-
Gas und Wasser

Entschädigungen an Prüfungsexperten

und für besondere
Dienstleistungen
Vermehrte Kosten für
Uhrenbeobachtungsbüro

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1968

Fr.

324 194.25

59 000.—

Report

1335/36 Technicum de Bienne

1335 Technicum

4 967.05 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Frais d'annonces accrus

5 446.60 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

1336 Ecoles professionnelles
annexes

1 966.— 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

11 224.30 830 Indemnités aux experts
d'examen et pour prestations
spéciales
Frais accrus pour le Bureau de
contrôle officiel de la marche
des montres

1345 Technikum St. Immer

602 Taggelder und Entschädigungen
an die Mitglieder der
Aufsichtskommission

704 Unterhalt der Gebäude und
Installationen
Stören- und Dachreparaturen

771 Unterhalt der Mobilien

797 Bücher, Karten, Zeitschriften,
Zeitungen, Lehrmittel und
andere Unterrichtsbedürfnisse
Vermehrte Bücher durch erhöhte
Schülerzahl

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten

810 Taggelder und Reiseauslagen

Reiseauslagen an verschiedene
Stellenbewerber

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität,
Gas und Wasser

830 Entschädigung an Dritte

Wegen erhöhter Zahl der
Kandidaten mehr Experten

899 Verschiedene Verwaltungskosten
Mehrauslagen für Stelleninserate

Übertrag

1 400.— 280.—

1345

602

7 000.— 1 268.75 704

3 000,

20 000,

10 000,

5 000,

30 000,

2 800,

6 000,

408.85

2 105.55

361.75

1 863.45

37.35

1 108.80

771

797

800

810

822

830

7 435.85 899

362 668.55

Technicum de St-Imier

Jetons de présence et indemnités

aux membres de la
Commission de surveillance

Entretien des bâtiments et des
installations
Réparations des stores et du toit

Entretien du mobilier

Livres, cartes, revues, journaux
et moyens d'enseignement

Davantage de livres en raison
du nombre plus élevé d'élèves

Frais de bureau, d'impression
et de reliure

Indemnités journalières et frais
de déplacement
Frais de voyage à divers
postulants

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

Indemnités aux experts
d'examens
Davantage d'experts en raison
du nombre élevé de candidats

Autres frais d'administration
Dépenses en plus pour mises au
concours de places
A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

1350 Holzfachschule

899 Verschiedene Verwaltungskosten 6 000-
Vermehrte Kosten des Verpflegungsbetriebes

1355 Amt für Berufsberatung

820 Mietzinse

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1968

Fr.

362 668.55

21 000.—

930 Staatsbeiträge an die Berufs- 430 000.—
beratungsstellen der Gemeinden

Besoldungserhöhungen der
Berufsberater
Einmaliger Gründungsbeitrag an
Aarwangen

Report

1350 Ecole du bois

1 091.50 899 Autres frais d'administration
Frais en plus pour la gestion de
la subsistance

1355 Office cantonal de
l'orientation professionnelle

812.20 820 Loyers

15 956.35 930 Subventions de l'Etat en faveur
des offices d'orientation
professionnelle des communes
Relèvement des traitements des
conseillers en matière d'orientation

professionnelle. Subvention

unique à Aarwangen pour
la création d'un office

14 Direction de l'hygiène publique

1400 Secrétariat

14 Direktion des Gesundheitswesens

1400 Sekretariat

771 Unterhalt der Mobilien 1 000.— 205.25 771 Entretien du mobilier

810 Taggelder und Reiseauslagen 6 500.—

Mehrzuteilung von Autokilometern
an die Fürsorgerin

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 5 000.-
Gas und Wasser

899 Verschiedene Verwaltungskosten 5 000.-

Inbegriffen Kostenbeitrag für die
Sanitätsdirektorenkonferenz
1967 und 1968

2 748.65 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement
Attribution supplémentaire de
kilomètres à l'assistante sociale
pour l'usage de son automobile

2 555.25 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

2 501.80 899 Autres frais d'administration
Y compris contribution aux
frais de la Conférence des
Directeurs de l'hygiène
publique en 1967 et 1968

1405 Frauenspital

704 Gebäudeunterhalt
Renovationsarbeiten in den
Korridoren des Hauptgebäudes

792 Medikamente, Verbandstoffe
sowie übrige ärztliche
Bedürfnisse
Mehrkosten durch Labor-
Untersuchungen, die in
auswärtigen Labors ausgeführt
werden mussten

820 Mietzins an Dritte
Mietzinserhöhung

Übertrag

30 000.-

700 000.—

8 971.35

23 500.—

1405

704

7 625.40 792

1 122.30 820

406 258.60

Maternité cantonale

Entretien des bâtiments
Travaux de rénovation dans les
corridors du bâtiment principal

Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux
Frais supplémentaires pour
analyses de laboratoire ayant
dû être exécutées par des
laboratoires externes

Loyers à des tiers
Hausse du loyer
A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr. Fr.

Übertrag 406 258.60

1410/13 Heil- und Pflegeanstalt Waldau

1410 Anstaltsbetrieb

650 Ferien- und Freitags- 64 000.— 737.85
entschädigungen

655 Kosten für die Weiterbildung 3 900.— 314.10
des Personals

762 Kostgelder für Patienten bei 155 000.— 16 303.50
Privaten und Anstalten

Erhöhung der
Verpflegungsentschädigung für Patienten
in der Ökonomie

792 Medikamente, Verband- und 350 000.— 20 826.70
Impfstoffe und übrige
ärztliche Bedürfnisse
Mehrverbrauch und
Preiserhöhung

801 PTT-Gebühren und Fracht- 46 000.— 1 499.90
ausgaben

810 Taggelder und Reiseauslagen 8 000.— 114.10

1411 Poliklinik

642 Arbeitgeberbeiträge —.— 42 560.50

Neues Konto

655 Weiterbildung des Personals 400.— 217.75

792 Medikamente, ärztliche 29 000.— 1 653.45
Bedürfnisse

800 Büroauslagen, Druck und 3 000.— 521.35
Buchbinderkosten

801 PTT-Gebühren und 5 000.— 4 451.60
Frachtausgaben

810 Taggelder, Reiseauslagen 2 000.— 362.80

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 18 000.— 4 168.20
Gas und Wasser

1412 Landwirtschaft

761 Nahrung 55 000.— 10 414.04

Erhöhung der Ansätze für
selbsterzeugte Lebensmittel wegen
der neuen Betriebsbuchhaltung

Übertrag 510 404.44

Report

1410/13 Maison de santé Waldau

1410 Exploitation de l'établissement

650 Indemnités pour vacances et
jours de congé

655 Frais en vue du développement
professionnel du personnel

762 Pensions des malades placés
chez des particuliers ou dans
des établissements
Relèvement de l'indemnité de
subsistance pour les patients
travaillant à l'économat

792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux
Consommation accrue et
relèvement des prix

801 Taxes des PTT et frais de
transports

810 Indemnités journalières et
frais de déplacement

1411 Policlinique

642 Contribution d'employeur
Nouveau compte

655 Frais en vue du développement
professionnel du personnel

792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux

800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure

801 Taxes des PTT et frais de
transport

810 Indemnités journalières
et frais de déplacement

822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

1412 Agriculture

761 Nourriture
Relèvement des taux pour les
denrées alimentaires produites
par le domaine, en raison de la
nouvelle comptabilité de
l'exploitation
A reporter



7

Übertrag

771 Unterhalt der Mobilien

820 Pachtzinse an Dritte

821 Pachtzinse an den Staat

860 Produktionsausgaben

Dagegen Mehreinnahmen bei
Konto 311

Voranschlag
Budget

1968

Fr.

14 000.—

11 000.—

25 000.—

200 000.—

Nachkredite
Crédits

supplémentaires

1968

Fr.

510 404.44

160.69 771

753.80 820

7 600.— 821

52 071.59 860

Report

Entretien du mobilier

Fermages à des tiers

Fermages à l'Etat

Dépenses en vue de la
production
En revanche, recettes en plus
sous compte 311

1413 Kinderbeobachtungsstation Neuhaus

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

655 Kosten für die Weiterbildung des
Personals

704 Unterhalt der Anstalts- und
Wirtschaftsgebäude
Höhere Unterhaltskosten

760 Kleider, Wäsche, Wäscherei und
Ausrüstungen

761 Nahrung
Höhere Bewertung der
Verpflegung für Patienten und
Personal durch gestiegene Kosten
der Klinikrechnung

500.—

792 Medikamente, Verband- und
Impfstoffe und übrige ärztliche
Bedürfnisse
Teurere Medikamente

801 PTT-Gebühren und Fracht¬
ausgaben

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität,
Gas und Wasser

1413 Station d'observation
pour enfants Neuhaus

-.— 25 813.15 642 Contribution d'employeur
Nouveau compte

655298.20

2 000.— 2 110.35 704 Entretien des bâtiments

Frais en vue du développement
professionnel du personnel

Frais d'entretien plus élevés

6 500.— 1 055.05 760 Vêtements, linge, effets et
blanchissage

42 000.— 2 753.71 761 Nourriture
Estimation plus élevée de la
subsistance destinée aux
patients et au personnel, les
frais de la clinique étant en
augmentation

5 300.— 2 688.45 792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux
Médicaments plus coûteux

2 300.— 1 032.65 801 Taxes des PTT et frais de
transport

6 000.— 1 374.40 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

1415/'16 Heil- und Pflegeanstalt Münsingen

1415 Anstaltsbetrieb

704 10 Unterhalt der technischen 50 000.-

Anlagen
Mehrauslagen für sanitäre
Anlagen, Raumbeleuchtung und
Warmwasserversorgung

Übertrag

1415/16 Maison de santé de Münsingen

1415 Exploitation de l'établissement

3 841.15 704 10 Entretien des installations
techniques
Dépenses en plus pour
installations sanitaires, éclairage de
locaux et approvisionnement
en eau chaude

611 957.63 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968

Fr.

1968

Fr.

Ubertrag

792 Medikamente, Verband- und 250 000-
Impfstoffe und übrige ärztliche
Bedürfnisse
Intensivierung der medikamentösen
Behandlung von Patienten

893

899

Haftpflicht- und
Sachversicherungsprämien

1 000.—

Verschiedene Verwaltungskosten 14 000.-

Mehrauslagen für Personalsuche

611 957.63

37 792.25 792

966.80 893

3 108.35 899

Report

Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux
Intensification du traitement
médicamenteux de patients

Primes d'assurance
(responsabilité civile et objets)

Autres frais d'administration
Dépenses en plus pour
recherche de personnel

1416 Landwirtschaft

771 Unterhalt der Mobilien 13 000.

799 Verschiedene Sachausgaben 5 000

810 Taggelder und Reiseauslagen 1 200,

1416 Agriculture

— 4 024.70 771 Entretien du mobilier

,— 1 664.45 799 Autres dépenses

— 120.— 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 8 700.
Gas und Wasser

4 793.95 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

1420/23 Heil- und Pflegeanstalt Bellelay

1420 Anstaltshetrieb

641 Unfallversicherung 200.—

55 000.—704

771

792

Unterhalt der Anstalts- und
Wirtschaftsgebäude
Ausserordentliche Kosten für
Spenglerarbeiten und elektrische
Installationen

Unterhalt der Mobilien
Revision der Küchen- und
Wäschereiinstallationen

17 000.—

Medikamente, Verband- und 130 000.—
Impfstoffe und übrige ärztliche
Bedürfnisse
Vermehrte medikamentöse
Behandlung der Patienten

801 PTT-Gebühren und Fracht¬
ausgaben

21 000,

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 190 000-
Gas und Wasser

Auffüllung eines zusätzlichen
Heizöltanks

Übertrag

1420/23 Maison de santé Bellelay

1420 Exploitation de l'établissement

112.— 641 Assurance contre les accidents

2 385.— 704 Entretien des bâtiments

Frais extraordinaires pour
travaux de ferblanterie et
installations électriques

4 017.05 771 Entretien du mobilier
Revision des installations de la
cuisine et de la buanderie

1 705.25 792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux
Traitement médicamenteux
accru des patients

1 252.55 801 Taxes des PTT et frais de
transport

19 208.60 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Remplissage d'une citerne
à mazout supplémentaire

693 108.58 A reporter
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Übertrag

Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

693 108.58

1422 Landwirtschaft 1422

771 Unterhalt der Mobilien 7 000.— 3 397.50 771

Ausserordentliche Kosten für
die Reparatur des alten Traktors

860 Produktionsausgaben 250 000.— 9 859.30 860

Dagegen Mehreinnahmen
auf Konto 311

1423 Werkstätte für Eingliederungs- 1423
massnahmen und
Dauerbeschäftigung

Neue Dienststelle

612 Besoldungen —.— 30 060.10 612

642 Arbeitgeberbeiträge —.— 3 109.85 642

704 Gebäudeunterhalt —.— 502.15 704

791 Materialien —.— 4 416.30 791

800 Büroauslagen —.— 643.40 800

801 PTT-Gebühren und Frachtausgaben —.— 593.05 801

810 Taggelder und Reiseauslagen —.— 1983.55 810

820 Pachtzinse an Dritte —.— 17 187.50 820

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, —.— 6 692.— 822
Gas und Wasser

15 Justizdirektion 15

1500 Sekretariat. Inspektorat und 1500
Schätzungskommissionen

602 Taggelder und Entschädigungen 15 000.— 10 701.80 602
an die Mitglieder der Notariatskammer

und der
Schätzungskommissionen

Erhöhung der Taggelder und
Entschädigungen

770 Anschaffung von Mobilien 5 000.— 4 716.05 770

Möblierung des Büros des
zweiten Direktions-Sekretärs

Ubertrag 786 971.13

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969

Report

Agriculture

Entretien du mobilier
Frais extraordinaires pour
réparation d'un ancien tracteur

Dépenses en vue de la
production
En revanche recettes en plus
s. compte 311

Atelier pour mesures de
reclassement et emploi permanent

de pensionnaires
Nouveau service

Traitements

Contributions d'employeurs

Entretien du bâtiment

Moyens d'exploitation et
matières premières

Frais de bureau

PTT et frais de transport

Frais de déplacement

Loyers à des tiers

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

Direction de la justice

Secrétariat, inspectorat et
commissions d'estimation

Jetons de présence et indemnités

aux membres de la
Chambre des notaires et des
commissions d'estimation
Relèvement des jetons de
présence

Acquisition de mobilier
Ameublement du bureau du
deuxième secrétaire de Direction

A reporter

34
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Übertrag

831 Entschädigungen an Dritte für
Gutachten und Studien
Zusätzliche Prozesskosten

Fr. Fr.

786 971.13

3 000.— 15 872.50 831

Report

Indemnités à des tiers pour
expertises et études
Frais de procès supplémentaires

1510 Regierungsstatthalterämter

801 PTT-Gebühren 5 000.—

Änderung der Telephonanlage des
Regierungsstatthalteramts Seftigen
in Belp

1510 Préfectures

1 507.25 801 Taxes des PTT
Changement de l'installation
téléphonique de la préfecture
du district de Seftigen à Belp

1520 Betreibungs- und Konkursämter

770 Anschaffung von Mobilien 30 000.—

799 Verschiedene Sachausgaben
Umänderung der Schrifttafeln
und Beschriftungen der Büros

1 000.-

1520 Offices des poursuites et faillites

1 028.15 770 Acquisition du mobilier

2 158.65 799 Autres dépenses
Transformation des écriteaux
et inscriptions des bureaux

16 Polizeidirektion 16 Direction de la police

1600 Sekretariat

810 Taggelder und Reiseauslagen 10 000.-

832 Rechtskosten 2 000.—

1600 Secrétariat

1 863.— 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement

895.20 832 Frais judiciaires

1605 Polizeikommando

651 10 Uniformierung, Bewaffnung
und Ausrüstung,
Uniformentschädigung

Ausbildung und Ausrüstung von
zusätzlichen Ordnungskräften

655 Ausbildung und Weiterbildung
des Polizeikorps

Ausbildung und Ausrüstung von
zusätzlichen Ordnungskräften

770 10 Anschaffung von Mobilien, 302 000.
Motorfahrz., Instrumenten,
Apparaten und Werkzeugen
Anschaffung div. Film-, Foto- und
Tonband-Aufnahmegeräte.
Anschaffung div. Büromobiliar für
die Verstärkung der Kriminalpolizei

Bern, Biel, Burgdorf,
Moutier und Thun

Übertrag

570 000.— 69 503.65

86 597.55

1605 Corps de police

651 10 Uniformes, armement et
équipement, indemnités
d'habillement
Formation et équipement de
forces de l'ordre supplémentaires

79 000.— 50 670.05 655 Frais en vue de la formation
et du développement
professionnel du corps de police
Formation et équipement de
forces de l'ordre supplémentaires

770 10 Acquisition de mobilier, de
véhicules à moteur, d'instruments,

d'appareils et d'outils
Achat de divers appareils
(caméras, appareils
photographiques, enregistreurs).
Acquisition diverses de mobilier de
bureau pour renforcer la police
criminelle à Berne, Bienne,
Berthoud, Moutier et Thoune

1 017 067.13 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr.

Übertrag

Fr.

1 017 067.13

797 Bücher, Karten, Zeitschriften, 40 000.— 3 167.30 797

Zeitungen, Lehrmittel und andere
Unterrichtsbedürfnisse

Anschaffungen von neuen eidg.
Gesetzen, Dekreten und
Verordnungen

Report

Livres, cartes, revues, journaux
et moyens d'enseignement

Acquisition d'actes législatifs
fédéraux nouveaux (lois, décrets
et ordonnances)

1615 Zivilstandsämter

820 Mietzinse 16 500,

1615 Offices de l'état civil

584.25 820 Loyers

1620 Strassenverkehrsamt

801 PTT-Gebühren und Frachten 220 000.

822 Reinigimg, Heizung, Elektrizität, 35 000,
Gas und Wasser

945 Staatsbeiträge für das Motor- 13 000,
fahrzeugwesen

1620 Office de la circulation routière

36 411.77 801

1 621.10 822

1 758.40 945

Taxes des PTT et frais de
transport

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

Subventions de l'Etat pour
affaires de circulation routière

1625 Expertenbüro für Motorfahrzeuge

770 Anschaffung von Mobilien, 11 300.—
Instrumenten und Werkzeugen
Ankauf eines Personenwagens

797 Bücher, Karten, Zeitschriften 1 500.—
und Zeitungen
Anschaffung von Typenkarten

800 Büroauslagen, Druck- und 18 000.—
Buchbinderkosten
Mehrkosten für Stelleninserate
und Antwortblätter für die schriftlichen

Theorieprüfungen

801 PTT-Gebühren 10 000.—

820 Mietzinse 325 000.—
Mietzinserhöhung für Büro Biel.
Zusätzliche Kosten für die Miete
der Bürobaracke in Langenthal

1625 Bureau des experts pour les
véhicules à moteur

6 727.85 770 Acquisition de mobilier,
d'instruments et d'outils
Achat d'une voiture de tourisme

1 345.05 797 Livres, cartes, revues et
journaux
Achat de cartes d'expertise
type

9 490.55 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Frais en plus pour mises au
concours de place et pour
feuilles de réponse concernant
les examens théoriques écrits

1 223.95 801 Taxes des PTT

5 875.15 820 Loyers
Loyer pour le bureau de Bienne.
Frais supplémentaires pour la
location de baraquements
destinés au bureau de Langenthal

1635/36 Strafanstalt Thorberg

1635 Anstaltsbetrieb

754 Arzt-, Spital- und Heilungskosten 12 000,
der Anstaltsinsassen

Vermehrte Spitalrechnungen

Übertrag

1635/36 Pénitencier Thorberg

1635 Exploitation de l'établissement

2 096.60 754 Frais de soins médicaux, d'hô¬
pital et de guérison pour les
prisonniers
Factures d'hôpitaux en plus
grand nombre

1 087 369.10 A reporter
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Übertrag

Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

1 087 369.10

792 Medikamente, Verbandstoffe 20 000.— 4 663.60
und übrige ärztliche Bedürfnisse

Vermehrte Arztrechnungen

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 88 000.— 18 303.60
Gas und Wasser
Vermehrte Heizungskosten durch
zusätzliche Anschlüsse an die
zentrale Heizung

1636 Landwirtschaft

860 Produktionsausgaben 230 000.— 35 979.70

Dagegen Mehreinnahmen bei
Konto 311

1640/41 Strafanstalt Witzwil

650 Ferien- und Freitags- 10 000.— 505.75
entschädigungen

754 Arzt-, Spital- und Heilungskosten 24 000.— 6 482.95
der Anstaltsinsassen

Dagegen Mehreinnahmen bei
Konto 357

761 Nahrung 360 000.— 18 810.15

Dagegen Mehreinnahmen bei
Konto 354

771 Unterhalt der Mobilien 8 000.—

792 Medikamente, Verbandstoffe 15 000.—
und übrige ärztliche Bedürfnisse

Dagegen Mehreinnahmen bei
Konto 357

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 85 000.—
Gas und V/asser
Mehrverbrauch von Heizöl wegen
Einrichtung von Ölheizungen in
den Aussenbetrieben, Nusshof
und Neuhof

1641 Landwirtschaft

771 Unterhalt der Mobilien
Totalrevision eines Lastwagens

893 Haftpflicht- und Sach¬
versicherungsprämien
Höhere Prämienansätze bei der
Hagelversicherung

1 396.40

5 188.75

1 952.45

80 000.— 31 992.35

12 000.— 2 247.—

Report

792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux
Factures de médecins plus
nombreuses

822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
En raison des raccordements
supplémentaires au chauffage
central, frais de chauffage
accrus

1636 Agriculture

860 Dépenses en vue de production
En revanche recettes en plus
sous compte 311

1640/41 Pénitencier Witzwil

650 Indemnités pour vacances et
jours de congé

754 Frais de soins médicaux,
d'hôpital et de guérison
pour les prisonniers
En revanche recettes en plus
s. compte 357

761 Nourriture
En revanche recettes en plus
s. compte 354

771 Entretien du mobilier

792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux
En revanche recettes en plus
s. compte 357

822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Consommation accrue de
mazout, le chauffage à l'huile
ayant été installé au Nusshof et
au Neuhof

1641 Agriculture

771 Entretien du mobilier
Revision totale d'un camion

893 Primes d'assurance
(responsabilité civile et objets)
Primes plus élevées pour
l'assurance contre la grêle

Ubertrag 1 214 891.80 A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

1645/46 Strafanstalt Hindelbank

1645 Anstaltsbetrieb

704 10 Unterhalt der technischen 5 000.—
Anlagen

792 Medikamente, Verbandstoffe, 20 000.—
und übrige ärztliche Bedürfnisse

893 Haftpflicht- und Sach- 1 400.-
versicherungsprämien

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

1 214 891.80 Report

1645/46 Pénitencier Hindelbank

1645 Exploitation de l'établissement

1 096.35 704 10 Entretien des installations
techniques

1 932.95 792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux

969.10 893 Primes d'assurance
(responsabilité civile et objets)

1646 Landwirtschaft

770 Anschaffung von Mobilien,
Maschinen und Werkzeugen

771 Unterhalt der Mobilien

9 000.—

1646 Agriculture

996.70 770 Acquisition de mobilier, de
machines et d'outils

5 500.— 627.35 770 Entretien du mobilier

1650/51 Arbeitsanstalt St.Johannsen

1650 Anstaltsbetrieb

754 Arzt-, Spital- und Heilungs- 25 000.
kosten der Anstaltsinsassen

Erhöhte Arzt- und
Zahnarztrechnungen

799 Verschiedene Sachausgaben 1 200.

1650/51 Maison de travail St-Jean

1650 Exploitation de l'établissement

5 199.95 754 Frais de soins médicaux,
d'hôpital et de guérison pour les
internés
Factures élevées de médecin et
de dentiste

118.15 799 Autres dépenses

1655/56 Erziehungsanstalt Tessenberg

1655 Anstaltsbetrieb

704 Unterhalt der Anstalts- und
Wirtschaftsgebäude
Vermehrter Unterhalt der durch
Schnee beschädigten Dächer

7 500.—

1655/56 Maison d'éducation
Montagne de Diesse

1655 Exploitation de l'établissement

5 197.60 704 Entretien des bâtiments

Entretien accru des toits
endommagés par la neige

1656 Landwirtschaft

860 Produktionsausgaben, Gewerbe 155 000.— 8 815.10 860

Wegen schlechter Witterung
musste alles Getreide mit
gemietetem Mähdrescher
eingebracht und zum Trocknen
gegeben werden

1656 Agriculture

Übertrag 1 239 845.05

Dépenses en vue de la
production, métiers
En raison des intempéries,
toutes les céréales ont dû
être récoltées moyennant des
moissonneuses-batteuses
louées et données ensuite à
sécher

A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

1660

Übertrag

Mädchenerziehungsanstalt Loryheim,
Münsingen

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

1 239 845.05

770 Anschaffung von Mobilien,
Maschinen, Geräten und
Werkzeugen
Wiederinstandstellungen und
Wiederbeschaffungen aus
Überschwemmungskatastrophe

Report

1660 Maison d'éducation pour
adolescentes «Loryheim»,
Münsingen

4 000.— 5 820.60 770 Acquisition de mobilier, de
machines, d'instruments et
d'outils
Remises en état et
réapprovisionnement à la suite de la
catastrophe due aux inondations

17 Militärdirektion 17 Direction des affaires militaires

1705 Kreisverwaltung

770 Anschaffung von Mobilien
Mobiliaranschaffungen und
Einrichtungen für die Verlegung des
Kreiskommandos Bern

1705

5 000.— 33 187.25 770

Administration des
arrondissements

Acquisition du mobilier
Acquisitions de mobilier et
installations pour l'entretien du
bureau du commandant
d'arrondissement de Berne

820 Mietzinse 33 000.— 742.— 820 Loyers

18 Kirchendirektion 18 Direction des cultes

1801 Reformierte Kirche

800 Druckkosten
Vermehrte Druckkosten (Erlass
einer Verordnung und Versand
eines Kreisschreibens)

1802 Römischkatholische Kirche

1801 Eglise réformée

700.— 2 264.95 800 Frais d'impression
Frais d'impression accrus
(promulgation d'une ordonnance
et envoi d'une circulaire)

1802 Eglise catholique romaine

941 10 Staatsbeitrag an die Diözesan- 18 900.-
Unkosten

304.10 941 10 Subventions de l'Etat
aux frais diocésains

1803 Christkatholische Kirche 1803 Eglise catholique chrétienne

602 Taggelder und Entschädigungen 500.-

an die Mitglieder der
Prüfungskommission

878.20 602 Jetons de présence et indem¬
nités aux membres de la
Commission des examens

19 Finanzdirektion

1905 Kantonsbuchhalterei

540 Kommission für die Einlösung
von Coupons und Obligationen
Mehrkosten wegen vermehrter
Einlösung von Coupons aus
Anleihen der letzten Jahren

Übertrag

19 Direction des finances

1905 Service de comptabilité

65 000.— 25 959.30 540

1 309 001.45

Commission pour l'encaissemenl
de coupons et obligations
Frais en plus par suite
d'encaissements accrus de coupons
provenant d'emprunts
contractés ces dernières années

A reporter
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Übertrag

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten
Zusammenfallen verschiedener
Drucksachenaufträge. Vermehrte
Insertionskosten

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr. Fr.

1 309 001.45

12 000.— 6 107.25 800

Report

Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Passation conjointe de diverses
commandes d'imprimés. Frais
d'annonces accrus

1910 Finanzinspektorat

810 Taggelder und Reiseauslagen 9 500,

1910 Inspectorat des finances

357.75 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement

1920 Versicherungskasse

830 10 Entschädigungen an Dritte
für besondere Dienstleistungen

1 000.—

1920 Caisse d'assurance

391.60 830 10 Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales

899 Verschiedene Verwaltungskosten 300.— 829.— 899 Autres frais d'administration

1930 Statistisches Büro 1930 Bureau de statistique

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten
Drucklegung der Mitteilung «Der
touristische Markt von Interlaken»
sowie vermehrte Druckkosten und
Publikationen

30 000.— 9 966.60 800 Frais de bureau, d'impression
et reliure
Impression de la plaquette «Le
marché touristique d'Inter-
laken» ainsi que frais accrus
pour imprimés et publications

1935 Salzhandlung

820 Mietzinse 45 300.—

Mietzinserhöhung

830 Entschädigungen an Bahn- 40 000.—
Verwaltungen für Lagerführung
Erhöhung der Ansätze für den
Umlad in Thun

861 Salzauswägerprovisionen 580 000.—
Erhöhte Provisionen durch
Preiserhöhung für Kochsalz und Nitritsalz

1935 Régie des sels

1 420.55 820 Loyers
Hausse du loyer

7 675.50 830 Indemnités aux entreprises
ferroviaires pour magasinage
Relèvement des tarifs pour le
transbordement à Thoune

40 995.10 861 Provisions des débitants
Commissions plus élevées en
raison des relèvements des prix
du sel de cuisine et du sel
nitrité

1945 Steuerverwaltung 1945 Intendance des impôts

801 PTT-Gebühren 100 000.— 7 380.50 801 Taxes des PTT
Erhöhung der Posttaxen Relèvement des taxes postales

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 110 000.— 7 915.45 822 Nettoyage, chauffage,
Gas und Wasser électricité, gaz et eau

Übertrag 1 392 040.75 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr. Fr.

Übertrag 1 392 040.75

1950 Amtsschaffnereien

801 PTT-Gebühren 140 000.— 28 985.45

Mehr Gebühren wegen
vermehrten
Steuervorauszahlungen

820 Mietzinse 67 000.— 1 765.25

Erhöhung des Mietzinses für die
Amtsschaffnerei Bern

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 32 000.— 1 921.30
Gas und Wasser

1955 Abteilung für Datenverarbeitung

810 Taggelder und Reiseauslagen 3 000.— 591.50

20 Erziehungsdirektion

2000 Sekreatriat, Verwaltung

TU Unerhalt der Mobilien 3 000.— 495.95

790 Automobilbetrieb 3 200.— 1 824.55

Vermehrte Kosten für Reparaturen
und Pneuersatz

801 PTT-Gebühren 3 500.— 1 502.05

810 Taggelder und Reiseauslagen 10 000.— 1 058.90

Mehrausgaben durch vermehrte
auswärtige Tätigkeit der Beamten
der kantonalen Denkmalpflege.
Vermehrte Auslagen des
Erziehungsdirektors in
Amtsgeschäften. Erhöhung der
Taggelder

831 Entschädigungen an Dritte für
Gutachten und Studien
Einholung eines Gutachtens

941 14 10 Historisches Museum
10

Nachzahlung der Teuerungszulage

Übertrag 1 451 509.75

2 000.— 3 247.20

368 400.— 18 076.85

Report

1950 Recettes de district

801 Taxes des PTT
Davantage de taxes en raison
des versements plus nombreux
d'impôts par anticipation

820 Loyers
Hausse du loyer de la
Recette de district de Berne

822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

1955 Division du traitement
de l'information

810 Indemnités journalières et frais
de déplacement

20 Direction de l'instruction
publique

2000 Secrétariat, Administration

771 Entretien du mobilier

790 Service des automobiles
Frais accrus pour réparations
et remplacement de pneus

801 Taxes des PTT

810 Indemnités journalières et frais
de déplacement
Dépenses en plus en raison
d'une activité externe accrue
déployée par les fonctionnaires
de la Conservation des monuments

historiques. Dépenses
accrues du Directeur de
l'instruction publique dans ses
fonctions officielles. Relèvement
des indemnités journalières

831 Indemnités à des tiers pour
expertises et études
Réquisition d'une expertise

941 14 10 Musée historique
10

Versement complémentaire de
l'allocation de renchérissement

A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr.

307 500.—

Fr.

1 451 509.75

8 500.—

909 000, 5 000,

Übertrag

941 14 11 Kunstmuseum
Nachzahlung der Teuerungszulage

an das Museumspersonal

941 14 17 Stadttheater Bern und Biel

Nachzahlung der Teuerungszulage

an das Theaterpersonal

941 14 21 Bernischer Orchesterverein 320 000.— 12 000,

Ausrichtung einer
Nachteuerungszulage an die Musiker
und übrigen Bediensteten

941 14 25 Verschiedene Beiträge
Mehraufwand durch die dem
«Comité d'organisation de la
Quinzaine culturelle de Moutier
1968» bewilligte Defizitgarantie

136 000.- 1 500.-

Report

941 14 11 Musée des beaux-arts
Versement complémentaire de
l'allocation de renchérissement
au personnel du musée

941 14 17 Théâtre de Berne et
de Bienne
Versement complémentaire de
l'allocation de renchérissement
au personnel du théâtre

941 14 21 Orchestre de la ville de
Berne
Octroi d'une allocation
complémentaire de renchérissement
aux musiciens et autres membres

du personnel

941 14 25 Subventions diverses
Dépense en plus en raison de la
garantie du déficit accordée au
«Comité d'organisation de la
Quinzaine culturelle de
Moutier 1968»

2005/07 Universität und Botanisches Institut 2005/07 Université et Institut de
botanique

2005 Universität 2005 Université

797 Bücher, Karten, Zeitschriften,
Zeitungen, Lehrmittel und
andere Unterrichtsbedürfnisse
Einrichtungskredit für die
Evangelisch-theologische
Fakultät

560 000.— 6 075.— 797 Livres, cartes, revues, journaux
et moyens d'enseignement

Crédit d'aménagement pour la
faculté de théologie évangélique

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten
Zunahme der Studentenzahl

450 000.— 50 472.65 800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure
Augmentation du nombre des
étudiants

830 10 Entschädigungen an Trainer des
Hochschulsportes
Vermehrte Entschädigungen an
Kursleiter und Schiedsrichter

19 000.— 7 994.— 830 10 Indemnités aux entraîneurs des
sports universitaires
Indemnités plus élevées versées
aux chefs de cours et arbitres

2008 Kantonsschule Pruntrut

893 Haftpflicht- und Sach¬
versicherungsprämien

Übertrag

2 000.-

2008 Ecole cantonale, Porrentruy

216.15 893 Primes d'assurance (respon¬
sabilité civile et objets)

1 543 267.55 A reporter

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 35
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Übertrag

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr. Fr.

1 543 267.55

2010/15 Staatliche Lehrerseminar Hofwil und
Bern

2010 Unterseminar Hofwil

641 Unfallversicherung
Erhöhung der Prämien

2 500.-

Report

2010/15 Ecole normale Hofwil et
Berne

2010 Section inférieure à Hofwil

1 154.20 641 Assurance contre les accidents
Relèvement des primes

2015 Oherseminar Bern

770 Anschaffung von Mobilien,
Instrumenten, Geräten und
Werkzeugen
Anschaffung einer
Schneeräumungsmaschine

2015 Section supérieure, Berne

29 000.— 2 258.35 770 Acquisition de mobilier,
d'instruments et d'outils

Achat d'une machine à enlever
la neige

2017 Seminar Langenthal

771 Unterhalt der Mobilien 2 000.—

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 30 000.-
Gas und Wasser
Erhöhte Heizungskosten

2017 Ecole normale Langenthal

957.60 771 Entretien du mobilier

8 473.85 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Frais de chauffage élevés

2020 Seminar Pruntrut

650 Ferien- und Freitags¬
entschädigungen

770 Anschaffung von Mobilien,
Maschinen, Instrumenten,
Geräten und Werkzeugen

771 Unterhalt der Mobilien

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten

810 Taggelder und Reiseauslagen

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 17 000.-
Gas und Wasser

2020 Ecole normale Porrentruy

600.— 120.— 650 Indemnités pour vacances et
jours de congé

6 000.— 233.65 770 Acquisition de mobilier, de
machines, d'instruments et
d'outils

5 000.— 1 506.60 771 Entretien du mobilier

3 300.— 8.50 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure

817.55 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement

213.85 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

4 000.—

2022 Seminar Biel 2022 Ecole normale Bienne

800 Büroauslagen, Druck- und 3 500.— 1 505.25 800 Frais de bureau, d'impression
Buchbinderkosten et de reliure
Druck von neuen Notenbüchern Impression de nouveaux carnets

de notes

Übertrag 1 560 516.95 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Übertrag

810 Taggelder und Reiseauslagen

Höhere Reiseauslagen, da die
meisten Lehrer auswärts wohnen
und die Bahntarife gestiegen sind

899 Verschiedene Verwaltungskosten
Vermehrte Insertionskosten

Fr.

3 000,

Fr.

1 560 516.95

2 405.20 810

2 000, 1 677.10 899

Report

Indemnités journalières et frais
de déplacement
Frais de déplacement
plus élevés, la plupart des
maîtres demeurant à l'extérieur
et les tarifs ferroviaires ayant
augmenté

Autres frais d'administration
Frais d'annonces accrus

2025 Seminar Thun

800 Büroauslagen, Druck- und 4 500.—
Buchbinderkosten

801 PTT-Gebühren 9 500.—

810 Taggelder und Reiseauslagen 9 000.—

Unvorhergesehene Betreuungsspesen

der eingesetzten Klassen

2025 Ecole normale Thoune

504.90 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure

198.55 801 Taxes des PTT

4 570.45 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement
Frais imprévus pour la
surveillance des classes tenues par
des normaliennes

2026 Seminar Seeland

810 Taggelder und Reiseauslagen

Höhere Reisespesen der
auswärtswohnenden Hauptlehrer. Vermehrte
Auslagen für Schulreisen, Studienwochen

und Skilager

2026 Ecole normale du Seeland

8 500.— 5 440.10 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement
Frais de déplacement plus
élevés des maîtres principaux
domiciliés à l'extérieur.
Dépenses accrues pour courses
scolaires, semaines d'études
et camps de ski

2030 Seminar Oelsberg

704 Unterhalt der Gebäude
Einbau von Wandschränken

9 000.—

2030 Ecole normale Delémont

2 821.75 704 Entretien des bâtiments
Aménagement d'armoires
murales

21 Baudirektion

2100 Sekretariat

641 Unfallversicherung 175 000,
Heraufsetzung der versicherten
Lohnsumme
Prämienerhöhung durch
Unterstellung des Personals der
Baudirektion unter die
Versicherungspflicht der SUVA

820 Mietzinse
Mietzinserhöhung

21 Direction des travaux publics

2100 Secrétariat

9 656.95 641 Assurance contre les accidents
Relèvement de la somme des
salaires assurés
Relèvement des primes, le
personnel de la Direction des
travaux publics étant assujetti
à l'obligation de s'assurer auprès
de la SUVA

218 900.—

Übertrag

16 417.50 820 Loyers
Hausse du loyer

1 604 209.45 A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

2105 Hochbauamt

700 Unterhalt der Amts-, Anstalts- 3 400 000.—
und Wirtschaftsgebäude

Wiederinstandstellungen und
Wiederbeschaffungen für die
Mädchenerziehungsanstalt
«Loryheim» aus
Überschwemmungskatastrophe

701 Unterhalt der Pfarrgebäude 850 000.—

Vermehrter Unterhalt

Nachkredite
Crédits

supplémentaires

1968

Fr.

1 604 209.45 Report

2105 Service des bâtiments

107 500.— 700 Entretien des bâtiments de
l'administration, d'établissements

et d'exploitations rurales
Remises en état et
réapprovisionnement pour la maison
d'éducation pour jeunes filles
«Loryheim», à la suite de la
catastrophe causée par les
inondations

30 000.— 701 Entretien des bâtiments curiaux
Entretien accru

2110 Tiejbauamt

712 10 Hauptstrassen 32 500 000.—
Die Erhöhung der
Motorfahrzeugsteuern ergab im Jahre
1968 gegenüber den schon bud-
getierten Mehreinnahmen
einen weitern Mehrbetrag von
rund 4,5 Mio Franken. Da bei
der Beratung des Dekretes vom
10. Mai 1967 über die
Besteuerung der Motorfahrzeuge
dieser Betrag zugesichert worden

ist, wurde die Baudirektion
ermächtigt, nach Abzug von
zusätzlichen Aufwendungen im
Jahr 1968 eine Rückstellung
von 3,5 Mio vorzunehmen

2110 Service des ponts et chaussées

3 500 000.— 712 10 Routes principales
En 1968, comparativement aux
recettes en plus déjà portées au
budget, le relèvement des taxes
pour véhicules à moteur a
rapporté un nouveau montant
supplémentaire de 4 500 000 francs
environ. Attendu que lors des
délibérations concernant le
décret du 10 mai 1967 sur la taxe
des véhicules automobiles ce
montant a été assuré, la Direction

des travaux publics a reçu
mandat d'opérer en 1968 une
provision de 3 500 000 francs
après déduction de dépenses
supplémentaires

810 Taggelder und Reiseauslagen 225 000.— 7 385.80 810 Indemnités journalières et frais
de déplacement

Vermehrte Reisetätigkeit der En raison de l'augmentation du
Bauleiter wegen Zunahme der nombre des chantiers, dépla-
B austeilen cements plus nombreux des

directeurs de travaux

2120 Vermessungsamt 2120 Service topographique et
cadastral

770 10 Anschaffung von Instrumenten
und Mobilien
Umzug des Vermessungsamtes

801 10 PTT-Gebühren
Umzug des Vermessungsamtes

Ubertrag

1 000.— 4 096.65 770 10 Acquisition d'instruments,
de mobiliers etc.
Déménagement de l'Office du
cadastre

2 000.— 2 044.90 801 10 Taxes des PTT
Déménagement de l'Office du
cadastre

A reporter5 255 216.80
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Nachkredite
Crédits

supplémentaires

1968

Fr.

5 255 216.80

2125 Planungsamt

800 Büroauslagen, Druck-
Buchbinderkosten
Vermehrte
Stellenausschreibungen

Übertrag 5 255 216.80 Report

2125 Office du plan d'aménagement

und 3 000.— 2 014.60 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Davantage de mises au concours
de places

22 Verkehrs-, Energie-
und Wasserwirtschaftsdirektion

2200 Sekretariat

770 Anschaffung von Mobilien
Büromöblierung für juristischen
Adjunkt

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten
Stark ansteigender Bedarf an
Briefpapier, Drucksachen und
Matrizen

10 000.— 2 324.30

II JLnrection des transports, de
l'énergie et de l'économie
hydraulique

2200 Secrétariat

770 Acquisition de mobilier
Ameublement d'un bureau pour
adjoint-juriste

4 000.— 1 013.55 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Besoins fortement accrus en
papier à lettres, imprimés et
stencils

2205 Verkehrsamt

770

771

801

Unterhalt der Mobilien

PTT-Gebühren
Dislokation des Verkehrsamtes

945 11 Beteiligungen an Flugplatz-
und Fluggesellschaften
1. Akontozahlung für Beteiligung
an einer zu gründenden
Luftfahrtunternehmung
(Tellair AG)

600,

500,

2205 Office des transports

Anschaffung von Mobilien 6 000.— 1 717.05 770

Anschaffung von Bodenteppichen

340.25 771

1 779.70 801

Acquisition de mobilier
Achat de tapis

Entretien du mobilier

Taxes des PTT
Déplacement de l'Office des
transports

-.— 12 000.— 945 11 Participation aux sociétés et
places d'aviation
Premier versement à titre de
participation à une future
entreprise de navigation
aérienne (Tellair SA)

2210 Wasser- und Energie¬
wirtschaftsamt

770 Anschaffung von Mobilien
Einrichtung eines neuen
Arbeitsplatzes

2210 Office de l'économie
hydraulique et énergétique

13 400.— 1 232.95 770 Acquisition de mobilier
Aménagement d'un nouveau
poste

2211 Gewässerschutz¬
laboratorium

770 1 Anschaffung von Mobilien,
Instrumenten, Apparaten und
Werkzeugen
Anschaffung von Ergänzungsgeräten

zum Gaschromatograph

Übertrag

10 000, 7 196.90

5 284 836.10

2211 Laboratoire de la protection
des eaux

770 1 Acquisition de mobilier,
d'instruments, d'appareils et
d'outils
Acquisition d'instruments
complémentaires pour la
Chromatographie à l'aide de gaz

A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

771 Unterhalt der Mobilien

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten

801 PTT-Gebühren und Fracht¬
ausgaben

810 Taggelder und Reiseauslagen

Nachkredite
Crédits

supplémentaires

1968

Fr.

5 284 836.10

2 500.—

1 000.—

2 500.—

4 000.—

458.15 771

431.70 800

614.60 801

989.55 810

Report

Entretien du mobilier

Frais de bureau, d'impression
et de reliure

Taxes des PTT et frais de
transport

Indemnités journalières et
frais de déplacement

23 Forstdirektion 23

2305 Forstinspektorat und 2305

Kreisforstämter

799 10 Verschiedene Sachausgaben 21 200.—
Vermehrte photogrammetrische
Verfahren für Aufnahme der
Waldbestände, dadurch werden
mehr Stichprobenflächen mit
Farbe und Röhren markiert

Direction des forêts

Inspectorat des forêts et offices
forestiers d'arrondissement

1 699.55 799 10 Autres dépenses
Développement du procédé pho-
togrammétrique pour prises de
vues des peuplements forestiers;
de ce fait, il existe davantage
de surfaces d'échantillonnage
marquées par de la couleur et
des tubes

800 Büroauslagen, Druck- und
Buchbinderkosten
Erhöhter Drucksachen- und
Büromaterialbedarf

26 000.— 1 674.45 800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Besoins accrus en imprimés et
matériel de bureau

810 Taggelder und Reiseauslagen 170 000.— 22 609.65 810

Vermehrte
Kilometerzuteilungen durch erhöhte
Aussentätigkeit. Erhöhung der
Bahntarife

Indemnités journalières et frais
de déplacement
Plus forte attribution de kilo-
mètres-auto en raison de
l'activité externe plus intense.
Relèvement des tarifs
ferroviaires

822 Reinigung, Heizung-, Elektrizität,
Gas und Wasser
Vermehrte Ausgaben durch
längere Dauer der Heizperiode

15 000.— 2 037.60 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Dépenses accrues dues à une
plus longue période de
chauffage

2310 Staatsforstverwaltung

640 Krankenversicherung
Erhöhung der Stundenlöhne

650 Ferienentschädigungen an
Waldarbeiter
Erhöhung der Stundenlöhne

744 Rüstlöhne und
Transportkosten
Erhöhung der Stundenlöhne

Übertrag

2310 Administration des forêts
domaniales

75 000.— 3 708.30 640 Assurance-maladie
Relèvement des salaires
horaires

175 000.— 16 005.— 650 Indemnité de vacances aux
ouvriers forestiers
Relèvement des salaires
horaires

2 400 000.— 59 157.40 744 Frais de façonnage et de
transport

5 394 222.05 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr.

Übertrag

Fr.

5 394 222.05 Report

771 Unterhalt von Maschinen und
Werkzeugen
Generalrevision des Landrovers
des Kreisforstamtes Interlaken.
Beschaffung eines Ersatzmotors
und Reparatur eines
Motorschlittens

90 000.— 5 873.30 771 Entretien des machines et des
outils
Revision générale de la land-
rover de l'Office forestier
d'Interlaken. Achat d'un moteur
de remplacement et réparation
d'un traîneau automobile

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität,
Gas und Wasser

893 Haftpflicht- und Sach¬
versicherungsprämien
Erhöhung der Stundenlöhne

947 10 Andere Staatsbeiträge
Mehrablieferung an den
Selbsthilfefonds

2 000.— 664.40 822

16 500.— 1 292.05 893

19 500.— 5 716.70

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

Primes d'assurance (responsabilité

civile et objets)
Relèvement des salaires horaires

947 10 Autres subventions de l'Etat
Versement supplémentaire au
Fonds d'entraide de l'économie
forestière

947 11 Einlage in zweckbestimmte
Fonds (Forstreservefonds)

Überweisung von 10 Prozent des
Reinertrages der Dienststelle
2310 gemäss eidgenössischen
Vorschriften

45 000.— 947 11 Placement dans le Fonds à
destination déterminée (Fonds
de réserve forestière)
Transfert du 10 °/o du produit
brut du Service 2310, selon
prescriptions fédérales

2315 Bergbauverwaltung 2315 Administration des mines

602 Taggelder und Entschädigungen
an die technische Fachkommission
Vermehrte Sitzungen der
technischen Fachkommission
wegen Erteilung einer
Erdölschürfbewilligung

3 000.— 2 733.25 602 Jetons de présence et indem¬
nités à la commission technique
Séances plus nombreuses de la
Commission technique en raison
de l'octroi d'un permis de
prospection pour la recherche de
pétrole

2320 Jagdverwaltung 2320 Administration de la chasse

860 Produktionsausgaben für Hebung
und Förderung der Jagd
Beschaffung von Futter für die
Fasanerie in der Wildzuchtanstalt
Eichholz, Wabern

4 000.— 2 083.85 860 Dépenses pour l'amélioration
et l'encouragement de la chasse
Achat de fourrage pour la
fasanerie de l'établissement
d'élevage de gibier d'Eichholz
à Wabern

24 Landwirtschaftsdirektion 24 Direction de l'agriculture

2400 Sekretariat 2400 Secrétariat

810 Taggelder und Reiseauslagen 18 000.— 751.40 810 Indemnités journalières et frais
de déplacement

820 Mietzinse 24 000.—- 705.— 820 Loyers

Übertrag 5 459 042.— A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

947 10 Staatsbeiträge zur Förderung
der Landwirtschaft im
allgemeinen
Entschädigung an die Entfernung
eines sharkaverseuchten
Baumschulbestandes

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1968

Fr.

5 459 042.— Report

147 000.— 6 955.50 947 10 Subventions de l'Etat en faveur
du développement de l'agriculture

en général
Indemnité pour la suppression
d'une pépinière atteinte de
maladie

2415116 Landwirtschaftliche Schule
Rütti-Zollikofen

2415 Schule

602 Taggelder und Entschädigungen
an die Mitglieder der
Aufsichtskommission

650 Ferien- und Freitags¬
entschädigungen

704 Unterhalt der Schulgebäude
Einrichtung einer Heizung in
der Filialklasse Worbenbad

762 Kostgelder für Schüler bei
Privaten
Verpflegung der Schüler der
neuen Filialklasse in Worben

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 63 000.—
Gas und Wasser
Erhöhung des Wassertarifs durch
die Gemeinde Zollikofen

2415/16 Ecole d'agriculture
Rütti-Zollikofen

2415 Ecole

3 000.— 479.90 602 Jetons de présence et indem¬
nités aux membres de la
Commission de surveillance

6 000.— 446.— 650 Indemnités pour vacances et
jours de congé

Entretien des bâtiments d'école
Installation d'un chauffage dans
la classe annexe de Worbenbad

14 000.— 10 311.95 704

35 000.- 6 565.20 762 Pensions d'élèves chez des
particuliers
Subsistance des élèves de la
nouvelle classe de Worben

6 848.80 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Relèvement du tarif de l'eau
par la commune de Zollikofen

2416 Landwirtschaft

704 Unterhalt der Witrschaftsgebäude 32 000.— 853.55 704

2416 Agriculture

771 Unterhalt der Mobilien
Vermehrte Reparaturen

820 Pachtzinse an Dritte
Mehr Pachtland

20 000,

2 100,

5 020.20 771

1 675.— 820

Entretien des bâtiments
agricoles

Entretien du mobilier
Réparations en plus grand
nombre

Fermages à des tiers
Davantage de terrain affermé

2420/22 Landwirtschaftliche Schule
Schwand-Münsingen

2420 Landwirtschaftliche Schule

704 Unterhalt der Schulgebäude
Unvorhergesehene Reparaturen
und Revisionen

Übertrag

2420/22 Ecole d'agriculture
Schwand-Münsingen

2420 Ecole d'agriculture

7 000.— 2 666.65 704 Entretien des bâtiments de
l'école
Réparations et revisions
imprévues

5 500 864.75 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr.

Übertrag

762 Kostgelder für Schüler bei
Privaten
Eröffnung einer Filialklasse
in Gwatt

810 Taggelder und Reiseauslagen

830 Entschädigung für besondere
Dienstleistungen
Vermehrte Beratungen durch die
Lokalberater

Fr.

5 500 864.75

62 000.— 16 231.60 762

19 000.—

34 000.—

18.60 810

1 474.95 830

Report

Pensions d'élèves chez des
particuliers
Ouverture d'une classe
succursale à Gwatt

Indemnités journalières et
frais de déplacement

Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales
Consultations plus nombreuses
données par le conseiller local

2422 Landwirtschaft

771 Unterhalt der Mobilien
Frühjahrsrevision zweier
Traktoren

15 000.— 3 615.05 771

153 000.— 57 070.75 860

3 200.— 227.35 893

2422 Agriculture

Entretien du mobilier
Revision de printemps de deux
tracteurs

Dépenses en vue de la
production
Dépense en plus pour fourrages
concentrés et achat
supplémentaire de bétail

Primes d'assurance (responsabilité

civile et objets)

860 Produktionsausgaben
Mehrausgabe für Kraftfuttermittel

und vermehrter
Viehankauf

893 Haftpflicht- und Sach¬
versicherungsprämien

2425/27 Landwirtschaftliche Schule
Waldhof-Langenthal

2425 Landwirtschaftliche Schule

797 Bücher, Karten, Zeitschriften, 14 500.
Zeitungen, Lehrmittel und übrige
Unterrichtsbedürfnisse
Zusätzliche Lehrbücher für den
Obstbau und die Obstverwertung

810 Taggelder und Reiseauslagen
Km-Entschädigungen für
verschiedene Stellvertreter

7 500.—

2425/27 Ecole d'agriculture
Waldhof-Langenthal

2425 Ecole d'agriculture

2 406.47 797 Livres, cartes, revues, journaux
et moyens d'enseignement
Manuels d'enseignement pour
l'arboriculture fruitière et
l'utilisation des fruits

1 931.75 810 Indemnités journalières et frais
de déplacement
Indemnités kilométriques pour
différents remplaçants

2427 Landwirtschaft

860 Produktionausgaben

Tiere in Rindviehstall ersetzt.
Vermehrter Verbrauch an Kraftfutter

sowie an Treibstoff für die
Traktoren

Übertrag

2427 Agriculture

106 000.— 11 291.35 860

5 595 132.62

Dépenses en vue de la
production
Remplacement d'animaux dans
l'étable des bovidés.
Consommation accrue de
fourrages concentrés ainsi que
de carburant pour les tracteurs

A reporter

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

2430/32 Landwirtschaftliche Schule
Courtemelon-Delsb erg

2430 Landwirtschaftliche Schule

650 Ferien- und Feitags- 3 500.—
entschädigungen

797 Bücher, Karten, Zeitschriften 20 000.—
Zeitungen, Lehrmittel und übrige
Unterrichtsbedürfnisse

800 Büroauslagen, Druck- und 4 500.—
Buchbinderkosten

801 PTT-Gebühren und Fracht- 7 000.—
ausgaben

810 Taggelder und Reiseauslagen 20 000.—

Vermehrte Reiseauslagen wegen
Anstellung neuer technischer
Berater

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 18 000.—
Gas und Wasser
Erhöhte Heizungs- und
Elektrizitätskosten

893 Haftpflicht- und Sach- 1 000.—
Versicherungsprämien

899 Verschiedene Verwaltungskosten 2 500.—

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1968

Fr.

5 595 132.62 Report

2430/32 Ecole d'agriculture
Courtemelon-Delémont

2430 Ecole d'agriculture

518.30

1 910.26

373.—

88.50

10 339.—

650

797

800

801

810

4 757.20 822

893

Indemnités pour vacances et
jours de congé

Livres, cartes, revues, journaux
et moyens d'enseignement

Frais de bureau, d'impression
et de reliure

Taxes des PTT et frais de
transport

Indemnités journalières et
frais de déplacement
Frais de déplacement accrus par
suite de l'engagement de
nouveaux conseillers techniques

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Frais plus élevés de chauffage
et d'électricité

Primes d'assurance (responsabilité

civile et objets)
16.25

725.55 899 Autres frais d'administration

2431 Haushaltungsschule 2431 Ecole ménagère

761 Nahrung
Mehr Schülerinnen

8 000.— 2 329.20 761 Nourriture
Elèves plus nombreuses

797 Bücher, Karten, Zeitschriften, 3 000.-

Zeitungen, Lehrmittel und
übrige Unterrichtsbedürfnisse

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 4 500.-
Gas und Wasser

Auffüllung eines neuen Öltanks

940 Stipendien

257.75 797 Livres, cartes, revues, journaux
et moyens d'enseignement

3 475.20 822 Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Remplissage d'une nouvelle
citerne à mazout

400.— 200.— 940 Bourses

2432 Landwirtschaft

860 Produktionsausgaben

Erhöhung des Tierbestandes

Übertrag

2432 Agriculture

80 000.— 17 089.80 860 Dépenses en vue de la
production
Augmentation de l'effectif
des animaux

5 637 212.63 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968

Übertrag

2435/37 Bergbauernschule Hondrich

2435 Alpschule

650 Ferien- und Freitags¬
entschädigungen

760 Wäsche, Wäscherei und
Ausrüstungen

801 PTT-Gebühren und Fracht¬
ausgaben

830 Entschädigungen an Dritte für
besondere Dienstleistungen usw.

1968

Fr. Fr.

5 637 212.63

3 000.-

3 000.—

3 000.—

56 800.-

Report

2435/37 Ecole alpestre Hondrich

2435 Ecole alpestre

501.— 650 Indemnités pour vacances et
jours de congé

510.90 760 Linge, effets et blanchissage

325.95 801 Taxes des PTT et frais de
transport

482.20 830 Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales, etc.

2436 Haushaltungsschule

792 Medikamente, Verbandstoffe und
übrige ärztliche Bedürfnisse

820 Mietzinse

2436 Ecole ménagère

100.— 84.— 792 Médicaments, matériel de
pansement et autres besoins
médicaux

7 600.— 400.— 820 Loyers

2437 Landwirtschaft

771 Unterhalt der Mobilien 2 500.—

860 Produktionsausgaben 54 000.—

Ausdehnung der Schweinezucht

893 Haftpflicht- und Sach- 1 600.—
Versicherungsprämien

2437

541.40 771

7 526.95 860

15.80 893

Agriculture

Entretien du mobilier

Dépenses en vue de la
production
Extension de l'élevage des porcs

Primes d'assurance (responsabilité

civile et objets)

2441 Molkerei

704 Unterhalt der Molkereigebäude 13 000.— 17 996.65 704

Reparatur und Änderung der
bestehenden Kühlwasseranlage

770 Anschaffung von Mobilien, 65 900.— 4 034.50 770
Maschinen, Geräten und Werkzeugen

Anschaffung einer Heisswasser-
erzeugungsanlage zum Platten-
pasteur

2441 Laiterie

771 Unterhalt der Mobilien 12 000.-

Anschaffung einer Heisswasser-
erzeugungsanlage zum Platten-
pasteur

821 Mietzinse an den Staat 20 000.

Erhöhung des Pachtzinses

Übertrag

7 920.- 771

10 000.— 821

5 687 551.98

Entretien du bâtiment de la
laiterie
Réparation et modification de
l'installation d'eau réfrigérante

Acquisition de mobilier,
de machines, d'instruments et
d'outils
Achat d'un appareil pour la
préparation de l'eau chaude

Entretien du mobilier
Achat d'un appareil pour la
production d'eau chaude nécessaire

à la pasteurisation

Loyers à l'Etat
Hausse du fermage

A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

2442

602

792

Übertrag

Zentralstelle für
milchwirtschaftlichen Kontroll- und
Beratungsdienst

Taggelder und Entschädigungen
Vermehrte Reiseentschädigungen

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

5 687 551.98

3 000.—

810 Taggelder und Reiseauslagen

Erhöhung der
Taggeldentschädigung

82 000.—

Report

2442 Centrale cantonale d'inspection
et de consultation en matière
d'économie laitière

2 371.95 602

Kosten Laboruntersuchungen 139 000.— 9 804.60 792

Sekretionsstörungen bei
ausserordentlich vielen Kühen,
dadurch vermehrte
Laboruntersuchungskosten

1 876.90 810

Jetons de présence et indemnités
Augmentation des indemnités
de déplacement

Frais pour analyses de
laboratoire
Troubles de la sécrétion chez de
très nombreuses vaches, d'où
frais élevés d'analyses de
laboratoires

Indemnités journalières
frais de déplacement
Relèvement des jetons de
présence

et

und 2445/46 Ecole d'arboriculture et
d'horticulture Oeschberg

2445 Ecole

2445/46 Schule für Obst-, Gemüse-
Gartenbau Oeschberg

2445 Schule

641 Unfallversicherung
Inklusive neu eröffnete
Lehrlingsschule

704 Unterhalt der Schulgebäude
und der Gartenanlagen

761 Nahrung
Inklusive neu eröffnete
Lehrlingsschule

771 Unterhalt der Mobilien
Inklusive neu eröffnete
Lehrlingsschule

801 PTT-Gebühren und Fracht¬
ausgaben

822

860 1 Produktionsausgaben für den
Schulgarten
Inklusive neu eröffnete
Lehrlingsschule

893 Haftpflicht- und Sach¬
versicherungsprämien
Inklusive neu eröffnete
Lehrlingsschule

4 100.— 2 365.90 641

16 000.— 1 695.— 704

61 600.— 20 643.40 761

6 000.— 1 073.— 771

3 500.— 349.70 801

43 000.— 11 034.15 822

39 500.— 16 449.65

2 500.— 319.95 893

Assurance contre les accidents
Y compris école pour apprentis
ouverte récemment

Entretien des bâtiments
scolaires et des jardins

Nourriture
Y compris école pour apprentis
ouverte récemment

Entretien du mobilier
Y compris école pour apprentis
ouverte récemment

Taxes des PTT et frais de
transport

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Y compris école pour apprentis
ouverte récemment

Primes d'assurance (responsabilité

civile et objets)
Y compris école pour apprentis
ouverte récemment

Reinigung, Heizung, Elektrizität,
Gas und Wasser
Inklusive neu eröffnete
Lehrlingsschule

860 1 Dépenses en vue de la
production du jardin de l'école
Y compris école pour apprentis
ouverte récemment

Übertrag 5 755 536.18 A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

2446 Landwirtschaft

704 Unterhalt der Wirtschafts¬
gebäude

860 Produktionsausgaben

Inklusive neu eröffnete
Lehrlingsschule

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

5 755 536.18 Report

2446 Agriculture

1 000.— 631.20 704 Entretien des bâtiments

62 000.— 15 794.20 860 Dépenses en vue de la
production
Y compris école pour apprentis
ouverte récemment

2447 Kantonale Zentralstelle zur
Förderung des Obstbaues und
der Obstverwaltung

2447 Office central cantonal pour
l'encouragement de l'arboriculture

et de l'utilisation des
fruits

810 Taggelder und Reiseauslagen 2 700, 283.05 810 Indemnités journalières et
frais de déplacement

25 Fürsorgedirektion

2500 Sekretariat

751 Unterstützungsausgaben für
Kantonsfremde
Vermehrte Unterstützungen

799 Verschiedene Sachausgaben

942 14 Beiträge an die Bekämpfung
des Alkoholismus

Mehrkosten durch Vorsorgetätigkeit.

Erhöhte Löhne der hauptamtlich
tätigen Vorsorger und Fürsorger

25 Direction des œuvres sociales

2500 Secrétariat

30 000.— 5 576.15 751 Dépenses pour assistance à des
ressortissants du canton
Secours alloués en plus grand
nombre

1 000.— 594.40 799 Autres dépenses

567 200.— 60 000.— 942 14 Subventions en faveur de la
lutte contre l'alcoolisme, y
compris les secours en nature
Frais en plus dus à des actions
prophylactiques.
Salaires élevés des assistants
cantonaux pour lutter contre
l'alcoolisme et renseigner la
population sur les dangers de ce
vice ainsi que des assistants
sociaux occupés à plein temps

942 15 Beiträge für invalide Kinder 700 000.— 19 954.

Mehr beitragsberechtigte Kinder

942 16 Verschiedene Beiträge
Jubiläumsgabe zum
sechzigjährigen Bestehen der Schule
für soziale Arbeit in Zürich

4 000, 4 800.-

942 15 Subventions en faveur
d'enfants invalides
Davantage d'enfants ayant
droit à une subvention

942 16 Autres subventions
Don à l'occasion du 60e
anniversaire de l'Ecole
de travail social à Zurich

Übertrag 5 863 169.18 A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Ubertrag

2515/16 Knabenerziehungsheim
Aarwangen

2515 Heimbetrieb

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

5 863 169.18

—26 014.45

Report

2515/16 Foyer d'éducation pour
garçons Aarwangen

2515 Exploitation du Foyer

642 Contributions d'employeur
Nouveau compte

2516 Landwirtschaft

860 Produktionsausgaben

Dagegen Mehreinnahmen auf
Konto 311

50 000.— 13 787.50

2516 Agriculture

860 Dépenses en vue de la
production
En revanche recettes en plus
s. compte 311

2520/21 Knabenerziehungsheim Erlach

2520 Heimbetrieb

602 Taggelder und Entschädigungen
an die Mitglieder der
Aufsichtskommission

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität,
Gas und Wasser
Erhöhung Stromtarif und
Wasserzins

893 Haftpflicht- und Sach¬
versicherungsprämien

2520/21 Foyer d'éducation pour
garçons Cerlier

2520 Exploitation du Foyer

500.— 49.30 602

-.— 35 758.90 642

23 700.— 2 725.— 822

1 300.— 411.90 893

Jetons de présence et
indemnités aux membres de la
Commission de surveillance

Contributions d'employeur
Nouveau compte

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau
Relèvement du tarif de
l'électricité et du droit d'eau

Primes d'assurance (responsabilité

civile et objets)

2521 Landwirtschaft

860 Produktionsausgaben

Dagegen Mehreinnahmen auf
Konto 311

76 000.—

2521 Agriculture

1 748.20 860 Dépenses en vue de la
production
En revanche, recettes en plus
s. compte 311

2525/26 Knabenerziehungsheim Landorf

2525 Heimbetrieb

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

2525/26 Foyer d'éducation pour
garçons Landorf

2525 Exploitation du Foyer

26 914.10 642 Contributions d'employeur
Nouveau compte

2526 Landwirtschaft

704 Unterhalt der Wirtschafts¬
gebäude
Vermehrte Reparaturen

Ubertrag

2526 Agriculture

3 900.— 1 972.40 704 Entretien des bâtiments
agricoles
Réparations plus nombreuses

5 972 550.93 A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget

1968

Fr.

Übertrag

2530/31 Knabenerziehungsheim Oberbipp

2530 Heimbetrieb

602 Taggelder und Entschädigungen
an die Mitglieder der
Aufsichtskommission

Crédits
supplémentaires

1968

Fr.

5 972 550.93

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

704 Unterhalt der Gebäude

754 Arzt-, Spital- und Heilungs¬
kosten der Zöglinge

801 PTT-Gebühren und Fracht¬
ausgaben

400.—

4 700.—

3 000.—

3 000.—

899 Verschiedene Verwaltungskosten 1 000.

Vermehrte Insertionskosten

Report

2530/31 Foyer d'éducation pour
garçons Oberbipp

2530 Exploitation du Foyer

29.— 602 Jetons de présence et indem¬
nités aux membres de la
Commission de surveillance

Contribution d'employeur
Nouveau compte

704 Entretien des bâtiments

754 Frais de soins médicaux,
d'hôpital et de guérison pour
les pensionnaires

801 Taxes des PTT et frais de
transport

899 Autres frais d'administration
Frais d'annonces plus élevés

25 852.65 642

315.10

693.20

697.90

3 455.20

2531 Landwirtschaft

820 Pachtzinse an Dritte

860 Produktionsausgaben

Vermehrte Viehankäufe

2531 Agriculture

7 000.— 1 028.80 820 Fermages à des tiers

60 000.— 30 691.20 860 Dépenses en vue de la
production
Achats complémentaires de
bétail

2535/36 Mädchenerziehungsheim Brüttelen

2535 Heimbetrieb

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

650 Ferien- und Freitags¬
entschädigungen

801 PTT-Gebühren und Fracht¬
ausgaben

5 500,

2 600.—

2535/36 Foyer d'éducation pour
filles Bretiège

2535 Exploitation du Foyer

21 374.15 642 Contributions d'employeur
Nouveau compte

1 410.— 650 Indemnités pour vacances et
jours de congé

748.70 801 Taxes des PTT et frais de
transport

2536 Landwirtschaft

770 Anschaffung von Mobilien,
Maschinen, Geräten und
Werkzeugen
Anschaffung eines Ladewagens

Übertrag

2536 Agriculture

3 000.— 6 411.10 770

6 065 257.93

Acquisition de mobilier, de
machines, d'instruments et
d'outils
Acquisition d'une auto-
chargeuse

A reporter
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Voranschlag
Budget

1968

Fr.

Übertrag

2540/41 Mädchenerziehungsheim
Kehrsatz

2540 Heimbetrieb

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

754 Arzt-, Spital- und Heilungs¬
kosten der Zöglinge

760 Kleider, Wäsche, Wäscherei
und Ausrüstungen

801 PTT-Gebühren- und Fracht¬
ausgaben

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1968

Fr.

6 065 257.93

2 000.—

23 000.—

3 500.—

Report

2540/41 Foyer d'éducation pour
filles Kehrsatz

2540 Exploitation du Foyer

24 520.65 642 Contributions d'employeur
Nouveau compte

707.30 754 Frais de soins médicaux,
d'hôpital et de guérison pour les
pensionnaires

1 054.74 760 Vêtements, linge, effets et
blanchissage

585.75 801 Taxes des PTT et frais de
transport

2541 Landwirtschaft

704 Unterhalt der Wirtschafts- 2 000.—
gebäude

770 Anschaffung von Mobilien, 2 000.—
Maschinen, Geräten und
Werkzeugen

771 Unterhalt der Mobilien 3 500.—

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität 2 400.—
Gas und Wasser

860 Produktionsausgaben 57 000.—

2541 Agriculture

400.60 704

208.65 770

602.95 771

659.90 822

2 645.35 860

Entretien des bâtiments
agricoles

Acquisition de mobilier, de
machines, d'instruments et
d'outils

Entretien du mobilier

Nettoyage, chauffage,
électricité, gaz et eau

Dépenses en vue de la
production

2545/46 Mädchenerziehungsheim
Loveresse

2545 Heimbetrieb

642 Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

761 Nahrung 42 000.—

2545/46 Foyer d'éducation pour
filles Loveresse

2545 Exploitation du Foyer

11 801.25 642 Contributions d'employeur
Nouveau compte

6 244.80 761 Nourriture

2555 Sprachheilschule Münchenbuchsee

642

704

Arbeitgeberbeiträge
Neues Konto

Unterhalt der Gebäude 6 000.

Reparaturen von sanitären Anlagen,
Entkalkungen sämtlicher Boiler,
Vergrösserungen der Garderobeanlagen

im Bubenhaus

Übertrag

2555 Ecole logopédique
Münchenbuchsee

—.— 41 399.70 642

1 264.70 704

6 157 354.27

Contributions d'employeur
Nouveau compte

Entretien des bâtiments
Réparations d'installations
sanitaires, détartrage de tous les
chauffe-eau, agrandissement
des vestiaires dans la maison
des garçons

A reporter
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Report

771 Entretien du mobilier
Transformation de l'installation
électro-acoustique pour
l'entraînement logopédique

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1968 1968

Fr. Fr.

Übertrag 6 157 354.27

771 Unterhalt der Mobilien 2 500.— 6 461.60
Umbau der elektroakustischen
Gruppen-Sprachtrainingsanlage

26 Gemeindedirektion

2600 Sekretariat und Inspektorat

771 Unterhalt der Mobilien 1 100.— 164.35

810 Taggelder und Reiseauslagen 12 000.— 206.50

Total 6 164 186.72

Die durch den Regierungsrat bewilligten
Nachkredite ergaben in den

vorangehenden fünf Jahren folgende
Totalbeträge:

1963
1964
1965
1966
1967

II.
In analoger Anwendung von Artikel 29 des

Gesetzes vom 3. Juli 1938 über die Finanzverwaltung
nimmt der Grosse Rat zustimmend Kenntnis

davon, dass der Regierungsrat bis 31. Dezember

1968 folgende Nachsubventionen gewährt hat:

Zugesicherte
Beiträge

Subventions
allouées

Fr.

Mehrkosten bei der Erweiterung des 124 887.—
alten Primarschulhauses in Melchnau
infolge Teuerung. GRB vom 3. November
1964, zu Lasten Konto 2000 939 10

Mehrkosten beim Neubau eines zwei- 457 543.—
klassigen Primarschulhauses in Matten
(Gemeinde St. Stephan) infolge Teuerung.

GRB vom 2. September 1963, zu
Lasten Konto 2000 939 10 und 11

Mehrkosten beim Ausbau der Strasse 59 500.—
Burgdorf-Kaltacker-Lueg-Affoltern
infolge zusätzlicher Arbeiten. RRB vom
16. August 1966, zu Lasten Konto
2110 939 10

Ubertrag

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969

26 Direction des affaires
communales

2600 Secrétariat et inspectorat

771 Entretien du mobilier

810 Indemnités journalières et
frais de déplacement
Total

Les crédits supplémentaires accordés
par le Conseil-exécutif ont atteint,
au cours des cinq années précédentes,
les montants suivants:

Fr.
6 658 812.90
5 244.750.41
3 127 800.44
2 322 870.75
2 092 748.81

II.
En exécution, par analogie, de l'article 29 de la

loi du 3 juillet 1938, sur l'administration des finances
de l'Etat, le Grand Conseil prend acte du fait

que le Conseil-exécutif a alloué jusqu'au 31
décembre 1968 les subventions complémentaires
suivantes:

Nacksubventianen

Subventions
complémentaires

Fr.
11 837.— Frais supplémentaires lors de l'agran¬

dissement de l'ancienne maison d'école
primaire de Melchnau, dus au
renchérissement. AGC du 3 novembre 1964, à
charge du compte 2000 939 10

7 146.95 Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une maison d'école primaire
de deux classes à Matten (St. Stephan),
dus au renchérissement. AGC du 2
septembre 1963, à charge des comptes
2000 939 10 et 11

16 800.— Frais supplémentaires lors de l'amé¬
nagement de la route Berthoud-Kalt-
acker-Lueg-Affoltern, par suite de
travaux supplémentaires. AGC du 16
août 1966, à charge du compte
2110 939 10

35 783.95 A reporter

37
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Zugesicherte Nachsutventionen

Beiträge Subventions
Subventions complémen-

allouées taires

Fr. Fr.

Übertrag 35 783.95

Mehrkosten beim Neubau eines Primär- 263 605.—
schulhauses mit Turnanlagen und
Lehrerwohnhaus in Biembach (Gemeinde
Hasle bei Burgdorf) infolge schlechtem
Baugrund und Teuerung. GRB vom
3. Februar 1964, zu Lasten Konto
2000 939 10

Ergänzungsbeitrag für die Sanierung 320 146.—
der beiden bestehenden Schulhäuser
und die Erstellung eines Erweiterungsbaues

samt Turnanlagen in Heiligen-
schwendi infolge revidierter Abrechnung.

GRB vom 12. Februar 1962, zu
Lasten Konto 2000 939 10

Mehrkosten beim Umbau des Primär- 85 000.—
schulhauses Blankenburg/Betelried
(Gemeinde Zweisimmen) infolge Teuerung.
GRB vom 14. September'1966, zu Lasten
Konto 2000 939 10

Mehrkosten beim Schulhausanbau in 299 918.—
Gsteig bei Gstaad infolge Teuerung.
GRB vom 11. Mai 1964, zu Lasten Konto

2000 939 10 und 2002 930 21

Mehrkosten beim Umbau des Schul- 155 106.—
hauses in Les Enfers infolge
unvorhergesehener Arbeiten. GRB vom
8. Februar 1966, zu Lasten Konto
200 939 10

Mehrkosten beim Bau des Personal- 427 570.—
hauses des Bezirksspitals Schwarzen-
burg. GRB vom 7. Februar 1966, zu
Lasten Konto 1400 949 1

Mehrkosten beim Bau einer Primär- 327 778.—
schulanlage in Schelten infolge Teuerung.

GRB vom 11. Mai 1964, zu Lasten
Konto 2000 939 10

Mehrkosten beim Ausbau des Primär- 112 060.—
schulhauses Helgisried-Rohrbach
(Gemeinde Rüeggisberg) infolge Teuerung.
GRB vom 8. Februar 1966, zu Lasten
Konto 2000 939 10

Übertrag

Report

46 352.50 Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une maison d'école primaire
avec installations pour la gymnastique
et maison d'habitation pour le corps
enseignant à Biembach (commune de
Hasle b. B.), par suite de la mauvaise
composition du sous-sol et en raison du
renchérissement. AGC du 3 février 1964,
à charge du compte 2000 939 10

25 937.90 Subvention complémentaire pour la re¬
mise en état de deux maisons d'écoles
existantes et l'agrandissement de l'école
primaire avec installations pour la
gymnastique à Heiligenschwendi, à la
suite de le revision du décompte. AGC
du 12 février 1962, à charge du compte
2000 939 10

3 380.— Frais supplémentaires lors de la trans¬
formation de la maison d'école primaire
de Blankenburg/Betelried (commune de
Zweisimmen), par suite du renchérissement.

AGC du 14 septembre 1966, à
charge du compte 2000 939 10

8 148.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une annexe à la maison
d'école de Gsteig bei Gstaad, dus au
renchérissement. AGC du 11 mai 1964, à
charge des comptes 2000 939 10 et
2002 930 21

17 602.— Frais supplémentaires lors de la trans¬
formation de la maison d'école primaire
des Enfers, par suite de travaux
imprévus. AGC du 8 février 1966, à charge
du compte 2000 939 10

9 945.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction de la maison du personnel de
l'hôpital de district de Schwarzenburg.
AGC du 7 février 1966, à charge du
compte 1400 949 1

24 932.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une maison d'école primaire
à La Scheulte, dus au renchérissement.
AGC du 11 mai 1964, à charge du
compte 2000 939 10

6 035.— Frais supplémentaires lors de l'amé¬
nagement de la maison d'école primaire
de Helgisried-Rohrbach (commune de
Rüeggisberg), par suite du renchérissement.

AGC du 8 février 1966, à charge

_ du compte 2000 939 10

178 116.35 A reporter
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Zugesicherte
Beiträge

Subventions
allouées

Fr.

Übertrag

Ergänzungsbeitrag für den Anschluss der 79 280.—
Lehrerwohnungen zum Primarschulhaus

Bumbach (Gemeinde Schangnau)
an die Zentralheizung. GRB vom 19.
September 1967, zu Lasten Konto
2000 939 10

Mehrkosten beim Bau einer Turnhalle 53 800.—
und eines Kindergartens in Evilard
infolge Teuerung. RRB vom 11. Februar
1964, zu Lasten Konto 2000 939 10

Mehrkosten bei der Erstellung einer 950 855.—
Primarschulanlage in Bönigen infolge
Teuerung. GRB vom 13. November 1958,
zu Lasten Konto 2000 939 10

Mehrkosten der Hofsanierung Plötsch- 87 000.—
weid, Gemeinde Rüti bei Riggisberg.
GRB vom 17. November 1965, zu Lasten
Konto 2410 947

Mehrkosten bei der Alpverbesserung 108 500.—
Lischerli, Gemeinde Guggisberg. GRB
vom 17. September 1959, zu Lasten
Konto 2410 947

Mehrkosten für die Erweiterung der 69 300.—
elektrischen Installationen im Bezirksspital

Interlaken infolge Erhöhung der
subventionsberechtigten Kosten. GRB
vom 6. September 1966, zu Lasten
Konto 1400 949 1

Mehrkosten der Erweiterungsbauten 1 500 120.—
des Säuglings- und Mütterheims El-
fenau infolge zusätzlicher Einrichtungen.

GRB vom 8. Februar 1967, zu
Lasten Konto 1400 949 40

Mehrkosten bei der Erstellung einer 177 712.—
Primarschulanlage auf dem Tscharner-
gut in Bümpliz, Gemeinde Bern infolge
Teuerung. GRB vom 12. Februar 1962,
zu Lasten Konto 2000 939 10

Mehrkosten beim Neubau einer Turn- 388 075.—
halle und eines Gemeindehauses in Lau-
perswil infolge Teuerung und
Mehrarbeiten. GRB vom 15. September 1964,
zu Lasten Konto 2000 939 10

Nach8ubventionen

Subventions
complémentaires

Fr.

178 116.35 Report

10 688.— Subvention complémentaire pour rac¬
corder au chauffage de la maison
d'école primaire de Bumbach (commune
de Schangnau) les logements destinés
au corps enseignant. AGC du 19
septembre 1967, à charge du compte
2000 939 10

8 778.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une salle de gymnastique et
d'un jardin d'enfants à Evilard dus au
renchérissement. ACE du 11 février
1964, à charge du compte 2000 939 10

39 009.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'un groupe scolaire à Bönigen,
dus au renchérissement. AGC du 13
novembre 1958, à charge du compte
2000 939 10

6 000.— Frais supplémentaires pour la remise
en état de la ferme Plötschweid,
commune de Rüti bei Riggisberg. ACE du
17 novembre 1965, à charge du compte
2410 947

3 500.— Frais supplémentaires lors de l'amé¬
lioration de l'alpage Lischerli, commune
de Guggisberg. AGC du 17 septembre
1959, à charge du compte 2410 947

13 860.— Frais supplémentaires lors de l'agran¬
dissement des installations électriques
de l'hôpital de district d'Interlaken, dus
à l'augmentation des frais subvention-
nables. AGC du 6 septembre 1966, à
charge du compte 1400 949 1

53 822.— Frais supplémentaires lors de l'agran¬
dissement du Home pour mères et
nourrissons de l'Elfenau, dus à des
installations complémentaires. AGC du 8

février 1967, à charge du compte
1400 949 40

2 423.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'un complexe scolaire au
Tscharnergut à Bümpliz, commune de
Berne, dus au renchérissement. AGC du
12 février 1962, à charge du compte
2000 939 10

15 063.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une salle de gymnastique
et d'une maison de commune à Lau-
perswil, par suite du renchérissement
et de travaux complémentaires. AGC
du 15 septembre 1964, à charge du
compte 2000 939 10

Übertrag 331 259.35 A reporter



36

Zugesicherte
Beiträge

Subventions
allouées

Fr.

Übertrag

Mehrkosten bei der Erstellung einer 272 060.—
Primär- und Sekundärschulanlage in
Pruntrut infolge Teuerung. GRB vom
13. Februar 1963, zu Lasten Konto
2000 939 10

Mehrkosten beim Neubau einer Sekun- 906 206.—
darschulanlage mit Turnhalle, Turnanlagen,

Singsaal und Abwartswohnung
in Jegenstorf infolge Teuerung. GRB
vom 4. Mai 1965, zu Lasten Konto
2000 939 10

Mehrkosten für die Gesamtmelioration 640 850.—
Hindelbank infolge Erhöhung der
beitragsberechtigten Kosten. GRB vom
23. November 1960, zu Lasten Konto
2410 947

Mehrkosten der Gesamtmelioration 330 000.—
Attiswil infolge Teuerung. GRB vom
13. September 1957, zu Lasten Konto
2410 947 1

Mehrkosten für die Bodenverbesserung 171 000.—
der Weganlage Wiler-Wilerallmend,
Sigriswil infolge Teuerung und zusätzlicher

Arbeiten. GRB vom 23. Mai 1956,
zu Lasten Konto 2410 937

Mehrkosten für die Erstellung eines 116 933.—
Primarschulhauses in Bütikofen, Kirchberg

infolge Teuerung und Mehrarbeiten.
GRB vom 2. September 1963, zu

Lasten Konto 2000 939 10

Total

Bern, den 28. März 1969

Der Finanzdirektor:
Moser

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen

Rat gewiesen.

Bern, den 11. April 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Naohsubventioncii

Subventions
complémentaires

Fr.

331 259.35 Report

43 635.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'un complexe scolaire
primaire et secondaire à Porrentruy, par
suite du renchérissement. AGC du 13

février 1963, à charge du compte
2000 939 10

31 408.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une maison d'école secondaire

avec salle de gymnastique,
installations pour la gymnastique, salle de
chant et logement pour le concierge à
Jegenstorj, par suite du renchérissement.

AGC du 4 mai 1965, à charge du
compte 2000 939 10

24 150.— Frais supplémetnaires lors des amélio¬
rations foncières intégrales d'Hindel-
bank, par suite de l'augmentation des
dépenses admises au subventionnement.
AGC du 23 novembre 1960, à charge du
compte 2410 947

11 400.— Frais supplémentaires des améliora¬
tions foncières intégrales d'Attiswil dus
au renchérissement. AGC du 13
septembre 1957, à charge du compte
2410 947 1

7 800.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction du chemin Wiler-Wilerallmend
(améliorations foncières) Sigriswil, par
suite du renchérissement et travaux
complémentaires. AGC du 23 mai 1956,
à charge du compte 2410 937

13 183.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une maison d'école primaire
à Bütikofen, Kirchberg, par suite du
renchérissement et de travaux
complémentaires. AGC du 2 septembre 1963,
à charge du compte 2000 939 10

462 835.35 Total

Berne, le 28 mars 1969

Le Directeur des finances:
Moser

Approuvé par le Conseil-exécutif et transmis au
Grand Conseil.

Berne, le 11 avril 1969

Au nom du Conseil-exécutif,
le président:

Huber

le chancelier:
Hof



Beilage JV° 24

Antrag des Regierungsrates Proposition du Conseil-exécutif
vom 11. April 1969 du 11 avril 1969

Vortrag der Finanzdirektion an den Regierungs- Rapport de la Direction des finances au Conseil-
rat zuhanden des Grossen Rates über die exécutif à l'intention du Grand Conseil concernant

les

Nachkredite Crédits supplémentaires
für das Jahr 1969 pour l'année 1969

1. Serie lère série

Gemäss Artikel 17 Absatz 1 des Gesetzes vom
29. September 1968 über den Finanzhaushalt des
Staates Bern werden die folgenden Nachkredite
angefordert:

Voranschlag
Budget

1969

Fr.

11 PräsidialVerwaltung

1101 Amt für Beziehungen zur
Öffentlichkeit

830 Entschädigungen an Dritte für 2 000.—
besondere Dienstleistungen usw.
Auftragserteilung an das
Historische Seminar der
Universität Freiburg im
Zusammenhang mit der Jurafrage

Les crédits supplémentaires suivants sont
demandés en vertu de l'article 17, alinéa 1, de la loi
du 29 septembre 1968 sur les finances de l'Etat
de Berne:

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1969

Fr.

11 Administration présidentielle

1101 Office des relations publiques

10 500.— 830 Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales, etc.
Etude demandée au
Séminaire d'histoire de
l'Université de Fribourg en
rapport avec la question
jurassienne

16 Polizeidirektion

1620 Strassenverkehrsamt

945 Staatsbeiträge für das Motor¬
fahrzeugwesen
Erhöhung des Beitrages an die
interkantonale Kommission für
den Strassenverkehr auf Grund
des massgebenden Motorfahrzeugbestandes

am 30. September 1968

16 000.— 2 000,

16 Direction de la police

1620 Office de la circulation routière

945 Subventions de l'Etat pour
affaires de circulation routière
Augmentation de la subvention
à la Commission intercantonale
pour la circulation routière
basée sur l'effectif déterminant
des véhicules à moteur au
30 septembre 1968

19 Finanzdirektion

1955 Abteilung für Datenverarbeitung

770 Anschaffung von Mobilien
Anschaffung eines
Motorlochers

Übertrag

19 Direction des finances

1955 Division du traitement de
l'information

65 000.— 5 000.— 770 Acquisition de mobilier
Acquisition d'une perforatrice
à moteur

17 500.— A reporter
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771 Unterhalt der Mobilien
Dito für dessen Unterhalt

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1969 1969

Übertrag

Fr.

12 000.—

Fr.

17 500,

500.— 771

Report

Entretien du mobilier
Entretien de la perforatrice
à moteur

20 Erziehungsdirektion

2000 Verwaltung

899 Verschiedene Verwaltungskosten 59 000.—

Beitrag an die Schweizerische
Hochschulkonferenz

941 14 11 Kunstmuseum 395 000.—

Erhöhung des ordentlichen
Beitrages wegen Nachzahlung
der Teuerungszulage

941 14 17 Staatsbeiträge an die Stadt- 969 000.—
theater Bern und Biel
Neue Tonanlage im Stadttheater
Bern

20 Direction de l'instruction
publique

2000 Administration

11 000.— 899 Autres frais d'administration
Subside à la conférence
universitaire suisse

13 170.— 941 14 11 Musée des Beaux-arts
Relèvement de la subvention
ordinaire de l'Etat en raison de
l'allocation de renchérissement
complémentaire

9 400.— 941 14 17 Subvention de l'Etat pour les
théâtres de Berne et de Bienne
Nouvelle installation de
sonorisation au Théâtre
municipal de Berne

2002 Primarschulen 2002 Ecoles primaires

940 16 Beitrag an die zusätzliche 600 000.— 40 000.— 940 16 Subvention pour la formation
Ausbildung von Lehrkräften supplémentaire de membres du

corps enseignant
Zusätzliche Kindergärtnerinnen- Classe supplémentaire de
klasse jardinières d'enfants

21 Baudirektion 21 Direction des travaux publics

2115 Nationalstrassenbau 2115 Construction des routes
nationales

—.— 168 000.—

Neue Vorschriften des Bundes.
Diese Ausgaben werden wie bis
anhin vom Bund zu rund
84 Prozent zurückerstattet.
Aufteilung des Gesamtkredites auf
die entsprechenden Ausgabenkonten

iNuuveiies prescriptions
Confédération.
Comme jusqu'à présent, enviro
le 84 % de ces dépenses sera
restitué.
Répartition du crédit total entr
les comptes de dépenses s'y
rapportant

Total 259 570, Total
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Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des oben erwähnten
Gesetzes hat der Regierungsrat folgende
Nachkredite beschlossen und legt sie dem Grossen Rat
zur Genehmigung vor.

Voranschlag
Budget

1969

Fr.

13 Volkswirtschaftsdirektion

1301 Abteilung für Fremdenverkehrs¬
förderung

945 10 Beitrag für die Fremden- 400 000.—-
Verkehrswerbung
Beitrag betreffend Bewerbung
für die Ausarbeitung der offiziellen
Eingabe an das Schweizerische
und das Internationale Olympische
Komitee für die Durchführung
der Olympischen Winterspiele im
Berner Oberland

21 Baudirektion

2110 Tiefbauamt

770 10 Anschaffung von Mobilien 29 000.—
Bezug neuer Büros durch den
Kreis III in Biel

Total

Nachsubventionen
für das Jahr 1969

1. Serie

Es wird der Antrag gestellt folgende zusätzliche

Beträge zu bewilligen:

Zugesicherte
Beiträge

Subventions
allouées

Fr.

Mehrkosten für die Erstellung eines 112.050.—
Primarschulhauses in Biel-Mett infolge
nachträglicher Planänderungen und
zusätzlicher Bestellungen. GRB vom 13.

September 1962, zu Lasten Konto
2000 939 10

Selon l'article 17, alinéa 2 de la loi mentionnée
ci-dessus, le Conseil-exécutif a voté les crédits
supplémentaires suivants et il les soumet au Grand
Conseil pour ratification.

Nachkredite
Crédits

supplémentaires
1969

Fr.

13 Direction de l'économie
publique

1301 Section pour l'encouragement
du tourisme

60 000.— 945 10 Subvention en faveur de la
propagande touristique
Subvention pour présenter la
requête officielle aux Comités
olympiques suisse et international

en vue de l'attribution
des Jeux olympiques d'hiver à

l'Oberland bernois

21 Direction des travaux
publics

2110 Service des ponts et
chaussées

25 000.— 770 10 Acquisition de mobilier
Nouveaux bureaux du IIIe
arrondissement à Bienne

85 000.— Total

Subventions complémentaires
pour l'année 1969

lère série

Proposition d'octroyer les subventions
complémentaires suivantes:

Naehsubventioneu

Subventions
complémentaires

Fr.

6 880.— Frais supplémentaires lors de la cons¬
truction d'une maison d'école primaire
à Bienne-Mâche, en raison de modifications

apportées aux plans et de
commandes supplémentaires. AGC du 13

septembre 1962, à charge du compte
2000 939 10

Ubertrag 6 880.— A reporter
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Zugesicherte Nachsubvenlionen

Beiträge Subventions
Subventions complémen-

allouées taires

Fr.

75 300.—

Übertrag

Mehrkosten für den Einbau von
Ausgussspülbecken und von Lavabos im
Asyl «Gottesgnad» Biel-Mett. GRB vom
13. September 1967, zu Lasten Konto
1400 949 30 1

Mehrkosten der Krankenpflegeschule 293 760.—
des Diakonissenhauses infolge Erweiterung

der Pflegerinnenschule. GRB vom
8. Februar 1967, zu Lasten Konto
1400 949 40 1

Fr.

6 880.-

893.-

Report

Frais supplémentaires lors de la pose
de bassins d'évier et de lavabos à l'asile
«Gottesgnad» de Bienne-Mâche. AGC
du 13 septembre 1967, à charge du
compte 1400 949 30 1

2 659.— Frais supplémentaires lors de l'agran¬
dissement de l'école d'infirmières de la
Maison des diaconnesses de Berne, dus
à des travaux d'extension. AGC du 8
février 1967, à charge du compte
1400 949 40 1

Mehrkosten für Umbau und Renovation 154 932.—
des Schulhauses und des Kellergeschosses

in Adelboden-Innerschwand infolge
Baukostenverteuerung und ausgeführter

Mehrarbeiten. GRB vom 15.
September 1964, zu Lasten Konto
2000 939 10

Total

54 378.75 Frais supplémentaires lors de la trans¬
formation et la rénovation de la maison
d'école et du sous-sol à Adelboden-
Innerschwand, par suite du renchérissement

et de travaux complémentaires.
AGC du 15 septembre 1964, à charge
du compte 2000 939 10

64 810.75 Total

Bern, den 28. März 1969 Berne, le 28 mars 1969

Der Finanzdirektor:
Moser

Le Directeur des finances:
Moser

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Gros- Approuvé par le Conseil-exécutif et transmis au
sen Rat gewiesen. Grand Conseil.

Bern, den 11. April 1969 Berne, le 11 avril 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber:
Hof

Au nom du Conseil-exécutif,
le président:

Huber

le chancelier:
Hof



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 8. April/25, und 22. April 1969

Beilage JVe 25

Grossratsbeschluss
betreffend Betriebsbeiträge

pro 1969 an öffentliche und gemein¬
nützige Krankenanstalten und

Krankenpfiegeschulen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Artikel 6 bis 8 des Gesetzes
vom 22. Mai 1949 über Betriebsbeiträge an das
Inselspital, die Bezirksspitäler und gemeinnützige
Krankenanstalten sowie Artikel 8 und 40 des
Gesetzes vom 29. September 1968 über den
Finanzausgleich und die Abänderung von Beitrags- und
Abgabevorschriften,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Art. 1. Die von Staat und Gemeinden zu leistenden

Betriebsbeiträge pro 1969 an die öffentlichen
und gemeinnützigen Krankenanstalten und
Krankenpflegeschulen werden wie folgt festgesetzt:

Berechnungs-
grundlage

Anteil
Staat

Anteil
Gemeinden

Fr. Fr. Fr.
1. Inselspital (Inselabteilungen) 4 696 462.— 2 683 692.— 2 012 770.—

2. Kantonales Frauenspital 2 904 766.— 1 659 866.— 1 244 900.—
3. Psychiatrische Kliniken Waldau,

Münsingen und Bellelay 10 586 869.— 6 049 639.— 4 537 230.—
4. Gemeinde- und Bezirksspitäler Fr.

Gesamtbeitrag 9 713 028.—
Abzüglich Beiträge nach Gesetz
vom 22. 5. 1949 2 677 980.— 2 677 980.— 2 677 980.—

Für die Lastenverteilung
sh Staat und ih Gemeinden 7 035 048.— 7 035 048.— 3 015 020.— 4 020 028.—

5. Gemeinnützige Krankenanstalten 1 943 340.— 1 110 480.— 832 860.—

6. Schulen für Krankenpflege 1 256 932.— 718 247.— 538 685.—

Total 31 101 397.— 17 914 924.— 13 186 473.—
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Art. 2. Die Gesundheitsdirektion wird ermächtigt,

den genannten Institutionen je nach Bedarf
quartalsweise Vorschusszahlungen auszurichten.
Die Schlusszahlungen haben bis 15. Dezember 1969
zu erfolgen.

Bern, den 8./25. April 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Vizepräsident:

Moser

der Staatsschreiber i. V.:
F. Häusler

Bern, den 22. April 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Morand



Beilage JV° 26

Vortrag der Direktion der Volkswirtschaft
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 5. März 1961 über Kinderzulagen
für Arbeitnehmer

(Januar 1969)

I. Gesetzliche Mindestzulage

Das Bernervolk hat am 17. April 1966 das
Gesetz vom 5. März 1961 über Kinderzulagen für
Arbeitnehmer (hiernach KZG genannt) abgeändert
und die in Artikel 8 festgelegte Kinderzulage von
Fr. 15.— auf mindestens Fr. 25.— im Monat
erhöht. Das Abänderungsgesetz trat auf den 1. April
1966 in Kraft. Die Finanzierung der Kinderzulagen
erfolgt durch die Arbeitgeber.

II. Beantragte Gesetzesänderung

1. Der Ruf nach einer weiteren Hinaufsetzung
der minimalen gesetzlichen Kinderzulage ist seither

nicht verstummt, auch nicht im Grossen Rate.
In der Februarsession 1968 erklärte sich der
Regierungsrat bereit, denjenigen Teil der damals
behandelten Motion Villard als Postulat
entgegenzunehmen, der sich auf eine Erhöhung der
Mindestzulage im Sinne einer Anpassung an die
Teuerung bezog. Hinsichtlich Ausmass und
Zeitpunkt seiner Verwirklichung wollte sich aber der
Regierungsrat nicht festlegen. Eine indexmässige
Berechnung der Kinderzulage lehnte er ab. Das
Postulat wurde angenommen.

2. Eine neue Beurteilung der Lage ergibt, dass
sich auch heute noch auf Grund der Teuerung
keine Änderung der gesetzlichen Mindestzulage
aufdrängen würde. Im April 1966, d. h. bei
Festlegung des Ansatzes von Fr. 25.—, stand der Index
der Konsumentenpreise auf 222,5 Punkten und im

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969

November 1968 auf 242,8 Punkten. Ein Ausgleich
auf Grund der Teuerung ergäbe lediglich eine
Erhöhung der Zulage um Fr. 2.30 pro Kind und Monat.

Andererseits hat sich der bereits im Vortrag
zur letzten Gesetzesänderung festgestellte Trend
nach Erhöhung der Kinderzulage in den Kantonen
weiterentwickelt. Wie aus einer Übersicht vom
Monat Oktober 1968 hervorgeht, richten die Kantone

folgende Mindestansätze der Kinderzulagen
aus:

Kanton Ansätze
Oktober 1968 Juli 1966

Fr. Fr.

Aargau 30.— 20.—
Appenzell A. Rh. 25.— 20.—
Appenzell i. Rh. 15.— 15.—
Basel-Landschaft 30.— 25.—
Basel-Stadt 30.— 25.—
Bern 25.— 25.—
Freiburg CO o o 30.—
Genf 35.—/40.— 35.—
Glarus 25.— 25.—
Graubünden 20.— 15.—
Luzern 25.— 22.—

Neuenburg 35.— 35.—
Nidwaiden 20.— 15.—
Obwalden 15.— 15.—
St. Gallen 25.— 15.—
Schaffhausen 30.— 20.—

Schwyz 25.— 15.—/20.—
Solothurn 30.—/35.— 25.—

38
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Kanton Ansätze
Oktober 1968 Juli 1966

Fr. Fr.

Tessin 30.— 30.—

Thurgau 25.— 15.—

Uri 20.— 20.—
Waadt 25.— 25.—
Wallis 30.— 30.—
Zug 35.— 10.—/25,
Zürich 30.— 20.—

So haben zwölf Kantone einen Mindestansatz
von mehr als Fr. 25.—, acht einen solchen von
Fr. 25.— und fünf unterschreiten Fr. 25.—. In den
wenigen Kantonen mit zwei verschiedenen Ansätzen

wird der höhere Betrag erst von einer
bestimmten Altersgrenze an oder je nach Kinderzahl

ausgerichtet.
Inzwischen hat der Grosse Rat auch die

Kinderzulage für das Staatspersonal von Fr. 33.35 auf
Fr. 40.— pro Kind und Monat hinaufgesetzt.
Obwohl daraus nicht der Schluss gezogen werden
darf, nun müsse die Mindestzulage nach KZG
ebenfalls geändert werden, bestätigt doch dieser
Beschluss die oben dargestellte Entwicklung im
Sinne einer Erhöhung der Kinderzulage.

Noch eine weitere Feststellung drängt sich in
diesem Zusammenhange auf. Man kann sich zweifellos

mit Recht fragen, ob in unserer schnellebigen
Zeit die Verankerung der minimalen Kinderzulage
im Gesetz noch zweckmässig ist. Jede sich bei
veränderten Verhältnissen als notwendig erweisende

Korrektur des Mindestansatzes bedarf des
langwierigen Gesetzgebungsverfahrens, das rund
ein Jahr beansprucht. Wäre es nicht besser, wie
dies übrigens auch in anderen Gesetzen bereits
gemacht wurde, die Kompetenz zur Festsetzung

bestimmter, zeitbedingten Änderungen unterworfener

Zahlen bzw. Geldbeträge gesetzlich an den
Grossen Rat zu delegieren? Diese Regelung hätte,
neben der Möglichkeit, in der Anpassung flexibler
und rascher zu sein, auch den Vorteil, dass sich
die jeweiligen Erhöhungen in weniger grossen
Stufen halten könnten.

3. Im Hinblick auf diese Ausführungen und nach
Einholung der Ansichtsäusserung der gemäss
Artikel 34 KZG eingesetzten ständigen «Beratenden
Kommission» erachtet der Regierungsrat folgende
Regelung als angemessen:

a) die gesetzliche monatliche minimale Kinderzulage

sei zur Anpassung an die heutigen
Verhältnisse von Fr. 25.— auf Fr. 30.— je
anspruchsberechtigtes Kind hinaufzusetzen;

b)die Kompetenz zur Festsetzung des Mindestansatzes

der Kinderzulage sei gesetzlich an den
den Grossen Rat zu delegieren;

c) die Gesetzesänderung könnte nach dem heutigen
Gesetzgebungsverfahren (obligatorisches
Referendum) auf den 1. Januar 1970 in Kraft gesetzt
werden.

4. Die Verwirklichung dieser Ordnung erfordert
eine Revision des Artikels 8 KZG; in Absatz 1 muss
der Mindestansatz der Kinderzulage geändert werden.

Für die Kompetenzdelegation an den Grossen
Rat wird ein neuer Absatz 6 aufgenommen. Die
Absätze 2, 3, 4 und 5 bleiben unverändert.

Bern, den 13. Dezember 1968

Der Volkswirtschaftsdirektor:
H. Tschumi
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 7. Januar, 8. April und 27. März 1969

Gesetz
vom 5. März 1961

über Kinderzulagen für Arbeitnehmer
(Abänderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Artikel 8 des Gesetzes vom 5. März 1961/10.
Februar 1963 und 17. April 1966 über Kinderzulagen
für Arbeitnehmer wird wie folgt abgeändert und
ergänzt:

Artikel 8. 1 Die Kinderzulage beträgt mindestens
Fr. 30.— im Monat für jedes Kind, welches das
16. Altersjahr noch nicht vollendet hat. Die Altersgrenze

erhöht sich bis auf 20 Jahre, wenn und
solange das Kind noch in Ausbildung begriffen oder
infolge Krankheit oder eines Gebrechens in der
Erwerbsfähigkeit erheblich behindert ist.

Absätze 2 bis 5 bleiben unverändert.
6 Der Mindestansatz der Kinderzulage kann,

wenn nötig, durch Dekret des Grossen Rates neu
festgesetzt werden.

II.

Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch
das Volk auf den 1. Januar 1970 in Kraft.

Bern, den 7. Januar/8. April 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber i. V.:
F. Häusler

Bern, den 27. März 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

Dürig
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Gesundheitsdirektion

4956. Vorkurse für Pflegerinnenberufe. — Die
Gesundheitsdirektion des Kantons Bern wird
ermächtigt, ab 1969, bzw. 1970, folgenden Institutionen
Beiträge zur Durchführung von Vorkursen für
Pflegerinnen auszurichten:

Fr.
Frauenschule der Stadt Bern für 1969 126 000.-—
Bezirksspital Langenthal für 1969 16 000.—
Oberländische Schule Spiez für 1970 39 000.—

Die Auszahlung dieser Beiträge erfolgt über
Konto 1400 944 70 (sonstige Beiträge).

Die inskünftig erforderlichen Kredite sind jeweils
in den Voranschlag der Gesundheitsdirektion
aufzunehmen.

4957. Nachkredit. — Der Direktion des
Gesundheitswesens wird für das Rechnungsjahr 1969 auf
Konto 1400 944 42 (Beiträge an die Pflegerinnenschulen)

ein Nachkredit von Fr. 180 000.— gewährt.

Polizeidirektion

4481. Nachkredit. — Der Direktion der Anstalten
in Witzwil wird zu Lasten der Budgetrubrik 1640 801

(PTT-Gebühren) für 1969 ein Nachkredit von Franken

95 000.— bewilligt für die Errichtung einer neuen
Telefon-Hauszentrale.

4582. Nachkredit. — Der Grosse Rat gewährt auf
Antrag des Regierungsrates einen Beitrag von Franken

150 000.— an die zu gründende Aktiengesellschaft

Verkehrserziehungszentrum Stockental zu
Lasten des Kontos 1605 799 11 als Nachkredit für das
Jahr 1969.

Dieser Betrag ist wie folgt zu verwenden:
Fr. 30 000.— als Beteiligung am Aktienkapital
Fr. 120 000.— als zinsloses Darlehen an die AG Ver¬

kehrserziehungszentrum Stockental.
Dieser Kredit ist an die Bedingung geknüpft, dass

die übrigen Partner die von ihnen zugesicherten Summen

von mindestens Fr. 300 000.— aufbringen.
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Militärdirektion

5035. Porrentruy; Kommandoposten der örtlichen
Zivilschutzorganisation, Rue du Banne. — Gestützt
auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom
23. März 1962 und das Bundesgesetz über die baulichen

Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober
1963 und unter Berücksichtigung der Beitragsklassen,

in die die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft

und -belastung eingereiht sind, werden an die
Kosten der in nachfolgend aufgeführter Subventionsanmeldung

(Formular A) näher umschriebenen
Schutzraumanlage kantonale Beiträge bewilligt:

Voranschlag Kantons-
Gemeinde der Mehrkosten beitrag

Fr. Fr.

Porrentruy
Kommandoposten 425 000.— 22 °/o 93 500.—
Formular A Nr. 6699

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

5036. Grosshöchstetten; geschützte Operationsstelle

im Bezirksspital, Schönebode. — Gestützt auf
das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März
1962 und das Bundesgesetz über die baulichen
Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 und
unter Berücksichtigung der Beitragsklassen, in die
die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft und
-belastung eingereiht sind, werden an die Kosten der
in nachfolgend aufgeführter Subventionsanmeldung
(Formular A) näher umschriebenen Schutzraumanlage

kantonale Beiträge bewilligt:
Voranschlag Kantons-

Gemeinde der Mehrkosten beitrag
Fr. Fr.

Grosshöchstetten
Formular A Nr. 6692 2 504 845.— 20 % 500 969.—
geschützte
Operationsstelle

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.
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Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

5037. Bassecourt; Kommando- und Sanitätsposten
der örtlichen Zivilschutzorganisation, Bue du vieux
Moulin. — Gestützt auf das Bundesgesetz über den
Zivilschutz vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz
über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom
4. Oktober 1963 und unter Berücksichtigung der
Beitragsklassen, in die die Gemeinden entsprechend
ihrer Steuerkraft und -belastung eingereiht sind,
werden an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter

Subventionsanmeldung (Formular A) näher
umschriebenen Schutzraumanlage kantonale Beiträge
bewilligt:

Bassecourt
Formular A Nr. 6672 533 500.— 18 %> 96 030.—
Kommando- und
Sanitätsposten

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

5038. Courfaivre; Kommandoposten und
Bereitschaftsraum für die Kriegsfeuerwehr der örtlichen
Zivilschutzorganisation. — Gestützt auf das Bundesgesetz

über den Zivilschutz vom 23. März 1962 und
das Bundesgesetz über die baulichen Massnahmen im
Zivilschutz vom 4. Oktober 1963 und unter
Berücksichtigung der Beitragsklassen, in die die Gemeinden
entsprechend ihrer Steuerkraft und -belastung eingereiht

sind, werden an die Kosten der in nachfolgend
aufgeführter Subventionsanmeldung (Formular A)
näher umschriebenen Schutzraumanlage kantonale
Beiträge bewilligt:

Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantons-
beitrag

Fr.
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Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantonsbeitrag

Fr.

Courfaivre
Formular A Nr. 6677 651 000.— 28 %> 182 280.—
Kommandoposten und
Bereitschaftsraum
für die Kriegsfeuerwehr

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

5039. Ostermundigen; Notspital der örtlichen
Zivilschutzorganisation in der Schulanlage Rüti,
Rütiweg. — Gestützt auf das Bundesgesetz über den
Zivilschutz vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz
über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom
4. Oktober 1963 und unter Berücksichtigung der
Beitragsklassen, in die die Gemeinden entsprechend
ihrer Steuerkraft und -belastung eingereiht sind,
werden an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter

Subventionsanmeldung (Formular A) näher
umschriebenen Schutzraumanlage kantonale Beiträge
bewilligt:

Ostermundigen
Formular A Nr. 6688 2 655 000.— 20 #/o 531 000.—
Notspital

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantons -
beitrag

Fr.
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5040. Spiez; Sanitätshilfsstelle der örtlichen
Zivilschutzorganisation an der Asylstrasse 19. — Gestützt
auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom
23. März 1962 und das Bundesgesetz über die baulichen

Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober
1963 und unter Berücksichtigung der Beitragsklassen,
in die die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft
und -belastung eingereiht sind, werden an die Kosten
der in nachfolgend aufgeführter Subventionsanmeldung

(Formular A) näher umschriebenen
Schutzraumanlage kantonale Beiträge bewilligt:

Voranschlag
Gemeinde der Mehrkosten

Fr.

Spiez
Formular A Nr. 6704 1 826 211.— 26 °/o

Sanitätshilfsstelle
Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund

der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

Kantons-
beitrag

Fr.

474 815.—

5041. Münchenbuchsee; Sanitätshilfsstelle der
örtlichen Zivilschutzorganisation in der Schulanlage
Waldegg. — Gestützt auf das Bundesgesetz über den
Zivilschutz vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz
über die baulichen. Massnahmen im Zivilschutz vom
4. Oktober 1963 und unter Berücksichtigung der
Beitragsklassen, in die die Gemeinden entsprechend
ihrer Steuerkraft und -belastung eingereiht sind,
werden an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter

Subventionsanmeldung (Formular A) näher
umschriebenen Schutzraumanlage kantonale Beiträge
bewilligt:

Voranschlag der Kantons-
Gemeinde Mehrkosten beitrag

Fr. Fr.
Münchenbuchsee
Formular A Nr. 6705 910 000.— 22 %> 200 200.—
Sanitätshilfsstelle

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
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Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.

Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre
1973 ausbezahlt.

Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für
den baulichen Zivilschutz.

5042. Spiez/Gesigen; regionales Ausbildungszentrum.

— Gestützt auf das Bundesgesetz über den
Zivilschutz vom 23. März 1962 und die Verordnung
über den Zivilschutz vom 24. März 1964 und unter
Berücksichtigung der Beitragsklassen der den regionalen

Ausbildungszentren angeschlossenen Gemeinden,

werden an die Kosten der in nachfolgend
aufgeführter Subventionsanmeldung (Formular A) näher
umschriebenes regionales Ausbildungszentrum
kantonale Beiträge bewilligt:
Gemeinde Kosten- Kantons¬

voranschlag beitrag
Fr. Fr.

Spiez
Formular A 1/69 320 000.— 25 °/o 80 000.—
regionales
Ausbildungszentrum

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung festgesetzt. Die
Beiträge dürfen in der Regel die hievor genannten
Höchstbeiträge nicht überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Bauabrechnung. Der
Kantonsbeitrag wird im Jahre 1970 ausbezahlt.

Konto: 1725 936 Zivilschutz, Staatsbeiträge an
Gemeinden für Material und Einrichtungen.

Kirchendirektion

4193. Loskauf von der Wohnungsentschädigungs-
pflicht. — Gestützt auf ein Begehren der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde Münsingen beantragt

der Regierungsat dem Grossen Rat:
1. Die Verpflichtung des Staates zur Ausrichtung

einer Wohnungsentschädigung an den Inhaber der
dritten Pfarrstelle der evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Münsingen ist aufzuheben und der
Kirchgemeinde als Gegenwert eine Loskaufsumme
von Fr. 120 000.— auszurichten.

2. Diese Ausgabe ist dem Konto 1801 654 pro 1969

zu belasten.
3. Der zwischen der Direktion des Kirchenwesens

und der Kirchgemeinde Münsingen abzuschliessende
Loskaufsvertrag unterliegt der Genehmigung durch
den Regierungsrat.
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Finanzdirektion

4369. Bernische Kreditkasse; Jahresrechnung
1968. — Die gemäss Artikel 17 des Gesetzes vom
19. Oktober 1924 betreffend die Errichtung der
Bernischen Kreditkasse dem Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates vorgelegte Jahresrechnung für das
Jahr 1968 sowie der Geschäftsbericht der Kasse für
das gleiche Jahr werden genehmigt.

Erziehungsdirektion

3484. Staatsbeitrag an den Umbau des
Primarschulhauses Garstatt in der Gemeinde Boltigen;
Verpflichtungskredit. — Die devisierten Kosten betragen
total Fr. 450 000.—. Im Zuge der allgemeinen Sanierung

des Schulhauses sind u. a. folgende Umbauar-
beiten vorgesehen: Einbau eines Handarbeitszimmers,
eines Handfertigkeitsraumes, einer Duschenanlage,
einer neuen WC-Anlage, einer Zentralheizung und
einer Kläranlage. Ferner werden die Lehrerwohnungen

saniert und am ganzen Gebäude D. V.-Fenster
eingebaut.

Fr.
Von den mit 450 000.—
devisierten Kosten sind für den ordentlichen

Staatsbeitrag gemäss Prüfungsbericht
des Hochbauamtes vom 12. März

1969 nicht subventionsberechtigt:
Fr.

Abbrucharbeiten 14 390.—
Anteil der Arbeiten in den
beiden Lehrerwohnungen inkl.
Honorar 91 960.—
Unterhaltsarbeiten Schulhaus 2 300.—
Schulmobiliar 20 800.—
Anteil Architekten-Honorar
auf den nicht subventionsberechtigten

Kosten 2 000.— 131 450.—

verbleiben 318 550.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 318 550.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag von 44 °/o und ein zusätzlicher Beitrag
von 15 °/o, total 59 %> zu Lasten des Kontos 2000 939 10
oder höchstens Fr. 187 944.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung, nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.
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3516. Staatsbeitrag an den Neubau einer 15-klas-
sigen Primarschulanlage im Talacker in Thun;
Verpflichtungskredit. — Die devisierten Kosten betragen
total Fr. 4 990 000.— und stellen sich zusammen wie
folgt:

Fr.
Schulhaus 2 136 000.—
Turnhalletrakt 1 681 000.—
Pausenhalle 85 000.—
Schulmobiliar 255 000.—
Umgebungs- und ErscMiessungsarbei-
ten 533 000.—
Verschiedenes 300 000.—

4 990 000.—

Der Durchschnittspreis pro m3 umbauten Raumes
beträgt Fr. 178.80.

Raumprogramm :

15 Klassenzimmer, zwei Handarbeitszimmer, ein
Realienraum, ein Lehrer- und Vorsteherzimmer, ein
Materialraum, ein Sammlungsraum, ein Bastelraum,
zwei Handfertigkeitsräume mit zwei Materialräumen,
eine Doppelturnhalle, zwei Duschen- und
Garderoben-Anlagen, zwei Innen- und ein Aussengeräte-
raum, eine Freihandbibliothek, zwei Turnlehrerzimmer,

eine Bühne mit Stuhlmagazin, eine Abwartswohnung

sowie die erforderlichen Turn- und Pausen-
platzanlagen, Garderoben, WC-Anlagen und Nebenräume.

Die gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 über die
Schulhausbausubventionen für die Subventionierung
in Betracht fallenden, limitierten Kosten stellen sich
zusammen wie folgt:

Fr.
1 650 000.—

73 000.—

123 300.—
38 000.—

887 000.—
43 000.—
47 000.—
88 000.—

2 949 300.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 2 949 300.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10 von
9 % oder höchstens Fr. 265 437.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses Staatsbeitrages

erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe

der zur Verfügung stehenden Kredite,
voraussichtlich im Jahre 1972.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

1. Schulgebäude, 15 Klassen
2. Pausenplatz
3. Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten

4. Pausenhalle
5. Doppelturnhalle
6. Umgebungsarbeiten zu Turnhalle
7. Turnplatz inkl. feste Turngeräte
8. Spielwiese

Beilagen zum Tagblalt des Grossen Rates — 1969 40
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4159. Staatsbeitrag an den Neubau einer
zweitklassigen Primarschulanlage mit Turnanlagen und
Lehrerwohnungen in Reisiswil; Verpflichtungsbeitrag.

— Die devisierten Kosten betragen total Franken

700 000.— und der Preis pro m3 umbauten Raumes

Fr. 189.10.
Raumprogramm: zwei Klassenzimmer, ein

Handarbeitszimmer, ein Handfertigkeitsraum, ein Lehrer-,
Bibliothek- und Sammlungszimmer, eine Duschenanlage

mit Garderobe, eine Pausenhalle im Innern,
eine gedeckte Pausenhalle, ein Gemeindearchiv, ein
Aussengeräteraum, ein Turn- und Pausenplatz, eine
Lehrer- und eine Lehrerinnen-Wohnung, die
erforderlichen WC-Anlagen, Garderoben und Nebenräume.

Gemäss Dekret vom 22. Mai 1967 fallen für die
Subventionierung die nachfolgenden, limitierten
Kosten in Betracht:

Fr.
1. Zwei-Klassenschule 412 000.—
2. ErSchliessungskosten, allgemeine

Umgebungsarbeiten 35 000.—

447 000.—
3. Turn- und Pausenplatzanlage inkl.

Turngeräteanlage 28 300.—

475 300.—
4. Lehrerwohnungen: Fr. 75 000.— und

Fr. 90 000.— 165 000.—
5. Schulmobiliar 11 455.—

Fr.
6. Handfertigkeitsausrüstung

(Holz): 13 Arbeitsplätze zu
maximal Fr. 700.— gemäss
RRB Nr. 1854 vom 12. März
1968 9 100.—
Handfertigkeitsausrüstung
(Kartonnage) 3 166.— 12 266.—

7. Bewegliche Turn- und Spielgeräte 2 153.—

Es werden zugesichert:
1. An die Kosten von Fr. 475 300.— der

Positionen 1—3 ein ordentlicher
Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos
2000 939 10 von 49 %> 232 897.—

2. An die Kosten von Fr. 447 000.— der
Positionen 1 und 2 ein zusätzlicher
Beitrag zu Lasten des Kontos 2000
939 10 von 22 % 98 340.—

3. An die Kosten von Fr. 165 000.— der
Position 4 ein ordentlicher Staatsbeitrag

zu Lasten des Kontos 2000 939 10

von 45 % 74 250.—
4. An die Kosten von Fr. 11 455.— der

Position 5 ein ausserordentlicher
Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos
2000 939 11 von 45 °/o 5 155.—

5. An die Kosten von Fr. 12 266.— der
Position 6 ein Beitrag zu Lasten des
Kontos 2002 930 21 von 49 %>.... 6 011.—

Total höchstens 416 653.—
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Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Mittel, voraussichtlich
im Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

4160. Staatsbeitrag an den Umbau und Ausbau
des Primarschulhauses der Schulgemeinde Nieder-
ösch-Oberösch (Gemeinde Niederösch); Verpflich-
tungskredit. — Die devisierten Kosten betragen total
Fr. 620 000.—. An Umbauarbeiten sind vorgesehen:
Verbesserung der Belichtungsverhältnisse in den
Klassenzimmern und im Handarbeitszimmer, Einbau
von Wandtafeln, Wandbecken und Wandschränken,
Sanierung des Schulhauszuganges, Erstellung eines
neuen Treppenhauses, eines Lehrerzimmers, neuer
WC-Anlagen und einer Duschenanlage sowie einer
Zentralheizung für das ganze Haus. Ferner wird ein
Handfertigkeitsraum erstellt, eine Pausenhalle und
eine Kläranlage und sämtliche Fenster durch DV-
Fenster ersetzt. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden
ebenfalls die Lehrerwohnungen saniert.

Fr.
Von den Kosten im Betrage von 620 000.—
sind gemäss Prüfungsbericht des
Hochbauamtes vom 13. März 1969 nicht
subventionsberechtigt:

Fr.
Sanierungskosten der
Lehrerwohnung im Schulhaus
und im Lehrerwohnhaus 253 000.—
Bauzinsen 5 300.—
Abbrucharbeiten 4 000.—
Unterhaltsarbeiten 6 450.—
Anteil Klärgrube, Wasserleitung

und Kabelzuleitung für
Lehrerwohnungen 2 400.—
Verschiedenes, Glühlampen
usw 3 850.—
Anteil Architekten-Honorar
auf den nicht subventionsberechtigten

Kosten 1 000.— 276 000.—

verbleiben 344 000.—

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 344 000.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag von 26% und ein zusätzlicher Beitrag
von 10 V2 %, total 36 V2 % zu Lasten des Kontos 2000
939 10 oder höchstens Fr. 125 560.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
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der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

4335. Staatsbeitrag an den Neubau einer
Doppelturnhalle für die Sekundärschule Aarberg; Verpflich-
tungskredit. — Die devisierten Kosten betragen total
Fr. 1 413 000.— und der Wert pro m3 umbauten Raumes

Fr. 140.80.
Raumprogramm: zwei Turnhallen 14,20 X 26 m, •

Duschenanlagen, Turnlehrerzimmer, Sanitätszimmer,
WC-Anlagen, Garderoben und die erforderlichen
Nebenräume.

Gemäss Dekret vom 22. Mai 1967/6. Februar 1969
fallen für die Subventionierung die nachfolgenden,
limitierten Kosten in Betracht:

Fr.
Turnhalle 465 000.—
Kosten für Heizungsvergrösserung 29 000.—

494 000.—

Vorläufig wird nur eine Turnhalle subventioniert,
während die andere Turnhalle erst subventioniert
wird, nachdem die zweite Halle durch die Anzahl
Sekundarschulklassen gerechtfertigt ist.

Es wird zugesichert:
An die Kosten von Fr. 494 000.— ein ordentlicher

Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos 2000 939 10 von
21 °/o oder höchstens Fr. 103 740.—.

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses Staatsibei-
trages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung dieses Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung, voraussichtlich im
Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

4652. Staatsbeitrag an den Neubau einer neun-
klassigen Primarschulanlage mit Turnhalle in Thöris-
haus durch die Gemeinde Neuenegg; Verpflichtungskredit.

— Die devisierten Kosten betragen total Franken

3 713 000.— und die Preise pro m3-Wert für den
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umbauten Raum wurden mit Fr. 163.90 für die
Schulanlage und mit Fr. 157.40 für die Turnhalle errechnet.

R,aumprogramm : neun Klassenzimmer, ein
Handfertigkeitsraum mit Materialzimmer, ein Mehrzweckraum,

ein Sammluings-, ein Lehrer- und ein
Oberlehrerzimmer, eine Pausenhalle, ein Handarbeitszim-
mer, eine Turnhalle 12 X 24 m, Innen- und Aussen-
geräteräume, eine Duschenanlage mit Garderoben, ein
Singsaai mit Bühne, eine Spielwiese, ein Hartturnplatz,

ein Pausenplatz sowie die erforderlichen Garderoben,

WC-Anlagen und Nebenräume.
Gemäss Dekret vom 22. Mai 1967/6. Februar 1969

fallen für die Subventionierung die nachfolgenden,
limitierten Kosten in Betracht:

Fr.
1. Klassentrakt 1 330 000.—
2. Singsaal, Turnhalle, Heizzentrale 422 000.—
3. Allgemeine Umgebungsarbeiten zu

Turnhalle und Schulhaus 188400.—
4. Turnplatz und Spielwiese 75 600.—
5. Pausenhalle 38 000.—

2 054 000.—

6. Handfertigkeitsausrüstung, 16 Plätze
zu maximal Fr. 700.— gemäss RRB
Nr. 1854 vom 12. März 1968 11 200.—

Es wird zugesichert:
1. An die Kosten von Fr. 2 054 000.—

der Positionen 1—5 ein ordentlicher
Staatsbeitrag zu Lasten des Kontos
2000 939 10 von 16 %> 328 640.—

2. An die Kosten von Fr. 11 200.— für
die Handfertigkeitsausrüstung ein
Beitrag zu Lasten des Kontos 2002
930 21 von 16 %> 1 792.—

Total höchstens 330 432.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung dieses Staatäbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung, voraussichtlich im
Jahre 1971.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

4653. Staatsbeitrag an den Neubau eines Kindergartens

in Merligen (Gemeinde Sigriswil);
Verpflichtungskredit. — Die devisierten Kosten betragen total
Fr. 179 973.85 und der Preis pro ms umbauten Raumes

Fr. 160.—.

Raumprogramm :

Erdgeschoss: Kindergartenzimmer, Bäbiegge,
Materialraum, Garderobenraum, die erforderlichen WC-
und Toilettenanlagen, ein Geräteraum, ein gedeckter
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Platz, die den Normalien entsprechende Gartenanlage

und Spielplatz.
Untergeschoss: Aussengeräteraum, Heizung mit

Oeltankraum, Geräteraum für Abwart, Keller für die
Gemeinde.

Gemäss Dekret vom 22. Mai 1967/6. Februar 1969
fallen für die Subventionierung die nachfolgenden,
limitierten Kosten in Betracht:

Fr.
1. Einklassiger Kindergarten 153 000.—
2. Aussengeräteraum 7 694.20

160 694.20

Es wird zugesichert:
An die subventionsbereohtigten Kosten von Franken

160 694.20 ein ordentlicher Staatsbeitrag von 38 °/o

und ein zusätzlicher Beitrag von 7 °/o, total 45 °/o zu
Lasten des Kontos 2000 939 10 oder höchstens Franken

72 312.—.
Die Bewilligung und Ausrichtung dieses

Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt), nach
Einreichung der Abrechnung mit den quittierten
Rechnungen.

Die Auszahlung des vorgenannten Beitrages
erfolgt voraussichtlich im Jahre 1970.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

4855. Kredit. — Dem Geologischen Institut wird
für die Anschaffung eines Raster-Elektronenmikros-
kopes ein Kredit von Fr. 279 350.— zu Lasten des
Sachkontos 2005 770 28 des Jahres 1970 bewilligt.

Gemäss Bundesgesetz über die Hochschulförderung
werden 50 %> der Kosten vom Bund getragen.

4868. Staatsbeitrag an den Neubau einer
Primarschulanlage mit Turnhalle am Bersetweg in Muri-
Gümligen; Verpflichtungskredit. — Die devisierten
Kosten betragen total Fr. 4 600 000.— und der Wert
pro m3 umbauten Raumes für das Schulhaus Franken
190.— und der Durchschnittswert Schulhaus, Turnhalle

ca. Fr. 184.—.
Raumprogramm: Acht Klassenzimmer, ein

Lehrerzimmer, zwei Handarbeitszimmer, ein Abstellraum,

eine Terrasse (Freiluftklasse), ein
Handfertigkeitszimmer, ein Projektions- und Sammlungszimmer,

ein Bibliothekzimmer, eine Turnhalle 12,08 X
14,21 m, eine Douchenanlage mit Garderoben, ein
Turnlehrer- und Sanitätszimmer, ein Innen- und ein
Aussen-Geräteraum, ein Verbindungsgang mit
Pausenhalle, ein Schwimmbecken 22,20 X 14,15 m, ein
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Abwartshaus, ein Pausenplatz, ein Rasenspielfeld
66 X 35 m, ein Hartturnplatz 26 X 43 m, ein Spielplatz

26,95 X 14,80 m sowie die erforderlichen Garderoben,

WC-Anlagen und Nebenräume.
Gemäss Dekret vom 22. Mai 1967/6. Februar 1969

über die Schulhausbausubventionen fallen für die
Subventionierung die nachfolgenden, limitierten
Kosten in Betracht:

Fr.
1. Gebäudekosten Klassentrakt 1 067 000.—
2. Pausenplatz 61 100.—
3. Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten

68 400.—
4. Pausenhalle 38 000.—
5. Turnhalle 422 000.—
6. Umgebungsarbeiten zu Turnhalle 43 000.—
7. Turnplatz inkl. feste Turngeräte 37 600.—
8. Spielwiese 21 000.—

1 758 100.—
Kosten Kleinst-Schwimmhalle Franken
653 400.—. Gemäss RRB Nr. 3272 vom
13. Mai 1969 fallen für die Subventionierung

in Betracht: ein Fünftel von
Fr. 350 000.— 70 000.—

1 828 100.—
Es wird zugesichert:

An die Kosten von Fr. 1 828 100.— ein
ordentlicher Staatsbeitrag zu Lasten
des Kontos 2000 939 10 von 5 °/o oder
höchstens 91 405.—

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der kantonalen Erziehungsdirektion vom
17. Dezember 1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 8894 vom 21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung dieses Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung, voraussichtlich im
Jahr 1972.

Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

4972. Kredit. — Der Klinik für Kinderkrankheiten
wird für die Einrichtung einer Televisionsanlage

ein Nachkredit von Fr. 64 722.30 für das Jahr 1969
bewilligt.

Die Ausgabe geht zu Lasten des Sachkontos 2005
770 11.

Gemäss Bundesgesetz über die Hochschulförderung
werden 50 #/o der Kosten vom Bund getragen.

4979. Kredit. — Der Grosse Rat bewilligt für die
Verbesserung der Akustik in der Aula der Kantonsschule

Pruntrut einen Kredit von Fr. 155 000.—, wovon

Fr. 80 000.— als Nachkredit. Die Ausgabe geht zu
Lasten des Kontos 2008 - 704 des Jahres 1969.
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Baudirektion

3212. Freimettigen, Konolfingen und Niederhüni-
gen; Umfahrungsstrasse Konolfingen; Strassenplan-
genehmigung. — Die kantonale Baudirektion hat in
der Zeit vom 19. Juli bis 18. August 1967 auf den
Gemeindeschreibereien von Freimettigen, Konolfingen

und Niederhünigen einen Strassenplan mit
Baulinien für den Bau der Umfahrungsstrasse Konolfingen

öffentlich auflegen lassen. Während der Auflage-
frist sind gegen diesen Plan folgende Einsprachen
und Rechtsverwahrungen eingegangen:

In der Gemeinde Freimettigen:
la. Einwohnergemeinde Freimettigen
2a. Otto Glauser, Freimettigenstrasse 5 D, Freimetti¬

gen, vertreten durch Fürsprecher Rudolf Huber,
Bollwerk 15, Bern

3a. Martha Gfeller, vertreten durch den Vormund
Ernst Kestenholz, beide in Freimettigen

4a. Gebrüder Rutschi, Metzgerei, Stalden im Em¬
mental

5a. Alfred Moser, Landwirt, Freimettigen
6a. Gebrüder Schafroth, Landwirte, Stalden im Em¬

mental.

In der Gemeinde Konolfingen:
Ib. Werner Moser, Landwirt, Freimettigen
2b. Wilhelm Bühlmann, Landwirt, Konolfingen
3b. Flurgenossenschaft Konolfingen-Stalden (Rechts¬

verwahrung)
4b. Wwe. Ida Stucki und Kinder, Stalden im Emmen¬

tal.

In der Gemeinde Niederhünigen:
lc. Einwohnergemeinde Niederhünigen
2c. Gebrüder W. und A. Lehmann, Landwirte, Neu¬

haus
3c. Otto Bieri, Landwirt
4c. Fritz Gfeller, Landwirt, Hubel

alle in Niederhünigen
5c. Wilhelm Bühlmann, Landwirt, Konolfingen
6c. Wwe. Ida Stucki und Kinder, Stalden im Emmen¬

tal
7c. Bauverein Freie evangelische Gemeinde (Rechts¬

verwahrung)
8c. Hans Thierstein, Schreiner-Polier, Hünigen-

strasse
9c. Werner Stucki und Mitunterzeichner (Rechtsver¬

wahrung)
alle in Niederhünigen.

Auf Grund der Einigungsverhandlungen wurden
die Einsprachen Nrn. 4a, 2c, 4c, 5c und 8c unter dem
Vorbehalt ihrer Bedeutung als Rechtsverwahrungen
zurückgezogen. Die übrigen Einsprachen blieben
aufrechterhalten und sind deshalb nachstehend zu
beurteilen. Nach der öffentlichen Auflage ist der
Strassenplan in bezug auf das Gebiet der Gemeinden
Freimettigen und Niederhünigen geringfügig abgeändert
worden, doch waren deswegen eine nochmalige Auflage

und Publikation des Planes gemäss den folgenden

Erwägungen nicht mehr notwendig.
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Der Grosse Rat zieht
in Erwägung:

a) Nach Artikel 31 Absatz 1 des Gesetzes über
Bau und Unterhalt der Strassen vom 2. Februar 1964

(StBG) sind die Neuanlage und der Ausbau von
Staatsstrassen Sache des Staates. Durch den Stras-
senplan können im Rahmen dieses Gesetzes alle
öffentlich-rechtlichen nachbarlichen Beziehungen
zwischen dem Träger der Strassenhoheit und den vom
Strassenbau unmittelbar und mittelbar betroffenen
Grundeigentümer geordnet werden (Art. 32 Abs. 1

StBG). Strassenpläne für die Neuanlage von Stras-
senzügen sind dem Grossen Rat zur Genehmigung zu
unterbreiten. Im Genehmigungsbeschluss sind Dritt-
mannsrechte ausdrücklich vorzubehalten (Art. 33
Abs. 3 und 4 StBG). Werden öffentlich aufgelegte
Strassenpläne vor ihrer Genehmigung abgeändert
oder ergänzt, so kann auf eine nochmalige öffentliche
Auflage und Publikation verzichtet werden, wenn den
durch die Abänderung Betroffenen Gelegenheit zur
Einsicht in den neuen Plan und zur Erhebung einer
Einsprache gegeben worden ist (Art. 34 Abs. 2 StBG).
Diese Bedingung ist im vorliegenden Falle erfüllt
worden. Die Genehmigung des Strassenplans schliesst
die Erteilung des erforderlichen Enteignungsrechtes
an den Staat oder die Gemeinde in sich, insbesondere
für den Erwerb der im Plan für Bau, Unterhalt und
Betrieb der Strassen ausgeschiedenen Grundflächen
und die vorgesehenen Anpassungen auf
Nachbargrundstücken (Art. 35 Abs. 3 StBG).

b) Auf Grund des vorliegenden Projektes sollen
Konolfingen und Stalden östlich umfahren und damit
vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Zudem ist
vorgesehen, die beiden Gemeindestrassen nach Frei-
mettigen und Niederhünigen auf einer zweiten Ebene
zu traversieren, so dass sich der Verkehr zwischen
Thun und Langnau im Plangebiet flüssiger und
übersichtlicher als bisher abwickeln wird. Der Strassen-
plan liegt im öffentlichen Interesse, steht mit den
Gesetzesvorschriften im Einklang und ist zweckmässig.

c) Zu den Einsprachen:
Die Einsprecherin Nr. la erhebt Vorbehalte in be-

zug auf eventuelle Wasserschäden an der tiefer zu
verlegenden Freimettigenstrasse und ungünstige
Veränderungen der bestehenden Kanalisation sowie auf
unvorhergesehene Schädigungen aller Art.

Da diesen Vorbehalten praktisch lediglich die
Bedeutung einer Rechtsverwahrung zukommt, ist die
Einsprache nur als solche entgegenzunehmen und im
übrigen als öffentlich-rechtlich unbegründet abzuweisen.

Der Einsprecher Nr. 2a macht geltend, seine beiden

Parzellen Nrn. 123 und 241 würden durch die
vorgesehene Aufhebung ihres heutigen Anschlusses
an die Freimettigenstrasse wesentlich beeinträchtigt.
Zudem durchschneide die geplante Baulinie sein
Wohnhaus.

Das Längenprofil der projektierten Umfahrungs-
strasse kann aus Verkehrs- und bautechnischen Gründen

nicht geändert werden, doch ist anlässlich der
Bauausführung eine geeignete Lösung für den Stras-
senanschluss der Parzellen des Einsprechers zu su-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 41



18

chen, wobei die erforderlichen Anpassungsarbeiten
auf Kosten des Strassenbaues zu erfolgen halben. Die
beanstandete Baulinie wurde inzwischen abgeändert,
so dass sie das Wohnhaus nicht mehr durchschneidet.
Vorbehältlich ihrer Bedeutung als Rechtsverwahrung

ist die Einsprache somit als öffentlich-rechtlich
unbegründet abzuweisen.

Weil die Umfahrungsstrasse ihr Grundstück Nummer

54 durchquert, wünscht die Einsprecherin Nr. 3a
Realersatz oder volle Entschädigung. Ferner verlangt
sie für das Landstück westlich der Umfahrungsstrasse
eine genügende Zufahrt.

Ohne den vorgesehenen Eingriff in die Parzellê
Nr. 54 könnte die Umfahrungsstrasse nicht gebaut
werden. Die Begehren der Einsprecherin sind anlässlich

der Landerwerbsverhandlungen zu prüfen. Die
Einsprache ist deshalb unter dem Vorbehalt ihrer
Bedeutung als Rechtsverwahrung als öffentlich-
rechtlich unibegründet abzuweisen.

Der Einsprecher Nr. 5a, dessen Hausmatte von der
Umfahrungsstrasse durchquert wird, verlangt für das
abzutretende Land Realersatz. Ferner wünscht er für
seine an die Umfahrungsstrasse grenzenden Grundstücke

Strassenanschlüsse.
Das Begehren auf Realersatz wird anlässlich der

Landerwerbsverhandlungen geprüft, während dem
Wunsch auf Anschluss der Grundstücke an die
Umfahrungsstrasse im Interesse der Verkehrssicherheit
nicht entsprochen werden kann. Die Einsprache ist
deshalb als öffentlich-rechtlich unbegründet
abzuweisen; als Rechtsverwahrung bleibt sie bestehen.

Die Einsprecher Nr. 6a können der für den Stras-
senbau vorgesehenen Landabtretung nur zustimmen,
wenn sie Realersatz und für die Restparzelle eine
geeignete Zufahrt erhalten.

Diesen Begehren soll anlässlich der
Landerwerbsverhandlungen nach Möglichkeit Rechnung getragen
werden; im vorliegenden Plangenehmigungsverfahren

sind indessen noch keine bestimmten Zusicherungen

abzugeben. Die Einsprache ist somit
vorbehältlich ihrer Bedeutung als Rechtsverwahrung als
öffentlich-rechtlich unbegründet abzuweisen.

Der Einsprecher Nr. IIb verlangt für die Parzelle
Nr. 2166 Realersatz und hinsichtlich der Parzelle
Nr. 1436 die Wiederherstellung der Zufahrt auf der
Westseite.

Die Frage, ob für die Parzelle Nr. 2166 Realersatz
geleistet werden kann, ist erst anlässlich der
Landerwerbsverhandlungen zu prüfen. Das Begehren um
Wiederherstellung der westlichen Zufahrt zur
Parzelle Nr. 1436 muss aus Gründen der Verkehrssicherheit

schon jetzt abgelehnt werden. Die Einsprache
ist daher als öffentlich-rechtlich unbegründet
abzuweisen; als Rechtsverwahrung bleibt sie bestehen.

Der Einsprecher Nr. 2b ist bereit, seine Einsprache
zurückzuziehen, wenn er für das von seiner
Parzelle Nr. 158 zum Zwecke des Strassenbaues
beanspruchte Terrain gleichwertigen Realersatz und für
sein restliches Grundstück eine genügende Zufahrt
erhält.

Diesen Begehren soll nach Möglichkeit bei den
Landerwerbsverhandlungen und der Bauausführung
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Rechnung getragen werden. Unter öffentlich-rechtlichen

Gesichtspunkten betrachtet erweisen sich
indessen die Einwände des Einsprechers als unbegründet.

Die Einsprache ist deshalb unter dem Vorbehalt

ihrer Bedeutung als Rechtsverwahrung
abzuweisen.

Die Einsprecher Nrn. 4b und 6c haben ihre, die
Parzelle Nr. 2210 betreffende Einsprache unter der
Zusicherung zurückgezogen, dass ihnen die Zufahrt
gewährleistet bleibt und eine angemessene Entschädigung

für die Schattenwirkung bezahlt wird. Mit
Bezug auf die Parzelle Nr. 360 sind die Einsprecher
nun zur Abtretung des erforderlichen Terrains bereit,
doch verlangen sie dafür Realersatz.

Ob Realersatz geleistet werden kann, ist auch in
diesem Falle erst anlässlich der Landerwerbsverhandlungen

zu entscheiden. Die Einsprache, welche
als Rechtsverwahrung entgegengenommen wird, muss
daher als öffentlich-rechtlich unbegründet abgewiesen

werden.
Die Einsprache Nr. lc wurde vorsorglich

eingereicht, weil heute über die Erstellung eines Dückers
für den Hünigenbach sowie in bezug auf die Kreuzung

der Umfahrungsstrasse mit der nördlich der
Hünigenstrasse bestehenden Kanalisation noch keine
Detailpläne vorhanden sind.

Vor der Bauausführung sollen jedoch die
erforderlichen Pläne erstellt und der zuständigen
Gemeindebehörde von Niederhünigen unterbreitet werden.
Die Einsprache ist deshalb als Rechtsverwahrung
entgegenzunehmen und im übrigen als öffentlich-rechtlich

unibegründet abzuweisen.
Der Einsprecher Nr. 3c zog seine Einsprache in

bezug auf die Parzellen Nrn. 206 und 208 unter
Umwandlung in eine Rechtsverwahrung zurück.
Hinsichtlich der Zufahrten zu den Parzellen Nrn. 207
und 431 blieb die Einsprache jedoch aufrechterhalten.

Vor Baubeginn werden Detailpläne für eine
möglichst allgemein befriedigende Lösung der Zufahrtsfragen

ausgearbeitet. Die Einsprache ist deshalb
unter dem Vorbehalt ihrer Bedeutung als
Rechtsverwahrung als öffentlich-rechtlich unbegründet
abzuweisen.

Demzufolge wird
beschlossen:

1. In Anwendung von Artikel 33 StBG wird der
für den Bau der Umfahrungsstrasse Konolfingen
öffentlich aufgelegte und nachträglich teilweise geringfügig

abgeänderte Strassenplan mit Baulinien unter
dem Vorbehalt von Drittmannsrechten genehmigt.

2. Die unerledigten Einsprachen werden, soweit
ihnen nicht entsprochen werden kann, unter dem
Vorbehalt ihrer Bedeutung als Rechtsverwahrungen als
öffentlich-rechtlich unbegründet abgewiesen.

3. Von den Rechtsverwahrungen wird Akt
genommen.

Der Regierungsstatthalter von Konolfingen wird
beauftragt, diesen Beschluss den Gemeinderäten von
Freimettigen, Konolfingen und Niederhünigen sowie
den Einsprechern und Rechtsverwahrern bzw. ihren
Vertretern zu eröffnen. Je ein Doppel des Beschlusses
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und des Strassenplanes (Situation) sind für das
Amtsarchiv bestimmt. Der Kreisaberingenieur II wird den
Gemeinden die erforderlichen Pläne zur Verfügung
stellen.

3563. Gemeinden Hasliberg und Meiringen;
Verbauung des Mühlebaches und seiner Zuflüsse
Schluchtbach und Lauenenbach, Projekt III/1967. —
Mit Beschluss vom 24. März 1969 genehmigte das
eidgenössische Departement des Innern die obge-
nannte Vorlage und bewilligte einen Bundesbeitrag
von 37 °/o oder Fr. 303 400.—. Auf Antrag der
Baudirektion werden als Beitrag des Staates ebenfalls
37 ®/o an Fr. 820 000.— bis zum Höchstbetrag von
Fr. 303 400.— aus Budgetrubrik 2110 939 11 bewilligt.

Bedingungen:
1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und

unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsvertreter
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Gemeinden Hasliberg und Meiringen haften

dem Staat gegenüber für die Erfüllung dieser
Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebung
erfolgt durch die Schwellengemeinden von Hasliberg
und Meiringen im Einvernehmen mit dem Oberingenieur

des I. Kreises.
3. Der Beschluss des eidgenössischen Departementes

des Innern vom 24. März 1969 wird als
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.

4. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist mit Belegen
abzurechnen. Der Staatsbeitrag wird nach Massgabe
der verfügbaren Budgetkredite ausgerichtet.

5. Die Schwellengemeinden Hasliberg und
Meiringen haben innerhalb Monatsfrist nach Eröffnung
dieses Beschlusses dessen Annahme zu erklären.

Der Regierungsstatthalter des Amtes Oberhasli
wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen

Beschluss des eidgenössischen Departements
des Innern vom 24. März 1969 den Schwellengemeinden

Hasliberg und Meiringen zu eröffnen und für
dessen Annahme zu sorgen.

3564. Gemeinde Lauterbrunnen; Verbauung der
Weissen Lütschine zwischen Stechelberg—Lauterbrunnen—Sandweid;

Projekt V/1967. — Mit
Beschluss vom 24. März 1969 genehmigte das eidgenössische

Departement des Innern die obgenannte Vorlage

und bewilligte einen Bundesbeitrag von 30 %
oder Fr. 132 000.—. Auf Antrag des Regierungsrates
werden als Beitrag des Staates 33 % der tatsächlichen
Kosten bis zum Höchstbetrag von Fr. 145 200.— aus
Budgetrubrik 2110 939 11 bewilligt.

Bedingungen:
1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und

unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
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fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Gemeinde Lauterbrunnen haftet dem
Staat gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die Grundsätze

der kantonalen Submissionsverordnung vom
7. November 1967 massgebend. Die Vergebung erfolgt
durch die Schwellenkommission Lauterbrunnen im
Einvernehmen mit dem Oberingenieur des I. Kreises.

3. Der Beschluss des eidgenössischen Departements

des Innern vom 24. März 1969 wird als
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.

4. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist mit Belegen
abzurechnen. Der Staatsbeitrag wird nach Massgabe
der verfügbaren Budgetkredite ausgerichtet.

5. Der Gemeinderat von Lauterbrunnen hat innerhalb

Monatsfrist nach Eröffnung dieses Beschlusses
dessen Annahme zu erklären.

Der Regierungsstatthalter des Amtes Interlaken
wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen

Beschluss des eidgenössischen Departements des
Innern vom 24. März 1969 der Einwohnergemeinde
Lauterbrunnen zu eröffnen und für dessen Annahme
zu sorgen.

3565. Gemeinde Grindelwald; Verbauung des
Mehlbaumgrabens, Projekt 1/1966. — Mit Beschluss
vom 24. März 1969 genehmigte das eidgenössische
Amt für Strassen- und Flussbau die obgenannte Vorlage

und bewilligte einen Bundesbeitrag von 30 %>

oder Fr. 78 300.— der Voranschlagssumme von Franken

261 000.—. Auf Antrag des Regierungsrates werden

als Beitrag des Staates ebenfalls 30 °/o der
tatsächlichen Kosten bis zum Höchstbetrag von Franken

78 300.— aus Budgetrubrik 2110 939 11 bewilligt.
Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und
unter der Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Die Gemeinde Grindelwald haftet dem Staat
gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die Grundsätze

der kantonalen Submissionsverordnung vom
7. November 1967 massgebend. Die Vergebung erfolgt
durch die Schwellengemeinde Grindelwald im
Einvernehmen mit dem Oberingenieur des I. Kreises.

3. Der Beschluss des eidgenössischen Amtes für
Strassen- und Flussbau vom 24. März 1969 wird als
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.

4. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist mit Belegen
abzurechnen. Der Staatsbeitrag wird nach Massgabe
der verfügbaren Budgetkredite ausgerichtet.

5. Die Schwellengemeinde Grindelwald hat innerhalb

Monatsfrist nach Eröffnung dieses Beschlusses
dessen Annahme zu erklären.

Der Regierungsstatthalter des Amtes Interlaken
wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen

Beschluss des eidgenössisdhen Amtes für Strassen-

und Flussbau vom 24. März 1969 der Schwellengemeinde

Grindelwald zu eröffnen und für dessen
Annahme zu sorgen.
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4783. Kredit und Verpflichtungskredit. — Für die
Erweiterung der Kinderpsychiatrischen Station
«Neuhaus» des Kantons Bern werden folgende Kredite

bewilligt:
Fr. Fr.

Der Baudirektion zu
Lasten der Budgetrubrik 2105
705 10 (Neu- und Umbauten)

2217 000.—
An diese Kosten leistet der
Bund einen Beitrag von
fünf Zwölftel 923 750.—

1 293 250.—
Beitrag an beigestelltes
Land, fünf Zwölftel von
Fr. 982 350.—

Nettokosten für den Staat
Der Gesundheitsdirektion
zu Lasten der Budgetrubrik
1413 770 (Mobiliar und
Ausrüstung)
An diese Kosten leistet der
Bund einen Beitrag von
fünf Zwölftel
Nettokosten für den Staat

409 312.—

883 938.—

168 000.—

70 000.—

98 000.—

Total Nettokosten für den Staat 981 938.—

Die Beiträge des Bundes werden wie folgt vereinnahmt:

Fr. 1 333 062.— über Konto 2105 409
Fr. 70 000.— über Konto 1400 404

Die Bruttoausgaben gehen zu Lasten der nachfolgenden

Voranschläge:
1970 Fr. 1 000 000.— Konto 2105 705 10
1970 Fr. 168 000.— Konto 1413 770
1971 Fr. 1 217 000.— Konto 2105 705 10

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

4887. Kredit und Verpflichtungskredit. — Für die
Anpassungen an die Erfordernisse der neuen
eidgenössischen Studienordnung für Zahnärzte in Verbindung

mit dem Jahreskurs Blocksystem im Zahnärztlichen

Institut der Universität Bern werden folgende
Kredite bewilligt:

Fr.
Der Baudirektion zu Lasten der Budgetrubrik

2105 705 10 (Neu- und Umbauten)
pro 1969 396 500.—
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Fr.
Der Erziehungsdirektion zu Lasten der
Budgetrubrik 2005 770 28 (Anschaffung
von Mobilien usw.) pro 1970 458 000.—

Total 854 500.—

Der zu erwartende Bundesbeitrag von 50 % wird
über Konto 2105 409 vereinnahmt.

Die Ausgaben der Erziehungsdirektion über
Konto 2005 770 28 im Betrage von Fr. 458 000.—
gehen zu Lasten des Voranschlages 1970.

Die Baudirektion, wird ermächtigt, mit den Arbeiten

— bis zur Genehmigung des Geschäftes durch den
Grossen Rat — im Rahmen der Kompetenz des
Regierungsrates zu beginnen.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

4888. Kredit; Neubau einer Maschinenhalle in der
Landwirtschaftlichen Schule Rütti, Zollikofen. — Für
den Neubau einer Maschinenhalle in der
Landwirtschaftlichen Schule Rütti, Zollikofen wird der
Baudirektion zu Lasten der Budgetrubrik 2105 705 10

(Neu- und Umbauten) ein Kredit von Fr. 308 000.—
pro 1969 bewilligt.

Arbeiten, die nicht im Kostenvoranschlag enthalten

sind, dürfen ohne besondere Bewilligung nicht
ausgeführt werden.

Die Bauabrechnung ist dem Grossen Rat zur
Genehmigung vorzulegen. Die während der Bauzeit
allfällig eintretende Baukostenverteuerung infolge von
Lohn- und Materialpreiserhöhungen ist auszuweisen
und der hiefür eventuell notwendige Nachkredit ist
bewilligen zu lassen.

4953. Krauchthal; Korrektion und Verbauung des
Krauchthai- und Laufenbaches; Verpflichtungskredit.
— Das Eidgenössische Amt für Strassen- und Flussbau

bewilligte mit Beschluss vom 19. Mai 1969 an die
auf Fr. 300 000.— veranschlagte Verbauung des
Krauchthal- und Laufenbaches einen Bundesbeitrag
von 30 %> bis zum Höchstbetrage von Fr. 90 000.—.
Auf Antrag des Regierungsrates wird dem
Schwellenbezirk der Gemeinde Krauchthal ein Staatsbeitrag

von 30% bis zum Höchstbetrage von Franken
90 000.— aus Budgetrubrik 2110 939 11 (Staatsbeiträge

an Wasserbauten) bewilligt.
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Bedingungen:
1. Die zur Ausführung vorgesehenen Bauten sind

dem Kreisoberingenieur IV zur Aufnahme in die
jährlichen Arbeitsprogramme von Bund und Kanton
anzumelden. Die gemeldeten Bauten dürfen nur nach
Bewilligung durch die zuständigen Behörden ausgeführt

werden.
2. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und

unter Aufsicht der Bundes- und Kantonsbehörden
fachgemäss auszuführen und einwandfrei zu
unterhalten. Der Schwellenbezirk haftet dem Staate
gegenüber für die Erfüllung dieser Verpflichtung.

3. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen. Submissionsverordnung
vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebungen

bedürfen der Genehmigung durch den
Kreisoberingenieur IV.

4. Der Beschluss des Eidgenössischen Amtes für
Strassen- und Flussbau vom 19. Mai 1969 und die
darin enthaltenen Bedingungen bilden einen integrierenden

Bestandteil dieses Beschlusses.
5. Die Bedingungen der kantonalen Fischereibehörden

sind einzuhalten.
6. Ueber ausgeführte Teilarbeiten ist jährlich

abzurechnen. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt auf
Grund von belegten Abrechnungen und im Rahmen
der dem Bund und dem Kanton zur Verfügung
stehenden Kredite.

7. Die Schwellenkommission hat innert Monatsfrist

nach Eröffnung die Annahmeerklärung abzugeben.

Der Regierungsstatthalter des Amtsbezirkes Burgdorf

wird beauftragt, diesen Beschluss mit dem
zugehörigen Bundesbeschluss vom 19. Mai 1969 der
Schwellenkommission Krauchthal zu eröffnen und
für deren Annahme zu sorgen.

Verpflichtungskredit Fr. 90 000.—, voraussichtliche
Ablösung mit Zahlungskredit 1970—1971.

4954. Kiesen, Oppligen und Brenzikofen;
Verbauung der Rotachen, Projekt 1968; Verpflichtungskredit.

— Das Eidgenössische Departement des
Innern bewilligte mit Beschluss Nr. 1165 vom 19. Mai
1969 an die auf Fr. 350 000.— veranschlagten Ver-
bauungskosten der Rotachen, Projekt 1968, einen
Bundesbeitrag von 32 % der wirklichen Kosten bis zu
einem Höchstbetrage von Fr. 112 000.—. Auf Antrag
des Regierungsrates wird den Gemeinden Kiesen,
Oppligen und Brenzikofen ein Staatsbeitrag von 38 °/o
der Kosten bis zu einem Höchstbetrage von Franken
133 000.— aus der Budgetrubrik 2110 939 11
(Staatsbeiträge an Wasserbauten) bewilligt.

Bedingungen:
1. Die Bauten sind nach den Vorschriften der Bundes-

und Kantonsbehörden auszuführen und zu
unterhalten.

2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
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vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebung
der Arbeiten erfolgt durch die Gemeinden Kiesen,
Oppligen und Brenzikofen im Einvernehmen mit dem
Kreisoberingenieur II. Die Bauverträge sind durch
den Kreisoberingenieur zu genehmigen.

3. Der Beschluss Nr. 1165 des Eidgenössischen
Departementes des Innern vom 19. Mai 1969 wird als
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.

4. a) Bei Kiesentnahmen aus dem Bachbett muss
die eigentliche Wasserrinne unberührt bleiben.

b) Bei Umleitungen oder Trockenlegungen ist der
zuständige Fischereiaufseher einige Tage zum voraus
zu benachrichtigen, damit die betroffenen Bachstrek-
ken abgefischt werden können. Die Kosten des
Abfischens gehen zu Lasten der Bauherrschaft.

c) Für allfällig durch diese Verbauungen verursachte

Fischschäden ist der Pachtgesellschaft Rot-
achen durch die Bauherrschaft Ersatz zu leisten.

d) Den fischereitechnischen Weisungen des
zuständigen Fischereiaufsehers ist Folge zu leisten.

e) Vor Beginn der Verbauungsarbeiten ist die
Pachtgesellschaft Rotachen über die gewählte Ver-
bauungsart rechtzeitig zu orientieren.

5. Fertig erstellte Teilarbeiten sind im
Ausführungsjahr jeweils spätestens Ende Oktober
abzurechnen. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt nach
Massgabe der ausgeführten Arbeiten auf Grund
belegter Abrechnungen und im Rahmen der dem Bund
und dem Kanton zur Verfügung stehenden Kredite.

6. Die Gemeinderäte Kiesen, Oppligen und
Brenzikofen haben innert Monatsfrist nach Eröffnung
dieses Beschlusses die Annahmeerklärung abzugeben.

Der Regierungsstatthalter von Konolfingen wird
beauftragt, diesen Beschluss mit zugehörigem
Beschluss des Eidgenössischen Departementes des
Innern vom 19. Mai 1969 den Gemeinderäten Kiesen,
Oppligen und Brenzikofen zu eröffnen und für deren
Annahme zu sorgen.

Verpflichtungskredit Fr. 133 000.—, voraussichtliche
Ablösung mit Zahlungskredit 1969—1972.

Forstdirektioii

4182. Lawinenverbauungs- und Aufforstungsprojekt;
Kantonsbeitrag. — An das vom Eidgenössischen

Departement des Innern am 23. Mai 1969 genehmigte
und subventionierte Lawinenverbauungs- und
Aufforstungsprojekt «Tanngrindel IV», Nr. XX/773/677,
der Einwohnergemeinde Brienz in der Gemeinde
Brienz wird, gestützt auf Artikel 36 des Forstgesetzes
vom 20. August 1905,

Fr.
bei einem Kostenvoranschlag von 540 000.—

aus Rubrik 2300 937 12 ein Kantonsbeitrag

von 30 % 162 000.—
bewilligt.

Beilagen zum Tagblalt des Grossen Rates — 1969 42
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Fr.
Zugesicherte Bundesbeiträge:

65 °/o von Fr. 500 000.— Fr. 325 000.—
45% von Fr. 40 000.— Fr. 18 000.— _343 000.—

Total Kantons- und Bundesbeitrag höchstens

505 000.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnungen nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich in den Jahren

1970 mit Fr. 45 000.—
1971 mit Fr. 54 000.—
1972 mit Fr. 45 000.—
1974 mit Fr. 18 000.—

Der Vollendungstermin wird auf Ende 1973
festgesetzt.

Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörden nicht abgeändert werden.

Mit der Entgegennahme der Bundes- und
Kantonsbeiträge verpflichtet sich die Einwohnergemeinde
Brienz die Verbauung und Aufforstung dauernd in
gutem Zustand zu erhalten.

Landwirtschaftsdirektion

4707. Gemeinde Cortébert; Gebäuderationalisierung
«Milieu de la Montagne», Robert Ledermann-

Geiser, 2608 Courtelary; Verpflichtungskredit. — Auf
Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes vom
26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates
vom Grossen Rat

beschlossen:
Sanierung des Oekonomieteils durch Einbau und

Vergrösserung der Stalleinrichtungen für 16 Kühe,
ein Pferd, acht Kälber, Milchkammer, zwei Silos zu
55 m3, Jungviehlaufstall für zwölf Stück, Jauchegrube

auf der Gebäudenordseite von 235 m3 Inhalt.
Freistehender Mastschweinestall mit acht Buchten,

Typ VLG.
An die beitragsberechtigten Kosten von Franken

217 000.— wird ein Beitrag
von 34 %>, höchstens Fr. 73 780.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr 1973.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1973 gewährt.
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4708. Gemeinde Les Enfers; Gebäuderationalisierung
«Sur le Begnon», Germain Péquignot;

Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des
Regierungsrates vom Grossen Rat

beschlossen:
Neue, freistehende Scheune für 20 Kühe,

Kurzstand, 40 Rinder, Einstreulaufstall, 14 Kälber,
Milchkammer, Betriebs-WC, Ablade- und Futtertenne
durchgehend, drei Holzsilos zu je 60 m3, Heuwalmen,
Jauchegrube 200 m3 Inhalt.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
288 000.— wird ein Beitrag

von 23 %, höchstens Fr. 66 240.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1972 gewährt.

4709. Gemeinde Niederwichtrach; Gesamtmelioration
Niederwichtrach, Grundsatzentscheid und

Staatsbeitrag an die 1. Etappe (vermessungstechnische
Arbeiten); Verpflichtungskredit. — Auf Grund

des kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963
wird auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen
Rat

beschlossen:
Das vorliegende Projekt der Gesamtmelioration

Niederwichtrach mit einer Fläche von 398 ha und
einer geschätzten Kostensumme von ca. Franken
1 410 000.— wird grundsätzlich genehmigt.

An die obgenannten Kosten hat das Eidgenössische

Amt für Strassen- und Flussbau der Baudirektion
bereits einen Beitrag von Fr. 540 000.— zugesichert.

Die restlichen Fr. 870 000.— müssen noch aus
Meliorationskrediten subventioniert werden.

Auf Grund der gesetzlichen Grundlagen und im
Einvernehmen mit dem Eidgenössischen
Meliorationsamt wäre ein Beitrag von je 35 %> gegeben. Um
das Rechnungswesen auf einen einheitlichen Nenner
zu bringen, wird ein reduzierter Beitrag an die
Gesamtkosten geleistet, der den gleichen Beitrag ergibt,
wie wenn 35 % von Fr. 870 000.— gegeben würde.

Diese Rechnung ergibt einen Beitrag von je 21,5 %
von Fr. 1 410 000.—, für den Kanton also Franken
304 500.—.

Auf Grund der zur Verfügung stehenden Mittel
muss das Geschäft in mehrere Etappen unterteilt
werden. Als erste Subventionsetappe werden die so-
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genannten vermessungstechnischen Arbeiten
(Bearbeitung alter und neuer Bestand, Vermarkung,
Kosten für die Schätzungskommission, Kosten für die
öffentliche Beurkundung und Dienstbarkeitsbereini-
gung, Unvorhergesehenes) im Betrag von Franken
300 000.— subventioniert.

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-
schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates an die vermessungstechnischen Arbeiten einen
Staatsbeitrag von

21,5 %, höchstens jedoch Fr. 64 500.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Das Autobahnamt rechnet intern mit dem
Meliorationsamt ab. Die Bewilligung des Staatsbeitrages
erfolgt unter Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen

Subventionsbedingungen der kantonalen
Landwirtschaftsdirektion vom Mai 1967.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der vorhandenen Kredite, spätestens jedoch im Jahre
1973.

4710. Gemeinden Crémines, Grandval und Belpra-
hon; Wasserversorgung Raimeux de Crémines,
Grandval und Belprahon, 2. Subventionsetappe;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag
des Regierungsrates vom Grossen Rat

beschlossen:
Die Gemeinden Crémines, Grandval und Belprahon

haben sich zu einer Genossenschaft
zusammengeschlossen, um auf dem Raimeux eine Trinkwasserversorgung

zur Ausführung zu bringen. Das Projekt
rechnet mit Totalausgaben von Fr. 602 000.-—, wovon
Fr. 16 000.— bereits subventioniert und abgerechnet
wurden. Die verbleibenden Fr. 586 000.— sollen in
zwei Bauetappen ausgeführt werden. Die erste dieser
beiden Bauetappen umfasst die Pumpstation, 3200 m
Druckleitung und ein 100 m:i grosses Reservoir auf
dem Raimeux de Crémines sowie die zugehörigen
Nebenanlagen. Die Kosten dieser Bauetappe sind auf
Fr. 450 000.— zu veranschlagen.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
450 000.— wird ein Beitrag

von 32,5 °/o, höchstens Fr. 146 250.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 937 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich in den Jahren
1971, 1972 und 1973.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1973 gewährt.



29

4916. Gemeinde St-Brais; Hofsanierung «Césai»,
Alexander Edelmann; Verpflichtungskredit. — Auf
Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes vom
26. Mai 1963 wird auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion

vom Regierungsrat
beschlossen:

Bau einer neuen, östlich an das Bauernhaus
angrenzenden Scheune, enthaltend
— südlich vorgebaut Milchkammer und Kälberstall
— Kuhläger für 20 Stück mit Kurzstand und

Schwemmentmistung
— Futtertenne
—- Remise, darunter 200 m3 Jauchegrube
dazu neue Wasserzuleitung mit Reservoir, Ausbau
des alten Kuhstalles für die Schweinehaltung.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
184 000.— wird ein Beitrag

von 35 <>/o, höchstens Fr. 64 400.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr 1972.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1972 gewährt.

4917. Gemeinde Trubschachen; Staatsbeitrag an
die Weggenossenschaft Hauenen für die 4. Etappe,
Präsident: Christian Schär, Hauenenegg, Trubschachen;

Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen

Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf
Antrag des Regierungsrates vom Grossen Rat

beschlossen:
Bau der letzten, 4. Etappe, Weg Hauenen:

Länge des Hauptweges, 3 m breit 2530 m
Anfahrten, 2,60 m breit 854 m

Zusammen 3384 m
Der Weg erhält 14 Ausweichstellen.
An die beitragsberechtigten Kosten dieser

4. Etappe veranschlagt auf Fr. 450 000.— wird ein
Beitrag

von 35 %>, höchstens Fr. 157 500.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt nach
Massgabe der vorhandenen Kredite, voraussichtlich
im Jahr

1970 Fr. 80 000.—
1971 Fr. 77 500.—

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
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4998. Gemeinde Rüschegg; Staatsbeitrag an die
Weganlage Schwarzwasser—Wyssenbach, 3. Etappe:
Furrersvorsass—Hostettleren—Wyssenbach;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf
Antrag des Regierungsrates vom Grossen Rat

beschlossen:
Die Weggenossenschaft Schwarzwasser-Wyssen-

bach in Rüschegg ersucht um einen Beitrag an die
3. Etappe der Weganlage im Gebiet des oberen
Schwarzwassers und des Wyssenbaches.

Die 3. Ausbauetappe umfasst:
— Hauptweg 3 m breit und 1991 m lang, vom

Furrersvorsass über Hostettleren nach Wyssenbach
führend, mit einer 6 cm starken Heissmischtrag-
schicht auf 1331 m Länge.

— Zwei Anfahrten in das Gebiet Schleifgraben von
2,5 m Breite und zusammen 673 m Länge.
Die Kosten sind auf Grund der öffentlichen

Ausschreibung auf Fr. 490 000.— veranschlagt. Damit
erreichen die bisherigen subventionsberechtigten
Arbeiten des Unternehmens den Betrag von Franken
1 000 000.—.

Auf Antrag der Landwirtschaftsdirektion be-
schliesst der Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten, dieses Unternehmens einen Staatsbeitrag

von
35 #/o, höchstens jedoch Fr. 171 500.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Die Auszahlung der zugesicherten Beiträge
erfolgt nach Massgabe der vorhandenen Kredite,
voraussichtlich im Jahr

1970 Fr. 120 000.—
1971 Fr. 51 500.—

Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1971 gewährt.

4999. Gemeinde Schüpfen; Staatsbeitrag an die
Flurgenossenschaft Schüpfen-Schwanden-Bundkofen
für die 3. Etappe; Verpflichtungskredit. — Auf Grund
des kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963
wird auf Antrag des Regierungsrates, vom Grossen
Rat

beschlossen:
Bau der 3. Etappe, umfassend, Flurwege
2,5 m und 3 m breit
Hauptwege mit Belag 3 m und 4,2 m breit
Bekiesung bestehender Wege

23 040 m
2 170 m
2 910 m

Zusammen 28 120 m
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inklusive 800 m Sickerleitungen, Bau von drei Durchlässen,

Ausheben und Humusieren der wegfallenden
Wege, Auffüllungen von Mulden und Einstossen von
Bördern im Ausmasse von insgesamt 9500 m3 wird
genehmigt.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
1 020 000.— wird ein Beitrag

von 35 °/o, höchstens Fr. 357 000.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr

1970 Fr. 180 000.—
1971 Fr. 177 000.—

Damit betragen die für die 1., 2. und 3. Etappe
zugesicherten Staatsbeiträge insgesamt 35 %> von
Fr. 2 585 000.—, höchstens Fr. 904 750.—.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

5000. Nachkredit. — Der Landwirtschaftsdirektion
wird zur Deckung der Kosten der Ausmerzaktionen

im Berggebiet im Herbst 1969 ein Nachkredit
von Fr. 1 500 000.— zu Lasten von Konto 2400 947 30
(Staatsbeiträge zur Förderung der Rindviehzucht)
bewilligt. 80 %> der ausbezahlten Ausmerzbeiträge werden

vom Bund zurückvergütet.

5001. Gemeinde Grindelwald; Staatsbeitrag an die
Einwohnergemeinde Grindelwald für die Erstellung
der Weganlage Habsucht—Rauft, Itramen, Vorlage
1969; Verpflichtungskredit. — Auf Grund des
kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird
auf Antrag des Regierungsrates zuhanden des Grossen

Rates
beschlossen:

Das Projekt für die Erstellung der Weganlage
Habsucht—Rauft von 1760 m Länge und 3 m mit
Belag abgedeckter Fahrbahnbreite, Kosten Franken
700 000.—, wird grundsätzlich genehmigt. Das Projekt

wird, angepasst an die noch zur Verfügung
stehenden Kredite in zwei Vorlagen aufgeteilt. Beide
Vorlagen werden nach Beendigung der Anlage
gemeinsam die Schlussabrechnung bilden.

Die Vorlage 1969 mit Fr. 600 000.— veranschlagten
Kosten erfasst sämtliche Arbeiten ohne Planie,

Belag und Abschlussarbeiten. Planie und Belag usw.
werden mit Fr. 100 000.— in einer zweiten Vorlage
erfasst.

An die beitragsberechtigten Kosten der ersten
Vorlage 1969 von Fr. 600 000.— wird ein Beitrag

von 30 %>, höchstens Fr. 180 000.—,
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aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 937 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung, nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr

1971 Fr. 90 000.—
1972 Fr. 90 000.—

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion.

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1972 gewährt.

5002. Gemeinde Eriz; Staatsbeitrag an die
Weggenossenschaft Losenegg-Marteli für die Weganlage
Losenegg—Marteli, 2. Etappe; Verpflichtungskredit.
— Auf Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes
vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates

vom Grossen Rat
beschlossen:

Nachdem der Grosse Rat am 3. September 1968
einen Staatsbeitrag von 35 °/o an die auf Fr. 250 000.—
veranschlagten Kosten einer 1. Etappe genehmigt hat,
sucht die Weggenossenschaft Losenegg-Marteli mit
Sitz in Eriz um einen weiteren Beitrag an die Kosten
der 2. Etappe. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Güterweg, 3 m breit, mit Belag, Weglänge 620 m.
Die Kosten sind auf Fr. 200 000.— veranschlagt.
Auf Antrag des Regierungsrates beschliesst der

Grosse Rat, an die ausgewiesenen und subventionsberechtigten

Kosten dieser 2. Etappe einen Staatsbeitrag

von
35 %, höchstens jedoch Fr. 70 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zuzusichern.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Die Auszahlung des zugesicherten Staatsbeitrages

erfolgt nach Massgabe der vorhandenen Kredite,
voraussichtlich im Jahr 1970. 1. und 2. Etappe werden
zusammen abgerechnet.

5003. Gemeinden Kallnach, Niederried und Bargen;

Staatsbeitrag an die Flurgenossenschaft Kall-
nach-Niederried-Bargen für die 3. Etappe;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des
Regierungsrates, vom Grossen Rat

beschlossen :

Das Projekt für die Entwässerung der Gebiete
Butten, Neumatten, Bussolee, Möösli, Mööslibach,
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Bahlern und Burenschritten mit einer Kulturlandfläche

von insgesamt 44,3 ha mit 15 245 m
Tonrohrleitungen und 525 m Zementrohrleitungen wird
genehmigt.

An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
186 000.— wird ein Beitrag

von 35 %, höchstens Fr. 65 100.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr

1970 Fr. 50 000.—
1971 Fr. 15 100.—

Damit betragen die für die 1., 2. und 3. Etappe
zugesicherten Staatsbeiträge insgesamt 35 % von
Fr. 1 270 000.—, höchstens Fr. 444 500.—.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

5004. Gemeinde Wynigen; Staatsbeitrag an Gertrud

Eberhart, Friesenberg, für die Hofsanierung
Friesenberg; Verpflichtungskredit. — Auf Grund des
kantonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963
wird auf Antrag des Regierungsrates zuhanden des
Grossen Rates

beschlossen:
An die beitragsberechtigten Kosten von Franken

210 000.— wird ein Beitrag
von 30 %, höchstens Fr. 63 000.—,

aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1971 gewährt.

5005. Gemeinde Boltigen; Staatsbeitrag für Ernst
Eymann an die Gebäuderationalisierung Saried;
Verpflichtungskredit. — Auf Grund des kantonalen
Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1963 wird auf
Antrag des Regierungsrates vom Grossen Rat

beschlossen:
Der Neubau eines Rindviehstalles zum Zwecke

der Verbesserung der Viehhaltung erweist sich als
notwendig.
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An die beitragsberechtigten Kosten von Franken
183 000.— wird ein Beitrag

von 40 °/o, höchstens Fr. 73 200.—,
aus dem ordentlichen Bodenverbesserungskredit
Konto 2410 947 zugesichert.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
der geprüften Abrechnung und nach Massgabe der
vorhandenen Kredite, voraussichtlich im Jahr 1970.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.
Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung wird eine Frist bis Ende
1971 gewährt.
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Präsidialabteilung

5118. Kredit. — Das Staatsarchiv wird ermächtigt,
das fünfte Magazingeschoss mit Archivgestellen nach
Modell Nr. 9307 der Firma Bigla im Betrage von
Fr. 86 000.— ausrüsten zu lassen.

Die Ausgabe geht zu Lasten des ordentlichen Kredites

pro 1969 auf Konto 1110 770 Anschaffung von
Maschinen und Mobilien.

Direktion des Gesundheitswesens

5193. Betriebsrechnung 1968 der Privaten
Nervenheilanstalt Meiringen. — Auf Grund des am 29.
Dezember 1964 mit RRB Nr. 9277 genehmigten
Vertrages zwischen dem Staate Bern und der Privaten
Nervenheilanstalt Meiringen ist die Betriebsrechnung
geprüft worden. In Anwendung von Artikel 7 des
genannten Vertrages, wird das Kostgeld pro Pflegetag

definitiv auf Fr. 36.57 festgesetzt. Da vorschussweise

ein Kostgeld von Fr. 33.— pro Pflegetag
ausgerichtet wurde, ist eine Nachzahlung von Franken
203 359.85 zu leisten.

Die Gesundheitsdirektion wird ermächtigt:
1. Die Auszahlung im Betrage von Fr. 203 359.85

über Konto 1400 944 21 «Staatsanteil für Kostgelder
von Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen
in der Privaten Nervenheilanstalt Meiringen»
vorzunehmen zu Lasten des Rechnungsjahres 1969, Konto
1400 944 21.

2. Die Direktion des Gesundheitswesens wird
ermächtigt, den Budgetkredit auf Konto 1400 944 21 um
diesen Betrag zu überschreiten.

5194. Bernische Heilstätte Heiligenschwendi; Umbau

Männerpavillon. — Auf Antrag des Regierungsrates
und in Anwendung der kantonalen

Vollziehungsverordnung vom 29. März 1932 zu den
eidgenössischen und kantonalen Gesetzen betreffend
Massnahmen gegen die Tuberkulose, werden die
veranschlagten Kosten für den Umbau des Männerpavillons
wie folgt finanziert:

Fr.
Veranschlagte Kosten 686 000.—
Abzüglich nicht beitragsberechtigte
Kosten 95 883.—

Verbleiben subventionsberechtige Kosten 590 117.—
Abzüglich Bundesbeitrag gemäss
Entscheid des Eidgenössischen Gesundheitsamtes

vom 26. Juni 1969 147 529.—

442 588.—

Die Finanzierung des Betrages von Fr. 442 588.—
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erfolgt über den Tuberkulose-Fonds (Konto 1400
984 10 Tuberkulose) unter folgenden Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der
bernischen Submissionsverordnung vom 7. November
1967 zu vergeben.

2. Projektänderungen dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht vorgenommen

werden.
3. Auf Rechnung des vorerwähnten Staatsbeitrages

von Fr. 442 588.— können, gestützt auf schriftliche
und zahlenmässige Angaben über schon ausgeführte
Arbeiten, Teilzahlungen bis zum Betrage von Franken

360 000.— ausgerichtet werden.
4. Der Restbeitrag kann erst nach Vollendung

sämtlicher Arbeiten und Prüfung der Bauabrechnung
und Belege ausbezahlt werden.

5. Die Bauabrechnung ist mit sämtlichen quittierten
Belegen und den bereinigten Ausführungsplänen

der kantonalen Gesundheitsdirektion einzureichen.
6. Allfällige teuerungsbedingte Mehrkosten sind

in der Bauabrechnung getrennt auszuweisen.

Polizeidirektion

5207. Polizeischule in Bolligen; Mobiliar- und
Materialbedarf.

1. Für die Anschaffung von Mobiliar und Material
für die Polizeischule Bolligen wird dem Polizeikommando

ein Kredit von Fr. 369 200.— bewilligt.
2. Dieser Betrag geht zu Lasten der Budgetrubrik

1605 770 11 (Anschaffung von Mobilien, Motorfahrzeugen,

Instrumenten, Apparaten und Werkzeugen
für Neu- und Umbauten).

3. Dieser Kredit ist in das Budget 1971 aufzunehmen.

Militärdirektion

5055. Grosshöchstetten; Kommandoposten der
örtlichen Zivilschutzorganisation, Alpenweg 66. —
Gestützt auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom
23. März 1962 und das Bundesgesetz über die baulichen

Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober
1963 und unter Berücksichtigung der Beitragsklassen,
in die die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft
und -belastung eingereiht sind, werden an die Kosten
der in nachfolgend aufgeführter Subventionsanmeldung

(Formular A) näher umschriebenen
Schutzraumanlage kantonale Beiträge bewilligt:

Voranschlag Kantons-
Gemeinde der Mehrkosten beitrag

Fr. Fr.
Grosshöchstetten
Formular A Nr. 6683 345 000.— 20 % 69 000.—
Kommandoposten
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Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.

Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre
1973 ausbezahlt.

Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für
den baulichen Zivilschutz.

5056. Saint-Imier; Sanitätshilfsstelle der örtlichen
Zivilschutzorganisation, Rue de Beau-Site 1. —
Gestützt auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom
23. März 1962 und das Bundesgesetz über die baulichen

Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober
1963 und unter Berücksichtigung der Beitragsklassen,
in die die Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft
und -belastung eingereiht sind, werden an die Kosten
der in nachfolgend aufgeführter Subventionsanmeldung

(Formular A) näher umschriebenen
Schutzraumanlage kantonale Beiträge bewilligt:

Saint-Imier
Formular A Nr. 6684 1 190 000.— 16 % 190 400.—
Sanitätshilfsstelle

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion — Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

5057. Hilterfingen; öffentliche Schutzräume der
örtlichen Zivilschutzorganisation, Schloßstrasse,
Chartreuse. — Gestützt auf das Bundesgesetz über
den Zivilschutz vom 23. März 1962 und das Bundesgesetz

über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz
vom 4. Oktober 1963 und unter Berücksichtigung der
Beitragsklassen, in die die Gemeinden entsprechend
ihrer Steuerkraft und -belastung eingereiht sind,
werden an die Kosten der in nachfolgend aufgeführter

Subventionsanmeldung (Formular A) näher um¬

Gemeinde
Voranschlag

der Mehrkosten
Fr.

Kantonsbeitrag

Fr.
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schriebenen Schutzraumanlage kantonale
bewilligt:

Voranschlag
Gemeinde der Mehrkosten

Fr.
Hilterfingen
Formular A Nr. 6686 468 000.— 20 %
öffentliche
Schutzräume

Die endgültige Höhe der Beiträge wird auf Grund
der einzureichenden Bauabrechnung über die
Mehrkosten festgesetzt. Die Beiträge dürfen in der Regel
die hievor genannten Höchstbeiträge nicht
überschreiten.

Die eingereichten Projekte dürfen ohne besondere
Bewilligung der Subventionsbehörde nicht abgeändert

werden.
Die Auszahlung des Bundes- und Kantonsbeitrages
erfolgt durch die Militärdirektion —- Amt für

Zivilschutz — nach Prüfung der Mehrkostenabrechnung.
Der Kantonsbeitrag wird jedoch erst im Jahre

1973 ausbezahlt.
Konto: 1725 946 Zivilschutz, Staatsbeiträge für

den baulichen Zivilschutz.

Beiträge

Kantonsbeitrag

Fr.

70 200.—

Finanzdirektion

5070. Vertragsgenehmigung. — Der am 10. April
1969 abgeschlossene Mietvertrag, wonach der Staat
Bern von der Krankenkasse für den Kanton Bern,
Verein mit Sitz in Bern, das Verwaltungsgebäude
Nr. 22 an der Alpeneggstrasse in Bern mit Wirkung
ab 1. Januar 1971 auf die Dauer von vorläufig zehn
Jahren, zum Preise von Fr. 113 000.—, ohne Nebenkosten,

zur Unterbringung der Erziehungsdirektion
mietweise übernimmt, wird genehmigt.

5071. Vertragsgenehmigung. — Der am 21. Mai
1969 abgeschlossene Kaufvertrag, wonach der Staat
Bern von der einfachen Gesellschaft bestehend aus
den Firmen Wohnpark AG und Otto Küenzi AG,
beide mit Sitz in Bern, die im Stadt- und Einwoh-
nergemeindebezirk Bern gelegene Besitzung Parzelle
Nr. 1222, Kreis I, im Halte von 6,41 a Hausplatz und
Umschwung an der Gereohtigkeitsgasse mit
Geschäfts- und Bürohaus, Wohnungen und Autoeinstellhalle

Nr. 36, brandversichert für Fr. 1 697 300.—, mit
einem amtlichen Wert von Fr. 3 866 900.— zum Preise
von Fr. 6 000 000.— erwirbt, wird genehmigt.

5072. Vertragsgenehmigung. — Der am 12. Mai
1969 verurkundete Kaufvertrag, wonach der Staat
Bern die Parzelle Nr. 1208, an der Oberdorfstrasse,
Gemeinde Münchenbuchsee, im Halte von 13,50 a
Land, mit einem amtlichen Wert von Fr. 64 800.—,
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an die Kirchgemeinde Münchenbuchsee zur Erstellung

eines Kirchgemeindehauses zum Preise von
Fr. 48.— pro m2, ausmachend Fr. 64 800.—, verkauft;
wird genehmigt.

Erziehungsdirektion

5142. Beitrag; Verpflichtungskredit. — Die
Gemeinde Bassecourt ersucht um einen Beitrag für die
Erstellung einer Quartier-Primarschule bestehend
aus vier Klassenzimmern, welche vorläufig dem
Kindergarten zur Verfügung steht. Der Voranschlag
lautet:

Fr.
1. Gebäude 561 150.—
2. Umgebungsarbeiten 31 500.—

592 650 -
Es wird der Gemeinde Bassecourt ein ordentlicher

Beitrag von 16 % des obenerwähnten Betrages
zugesichert, höchstens Fr. 94 824.— (Konto 2000 939 10).

Die Bewilligung und Ausrichtung dieses
Staatsbeitrages erfolgt im Rahmen des Dekretes vom
22. Mai 1967 über die Schulhausbau-Subventionen,
und unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Einhaltung

der allgemeinen Subventionsbedingungen der
kantonalen Erziehungsdirektion vom 17. Dezember
1962 (vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 8894 vom
21. Dezember 1962 genehmigt).

Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf
Grund der geprüften Abrechnung und nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite, voraussichtlich

im Jahre 1971.
Das eingereichte Projekt darf ohne besondere

Bewilligung der Subventionsbehörden nicht abgeändert
werden.

Baudirektion

5182. Gemeinde Bowil; Verbauung des Gropp-
baches und Zuflüsse, Projekt 1968; Verpflichtungskredit.

— Das Eidgenössische Departement des
Innern bewilligte mit Beschluss Nr. 1166 vom 30. Mai
1969 an die auf Fr. 340 000.— veranschlagten Ver-
bauungskosten des Groppbaches und Zuflüsse, Projekt

1968, einen Bundesbeitrag von 35 % der
wirklichen Kosten bis zu einem Höchstbetrage von Franken

119 000.—. Auf Antrag des Regierungsrates wird
der Schwellengemeinde Groppbach und Zuflüsse ein
Staatsbeitrag von ebenfalls 35 % der Kosten bis zu
einem Höchstbetrage von Fr. 119 000.— aus der
Budgetrubrik 2110 939 11 (Staatsbeiträge an Wasserbauten)

bewilligt.
Bedingungen:

1. Die Bauten sind nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehörden auszuführen und zu
unterhalten.
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2. Für die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsätze der kantonalen Submissionsverordnung
vom 7. November 1967 massgebend. Die Vergebung
der Arbeiten erfolgt durch die Schwellengemeinde
«Groppbach und Zuflüsse» im Einvernehmen mit dem
Kreisoberingenieur II. Die Bauverträge sind durch
den Kreisoberingenieur zu genehmigen.

3. Der Beschluss Nr. 1166 des Eidgenössischen
Departementes des Innern vom 30. Mai 1969 wird als
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses erklärt.

4. Fertig erstellte Teilarbeiten sind im
Ausführungsjahr jeweils spätestens Ende Oktober abzurechnen.

Die Auszahlung der Beiträge erfolgt nach Massgabe

der ausgeführten Arbeiten auf Grund belegter
Abrechnungen und im Rahmen der dem Bund und
dem Kanton zur Verfügung stehenden Kredite.

5. Die Schwellengemeinde «Groppbach und
Zuflüsse» hat innert Monatsfrist nach Eröffnung dieses
Beschlusses die Annahmeerklärung abzugeben.

6. Bei den Verbauungsarbeiten ist dafür zu
sorgen, dass das Ufergehölz erhalten bleibt.

7. Bei Betonarbeiten ist dafür zu sorgen, dass kein
Zementwasser in den Bachlauf abfliesst.

8. Bei Bachverlegungen, Umleitungen und Sohlenaushub

sind der zuständige Fischereiaufseher und die
Fischereiberechtigten rechtzeitig in Kenntnis zu
setzen, damit die betreffenden Bachstrecken abgefischt
werden können.

9. Die Kosten des Abfischens gehen zu Lasten der
Bauherrschaft.

10. Die Bauherrschaft haftet für allfälligen Schaden

am Fischbestand.
11. Den fischereitechnischen Weisungen des

staatlichen Fischereiaufsehers ist während der Bauzeit
Folge zu leisten.

12. Entschädigungsansprüche der Fischereiberechtigten

hat die Bauherrschaft direkt zu erledigen.
Der Regierungsstatthalter von Konolfingen wird

beauftragt, diesen Beschluss mit zugehörigem
Beschluss des Eidgenössischen Departementes des
Innern vom 30. Mai 1969 der Schwellengemeinde
«Groppbach und Zuflüsse» zu eröffnen und für deren
Annahme zu sorgen. Ein Exemplar dieses Beschlusses
ist für den Gemeinderat Bowil bestimmt.

Verpflichtungskredit Fr. 119 000.—, voraussichtliche

Ablösung in gleichbleibenden Jahresraten durch
Zahlungskredite 1969—1980.

Direktion für Verkehr, Energie- und
Wasserwirtschafit

5059. Romont, Nr. 15 J 166; Staatsbeitrag an den
Hauptsammeikanal «West», 1. Etappe;
Verpflichtungskredit.

Rechtsgrundlage :

Gesetz über die Nutzung des Wassers vom 3.
Dezember 1950/6. Dezember 1964 und Dekret über die
staatlichen Leistungen an Anlagen der Wasserver-
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sorgung und der Beseitigung des Abwassers, des
Kehrichts, der Tierkadaver und anderer Abfälle vom
11. Mai 1965/2. September 1968.

Projektverfasser: Ingenieurbüro Rud. Rüegg,
Grenchen.

Beitragsberechtigte

Bauprojekt Baukosten Staatsbeitrag
Fr. °/o max. Fr.

Hauptsammeikanal
«West» 150 000.— 60 90 000.—
Schacht 0—6

Konto Nr. 2210 935 20.
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund

der geprüften Abrechnung nach Massgabe der
vorhandenen Kredite.

I. Allgemeine Bedingungen gemäss Beiblatt.
II. Besondere Bedingung:
Die Gemeinde Romont hat die Annahme dieses

Beschlusses innert Monatsfrist, von der Eröffnung an
gerechnet, zu erklären.

Verpflichtungskredit:
Für diese Ausgabe wird ein Verpflichtungskredit

im Betrage von Fr. 90 000.— bewilligt, der
voraussichtlich im Jahre 1970 mit einem Zahlungskredit
abgelöst wird.

Forstdirektion

5112. Waldwegprojekt; Finanzierung. — Auf
Antrag der Forstdirektion beschliesst der Regierungsrat:

Das vom Eidgenössischen Oberforstinspektorat am
23. April 1969 genehmigte und subventionierte
Waldwegprojekt «Giebelegg III», Nr. VII/1018 (732) im
gleichnamigen Staatswald in der Gemeinde Rüti bei
Riggisberg, wird wie folgt finanziert:

Fr.
Kostenvoranschlag 220 000.—
a) Zugesicherter Bundesbeitrag 25 %

oder höchstens 55 000.—
b) Kantonsanteil

Der durch die eidgenössischen
Beiträge nicht gedeckte Kantonsanteil von 165 000.—

Die Gesamtkosten von 220 000.—
werden zu Lasten des Kontos 2310 745 11

bewilligt.
Ein Teilbetrag von Fr. 80 000.— ist im Budget 1969

enthalten. Weitere Teilbeträge von je Fr. 70 000.—
sind in die Voranschläge der Jahre 1970 und 1971
aufzunehmen.

Arbeitsbeginn: 1969.
Vollendungstermin: Ende 1971.
Mit der Entgegennahme des Bundesbeitrages

verpflichtet sich der Kanton Bern, die neue Weganlage
dauernd in gutem Zustand zu erhalten.
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5113. Waldwegprojekt; Finanzierung. — Auf
Antrag der Forstdirektion beschliesst der Regierungsrat:

Das vom Eidgenössischen Oberforstinspektorat am
7. Mai 1969 genehmigte und subventionierte
Waldwegprojekt «Obere Längeney II» der Staatsforstverwaltung

auf Gemeindegebiet Rüschegg, wird wie folgt
finanziert:

Fr.
Kostenvoranschlag 185 000.—

a) Zugesicherter Bundesbeitrag
28 %< oder höchstens 51 800.—

b) Kantonsanteil
Der durch die eidgenössischen
Beiträge nicht gedeckte Kostenanteil 133 200.—

Die zu verausgabenden Gesamtkosten
von 185 000.—

werden zu Lasten des Kontos 2310 745 11

bewilligt.
Ein Teilbetrag von Fr. 110 000.— ist im Budget

1969 enthalten. Für 1970 ist ein Betrag von Franken

60 000.— und für 1971 von Fr. 15 000.—
aufzunehmen.

Arbeitsbeginn: 1969.

Vollendungstermin: Ende 1971.

Mit der Entgegennahme des Bundesbeitrages
verpflichtet sich der Kanton Bern, die neue Weganlage
dauernd in gutem Zustand zu erhalten.

5157. Kaufvertrags-Genehmigung. — Der am
29. Juli 1969 verurkundete Kaufvertrag, wonach der
Staat Bern von der Alpgenossenschaft Kaltenbrunnen
einen unvermessenen Teil von ca. 60 ha des
Grundstückes Schattenhalb Nr. 62 zum Preise von Franken
225 000.— erwirbt, wird genehmigt. Der Kauf erfolgt
zur Schaffung eines Naturschutzgebietes Moor auf
Kaltenbrunnenalp. Nach Abzug der Beiträge der
Eidgenossenschaft und des Schweizerischen Bundes für
Naturschutz zahlt der Staat Bern Fr. 90 000.— zu
Lasten von Rubrik 2321 749 (Forstdirektion,
Naturschutzverwaltung, Sicherung von schutzwürdigem
Boden) des Voranschlags 1969.

Landwirtschaitsdirektion

5153. Kredit. — Der Molkereischule Rütti-Zolli-
kofen wird für die Einrichtung einer Verdampfungsanlage

für Molkereiabfälle im Jahre 1970 ein Kredit

von Fr. 320 000.— (Konto 2441 770 Franken
218 803.— und Konto 2441 704 Fr. 101 197.—)
bewilligt.
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5192. Gemeinde Schangnau; Staatsbeitrag an die
«Wasserversorgungsgenossenschaft Schangnau und
Umgebung» für die 1. Etappe, Präsident: Christian
Gerber, Fischbach, Schangnau; Verpflichtungskredit.
— Auf Grund des kantonalen Meliorationsgesetzes
vom 26. Mai 1963 wird auf Antrag des Regierungsrates

vom Grossen Rat beschlossen:
Der vorgesehenen Dorf-Wasserversorgung Schangnau

und Umgebung mit Gesamtkosten von Franken
2 500 000.— nach vorliegendem generellen Projekt
wird zugestimmt.

In einer 1. Etappe werden die beiden Quellfassungen
in Färzbach, Schangnau und Grossenstein, Bum-

bach, die Zuleitungen zu den Brunnstuben, die
Brunnstuben und die Leitungen zu den beiden
Reservoiren gebaut.

Die Leitungslängen betragen:
Zement- und Zementsickerröhren 0 10 bis
30 cm 270 m
Gussröhren 0 150 mm 220 m
PVC-Kunststoffröhre 0 80 bis 125 mm 2240 m

Leitungslänge 2730 m

An die beitragsberechtigten Kosten dieser
1. Etappe, veranschlagt auf Fr. 380 000.—, werden
folgende Beiträge zugesichert:

Fr.
1. Aus dem Bodenverbesserungskredit

Konto 2410 947 ein Staatsbeitrag von
15 ®/o von Fr. 380 000.—, höchstens 57 000.—

2. Aus dem Kredit der Direktion für
Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

des Kantons Bern Konto Nummer

2210 935 10 ein Staatsbeitrag von
30 % von Fr. 380 000.—, höchstens 114 000.—

Zusammen 171 000.—

Beitragsberechtigt aus Meliorationskrediten sind
nur Hauszueitungen zu landwirtschaftlichen Betrieben.

Die Zahlung der Meliorationsbeiträge erfolgt nach
Massgabe der vorhandenen Kredite, voraussichtlich
im Jahre

1970 Fr. 30 000.—
1971 Fr. 27 000.—

Die Baukosten der einzelnen Anlageteile sind so
auszuscheiden, dass später die von den verschiedenen
Stellen auszuzahlenden Beträge eindeutig ermittelt
werden können.

Für das Ausführen der Arbeiten und das Einreichen

der Schlussabrechnung der 1. Etappe wird eine
Frist gewährt bis Ende 1971.

Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter
Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen
Subventionsbedingungen der kantonalen Landwirtschaftsdirektion

vom Mai 1967.

Fürsorgedirektion

5159. Verein «Orphelinat du district de Courte-
lary»; Staatsbeitrag an die Erstellung eines
Schulhauses, eines Personalhauses, die Vergrösserung des
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Wagenschuppens und anderer baulicher Verbesserungen.

1. In Anwendung des Dekretes vom 17. September
1968 über die Aufwendungen des Staates und der
Gemeinden für Fürsorgeheime wird dem Verein
«Orphelinat du district de Courtelary», mit Sitz in
Courtelary, an die für einen Staatsbeitrag in Betracht
fallenden, auf Fr. 1 111 091.— veranschlagten Kosten
der Erstellung eines Schulhauses, eines Personalhauses,

der Vergrösserung des Wagenschuppens und
anderer baulicher Verbesserungen ein Beitrag von
Fr. 499 500.— bewilligt. Er ist zahlbar nach dem
Fortschreiten der Arbeiten.

2. Der Beitrag wird à fonds perdu gewährt. Er
ist jedoch dem Staat zurückzuzahlen, wenn der Verein

das Kinderheim in Courtelary seinem Zweck
entfremdet oder die Heimliegenschaften ganz oder
teilweise veräussern sollte. Der Verein hat die Erfüllung

dieser bedingten Rückzahlungspflicht, die auf
50 Jahre befristet wird, hypothekarisch oder auf
andere Weise sicherzustellen.

3. Das eingereichte Projekt darf ohne besondere
Bewilligung der Direktion des Fürsorgewesens nicht
abgeändert werden.

4. Die Arbeiten sind nach den Grundsätzen der
bernischen Submissionsverordnung vom 7. September
1967 zu vergeben.

5. Der Beitragsempfänger verpflichtet sich,
Verschiebungen von mehr als sechs Monaten im Ablauf
des Bauvorhabens oder der Rechnungsstellung der
Direktion des Fürsorgewesens sofort zu melden.

6. Nach Fertigstellung der Neu- und
Erweiterungsbauten ist der Direktion des Fürsorgewesens die
detaillierte Bauabrechnung mit den quittierten
Belegen und den bereinigten Ausführungsplänen
einzureichen sowie die gemäss Ziffer 2 verlangte Sicherheit

zu leitsen. Die Mehrkosten für die Luftschutzräume

sind in der Abrechnung gesondert auszuweisen.

7. Die Ausgabe geht zu Lasten des Kontos 2500 949,
Verschiedene Baubeiträge. Davon werden Franken
94 000.— dem Staatsvoranschlag 1969 belastet, und
für den Rest wird ein Verpflichtungskredit von Franken

405 500.— bewilligt, der durch folgende
Zahlungskredite abzulösen ist:

1970 Fr. 265 000.—
1971 Fr. 140 500.—

8. Vom Staatsbeitrag wird eine jährliche Abschreibung

von Fr. 50 000.— in die Lastenverteilung
einbezogen, bis der Betrag gänzlich abgeschrieben ist.
Die Abschreibung hat keinen Einfluss auf die
Rückzahlungspflicht des Vereins gemäss Ziffer 2. Der
Lastenverteilung unterliegt ferner der Zinsverlust,
welchen der Staat auf dem noch nicht abgeschriebenen

Betrag erleidet.



Beilage JVe 29

Vortrag des Regierungsrates
an den Grossen Rat

betreffend einen Zusatz zur Staatsverfassung des Kantons Bern
hinsichtlich des jurassischen Landesteiles

(Juni 1969)

I. Allgemeine Betrachtungen

1. Mit einem Volksbegehren verlangte das
Rassemblement Jurassien im Jahre 1957 den Erlass
eines Gesetzes betreffend die Durchführung einer
konsultativen Volksbefragung in den sieben
jurassischen Amtsbezirken über die Frage der Trennung.

Da das Initiativbegehren die erforderliche
Zahl von Unterschriften auf sich vereinigte, wurde
es dem Berner Volk zur Abstimmung unterbreitet.
Sowohl der alte Kantonsteil als auch der Jura
lehnten das Begehren in der Abstimmung vom
5. Juli 1959 ab. Damit waren die Stimmbürger auf
die Frage der Trennung des Kantons nicht
eingetreten, und die von den Separatisten verlangte
konsultative Volksbefragung fand nicht statt.

In der Folge nahm die Idee der Durchführung
einer Volksbefragung wiederum Gestalt an, diesmal

allerdings vor allem in den Kreisen der Anti-
separatisten. Die Befürworter verlangten nicht
nur die Durchführung einer Volksbefragung im
Sinne einer einfachen Konsultativabstimmung,
sondern vielmehr die Durchführung eines eigentlichen

Plebiszites im Sinne eines Volksentscheides
mit Rechtsfolgen, geeignet, das Verbleiben des Juras

im Kanton Bern oder dessen Abtrennung zu
entscheiden. Es besteht heute die Tendenz, die
Plebiszitfrage auf dem Wege parlamentarischer
Vorstösse (durch Motionen) oder sogar durch eine
neue Volksinitiative zum Entscheid zu bringen;
dabei kann eine gewisse Verdrossenheit mitspielen.
Der Inhalt derartiger Vorstösse ist nicht voraussehbar.

Noch weniger sind es die politischen und
psychologischen Folgen. Wenn somit der
Regierungsrat die Kontrolle über die weitere Entwick¬

lung dieser Angelegenheit behalten will, so muss
er ohne Verzug aus eigener Initiative dem Grossen
Rate seine Anträge unterbreiten.

Der vorliegende Verfassungszusatz-Entwurf ist
so konzipiert, dass er den politischen und rechtlichen

Gegebenheiten auf eidgenössischer und
kantonaler Ebene Rechnung trägt. Er öffnet den Weg
für die Durchführung einer Volksbefragung und
regelt allfällige weitere Verfahren, die sich aus
dieser Befragung ergeben könnten, wie die Wahl
eines Verfassungsrates, die Abstimmung über eine
neue Verfassung und schliesslich die Gründung
eines neuen schweizerischen Kantons. Der Inhalt
des regierungsrätlichen Entwurfes war Gegenstand

eines eingehenden Meinungsaustausches
zwischen der Jura-Delegation des Regierungsrates

und der Kommission der guten Dienste für
den Jura. Wichtigen Bemerkungen dieser
Kommission wurde Rechnung getragen.

2. Durch die Annahme der neuen
Verfassungsbestimmungen gibt das Volk des gesamten Kantons

der jurassischen Bevölkerung die Möglichkeit,
allein zu bestimmen, welchem Kanton sie

angehören will.
Diese Volksbefragung wird Entscheidungs- und

nicht bloss Informationscharakter haben. Sie wird
nicht mehr vom Willen des Gesamtkantones
abhängig sein. Findet die Volksbefragung statt und
ergibt sich eine Mehrheit für einen neuen Kanton,
so sind die kantonalen Behörden verpflichtet, das
Trennungsverfahren einzuleiten, d. h. einen
Verfassungsrat wählen zu lassen.

Die Verantwortung für spätere Schritte und
Entscheide wird bei der unmittelbar betroffenen
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Bevölkerung und bei der Eidgenossenschaft liegen.
Die bernischen Behörden werden nur noch
vollziehende Funktionen ausüben.

Sollte das Verfahren zu einer eidgenössischen
Abstimmung über die Revision von Artikel 1 der
Bundesverfassung führen, so wird der Kanton
Bern - wie alle andern Kantone - selbstverständlich

an dieser Abstimmung teilnehmen. Es steht
ihm aber kein Vetorecht zu.

Mit der Annahme des Verfassungszusatzes wird
der Bevölkerung des Juras somit - soweit dies vom
Kanton Bern abhängt - das eigentliche
Selbstbestimmungsrecht zuerkannt.

Die neuen Verfassungsbestimmungen sind nicht
befristet. Kommt es nun zu einer Volksbefragung,
die nicht zur Einleitung der Trennung führt, so
besteht die Möglichkeit, weitere Volksbefragungen

zu verlangen. Dies bedeutet, dass sowohl
Anhänger als auch Gegner der Trennung den
Zeitpunkt wählen können, in dem sie auf die Frage
zurückkommen wollen. Tun sie das nicht, so wäre
fortlaufend der Beweis erbracht, dass der Jura
deshalb weiterhin zum Kanton Bern gehört, weil seine
Bevölkerung es so haben will.

3. Wird das Selbstbestimmungsrecht anerkannt,
so kann dieses nicht einem Gebiet zugestanden
werden, das gestützt auf geschichtliche,
geographische, wirtschaftliche, sprachliche oder religiöse
Gegebenheiten zum voraus unabänderlich
festgelegt wird. Der Grundsatz der rechtsgleichen
Behandlung verlangt, dass das Selbstbestimmungsrecht

jedem genügend grossen Teil eines Gebietes
zuzuerkennen ist, und die Bevölkerung dieses
Teilgebietes die Möglichkeit haben soll, darüber zu
entscheiden, ob sie sich aus dem bestehenden
Kantonsverband lösen und eine neue politische Einheit

bilden will, wobei Territorium und Grenzen
auch nach ihrem Willen bestimmt werden.

Es geht somit nicht nur darum, zu entscheiden,
ob ein neuer Kanton geschaffen wird, sondern
bejahendenfalls auch dessen Gebiet zu bestimmen.
Soll der zu gründende Kanton den gesamten Jura
oder nur einen Teil davon umfassen? Wie verhält
es sich mit dem Laufental? Dies sind summarisch
die Fragen, die sich stellen.

Das Problem wäre verhältnismässig einfach zu
lösen, wenn der Jura eine politische Einheit
darstellte oder zwischen den einzelnen Teilen des
Juras ein genügender Zusammenhang bestünde.
Wäre dies der Fall, so könnte in einer einzigen
Volksabstimmung entschieden werden. Alle sieben
Amtsbezirke hätten sich dem Mehrheitsentscheid
zu fügen. Damit wäre zugleich über die Frage der
Trennung im einen oder andern Sinne befunden,
ohne dass jemand stichhaltige Einwendungen
gegen diesen Entscheid erheben könnte. Aber der
jurassische Landesteil ist vielfältig. Von einem
Gebiet zum andern sind erhebliche, tief in Sitten
und Volksmeinung verwurzelte Unterschiede
festzustellen, die seit mehr als einem Jahrhundert in
den kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen

auffallend in Erscheinung treten. Diese
Unterschiede finden heute ihren Ausdruck in der
gegensätzlichen Einstellung zur Trennungsfrage.

Bei dieser Sachlage müsste eine nur im Gesamtjura

durchgeführte Volksbefragung dazu führen,
dass gewisse Volksgruppen dem Willen anderer

Bevölkerungsteile unterworfen würden, sofern
nicht die Möglichkeit eingeräumt würde, dass
majorisierte Gebiete in einer anschliessenden
Abstimmung über die Trennungsfrage selbständig be-
schliessen könnten. Es ist daher ein differenziertes
Verfahren vorzusehen, welches den Jurassiern
die Möglichkeit verschafft, nicht nur über die
Schaffung eines neuen Kantons abzustimmen,
sondern auch dessen Gebiet festzulegen.

4. Man kann aber die jurassischen Stimmbürger
nicht in einer einzigen Abstimmung vor mehrere
Alternativen stellen wie zum Beispiel: weitere
Zugehörigkeit des Juras zum Kanton Bern, Gründung

eines neuen Kantons, der den Gesamtjura
umfasst oder Gründung eines Kantons, der nur den
welschen Teil des Juras umfasst, also ohne das
Laufental, und so weiter. Denn eine derartige
Fragestellung würde eine allgemeine Verwirrung
hervorrufen, die Stimmberechtigten wären
überfordert und eine Mehrheit für die eine oder andere
Alternative in Frage gestellt. Ein etappenweises
Vorgehen drängt sich daher auf. Wenn ein neuer
Kanton gebildet werden soll, muss dessen Gebiet
gewissermassen durch aufeinanderfolgende Aus-
mittlungen bestimmt werden. Obwohl das
Verfahren der Volksbefragung als Einheit betrachtet
werden kann, muss es doch je nach den Umständen
in zwei oder mehr zeitlich sich folgende Abstimmungen

aufgeteilt werden.
Das Verfahren wird eingeleitet mit der Frage, ob

der Jura in seiner heutigen Gesamtheit einen neuen
Kanton bilden soll. Diese Frage wird Gegenstand
einer ersten Abstimmung im gesamten Jura sein,
sofern 5000 jurassische Aktivbürger dies verlangen
oder der Regierungsrat dies beschliesst.

Wird diese erste Frage nicht gestellt, so findet
keine Volksbefragung statt, und der Kanton Bern
bleibt in seinem bisherigen Bestand erhalten.

Wird aber die erste Frage tatsächlich gestellt,
so ergeben sich zwei weitere Möglichkeiten, je
nachdem ob die Volksbefragung positiv (Mehrheit
für Trennung) oder negativ (Mehrheit gegen die
Trennung) ausfällt.

Im ersten Fall wäre die Bildung eines neuen
Kantons grundsätzlich bejaht; der Bevölkerung der
majorisierten Amtsbezirke (AntiSeparatisten) wäre
jedoch die Möglichkeit zu geben, eine zweite
Volksbefragung zu verlangen, um über ihre weitere

Zugehörigkeit zum Kanton abzustimmen.
Im zweiten Fall, das heisst bei einer Mehrheit

gegen die Trennung im Gesamtjura, muss der
Gedanke an einen den Gesamt jura umfassenden
Kanton fallen gelassen werden. Aber auch hier
muss die Bevölkerung der majorisierten
Amtsbezirke (Separatisten) Gelegenheit erhalten, eine
weitere Volksbefragung zu verlangen, um darüber
abzustimmen, ob sie einen nur aus diesen
Amtsbezirken bestehenden neuen Kanton bilden will.

In beiden Fällen kann die zweite Abstimmung
nur auf dem Wege der Volksinitiative verlangt
werden; das Volksbegehren ist zustande gekommen,

wenn es von einem Fünftel der
Stimmberechtigten der in Betracht fallenden
Amtsbezirke unterzeichnet wird.

Ist schliesslich die Gründung eines neuen Kantons
beschlossen und umfasst dieser Kanton nur einen
Teil des Juras, so wird den an der neuen Kantons-
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grenze gelegenen Gemeinden ein letztes Optionsrecht

zwischen dem Kanton Bern und dem neuen
Kanton gewährt. Der Amtsbezirk Laufen bildet
einen Sonderfall. Seine Bevölkerung ist berechtigt,

sich in einer besonderen Abstimmung
ausdrücklich über ihre Zukunft zu äussern.

5. Das Rassemblement Jurassien verlangt, dass
die auswärtigen Jurassier ebenfalls zur Teilnahme
an der Volksbefragung zugelassen werden.
Entspräche man diesem Begehren, so würden sich die
Stimmberechtigten zusammensetzen einerseits aus
den im Jura wohnhaften Stimmbürgern und
andererseits aus Bürgern jurassischer Herkunft, die
aber nicht in einer der im Jura gelegenen Gemeinden

Wohnsitz haben.
Es wurde ferner die Meinung vertreten,

diejenigen im Jura wohnhaften Stimmbürger seien
von der Abstimmung auszuschliessen, die nicht
jurassischer Herkunft sind oder die französische
Sprache nicht beherrschen.

Diese Forderungen und Anregungen
widersprechen dem allgemein anerkannten Grundsatz,
dass diejenigen, die den Gesetzen unterstellt sind,
und nur sie allein, auch über die Gesetze abstimmen

sollen. Die Gründung eines neuen Kantons
ist nun zweifellos nicht ein gewöhnlicher
Verfassungsakt oder eine Sache der einfachen
Gesetzgebung. Aber der Unterschied ist weniger gross,
als es den Anschein hat. Der neue Kanton wird
Gesetze erlassen, und zwar vorerst eine Verfassung.
Die Verfassung und die Gesetze richten sich an
die Einwohner. Sie müssen darüber abstimmen.
Ist es dann nicht eher angebracht, dass sie auch
darüber entscheiden, ob überhaupt ein neuer
Kanton entstehen soll? Ist es nicht natürlich, dass
der gleiche Wahlkörper nacheinander über eine
Trennung, über die neue Verfassung und dann
über die Gesetze befindet? (Siehe Jean-François
Aubert: Jurassische Volksbefragung, Verfassungsrechtliche

Übergangsbestimmungen, Gutachten
vom 19. August 1968, Ziffer 24).

Endlich ist hier an die zwingende Bestimmung
von Artikel 43 der Bundesverfassung zu erinnern.
Diese Bestimmung schreibt vor, dass alle
Schweizerbürger dort, wo sie Wohnsitz haben,
stimmberechtigt sind, und dass niemand in mehr als
einem Kanton politische Rechte ausüben darf. Die
Auffassung des Rassemblement Jurassien ist daher
bundesrechtlich unzulässig, solange Artikel 43 der
Bundesverfassung nicht revidiert worden ist.

Somit sind nur die in einer der Gemeinden des
Abstimmungsgebietes wohnhaften Schweizerbürger

berechtigt, an der Volksbefragung
teilzunehmen, wobei die Frage ihrer Heimatangehörigkeit

keine Rolle spielt.

6. Das Rassemblement Jurassien, beunruhigt
durch die Risiken, die eine Volksbefragung für es
bedeutet, gab bereits bekannt, «ès verfüge über
die Mittel, um eine solche Befragung wirkungslos

werden zu lassen». Seine Haltung wird sich
nach den Umständen, wie sie zu gegebener Zeit
vorliegen werden, richten. Wenn es Stimmenthaltung

empfiehlt, werden die Bürger, welche sich
nicht an diese Parole halten und sich in aller
Öffentlichkeit in die Stimmlokale begeben, mit
einer Kontrolle oder sogar mit Vergeltungs-
massnahmen rechnen müssen.

Eine Volksbefragung wird aber ihren Zweck nur
dann erfüllen, wenn die schon allzu oft unter
Druck und Drohung gesetzten jurassischen Stimmbürger

ihren Willen frei und unabhängig sowie
unter Wahrung des Stimmgeheimnisses äussern
können. Ausserdem sind die Mitglieder der
Stimmausschüsse und die für die Durchführung der
Volksbefragung verantwortlichen Behörden auf
den Schutz gegen jeglichen Einschüchterungsversuch

angewiesen. Es sind somit geeignete
Vorkehren zu treffen; polizeiliche Massnahmen reichen
nicht aus.

Für Gebiete, in denen die ordnungsgemässe
Durchführung einer Urnenabstimmung nicht
gesichert ist, rechtfertigt es sich, die Möglichkeit
der brieflichen Stimmabgabe vorzusehen. Sie
erscheint als das beste Mittel, um das Stimmgeheimnis

und das Recht auf freie Stimmbeteiligung zu
gewährleisten. Die kantonalen Bestimmungen über
Abstimmungen und Wahlen sind daher in diesem
Sinne zu revidieren. Wenn diese Revision früh
genug erfolgt, kann die Stimmabgabe auf dem
Korrespondenzweg bereits für die kantonale Abstimmung

über den vorliegenden Verfassungszusatz
nützlich sein.

7. Im Hinblick auf die gesamtschweizerische
Bedeutung der Jurafrage rechtfertigt es sich, wenn
die Eidgenossenschaft die Volksbefragung
überwacht. Die Erwähnung der Ergebnisse der
Volksbegehren und der Volksbefragungen kann dem
Grossen Rat überlassen bleiben, dies umso mehr,
als seine Beschlüsse ja der staatsrechtlichen
Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. Die
Durchführung der Urnengänge dagegen sollte
unter die direkte Kontrolle von Bundesorganen
gestellt werden, ebenso die Bildung der
Stimmausschüsse und die Ausmittlung der Abstimmungsergebnisse.

Diese Überwachung könnte sich
gegebenenfalls auch auf die Wahl des jurassischen
Verfassungsrates und auf die Abstimmung über
die Verfassung des neuen Kantons erstrecken. Es
wird Sache des Regierungsrates sein, die
eidgenössischen Behörden zu ersuchen, in der
vorstehend umschriebenen Weise an der
Durchführung der Urnengänge mitzuwirken.

8. Eine Inkraftsetzung des Verfassungszusatzes
erscheint erst gerechtfertigt, wenn alle Möglichkeiten

einer kantonsinternen Lösung gründlich
und erschöpfend geprüft worden sind.

Der Regierungsrat ist entschlossen - diesen
Standpunkt hat er schon in seiner Erklärung vom
17. März 1967 vertreten - «in seine Vorschläge alle
rechtlich möglichen und politisch realisierbaren
Massnahmen aufzunehmen, welche zur Lösung des
jurassischen Problems geeignet sind; für den Fall,
dass gewisse Kreise im Jura diese vorgeschlagenen
Massnahmen als ungenügend erachten sollten,
muss der jurassischen Bevölkerung die Möglichkeit

geboten werden, in einer Abstimmung zu
befinden, ob sie weiterhin dem Kanton Bern
angehören oder einen eigenen Kanton bilden will.»

Konkret ausgedrückt bedeutet dies, dass die
Möglichkeit, eine Volksbefragung zu verlangen,
nicht geboten werden soll, bevor sich der Grosse
Rat über den grundsätzlichen Inhalt des
Jurastatuts, insbesondere über die Folge, die den Emp-
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fehlungen der Kommission der guten Dienste, den
Vorschlägen der jurassischen Abordnung sowie
den gegenüber der Kommission der 24 gemachten
Anregungen zu geben ist, geäussert hat.

Liegen diese grundsätzliche Stellungnahme des
Grossen Rates hinsichtlich des Jurastatuts sowie
die Beschlüsse, die er in eigener Kompetenz fassen

kann, einmal vor, so sind die Jurassier in der
Lage, ihre Meinung in genauer Kenntnis der Sachlage

zu bilden. Dann ist auch der Zeitpunkt
gekommen, die neuen Verfassungsartikel in Kraft zu
setzen, um den Weg für eine Volksbefragung frei
zu geben. So hat die Bevölkerung des Juras die
Möglichkeit, die Durchführung einer Volksbefragung

bereits dann zu verlangen, wenn sie zum
Beispiel das vom Grossen Rat gutgeheissene
Programm als ungenügend betrachtet, oder wenn die
Verwirklichung der angekündigten Massnahmen
zu lange auf sich warten liesse.

Es ginge zu weit, die Möglichkeit einer
Volksbefragung bis zum Zeitpunkt hinauszuschieben, da
alle im Programm des Grossen Rates vorgesehenen
Massnahmen verwirklicht wären. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird eine derartige Verwirklichung

nicht auf einmal möglich, sondern das
Ergebnis komplexer Verfahren sein, deren Dauer
niemand voraussagen kann. Wartet man zu lange
mit der Inkraftsetzung der neuen
Verfassungsbestimmungen, wird möglicherweise der jurassischen

Bevölkerung das ihr zuerkannte
Selbstbestimmungsrecht in einem Zeitpunkt vorenthalten,

in dem dieses Recht für sie besonders wertvoll

sein könnte.

9. In nächster Zukunft sind somit die folgenden
wesentlichen Vorkehren zu treffen:

Juni-Dezember 1969:

- Verhandlungen und Beschlussfassung des Grossen

Rates über die Zusatzbestimmung zur
bernischen Staatsverfassung;

- Verhandlungen und Beschlussfassung des Grossen

Rates über die Abänderung der Gesetzesund

Dekretsbestimmungen betreffend Abstimmungen

und Wahlen;
- Vorbereitung eines eingehenden Berichtes des

Regierungsrates über die Beziehungen des Juras
mit dem Staat Bern, der zudem konkrete
Anträge über den Inhalt des Jurastatutes enthalten
wird;

- Diskussion und Bereinigung dieses Berichtes mit
der Kommission der guten Dienste für den Jura.

Januar-Juni 1970:

- Verhandlungen und Beschlussfassung des Grossen

Rates über den Bericht des Regierungsrates
betreffend den Inhalt des Jurastatutes und
Erteilung des Auftrages an den Regierungsrat, die
aus diesem Bericht sich ergebenden Vorlagen
auf Verfassungs-, Gesetzes- und Dekretsebene
sowie die Verwaltungsmassnahmen auszuarbeiten

oder zu verwirklichen;
- kantonale Volksabstimmung über die Revision

des Gesetzes betreffend die Abstimmungen und
Wahlen;

- kantonale Volksabstimmung über den Zusatz
zur bernischen Staatsverfassung;

- bei Annahme dieses Verfassungszusatzes durch
das Volk: Gesuch an die eidgenössischen Räte
um Erteilung der Gewährleistung.

Ab Juli 1970:

- Kantonale Volksabstimmungen über das
Jurastatut;

- nach Vorliegen der eidgenössischen Gewährleistung

des Verfassungszusatzes: Inkraftsetzung
durch den Regierungsrat.

II. Hinweise zu den einzelnen Artikeln

Artikel 1 enthält die Grundsatzerklärung, dass
die Bevölkerung des jurassischen Landesteils
befragt werden kann, zu welchem Kanton sie gehören

wolle. Man beachte diesbezüglich die Ausführungen

auf Seite 1, Ziffer 2.

Artikel 2 bestimmt, dass das Verfahren, sofern
es eingeleitet wird, mit einer Volksbefragung im
ganzen Jura beginnen muss. Diese Abstimmung
kann durch Volksbegehren verlangt werden, wobei

das Initiativrecht nur den im jurassischen
Landesteil wohnhaften Stimmbürgern zusteht. Das
Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn es
5000 gültige Unterschriften trägt. Diese Zahl
entspricht rund 13 Prozent der jurassischen
Stimmberechtigten (das separatistische Volksbegehren
von 1957 zum Beispiel war mit 20 630 gültigen
Unterschriften aus dem Jura versehen). Die
Durchführung der Volksbefragung kann auch vom
Regierungsrat angeordnet werden. Damit wird einer
Empfehlung der Kommission der guten Dienste für
den Jura, wonach die Volksbefragung von Amtes
wegen angeordnet werden sollte, teilweise Rechnung

getragen.

Die Artikel 3 bis 6 behandeln die Durchführung
der nachfolgenden Volksbefragungen, die von der
Bevölkerung der majorisierten Amtsbezirke und -
mit bestimmten Einschränkungen - ausserdem von
den Gemeinden verlangt, nicht aber vom
Regierungsrat verfügt werden können. Diese Abstimmungen

dienen dazu, das Gebiet des allfälligen
neuen Kantons mit der höchstmöglichen Objektivität

und auf Grund des von der direkt betroffenen
Bevölkerung frei geäusserten Willens zu ermitteln.
Für das Laufental besteht eine Sondervorschrift,
insbesondere im Hinblick auf einen eventuellen
Anschluss an einen andern Kanton. Es wird
verwiesen auf die Seiten 2 und 3, Ziffern 3 und 4.

In Artikel 7 wird festgelegt, dass der bernische
Grosse Rat die Ergebnisse der Volksbegehren
erwahrt und das Datum der Abstimmungen festsetzt.
Angesichts der Bedeutung der Sache sollten die
Volksbefragungen nicht an einem ordentlichen
Abstimmungstag (Artikel 7 Staatsverfassung)
durchgeführt werden.

Artikel 8 befasst sich mit dem Initiativ- und dem
Stimmrecht. Nach dem geltenden Bundesrecht ist
der bernische Verfassungsgesetzgeber frei, die den
jurassischen Stimmberechtigten zu stellende Frage
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zu formulieren, die Gebiete abzugrenzen, in
welchen die Volksbefragungen durchgeführt werden
und auch das Initiativrecht zu verleihen. In bezug
auf das Stimmrecht ist er dagegen an den Artikel
43 der Bundesverfassung gebunden. Dieser Artikel

beruht auf dem Territorialprinzip und
verbietet jegliche Bevorzugung und Diskriminierung
von Schweizerbürgern aus Gründen der
Heimatzugehörigkeit oder der Sprache. Deshalb müssen
alle im Abstimmungsgebiet wohnhaften Schweizerbürger

- und nur sie allein - berechtigt sein, an
den Volksbefragungen teilzunehmen. Um zu
verhindern, dass sich Bürger aus andern Landesteilen
kurz vor den Urnengängen im Abstimmungsgebiet
niederlassen mit dem einzigen Ziel, das
Abstimmungsergebnis zu beeinflussen, wird verlangt, dass
die Stimmberechtigten seit mindestens drei
Monaten am Abstimmungsort Wohnsitz haben (es
wird verwiesen auf Seite 3, Ziffer 5). Eine längere
Frist ist bundesrechtlich nicht zulässig (Art. 43
Abs. 5 BV).

Die Artikel 9 bis 12 bestimmen die Rechtsfolgen
der Volksbefragungen. Dem Grossen Rat obliegt
die Erwahrung der Ergebnisse. Anschliessend hat
er allenfalls durch Dekret das Gebiet abzugrenzen,
für welches das Trennungsverfahren einzuleiten
ist und die Wahlkreise für die Wahl des
Verfassungsrates festzulegen. Dem Laufental sind die
gleichen Rechte wie den andern jurassischen
Amtsbezirken eingeräumt; zusätzlich kann es Schritte
im Hinblick auf seinen Anschluss an einen andern
Kanton unternehmen. Selbstverständlich müsste
der Kanton, dem das Laufental sich anschliessen
möchte, damit einverstanden sein. Das Verfahren
wäre mit diesem zu vereinbaren.

Die Artikel 13 bis 15 regeln die Wahl des
Verfassungsrates des zu bildenden Kantons. Dieser
besteht aus 80 Mitgliedern, wenn dieser zu schaffende

Kanton den ganzen Jura und aus 50
Mitgliedern, wenn er nur einen Teil davon umfasst.
Die Amtsdauer der Mitglieder beträgt 6 Jahre,
sie sind wieder wählbar. Zum Vergleich sei
erwähnt, dass der Jura zurzeit im Grossen Rat über
31 Sitze verfügt und die Amtsdauer der Grossräte
4 Jahre beträgt.

Artikel 16 überträgt dem Regierungsrat die
Aufgabe, den Verfassungsrat zur ersten Sitzung
einzuberufen. Rechtlich betrachtet ist der Verfassungsrat

eine bernische Behörde, deren Befugnisse auf
die Ausarbeitung einer Verfassung für den neuen
Kanton im Rahmen der eidgenössischen
Verfassungsnormen beschränkt sind.

Artikel 17 umschreibt die Aufgabe des
Verfassungsrates. Dieser hat einen Verfassungsentwurf
auszuarbeiten und den Stimmberechtigten des
zukünftigen Kantons zu unterbreiten. Wird der
Entwurf verworfen, so hat ein neuer Verfassungsrat
eine neue Vorlage auszuarbeiten.

Die Artikel 18 und 19 betreffen die Vorkehren,
die nach Annahme der Verfassung durch das Volk
des neuen Kantons zu unternehmen sind. Der
Regierungsrat hat die Verfassung der Bundesver¬

sammlung zu unterbreiten, um deren Gewährleistung

zu erlangen. Dann wird er die Abänderung
von Artikel 1 der Bundesverfassung, das heisst
die Aufnahme des Namens des neuen Kantons in
die Aufzählung der Schweizer Kantone,
beantragen. Über diese Änderung der Bundesverfassung

entscheidet das Schweizervolk im ordentlichen

Verfahren.

Artikel 20 bestimmt, dass für Fragen, die nicht
ausdrücklich im vorliegenden Verfassungszusatz
geregelt sind, das geltende kantonalbernische
Recht anwendbar ist.

Gemäss Artikel 21 sind die bernischen Behörden
verpflichtet, die Eidgenossenschaft zu ersuchen,
bei der Organisation und bei der Durchführung
der Volksbefragungen als Überwachungs- und
Kontrollinstanzen mitzuwirken (es wird verwiesen
auf die Ausführungen auf Seite 3, Ziffer 7). Der
Kanton kann natürlich die Eidgenossenschaft nicht
verpflichten, diese Aufgaben auch zu übernehmen.
Gestützt auf Artikel 85 Ziffer 7 und Artikel 102
Ziffer 10 Bundesverfassung wäre der Bund befugt,
Überwachungs- und Kontrollfunktionen auszuüben.

Artikel 22 sagt, dass der Regierungsrat den
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verfassungszusatzes
bestimmt. Er kann dies frühestens tun,
a) wenn der Verfassungszusatz die eidgenössische

Gewährleistung erhalten hat und

b) wenn der Grosse Rat über den vom Regierungsrat
ausgearbeiteten Bericht mit Anträgen über

das Jurastatut Beschluss gefasst hat.

Das Bundesrecht hindert den kantonalen Gesetzgeber

nicht, den Verfassungszusatz sofort nach
seiner Annahme durch das Volk in Kraft zu setzen.
Die eidgenössische Gewährleistung ist nicht Gül-
tigkeitserfordernis. Verschiedene Gründe sprechen
aber gegen ein solches Vorgehen. Es erscheint nicht
empfehlenswert, den Weg zur Durchführung einer
Volksbefragung zu öffnen, bevor die
Bundesversammlung die Gewährleistung erteilt hat. Wie
die eidgenössischen Räte beschliessen werden, ist
offen. Eine politische Auseinandersetzung im
Zusammenhang mit der Volksbefragung muss
vermieden werden, solange nicht feststeht, dass die
grundlegenden Verfassungsnormen bundesrechts-
konform sind.

Es ist ferner angezeigt, die Volksbefragung und die
Schaffung des Jurastatutes zeitlich zu koordinieren.

Ein Mittel dazu ist die Inkraftsetzung des
Verfassungszusatzes. Wir verweisen diesbezüglich auf
die Ausführungen auf den Seiten 3 und 4, Ziffer 8.
Die Kommission der guten Dienste für den Jura ist
der Meinung, dass die Volksbefragung nicht stattfinden

solle, bevor der Grosse Rat und das Volk
endgültig über die Gesamtheit der Massnahmen befunden

haben, welche das Jurastatut bilden werden. Ein
derartiges Vorgehen müsste bewirken, dass die
jurassische Bevölkerung von dem ihr gebotenen
Selbstbestimmungsrecht auf fast unbestimmte Zeit
keinen Gebrauch machen könnte. Der Regierungsrat

gibt deshalb einer beweglicheren Lösung den
Vorzug, wonach der Verfassungszusatz in Kraft
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gesetzt werden kann, wenn der Grosse Rat ein
Programm mit den Grundzügen des Jurastatuts
genehmigt und die in seiner Kompetenz sowie die
im Rahmen dieses Programms liegenden
Beschlüsse gefasst haben wird. Von der weitern
Entwicklung im Jura wird es abhängen, ob die
Inkraftsetzung sofort nach Eintritt der beiden
Bedingungen erfolgen wird und die Stimmberechtigten

des Juras von ihrem Initiativrecht Gebrauch
machen werden.
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 16. Juni/15. August 1969 und
13./14. August 1969

Zusatz zur Staatsverfassung
des Kantons Bern hinsichtlich des

jurassischen Landesteiles

(Juni 1969)

1. Allgemeine Bestimmungen über
die Volksbefragungen (Plebiszit)

Art. 1

Im jurassischen Landesteil, bestehend aus den voiks-
Amtsbezirken Courtelary, Delsberg, Freiberge, bGrrundsaStzn

Laufen, Münster, Neuenstadt und Pruntrut, wie
sie im Dekret vom 16. November 1939 über die
Einteilung des Kantons in 30 Amtsbezirke
umschrieben werden, können gemäss den nachfolgenden

Bestimmungen Volksbefragungen darüber
durchgeführt werden, ob der gesamte Landesteil
oder einzelne Gebiete von ihm einen neuen Kanton

bilden, sich einem andern Kanton anschliessen
oder im Kanton Bern bleiben wollen.

Art. 2

1 Im ganzen jurassischen Landesteil kann eine im ganzen
erste Volksbefragung durchgeführt werden über 3£a1\desteiin

die Frage: «Wollt ihr einen neuen Kanton bilden?»
2 Die Volksbefragung erfolgt:

a) auf Begehren von 5000 im jurassischen Landesteil

Stimmberechtigten, oder
b) auf Beschluss des Regierungsrates.

Art. 3

1 Ergibt die erste Volksbefragung eine Mehr- in juras-
heit für die Bildung eines neuen Kantons, wei- sls^ez"rken
sen jedoch ein oder mehrere Amtsbezirke eine
verwerfende Mehrheit auf, so kann in jedem dieser

Amtsbezirke ein Fünftel der Stimmberechtigten
innert sechs Monaten eine weitere Volksbefragung

im Amtsbezirk verlangen über den Verbleib
im Kanton Bern.

2 Ergibt die erste Volksbefragung keine Mehrheit

für die Bildung eines neuen Kantons, weisen
jedoch ein oder mehrere Amtsbezirke eine annehmende

Mehrheit auf, so kann in jedem dieser
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Amtsbezirke ein Fünftel der Stimmberechtigten
innert sechs Monaten eine weitere Volksbefragung
im Amtsbezirk verlangen über die Frage der
Abtrennung vom Kanton Bern.

Art. 4

in juras-
1 Ergeben die vorausgegangenen Volksbefragun-

Gemeinden gen in einem oder mehreren Amtsbezirken eine
Mehrheit für die Bildung eines neuen Kantons, so
können Gemeinden, die mit einem Amtsbezirk
zusammenhängen, für den sie optieren wollen,
innert 2 Monaten eine zusätzliche Volksbefragung
verlangen.

2 Die Volksbefragung ist beschränkt auf die
Frage der Trennung oder des Verbleibens im Kanton

Bern.
3 Die Volksbefragung erfolgt, wenn ein Fünftel

der Stimmberechtigten dies in der Form der
Gemeindeinitiative verlangt. Sie ist innert zwei
Monaten nach Einreichung der Gemeindeinitiative
durchzuführen.

4 Für das Stimm- und Initiativrecht gilt Artikel
8.

Art. 5

im Amts- Steht fest, dass ein Trennungsverfahren einge-
bezirk Laufen wird, s0 kann ein Fünftel der Stimmberech¬

tigten des Amtsbezirks Laufen eine Volksbefragung

in ihrem Amtsbezirk verlangen über das
Verbleiben im Kanton Bern, den Anschluss an
einen andern Kanton oder die Bildung eines
selbständigen Kantons.

Art. 6

Beginn des Die Fristen der Artikel 3 und 4 Absatz 1 begin-
Fristeniaufs nen der Erwahrung des Ergebnisses der

vorausgegangenen Volksbefragung zu laufen.

Art. 7

Anordnung
1 Werden Volksbegehren gemäss Artikel 2, 3

be'traglfng oder 5 eingereicht, so überprüft sie der Grosse Rat
durch den auf ihre Übereinstimmung mit den vorliegendenGrossen Rat

Bestimmungen.
2 Liegt Übereinstimmung vor, so setzt er das

Datum der Volksbefragung fest; sie soll frühestens
drei und spätestens sechs Monate nach seinem Be-
schluss stattfinden.

3 Die Volksbefragung soll nicht auf einen
ordentlichen Abstimmungstag angesetzt werden.

Art. 8

Stimm- Das Recht, die Durchführung einer Volksbefra-
berechtigung gung zu verlangen oder an ihr teilzunehmen, steht

den in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten

Bürgern zu, welche:
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a) in einer Gemeinde Wohnsitz haben, die im
Gebiete liegt, in dem die Volksbefragung durchgeführt

werden soll oder durchgeführt wird, und

b) mindestens drei Monate Wohnsitz in diesem
Gebiete aufweisen.

2. Erwahrung und Rechtsfolgen
der Volksbefragungen

Art. 9

Der Grosse Rat erwahrt das Ergebnis der Volks- Erwahrung

befragungen gemäss Artikel 2, 3 und 5 binnen vier befragungen
Monaten.

Art. 10

Das Trennungsverfahren für den ganzen Lan- Bildung eines

desteil wird eingeleitet wenn: umfassend
den gsnzcn

a) die erste Volksbefragung eine Mehrheit für die jurassischen

Bildung eines neuen Kantons ergibt, und Landesteii

b) die Möglichkeiten nach Artikel 3 nicht oder
erfolglos ausgeübt worden sind.

Art. 11

1 Der Grosse Rat bezeichnet durch Dekret das Bildung eines

Gebiet, in welchem das Trennungsverfahren ein- umfassend
zuleiten ist. Es umfasst: deTjuras-
a) alle die Trennung bejahenden Amtsbezirke un- LaSn^teiis

ter Ausschluss der Gemeinden, welche in der
Volksbefragung gemäss Artikel 4 ein Verbleiben

im Kanton Bern beschlossen haben;
b) diejenigen Gemeinden der angrenzenden

Amtsbezirke, welche in einer Volksbefragung gemäss
Artikel 4 eine Trennung beschlossen haben.
2 Das Dekret umschreibt die Wahlkreise für die

Wahl des Verfassungsrates. Sie werden nach den
bisherigen Amtsbezirken gebildet mit den sich
gemäss Absatz 1 ergebenden Änderungen.

Art. 12

Wird im Amtsbezirk Laufen eine weitere Ab- Sonderfall
Stimmung durchgeführt und ergibt sie eine Mehr- Laulen

heit für den Anschluss an einen andern Kanton,
so hat sich dieser Amtsbezirk zur Durchführung
des Abtrennungs- und Anschlussverfahrens zu
konstituieren.

3. Wahl eines Verfassungsrates
und weiteres Vorgehen

Art. 13

1 Sobald feststeht, dass das Trennungsverfahren zeit;punkt
einzuleiten ist und das Gebiet bestimmt ist, wel- eines Verfas-
ches in dieses Verfahren einbezogen wird, setzt sunsrates

der Grosse Rat den Zeitpunkt für die Wahl eines
Verfassungsrates fest.

2 Die Wahl hat frühestens drei und spätestens
sechs Monate nach diesem Beschluss zu erfolgen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 45
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Art. 14

1 Der Verfassungsrat für den gesamten Landesteil

Jura umfasst 80 Mitglieder.
2 Die Mitglieder werden in den Amtsbezirken

des jurassischen Landesteiles gewählt nach den
Vorschriften, wie sie für die Wahl der Mitglieder
des Grossen Rates gelten.

3 Jeder Amtsbezirk bildet einen Wahlkreis.
4 Die Verteilung der Mandate auf die einzelnen

Wahlkreise erfolgt durch Dekret des Grossen Rates

nach den Vorschriften des Proporzes auf Grund
der in der letzten eidgenössischen Volkszählung
ermittelten Wohnbevölkerung.

5 Der Verfassungsrat wird für eine Amtsdauer
von sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist
zulässig.

Art. 15

1 Der Verfassungsrat für einen Teil des jurassischen

Landesteils umfasst 50 Mitglieder.
2 Die Mitglieder werden in den gemäss Artikel

11 Absatz 2 umschriebenen Wahlkreisen gewählt
nach den Vorschriften, wie sie für die Wahl der
Mitglieder des Grossen Rates gelten.

3 Artikel 14 Absätze 4 und 5 gelten auch für diesen

Fall.

Art. 16

erste Ein- 1 Der Regierungsrat beruft den Verfassungsrat
verfassifngs- zur ersten Sitzung ein, welche am 4. Montag nach

Geschäfts- ^er Wahl stattfindet. Bei Wahlbeschwerden kann
règlement die Einberufung bis zum Abschluss der Instruk¬

tion dieser Beschwerden hinausgeschoben werden.
2 Der Verfassungsrat entscheidet über die

Gültigkeit der Wahlen seiner Mitglieder und gibt sich
selbst sein Reglement.

Verfassungs-
rat für den
gesamten
Landesteil

Jura

Verfassungsrat
für einen

Teil des
jurassischen
Landesteils

Art. 17

Verfassung
1 Der Verfassungsrat arbeitet den Entwurf einer

Kaïtons" Verfassung des neuen Kantons aus.
2 Die Verfassung wird den Stimmberechtigten

des zu schaffenden neuen Kantons zur Abstimmung

unterbreitet. Der Verfassungsrat umschreibt
die Stimmberechtigung.

3 Wird die Verfassung durch die Stimmbürger
abgelehnt, so arbeitet ein neugewählter
Verfassungsrat eine neue Verfassungsvorlage aus.

Art. 18

Einholen der Stimmen die Bürger der Verfassung zu, so ver-
leistung

r" langt der Regierungsrat die eidgenössische
Gewährleistung.

Art. 19

standesinitia- Erhält die Verfassung des neuen Kantons die
änderungAder eidgenössische Gewährleistung, so verlangt der

Verfassung Regierungsrat auf dem Wege der Standesinitia¬
tive die Abänderung von Artikel 1 und Artikel 80
der Bundesverfassung.
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Art. 20

Unter Vorbehalt der vorliegenden Bestimmun- Geltung des

gen und eventueller Anordnungen der eidgenössi- ^nichts
sehen Behörden ist das kantonale Recht auf das
Begehren zur Durchführung einer Volksbefragung,
auf die Volksbefragung selbst und auf die ihr
folgenden Verfahren anwendbar.

Art. 21

Sofern die Bundesversammlung die vorliegen- Mitwirkung
den Bestimmungen gewährleistet, unternehmen nossenschaft
die kantonalen Behörden bei der Eidgenossenschaft
Schritte, um sie zu veranlassen, die Massnahmen
zu ergreifen, welche nötig sind, um die ordnungsgemässe

Durchführung der Volksbefragungen die
Wahl des Verfassungsrates und die Abstimmung
über die neue Verfassung sicherzustellen.

Art. 22

1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt Inkrafttreten
des Inkrafttretens dieser Bestimmungen. ^munge

2 Er kann sie erst in Kraft setzen, wenn:
a) die eidgenössische Gewährleistung erteilt ist,

und
b) der Grosse Rat über den vom Regierungsrat

ausgearbeiteten Bericht mit Anträgen über das
Jurastatut Beschluss gefasst hat.

Bern, den 16. Juni/15. August 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

F. Moser

der Staatsschreiber:
R. Stucki

Magglingen, den 13./14. August 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

G. Nobel



Beilage JVq 30 Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 13. Mai/15. August 1969 und
13./14. August 1969

Gesetz

vom 30. Januar 1921
über die Volksabstimmungen und Wahlen

(Abänderung und Ergänzung)

I.

Art. 5 Abs. 1 wird wie folgt abgeändert und
ergänzt:

1 Die Volksabstimmungen und Wahlen werden
mittelst des Urnensystems durchgeführt. Vorbehalten

bleibt die briefliche Stimmabgabe durch
Personen, die aus wichtigen Gründen, insbesondere
infolge Alters, Militärdienstes oder auswärtigen
Aufenthaltes zur Ausübung einer beruflichen
Tätigkeit, am Gang zur Urne in ihrer Wohnsitzgemeinde

verhindert sind. Stimmrechtserleichterungen,
die in eidgenössischen Erlassen vorgesehen

sind, können durch Verordnung des Regierungsrates
mit Wirkung für den gesamten Kanton

eingeführt werden.

II.

Es wird folgender Art. 5bis eingefügt:

Art. 5bis. 1 Der Regierungsrat kann bei kantonalen

Abstimmungen und Wahlen neben der
Urnenabstimmung die briefliche Stimmabgabe
anordnen.

2 Ein Dekret ordnet die für solche Abstimmungen
und Wahlen geltenden Voraussetzungen und

das besondere Verfahren. Dabei kann vorgesehen
werden, dass die Stimmen einem zentralen Stimm-
ausschuss für einen oder mehrere Amtsbezirke
zuzustellen sind, der die abgegebenen Stimmen
getrennt nach den Gemeinden ihrer Herkunft
auszuzählen hat.



III.

Art. 22 erhält folgende neue Ziffer 6:

6. die Durchführung der brieflichen Stimmabgabe
gemäss Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 5bis.

Bern, den 13. Mai/15. August 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

Huber

der Staatsschreiber i. V.:
F. Häusler

Magglingen, den 13./14. August 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

G. Nobel
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Vortrag der Justizdirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

zum Entwurf eines Gesetzes über die Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben

(April 1969)

EINLEITUNG

Bei Handänderungen von Grundstücken und bei
der Errichtung von Grundpfandrechten werden
Prozentabgaben erhoben. Der vorliegende
Gesetzesentwurf umschreibt die für die Festsetzung
und den Bezug der Handänderungs- und
Pfandrechtsabgaben erforderlichen Bestimmungen neu
und ergänzt die bisherigen.

Die geltenden Vorschriften sind im Gesetz
betreffend die Amts- und Gerichtsschreibereien vom
24. März 1878 enthalten. Durch das Gesetz über
die Massnahmen zur Wiederherstellung des
finanziellen Gleichgewichtes im Staatshaushalt vom 30.
Juni 1935 erhielten sie den gegenwärtigen Wortlaut.

Dieser Wortlaut fusst auf den §§ 42 bis 58
Abschnitt «Abgaben und Gebühren» des Dekretes
betreffend die Amtsschreibereien vom 19. Dezember

1911.
1935 wurde der Ansatz für die Handänderungsabgabe

erhöht. Als Neuerung kam eine Klausel als
gesetzliche Grundlage zur Erfassung der sogenannten

wirtschaftlichen Handänderungen hinzu. Seither

ist nun auch die Übertragung der Verfügungsmacht
über ein Grundstück, ohne dass ein formeller

(zivilrechtlicher) Eigentümerwechsel stattfindet,
ein abgabepflichtiges Rechtsgeschäft.

Die wirtschaftliche Handänderung als Steuerobjekt

passt nicht in den Rahmen und Aufbau des
heutigen Gesetzes, nach welchem das Begehren
um Vornahme eines Eintrages in das Grundbuch
den Anknüpfungspunkt für die Festsetzung und
den Bezug der Abgabe bildet, denn die bloss
wirtschaftliche Handänderung wird nicht ins Grund¬

buch eingetragen. Es wurde unterlassen, die
erforderlichen besondern Verfahrensvorschriften
aufzustellen. Das ist nachzuholen.

Des weitern ergeben sich Schwierigkeiten bei
der Anwendung der Bestimmungen über die
Abgabeprivilegien. Solche sind vorgesehen für die
Abtretung auf Rechnung künftiger Erbschaft, für
den Eigentumsübergang von Liegenschaften infolge

Erbganges auf Nachkommen und den Ehegatten,

für Erbteilungen unter Geschwistern und mit
dem überlebenden Ehegatten sowie für
Handänderungen zufolge Rechtsgeschäften zwischen
Ehegatten. Die Berechnung der Abgabe zum reduzierten

Satz ist von bestimmten Voraussetzungen
abhängig; die Veranlagung ist recht kompliziert und
die Justizdirektion musste zur Erläuterung
verschiedene Kreisschreiben erlassen, ohne dass
dadurch für alle möglichen Wechselfälle eine
einheitliche Bezugspraxis erreicht werden konnte.

Wird eine Grundbuchanmeldung vor dem Eintrag

ins Hauptbuch zurückgezogen, so verfällt nach
den geltenden Bestimmungen die bezahlte
Abgabe dem Staat. Das wird als nicht mehr zeitge-
mässe Härte empfunden, gleich wie das Fehlen
der Möglichkeit, gegen die behördliche
Abgabenfestsetzung Einsprache zu erheben und gegebenenfalls

die Rückerstattung einer schon bezahlten
Abgabe zu verlangen.

Schliesslich fehlen Vorschriften über ein besonderes

Abgabejustizverfahren.
Die Notwendigkeit, dem Kanton für die Bewältigung

seiner sich ständig mehrenden Aufgaben
weitere Mittel zu verschaffen, gaben Anlass zu
prüfen, inwieweit die Ansätze für die Handände-
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rungs- und Pfandrechtsabgaben erhöht werden
können. Die Änderung der Abgabesätze bietet nun
die Gelegenheit zur umfassenden Gesetzesrevision,

um Lücken im bestehenden Abgaberecht zu
schliessen und Verfahrensvorschriften einzufügen,
die moderner Rechtsauffassung entsprechen, sowie
Bestimmungen zu vereinfachen, die bei der
praktischen Anwendung Schwierigkeiten bereiteten.

Höhe der Abgabesätze

1. Handänderungsabgabe

Im vorerwähnten Wiederherstellungsgesetz des
Jahres 1935 ist der Abgabesatz von 6 auf 10
Promille erhöht worden. Wenn der Entwurf die
Verdoppelung von bisher 1 auf neu 2 Prozent vorsieht
(Verurkundungshonorar des Notars zusätzlich
ungefähr 5 Promille), so werden alsdann die Kosten
für den Eigentümerwechsel an einem Grundstück
in einigen andern Kantonen immer noch höher sein
als im Kanton Bern. Handänderungsabgabe und
Verurkundungshonorar zusammen betragen in
Genf 3,5 bis 4 Prozent, in Freiburg 2,76 bis 4,26
Prozent, in Neuenburg rund 2 bis 4 Prozent und in
Basel-Stadt 2,75 Prozent. Zwischen 2,2 bis 2,35
Prozent betragen diese Kosten in Basel-Land, in
der Waadt und zum Teil in Zürich, während So-
lothurn und Graubünden in gewissen Fällen ebenfalls

bis auf 2,2 Prozent ansteigende Ansätze kennen.

Weitere Kantone liegen dann allerdings
einstweilen mit ihren Ansätzen noch ganz wesentlich
unter dem Durchschnitt.

2. Pfandrechtsabgabe

Für die Errichtung eines Pfandrechtes wird seit
1878 unverändert eine Abgabe von 2,5 Promille der
Pfandsumme erhoben. Wir sind der Meinung, dass
dieser Abgabesatz nicht erhöht werden sollte.

3. Die bernische Handänderungs- und Pfandrechtsabgabe

ist dem Grundsatz nach eine Gemengsteuer,

die sich aus Gebühren und Steuern
zusammensetzt. Nach Artikel 954 ZGB dürfen für die
Benützung der Grundbucheinrichtungen und als Entgelt

für verlangte Amtshandlungen Gebühren
erhoben werden, die zur Deckung der gesamten
Kosten der Grundbuchführung dienen. Daneben steht
dem Kanton ungeschmälert die Hoheit zu,
Rechtsverkehrsteuern zu beziehen.

Das Gemeng ergab im Durchschnitt der letzten
Jahre je rund 11 Millionen. Dazu werden jährlich
gestützt auf den Tarif vom 16. Mai 1961 von den
Grundbuchämtern für nicht der Handänderungsoder

Pfandrechtsabgabe unterliegende Verrichtungen
durchschnittlich Fr. 800 000.— Verwaltungsgebühren

bezogen.
Auch abgesehen vom Anteil, der ausgesprochen

Gebührencharakter aufweist, handelt es sich bei den
Grundbuchabgaben nicht um Steuern im eigentlichen

Sinn. Dem Abgabepflichtigen erwachsen aus
der Grundbuchführung Sondervorteile: der Kanton

ist verantwortlich für die Anlage und die Führung

des Grundbuches und unterliegt für die durch
seine Organe verursachten Schäden der Kausal¬

haftung gemäss Artikel 955 ZGB; meist bildet der
abgabepflichtige Grundbucheintrag die Voraussetzung,

dass die dingliche Berechtigung am Grundstück

überhaupt entsteht und in der Folge das
Eigentum oder das Grundpfandrecht unverändert
bestehen bleibt. So gesehen handelt es sich bei der
Handänderungs- und Pfandrechtsabgabe um eine
dem Kanton zu leistende Prämie für die mit der
Benützung des Grundbuches verbundene
Rechtsgarantie. Die Verantwortung des Staates und die
Sondervorteile des durch Grundbucheintrag
Berechtigten dürften für die Frage der Höhe der
Abgabesätze eine Rolle spielen.

An Auslagen für die Besoldung der 125
Grundbuchfunktionäre und den Bürobetrieb weist die
Staatsrechnung heute im Jahr mehr als drei
Millionen Franken aus, Gebäudekosten und Möblierung

nicht eingeschlossen. Betrachtet man in der
nachfolgenden Tabelle die Ausgaben der Jahre
1950 bis 1968 für Meliorationen im eigentlichen
Sinn in der Land- und Forstwirtschaft, für den
Strassen- und Wasserbau, für Trinkwasserversorgung,

Abwasseranlagen und Abfallbeseitigung
sowie für Planung, Vermessung und amtliche
Bewertung, so ergibt sich, dass der Kanton Bern in
dieser Zeitperiode fast eine Milliarde Franken,
d. h. jährlich durchschnittlich 45 Millionen direkt
oder indirekt zur Verbesserung des Produktionsfaktors

«Boden» aufgewendet hat. Die Ausgaben
für Bodenverbesserungen im erweiterten Sinne*
sind von 20 Millionen Franken im Jahr 1950
auf fast 108 Millionen im Jahr 1968 gestiegen.
Der Hauptanteil (7/s im Mittel von 1950 bis
1968) entfällt dabei auf Strassen- und Wasserbau,

Versorgung mit Trinkwasser sowie Abwasserklärung

und Abfallbeseitigung. Die Ausgaben dafür

haben sich im Zuge des Ausbaus der
Infrastruktur seit 1950 mehr als verfünffacht. Ein Achtel

der Milliarde ging an die Land- und
Forstwirtschaft für Meliorationen aller Art, wobei sich
die jährliche Ausgabensumme von 1950 bis 1967
verzehnfachte. Mit der Schaffung des kant.
Planungsamtes werden sich die Aufwendungen nochmals

vermehren.
Die Zahlen zeigen, dass der Kanton Bern ständig

steigende Leistungen zugunsten des Grundeigentums
erbringt. Diese Aufwendungen übersteigen

den Ertrag aus den Handänderungs- und
Pfandrechtsabgaben beträchtlich.

(Tabelle folgt auf Seite 3)

* (unter Ausschluss der Zahlen für staatlichen Hochbau
Wohnungsbau und baulichen Zivilschutz, Kolonne (4) der
Tabelle)

DER GESETZESENTWURF

Das revidierte Gesetz ist in VI Abschnitte
gegliedert:

I. Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen
II. Handänderungsabgabe
III. Pfandrechtsabgabe
IV. Veranlagung
V. Bezug der Abgabe, Erlass
VI. Schlussbestimmungen



Aufwendungen des Kantons Bern für die Verbesserung der Bodennutzung (Bodenverbesserungen im weiteren Sinne)

Dépenses du canton de Berne pour l'amélioration de l'utilisation du sol (améliorations foncières au sens large)

Resultate 1950-1968 Résultats de la période 1950-1968

Ausgaben laut Finanzrechnung des Kantons Bern Dépenses selon le compte financier du canton de Berne

Jahre
Années

(1)

Meliorationen
(Land- und Forstwirtschaft)

Améliorations
(Agriculture et sylviculture)

(2)

Strassen- und Wasserbau,
Trinkwasser, Abwasser,

Abfallbeseitigung
Routes, constructions

hydrauliques, eau potable,
eaux usées, élimination des

ordures

(3)

Planung, Vermessung,
amtliche Bewertung

Planification, cadastre,
estimation officielle

(4)

Staatlicher Hochbau,
Wohnungsbau,

baulicher Zivilschutz
Bâtiments de l'Etat,

logements, constructions de
protection civile

Total
Bodenverbesserungen

im weiteren Sinne
Améliorations foncières

au sens large

Fr. Index Fr. Index Fr. Index Fr. Index Fr. Index

1950
51
52
53
54

1 720 984
2 407 459
2 059 910
1 773 850
2 520 732

100.0
139,9
119,7
103.1
146,5

17 070 682
18 043 607
19 994 177
19 547 836
23 397 331

100.0
105,7
117.1
114,5
137,1

518 067
331 990
344 541
312 451
257 761

100,0
64,1
66,5
60,3
49,8

12 528 865
9 803 339
9 804 454
6 525 514
9 678 029

100,0
78.2
78.3
52.1
77.2

31 838 598
30 586 395
32 203 082
28 159 651
35 853 853

100.0
96,1

101.1
88,4

112,6

1955
56
57
58
59

2 593 621
2 922 825
3 320 317
4 109 556
5 307 990

150.7
169.8
192.9
238,8
308,4

25 512 669
27 107 266
34 401 136
34 368 742
36 258 577

149,5
158,8
201,5
201.3
212.4

581 805
1 191 433

636 230
285 165
260 688

112,3
230,0
122,8

55,0
50,3

7 909 653
10 337 953
11 547 184
10 959 998
14 771 717

63.1
82,5
92.2
87,5

117,9

36 597 748
41 559 477
49 904 867
49 723 461
56 598 972

114,9
130,5
156.7
156,2
177.8

1960
61
62
63
64

5 767 174
6 481 515
7 817 686
8 580 840
9 800 792

335,1
376,6
454,3
498,6
569,5

35 469 647
43 442 869
55 266 233
59 655 974
59 942 424

207,8
254,5
323,7
349,5
351,1

324 880
294 766
352 699
459 168
477 615

62,7
56,9
68.1
88,6
92.2

10 712 029
12 006 378
11 898 806
14 739 264
19 588 465

85,5
95,8
95,0

117,6
156,3

52 273 730
62 225 528
75 335 424
83 435 246
89 809 296

164,2
195,4
236,6
262,1
282,1

1965
66
67
68

13 418 287
14 003 204
17 567 436
14 460 585

779,7
813,7

1020,8
840,3

67 610 258
86 018 540
74 178 237
92 260 931

396,1
503,9
434,5
540,5

1 404 033
2 864 898
2 652 486
1 053 680

271,0
553,0
512,0
203,4

17 791 254
18 473 083
21 715 575
18 946 848

142,0
147,4
173,3
151,2

100 223 832
121 359 725
116 113 734
126 722 044

314,8
381,2
364,7
398,0

1950—68

lg Jahre
années 126 634 763 829 547 136 14 604 356 249 738 408 1 220 524 663

CO
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Abschnitt I.

Der Grundsatzartikel 1 weist inhaltlich keine
Abweichung vom heute geltenden Recht auf.

Artikel 2. Bisher hafteten Vertragsparteien
solidarisch für die Abgabe, also bei einer
Grundpfandrechtserrichtung gegebenenfalls auch der Gläubiger.

Neu ist dem Staat gegenüber für die
Handänderungsabgabe der Rechtserwerber und für die
Pfandrechtsabgabe der Pfandgeber allein Schuldner.

Artikel 3 lässt die Abgabeschuld nach 10 Jahren
verjähren, entsprechend der modernen Rechtsauffassung,

dass auch öffentliche Abgaben der
Verjährung unterliegen sollen.

Abschnitt II.

Grundstücke, deren Handänderung die Abgabepflicht

auslöst, sind hauptsächlich diejenigen, die
das ZGB in Artikel 655 Absatz 2 aufzählt. Als
Grundstücke gelten ferner Bauwerke, die mittels
einer Dienstbarkeit nicht zum Eigentum am Boden,
sondern einem Dritten gehören, ohne dass für sie
ein Grundbuchblatt eröffnet worden ist oder eröffnet

werden kann, weil die Merkmale eines selbständigen

und dauernden Rechtes fehlen, nämlich die
Übertragbarkeit und die Mindestdauer von 30 Jahren.

Fahrnisbauten sind im Begriff «Bauwerke»
nicht eingeschlossen.

Wasserkräfte werden hoheitsrechtlich verliehen
und haben als solche selbständigen, vom Grundeigentum

unabhängigen Charakter, sind also weder
Bodenbestandteil noch Zugehör. Will man beim
Wechsel des Berechtigten Abgaben beziehen, so
müssen die Wasserkräfte im Handänderungsabga-
begesetz besonders erwähnt werden. Das rechtfertigt

sich umso mehr, als Wasserkräfte im Steuerrecht

separat behandelt und geschätzt werden;
auch sind oft Bauten und Anlagen mit in ihrem
Wert eingeschlossen. Ist für die Wasserrechtskon-
zession ein Grundbuchblatt eröffnet worden, so ist
die abgaberechtliche Erfassung ohne weiteres
gegeben.

Artikel 5 umschreibt den Begriff der Handänderung

im Sinne des Abgabengesetzes. Der
vorgeschlagene Text lehnt sich an den Inhalt der
bisherigen Gesetzesbestimmungen an. Der neu
verwendete Begriff des zivilrechtlichen Eigentums-
Überganges umfasst wie bisher «jeden Eigentumsübergang

von Grundstücken von einem Rechtssubjekt
auf ein anderes, gleichgültig, ob er infolge

Rechtsgeschäft oder kraft Gesetz erfolgt».
Ergänzt wurde durch die Aufzählung der äusserst
seltenen Fälle der Überlassung neuen Landes (Art.
76 Abs. 2 EG zum ZGB), der Ersitzung und Aneignung.

Gegenstand der Abgabe ist normalerweise der
förmliche (zivilrechtliche) Eigentümerwechsel von
Grundstücken, wobei die Anmeldung zum Eintrag
in das Grundbuch Anlass für die Veranlagung und
den Bezug gibt (Art. 20). Es kommt also auf die
rechtliche Form im formaljuristischen Sinn und
nicht auf den wirtschaftlichen Charakter eines
Rechtsvorganges an.

Seit dem Wiederherstellungsgesetz von 1935
besteht die Abgabepflicht ferner auch dann, «wenn
an Stelle der förmlichen Eigentumsübertragung
einer Drittperson auf andere Weise ermöglicht
wird, über eine Liegenschaft wie ein Eigentümer
zu verfügen». Der Entwurf beschränkt sich nun
darauf, bestimmte Übertragungen der blossen
wirtschaftlichen Verfügungsmacht dem zivilrechtlichen

Eigentumsübergang gleichzusetzen. Statt
einer umfassenden Klausel sind als steuerbare Fälle

namentlich aufgezählt: die Substitution in einen
Vorvertrag oder Kaufvertrag, die Übertragung von
Kaufsrechten und der Erwerb von Anteilsrechten
an Immobiliengesellschaften, sobald der Erwerber
die Mehrheitsbeteiligung erreicht. Wollte man alle
Übertragungen der wirtschaftlichen Verfügungsmacht

der Abgabepflicht unterwerfen und, wie es
die rechtsgleiche Behandlung verlangt, konsequent
für die lückenlose Erfassung sorgen, so würde sich
die Schaffung einer besondern Veranlagungsbehörde

aufdrängen. Die Grundbuchämter, die
nebenbei die Arbeiten besorgen, die sich aus dem
Abgaberecht ergeben, wären nicht in der Lage, die
anfallenden Zusatzaufgaben perfekt zu lösen. Die
nötige Aufblähung des Veranlagungs- und
Bezugsapparates könnte in der Folge leicht die erwarteten
Mehreinnahmen aufzehren und die angestrebten
Vereinfachungen kompensieren.

Eine möglichst weitgefasste Generalklausel
anstelle der Aufzählung von steuerbaren Einzelfällen
hat zwar den Vorteil der Anpassungsfähigkeit an
neue Praktiken im Liegenschaftsverkehr, ohne dass
jeweils das Gesetz geändert werden muss. Einer
Umgehung kann jedoch gestützt auf Absatz 3 des
Artikels 5 begegnet werden, wonach die Abgabepflicht

auch dann besteht, wenn ein an sich
abgabepflichtiges Rechtsgeschäft durch eine andere
Form der Eigentumsübertragung verdeckt wird.
Diese Bestimmung entspricht der bisherigen.

Mit einer Generalklausel verlässt man den
Boden des Zivilrechtes, was bei einer Liegenschaftsverkehrsteuer,

wie sie unsere Handänderungsabgabe
darstellt, nicht ohne Not geschehen sollte. Oft

würde es unmöglich sein, mit Sicherheit zum voraus

zu erkennen, ob ein Rechtsgeschäft unter eine
solche Klausel fällt oder nicht. In diesem
Zusammenhang wird man sich auch fragen müssen, ob es
richtig ist, wegen einzelnen fragwürdigen
Übertragungen der wirtschaftlichen Verfügungsmacht
den durchaus ordnungsgemässen und nicht auf
Steuereinsparung gerichteten Rechtsverkehr durch
einen Abgabenbezug zu erschweren.

Die im revidierten Gesetz aufgezählten steuerbaren

Tatbestände sind solche, bei denen die
Absicht, Grundeigentum umzusetzen, offensichtlich
im Vordergrund steht. Das ist unter anderem bei
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften der
Fall, nicht aber bei Betriebsgesellschaften.
Massgeblich für die Charakterisierung, ob eine
Immobiliengesellschaft vorliegt oder nicht, ist die ausgeübte

Geschäftstätigkeit nebst der Umschreibung
des Zweckes in den Gesellschaftsstatuten -
nötigenfalls ist die Geschäftsbilanz mit Gewinn- und
Verlustrechnung zu Rate zu ziehen; zu diesem
Zwecke kann das Grundbuchamt die Unterstützung
der kantonalen Steuerverwaltung verlangen. Die
Verfügungsgewalt wird beim Erwerb von über 50
Prozent der Anteilsrechte erlangt. Die Mehrheits-
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beteiligung löst die Abgabepflicht im vollen
Umfange aus und nicht bloss anteilsmässig.

Artikel 7. Für die Berechnung der
Handänderungsabgabe wird auf die Gegenleistung abgestellt,
die die Parteien für die Übertragung des
Grundstück-Eigentums vereinbart haben. Entsprechend
der heutigen Praxis wird ein vom Erwerber dem
Veräusserer am Kaufsgegenstand eingeräumtes
Dienstbarkeitsrecht nicht als Gegenleistung
aufgerechnet. Wie im geltenden Recht ist die Abgabe
aber mindestens vom amtlichen Wert des
Grundstückes geschuldet.

Das Grundeigentum umfasst nebst allen
Bestandteilen im formalen sachenrechtlichen Sinne
auch allfällige Zugehörgegenstände; die Zugehör
ist nun im Entwurf ausdrücklich erwähnt, im
Gegensatz zum bisherigen Recht und den Vorschriften
über die amtliche Bewertung. Der amtliche Wert
ist gegebenenfalls zu berichtigen, wenn durch Neuoder

Umbauten und Abbruch von Anlagen
Wertveränderungen eingetreten sind.

Fehlen diese Wertungen oder ergibt sich der
Wert der Gegenleistungen erst in der Zukunft, so
setzt das Grundbuchamt die Abgabe nach Ermessen

fest, nachdem der Pflichtige angehört worden
ist.

Bei Baurechtszinsen oder anderen wiederkehrenden

Leistungen ergibt sich die anrechenbare
Gegenleistung aus der Summe aller während den
ersten 25 Vertragsjahren zu erbringenden Beträge.
Eine ähnliche Begrenzung gilt, wenn eine
lebenslängliche Rente vereinbart wurde; hier wird auf
die mittlere Lebenserwartung abgestellt.

Für Tauschgeschäfte wurde die bisherige Regelung

übernommen und ergänzt durch die aus der
Praxis hervorgegangene Berechnungsart, wenn die
Vertragsgegenstände als gleichwertig bezeichnet
werden.

Gemeinschaftliches Eigentum, Artikel 8.

Abgaberechtlich gibt es nur Miteigentum, kein
Gesamteigentum. Wie bei Miteigentum ist die
Abgabe somit zu berechnen:

bei Übertragungen an eine Gesamthand,

bei Überführung von Gesamteigentum in
Alleineigentum und

bei Änderungen im Personalbestand einer
Gemeinschaft zu gesamter Hand.

Die Anteilsberechtigten sollen schon im
Erwerbsakte die Höhe ihrer Beteiligung am
Gesamthandverhältnis angeben (ist sie nicht bekannt, so
wird Gleichheit vermutet). Bei einem spätem
Gesellschafterwechsel wird grundsätzlich auf das bei
der Erwerbung festgestellte Beteiligungsverhältnis
abgestellt - vorbehalten bleibt eine Beteiligungsänderung

durch den Ein- oder Austritt von
Gesellschaftern.

Artikel 9. Herabgesetzter Abgabesatz.

Die Abgabe beträgt nur 1 statt 2 Prozent, wenn
Nachkommen oder der Ehegatte erwerben und bei
güterrechtlicher Auseinandersetzung. Adoptivkinder

gelten als Nachkommen.

Die Mindestabgabe beträgt Fr. 20.— (Art. 6). In
manchen Fällen schliesst kantonales Recht den
Abgabenbezug gänzlich aus, was vor allem für
Grenzregulierungen von besonderer Bedeutung ist,
vgl. Artikel 10.

Kraft Bundesrecht erfolgt kein Abgabenbezug:

- bei Expropriationen
- bei Grundstückerwerb durch die SBB, soweit er

für den Bahnbetrieb oder ihre Pensionskasse
bestimmt ist

- bei Grundstückerwerbungen des Bundes, die für
militärische Zwecke bestimmt sind

- für den Erwerb des Verwaltungsgebäudes durch
anerkannte Krankenkassen und die SUVAL,
ferner durch die Nationalbank und ihre Filialen

- für diplomatische und konsularische Landesvertretungen

im Rahmen der Wienerabkommen.

Kantonales Recht schliesst den Abgabenbezug
aus:

- bei Bodenverbesserungen / Baulandumlegungen
/ Grenzregulierungen

- bei Enteignungen und freihändigem Erwerb unter

Enteignungsandrohung

- bei Vereinigung von Gemeinden (Art. 54 Gem.
Gesetz).

Bisherige Doppelprivilegien fehlen im Entwurf,
so die teilweise Abgabefreiheit, wenn Erbgang und
Teilung gleichzeitig zur grundbuchlichen Behandlung

angemeldet werden. Diese Bevorzugungen
sind von verschiedenen Voraussetzungen abhängig,
wie der direkten Übertragung, dem Einhalten einer
Frist von zwei Jahren seit dem Tod des Erblassers
(aus wichtigen Gründen konnte der Regierungsrat
die Frist verlängern) und dem Nichtvorliegen einer
öffentlichen Versteigerung. Als Folge hatte die
Praxis Mühe, eine allgemeingültige und befriedigende

Berechnungsart zu finden.
Diese Feststellung trifft insbesondere auch auf

den Tatbestand der sogenannten «Abtretung auf
Rechnung künftiger Erbschaft» zu. An ihre Stelle
tritt die nun vorbehaltlos privilegierte
Eigentumsübertragung an Nachkommen und Adoptivkinder.

Abschnitt III.

Für alle Grundpfandrechtserrichtungen ist eine
Abgabe von nach wie vor 2,5 Promille der
Pfandrechtssumme zu entrichten, mindestens jedoch 20
Franken. Wie in der Einleitung erwähnt, besteht
nicht die Absicht, den Ansatz zu erhöhen. Einzig
die Minimalabgabe (bisher Fr. 3.—) ist im Entwurf
heraufgesetzt, womit sie wieder in einem vernünftigen

Verhältnis zu den heutigen Gegebenheiten
steht.

Die Pfandrechtsabgaben machen rund einen
Fünftel der gesamten Grundbuchabgaben aus.

Keine Abgabe ist für die Errichtung eines gesetzlichen

Grundpfandrechtes geschuldet. Den Hauptfall
bildet das Verkäuferpfandrecht nach Artikel

837 Absatz 1 Ziffer 1 ZGB. Wird zur Sicherstellung
des Kaufpreises anstelle des Anspruches auf

eine Grundpfandverschreibung die Errichtung
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eines Schuldbriefes vereinbart, so ist die Abgabe
geschuldet, wie auch die Umwandlung bestehender
Grundpfandrechte in eine andere Grundpfandart
der Abgabepflicht unterliegt.

Nach geltendem Recht ist die Pfandvermehrung
abgabepflichtig. Das verhindert gelegentlich
erwünschte Parzellenvereinigungen. Artikel 12
unterstellt in seinem 2. Absatz nur noch die beabsichtigte

Pfandauswechslung der Abgabepflicht
(Umgehungstatbestand)

Abschnitt IV.

Anlässlich der Grundbuchanmeldung setzt das
Grundbuchamt die Abgaben fest. Es handelt sich
dabei um ein einseitiges amtliches Veranlagungsverfahren,

hat doch der Pflichtige keine Steuererklärung

einzureichen. Neu soll ihm oder dem ver-
urkundenden Notar die Einsprachemöglichkeit
gegen die Abgabefestsetzung des Grundbuchamtes
gegeben werden.

Die Abgabe ist bei der Grundbuchanmeldung zu
entrichten; vor ihrer Bezahlung darf kein
Grundbucheintrag erfolgen. Durch diese sofortige Zahlung

wird die Einsprachemöglichkeit nicht
beeinträchtigt.

Die Einsprache ermöglicht eine weitere Prüfung
der Voraussetzungen des Abgabefalles - bei dieser
Gelegenheit kann der Grundbuchverwalter auf
seine Veranlagung zurückkommen. Die
Berichtigungsmöglichkeit besteht bis zum Hauptbucheintrag,

Artikel 15 Absatz 2.
Die Veranlagung erfolgt gestützt auf die bei der

Grundbuchanmeldung eingereichten Ausweise und
die nötigenfalls auf Begehren des Grundbuchamtes
ergänzten Angaben. Eine NachVeranlagung findet
statt, wenn sich aufgrund von Tatsachen oder
Beweismitteln, die dem Grundbuchamt vorher auch
bei pflichtgemässer Sorgfalt nicht bekannt sein
konnten, ergibt, dass die Veranlagung unvollständig

ist.

Veranlagung ohne Grundbuchanmeldung.

Wo das Gesetz für das Entstehen der Abgabepflicht

an Tatbestände anknüpft, die nie einer
Eintragung ins Grundbuch bedürfen, ist die Einführung

eines speziellen Veranlagungs- und
Bezugsverfahrens nötig, in erster Linie die Einführung
der Deklarationspflicht, ergänzt durch amtliche
Meldungen. Artikel 16 bestimmt, dass der Pflichtige

innert Monatsfrist seit dem Erwerb - es handelt

sich um Übertragungen der blossen wirtschaftlichen

Verfügungsmacht, wie sie Artikel 5 Absatz

2 aufzählt - dem zuständigen Grundbuchamt

vom Abgabetatbestand Kenntnis zu geben und
die nötigen Ausweise vorzulegen hat. Der verur-
kundende Notar und der Handelsregisterführer
haben die Parteien auf die Abgabe- und Anzeigepflicht

aufmerksam zu machen. Wird die
Selbstanzeige aus Verschulden unterlassen, so wird der
Abgabebetrag um einen Zuschlag von 30 Prozent
vermehrt.

Einsprache kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung

der Veranlagung gemäss Artikel 14 erhoben
werden. Sie ist schriftlich und begründet beim
Grundbuchamt einzureichen.

Rechtsmittel gegen den Einsprachebescheid sind:

a) Weiterziehung an die Justizdirektion

b) Beschwerde beim Verwaltungsgericht, wenn die
Justizdirektion entschieden hat. Fristen und
Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz.

Abschnitt V.

Mit dem Bezug der Abgaben ist das Grundbuchamt
beauftragt, und zwar auch in den Fällen, wo

kein Grundbucheintrag zu erfolgen hat, d. h. bei
wirtschaftlichen Handänderungen nach Artikel 5
Absatz 2 und bei Gesellschafterwechsel in Kollektiv-

und Kommanditgesellschaften.
Wird eine Veranlagungsverfügung noch abgeändert,

so ist ein zuviel bezahlter Betrag ohne weiteres
wieder zurückzuerstatten und ein zu wenig

bezogener Betrag wird nachgefordert.
Während die Abgabe im Regelfalle wie bisher

bei der Grundbuchanmeldung eines Geschäftes fällig

wird, tritt die Fälligkeit in Fällen ohne
Grundbuchanmeldung erst 10 Tage nach der Eröffnung
ein.

Da in der Abgabe (Gemengsteuer) die Gebühr
zur Deckung der Grundbuchführungskosten mit
eingeschlossen ist, wird in den Abgabefällen ohne
Beanspruchung des Grundbuches ein entsprechender

Betrag, wie ihn der Tarif vom 16. Mai 1961
betreffend die Gebühren der Grundbuchämter
umschreibt, abgezogen, Artikel 21 Absatz 2.

Zur Sicherung geschuldeter Handänderungsund
Pfandrechtsabgaben besteht ein gesetzliches

Pfandrecht, das allen privatrechtlichen Belastungen

vorgeht. Diese Bestimmung ist neu. Sie ist
insbesondere nützlich bei der nachträglichen Veranlagung

nach Artikel 17 und in den Fällen von Artikel
5 Absätze 2 und 3.

Artikel 23. Erlass der geschuldeten Abgabe.

Nach wie vor ist kein Erlass aus Billigkeitserwägungen
möglich; das liegt in den Besonderheiten

dieser Abgaben begründet. Im Gegensatz zu
andern Steuern fehlt weitgehend die Voraussetzungs-
losigkeit. Ein wesentlicher Teil der Handände-
rungs- und Pfandrechtsabgaben bildet die
Verwaltungsgebühr für verlangte Amtshandlungen; ferner

erwachsen dem Abgabepflichtigen aus der
Benützung der Grundbucheinrichtungen Vorteile,
vgl. die Einleitung.

Die vorgesehene Regelung des Erlasses ist der
durch den Regierungsrat geübten Praxis nachgebildet.

Neu ist die Justizdirektion zuständig.

Abschnitt VI.

Nach Artikel 12 des Gesetzes vom 6. April 1919
über die Erbschafts- und Schenkungssteuer kann
während einer Zweijahresfrist und unter weitern
Voraussetzungen auf Gesuch hin die bezahlte
Handänderungsabgabe mit der geschuldeten
Erbschafts- und Schenkungssteuer verrechnet werden.
Die Verrechnungsmöglichkeit sollte die zweifache
Belastung eines Liegenschaftsüberganges vermei-



den. Doch ist festzustellen, dass die Erbschaftssteuer

und Handänderungsabgabe zwei verschiedene

Abgaben darstellen, die nicht vom gleichen
Objekt erhoben werden - vom Nettovermögen die
eine, vom ganzen Liegenschaftswert die andere.
Die heutige Verrechnungsmöglichkeit, die nur in
ganz beschränktem Umfange besteht, hat in der
Praxis grosse Schwierigkeiten bereitet und auch
heute besteht noch keine einwandfreie
Verrechnungsformel. Nach Artikel 27 des Entwurfes ist
diese Bestimmung aufzuheben.

Bern, 25. April 1969

Der Justizdirektor:
Dr. E. Jaberg
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 29. April/15. August, 11. August 1969

Gesetz
betreffend die Handänderungs- und

Pfandrechtsabgaben

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Allgemeines und gemeinsame Bestimmungen

Art. 1

Grundsatz 1 Bei Erwerb eines Grundstückes und für die
Errichtung eines Grundpfandrechtes ist dem Kanton

gemäss den nachfolgenden Bestimmungen eine
Abgabe zu entrichten.

2 In diesen Fällen wird für den Eintrag ins
Grundbuch keine Gebühr gemäss Tarif der
Grundbuchämter erhoben.

Art. 2

Abgabepflicht Abgabepflichtig sind:

a) für die Handänderungsabgabe der Rechtserwerber
und im Falle von Artikel 5 Absatz 2 lit. a

und b der Abtreter der Rechte;

b) für die Pfandrechtsabgabe der Pfandgeber.

Art. 3

Verjährung Die Abgabe verjährt nach 10 Jahren seit Ein¬
tritt des Abgabetatbestandes.

II. Die Handänderungsabgabe

1. Begriffsbestimmungen

Art. 4

Grundstücke Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind:

a) Liegenschaften und Wasserkräfte;
b) im Grundbuch aufgenommene selbständige und

dauernde Rechte wie Bau-, Quellen- und
Ausbeutungsrechte, Wasserrechtsverleihungen und
Kuhrechte;



9

c) Bauwerke, die aus einem andern Grund einen
besondern Eigentümer haben;

d) Bergwerke;
e) Miteigentumsanteile an Grundstücken.

Art. 5

1 Handänderungen von Grundstücken im Sinne Hand-
änderungendieses Gesetzes sind:

a) jeder zivilrechtliche Eigentumsübergang,
insbesondere auch die Änderung im Personenbestand
von Gemeinschaften zu gesamter Hand und der
Eigentumsübergang an Bauwerken;

b) die Errichtung von selbständigen und dauernden
Rechten;

c) die Überlassung neuen Landes, die Ersitzung
und die Aneignung.
2 Dem zivilrechtlichen Eigentumsübergang werden

gleichgestellt:
a) die Abtretung der Rechte aus Vorverträgen und

Kaufverträgen;
b) die Übertragung von Kaufsrechten;
c) der Erwerb von Anteilsrechten an einer

Immobiliengesellschaft, sobald der Erwerber die
Mehrheitsbeteiligung erreicht.
3 Eine Abgabepflicht besteht auch dann, wenn

ein nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
abgabepflichtiges Rechtsgeschäft durch eine andere
Form der Eigentumsübertragung verdeckt wird.

2. Höhe der Abgabe, Bemessung und Ausnahmen
von der Abgabepflicht

Art. 6

Die Handänderungsabgabe beträgt 1,5 Prozent, Abgabesatz
jedoch mindestens Fr. 20.—.

Art. 7

1 Massgeblich für die Bemessung der Abgabe ist Bemessungs-
die Gegenleistung für den Grundstückerwerb. Sie massgebliche
besteht aus allen Vermögenswerten Leistungen des werte
Erwerbers für das Grundstück einschliesslich Zu- amûnes

gehör gegenüber dem Veräusserer und Dritten.
2 Sind zeitlich wiederkehrende Beträge verein- t>) wieder-

bart, so gilt als Gegenleistung die Summe aller Leistungen
Leistungen während den ersten 25 Vertragsjahren.

3 Wurde eine wiederkehrende Leistung bis zum
Ableben des Berechtigten vereinbart, so wird die
Jahresleistung mit der Anzahl der Jahre der
Lebenserwartung gemäss Rententabelle, höchstens
aber mit fünfundzwanzig multipliziert.

4 Ist keine Gegenleistung vereinbart, oder ist der C) Amtlicher
amtliche Wert im Zeitpunkt des Eintrittes des Ab- Wert

gabetatbestandes höher als die Gegenleistung, so
gilt der amtliche Wert. Er ist zu berichtigen, wenn
eingetretene Wertveränderungen noch nicht
geschätzt worden sind.
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d) Tausch 5 Bei Tauschverträgen werden alle massgebli¬
chen Leistungen oder Werte zusammengezählt.
Werden die Tauschgegenstände ohne Angabe eines
Betrages als gleichwertig bezeichnet, so wird der
Tauschgegenstand mit dem höhern amtlichen Wert
doppelt gerechnet.

6 Fehlt es sowohl an einer bestimmten oder
sofort bestimmbaren Gegenleistung als auch an einer
amtlichen Bewertung, so setzt der Grundbuch
Verwalter die Abgabe fest. Der Pflichtige ist vorgängig
anzuhören.

Art. 8

Gesamt- 1 Gesamteigentum wird zur Berechnung der Ab-
etgentum gake wje Miteigentum behandelt.

2 Ist die Höhe der Anteile nicht bekannt, so wird
vermutet, sie seien gleich gross.

3 Das beim Erwerb festgestellte Anteilsverhältnis
ist auch bei einer spätem Veräusserung

massgeblich, soweit nicht Ein- oder Austritte eine
Verschiebung der Gesellschaftsanteile bewirken.

e) Nach
Ermessen

Art. 9

Reduzierter 1 Die Abgabe beträgt 0,8 %:
Abgabesatz

a) wenn Grundstücke von Nachkommen oder vom
andern Ehegatten rechtsgeschäftlich erworben
werden;

b) bei Erbgang und Erbteilung, wenn Grundstücke
auf Nachkommen oder den überlebenden
Ehegatten übergehen;

c) bei Erwerb von Grundstücken gestützt auf
güterrechtliche Auseinandersetzung.
2 Adoptivkinder werden den Nachkommen

gleichgestellt.

Art. 10

Ausnahmen Keine Handänderungsabgabe ist zu entrichten:
von der

Abgabepflicht a) wo Bundesrecht oder kantonales Recht deren
Erhebung ausschliessen;

b) bei Erwerbungen durch den Staat;

c) bei Umwandlung von Gesamteigentum in
Miteigentum und umgekehrt, ohne dass die Personen

und der Umfang ihrer Beteiligung ändern;

d)bei körperlicher Teilung von gemeinschaftlichem

Grundeigentum, soweit zugeteilte Grundstücke

den bisherigen Anteilsverhältnissen
entsprechen.

III. Die Pfandrechtsabgabe

Art. 11

Abgabe-
1 Die Pfandrechtsabgabe ist für Grundpfand-

pfFâîîêge rechtserrichtungen zu entrichten.
2 Die Umwandlung bestehender Grundpfandrechte

in eine andere Grundpfandart wird als
Grundpfandrechtserrichtung behandelt.
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Art. 12

1 Die Errichtung gesetzlicher Grundpfandrechte Ausnahmen
von derist abgabefrei. Abgabepflicht

2 Pfandvermehrungen sind abgabefrei, sofern
bei gleichzeitig beabsichtigter Pfandauswechslung
der ursprüngliche Pfandgegenstand mit mehr als
der Hälfte seines amtlichen Wertes pfandverhaftet
bleibt.

Art. 13

1 Die Abgabe beträgt 2,5 Promille der Pfand- Abgabesatz

rechtssumme, jedoch mindestens Fr. 20.—.
2 Ist gemäss Artikel 12 Absatz 2 eine Abgabe

geschuldet, so wird sie vom Pfandbetrag oder vom
niedrigeren amtlichen Wert der neu eingesetzten
Pfandgegenstände berechnet.

IV. Veranlagung

Art. 14

Die Abgaben werden durch das Grundbuchamt veranlagungsveranlagt

und in der Regel mündlich eröffnet. In behorde

den Fällen des Artikels 16 ist die Veranlagungsverfügung

schriftlich zu eröffnen.

Art. 15

1 Die Veranlagung erfolgt gestützt auf die bei Veranlagung
der Grundbuchanmeldung eingereichten Ausweise. Grundbuch-
Das Grundbuchamt kann ergänzende Angaben ver- anmeidung

langen.
2 Die Veranlagung kann bis zum Hauptbucheintrag

berichtigt werden.

Art. 16

Veranlagung
ohne

Grundbuchanmeldung

2 Der Abgabepflichtige, der die Meldepflicht
schuldhaft verletzt, hat einen Zuschlag von 30 Prozent

zu bezahlen.
3 Der verurkundende Notar und der

Handelsregisterführer haben die Parteien auf die Abgabe-
und Meldepflicht hinzuweisen.

4 Die Handelsregisterführer haben dem
Grundbuchamt von allen Einträgen, die eine Abgabepflicht

begründen, Kenntnis zu geben. Die kantonale

Steuerverwaltung meldet, sobald sie eine neue
Mehrheitsbeteiligung an einer Immobiliengesellschaft

feststellt; sie hat dem Grundbuchamt die für
die Veranlagung erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.

1 In Fällen, in denen kein Grundbucheintrag
erfolgt, hat der Pflichtige innert Monatsfrist seit dem
Erwerb dem Grundbuchamt des Amtsbezirks, in
dem der wertvollere Teil der Grundstücke liegt,
den Abgabetatbestand zu melden und die nötigen
Ausweise vorzulegen.
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Art. 17

Nachträgliche Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Be-
veraniagung wejsm^teln, die dem Grundbuchamt vorher auch

bei pflichtgemässer Sorgfalt nicht bekannt sein
konnten, dass eine Veranlagung unvollständig ist,
so findet eine NachVeranlagung statt.

Art. 18

Einsprache 1 Gegen die Veranlagung können der Abgabe¬
pflichtige oder der verurkundende Notar innert 30
Tagen schriftlich und begründet beim Grundbuchamt

Einsprache erheben.
2 Das Grundbuchamt überprüft die Abgabeveranlagung

und trifft einen Einsprachebescheid,
welchen es dem Einsprecher mit einer kurzen Begründung

und dem Hinweis auf die Weiterziehungs-
möglichkeit an die Justizdirektion durch
eingeschriebenen Brief eröffnet.

3 Parteikosten werden keine gesprochen.
4 Der Einsprachebescheid ist einem vollstreckbaren

gerichtlichen Urteil gleichgestellt.

Art. 19

Rechtsmittel 1 Der Einsprachebescheid des Grundbuchamtes
kann vom Abgabepflichtigen oder vom verurkun-
denden Notar an die Justizdirektion weitergezogen
werden.

2 Gegen den Entscheid der Justizdirektion kann
Beschwerde beim Verwaltungsgericht geführt werden.

3 Die Weiterziehungs- und Beschwerdefristen
betragen 30 Tage. Die Verfahren richten sich nach
den Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes.

V. Bezug der Abgabe, Erlass

Art. 20

Bei 1 Die Abgabe ist bei der Grundbuchanmeldung
?£mnewung~ zu entrichten, gestützt auf die Veranlagungsverfü-

gung des Grundbuchamtes.
2 Bei Eheverträgen und Rechtsgeschäften unter

Ehegatten hat das Grundbuchamt, nachdem es
vom Güterrechtsregisterführer die amtliche
Anzeige erhalten hat, dem Betroffenen 10 Tage Frist
zur Bezahlung der Abgabe anzusetzen.

3 Aufgrund späterer Abänderungen der
Veranlagungsverfügung werden zuviel bezahlte Beträge
zurückerstattet und zu wenig bezogene Beträge
nachgefordert.

4 Muss die Anmeldung abgewiesen werden oder
wird sie zurückgezogen, so ist die Abgabe bis auf
einen Zehntel zurückzuerstatten. Der Kanton
bezieht in solchen Fällen jedoch nie weniger als
Fr. 10.—- und nie mehr als Fr. 200.—.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 47
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Art. 21

1 Die Abgabe ist 10 Tage nach der Eröffnung fäl- ohne° r? - Ii r Tv i Grundbuch-
lig; sie ist von diesem Zeitpunkt an zu 5 Prozent anmeidung
verzinslich.

2 Vom Abgabebetrag wird die Gebühr für
Eintragungen gemäss Tarif der Grundbuchämter
abgezogen.

Art. 22

1 Vor Bezahlung der Abgabe darf kein Eintrag Sicherung
ins Hauptbuch erfolgen.

2 Für geschuldete Abgaben besteht ein gesetzliches

Pfandrecht, das allen privatrechtlichen
Belastungen vorgeht.

Art. 23

Die Justizdirektion kann auf Gesuch hin die Ab- Eriass

gäbe ganz oder teilweise erlassen:

a) bei Handänderungen an juristische Personen des
öffentlichen Rechts sowie des privaten Rechts,
die gemeinnützige oder wohltätige Zwecke
verfolgen, sofern die Zweckbestimmung eines
Grundstückes nicht verändert wird;

b) wenn der Kanton aus gesetzlicher Verpflichtung
namhafte Beiträge an den Erwerb eines Grundstückes

oder die damit zu erfüllende Aufgabe
leistet oder sein Beitrag grundpfändlich
sichergestellt wird;

c) bei Handänderungen an den überlebenden
Ehegatten aus Erbgang und Teilung, sofern ein
offenbarer Härtefall vorliegt.

VI. Schlussbestimmungen

Art. 24

Der Regierungsrat wird ermächtigt, nähere Vor- Ermächtigung
Schriften über die Erhebung der Abgaben zu erlassen;

sie treten anstelle der entsprechenden
Bestimmungen des Dekretes betreffend die Amtsschreibereien

vom 19. Dezember 1911.

Art. 25

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des mkraft-
Inkrafttretens dieses Gesetzes. setzung

Art. 26

Für Abgabetatbestände, die vor dem Zeitpunkt übergangs-
der Inkraftsetzung dieses Gesetzes eintraten, gel- mungn
ten die bisherigen Abgabesätze und Bemessungsgrundlagen;

hängige Verfahren werden nach den
neuen Vorschriften fortgeführt.



14

Art. 27

Aufhebung Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden
von Erlassen widersprechenden Erlasse aufgehoben,

insbesondere das Gesetz vom 24. März 1878 betreffend

die Amts- und Gerichtsschreibereien, soweit
es noch in Kraft ist, die §§ 43 bis 58 und 72 des
Dekretes betreffend die Amtsschreibereien vom 19.
Dezember 1911 und Artikel 12 des Gesetzes über
die Erbschafts- und Schenkungssteuer vom 6. April
1919.

Bern, 29. April 1969/15. August 1969

Im Namen des Regierungsrates,
der Präsident:

F. Moser

der Staatsschreiber:
R. Stucki

Bern, 11. August 1969

Im Namen der Kommission,
der Präsident:

P. Hügi
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Vortrag der kantonalen Baudirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

zum Baugesetz

(März 1969)

I. Die Revisionsgründe

Seit dem Erlass des Bauvorschriftengesetzes vom
26. Januar 1958 (BVG) haben Baubedürfnisse und
Bautätigkeit sich erheblich gewandelt. Die rasche
Bevölkerungsvermehrung, die mit dem Wohlstand
weiter Bevölkerungskreise gewachsenen
Ansprüche an den Wohnkomfort und der hohe Grad
der Motorisierung haben den Bedarf an Bauland
für private und öffentliche Bauten anschwellen
lassen. Der verfügbare Boden ist damit stets knapper

und teurer geworden. Die Baukosten sind
bekanntlich auch aus anderen Gründen stark
angestiegen. Die Grundeigentümer und die Bauwirtschaft

sind gezwungen, diesen Verhältnissen durch
Anwendung rationeller Baumethoden und
vermehrte Ausnutzung des Baulandes zu begegnen.
Die herkömmliche Einzelbauweise wird in
zunehmendem Masse durch Gesamtüberbauungen und
Hochhäuser verdrängt. Die Bautätigkeit weicht in
bisher landwirtschaftlich genutztes Gebiet aus.
Diese Erscheinungen sind nicht auf die Umgebung
städtischer Agglomerationen beschränkt. Viele
ländliche Gemeinden haben mit der Erstellung
grosser Baublöcke und sogar von Hochhäusern
teilweise städtischen Charakter erhalten. Es liegt auf
der Hand, dass diese Entwicklung, wenn sie nicht
in geordnete Bahnen gelenkt wird, mit erheblichen
Nachteilen für die Öffentlichkeit verbunden ist:
Unzweckmässig angelegte Überbauungen erschweren

und verteuern die öffentlichen Dienstleistungen
aller Art, belasten das Verkehrsnetz in

ohnehin schon neuralgischen Punkten und
erzwingen einen unrationellen Ausbau der
Versorgungsanlagen. Das Orts- und Landschaftsbild
wird verändert, seine Eigenart und Schönheit
gefährdet. Zu dichte Überbauung ergibt ungesunde

Wohnverhältnisse und Arbeitsstätten. Die
Spielflächen für Kinder, die Erholungsmöglichkeiten
in der freien Natur, der offene Zugang zu den
Seeufern werden immer mehr beschnitten. Der
landwirtschaftlich nutzbare Boden wird verringert und
seine zweckmässige Bewirtschaftung durch ziellose

Überbauung erschwert. Diesem drohenden
Verlust volksgesundheitlicher, kultureller und
volkswirtschaftlicher Werte ist durch Verbesserung
der baurechtlichen Ordnung zu begegnen.

Die Gesetzesrevision darf sich nicht in einer
Einschränkung der Baufreiheit erschöpfen. Wie der
Bericht Stocker/Risch über Einkommenslage und
Wirtschaftsstruktur des Kantons Bern unterstrichen

hat, ist die wirtschaftliche Entwicklung des
Kantons eine der dringendsten Staatsaufgaben.
Der Raumplanung kommt dabei eine erhebliche
Bedeutung zu, soll sie doch eine optimale Nutzung
des Bodens ermöglichen. Aus dieser Erkenntnis
hat sich eine grössere Zahl von Gemeinden zu
Regionalplanungsvereinen zusammengeschlossen.
Der Grosse Rat hat im Organisationsdekret der
kantonalen Baudirektion vom 14. September 1967
das kantonale Planungsamt geschaffen und die
Bildung einer beratenden kantonalen Planungskommission

vorgesehen. Im BVG fehlen aber die für
eine wirksame Tätigkeit dieser Planungsorgane
unerlässlichen gesetzlichen Befugnisse. Orts-,
Regional- und Kantonsplanung bedürfen einer klaren
Rechtsgrundlage. Das neue Baugesetz soll die
Erschliessung von Bauland in den Baugebieten
fördern, die Anwendung rationeller Bauformen und
-methoden durch Vereinheitlichung der
Konstruktionsvorschriften und vermehrte Gestaltungsfreiheit

erleichtern und das Baugesuchsverfahren
vereinfachen.
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II. Die Revisionsarbeiten

Der Gesetzesentwurf beruht auf den Vorarbeiten
einer 20 Mitglieder zählenden Expertenkommission,

welcher neben Vertretern der kantonalen
Verwaltung Planer, Architekten, Bauverwalter,
Politiker und Juristen angehört haben. Die
Kommission hat nach über zweijähriger gründlicher
Arbeit einen Gesetzesentwurf vorgelegt, welcher
dem Verwaltungsgericht, den Direktionen des
Regierungsrates, dem bernischen Regierungsstatthalterverband,

den Städten Bern, Biel und Thun,
den Verbänden bernischer Gemeinden und bernischer

Gemeindeschreiber sowie mehreren
Fachverbänden zur Vernehmlassung unterbreitet worden

ist. Im Vernehmlassungsverfahren sind
zahlreiche Anträge eingegangen, welche vor allem die
Gemeindeautonomie, den Schutz des Privateigentums

und das Planungsrecht zum Gegenstand hatten.

Unter Berufung auf die Schwierigkeiten der
Praxis wurde eine Vereinfachung des Gesetzestextes

gefordert. Die kantonale Baudirektion hat
die aufgeworfenen Fragen soweit nötig mit den
zur Vernehmlassung Eingeladenen besprochen und
die gefundenen Lösungen im nun vorliegenden
Gesetzesentwurf verwertet.

III. Charakteristische Merkmale
der Gesetzesvorlage

1. Das neue Gesetz soll wie das BVG ein
Rahmengesetz sein. Es verlangt daher nach einer
Ergänzung durch gemeinderechtliche Vorschriften.
Die Gemeinden werden verpflichtet, ein
Baureglement zu erlassen und in einem Zonenplan
wenigstens das Baugebiet vom übrigen Gemeindegebiet

abzugrenzen (Art. 14). Jedoch können ländliche

Gemeinden, solange keine wesentliche
bauliche Entwicklung eingesetzt hat oder bevorsteht,
von der Pflicht zur Ortsplanung befreit werden.

Für sie gilt einstweilen als Ersatzordnung das
vom Grossen Rat zu erlassende Normalbaureglement

(Art. 15).

2. Der Entwurf wahrt die Gemeindeautonomie
(Art. 13) und verzichtet weitgehend auf obrigkeitliche

Zwangsmassnahmen. Er betont die Notwendigkeit

der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden,
Regionen und Kanton (Art. 68). Soweit das
Gesetz noch Zwangsanordnungen kennt (regionaler
und kantonaler Überbauungsplan), soll der betroffenen

Gemeinde ein Rekursrecht an den Grossen
Rat zustehen (Art. 89 und 94).

3. Das Baugesuchsverfahren soll sowohl für
konventionelle Bauten wie auch für Sonderbauformen

vereinfacht werden, indem nach dem
Entwurf

- in einem einzigen Verfahren über Baugesuch
und zugehörige Ausnahmen zu entscheiden ist
(Art. 57)

- Baugesuche grundsätzlich nach dem bei ihrer
Einreichung geltenden Recht zu beurteilen sind
(Art. 55)

- der 3fache Instanzenzug für Beschwerden im
kleinen Baubewilligungsverfahren gekürzt wird
(Art. 57)

- die Gemeinden Zonen für Gesamtüberbauungen
bezeichnen können, in welchen solche Bauvorhaben

im einfachen Baugesuchsverfahren
bewilligt werden (Art. 22)

- das Baureglement unter bestimmten
Voraussetzungen anstelle der Gemeindeabstimmung für
den Beschluss über Überbauungspläne,
Gestaltungspläne und Sonderbauvorschriften die
Zuständigkeit des Stadtrates oder des Grossen
Gemeinderates vorsehen kann (Art. 43)

- für gewisse Sonderfälle anstelle von
Sonderbauvorschriften eine Ausnahmebewilligung der
kantonalen Baudirektion genügt (Art. 48).

Weitere Vereinfachungen sind einer späteren
Revision des Baubewilligungsdekretes vorbehalten.
Es ist aber zu bedenken, dass eine zu weit gehende
Lockerung der Vorschriften sich auf die
Rechtssicherheit und den Schutz nachbarlicher Interessen

ungünstig auswirken würde.

4. Nach dem Entwurf sollen ausserhalb des
Baugebietes grundsätzlich nur landwirtschaftliche
Bauten erstellt werden (Art. 23). Damit wird die
sowohl für die Landwirtschaft wie auch für die
Ortsgestaltung nachteilige Streubauweise
bekämpft. Die Regelung des BVG, welches das Bauen
im Landwirtschaftsgebiet einzig durch Auflage der
Erschliessungskosten an den Bauherrn erschwert
hat, hat sich als unzureichend erwiesen. Die
Erschliessungskosten werden nämlich meist durch
den günstigeren Baulandpreis kompensiert.

Das Verbot nichtlandwirtschaftlicher Bauten
ausserhalb des Baugebietes darf aber nicht derart
rigoros gehandhabt werden, dass es sich gegen die
Landwirtschaft selbst und die Interessen der
bäuerlichen Bevölkerung richten würde. Der
Entwurf sieht daher vor, dass aus wichtigen Gründen
mit Zustimmung der Landwirtschaftsdirektion
Ausnahmen vom Bauverbot bewilligt werden können,

wenn dadurch weder landwirtschaftliche
Interessen noch solche der Ortsplanung wesentlich
betroffen werden (Art. 24). Der Landwirt soll die
Möglichkeit behalten, nötigenfalls durch Verkauf
von Bauland das zur Rationalisierung seines
Betriebes erforderliche Kapital zu beschaffen. Er soll
auch seinen Angehörigen, selbst wenn sie nicht in
der Landwirtschaft tätig sind, auf seinem Grund
und Boden Land für den Wohnungsbau zur
Verfügung stellen dürfen. Aus volkswirtschaftlichen
Rücksichten muss schliesslich die Erhaltung von
Bauten und die Weiterentwicklung von Betrieben,
die bereits im sog. übrigen Gemeindegebiet
stehen, gewährleistet sein (Art. 23).

5. Der Entwurf ordnet erstmals eingehend die
Planung des Kantonsgebietes. Die Planungsaufgaben

und -befugnisse der Gemeinden, der
Regionen und des Kantons werden umschrieben und
klar gegeneinander abgegrenzt (Art. 67). Der
Ortsplanung kommt dabei grösstes Gewicht zu, sind
doch die Gemeinden auf Grund ihrer örtlichen
Kenntnisse am ehesten in der Lage, die
Planungsbedürfnisse zu beurteilen. Sache der Regionen ist
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es, diejenigen Interessen wahrzunehmen, welche
den Bereich der einzelnen Gemeinde übersteigen
und daher nur im Gemeindeverband befriedigend
geschützt werden können. Dem Kanton verbleiben

sodann jene Aufgaben, welche das ganze
Kantonsgebiet oder doch mehrere Regionen
betreffen.

Die Koordination benachbarter Planungen muss
von der übergeordneten Planungsstufe aus gelenkt
werden. Es ist daher Sache des Kantons dafür zu
sorgen, dass die Regionalplanungen aufeinander
abgestimmt sind und sich in die Kantonsplanung
einfügen (Art. 67). Desgleichen obliegt den Regionen,

die Koordination der Ortsplanungen ihres
Gebietes sicherzustellen (Art. 86).

6. Die gesetzlichen Vorschriften über den
Landschaftsschutz sollen verbessert werden. Die
Errichtung von Materialentnahmestellen und
Ablagerungsplätzen, von Campingplätzen u. dgl. wird
an strengere Voraussetzungen gebunden. Der
Regierungsrat soll die Kompetenz erhalten, in einer
Verordnung die Ablagerung ausgedienter Fahrzeuge

und Maschinen zu regeln, insbesondere die
Zahl der «Autofriedhöfe» auf das Notwendige zu
beschränken. Im Interesse des Landschaftsschutzes
soll ferner die Errichtung von Hafen- und
Landeanlagen nur auf den dafür freigegebenen Flächen
gestattet sein (Art. 5).

Die Gemeinden sollen überdies die Befugnis
erhalten, im Zonenplan oder in Überbauungsplänen

Schutzgebiete festzulegen, in welchen zum
Schutze von Landschaften, insbesondere auch von
See- und Flussufern, sowie von Ortsteilen von
besonderer Schönheit oder Eigenart Baubeschränkungen

gelten (Art. 29).

7. Die dauernde Festlegung von Frei- und
Grünflächen und von Schutzgebieten darf in der Regel

nur gegen volle Entschädigung des
Grundeigentümers vorgenommen werden. Für die
Planung müssen daher, soll sie nicht nur auf dem
Papier stehen, erhebliche finanzielle Mittel
aufgewendet werden. Diese können von den Gemeinden

und den Regionen nicht allein aufgebracht
werden. Die finanzielle Unterstützung durch den
Staat ist unerlässlich und insbesondere bei Pla-
nungsmassnahmen gerechtfertigt, deren Bedeutung

über den örtlichen Bereich hinausgeht. Aus
diesen Erwägungen sind schon bisher die Orts- und
Regionalplanungen und die Erschliessung von Bauland

subventioniert worden (Volksbeschluss vom
17. April 1966 über die Bereitstellung finanzieller
Mittel zur Förderung des Wohnungsbaus und
Vollzugsverordnungen II und III zu diesem Volksbeschluss).

Diese Staatsbeiträge sollen weiterhin
ausgerichtet werden (Art. 109 und 111 Abs. 2 Ziff. 2).
Der Gesetzesentwurf sieht darüber hinaus die
Schaffung eines kantonalen Planungsfonds vor,
welcher durch jährliche Einlagen von 1 Million
Franken stets neu bis zum Betrage von 20 Millionen

Franken zu äufnen ist und vor allem der
Finanzierung von Massnahmen des Landschaftsschutzes

dienen soll (Art. 110).

8. Die Zunahme der Staatsaufgaben und die
stets wachsende Zahl der einzelnen Geschäfte hat
zu einer Überlastung des Regierungsrates geführt.

Die kantonale Justizdirektion ist beauftragt, ein
Gesetz über die Delegation von Verwaltungsbefugnissen

des Regierungsrates an die Direktionen

vorzubereiten. Im Einvernehmen mit der
kantonalen Justizdirektion ist diese Neuordnung
der Zuständigkeiten im vorliegenden Baugesetzentwurf

bereits berücksichtigt. Insbesondere sollen
die Gemeindebauvorschriften inskünftig von der
kantonalen Baudirektion genehmigt werden
(Art. 44). Dagegen wurde von der Einsetzung der
Baudirektion als Rekursinstanz in Baubeschwerdesachen

abgesehen, weil diese Direktion in
zahlreichen Fällen erstinstanzlich zu entscheiden hat
und ihr überdies die Rechtsberatung von Privaten
und Behörden obliegt.

IV. Erläuterung einzelner Bestimmungen

Die nachstehenden Erläuterungen sind auf
diejenigen Bestimmungen beschränkt, deren Gründe
oder Tragweite aus ihrem Wortlaut nicht ohne
weiteres ersichtlich sind oder die vom bisherigen
Recht wesentlich abweichen.

1. Kantonale Bauvorschriften

Art. 3. Baugrundstücke, die erfahrungsgemäss
von Naturkatastrophen bedroht sind, eignen sich
grundsätzlich nicht als Bauland. Ihre Überbauung
würde nicht nur die investierten Vermögenswerte
des Grundeigentümers gefährden, sondern auch
Leib und Leben der Bewohner und derjenigen
Personen, welche das Baugrundstück zu amtlichen
Verrichtungen oder aus privaten Gründen
aufsuchen. Da diese Grundstücke infolge ihrer
natürlichen Beschaffenheit nicht überbaut werden
dürfen, begründet das Bauverbot keine
Entschädigungspflicht des Gemeinwesens. Aus Gründen
der Rechtssicherheit sind die gefährdeten Gebiete,
dort wo ein detaillierter Zonenplan besteht, in
diesem zu bezeichnen (Gefahrenzonen nach Art. 30).

Art. 4. Artikel 21 BVG lässtdie Überbauung eines
Grundstücks nur zu, wenn es durch eine
hinreichende Zufahrt mit einer öffentlichen Strasse
verbunden ist. Ob die Strasse selbst dem
Mehrverkehr gewachsen ist, ist nach dem Wortlaut der
Vorschrift nicht massgebend. Da nach Artikel 2 des
Strassenbaugesetzes selbst dem allgemeinen
Verkehr offene Wege als «öffentliche Strasse» gelten,
musste bis jetzt die Überbauung von Grundstücken
zugelassen werden, die durch eine unzureichende
öffentliche Strasse «erschlossen» waren. Nach
erfolgter Überbauung haben die Grundeigentümer
regelmässig von der Gemeinde die Korrektion der
ungenügenden Zufahrtsstrasse verlangt, wodurch
der Allgemeinheit erhebliche Kosten entstanden
sind. Der Gesetzesentwurf will diesem Übelstand
abhelfen, indem er ein Grundstück erst dann als
baureif anerkennt, wenn auch die öffentliche
Zufahrtsstrasse den VerkehrsVerhältnissen genügt.
Die Grundeigentümer erhalten aber das Recht,
eine ungenügende Strasse selbst auszubauen
(Art. 72).
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Art. 12. Der Schutz vor schädlichen oder
unangenehmen Auswirkungen, welche die bestim-
mungsgemässe Verwendung von Bauten und Anlagen

auf die Nachbarschaft haben könnte (Immissionen),

gehört grundsätzlich zum privaten
Nachbarrecht (Art. 684 ZGB). Soweit aber solche
Einwirkungen den für eine bestimmte Bauzone z. B.
zur Sicherung des ruhigen und angenehmen Wohnens

aufgestellten Zonenvorschriften
widersprechen, verletzen sie nicht nur nachbarliche
sondern auch öffentliche Interessen. Es ist Aufgabe
der Baubewilligungsbehörde, im Baugesuchsverfahren

den öffentlichen Vorschriften widersprechende

Einwirkungen zu verhindern.

2. Gemeindebauvorschriften

Art. 13. Überbauungspläne (im bisherigen Recht
Baulinienpläne genannt), Gestaltungspläne (bisher
als Bebauungspläne bezeichnet) und
Sonderbauvorschriften ordnen in Ergänzung von Baureglement

und Zonenplan (baurechtliche Grundordnung)

die nähere bauliche Gestaltung einzelner
Teile des Gemeindegebiets. Sie kommen in ihren
Auswirkungen auf den Grundeigentümer oft einer
Einzelverfügung nahe und werden daher zu seinem
Schutze in einem besonderen Verfahren erlassen
(Art. 42). Die neuen Bezeichnungen sind gewählt
worden, weil sie den Sachverhalt besser treffen
und weil das Begriffspaar Baulinienplan und
Bebauungsplan häufig zu Missverständnissen geführt
hat.

Art. 14. Siehe dazu unter III Ziffer 1. Die
Befugnis der Genehmigungsbehörde, unzweckmässig
gewordene Bauvorschriften durch Entzug der
Genehmigung ausser Kraft zu setzen, ist in der
bundesgerichtlichen Rechtssprechung anerkannt. Die
Aufnahme der Vorschrift in Absatz 3 lit. b dient
somit vorab der Klarheit. Zudem soll diese unter
Umständen einschneidende Massnahme in die
Zuständigkeit des Regierungsrates gelegt werden.

Art. 16. Entsprechend dem Charakter des
Normalbaureglements als einer Ordnung für ländliche
Gemeinden wird die Geschosszahl auf zwei
Geschosse mit Dachausbau beschränkt, weil erfah-
rungsgemäss schon 3-geschossige Wohnblöcke ein
Dorfbild völlig verändern können.

Art. 17. Den Gemeinden steht als Vorlage für
die Gestaltung ihres Baureglementes das kantonale
Musterbaureglement zur Verfügung. Dieses wird
auf Grund des neuen Baugesetzes überarbeitet
werden. Die Gemeinden sind gemäss ihrer
Autonomie in Bausachen frei, ihr Baureglement im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach
ihrem Ermessen zu gestalten. Doch ist es im Interesse
einer möglichsten Vereinheitlichung der
Bauvorschriften wünschbar dass von der kantonalen Vorlage

nur abgegangen wird, wo sachliche Gründe,
namentlich besondere örtliche Verhältnisse es

rechtfertigen. Aus denselben Überlegungen ist der
Erlass von Sicherheits- und Konstruktionsvorschriften

nicht mehr unter den Gegenständen des
Gemeindebaurechtes aufgeführt. Das Bedürfnis
der Bauwirtschaft nach rationeller Bauweise
verlangt hier eine kantonale Regelung (Art. 112 Abs. 2

Ziff. 4).

Art. 19. Die annähernd geschlossene Bauweise,
d. h. das Aneinanderreihen von Einzelbauten mit
sehr geringen Gebäudeabständen, ist in vielen
Ortschaften des Juras und des Oberlandes wenigstens

im Ortskern üblich. Die Gemeinden sollen
diese traditionelle Bauweise, welche ein wesentliches

Element der Eigenart des Ortsbildes
darstellen kann, beibehalten dürfen.

Art. 22. Siehe unter III Ziffer 3. Die Freiheit des
Grundeigentümers, nach der baurechtlichen
Grundordnung zu bauen, ist durch die Eigentumsgarantie

gewährleistet und muss daher grundsätzlich
gewahrt werden (Ausnahme Art. 27).

Art. 25. Wirtschaftlich wenig entwickelte
Gebiete des Juras und des Oberlandes könnten mit
dem Bau von Feriendörfern eine wertvolle
touristische Belebung erfahren. Es besteht daher in
solchen Gebieten ein echtes Bedürfnis, die Erstellung

von Feriensiedlungen zu ermöglichen. Diese
bevorzugen aber oft Lagen, welche sich weitab von
der Ortschaft, also ausserhalb des Baugebietes
befinden. Wenn auch hier die Erschliessungspflicht
grundsätzlich den Grundeigentümern obliegt
(Art. 24), so wird doch die Gemeinde mit der
Beanspruchung öffentlicher Dienste aller Art (Keh-
richtabfuhr, Schneeräumung, Glatteisbekämpfung,
Feuerwehr, Sanitätsdienst, allgemeine
Gemeindeverwaltung) in aussergewöhnlicher Weise belastet.

Dem steht die Tatsache gegenüber, dass die
Eigentümer der Ferienhäuser ihren Wohnsitz
regelmässig ausserhalb der Gemeinde, häufig sogar
ausserhalb des Kantons haben und daher dem
belasteten Gemeinwesen nur geringe Steuerleistungen

erbringen. Es ist daher sachlich gerechtfertigt
und mit der Rechtsgleichheit vereinbar, diese
Eigentümer zu besonderen Leistungen an die
Gemeinde zu verpflichten.

Die Bewilligung einer Ferienhauszone kann nur
in einem Überbauungsplan erfolgen, unterliegt
somit der Gemeindeabstimmung (Art. 42) und der
Genehmigung durch die zuständigen kantonalen
Behörden (Baudirektion im Einvernehmen mit der
Landwirtschaftsdirektion).

Art. 26. Das Aufeinandertreffen von Zonen
verschiedener Nutzungsart, insbesondere von Wohnzonen

einerseits, Industriegebieten oder
landwirtschaftlich genutzten Gebieten anderseits, führt oft
zu erheblichen Interessenkonflikten, welche durch
das öffentlich-rechtliche Immissionsverbot (Art.
12) nicht zu lösen sind. Der Gesetzesentwurf gibt
daher den Gemeinden die Befugnis, Übergangsbereiche

von einer Zone zur andern festzulegen,
welche zum Schutze der empfindlicheren Zone
Beschränkungen aufstellen, wie z. B. das Verbot
von Mastbetrieben oder stark lärmender Industriewerke

in der unmittelbaren Nachbarschaft einer
Wohnzone. Dieselbe Befugnis besteht auch zum
Schutze von Spitälern, Heimen und dergleichen.

Art. 32. Das Forstgesetz schreibt für Bauten mit
Feuerstelle einen Waldabstand von 30 m vor. Der
Regierungsrat ist nach Forstgesetz befugt, in
Einzelfällen einen geringeren Waldabstand zu bewilligen.

In der Praxis ist das Bedürfnis entstanden,
für bestimmte Gebiete generell mit der Festlegung
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einer Waldbaulinie einen geringeren Bauabstand
vom Wald zu ermöglichen. Auf Antrag der
kantonalen Forstdirektion sieht der Entwurf eine
entsprechende Ergänzung des Forstgesetzes vor (Art.
117). Die Zuständigkeit des Regierungsrates wird
durch diejenige der kantonalen Forstdirektion
ersetzt (siehe dazu III Ziff. 8).

Art. 35. Nach bisherigem Recht gelten die in
einem Baulinienplan enthaltenen Strassenlinien
zugleich als Enteignungslinien. Zur Durchführung
der Enteignung musste zudem in einem besonderen

Verfahren der Umfang der Abtretungspflicht

bestimmt werden. Diese Vorschriften
haben sich als unzweckmässig erwiesen. Die Ausführung

geplanter Strassenbauten erfolgt nämlich
regelmässig erst lange Zeit nach dem Planbeschluss.
Die in der Zwischenzeit neu entstandenen
Verkehrsbedürfnisse haben zur Folge, dass die im
Plan vorgesehene Strassenanlage geändert, meist
erweitert werden muss. Die Behörden sind zur
Auflage eines neuen Plans mit Beschlussfassung
in der Gemeindeabstimmung genötigt, sofern es
sich nicht nur um eine geringfügige Änderung
handelt, der alle betroffenen Grundeigentümer
zugestimmt haben.

Der Gesetzesentwurf bezeichnet demgegenüber
die beidseits der Verkehrsanlage festgelegten
Baulinien als Enteignungslinien. Innerhalb dieser
Baulinien besteht das Enteignungsrecht für
diejenige Verkehrsfläche, welche für einen
zweckmässigen Ausbau benötigt wird. Eine Abänderung
des Planes ist nicht erforderlich. Die von der
Änderung betroffenen Grundeigentümer können ihre
Interessen im Enteignungsverfahren geltend
machen. Eine weitere Vereinfachung besteht darin,
dass dort, wo die im Plan enthaltenen Strassenlinien
für den Ausbau genügen und die zu enteignende
Grundfläche eindeutig bestimmen, das
enteignungsrechtliche Verfahren zur Feststellung des
Umfangs der Abtretungspflicht nicht durchzuführen

ist. Der Entwurf ändert dementsprechend
Artikel 23 des Strassenbaugesetzes ab (Art. 115).

Art. 36/37. Der Gestaltungsplan (bisher
Bebauungsplan) legt die auf einem bestimmten Areal
zu erstellenden Bauten verbindlich fest unter
Ausschluss jeder anderen Baumöglichkeit. Er bedarf
daher nach dem Grundsatz der Eigentumsgarantie
der Zustimmung aller beteiligten Grundeigentümer.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses
Erfordernis den Eigentümern kleinerer im Planareal

liegender Parzellen die Möglichkeit
verschafft, sich ihre Zustimmung von den übrigen
Beteiligten teuer erkaufen zu lassen. Der Gesetzesentwurf

sieht zur Vermeidung derartiger
Missbräuche vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen,

insbesondere einem öffentlichen Interesse,
ein Gestaltungsplan auch gegen einen unbegründeten

Widerstand einzelner Grundeigentümer
beschlossen und durchgeführt werden kann.

Art. 39. Sonderbauvorschriften ermöglichen eine
von der baurechtlichen Grundordnung abweichende

Bauweise, namentlich auch die Erstellung von
Hochhäusern. Sie sollen einer besseren Wahrung
der öffentlichen, insbesondere der wohnhygienischen

und ortsplanerischen Interessen dienen.
Dieses Erfordernis ist nur erfüllt, wenn das nach

städtebaulichen Grundsätzen verantwortbare Mass
der Nutzung nicht überschritten wird. Der zulässige

Nutzungsgrad kann nicht durch Vergleich mit
der für das betreffende Gebiet geltenden
baurechtlichen Grundordnung ermittelt werden, weil
diese nicht auf die speziellen Verhältnisse der
Sonderbauweisen Rücksicht nimmt und daher zu oft
untragbaren Resultaten führen würde. Nähere
Bestimmungen sind in einer regierungsrätlichen
Verordnung zu erlassen, welcher die von den
massgebenden Fachinstanzen ausgearbeiteten Normen
zugrundezulegen sind.

3. Verfahren für Erlass
von Gemeindehauvorschriften

Diese Bestimmungen entsprechen im wesentlichen

dem bisherigen Recht mit Ausnahme von
Änderungen der Zuständigkeitsordnung, welche
bereits unter III Ziffern 3 und 8 erläutert worden
sind.

4. Ausnahmen

Art. 48. Der Grundsatz, wonach höhere Häuser
und Hochhäuser nur mit Sonderbauvorschriften
bewilligt werden (Art. 38), darf die Bautätigkeit
nicht unnötig behindern. In den im Gesetzesartikel
aufgezählten Fällen werden nämlich allgemeine
Interessen nicht in einem Masse betroffen, das den
Erlass von Sonderbauvorschriften und die dafür
meist notwendige Gemeindeabstimmung
rechtfertigen würde. Die öffentlichen Interessen können

hier im Baugesuchs- und Ausnahmebewilligungsverfahren

genügend gewahrt werden.
Voraussetzung für die Bewilligung durch die kantonale
Baudirektion ist ein entsprechender Antrag der
zuständigen Gemeindebehörde.

5. Lastenausgleich

Art. 52. Die bisherige Ordnung des
Lastenausgleichsverfahrens war sehr rudimentär und hat
nicht befriedigt. Die neuen Vorschriften beruhen
auf Anregungen von Prof. Roos, Präsident des
Verwaltungsgerichtes. Sie sehen vor, dass
Lastenausgleichsforderungen zur Orientierung des
Bauherrn im Prinzip während der Einsprachefrist
anzumelden sind und dass nach durchgeführtem
Baubewilligungsverfahren in den Formen des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes Klage auf Bezahlung
des Lastenausgleichs erhoben werden kann. Die im
Bauvorschriftengesetz noch enthaltene Verpflichtung

des Bauherrn zur Sicherheitsleistung ist als
regelmässig unnötig gestrichen worden, weil sie
nur eine weitere ungerechtfertigte Verzögerung
des Baubeginns ermöglichen würde.

6. Baubewilligungsverfahren

Art. 54. Die nach bisherigem Recht umstrittene
Einsprachebefugnis der privatrechtlichen
Organisationen des Natur- und Heimatschutzes wird im
Gesetzesentwurf bejaht, weil diese Organisationen
erfahrungsgemäss wertvolle Mitarbeit leisten. Sie
sind dementsprechend auch im Baubeschwerdeverfahren

legitimiert (Art. 57).
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Art. 55. Nach bisheriger Praxis des Regierungsrates
und des Verwaltungsgerichtes war über

Baugesuche nach demjenigen Recht zu entscheiden,
das im Zeitpunkt der Beurteilung in Kraft stand.
Diese Praxis ist vielfach beanstandet worden, weil
sie dazu führen kann, dass Baugesuchsteller nach
oft jahrelanger Planung und Dauer des
Baubewilligungsverfahrens um die Früchte ihrer Arbeit
gebracht werden, wenn kurz vor dem letztinstanzlichen

Entscheid eine Reglements- oder
Planänderung eine neue Rechtslage schaffen. Der
Gesetzesentwurf stellt daher im Interesse der
Rechtssicherheit den Grundsatz auf, dass über
Baugesuche nach dem zur Zeit ihrer Einreichung
geltenden Recht zu entscheiden ist. Dieser Grundsatz
bedarf allerdings in bestimmten Fällen der
Korrektur. Lagen bereits vor der Einreichung des
Baugesuches neue Vorschriften öffentlich auf, so
konnte der Gesuchsteller darauf Rücksicht
nehmen. Sein Baugesuch kann nur bewilligt werden,
wenn es diesen Vorschriften entspricht. Andernfalls

bestünde die Gefahr, dass die Auflage neuer
Bauvorschriften eine Flut von Baugesuchen zur
Folge hätte, welche noch eine Beurteilung nach
dem bestehenden Recht beanspruchen könnten.

Regionale und kantonale Überbauungspläne werden

im Strassenplanverfahren erlassen. Es
rechtfertigt sich daher, ihnen die dem Strassenplan
eigene Sperrwirkung (Art. 35 Abs. 1 des Strassen-
baugesetzes) zuzuerkennen.

Art. 56. Diese Bestimmung entspricht Artikel 36

BVG, gilt aber für alle Bauvorschriften. Sie trägt
der Erfahrung Rechnung, dass das Ungenügen der
bestehenden Bauordnung oft erst anhand konkreter

Bauvorhaben zu erkennen ist. Die zur
Nachholung der Planung eingeräumten Fristen sollen
verhindern, dass aus Zeitnot eine schlecht
fundierte Neuordnung beschlossen wird. Fristverlängerungen

sind nur begrenzt und in besonderen
Fällen möglich, welche im Baubewilligungsdekret
noch näher zu umschreiben sein werden. Andere
Kantone kennen für neu zu planende Gebiete
sogar eine allgemeine Bausperre von 2 Jahren.

Art. 58. Der Widerruf einer erteilten Baubewilligung

ist nach Lehre und Praxis auch ohne
entsprechende Gesetzesvorschrift möglich. Der
Gesetzesartikel entspricht den von der bundesgerichtlichen

Rechtssprechung aufgestellten Grundsätzen.
Er dient der Rechtsklarheit und der Ordnung der
Zuständigkeit.

7. Ortsplanung

Art. 71. Die vom Gesetz angestrebte
Konzentrierung der Bautätigkeit auf das Baugebiet ist
nur tragbar, wenn hier genügend baureifes Land
verfügbar ist. Der Entwurf verpflichtet daher die
Gemeinden zur Basiserschliessung der Bauzonen.
Die Gemeinden sollen dafür ein Programm
aufstellen, welches den etappenweisen Ausbau der
Erschliessungsanlagen vorsieht. Dieser Etappenplan

orientiert die Grundeigentümer über den
Zeitpunkt, zu welchem sie mit der Erschliessung ihrer
Parzellen rechnen können. Es sollte davon nach
dem für die Verwaltung geltenden Grundsatz des
Vertrauensschutzes nur aus triftigen Gründen
abgewichen werden.

Art. 72. Der Eigentümer eines im Baugebiet
liegenden Grundstückes soll berechtigt sein, die
erforderlichen Erschliessungsanlagen selbst zu
erstellen, falls die Gemeinde den Bau der Anlagen
noch nicht vornehmen will. Diese Befugnis ist
allerdings auf diejenigen Anlagen beschränkt,
welche die Gemeinde nach ihrem Etappenplan
(Art. 71) in den nächsten 15 Jahren bauen sollte,
denn sonst würde der ganze Erschliessungsplan
der Gemeinde illusorisch und eine Finanzplanung
unmöglich.

Die vorzeitige Erstellung einer Anlage begründet
die Kostenvorschusspflicht des Erstellers, ändert
aber im übrigen die gesetzliche Kostenregelung
nicht.

Art. 73. Die rationelle Überbauung eines Quartiers

hängt davon ab, dass es zweckmässig
erschlossen ist. Es kann daher nicht völlig dem
Belieben der Grundeigentümer überlassen bleiben,
wie sie ihre Parzellen erschliessen wollen. Der
Entwurf verpflichtet benachbarte Grundeigentümer,

beim Bau der Erschliessungsanlagen
aufeinander Rücksicht zu nehmen (Art. 4). Er ermächtigt

überdies die Gemeinden, den Grundeigentümern

die Aufstellung und Befolgung eines Er-
schliessungsplans vorzuschreiben. Dies dürfte sich
vor allem für die Erschliessung neuer Baugebiete
und grösserer unüberbauter Landkomplexe
aufdrängen.

Art. 76. Das Recht einzelner bauwilliger
Grundeigentümer eine Detailerschliessungsanlage zu
bauen, ist auf Grund des mit dem Erschliessungsplan

verbundenen Enteignungsrechts (Art. 75 in
Verbindung mit Art. 97 und 98) realisierbar.

Art. 77. Die vorgesehene Kostenregelung soll
gewährleisten, dass der Ersteller einer Anlage sich
nicht mit übersetzten Einkaufssummen für später
Anschliessende bereichern kann, diese sollen aber
einen ihrem Vorteil entsprechenden Anteil der
Erschliessungskosten übernehmen müssen. Die 15-
Jahresfrist in Artikel 72 und 77 stimmt mit der im
Dekret über die Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen

getroffenen Lösung für die nachträgliche

Beitragspflicht überein und hat sich als
angemessen bewährt.

8. Regionalplanung

Art. 86. Wird einer Gemeinde im Interesse einer
ganzen Region ein Opfer zugemutet, z. B. in dem
sie ein zur Industriealisierung geeignetes Gebiet
als regionalen Erholungsraum zur Verfügung
stellt und damit auf wesentliche Steuereinnahmen
verzichtet, so soll sie von den übrigen
Verbandsgemeinden angemessen entschädigt werden. Dieser
regionale Lastenausgleich ist von den
Verbandsgemeinden selbst zu lösen. Er hat immer nur die
Auswirkungen einer bestimmten Massnahme zum
Gegenstand. Ein gesamter regionaler Lastenausgleich,

der alle Beziehungen unter den
Verbandsgemeinden erfassen würde, wäre viel zu kompliziert

und neben dem kantonalen Finanzausgleich
nicht durchführbar.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 48
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Art. 87. Der öffentlich-rechtliche Planungsverband

ist ein Gemeindeverband im Sinne von
Artikel 67 des Gemeindegesetzes vom 9. Dezember
1917. Danach ist benachbarten Gemeinden gestattet,

sich zur Erfüllung bestimmter dauernder
Aufgaben im Sinne von Artikel 2 des Gemeindegesetzes

zu verbinden. Bereits in Artikel 38 und 39

BVG ist die Regionalplanung als zulässige Aufgabe
eines Gemeindeverbandes anerkannt worden.

Art. 88. Dieser Artikel stellt Minimalforderungen
an die Regionalplanung auf. Sie soll vor allem

die Ortsplanungen in der Region koordinieren
und für die Rücksichtnahme auf regionale und
kantonale Interessen sorgen. Dazu gehört der Er-
lass von Richtplänen über das Verkehrsnetz und
über die Nutzung. Im Landschaftsplan und allenfalls

in einem besonderen Erholungsplan sollen
diejenigen Gebiete bezeichnet werden, welche als
Gebiete des reinen Naturschutzes, als Erholungsgebiete

und zur landwirtschaftlichen Nutzung
von Überbauung freizuhalten sind. Darzustellen
sind ferner Flächen, welche als potenzielles Bauland

gelten, Flächen für zurückhaltende
Überbauung, landschaftliche und bauliche Sonderobjekte.

Der Nutzungsrichtplan orientiert über
regionale Bauflächen, Industriegebiete, Bauland mit
besonderen Bauvorschriften, Siedlungsflächen und
dergleichen.

Art. 89. Während die Richtpläne nur verwal-
tungsanweisenden Charakter haben und kein für
den Bürger verbindliches Recht schaffen, sind
regionale Überbauungspläne allgemein rechtswirksam.

Das Baugesetz will somit dem
öffentlichrechtlichen Gemeindeverband die Befugnis zu
einer beschränkten Rechtsetzung übertragen, weil
ohne diese Befugnis die Verwirklichung bestimmter

regionaler Aufgaben erschwert oder verunmög-
licht wäre. Soweit darin eine Überschreitung der
einem Gemeindeverband nach Gemeindegesetz
zustehenden Kompetenzen erblickt werden könnte,
ist festzuhalten, dass das Baugesetz auf gleicher
Stufe steht wie das Gemeindegesetz und für seinen
Sachbereich eine Sonderregelung vorsehen kann.

Die Genehmigung regionaler Überbauungspläne
erfolgt wegen ihrer Bedeutung durch den
Regierungsrat.

9. Kantonsplanung

Art. 92. Die kantonalen Richtpläne sollen eine
Gesamtvorstellung über die Entwicklung des
Kantonsgebietes zum Ausdruck bringen, insbesondere
eine Zielvorstellung über die Verteilung der
Bevölkerung und der Arbeitsplätze, den Ausbau des
Verkehrsnetzes und diejenigen Gebiete, welche
unüberbaubar bleiben sollen. Die Kantonsplanung
hat ihrer Natur nach abstrakten Charakter.
Konkrete kantonale Planungsmassnahmen sind
problematisch und sollen sich auf besondere Fälle
beschränken (Art. 93).

Art. 93/94. Kantonale Überbauungspläne sind
im Gegensatz zu den kommunalen und regionalen
Plänen nur als vorsorgliche Massnahme gedacht
zum Schutze kantonaler und regionaler Interessen.

Sie fallen dahin, sobald genügende Vorschriften
der Gemeinden oder der Region erlassen sind. Aus
staatspolitischen Gründen muss Gemeinden, die
von einem kantonalen Plan betroffen sind, das
Rekursrecht an den Grossen Rat eingeräumt werden.
Es besteht darin eine gewisse Analogie zum Stras-
senbaugesetz, welches den Entscheid über die
Neuanlagen von Staatsstrassen dem Grossen Rat
vorbehält.

10. Enteignungsrechtliche Bestimmungen

Diese Vorschriften entsprechen im wesentlichen
dem bisherigen Recht und der Gerichtspraxis. Sie
geben zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.

11. Finanzierung der Planung

Art. 108. Das Recht, Grundeigentümerbeiträge
zu erheben, wird auch den Gemeindeverbänden
zuerkannt, soweit die von ihnen erstellten Anlagen
den Grundeigentümern einen besonderen Vorteil
bringen.

Art. 109/110. Siehe dazu unter III Ziffer 7.

12. Vollziehungsvorschriften

Art. 111. Es ist vorgesehen, das Normalbaureglement

zugleich mit dem Baugesetz in Kraft zu
setzen. Sollte dies nicht möglich sein, so müssten
als Übergangsordnung die Artikel 3 Absatz 2 und
Artikel 17 des Bauvorschriftengesetzes weitergelten.

Diese Bestimmungen legen für Gemeinden
ohne Baureglement die zulässige Geschosszahl und
die Abstandsvorschriften fest.

13. Abänderung von Gesetzen und Erlassen

Art. 115. Zur Abänderung von Artikel 23 siehe
die Erläuterungen zu Artikel 35.

Mit der Revision von Artikel 41 des Strassen-
baugesetzes wird in Angleichung an Artikel 108
des Baugesetzentwurfs die Verpflichtung der
Gemeinden, zur Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen

Gemeindereglemente zu erlassen,
aufgehoben. Diese besonderen Gemeindereglemente
haben sich als wenig sinnvoll erwiesen, da sie zur
Hauptsache aus einer Wiederholung des Wortlautes
des kantonalen Dekretes über die Erhebung von
Grundeigentümerbeiträgen bestanden haben.
Soweit eine Gemeinde einzelne ergänzende
Vorschriften erlassen will, kann sie dies im Rahmen
des Baureglementes tun (siehe Art. 17 Ziff. 5).

Art. 116. Die vorgeschlagene Abänderung von
Artikel 2 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz

über die Erhaltung des bäuerlichen
Grundbesitzes hat sich als notwendig erwiesen, um eine
klare Abgrenzung des Gebietes zu erhalten, welches

dem Bundesgesetz nicht unterstellt ist.

Art. 117. Siehe dazu die Erläuterungen zu
Artikel 32.
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Art. 118. Im Gegensatz zum Baugesetz, dessen
Ordnung die Wahrung der öffentlichen Interessen
im Bau- und Planungswesen zum Gegenstand hat,
regelt das private Baurecht die Rechtsbeziehungen
unter Nachbarn. Die nachbarrechtliche Ordnung
in Artikel 79 des Einführungsgesetzes zum
Schweiz. Zivilgesetzbuch hat sich als völlig
unzulänglich erwiesen und ist daher von den Gemeinden

in ihren Baureglementen ergänzt worden. Die
Vielfalt solcher Bestimmungen und ihr oft wenig
klarer Rechtscharakter haben in der Praxis immer
wieder zu Diskussionen und Schwierigkeiten
geführt. Insbesondere Professor Liver hat diesen
unbefriedigenden Rechtszustand mehrfach scharf
kritisiert. Der nun vorgeschlagene Ausbau der
nachbarrechtlichen Bestimmungen des
Einführungsgesetzes beruht auf einer von ihm ausgearbeiteten

Vorlage. Damit wird der Kanton Bern
auf diesem Rechtsgebiet endlich den Standard der
meisten anderen Kantone erreichen. Die Kompetenz

der Gemeinden zum Erlass zivilrechtlicher
Bauvorschriften entfällt.

Streitigkeiten aus privatem Baurecht werden
vom Zivilrichter beurteilt. Die Verwaltungsbehörden

haben sich grundsätzlich nicht damit
zu befassen. Zur Vermeidung unnötiger
Zivilprozesse soll aber im Baubewilligungsdekret die
Möglichkeit vorgesehen werden, im
Baueinspracheverfahren, insbesondere an der
Einigungsverhandlung, auch die durch ein Bauvorhaben
aufgeworfenen zivilrechtlichen Fragen zu behandeln.

Das private Baurecht gibt dem Grundeigentümer

Minimalgarantien, welche durch das öffentliche

Recht nicht beseitigt werden können.
Ausgenommen hievon sind die Vorschriften des öffentlichen

Rechts über die geschlossene oder annähernd
geschlossene Bauweise, denen gegenüber die
privatrechtlichen Abstandsvorschriften zurückzutreten

haben.

Bern, den 4. März 1969

Der Baudirektor:
Schneider
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 28. März, 1. Juli und 25. Juni 1969

Baugesetz

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in der Absicht, dem Kanton, den Regionen und
den Gemeinden die Wahrung des Gemeinwohls
im Bauwesen, den Schutz von Orts- und
Landschaftsbildern sowie die Planung der Baulandnutzung

zu ermöglichen und die Erhaltung des
Kulturlandes zu erleichtern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

ERSTER TEIL

Öffentliches Baurecht

ERSTER ABSCHNITT

Kantonale Bauvorschriften

Art. 1

1 Alle Vorkehren, welche unter die Bestim- i.Be-
mungen der Baugesetzgebung fallen, erfordern ^fordernis
eine Baubewilligung. Dies gilt insbesondere für:

- Erstellung, Änderung und Abbruch von Gebäuden,

Gebäudeteilen und sonstigen baulichen
Anlagen

- Einrichtung und Erweiterung von Campingplätzen,

Ablagerungs- und Materialentnahmestellen

- wesentliche Terrainveränderungen.
2 Bewilligungsbedürftige Arbeiten und

Vorkehren dürfen erst in Angriff genommen werden,
nachdem die zuständige Behörde für sie rechtskräftig

die Baubewilligung erteilt oder den
Baubeginn vorläufig gestattet hat.

Art. 2

Bauvorhaben sind zu bewilligen, wenn sie den 2.Aiig.vor-
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht wider- aUdlrtlau?en
sprechen, die öffentliche Ordnung nicht gefährden bewniigung
und wenn keine Hindernisse der Planung im Sinne
der Artikel 56 und 93 bestehen.
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Art. 3

3. Gefährdete 1 In Gebieten, in welchen Leben und EigentumGrundstücke erfahrungsgemäß durch Steinschlag, Lawinen,
Überschwemmungen oder andere Naturereignisse
gefährdet sind, dürfen keine Gebäude erstellt werden.

2 Dem Grundeigentümer bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass die Gefährdung des Baugrundstückes

und der Zufahrt beseitigt ist.

Art. 4

4. Er- 1 Die Erschliessung des Baugrundes (hinreichende
sczufahrtg; Zufahrt, Wasser- und Energieversorgung, Ab¬

wasserbeseitigung) muss auf den Zeitpunkt der
Fertigstellung des Gebäudes oder der Anlage,
soweit erforderlich bereits für den Baubeginn,
gesichert sein.

2 Benachbarte Grundeigentümer haben ihre Er-
schliessungsanlagen aufeinander abzustimmen und
soweit nötig gemeinsam zu erstellen. Wo ein De-
tailerschliessungsplan vorgeschrieben ist (Art. 24
Abs. 2, 25, 73) hat sich die Erschliessung nach diesem

Plan zu richten.
3 Hinreichend ist eine öffentliche oder private

Zufahrt, wenn sie den Verkehrsverhältnissen
genügt und, soweit sie über fremdes Eigentum führt,
rechtlich gesichert ist. Artikel 71 des Strassenbau-
gesetzes (Ausfahrt auf öffentliche Strassen) bleibt
vorbehalten.

Art. 5

5. Land- 1 Bauten und Anlagen dürfen Landschaften,
SCöffentiicheZ Orts- und Strassenbilder nicht verunstalten oder

Interessen erheblich beeinträchtigen.
2 Campingplätze, Ablagerungs- und

Materialentnahmestellen und dergleichen dürfen nur angelegt
oder wesentlich erweitert werden, wenn ihnen
nicht andere bedeutende öffentliche Interessen,
insbesondere solche der Ortsplanung entgegenstehen.

3 Die Ablagerung ausgedienter Geräte (Fahrzeuge,

Maschinen und dergleichen) ist nur auf den
dazu bestimmten Plätzen gestattet. Der
Regierungsrat setzt Zahl, Ort, Gestaltung und
Betriebsbedingungen der Ablagerungsplätze fest.

4 Hafen- und Landeanlagen, Bootsanbindestellen,
Schiffsbojen und dergleichen dürfen in oder an
öffentlichen oder der öffentlichen Aufsicht
unterstellten Gewässern nur auf den dafür freigegebenen

Flächen errichtet werden.

Art. 6

6.Bauabstände
1 Von öffentlichen Strassen sind die Bau-

a> von öftent- abstände gemäss Strassenbaugesetz einzuhalten,
Strassen soweit nicht im Baureglement oder durch Bau¬

linien grössere Abstände vorgeschrieben sind.
2 Die Gemeinden können mit Zustimmung der

kantonalen Baudirektion
a) die Baulinie bis zur Strassengrenze vorverlegen
b) längs bestimmten Strecken einen geringeren

Abstand festsetzen
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c) das Bauen an die Strassengrenze innerhalb
genau bezeichneter Gebiete, namentlich in den
Altstadtquartieren, vorschreiben.

Art. 7

1 Die aus wasserbaupolizeilichen Gründen erfor- b) von Ge-

derlichen Bauabstände von öffentlichen oder der wassern

öffentlichen Aufsicht unterstellten Gewässern werden

von der kantonalen Baudirektion von Fall zu
Fall bestimmt, wenn nicht im Gemeindereglement
ausreichende allgemeine Abstände festgelegt sind.

2 Der Abstand ist von der oberen Böschungskante

aus zu messen. In Zweifelsfällen entscheidet
die kantonale Baudirektion.

Art. 8

Neubauten dürfen keine Gemeinde-, Kantons- c) von po-

j T j 1. litischenoder Landesgrenzen, berühren. Grenzen

Art. 9

Die in eidgenössischen und in anderen kanto- di vorbehält
nalen Gesetzen vorgeschriebenen Bauabstände, ins- Gesetze
besondere von Schienenwegen, Nationalstrassen,
Zollgrenzen und Wald, bleiben vorbehalten.

Art. 10

1 Bei der Erstellung von Gebäuden und Anlagen 7. Absteii-
ist auf dem Baugrundstück oder in seiner Nähe die Kinder-
zweckentsprechende Anzahl von Abstellplätzen für spieipiatze

Motorfahrzeuge zu errichten.
2 Beim Bau von Siedlungen und von

Mehrfamilienhäusern hat der Bauherr genügende
Kinderspielplätze zu schaffen.

3 Im übrigen gilt Artikel 70 des Strassenbau-
gesetzes.

Art. 11

Alle Bauten und Anlagen sind so zu erstellen 8. Sicherheit
und zu unterhalten, dass sie weder Personen noch GesuSdheit
Sachen gefährden. Sie müssen den gesundheits-,
feuer-, gewerbe- und arbeitspolizeilichen
Vorschriften genügen.

Art. 12

Bauten und Anlagen dürfen nicht zu Einwir- 9.Immissionen
kungen auf die Nachbarschaft führen, die der
Zonenordnung widersprechen.
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ZWEITER ABSCHNITT

Gemeindebauvorschriften

I. Allgemeines

Art. 13

1. Gemeinde- Die Gemeinden ordnen im Rahmen der gesetz-
autonomie ^chen Bestimmungen öffentlich-rechtlich die Über¬

bauung des Gemeindegebietes auf und unter der
Erdoberfläche insbesondere durch:
1. Baureglement und Zonenplan als baurechtliche

Grundordnung
2. Überbauungspläne
3. Gestaltungspläne
4. Sonderbauvorschriften.

Art. 14

2. Pflicht zur 1 Die Gemeinden haben innert 3 Jahren seit
cfrdnung Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Baureglement zu
a> Regel erlassen und in einem Zonenplan wenigstens das

Baugebiet vom übrigen Gemeindegebiet abzugrenzen.

2 Die Gemeinden, welche bereits solche
Vorschriften besitzen, haben diese innert derselben
Frist dem Gesetz anpassen.

3 Genügen die geltenden Gemeindebauvorschriften
der baulichen Entwicklung nicht mehr oder

erfordern es die im Gesetz vorgesehenen regionalen

und kantonalen Pläne, so kann der
Regierungsrat

a) eine Gemeinde dazu verhalten, innert angemessener

Frist zweckmässige Bestimmungen zu
erlassen, insbesondere auch detaillierte Zonenpläne

aufzustellen

b) unzweckmässig gewordene Bauvorschriften ausser

Kraft setzen.

Art. 15

b) vorläufiger
1 Die kantonale Baudirektion kann ländliche Ge-

^Ersatz- ' meinden mit geringer baulicher Entwicklung vor-
ordnung läufig von der Pflicht zum Erlass von Gemeinde¬

bauvorschriften befreien. Spätestens je nach
Ablauf von 5 Jahren sind die Verhältnisse neu zu
prüfen.

2 In diesen Gemeinden gilt das kantonale
Normalbaureglement (Art. 16 und 111 Abs. 1 Ziff. 1).

3 Bis zur Bezeichnung des Baugebietes im
Zonenplan (Art. 20) gilt als solches das von der
Gemeinde erschlossene Bauland. Im Zweifel entscheidet

die kantonale Baudirektion über die Abgrenzung.

Art. 16

3. Normalbau- 1 Das Normalbaureglement ordnet die wesent-
regiement ^cjien Gegenstände des Gemeindebaurechts ge¬

mäss Artikel 17 unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse von Gemeinden mit einfachen Verhältnissen.
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2 Insbesondere legt das Normalbaureglement
fest:

- den Grundsatz und den Begriff der offenen
Bauweise

- die Begrenzung der Geschosszahl auf 2

Vollgeschosse mit Dachausbau

- die zulässige Bauhöhe

- die minimalen Grenz- und Gebäudeabstände
sowie die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen
des Näherbaus

- die subsidiäre Geltung privatrechtlicher
Bauvorschriften als öffentliches Baurecht.
3 Soweit den Gemeindebauvorschriften keine

Regel entnommen werden kann, gelten die
Bestimmungen des Normalbaureglementes.

II. Baureglement

Art. 17

Die Gemeinden sollen entsprechend ihren i. Gegen-

Bedürfnissen im Baureglement oder in besonderen GemeindeS-

Reglementen Bestimmungen aufstellen insbeson- baurechts

dere über:

1. die Gestaltung der Gebäude,
namentlich

- die äusseren Abmessungen

- die Geschosszahl

- die Dachform und den Dachausbau

2. die Nebenanlagen und Gemeinschaftseinrichtungen
wie

- die Zufahrt gemäss Artikel 4

- die Parkierungsflächen und Garagen

- die Kinderspielplätze und Spielwiesen

- die Gemeinschaftsantennen

3. die Einordnung der Bauten in ihre Umgebung,
namentlich

- die Bauabstände

- die Stellung der Gebäude zu Baulinien und
im Gelände

- die Verhütung wesentlicher Beeinträchtigungen
des Landschafts-, Orts- und Strassen-

bildes, von Aussichtspunkten und dergleichen.

- den Schutz geschichtlich oder künstlerisch
wertvoller Bauwerke und Stätten

- das Verbot übermässiger, schädlicher oder
lästiger Einwirkungen auf die Nachbarschaft

4. andere bauliche Massnahmen wie

- Terrainveränderungen

- Ort, Anlage und Ausbeutung von
Materialentnahmestellen wie Steinbrüchen, Kies- und
Lehmgruben



14

- Material- und Abfallager

- Campingplätze

- das Aufstellen von Wohnwagen und dergleichen

- Hafen- und Landeanlagen, Bootsanbindestellen
und dergleichen, unter Vorbehalt der

Bestimmungen über die Wasserbau- und die
Schiffahrtspolizei

5. die Erschliessung des Gemeindegebietes,
namentlich

- die Anlage von Strassen, Abwasserkanälen,
Werkleitungen für Wasser, Gas, Elektrizität

- die Anforderungen an private Anlagen der
Baulanderschliessung

- die Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen
(Art. 108)

6. die Verhältnisse an Privatstrassen, die dem
öffentlichen Verkehr tatsächlich offenstehen,
nämlich

- Errichtung, Unterhalt und Instandstellung
solcher Strassen

- Beleuchtung, Reinigung und Schneeräumung

- die Verkehrsregelung.

Art. 18

2. Geschios- 1 Die Gemeinde kann für bestimmte Teile des
Bauweise Gemeindegebietes die geschlossene Bauweise zu¬

lassen oder vorschreiben.
2 Im Baureglement sind für die geschlossene

Bauweise wenigstens zu ordnen:

- die zulässige horizontale Bautiefe, falls sie mehr
als 12 m betragen soll

- der Verlauf der strassenseitigen Gebäudeflucht,
wo eine Baulinie fehlt oder der gesetzliche bzw.
reglementarische Abstand von der Strasse nicht
massgebend sein soll

- die Fälle der Grenzanbaupflicht

- die seitlichen Mindestabstände für Gebäude, die
nicht an die Grenze gestellt werden.

III. Ortsgebrauch

Art. 19

Bedeutung 1 Öffentlich-rechtliche Bauvorschriften können
nicht durch Ortsgebrauch aufgestellt, abgeändert
oder aufgehoben werden.

2 Der Ortsgebrauch kann jedoch längs bestimmten

Strassenzügen die geschlossene oder annähernd
geschlossene Bauweise zulassen oder erfordern.
Soweit das Gemeindebaureglement darüber nichts
enthält, gelten die ortsüblichen Regeln.
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IV. Zonenplan

Art. 20

Der Zonenplan scheidet das Baugebiet vom übri- zweck

gen Gemeindegebiet. Er teilt das Baugebiet in
Bauzonen ein, legt die Frei- und Grünflächen fest und
bezeichnet die Schutzgebiete sowie die Gefahrenzonen.

Art. 21

1 Bauzonen sind Teile des Baugebietes, für welche 2- Bauzonen

gleiche Vorschriften über Art und Grad der
Nutzung gelten. Artikel 26 bleibt vorbehalten.

2 Die Gemeinden können insbesondere Wohnzonen,

Zonen für gewerbliche und industrielle
Bauten, gemischte Zonen sowie Zonen für Ge-
samtüberbauungen ausscheiden.

Art. 22

1 In den als Zone für Gesamtüberbauungen be- 3. zone für
zeichneten Teilen des Baugebietes ist wahlweise Gbauungenr

neben der Errichtung von Bauten nach der
baurechtlichen Grundordnung die Ausführung von
Gesamtüberbauungen mit differenzierten
Baukörpern gestattet.

2 In den Zonenvorschriften sind für den Fall der
Gesamtüberbauung wenigstens Art und Grad der
Nutzung festzulegen.

3 Die Bewilligung solcher Gesamtüberbauungen
erfolgt ohne Plangenehmigung im Baugesuchsverfahren.

Artikel 39 ist sinngemäss anwendbar.

Art. 23

1 Das übrige Gemeindegebiet besteht aus dem 4. übriges
land-, forst- und rebwirtschaftlich nutzbaren Land Ge^biefe
sowie den weiteren ausserhalb des Baugebietesa) Begriff;
zuliegenden Bodenflächen. lassige Bauten

2 Im übrigen Gemeindegebiet dürfen Neubauten

nur bewilligt werden, wenn sie der land-, forst-
oder rebwirtschaftlichen Nutzung des Bodens oder
den Wohnbedürfnissen der bäuerlichen
Bevölkerung und ihrer Hilfskräfte dienen. Gestattet sind
ferner standortgebundene Lagerungs- und
Verarbeitungsbetriebe der Urproduktion. Gärtnereien,

Zucht- und Mastbetriebe sind zugelassen,
wenn in den Gemeindebauvorschriften nicht
etwas anderes festgelegt ist.

3 Bestehende nichtlandwirtschaftliche Gebäude
dürfen im Rahmen der bisherigen Zweckbestimmung

umgebaut oder erneuert werden.

Art. 24

1 Nichtlandwirtschaftliche Bauten können aus- b; Ausnahmen
nahmsweise bewilligt werden, wenn die allgemei- fUBaautenre

nen Voraussetzungen für eine Ausnahmeerteilung
erfüllt sind (Art. 46) und wenn
1. die landwirtschaftliche Bodennutzung und der

bäuerliche Grundbesitz nicht wesentlich
beeinträchtigt werden
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2. die plangemässe bauliche Entwicklung nicht
gestört wird

3. die Gemeinde und der Staat durch Bau, Betrieb
und Unterhalt der für die Erschliessung nötigen
Strassen und Anlagen nicht belastet werden.
2 Die Ausnahmebewilligung kann von der

Aufstellung und Beachtung eines Erschliessungsplans
im Sinne von Artikel 73 abhängig gemacht werden.

Art. 25

Ferienhaus- 1 Die Gemeinden können in einem Überbauungs-
"" plan bestimmt umgrenzte Teile des übrigen Ge¬

meindegebietes für den Bau von Ferien- und
Wochenendhäusern freigeben, sofern die Voraussetzungen

des Artikels 24 Absatz 1 Ziffern 1 bis 3
erfüllt sind.

2 Mit Sonderbauvorschriften kann die Versorgung

der Ferienhauszone durch die öffentlichen
Dienste insbesondere der Kehrichtabfuhr,
Schneeräumung und Glatteisbekämpfung ausgeschlossen
oder von besonderen Leistungen der Grundeigentümer

der Zone abhängig gemacht werden. Soweit
nötig haben die Grundeigentümer eigene Dienste
zu organisieren, namentlich eine einwandfreie
Kehrichtbeseitigung sicherzustellen.

3 Eine Baubewilligung darf erst erteilt werden,
nachdem die Erschliessung der ganzen Zone in
einem Detailerschliessungsplan (Art. 73) festgelegt
ist. Die darin vorgesehenen gemeinsamen Er-
schliessungsanlagen müssen beim Beginn der Uber-
bauung der Zone erstellt werden. Die Überbauung
hat etappenweise geordnet zu erfolgen.

Art. 26

Übergangs-
1 Zum Schutze von Wohngebieten gegenüber Zo-

bereiche nen an(jerer Nutzungsart und dem übrigen
Gemeindegebiet können für einen genau abgegrenzten

Übergangsbereich einschränkende Vorschriften,
wie das Verbot lärm- oder geruchsintensiver

Betriebe, erlassen werden.
2 Ein derartiger Übergangsbereich darf auch zum

Schutze von Spitälern, Heimen und dergleichen
festgelegt werden.

Art. 27

Freiflächen
1 Freiflächen sind Grundstücke, welche für

öffentliche Werke und Anlagen bestimmt sind wie

- Verwaltungsgebäude, Schulen, Spitäler, Kirchen,
Friedhöfe, Anlagen öffentlicher Dienste

- Bauten und Anlagen kultureller und
gemeinnütziger Institutionen

- Parks, Gärten und Sportplätze

- Gelände für den Skisport (Übungsfelder,
Abfahrtsstrecken), für die Erstellung von Skiaufzügen

und Luftseilbahnen sowie für die Zufahrten

zu den Stationen dieser Personentransportmittel.
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2 Die Gemeinde entscheidet, welche öffentlichen
Werke und Anlagen auf den von ihr festgelegten
Freiflächen ausgeführt werden sollen. Andere Bauten

und Anlagen sind nicht gestattet.

Art. 28

1 Die Grünflächen gliedern grössere Siedlungen r. Grünflächen
und trennen Wohn- und Industriegebiete, Quartiere

und Gemeinden.
2 Auf dem als Grünfläche bezeichneten Land

dürfen nur Bauten errichtet werden welche der
Bewirtschaftung dienen, sowie unterirdische Bauten

und Kleinbauten im Sinne von Artikel 49,
soweit sie den Zweck der Grünfläche nicht wesentlich

beeinträchtigen.

Art. 29

1 Die Gemeinden können bestimmt umgrenzte s. Schutz-
Gebiete ausscheiden zum Schutze von Landschaf- gebiete

ten und Landschaftsteilen von besonderer Schönheit

und Eigenart oder geschichtlicher oder
wohnhygienischer Bedeutung, insbesondere von See-
und Flussufern, Baumbeständen, Aussichtslagen,
Orts- und Strassenbildern sowie von einzelnen
schützenswerten Bauten.

2 Die Gemeinde hat die zur Sicherung der
Schutzgebiete nötigen Baubeschränkungen und
Bauverbote zu erlassen.

3 Gewässerschutzgebiete, bedeutende
Grundwasser- und Quellvorkommen,
Grundwasseranreicherungszonen, sind im Einvernehmen mit der
kantonalen Direktion für Verkehr, Energie- und
Wasserwirtschaft orientierungshalber im Zonenplan

anzumerken.

Art. 30

Die Gemeinden bezeichnen im Zonenplan die- 9. Gefahren-

jenigen Gebiete, welche wegen der Gefährdung zonen

durch Naturereignisse nicht oder nur mit sichernden

Massnahmen überbaut werden dürfen (Art. 3).

V. Überbauungsplan

Art. 31

1 In kommunalen Überbauungsplänen können i. zweck

festgelegt werden:

a) Baulinien

b) der Raum von Verkehrsanlagen wie von Strassen
und Plätzen (Strassenlinien), Industriegeleisen
und dergleichen.

c) Anlagen des Wasserbaus

d) das Leitungsnetz

e) Freiflächen, Grünflächen, Schutzgebiete und
Gefahrenzonen
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f) Flächen für die ortsplanerische Zentrumsgestaltung

g) Gebiete der Quartier-, insbesondere der
Altstadtsanierung.

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des
Strassenbaugesetzes über den Strassenplan.

Art. 32

2. Baulinien 1 Baulinien werden festgelegt:
a) Arten

a) in der Regel längs bestehenden und geplanten
Verkehrsanlagen, wie Strassen, Plätzen und
Bahnlinien

b)bei Bedarf längs Gewässern, Waldrändern und
wichtigen Leitungen

c) als rückwärtige, Innen-, Gestaltungs- und Hilfs-
baulinien

d)als besondere Baulinien für ober- und
unterirdische Bauteile, wie einzelne vorspringende
Geschosse, Lauben, Garagen, Klein- und Fahr-
nisbauten.
2 In einem geringeren als dem gesetzlichen

Bauabstand vom Wald kann eine Baulinie (Waldab-
standslinie) nur mit Zustimmung der Forstdirektion

gemäss Forstgesetz gezogen werden.

Art. 33

b> allgemeine 1 Die Baulinien geben die Linie an, bis zu der
Bedeutung gekaut wer(jen darf. Sie sind bei der Erstellung

neuer wie auch beim Wiederaufbau abgebrochener
oder zerstörter Gebäude einzuhalten.

2 Die Gemeinden können das Bauen an die Baulinie

vorschreiben.
3 An einem über die Baulinie ragenden Gebäude

oder Gebäudeteil dürfen andere als zum Unterhalt
gehörende Arbeiten nur ausnahmsweise (Art.46)
bewilligt werden. Vorbehalten bleibt Absatz 4.

4 Ob einzelne Bauteile, an Gebäuden befestigte
bewegliche Einrichtungen und unterirdische
Anlagen über die Baulinie vorspringen dürfen,
bestimmt sich nach den hiefür aufgestellten besonderen

Bauvorschriften. Fehlen solche, so gelten
gegenüber öffentlichen Strassen die Vorschriften
des Strassenbaugesetzes über die Benützung der
Bauverbotszone und gegenüber nachbarlichem
Grund die Bestimmungen des Einführungsgesetzes
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch.

Art. 34

o besondere 1 Die rückwärtigen und die Innenbaulinien legen
Bauiinien zui§ssige horizontale Bautiefe und die Grösse

der Innenhöfe fest.
2 Hilfsbaulinien geben die Linie an, bis zu der

gebaut werden darf, wenn die reglementarischen
Grenz- und Gebäudeabstände dies zulassen.

3 Mit Gestaltungsbaulinien können Lage und
Umriss der Gebäude allseitig bestimmt oder der
Verlauf einer Fassadenflucht gestaltet werden.
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Art. 35

1 Die Strassenlinien geben die bestehende oder 3.strassen-

geplante Ausdehnung des öffentlichen Verkehrs- nien

raums an.
2 Erweist es sich bei der Neuanlage oder beim

Ausbau einer Verkehrsanlage als notwendig, den
öffentlichen Verkehrsraum zu verschieben oder zu
erweitern, so kann dies innerhalb der beidseitigen
Baulinien ohne Änderung des Überbauungsplanes
geschehen. Die Interessen der Anstösser sind
möglichst zu berücksichtigen. Vorbehalten bleibt das
im kantonalen Enteignungsgesetz vorgesehene
Verfahren für die Feststellung des Umfangs der
Abtretungspflicht.

VI. Gestaltungsplan

Art. 36

1 Der Gestaltungsplan bestimmt Zahl, Art, Lage, i. zweck und
äussere Abmessungen, Geschosszahl und allenfalls Bedeutuns

weitere bauliche Einzelheiten der im Plangebiet
zu erstellenden Bauwerke. Er ist für die
Grundeigentümer und ihre Rechtsnachfolger verbindlich
und schliesst die Überbauung des Areals nach der
baurechtlichen Grundordnung aus.

2 Der Gestaltungsplan bedarf - unter Vorbehalt

von Artikel 37 - der schriftlichen Zustimmung

aller beteiligten Grundeigentümer. Diese
haben die Durchführung des Plans durch
privatrechtliche Vereinbarungen sicherzustellen.

3 Die Gemeindebaupolizeibehörde kann geringfügige

Verschiebungen oder Änderungen der
Bauwerke gestatten, wenn das Baureglement oder der
Gestaltungsplan dies vorsehen. Im übrigen gilt für
geringfügige Änderungen das in Artikel 42 Absatz
2 lit. f vorgesehene Verfahren.

Art. 37

1 Stimmt ein beteiligter Grundeigentümer dem 2. Fehlende

Gestaltungsplan nicht zu, so kann dieser von der ZuSode?uns
Gemeinde dennoch beschlossen werden, wenn Mitwirkung

a) der Plan im öffentlichen Interesse liegt
b) nur verhältnismässig geringe Interessen des

nicht Zustimmenden betroffen sind und
c) nicht durch Baulandumlegung eine zweckmässige

Überbauung ermöglicht werden kann.
2 Den nicht zustimmenden Grundeigentümern

ist im Plan ein angemessener Anteil an der
Nutzung des Planareals zuzuweisen. Sie können innert
3 Monaten seit Plangenehmigung statt dessen die
Übernahme ihres Grundeigentums durch die
zustimmenden Grundeigentümer gegen volle
Entschädigung verlangen. Im Streitfall setzt der
Enteignungsrichter die Entschädigung fest.

3 Lehnt ein Grundeigentümer die Mitwirkung
bei der Durchführung des genehmigten Planes ab,
so kann die kantonale Baudirektion der Gemeinschaft

der übrigen Grundeigentümer für sein
Grundstück das Enteignungsrecht einräumen.
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VII. Sonderbauvorschriften

Art. 38

l. zweck 1 Mit Sonderbauvorschriften zu einem Über-
hoheumjäuser bauungsplan oder Gestaltungsplan kann für das

Hochhäuser plangebiet eine von der baurechtlichen Grund¬
ordnung abweichende Bauweise, insbesondere die
Erstellung höherer Häuser, von Hochhäusern und
von anderen Sonderformen (Terrassenhäuser und
dergleichen) gestattet werden.

2 Als höhere Häuser gelten Gebäude, die höher
sind oder mehr Geschosse zählen als das
Baureglement für die Bauzone mit der grössten
Nutzung zulässt. Industriezonen und Zonen für Ge-
samtüberbauungen fallen dabei ausser Betracht.

3 Hochhäuser sind

a) Gebäude mit mehr als 8 über der mittleren Höhe
des angrenzenden Terrains liegenden Geschossen
oder

b) Gebäude, deren oberster mit Wohn- oder
Arbeitsräumen belegter Boden sich mehr als 25 m
über der genannten Terrainhöhe befindet.

Art. 39

2. Voraus-
1 Sonderbauvorschriften sollen der besseren

Setzungen Wahrung der öffentlichen, namentlich der wohn¬
hygienischen und ortsplanerischen Interessen
dienen. Sie sind nur für Gebiete zugelassen, die nach
Lage und Grösse ein Abgehen von der baurechtlichen

Grundordnung erlauben, ohne dass dadurch
die nähere und weitere Umgebung wesentlich
beeinträchtigt wird. Die architektonische Gestaltung
der Bauten ist diesem Ziele unterzuordnen.

2 Das nach städtebaulichen Grundsätzen
verantwortbare Mass der Nutzung darf nicht
überschritten werden.

3 Die Sonderbauvorschriften dürfen nicht
wesentliche nachbarliche Interessen verletzen, es sei
denn, diese müssten aus triftigen Gründen des
öffentlichen Wohls zurücktreten. Der Anspruch auf
Lastenausgleich bleibt vorbehalten (Art. 51 ff.).

Art. 40

3. inhait 1 In den Sonderbauvorschriften sind wenigstens
festzusetzen:

a) die höchstzulässigen äusseren Abmessungen der
Gebäude

b) Art und Grad der baulichen Nutzung sowie beim
Fehlen eines Gestaltungsplanes: die Bauabstände
gegenüber öffentlichem Grund, anstossenden
Privatgrundstücken und Nachbargebäuden

c) die Zahl der Abstellplätze für Motorfahrzeuge
d) sofern erforderlich die Kinderspielplätze und

Gemeinschaftsanlagen.
2 Soweit die Sonderbauvorschriften nichts

enthalten, gilt die baurechtliche Grundordnung.
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DRITTER ABSCHNITT

Verfahren für Erlass, Änderung und Aufhebung
von Gemeindebauvorschriften

Art. 41

1 Baureglemente und Zonenpläne sind nach den i. Baufür

die Gemeindereglemente geltenden Verfah- regin'Sent

rensvorschriften zu erlassen, abzuändern und auf- ZonenPlai1

zuheben.
2 In Gemeinden mit einem Grossen Gemeindeoder

Stadtrat sind Baureglement und Zonenplan
zusätzlich vor der Beratung öffentlich aufzulegen
mit dem Hinweis, dass während der Auflagefrist
Einsprache erhoben werden kann.

Art. 42

1 Überbauungspläne, Gestaltungspläne und Son- 2 über-
derbauvorschriften sind während 30 Tagen öffent- c^taitungs"'
lieh aufzulegen mit dem Hinweis, dass während Son^e^;au.
dieser Frist Einsprache erhoben oder Rechts- Vorschriften
Verwahrung eingelegt werden kann. Sie unter- a>

Kefeîïmg®
liegen, unter Vorbehalt von Artikel 43, der
Gemeindeabstimmung.

2 Der Regierungsrat erlässt die näheren
Verfahrensbestimmungen insbesondere über:
a) die erforderlichen Planunterlagen
b)das Auflage- und Einspracheverfahren
c) die Prüfungspflicht der Gemeinde und des

Regierungsstatthalters
d) die Vorprüfung wichtiger Erlasse durch die

kantonale Baudirektion
e)die Beschlussfassung durch die Gemeinde
f) die Bewilligung geringfügiger Änderungen von

Plänen und Sonderbauvorschriften durch den
Gemeinderat.
3 Im übrigen gelten die Vorschriften über

Erlass, Änderung und Aufhebung von Gemeinde-
reglementen.

Art. 43

Die Gemeinden sind ermächtigt, im Bauregle- b) Delegation
ment vorzusehen: zustàïdigkeit
a) die Zuständigkeit des Grossen Gemeinderates

oder des Stadtrates zum Beschluss über
Überbauungspläne, Gestaltungspläne und
Sonderbauvorschriften unter Vorbehalt des fakultativen
Referendums

b)die endgültige Zuständigkeit des Grossen
Gemeinderates oder des Stadtrates zum Beschluss
über Gestaltungspläne und Sonderbauvorschriften,

welche weder von den Bestimmungen der
baurechtlichen Grundordnung über Art und
Grad der Nutzung abweichen noch den Bau von
Hochhäusern ermöglichen.

Art. 44

1 Die kantonale Baudirektion genehmigt den Er- 3.Ge-
lass, die Änderung und Aufhebung von Bauregle- nehmigung

menten, Zonen-, Überbauungs- und Gestaltungsplänen

sowie von Sonderbauvorschriften, soweit sie
den Gesetzesvorschriften entsprechen, im öffentlichen

Interesse liegen und zweckmässig sind.
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2 Gesetzwidrige oder unzweckmässige Vorschriften
kann die Baudirektion im Genehmigungsbe-

schluss ändern, nachdem sie den Gemeinderat dazu
angehört hat.

3 Die Baudirektion entscheidet im Genehmi-
gungsbeschluss über die unerledigten Einsprachen.
Drittmannsrechte (Privatrechte und
Entschädigungsansprüche) sind vorzubehalten.

Art. 45

4. inkraft- 1 Gemeindebauvorschriften treten frühestens mit
Offenlegung der Genehmigung durch die kantonale Baudirek¬

tion in Kraft. Vorbehalten bleiben die Artikel 55
und 56.

2 Die Gemeinde macht die Genehmigung öffentlich
bekannt. Die genehmigten Vorschriften und

Pläne stehen auf der Gemeindeverwaltung allen
interessierten Personen zur Einsicht offen.

VIERTER ABSCHNITT

Ausnahmen

Art. 46

l. Grundsatz 1 Aus wichtigen Gründen können Ausnahmen
von einzelnen Bauvorschriften gewährt werden,
sofern dadurch keine öffentlichen Interessen
beeinträchtigt werden.

2 Ausnahmen dürfen überdies keine wesentlichen
nachbarlichen Interessen verletzen, es sei denn die
Beeinträchtigung könne durch Entschädigung
vollwertig ausgeglichen werden (Lastenausgleich
gemäss Art. 51 ff.).

Art. 47

2'ZUke1tldis"
1 Ausnahmen von den Gemeindebauvorschriften

erteilt die zuständige Gemeindebehörde. Sie
bedürfen der Genehmigung der kantonalen
Baudirektion. Diese kann die Genehmigungsbefugnis
der Baubewilligungsbehörde übertragen.

2 Ausnahmen von kantonalen Bauvorschriften,
von kantonalen und regionalen Überbauungsplänen
sowie vom Normalbaureglement bewilligt die
kantonale Baudirektion.

3 Die Gewährung von Ausnahmen von den
Bestimmungen über das übrige Gemeindegebiet (Art.
24 und 25) erfolgt im Einvernehmen mit der
kantonalen Landwirtschaftsdirektion.

Art. 48

3. Besondere Die kantonale Baudirektion kann in den folgen-
Fälle den Fällen auf Antrag des Gemeinderates die Über-

Häuser mfd schreitung der zulässigen Geschosszahl oder Ge-
Hochhäuser bäudehöhe ohne Sonderbauvorschriften gestatten:
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1. in Ortsteilen, in welchen früher Gebäude mit
mehr als drei Vollgeschossen bewilligt und
ausgeführt worden sind, bis zur Geschosszahl dieser
Gebäude

2. bei Bauten mit öffentlichem Charakter und bei
gewerblichen oder industriellen Anlagen in
gemischten Zonen, höchstens jedoch für fünf
Vollgeschosse, sowie für Bauten ohne Geschosseinteilung

höchstens bis zu einer mittleren
Fassadenhöhe von 18 m

3. in Industriezonen, soweit das Gemeindebaureglement

nicht Sonderbauvorschriften verlangt
4. im übrigen Gemeindegebiet für landwirtschaftliche

Silobauten und dergleichen

5. für Mehrgeschosse und Dachausbau innerhalb
der reglementarischen Gebäudehöhe.

Art. 49

Die Baubewilligungsbehörde kann die Erstellung b) Fahmis-
von Fahrnis- und Kleinbauten wie von Garten- Kleinbauten
häuschen, Kiosken, Garagen und dergleichen
sowie von kleinen Tiefbauten wie von Lichtschächten,

Garageeinfahrten unter dem Vorbehalt
jederzeitigen Widerrufs in Abweichung von den
öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften, namentlich auch
von Baulinien, gestatten.

Art. 50

1 Die Ausnahmebewilligungen können für eine 4.Nebenbe-
bestimmte Zeitdauer oder mit dem Vorbehalt je- Stim^nsen
derzeitigen Widerrufes sowie unter Bedingungen. A"mer^"ng.
und Auflagen erteilt werden, insbesondere auch run uc

unter der Bedingung, dass für wertvermehrende
Aufwendungen, die als Ausnahme bewilligt werden,

im Enteignungsfall keine Entschädigung
geleistet wird.

2 Bei Ablauf der Befristung und bei Widerruf ist
die bewilligte Baute oder Anlage vom jeweiligen
Eigentümer innert angemessener Frist zu entfernen;

er hat keinen Anspruch auf Entschädigung.
3 Die Befristung, der Vorbehalt des Widerrufs

und die Wegbedingung der Mehrwertsentschädigung
können auf Anmeldung der Bewilligungsbehörde

im Grundbuch angemerkt werden (Besei-
tigungs- und Mehrwertsrevers).

FÜNFTER ABSCHNITT

Lastenausgleich

Art. 51

1 Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder- i. Begriff
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebewilligung,
eine Baulinie, eine Sonderbauvorschrift oder sonstwie

in wesentlicher Abweichung von den ort-
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lichen Bauvorschriften zulasten eines Nachbars
eingeräumt ist, so hat er diesen Nachbar zu
entschädigen, wenn die Beeinträchtigung erheblich
ist.

2 Lastenausgleichspflichtig ist der jeweilige
Grundeigentümer, für im Baurecht erstellte Bauten

der jeweilige Baurechtsberechtigte.

Art. 52

2. verfahren 1 Beansprucht ein Bauvorhaben einen Sondervorteil

im Sinne von Artikel 51, so ist darauf in
der Baupublikation oder in einer besonderen
Mitteilung der Baupolizeibehörde an die betroffenen
Nachbarn hinzuweisen mit der Aufforderung,
allfällige Lastenausgleichsbegehren innert der
Einsprachefrist oder einer in der Mitteilung genannten

besonderen Frist bei der Baupolizeibehörde
anzumelden.

2 Die Bewilligungsbehörde eröffnet den Bauentscheid

sofort nach Eintritt der Rechtskraft
denjenigen, welche eine Lastenausgleichsforderung
angemeldet haben, mit dem Hinweis, dass innert
30 Tagen beim Regierungsstatthalter Klage auf
Lastenausgleich erhoben werden kann. Zuständig
ist der Regierungsstatthalter des Amtsbezirks, in
welchem das Baugrundstück liegt. Sein Entscheid
ist unmittelbar an das Verwaltungsgericht
weiterziehbar.

3 Der Anspruch auf Lastenausgleich ist verwirkt
a) wenn er nicht fristgemäss angemeldet wird,

sofern die Verwirkungsfolge in der Baupublikation
oder Mitteilung angedroht war

b) wenn die Klagefrist nicht eingehalten ist.

SECHSTER ABSCHNITT

Baubewilligungsverfahren

Art. 53

1. Baugesuch;
1 Alle Baugesuche sind bei der zuständigen Ge-

AUgesu1ihe" meindebehörde einzureichen. Diese prüft, ob das
Gesuch den Vorschriften entspricht. Sie hat den
Gesuchsteller und, wenn er auf seinem Gesuch
besteht, die Bewilligungsbehörde auf entgegenstehende

Bestimmungen aufmerksam zu machen.
2 Erfordert ein Bauvorhaben Ausnahmen, so ist

mit der Baueingabe darum nachzusuchen. Auf
nachträgliche Ausnahmebegehren wird nur
eingetreten, wenn die Verspätung begründet ist.

Art. 54

2. Bekannt- 1 Bau- und Ausnahmegesuche sind nach den Be-
Einsprache Stimmungen des Baubewilligungsdekretes zu pu¬

blizieren oder denjenigen, die davon betroffen sein
könnten, bekanntzumachen unter Hinweis auf das
Recht zur Einsprache.
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2 Zur Einsprache ist befugt, wer ein öffentlichrechtlich

geschütztes Interesse hat, sich dem
Bauvorhaben zu widersetzen.

3 Ausserdem sind einpracheberechtigt private
Organisationen, denen nach ihren Statuten
vornehmlich die Wahrung der von diesem Gesetz
verfolgten Interessen, insbesondere des Natur- und
Heimatschutzes, obliegt.

Art. 55

1 Baugesuche sind nach dem zur Zeit ihrer Ein- 3Anw®n<3-
bares Recht

reichung geltenden Recht zu entscheiden. Vorbe- a> Regem
halten bleiben die nachfolgenden Bestimmungen.

2 Widerspricht ein Bauvorhaben Gemeindebauvorschriften,

die bei seiner Einreichung öffentlich
auflagen, so ist der Entscheid zurückzustellen. Es
gilt Artikel 56 Absatz 2 lit. b und c.

3 Regionale und kantonale Überbauungspläne
sind nach den Bestimmungen des Strassenbauge-
setzes über den Strassenplan von ihrer Auflage
an rechtswirksam.

4 Baugesuche, die im Hinblick auf vorgesehene
neue Vorschriften gestellt werden, sind nach deren
Genehmigung auf Grund dieser Vorschriften zu
entscheiden.

Art. 56

1 Betrifft das Baugesuch ein Grundstück, für ^unge-
welches keine oder nur ungenügende Bauvor- "tau-e
Schriften bestehen, und würden durch den Bau vorschrilten

wichtige öffentliche Interessen, insbesondere solche
der Ortsplanung beeinträchtigt, so kann die
zuständige Gemeindebehörde das Baubewilligungsverfahren

hemmen, indem sie innerhalb der
Einsprachefrist Einsprache erhebt.

2 Es gilt dann Folgendes:

a) die Gemeinde hat innert drei Monaten nach
Scheitern der Baueinspracheverhandlung
zweckmässige Vorschriften aufzulegen. Die kantonale
Baudirektion kann diese Frist aus wichtigen
Gründen um höchstens drei Monate verlängern.
Für die Ausarbeitung einer Ortsplanung oder
wenn Umfang und Bedeutung der Planung es
sonst erfordern, kann die kantonale Baudirektion
die Frist ausnahmsweise auf insgesamt zwei
Jahre erstrecken.

b) die Gemeinde beschliesst sodann ohne Verzug
über die neuen Vorschriften und holt die
Genehmigung der kantonalen Baudirektion ein.
Auf Verlangen des Gesuchstellers hat ihr der
Regierungsstatthalter dafür eine angemessene
Frist anzusetzen;

c) hält die Gemeinde die Fristen nicht ein oder
werden die neuen Vorschriften nicht genehmigt,
so ist über das Baugesuch nach bisherigem
Recht zu entscheiden. Andernfalls sind die neuen
Vorschriften massgebend.
3 Die Gemeindeverbindungen (Art. 86) und die

kantonale Baudirektion können zur Wahrung wichtiger

Interessen der Regional- bzw. der Kantonsplanung

Einsprache erheben. Absatz 2 ist
sinngemäss anwendbar.
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Art. 57

4. Bau- 1 Der Entscheid über ein Baugesuch ist mit
beRechtsweg gründeter, soweit nötig die Beurteilung von Aus¬

nahmebegehren und Einsprachen enthaltender
Verfügung zu eröffnen.

2 Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen
beim Regierungsrat Baubeschwerde eingelegt werden.

3 Der Entscheid des Regierungsrates ist innert
30 Tagen beim Verwaltungsgericht mit Beschwerde

im Sinne von Artikel 15 ff des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes anfechtbar. Zur Beschwerde
sind auch die Einsprecher nach Artikel 54 Absatz
2 und 3 legitimiert.

Art. 58

5. widerruf 1 Eine im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen
Bewilligung Vorschriften erteilte Baubewilligung kann, wenn

öffentliche Interessen es erfordern, von der
Baubewilligungsbehörde widerrufen werden. Die
kantonale Baudirektion ist befugt, den Widerruf durch
die Bewilligungsbehörde anzuordnen.

2 Haben die Bauarbeiten bereits begonnen, so
ist der Widerruf nur zulässig,

a) wenn zwingende öffentliche Interessen ihn
gebieten; vorbehalten bleibt die Entschädigung
des Eigentümers in sinngemässer Anwendung
der Bestimmungen über die materielle Enteignung

(Art. 99 ff);

b)wenn der Gesuchsteller die Bewilligung durch
Irreführung der Behörde erwirkt hat.
3 Die Widerrufsverfügung ist sofort vollstreckbar.

Sie kann wie ein Bauentscheid angefochten
werden (Art. 57 Abs. 2 und 3).

SIEBENTER ABSCHNITT

Baupolizei

Art. 59

l. zuständig- 1 Die Ausübung der Baupolizei ist Sache der zu-
oberaufsicht ständigen Gemeindebehörde. Vorbehalten bleiben

die Befugnisse der Baubewilligungsbehörden und
der kantonalen Baudirektion gemäss Absatz 2.

2 Der kantonalen Baudirektion obliegen

a) die Strassenbaupolizei gemäss Strassenbaugesetz;

b) die Wasserbaupolizei.
3 Der Regierungsrat übt durch die kantonale

Baudirektion die Oberaufsicht über die Baupolizei
aus.

4 Den Baupolizeibehörden stehen wenn nötig die
Polizeiorgane der Gemeinden und des Staates zur
Verfügung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates — 1969 51














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































